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Unsere Wl'der.

Dmnig cum ckso st nilril 8ins so.
Xovum koo 0PU8 >Vonnsmaru8, u1timu8 äs

lissl: in Xsmngcks st kg.ro in Ltipsls, neo non 4o-
Imnns8 (Isorgin8 eis 8)chsrZ, priinu8 Knsu8 nomini8

in Ksmngcls st Knronn8 in Ltipsls, Kasrse1itgriu8 in
tVisclmlingon, 8gtrnpg in Llgnlesimtsin st VVsrckon, in

nnni8 1662 st 1663 inoliogvsro, g8t tiliu8 Drulsrisus
Vlgtlng8 eis 8)'ksrA Koro in Ltipsls, kgorsäitarins

8) ksr^ kanorum nomine p>iimu8 in liomnucls, nng
ouin Lkri8ting DaksIIg cko RoinkerZ ox i>lg88sn

st Vosc>sIinAkgn8Sn sonjuAs vuri88img oontinuavit st
totgin Kuno gresrn gel porl'sstionsm oum suprsmo gscli-

koio nng suin tsoto reeliZit st gsclitrsgri
teoit anno Dm. 1762 et 1764.

(„Alles mit Gott und nichts ohne ihn. Dieses neue Werk haben
Wcnnemar, der letzte v'. Reck zu Kemnade und Freiherr in Stiepel, und
Johann Georg v. Syberg, der erste dieses Namens auf Kemnade, Freu
Herr in Stiepel, Erbherr in Wischelingen, Drost in Blankenstein und-
Werdcn, in den Jahren 1662 und 1663 angefangen / der Sohn Friedrich
Mathias v. Sybcrg aber, der erste Erbhcrr vom Stamme der Sybcrg,
ans Kemnade, hat es zugleich mit seiner liebcwcrten Gattin Christine
Jsabella v. Rvmberg zu Massen und Töddinghausen fortgeführt und diese
ganze Burg mit dem obersten Stockwerke bis zum Dache mit vollendet
und erbauen lassen in den Jahren des Herrn 1762 bis 1764.")

Mit dieser neben der Thür des Haupthauses in Stein eingegrabenen
Schrift erzählt das gegenwärtig dem Herrn Baron von Berswvrd-Wallrabe
auf HauS Weitmar erb- und eigentümlich gehörende Haus Kemnade bei
Blankenstein dem aufmerksamen Besucher die Geschichte seiner Entstehung^
und am großen Turme nach dem Garten hin finden sich die Wappen der
v. Shberg und Reck mir der Inschrift:

Deimern piantator 8)chsrZorum nominch in Ivsmngcks, ,lok. (leorgius
n. 8zksrA in >Vi8oksiinAsn, Dzmg8ts8 in 8tipsl, 8atrgpg in LIgnDsn-
8tein st srcIsn, vickuu8, Imno turrim geelitioari lssit gnno 1663.
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(„Der erste Verpflanzcr des Syberg'schen Namens nach Kemnade,
Joh. Georg v. Sybcrg zu Wischclingen, Gerichtsherr zu Stiepel, Drost
in Blankenstein und Werden, Witwer, hat diesen Turm 1663 erbauen
lassen.")

Noch bis vor einigen Jahrzehnten hatten die alten Gerichtsherru
von Stiepel auf dem Schlosse Kemnade ihren Wohnsitz/ ihr erstes und
ältestes BurghauS aber lag in Stiepel selbst, und zwar da, wo jetzt der
Kirchhof und Schulte Hofstiepels Hof zusammenstoßen. Als man 1852
den alten Kirchhof erweiterte, stieß man auf dessen Grundmauern. Aber
eS zerfiel oder wurde zerstört, und aus seinen Steinen erbaute man die
kleine, freundlich gelegene Kirche in Stiepel, deren Besuch sich wirklich lohnt.

Gräfin Jmma, deren in einem Stiftungsbriefe der Kirche vom Jahre
1068 als „coinitissa Imma a Ltipcls" Erwähnung geschieht, erbaute
im Thale ein neues Schloß als Witwcnsitz,daher auch der Name Kaminate,
Keminate, Kcminade, später Kemna oder Kemnade, d. i. Fraucnhaus.
Ursprünglich lag dies Schloß dicht am rechten Ufer der Ruhr, aber 1486
verließ die Ruhr ihr altes Bett, daS man noch heute an den zum Teil
mit Rohr und Schilf bewachsenen Tümpeln wiedererkennt, und wusch
sich von Oveney ab ein neues. Am Osterfeste (2. April 1589) brannte
das alte Schloß Kemnade fast vollständig nieder, nur Trümmer der
Grundmauern blieben erhalten. Zwar wurde noch vor 1600 mit dem
Neubau begonnen, aber das Hauptgebäude erst 1663 vollendet, der Bau
der anliegenden Häuser und Wohnungen gar erst 1704. Die Umfassungs¬
mauern wurden nicht wieder völlig aufgeführt. —

Nach einer von Friedrich Mathias v. Syberg 1698 am Orgclchor
der Kirche in Stiepel angebrachten Tafel sollen I. die „v. Stypel" bis
1115 hier Herren gewesen sein. Dieselbe Tafel nennt als folgende
Familien:

II. die Familie v. .Kemnade, 1115—1300,
III. die Familie v. Dücker, 1300—1410,
IV. die Familie v. Romberg, 1410—1414,
V. die Familie v. d. Reck, 1414—1647,

nämlich: I. Hermann v. d. Reck, 1414—1445,
2. Goddert v. d. Reck, Ritter, 1445 — 1482,
^ > Adrian v. d. Reck, 1482-1511/ dessen Bruder war:

I Johann v. d. Reck, ch 1521, dessen Sohn:
4. Wennemar v. d. Reck, 1511—1552,
5. Theodor (Dietrich) v. d. Reck, 1552—1559,
6. Konrad (Cort) v. d. Reck, 1559—1602,
7. Wennemar v. d. Reck, 1602 — 1647.

Bon der Familie v. d. Reck zeugt folgende Inschrift am Schornstein
des großen Saales zu Kemnade:

,,Haoo IloimaimuZ scpues Vlwoäori com parat, arcom,
4'ilius exortus steminatö UcclUackuill;
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Lustnlit Hsrinannus Cockclsrckunr ex sonstiAs -lusta:
Cignit ckolmnnsm «lein Coclol'recluseiguss;
Xatns üobaniii >Vennsmlrrus cksiinls innritc» est;
?roorsat Iris VVsnnswar ts, 4'Iwoclors, tlwro;
ConruckuinIwrssin Zensrak Blisoclorns st anstus
Husus Lonracko es tu, ^Vsnneiruirs, satns/'

Aus deutsch laciten diese Distichen;
„Diese Burg Dietrichs erwirbt Ritter Hermann,
Ein Sohn des Geschlechts von Reck,'
Hermann erzeugte den Godderd in der Ehe
Und dieser, als Ritter, daraus den Johannes,'
Dem Johannes ward dann in der Ehe Wennemar geboren,'
Dieser Wennemar erzenget dann diesen Theodor,'
Theodor erzeuget den Helden Conrad, und als Sohn dieses
Bist du, Wennemar, dem Conrad geboren."

Dieser Kamin, ein Meisterwerk in der Architektur
der Renaissance, verdient die sorgfältigste Erhaltung.

Der Herr Baron v. BerSword-Wallrabc auf Hans Weitmar hat auf
unser Bitten gütigst die photvgraphischc Aufnahme beider Kamine seines
Hauses Kemnade gestartet, und Herr HofphotographGöbel in Witten hat
mit aufs neue bekundeter Meisterschaftuns zwei herrliche Bilder der wert¬
vollsten Kunstschätzc geliefert, welche dies alte Haus in seinen Mauern
birgt. Den ältesten Kamin hat Wennemar v. d. Reck (ch 1647), der
letzte dieser ltzinie seines berühmten und über die Mark und Westfalen
hinaus wohlbekannten Geschlechts, erbaue» lassen zu Ehren seiner teuren
Eltern, wie die Inschrift über dem (mittleren) Wappen beweist;
C0XRXI)D8 V0X VL1I II1Ü0X — XXXX <^11X0 I,

>VLXXL5IX11I V. 1). II. l'X Il C(X)4I'L.
Zu beiden Seiten des v. d. Recke-Ouad'schen Wappens befinden sich die
Brustbilder (Relies) des Conrad v. d. Reck und der Anna O.uad vom
Hause Wickrad, darüber eine Halbfigur im Ornat, welche in der linken
Hand den Reichsapfel hält und die rechte Hand (mit den ausgestreckten
drei ersten und eingekrümmten zwei letzten Fingern) segnend erhebt, darunter
ein Relief-Bild, Isaaks Opferung darstellend. Besonders kunstvoll aber
sind die zu beiden Seiten der oberen Halbfigur stehenden vier kleineren
allegorischen Figuren; die Justiz, die Baukunst, die Musik (und Dicht'
kunst) und die Astronomie (Wissenschaft)versinnbildlichend, beider fehlt
der einen (rechtsstehenden) das entsprechende Emblem. Möglich, das; dem
kunstsinnigen und kunstfertigen Baumeisterder obere Kurs, das „(punckriviuin"
der „ssptsin nrkes likeralss" ; Arithmetik, Musik, Geometrie und Astronomie
vorschwebte, und das; er dann, da Arithmetik und Geometrie in der einen
Figur (linkS oben) vereinigt waren, die üustitiu (links unten) hinzufügte,
vielleicht auf Wunsch deS Gerichtshcrrn. Jedenfalls hat man eine treffliche
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Kombination der sieben Musen i Klio, Mclpomene, Thalia, Kalliopc,
Enterpe, Erato, Terpsichorc,Urania und Polyhymnia Vvr Augen.

Wenneinars, deS letzten v. d. Reck zu Stiepel älteste Tvchter Sybilla
Arnolda, geb. 1622, f 1660, vermählte sich mit Jvhann Gevrg v. Syberg
und brachte ihm die FrciherrlichkcitStiepel zu. Da die Familie v. Reck
zu Kemnade im ManneSstamm erlösche» svllte, ließ Wennemar seinen
SchwiegersohnJohann Georg v. Syberg schon 1642 von Lippe „mit dem
Hofe zu Stiepel, dem Hanse Kemnade und dem Hochgerichte" belehnen.
(Lipp. Reg. II, 1413.)

Die unter den märkischen Adclsgeschlechtern wohl bekannteste Familie
der v. Syberg teilte sich 1511 in die zwei Linie» i

v. Syberg zum Busche (Hanptlinie) und
v. Syberg zu Wischelingen (Nebenlinie).

Bon letzterer wieder zweigten sich 1647 (resp. 1642) die v. Syberg zu
Kemnade ab. Johann Georg v. Syberg, „der erste Berpflanzer des
Syberg'schcn Namens nach Stiepel", „Erbherr in Wischclingcn, Freiherr
in Stiepel, Drvst in Blankenstein und Werden", hatte 17 Kinder. Ihm
folgte sein zweiter Sohn Friedrich Mathias, da der älteste - Wennemar
Diedrich Georg, dessen Wappenschildnoch in der Kirche zu Stiepel ist,
1673 als brandcnbnrgischerObcrwachtmeister gestorben war. Friedrich
Mathias vollendete in den Jahren 1762 bis 1764 den Wiederaufbau
Kemnades. Er oder sein Vater hat den Kamin im kleineren Saale er¬
richten lassen, dessen Kunstwerk den deS älteren nicht erreicht. Sein
Relief-Bild stellt „den Snndcnsall" dar: Eva reicht Adam de» Apfel (links),
und beide verstecken sich unter die Bäume im Garten (rechts).

VI. Die Nebenlinie v. Syberg zu Kemnade (1647 — 1847) weist
sechs Erbherren aus:

1. Johann Georg v. Syberg von 1647 (resp. 1642) bis 1679
(ch 9. Dezember),

2. Friedrich Mathias v. Syberg von 1679—1711 (i 23. Dez.),
3. Johann Friedrich Wilhelm v. Syberg von 1711 —1738

(f 4. April),
4. Johann Friedrich Wilhelm v. Syberg von 1738 — 1899

(f 17. September),
5. Johann Philipp GieSbert v. Syberg von 1899^-1818,
6. Friedrich v. Syberg von 1818—1847.

Letzterer starb kinderlos, und Kemnade fiel an seine Schwester
Philippine, die Gemahlin des Freiherrn Friedrich Wilhelm v. Bcrsword-
Wallrabe.

V o r ».
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47. Clement, Rud., Kaufmann.
48. Cramer, F. D., Kaufmann.
49. Dr. Daniels.
50. Diekamp, Rechtsanwalt undRotar.
51. Dohma» u, H., Itentner.
52. Dncsberg, Iustizrat.
53. Dr. Faber, Carl, Arzt.
54. Dr. Flehingbans, Assessor.
55. Fils er, 'Amtsrichter.
56. Füstmann, Sldolf.
57. Gell Horn, Werner.
58. G c r st ein, KnapPschnftSdirektor.
59. Dr. insä. Gvrdt.
60. Gronewald, Zeichenlehrer.
61. Grttmer, D.
62. Ghmnasiuin.
63. Hahn, Oberbürgermeister.
64. Heinzer, Ingenieur.
65. Dr. Hengst en berg.
66. Herbst, Stadt Rendanl.
67. Hcnnig, Zahnarzt.
68. Höltse, Amtmann.
69. Hollind c, GmnnasinbOberlehrer.
70. vom Hove, Kaufmann.
7 l. H ü n n c b e ck, ItechtSanivalt.
72. KlcPPel, Pfarrer.
73. Körte, It., Bankier.
74. Köllermann, L.
75. Lobbe, F.
76. Dr. Lobt er, Professor.
77. Maas;, Ingenieur.
78. Middelmnnn, Ful.
79. Ntummenbvff, Wilh.
80. Nie hoff, H.
81. Niemevcr, F.
82. Oldenburgcr, Ingenieur.
83. Ostermann, Chr., Kaufmann.
84. Ostcrm nun, AmtsgcrichtSrat.
85. Ounndel, Itedaktenr.
86. Reinshagen, Aug.
87. Rocmer, IkechtSanwalt und Notar.
88. Robert, Architekt.
89. Schärpenseel, M., Witive.



1)0. Schlegel, I,, Bierbrouereibesilzer.
91. S ch l ü ter, E., Lehrer ln Zlltenbochum.
92. Schmal Horst, Slug.
tll>. Schi»idt, Pfarrer.
94. Schlliidt, F., Reg. Boiiführer.
99. Schulte, Stndtchemiker.
96. S ch » l t e O e st r i ch, H.
97. Schultc-Oestrich, Ä.
93. Schulz, G.
99. vr. Schulz, Bergrat lind Landtags

Abgeordneter.
400. Sch ü riuniiu, Wilh.
101. Schwell» g, Fr., Apotheker.
102. Seippel, Aiop, Konfmnnu.
100. Seippel, Wilh., Kaufmann.
104. vr. Sepfert.
105. Sie deck, H., Fabrikbesitzer.
106. von Sobbe, Königlicher Bcrgrot.
107. SP »de, Kölliglicher Lnudrot.
103. Stegliiailil, Earl.
109. Stumpf, Adolf.
110. Stumpf, Wilh.
111. Sutrv, Justizrot.
112. Tegeler, Heinrich.
11.'!. Thems, Wilh.
114. Boupel, Aug.

9. Bodelschwingh.

115. Gros von Bodelschwingh.

10. Bommern-Stein h o n se».

116. Bnrrp, Leonhard.
117. Brill t h off, F.
113. Gölte, W., Oekcmom.
119. Kölleriiionn, D., Grubendirektor.
120. vr. Kolbe, Arzt.
121. Lohmann, W.
122. Reschop, G.
>23. Ruhrluoiln, Heinr.
124. Schäfer, E.
125. Schulte, ?l.
>26. Schulte Elberg, W., Oekonom.
127. Schweißfnrth, Lehrer.
123. Speitgler, W., Buchhalter.

1l. Brnnbnnerschnst.

129. von EHerstciit, Amtmann.

12. Brechten.

130. Schlett, Pfarrer und KreiSschnl
Inspektor.

13 Breckerfeld.

131. Steinbach, C. ,jun.

14. Briininghnnscn.

132. Freiherr Pon Romberg.

15. Bulmke.

133. Lecgner, Fr.
>31. H» km och er, Apotheker.
135. don Mörtitz, Apotheker.

16. Endel.

136. Klaggcs, W., Fabrikant.
>37. Steinhnus, C., Fabrikbesitzer.

17. Enmen.

133. Wortlnonn, C., Apotheker.

13. Cöln n. Rh.

>39. Ingersberg, Gust.,Archivbeomter.
140. vr. für. ?Nal linkroot.

19. Crengcldnnz. Gci». Laiigendrecr.

III. Flottmann, D., Kanflnalin.

20. Dahlhnnscn.

i >42. Hilgen stock, G.
143. Vr. Otto, E.

21. Dortmund.

Böhmer, C., Kvuigl. Eisenb. Sekr.
Brolld, Slilg.
Brenner, Grubendirektor.
Brügmonn.
Criiwell, W.
vr. Gottschalk, Rcchtsainvalt und

Notar.

Haormann, Erster Staatsoliivalt.
Hilgen stock, D.

144.
145.
146.
147.
143.
149.

150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
153.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.

171.
172.

Hoesch, Albert.
Jsooc, Josef.
Kellerhoff, H.
Kleine.

Kollmonn, F., Ingenieur.
Kühn, C. H.
Lind eil b erg.
Moccke, Oberbcrgrot.
vr. Oberbeck.

Rose Cie.
Freiherr v. R »it sch, Königl. Landrot.
S chmicding, Oberbürgerliieister.
Sp ring o r» m, Direktor.
Stades Heinrich.
Tnegli chs b e ck, Berghoilptmonn.
Wcischedc >sc, Scherrcr.
Wencker, Alfr. Joh.
Wencker, Heinrich.
Wiskott, W.

22. Düren.

Düren, Heinrich, zu Düren.
Buse, Wilh., Betriebssichrer, Zeche

Wolfisch.

1*



17!!. Schnlte-Stcinbcrg, Hugo.
>74. Bültes, Betriebsf., Zeche Walfisch.

23. Eikcfcv.
175. Kreft, E., Fabrikbesitzer.
176. Müh leib, W.

24. Elberfeld.
177. Schulte, Oberinspektor.

25. Eickel.

173. Daniels, Pfarrer u. Supcrintend.
179. Engeling, Pfarrer.
>39. HülSmnnn, H.
131. Thicmnnu, H.

26. Endcnich bei Bonn.
132. Von Hümme», Geh. Reg.-Rat.

27. Frieliiigl> aiisenVvnu» erii.
133. Oberstc-FrielinghauS, Fr. W.

23. Gelscnkirchen.
134. Althoff, Will,.
135. I)r. Hnninicrschiiiidt, Landrat.
136. Heß, Rechtsanwalt.
137. vr. weck. Honiborg, prakt. Arzt.
>33. Hüsener, A., Fabrikdirektor.
139. Keller, W., Apotheker.
199. Kirdorf, General-Direktor, Zeche

Rhciuclbe.
191. I)r. weil. Liinper, KreiSPhysikus.
192. Mohr, Direktor.
193. vr. weck. Schürmeücr, Augenarzt.
194. Bogelsang, Otto.
195. Vogelfang, Will).
196. vr. Wallersteiu, Augenarzt.
197. vr. wecl. Wissciuaim , Prakt. Arzt.

29. Gevelsberg.
193. Bröcking, I. H.
199. Bröcking, Carl.
269. Dörken, E.
291. Dreverinauii, Herrn., Rentier.
292. Graveiii ann, Fr., Pfarrer.
293. Knippschild , Fr., Bürgermeister.
294. Reitz, Gust.

39. Grundschöttel.
295. FeldhanS, Fr.
296. Müller, Jnl.
297. O.nast, Wilhelm.
293. Rüpiug, G.
299. Schüttler, Witwe.

31. Hagen i. W.
219. Attenloh, W., Fabrikbesitzer.
211. von Basse, P., Landrnk.
212. Bechern, Ernst, Fabrikbesitzer.
213. Boucke, Gustav, Kaufmann.
214. Birk, C. L., Kaufmann.
215. BrnckelSberg, Hugo.
216. Bremer, Apotheker.
217. Bnchholtz, Bankvorsteher.
218. Bnchwald, Egon, Kaufmann.
219. Eicken, Ewald, .Koinmerzieurat.
229. ElberS, Eduard, Fabrikoesitzer.
221. Ewald, Rudolf, Kaufmann.
222. Funcke, Will), so»., Fabrikbesitzer.
223. Gogarten, Her!»., Fabrikbesitzer.
224. Halb ach Moeller.
225. Hermnuni, H., Kaufmann.
226. Hucke, Fritz, Kaufmann.
227. Huth, Herrn., Kaufmann.
223. Kerckhoff, Gust., Kaufmann.
229. Kalling, Fr., Fabrikbesitzer.
239. vr. Loh man n, Rechtsanwalt und

LnndtagSabgeordneter.
231. San.-Rat vr. Maiweg, Augenarzt.
232. Möller Cie.
233. PeterS, LoniS, Kanfmaiiii.
234. Polscher, Ad., Frau.
235. Post, Peter Fr., Fabrikbesitzer.
236. Post, Wilh., Fabrikbesitzer.
237. Post, Alep., Fabrikbesitzer.
233. Proll, C., Fabrikbesitzer.
239. Putsch, Herrn., Fabrikbesitzer.
249. Scheminann, Emil, Apotheker.
241. Schmidt, Eugen, Fabrikant.
242. Soediug, Ernst, Fabrikbesitzer.
243. Stapel mann, E., Kniifmann.
244. Stern, Leffmanu, Bankier.
245. Stracke, Earl, Buchhändler.
246. Bovrmauu, C., Fabrikbesitzer.
247. Barster, Rudolf, Fabrikbesitzer.
243. vr. Wortmanu, prakt. Arzt.
249. Zur Ncdden, (ilerichtSrnt.

32. Hamme.

259. Lohre, Pfarrer.
251. vr. Schmitz, Prakt. Arzt.

33. Hannibal, Zeche.
252. Rnppel, Fr.

34. HaSpe.
253. Andreas, Carl.
254. Lange, Fr., Bürgermeister.
255. Lange, Rieh., Beigeordneter.
256. Lange, Gustav.
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2.zr. Dr. RciSmann, prakt. Arzt.
258. vr. Snggau, prakt. Arzt.
259. Frau Apotheker Aug. Schmidt.

35. Hattingen.

260. Florschütz, Landrat.
26t. Hundt, C. sei. Wwe.
262. Meyerpeter, Pfarrer.
263. Nouuc, Pfarrer u. Superintendent.

36. Hans Harkortcn bei Haspe.

264. Harkart, Iah. Caspar.

37. Hans Husen bei Westhofen.

265. Freifrau von der Leithen.

38. Hans Mallinkrodt.

266. Dr. weck. Hnmcl.

39. HauS 9tnhr bei Schwerte.

267. Frhr. v. R hcinbabc n, Major a.

40. Hans Schede bei Wetter.

268. Frau Witwe Hnrkort, P.

41. Hans Striinekcde.

269. von Forcll, Freifrau.

42. Hcrbede.

270. Bandmann, Wilh.
271. Brinkmann, Fr., Bicrbraucrcibes.
272. Hcugstendcrg, Fr.
273. Königs, Adolf, Apotheker.
274. Lohmann, Aug.
275. Lohmaun, Ernst.
276. MeeSmnun, C., Ehrenamtmnnu.
277. Stratmnun, Zt., Nicdcrste-Bcrgh.
278. Stratmann-Böstc, Fr.
279. Werth, I., Lehrer.
280. Wolzenburg, Postvcrwnlter.

43. Herderke.

281. Eschcr, W.
282. Grave, Ferd.
283. Knapmaun, Eugen, Fabrikant.
284. Koettcr, Pfarrer.
285. McllinghauS, Bürgermeister.
286. Lchatte , Pfarrer.

44. Herne.

287. Behrens, Bcrgrat.
288. Dabcr, G., Direktor.
289. Dieckmann, Rechtsanwalt.
290. Dransfeld, F., Pfarrer.
291. Dicker hoff, W., Bergwerks-Dir.
292. Grothnns, Ludwig, Wirt.

293.
294.
295.
296.
297.
298.

299.
309.
301.
302.
303.

304.

305.
306.
307.
303.
309.

310.
311.

312.
313

314.

315.
316.
317.
318.

Halbnch, Franz, Buchdruckereibes.
Kemna, Rektor.
Köster, Fr., Auktionator.
Schäfer, Amtmann.
>L>chlenkhoff, L.
Dr. Schulte vom Esch.

45. Heben.

Lapp, Hauptlehrcr.
Luhn, G., Mühlcnbcfitzcr.
^ chultc - Ostcrmann, Sl.
Stammen, I.
Dr. Straube, A., Arzt.

46. Hiddinghausen.

Hiby, Heinrich.

47. Hörde.

Butz, Superintendent.
Frau Pen, L, Brauercibesitzer.
Dr. Masch er, Bürgermeister.
Kern, Pfarrer.
Börding, Fr. zun.

48. Hofstede.

Dr. insck. Cruismann, W.
Wink Haus, Pfarrer.

49. Hohenlimburg.

Bocckcr, Phil. zun.
Pieper, G.

50. Holthausen.

Ribbcrt, Heinr., Fabrikbesitzer.

51. Hombruch bei Barop.

Bergcr, LouiS.
Dr. Bolte.

Lüttringh a u sen, Direktor.
Zippert, O., Buchdruckereibesitzcr.

52. Hordel bei Bochum.

319. Dr. Hnarmann gen. Spickmann.
320. Hiddemnnn, Landwirt.
321. Windmöllcr, Bergnssessor.

53. Horst a. d. Nnhr.

322. Dammcr, Heinr.

54. Iserlohn.
323. Dr. Breuer.

324. Kirchhofs, Friedr.
325. KreisauSschusi.
326. Lübbecke, Adolf.
327. Rüsch, W. snn.
328. Schmäle, Aug.
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329, Bormann, Adolf,
330, Weiß, W,, Slpothcker,
331, Weydckainp, Carl.

55, Kaltcichardt sLaiigendrecrl.

332, Bergmann, Lehrer,
333, Bockholt, Diedr,, Ockonoin,
334, Gärtner, J»l.
335, Haardt, Hcinr
336, Wehlendnhl, A,, Obersteiger.

56, Kastrop.

337, Fritsch, Amtsrichter,

57, Kirchen a. d. Tieg.

338, Tteilt, Otto,

58, Kirchhörde.

339, Fricg, H,, Ehrenaiiitinnnn,
340, Korfniann, H,, BctriebSführcr ans

I cchc W iendnhlSbank,
341, Knntze, Hauptmann a, D,

53, Kückelhansen bei Haspe.

342, Peters, Will),, Fabrikbesitzer,

60, Laer bei Bochum.

343, Bvnncrinann, W,, Landwirt,
344, Frau von der Leithen, Haus Laer,

61, Langendreer.

345, Gocckeler, Job.
346, Grü gel fiepe, Pfarrer,
347, Fehn, Balmhofsinspektor,
348, Kell erhoff, Rich,, Buchhalter,
349, Or, Klöstern,ann, prakt, Arzt,
350, Krcbbcr Haupttchrcr,
351, Landgrebe, Pfarrer,
552, Lücken bürg, Fr,, Apotheker,
353, Mai weg, F, W„ Bauunternehmer,
354, Dr, Mai weg, Arzt,
355, Mnser,Arthur, Bierbrnnercibesitzcr,
356, Prictsch, Pfarrer,
357, O. uack, Postmeister,
358, Rösch, Lehrer,
359, Sehiermevcr, Pfarrvikar,
360, Schulte-Frenking, Gutsbesitzer,
361, Schnltc-tsteinbcrg, Gutsbesitzer,
362, W i e s e b r o ck, Grnbcndirektor,
363, Beckhnns, Betricbsfiihrcr, Zeche

Siebcnplnnetcn,
364, Borhof, Güter-Erpcd,-Vorsteher,
365, Woltner, Bahnmeister,

62, Langerseld.

366, Bastian, Carl,
367, Goeoel, Hermann,
368, Henkels, Alb,, Fabrikant,
369, Henkels, Ernst, Kaufmann.
370, Willfing, Otto, Kaufmann.

63, Letmathe.

371, Hassel, Carl, Fabrikant,

64, Linden.

372, Ernst, H,, Apotheker,
373, vr, Krüger,
374, vr, Mo eller,

375, Moll. Herrn,

65, Lndwigsbnrg.

376, Freiherr Stael von Holstein.

66, Lünen.

377, Pott hoff,

67, Liitgendvrtm'.lnd.

378, Schulte Noclle, Pfarrer,
379, Wcstcrmann, Ehren-Amtmann.

68, Marten.

380, Haarmann, Otto, Bierbrauerei
Besitzer,

69, Milspe.

381, WellerShnuS, Alb,
382, Hefend ehl, Fr,

70. Niederwenigern.

383, Schulte, Carl,

71, O.nercnbnrg.

384, S ch » lte - O v c r b e r g,

72, Hiiidinghansen.

385, Klöpper, Pfarrer,

73, Schalke.

386, Bonivcr, D,, General Direktor,
Zeche Konsolidation,

387, Franken, Herrn,, Fabrikbesitzer,
388, Seiler, C,, BahnhofSrestaurntcur,

74, Ichweim.

389, Stcrnenbcrg, ?lug,
390, Sterncnberg, W,

75, Tel,werte.

391, vr, Munkcnbcck,

392, N cuhn n S , Tierarzt.



76, Solingen.

."93. Osberghaus, Zllbr,, Kaufmann,
394, Westmelicr, W., Jngenienr.

77, Somborn.

395, Eh mann, W,
396, Strunk, D,
397, vr, ThomaS.

73, Sprockhövel.

398, Kuhlmann, H,, Apotheker.

79, Stennert bei Haspe.

399, Brenne, Ewald,

80, Stiepel.

400, Schi inine l, Pfarrer,

81, Stockum bei Witten.

401, Beck hoff, Wilh., Landwirt,
402, Grit P per, W,
403, Grunewald, Hnnptlehrer,
404, Mentler, Hauptlehrer om,
405, Ostcrm ann, H,
406, O.uellenberg, Wilh,
407, S ch n l z c - B e l l i n g h a n sc», F.,

Ehren oAnitmann u, LandtagS-Älbg,

32, ktcckendorf.

408, vr, Wirt h,

83, llemunugen-Laer.

409, Over hoff, E,, Pfarrer,

84, Unna.

410, Eickholt, Bürgermeister,
411, Lueg, Jnftizrnt,

85, Volmarstein.

412, S ch roeder, Aug., Fabrikant,
413, Wehberg, C,, Gastwirt,

86, Vorhalle bei Herd ecke.

414, Bröking, Carl,
415, Dillmann, A,
416, C, von Göldel,

417, Hü loberg, H.
418, Post, LoniS,
419, Siepmnnn, I,, Rendant,

87, Vormholz.

420, Schilling, E,, Lehrer,

33, W ai! ite -Vickern.

421, Hell weg, Pfarrer,
422, Wrede. Bikar,

89, Waunen bei Witten.

123, Win keim an n, A,, Oekonom,

90, Wattenscheid.

424, DncSberg, Berg-Assessor, Zeche
Holland bei Wattenscheid,

425, vr, Bonnin, L,, Arzt,
426, Hollender, Bergwerksdirektor,

' 91, Weitmar.

427, Von Bersword Wnllrnbe,
423, Gdckcr,

429, Holtgrcvcn, Pfarrer,
430, Menniger, C,, Bauunternehmer,
431, vr, Pickert,
432, Schlett, W,
433, Vr, Schühler,
434, S ch ulte - H e r w eling, Th,
435, vr, Wefelschcidt, prakt. Arzt,

92, Wengern.

436, Bonncrmann, Rendant.

437, Hölscher, C,, Apotheker,
438, Lind, Otto,
439, Steffen, H,

93, Westhofen.

440, Falkenbcrg, Pfarrer,
441, klug, W,
442, Lohmann, C, Rob,, Kaufmann,
443, Rcbber, Amtmann,

94, Werne.

444 Ad rinnst, Direktor,
445, Kumpmnnn, C,
446, Luther, Pastor,
447, Möller, Amtmann,
448, Reinhardt, Zeche Aollmond,
449, vr, Reinherp, Arzt,
450, vr, Reuter, Chemiker,
451, Nnsing, Gust,, Oekonom,
452, Teimann,
453, Wvrtmnnn,

95, Wetter.

! 454, Albert, Gustav,
455, Blank, JnlinS,
456 Blank, H,

! 457, Bonnhoff, Ludwig,
458, Bredt, R,
459, Brenschede, E,
460, Buschmann, Rud,
461, Goecker, Pfarrer,
462, Graveniann,

463, List, Apotheker,
464, Müller, Ernst, Amtmann,
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465. Ortmnnn, Vikar.
466. Schemann, Gast.
467. Schulte, H.
468. Schulze, Fricdr., Knufinann.
469. Vorsteher, G., Kaufmann.

96. Wickcdc-'Asscln.

479. Or. M id d clschn l t c.

97. Wiemelhausen.

471. Alpmau», Pfarrer.
472. Hoering, Direktor, Zeche Julius

Philipp.

98. Winz b. Hattingen.

476. Engelhardt, Bauiuspcktor.
474. Natrop.

99. Witten.

475. A ch cndach, H., Konditor.
476. Allicrt, Aug., Knufmnnu.
477. Albert, F. W., Kaufmann.
473. Albert, W., Witwe.
479. Ulberts, F., Kaufmann.
480. Alfermann u. chwcigmann.
481. Allcitdorf, H., RechtSaiNvalt.
482. Alb ermann, Gust., Fabrikant.
483. Alstncde, Wilh.
484. Bach, A., Apotheker.
485. Bnlz, C., Lehrer.
486. B nr th, Heinr.
487. Bau m a n n, Alfr., Kaufmann.
488. Becker, F., Geschäftsführer.
489. R enke, Wilh.
499. Berg er, Carl, Reutier.
491. Bcrgcr, Carl jun., Kaufiuann.
49 . Bergmann, Ed., Rentner.
493. Bcrlcmann, Rud.
494. Brcmme, Oberlehrer.
495. Birken ho ff, Pfarrer.
4!>6. Blank, G., Kanfmanu.
4!>7. Bleichroth, Gottl., Kaufmann.
498. Blenncmann, Gust., Uhrmacher.
499. Boeder, Jos., Melkermeister.
599. Vöhde, L.
591. Bor ginn nn, Fr., Gasthofbesitzer.
592. Bottermann, Otto, Kaufiuann.
'93. Borina nn, Horm., Buchhändler.
594. Born, I. H, Lehrer.
595. l)r. meä. Boshamcr, Arzt.
596. Brabäiider, Fr., Rentier.
507. Brackmnnii, Wilhelm, Bahnhofs-

restanrnteur.
598. Brand, Herrn., Rentier.
599. Professor B ra n d stät er, Oberlehrer.
5l0. Bredt, Vol., Kaufmann.

511. Breuer, Rudolf.
512. Or. mscl. Brickeustcin.
513. Brinkmann, Alex, Rentier.
514. Briu km ann, G. sein, Fabrikant.
515. Brinkmann, G. snn., Fabrikant.
516. Brodt, C., Knufmanu.
517. Brodt, Fr., Kaufmann.
518. Brun, Ludwig, Kanfmanu.
519. Buchholz, Wilh., Kanfmaun.
529. Buchthnl, S., Kanfmanu.
521. Bucksfeld, Jul., Apotheker.
522. Bulliunun, Schlachthof-Inspektor.
523. BurckHardt, W., Stellmacher.
524. Bürchaus, H., Knufmanu.
525. Busse, H., Apotheker.
526. Callenberg, H., Bvndagist.
527. Conze, Lehrer.
528. Le Claire, Aug., Kaufmann.
529. Lc Claire, Fr., Kaufmann.
539. Clemens, C. ,jun., Kaufmann
531. Cordes, Advch, Kaufmann.
532. Christ, Gust. Steiger.
533. Däche, Archi ekt.
534. Dahlhaus Fr., Kaufmann.
535. D v n hoff,, Herrn., Bierbrauerei

Besitzer.
536. Dönhoff, Wilh., Bierbrauerei

Besitzer.
537. Dreher, Louis, Kaufmann.
538. Dünkelberg, W., Bauunter

nchmer.
539. Frau Ww. Dünnebacke, Hotel-

Besitzerin.

549. Dunkmnnn, G., Kaufmann.
541. Eckardt, Emil, Kaufmann.
542. Eckardt, Carl, Kaufmann.
543. Elsbach, S., Kaufmann.
544. Engels, Heinr.
545. Erdmann, Otto, Bergrat.
546. Erner, L., Gerichkskassen-Rendant.
547. En nicke, Kais. Bank Vorsteher.
548. Fahrwink cl, Aug., Fabrikant.
549. Faust, Heinr., Steiger.
559 Fautsch, O., Rechtoauwalt.
551. Feige, Knufmanu.
552. Fischer, Aug., Kanfmanu.
553. Focrst, Christ., Beigeordneter.
554. Frank, AlphonS, Fabrikbesitzer.
555. Franke, Ernst.
556. Franzen, Architekt.
557. F ranzm a n n, H„ Gerichtsvollzieher
558. Frese, Friedrich, SeltcrSwasser-

Fabrikant.
559. Fr icke <k Cic.
569. Funcke, Fr., Rentier.
56l. Funcke, Bergrat.
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562, Funke, E., Wien
563- Fügner, Karl, Lehrer-
564- Gallnds, Wilh., Kaufmann.
565- Gothmann, KanfiunnU'
566- Gelbke, Aug-, Tischlermeister'
567- Dir mecl. Gerd es-
568- Gerling, Th-, Ockouom.
569- Goebel, Fr-, Hofphotograph.
576' Dir msel. Gordes.
571' Gräber, M-, Pfarrerr
572' Graefe, Carl, Kaufmann.
573- Graefe, Ruh-, Buchhändler-
574- Graefe, H L-, Weinhandler.
575- Groß, P-, Bahnhofs-Restnurateur.
576. HnarhnuS,J. P.Zuu., Kaufmann
577- Dir H n a r m n n n, G., Bürgeriiicistcr'
578- Haarmaun, Georg, Rentier.
579. Haarmaun, Friedr., Sparkassen

Controlleur.

589. Haarmann, Gnst., Kaufmann.
581- Haarmaun, I. H-, Kaufmann.
582. Hager, Herm., Lederhandlnug.
583. Hahne, Fr., Pfandleiher.
584. Hahne, Gnst-, Direktor.
585. Hanf, Elias, Rentier.
586- Hanf, Moritz, Bankier.
587. Haren, Lehrer.
588. Harszewinkel, Rechtsanwalt.
589. Hasse, Lehrer.
599. Hedtkamp, Hch., Klempnermeister.
591. Heise, LoniS, Kaufmann.
592. Hemmer, C., Kaufmann.
593. Frl. Hulda Hemmerling, Lehrerin.
594- Hemsoth, W., Fuhrunternhmer.
595. Hengsbach, H. W., Knufinaun.
596. Hengstenberg, C., Kaufiilann.
597. Herz, «simou, Kaufmann.
598. Hirsch, Carl, Kaufmann.
599. Hirse, Hrch., Anstreicher.
699. Hochkeppel, W., Kaufmann.
691. Homberg, Gebr.
692. Dr. Hof, Oberlehrer.
693. Höher, Carl, Barbier.
694. Höpcr, Fritz, Heilgehülfc.
695. Höpcr, Heinr., Zahnarzt.
696. Hammrich, W., Kaufmann.
697. Hütt, Alb., Buchbinder.
693. Janson, ^chrcinermeister.
699. Jessen, C., Jiigcnieur.
619. Jost er, Fr., Oekouoni.
611. Kap Heng st, Th., Photograph.
612. Karl, Friedrich, Lehrer.
613. Knthagen, Fr., Rentier.
614. Keilermann, Pfarrer.
615' Dr. mscl' Kempermann.
616. Kettler, Th., Sparkasfen-Rendant.

617. Kleine, Bergaßesior.
618. Klinker, Fr., Kaufmann.
619. Klinker, Rud., Knusmann.
629. Frl. Klacke, Lehrerin.
621. Klutniann, Ed., KaufniauN'
622. Knapmanu, Ed., Kaufmann.
623. Konetzkii, B., Buchhändler.
624. Korfmann, H. zun., Kaufmann.
625. Kozloivsky, B., Fabrikbesitzer.
626. Koenig, Fr., Superintendent.
627. Koenigerl H., Bauunternehmer.
628. Koester, W. H., Kaufmann'
629. Koetzold, B., Buchhändler.
639- Kreutler E., Buchhändler.
631. Dr. Kreuzhngc, Musikdirektor.
632. Kruhöffcr, Wilh., Rcstnuratcur.
633. Krumme, A., Oekonom.
634. Krüger, H., Buchhändler.
635. Kukowsky, Ed., Lehrer.
636. Küppermann, D-, Zimmcrmeister.
637. Kürschner, F., Kaufmann.
638. Kuntze, H., Kaufinann.
639. Langelittig, G., Kaufinann.
649. Leesemann, B, Pfarrer.
641. Leye, Hch., Kaufmann.
642. Lischeid, Ad., Kaufinann.
643. Lindenbaum, Vi., Kaufmann.
644. Loesewitz, I., Werkst'-Vorsteher.
645. Loh de, Äug., Kaufmann.
646. Loh mann/ Friedr.. Fabrikbesitzer.
647. Lohmnnn, Gnst., Kaufmann.
648. Lohmann, Karl, Kaufmann.
649. Lohmann, Max, Fabrikbesitzer.
659. Locwcnstcin, A., Kaufmann.
<151. Lüling, R. G., Maler.
652. Lüncnbürger, Friedr., Bauunter¬

nehmer.

653. Luhn, Wilh., Buchbinder.
654. Marks, Ed., Konditor.
«Z55. MaSling, Carl, Fuhrunternehmer,

i 656 Dr. Matthes, G., Realgymnnsial-
Direktor.

Z>57. May, Ernst, Metzgcrmeister.
658. Maiiveg, Stadtbnumeifter.

! 659. Meier, Wilh.
669. Mengcl, C., Tenffabrik.
661. Mertens, Rob., Knufinaun.
662. Methler, W., Kaufmann.
663. Meyer, C., Rcstauratenr.

i 664. Michels, N., Gastwirt.
665. Moll, F. W. zun., Fabrikant.
666 Moll, Waldemar, Kaufmann.

667. Müllensiefen, Herm., Fabrik¬
besitzer.

668. Frl. M. Müllen fiesen.
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669. Müllensiefen, Theod., Fabrikbe^
sitzcr und Stadrat.

67V. GR ii n sch cr, Heinrich.
671. Münte, C., Glocken nnd Metall-

giehcr.
672. Ninllcr, Fr., Stcinstr. t.
673. Nachrodt, Gnst., Kaufmann.
671. Niedcrschnlte, W., Bierbrauerei

bcsitzer.
675. Ostwald, Lehrer.
676. Otting, Lehrer.
677. IM, mecl. Overbeck.
678. Pampns, W.
679. Pfannschilling, L., Kanfninn».
68g. Pipo, Karl, Kaufmann.
681. Pott, Aug., Rechtskonsulent.
682. Prein, Hch.
683. Radeina eher, .1., Architekt.
684. Rehr, Amtsgerichtsrat.
685. Rennert, .Karl, Brcnnereibesitzcr.
686. Rennert, Gnst., Stadtrat.
687. Rheker, Restaurntenr.
638. Rocholl, P., AmtsgcrichtSrat.
639. Rodenberg, E., Zimmcrmristcr.
690. Roeiner, Zimmermeistcr.
691. Röhler, Pnnl, Rektor.
692. Rnhrmann, Hch., Kanfmann.
693. Rnnip, W, Zlpothcker.
694. Rüping, Fr., Kanfinann.
695. Rüping, Otto, Kanfinann.
696. Sand kühl er, L., Melkermeister.
697. Schäfer, F. W., Rentier.
698. IM. weck. Schaut;, SanitätSrat.
699. Schartenberg, L., Kanfinann.
700. Schemmnnn, C., Kanfmann.
701. Sehlichtherle, H., Kaufmann.
702. Schluck, Gnst., Mctzgcrmcister.
703. Schluck, Karl, Bäckermeister.
704. ? chl ii ck, Fricdr., Täckcrmcisler.
705. Schluck, Wwe.
706. Schluckebier, Ad., Lehrer.
707. Schneider, Alb., Fabrikbesitzer.
708. Schöneberg, A., Restauratenr.
709. Schubert, A., Faktor.

710. Schumann, G., Direktor.
711. Z chw a b e, Heinr., Rechnungsführer.
712. Schmarl;, Louis, Kaufmann.
713. Schwarz, Lehrer.
714. Seidel, Karl, Rentier.
715. Seidel, G., Schichtmeister.
716. Sest, Adolf, Pharmaceut.
717. Soeding, Fr., Fabrikbesitzer.
713. Solbisk», Hugo, Fabrikbesitzer.
719. Spcnnemann, Otto, Kaufmann..
720. Stein, Schichtmeister.
721. stein, Fr., Uhrmacher.
722. stichtcrnnth, I., Steinbruch

besitzer.
723. Stinshosf, G., Gerbereibesitzer.
724. Stvckflcth, Berg^tzlssessor.
725. Stratmnun, Karl, Kaufmann.
726. Stratmann, Karl fr., Kanfmann.
727. Stutz, Ernst, Bcrgrcfercndar.
728. Trottmnnn, H., Kaufmann.
729. Untcrbcrg, H,, Kaufmann.
730. Utermann, H., Kanfmann.
731. Bettcbrodt, H., Schrcinermeislet..
7.32. Benhoff, Schreinermeister.
733. Bogt, Albert, Buchhalter.
734. Bog, Peter, Gnsthofbesitzer.
735. Wächter, Renlghmnasialiehrcr.
736. IM. mscl. Wälzholz.
737. Waskowskh, Carl.
738. Wcihcnfels, C., ver. Landmesser..
739. Westhans, Lehrer.
740. Weber, B., prnkt. Zahnarzt.
741. Wcyrich, C., Ingenieur.
742. Wie Hage, Karl, Fabrikbesitzer.
743. Wiel, Gnst., Kaufmann.
744. W inkelmann, Lehrer.
745. Winter, Dicdr., Möbelhändler.
746. Wittmann, Königlicher Eisenbahn"

Direktor.
747. Wh >ich, H., Kaufmann.
743. Wolfs, üöottfricd.
749. Wolfstcin, Samuel, Kanfinann.
750. Zeller, Bahnmeister.

j-751. Zillekcns, Josef, Buchdruckereibes..

Jür !8hl> allgemetbi'te Witglic'dcr.
1. Dön hoff, Paul, Rittergut Almerfeld,

bei Alme i. W.
2. Lnhn, Aug., Seifenfabrikant. Barmen.
3. Puth,zun.,Heinr.,Fabrikant,Blanken-

steiii.
4. Hehler, Joh., Lehrer, Bommern.
5. Rüping, M., Charlottcnburg.

6. IM. Baedeker, P., Landrichter, Dort
mund.

7. Huth, Heriii.. Bergrefercndar, Dort
mund.

8. Möllcnkamp, W , Kanfmann, Dort
mund.

9. Stade. Earl, Dortmund.
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10. W iethans, Landgerichts^Direktor,
Dortmnnd.

11. Funcke Sohn, C. G., Eckesey bei
Hägen.

12. Schlüter, iRechtsanivalt, Essen.
I.1. Grave, Justus, Herdecke.
II. Oberschnlte, Bergassessor,Herne.
15. Schmidt, Carl F., Horchhcim bei

Coblenz.
10. Rrencr 8en., Aug., Iserlohn.
17. Spenn eina nn, Carl, Kanfmnnn,

Lage i. Lippe.
11. S penne man n, Emil, Remscheid.
19. Boßclmaiin, Pet., Wirt, Renne

bnniii bei Hatzlinghansen.
20. Hnfsmnnn, illmtsrichter, Rnyrort.
21. Ür Fischer, prakt. Arzt, Werl.
22. 1>r. Fürgens, prakt. Zlrzt, Werl.
21. Bitter, Betriebssichrer, Witten.
21. Buehl, Amtsrichter, Witten.
25. Buch bolz, Gnst., Kaufmann, Witten.
26. Cron, F., Drogist, Witten.
27. Eicke, ?l., HandelSgnrtncr, Witten.
21. G cr h a rds, LoniS, Stnckateiirmeister,

Witten.
29. Hassel, G., «stadtsekretKr,Witten.
10. von derHcide,Emil.Bankier,Witten.
11. Herz st ein, Isidor, Witten.
12. Herzstein, Jos., Kaufmann, Witte».
11. Heiner, Erng, Eonditor, Witten.
11. Koester, Willi., Eisenbdlg., Witten.
15. Kraushaar, E., Wirt, Witten.
16. Laut Horst, G., Stadtrat, Witten.
17. Lefarth, F., Psnprer, Witten.
11. Lind e n b a n m, T.,Kaufmann,Witten.
19. Lop, Lehrer, Witten.
10. Maser, I., Weinbändler, Witten.
11. Mnybcrg, Carl, Witten.
12. Ritsch, Ä., BcrivaltnngS - Sekretär,

Witten.
11. Roack, Th., Kanfinnnn, Witten.
11. Reininghans, Lehrer, Witten.
15. Rvsenberg, Moritz, Kaufmann,

Witten.
16. Nosenbcrg, S., Kaufmann, Witten.
17. Rott, Herm., Kaufmann, Witten.

18.19.
50.
51.

schade, Stadtrentmcister, Witten,
schöne berg, Friedrich, Eonditor.
schönebcrg, Rnd., Kleinpnermstr.,

Bäcker und Wirt,

chön i
Witten,
chmefer, Fr.,
Witten.

Hugo, Direktor, Witten
Leop., Lehrer, Witten.

C., Dck. ZRalcr n. An

2 c r vaes
llml aufs, Leop
VeltjcnS,

streicher,Witten.
Weber, Hch., Werkst.-Borst., Wittei^
S ch r o et e r, Prokurist, Witten.
Berghoff, Lehrer, Witten.
Dreiier, Lehrer. Witten.
Goebel, Baninspektor, Witten.
Plügge, Lehrer, Wirten.
Iii-, msä. Schäfer, prakt. Arz

Witten.
Wilh. Di eck, Lademeister,Witten.
Fal kenrotb, Friedr., Lademeist>r

Witten.
11r. Schreyer, Dortmilnd.
Professor Dr. Bencke, Königliche

Gymnasial Direktor, Hamm i. A
67. Frieli iighaus, ?lmt!iinni.i,Frielliie

Hansen bei Bommern.
61. Rode, Thcod., Jngenienr, Witten.
69. Engels, Gruben Direktor, Zeck

Blniikenbnrg b. Hnmmerthal, b
Blankenstein,

keifa rth, Franz. Fabrikant, Annei

Bildhauer, Witten
und Banra

k ehillerstraste.

zifar . ^ .
S chiviermann, Wirt, Witten.
Redger, Heinr.
K lntmann, Regier

Franks, a. d. Oder.
E. Lange, Bochum, 7
Fröselmann, Hilmar

Dortmund.
Ilr. mock. Hiltrop, Arzt, Hagi
vr. Schulte-Overbeck, pr

Langendreer,
chnlze,^"-Wilh.,

Siebel, Lehrer,
Schmidt, Wilh.,
Kühler, H., Lehrer, Bommeri

. Wirt, Bommc
Bommern.
Lehrer, Bom

V. Korrespondierende Mitglieder.
1. Herr Gymnasial Oberlehrer Mnmmenthei in Wesel.
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NerirKt
des Oorstandes des Oereins für Orts- und Oeiinatsknnde

in der Grafschaft Olark
über das (K e sch äst sj a k r 1894 93.

Zill Auftrage deS Vorstandes erstattet in der ordentliche» Generalversammlung

zn Wittel? am I, Dezember Z895

von Zw, Will), Zlrrgrrst Zchriftfnhrcr,

1. In unserem vorigjährigeu VerlvaltuugSberichte Huben wir die
Angelegenheit betr. die Erwerbung eines Grundstückes zum Bau eines
MuseumSgebäudes,Erwerbung der KorporatiunSrcchtc,Veranstaltung einer
Geldlotterie und Errichtung eines MnseumsgebäudcSbis zu dem VvrstaudS-
beschiussc von? 1. Dezember 1891 verfolgt, welcher dahin ging, von der
käuflichen Erwerbung der alten MädchenschuleAbstand zu nehmen lind
ein inmitten der Stadt belegenes Grundstückzu erwerben, worauf frei
von jedem äußeren Zwange, einzig und alleilt dem Zwecke entsprechend,
eil, Museumsgebäudc errichtet werden kann. Zur Ausführung dieses Be-
schlaffes setzte der Vorstand einen Ausschuß, bestehend auS den Herren
Fr. Soeding, Fr. Lvhmanu, I)r. Gordes, Aug. Pott in Witteil und
Fr. Brinkmann m Herbedc ein. Dieser Ausschuß trat am 8. Dezember
1891 zu einer eingehenden Beratung der ganzen Angelegenheitzusammen.
Nachdem die Grundstückeauf der Bredde und die alte Mädchenschule au
der Hauptstraße besichtigt worden waren, kam der Ausschuß einstimmig
zu der Ueberzeuguug,daß der Ankauf der alten Mädchenschule dem Ver¬
ein nicht zu empfehlen, dagegen der Ankauf eines Grundstücks auf der
Bredde anzuraten sei. Das der neuen evangelischen Kirche gegenüber
zwischen Bismarck-, Moltke- und Roonstraßc liegende Grundstück wurde
als daS geeigneteste erachtet. Das Museum würde dort zwischen 3 Straßen
und gegenüber einem öffentlichen Platze zu stehen kommen und in Bezug
auf Luft, Licht, wie auch mit Rücksicht auf die gegenüberliegende GedächtuiS-
kirchc und die ganze Umgebung eine sehr günstige Lage erhalten. ES
herrschte Einstimmigkeit darüber, daß, um die Korporationsrechte zu er¬
werben, eS vorläufig genügen würde, einen Abspliß zur Größe von 59



Ouadratrute» anzukaufen und zwar denjenigen Teil des Grundstücks
welcher an die Bismarckstraße grenze. Für den weiteren Ausbau des
MuseuinSgebändeS ivnrde für später eine Fläche bis zu 150 Ouadratrute»,
welche sich an den vorgedachten Abspliß zivischen den Fluchten der Moltkc-
und Roonstraße anschließt, in Aussicht gcnvimnen. Nachdem der Aus¬
schuß die Bedingungen formuliert hatte, unter welchen nach Maßgabe der
Verhältnisse des Vereins daS Kaufgeschäft abzuschließen, setzte er einen
Unterausschuß, bestehend ans den Herren Fr. Sveding und Aug. Patt
mit dem Austrage ein, die Kaufverhaudlungcu auszunehmen. Der Unter¬
ausschuß entledigte sich seiner Ausgabe sufart und erwirkte am 8. Dezember
189-1 van der Frau Wwe. Fr. Ellinghaus, vertreten durch ihre» Geucral-
maudatar Herrn Alexander Brinkmann, eine Offerte dahin, daß der
zivischen Bismarck-, Navn- und Mvltkestraße belegene Abspliß Vau 50
Onadratrnten zum Preise von 200 Mark für die Ouadratrute mit sechS-
manatlicher Erklärungsfrist und die sich daran weiter anschließende Fläche
bis zu 150 Onadratrnten zum Preise van 189 Mark für die Quadrat¬
rnte mit zwei-, unter Umständen dreijähriger ErklärnngSfrist angeboten
wurden. ES muß hierbei hervorgehoben werden, daß Herr A. Brinkmann
dem Vereine in einer sehr anerkennenswerten Weise entgegenkam und
gerne bereit war, ans die Wünsche und Bedürfnissedes Vereins einzugehen.

In der am 16. Januar 1895 stattgefunden«»! BorstandSsitznng be¬
richtete der Ausschuß über seine Thätigkeit und der Vorstand beschloß
einstimmig, die Annahme der Offerte der Frau Witwe ElliughauS dem
Verein zu empfehlen und auf Sonntag den 3. Februar 1895 eine außer¬
ordentliche Generalversammlung nach Witten zu berufen. Einige Tage
vor dieser Generalversammlung ging ein Schreiben des Herrn August
Krumme gut. Surmanu hier ein, worin derselbe auf seiner östlich von
der Ruhrstraße belegenen Besitzung, durch welche mehrere neue Straßen
projektiert seien, einen Platz nach Wahl des Vereins und in der von ihm
als notwendig erachteten Größe zum Preise von 196 Mark für die
Ouadratrute anbot. In der Generalversammlung selbst ließ Herr Krumme
sein Anerbieten dahin ergänzen, daß er bereit sei, dem Verein 59 Onadrat¬
rnten unentgeltlich abzutreten und eine weitere Fläche bis zu 299 Onadrat¬
rnten zum Preise von 199 Mark für die Ouadratrute zu verkaufen.
Nachdem die Generalversammlung die Angelegenheit eingehend verhandelt
hatte, ivnrde beschlossen, den Vorstand zu ersuchen, die Angelegenheit
nochmals unter Berücksichtigung der Krumme'schen Offerte, falls dieselbe
in verbindlicher Form einlaufe, in Erwägung zu ziehen. Glcicbzeitig
wurde beschlossen, den Vorstand zu ersuchen, die Herren Landmesser
Cvust. Weißcufcls und Stadtbaumeister Heinr. Maiweg zu bitten, dein
Verein in dieser Angelegenheit ihren Rat zu erteile».

Unterm 8. Februar d. Js. ging seitens des Herrn Aug. Krumme
eine den mündlichenErklärungen in der Generalversammlungentsprechende
Offerte ein, worin sich Herr Krumme auch verpflichtete,für Offenlegung,
der auf seinem Besitztum nach dem neuen Stadtbauplane vorgesehenen
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Strassen und Bürgcrstcige Sorge zu tragen. Die von Herrn Krumme

mit der Stadt Witten in Betreff der Offenlegung dieser Straffen, deren

Züge und Bütgersteige gepflogenen Verhandlungen, die für die Anomalst

des Platzes für daS MnscumSgebäude von mastgebender Bedeutung waren,

dauerten mehrere Monate, sodast der Vorstand erst am Ist. Mai 1895

zur weiteren Verhandlung der Sache unter Zuziehung der Herren Land-

mcsscr WeistenfelS und Stadtbaumeister Maiweg schreiten konnte. Oer

Vorstand gelangte zu der Ansicht, das; eS schwierig, wenn nicht unmöglich

sei, eine Entscheidung in der Sache zu treffen, bevor nicht die Krumme'schen

Strastenangelegenheiten ihre endgültige Erledigung durch die städtischen

Behörden gefunden hätten, waS bis dahin noch nicht der Fall sei. ES

wurde deshalb beschlossen, mit Herrn A. Brinkmann wegen Verlängerung

der Offerte desselben in Unterhandlung zu treten. Herr Brinkmann verlängerte

die Offerte bis zum -1. Juli 1895. Am ZI. Juni d. I. trat der

Vorstand zu einer neuen Sitzung zusammen, worin daS Projekt für die

Straffen ans den .Krumme'schen Grundstücken vorlag. Nach einer mehr

als zweistündigen Beratung über die beiden vorliegenden Offerten beschlost

der Vorstand einstimmig, die Offerte deS Herrn A. Krumme vom

8. Februar 1895 der Generalversammlung zur Annahme zu empfehlen,

-edoch mit der Bedingung, das; wenn daS MuseumSgebäude auf dem

offerierten Grundstücke nicht errichtet werde, der Verein gegen Rückgabe

deS von Herrn Krumme unentgeltlich abgetretenen Grundstücks von seinen

Verpflichtungen entbunden sei. Für die Errichtung deS MnseumSgcbäudeS

wurde der Platz zwischen der verlängerten Schulstraste- und der neuen,

von der Ruhrstrastc her projektierten Straffe hinter der Besitzung deS

Herrn Karl Berger gewählt. Die Entscheidung zwischen den beiden

Offerten war eine schwierige, die Ansichten gingen auseinander, hier wurde

mehr Wert auf die Schönheit der Lage und dort mehr Wert auf die

Zweckmässigkeit bezw. den Kostenpunkt gelegt. Nach sachverständigem

Gutachten ergab sich, dast die Errichtung deS MuscumSgebäudeS ans der

Bredde unter Berücksichtigung aller dabei in Betracht kommenden Ver¬

hältnisse ea. 59 999 Mark mehr Kosten verursachen würde, als die Er¬

richtung ans dem Krumnie'schcn Grundstücke. Auch wurde in Betracht

gezogen, das; die unentgeltliche Abtretung cincS Bauplatzes von 59 Onadrat-

rutcn nicht wohl zurückgewiesen werden können, zumal von einem Vereine,

der noch nicht viel Vermögen besitze. So trug die ZweckmästigkeitSsrage

den Sieg davon. Am 29. Juni 1895 ergänzte Herr Krumme seine

Offerte in der vom Vorstände beschlosseneu Weise. In der am 59. Juni

1895 in Witten stattgcfundcnen neuen ausserordentlichen Generalversamm¬

lung wurde einstimmig beschlossen, die Offerte des Herrn Aug. Krumme

vom 8. Februar und 29. Juni 1895 zu accepticrcn und ferner den Vor¬

stand zur Ausführung dieses Beschlusses und Erwerbung der KorpvrationS-

rcchtc niit der Befugnis zu ermächtigen, alles dasjenige vorzunehmen,

WaS zu den bezeichneten Zwecken notwendig erscheine. Demgemäst ist die

.Krnmmc'sche Offerte ncccptiert worden. Die Vermessung und Fort-
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'chreibnug, sowie Ucberlieferung des Grundstücks hat sich tvegcn der dannt

zusammenhängenden Straßcnbanangelegcnhciteit ctwaS verzögert, Der

Vorstand hat aber auf Beschleunigung gedrungen und tvird die Ucbce

lieferung dcS Grundstücks voraussichtlich in Kürze stattfinden. Alsdann

wird der Vorstand in die weitere Ausführung der GeneralversammlungS

bcschlüsse eintreten.

2. Infolge Zuschrift deS Magistrats der Stadt Witten vom

18- Oktober d. IS. wird das neue Schulgebäude au der GcrichtSstraszc

mit Ende d. IS fertiggestellt und die alte Mädchenschule au der Haupt

strasze Nr. 19 gcränint werden. Den vereinbarten Mietbediugungeu cul

sprechend tvird die Stadt dem Berein zur selben Zeit die alte Mädchenschule

zur Verfügung stellen. Da die Räume dcS Verwaltungsgebäudes, worin daS

Märkische Museum sich jetzt befindet, vom Januar n. IS. a» zu städt.

Zwecken benutzt werden müssen, so hat der Magistrat au den Verein daS

Ersuchen gerichtet, die Verlegung deS MuseumS in die alte Mädchenschule

um diese Zeit zu bewirken. Der Vorstand hat die Absicht, diesem

Ersuchen gcmäg die Verlegung dcS MuseumS auszuführen und hat die

vorbereitenden Schritte dazn bereits gethan. Der Umzug und die

"Neuordnung des MuseumS wird längere Zeit in Anspruch nehmen, sodass

daS Mnscnm vorläufig geschlossen werden mutz.

3. Die ordentliche Generalversammlung fand am 17. Dezember

189-1 zu Witten im Hotel zum Adler statt. In derselben wurden die

VerwaltuugS- und Kassenberichte entgegengenommen und dem Herrn Kas¬

sierer, Sparkassenrcndautcn Kettlcr, unter dem Ausdrucke deS DankeS für

seine cxaete Geschäftsführung die Entlastung erteilt.

Die nach denn Turnus ausscheidenden Vorstandsmitgliedern die Herren

I)r. mocl. Fabcr in Bochum, Ingenieur Carl Weyrich, Lehrer Carl

Fügucr, Fabrikbesitzer Fr. Soeding in Witten, Ehrenamtmanu Mers¬

mann in Herbede und Amtmann Fritz Frieg in Annen wurden wicder-

und an Stelle deS ebenfalls nach dem TnrnnS ausscheidenden, »ach Cölu

verzogenen Herr» Amtmanns Rnd. Lohma»» in Wengern Herr Ober

bürgermcister Hahn in Bochum gewählt, welche die Wahl sämtlich an¬

genommen haben. ES wurde beschlossen, für 1893/9-1 wieder ein Fahr¬

buch herauszugeben und in 1199 Exemplaren drucken zu lassen. Mit

der Herausgabe wurden die Herren Pott und Born beauftragt. Das

Jahrbuch ist jedem Mitglicdc unentgeltlich zugestellt worden. Der Haus

haltSvoranschlag für 1894/95 wurde in Einnahme und AnSgave auf

3999 M. fcstgsetzt. Im Anschlug an die Beratungen deS Haushalts¬

voranschlags wurde die Verringerung der JnscrtionSgcbühren für die Be¬

kanntmachungen zu den Generalversammlungen in Anregung gebracht.

Die Einnahme betrug

Die Ausgabe . . .

sodass ein Kassenbestand von .
verblieb.

Mark 2734,64

„ 2691,64

Mark 43,—
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Die Vertreter der Wittener Blätter erklärten sich in dankenswerter

Weise bereit, iin Interesse der van dein Berein vertretenen gemeinnützigen

Bestrebungen die Bekanntmachnngen svwvhl zu den Gcneralöcrsammlnngcn,

als auch zu den Scktionssitznngen uneutgcllich aufzuuehuien, tvas seitens

deS Herrn Versitzenden Sveding namens dcS Vereins mit vielem Dank

augeuvmmen tvnrdc. Nach Erledigung der TageSvrdunug hielt Herr

Architekt G, A. Fischer acis Barmen einen sehr interessanten und mit

großem Beifall aufgenommenen Vortrag „Ueber die Profanarchitektur deS

Mittelalters", wofür Herr Vorsitzender Sveding dem Herrn Fischer den

lebhaften Tank deS Vereins aussprach.

4 An Beihülfen sind dem Verein in dein Berichtsjahre gewährt worden.-,

vom Landkreise Bochum . . . Alk. 156.—,

„ Kreise Gelsenkirche» ... „ 36. — ,

„ „ Schwelm .... „ 26.- .

Für diese Zuwendungen erlauben wir uns auch an dieser Stelle

unseren herzlichsten Dank auszusprechen.

5. Der Mitgliederbestand betrug beim Beginne deS Geschäftsjahres
1893/9-1 795.

Im Berichtsjahre sind verstorben, verzogen bczw. ausgetreten 48

verblieben 747

für daS laufende und beginnende Geschäftsjahr 1895/96 haben

ihren Beitritt angemeldet 81

sodaß sich beim Beginne des Geschäftsjahres 1895/96 ein Mit¬

gliederbestand von 828
ergicbt.

6. Der Verein für Geschichte und Altertumskunde der Provinz.

Westfalen ist mit dein diesseitigen Verein in den Austausch der VercinS-
fchriftcn getreten.

7. Im Berichtsjahre ist auch die geschichtliche Abteilung unter der

Leitung des Herrn Professors F. E. Brandstaetcr in Witten in das Leben

getreten, womit ein lange und vielseitig gehegter Wunsch in Erfüllung

gegangen ist. Es fehlt nun noch die Bildung einer industriellen und ge¬

werblichen Abteilung, wozu sich hoffentlich auch bald die geeignete Kraft

finden wird, lieber das Leben in der naturwissenschaftlichen und in der

geschichtlichen Abteilung, sowie über den Stand des Märkischen MnsenmS

und die Kassenverhältnissc werden wir sogleich die Specialbcrichte entgegen¬

nehmen, weshalb hier darauf nicht eingegangen wird. Das Geschäfts¬

jahr 1894/95 ist ein arbeitsvollcs gewesen, trotzdem der Verein über die

ersten Stadien zur Erreichung seines großen Zieles, der Errichtung eines

Märkischen Muscnmsgebäudes und der Erwerbung der Korpurationsrechte

kaum hinausgekommen ist. In dem beginnenden neuen Geschäftsjahre

müssen die hierzu führenden Arbeiten noch kräftiger aufgenommen werden,

waS der Vorstand mit Lust und Liebe thnn wird.
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Munter Jahresbericht
über den !5>tand und die Angelegenheiten des Märkischen

Museums zu Witten
im Geschäftsjahre 1894/95.

Erstattet in der ordentlichen Generalversammlung des Vereins für Orts- nnd

Hcimatsknnde in der Grafschaft Mark am 1. Dezember 1835

von I. K. Worn.

„Des Lebens ungetrübte Freuden, sie werden keinem Sterblichen

zuteil." Das sind die Empfindungen, welche uns beherrschen jetzt in

dieser Stunde, in der wir das 9. Wirtschaftsjahr verabschieden und sorgen¬

voll, aber auch vertrauend und hoffend an der Schwelle des 10. harren.

Manches uns Erfreuliche, an das wir kaum zu denken wagten, hat

sich ereignet/ in einigen Erwartungen sahen wir uns getauscht. — Wir

getaugten in den glücklichen Besitz eines Passenden, genügend großen und

günstig gelegenen Baugrundstückes, auf dem wir unter Gottes, unserer

hohen und örtlichen Behörden, unserer lieben Mitbürger und unserer ver¬

ehrten Vereinsmitgliedcr thatkräftigen Beistand in einigen Jahren ein

unserer Mark würdiges MuseumSgebüude zu errichten gedenken. Dem

freundlichen Entgegenkommen und der Opfcrwilligkeit unseres Mitbürgers,

des Herrn A. Krumme, gen. Surmann, verdanken wir das Geschenk von

50 Quadratruten Baugrund, den Bemühungen der Herren Söding, Pott,

Dr. msck. Gordes, Fr. Lohmann, Brinkmann sau. in Herbede und meh¬

rerer lieben Mitbürger den für uns vorteilhaften Erwerb des weiter

erforderlichen Areals, unseren Löblichen städtischen Behörden und Herrn

Stadtbaumeister Maiwcg die Ermöglichung des Aufschlusses eines Terrains,

welchem das weitere Aufblühen Wittens und der Unternehmungsgeist

strebsamer Bürger günstige Chancen bieten.

Die Beschaffung der zum Baue eines schonen, zweckentsprechenden

Museumsgebäudes unumgänglich nötigen Mittel legt uns für die nächsten

Jahre viel Sorge und Arbeit auf, aber wir hegen auch in erster Linie

zu Seitier Excellenz unserem hochverehrten Herrn Oberpräsidenten und zu

unserem gleichhochverehrten Herrn Landeshauptmann, wie überhaupt zu

unseren hohen Provinzial- und Regierungs-Behörden das unerschütterliche

Vertrauen, sie wollen Hochgeneigtest den unterthänigst erbetenen Rat und

2
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Beistand unS gewähre». ES dürften diese Mittel nur durch eine Geld-
Lctterie und ergänzend vielleicht durch Veranstaltung eineS Bazars er¬
warben werden können, weil die laufenden Einnahmen in Rücksicht auf
einen gedeihlichen Fortgang unserer Sammlungen für das Museum, für
Herstellung unseres Jahrbuches w. kaum beschnitten werden können.

Da Neujahr 1896 der Umzug deS MärkischenMuseums aus dein
städtischen Verwaltungsgebäude in die uns van den Löblichen städtischen
Behörden Wittens auf 16 Jahre vermietete alte Schule, gegenüber der
alten evangelischen Kirche, bewerkstelligt werden sall, sv mnst daS Museum
vvm 1. Dezbr. d. I. an bis ans weiteres geschlossen bleiben. Die be¬
kannte und van uns jederzeit dankbarlichstanerkannte Munifiecnz unserer
Löblichen Ortsbchördcn erließ uns bisher den MietzinS ^ wir bitten in¬
ständigst, eS gütigst auch weiter dabei belassen zu wollen und hassen, keine
Fehlbitte zu thun!

Die Freundlichkeit deS Herrn Professors E. Braudstäter ermöglichte
es, im verflossenen Jahre auch eine Sektion für Geschichte ins Leben zu
rufen. Dieselbe hat, wie die unter der Leitung deS Herrn Oberlehrer?
I)r. Hof stehende Sektion für Naturkunde, 3 gut besuchte Versammlungen
abgehalten, und wir dürfen uns der freudigen Hoffnung hingeben, daß
beide Sektionen in Segen weiter arbeiten, wenn unsere BereinSmitglieder
und Mitbürger durch regen Besuch, thatkräftigeMitwirkung und lebhaftes
Interesse dazu beitragen wallen, den verehrten Herren die Freudigkeit
selbstlosen, gemeinnützigenWirkens und Strebens zu erhalten und zu
verschönen. Die Berichte über die Thätigkeit beider Abteilungen folgen.

Möchte es in Kürze gelingen, das erste Dccenuium unserer gemein¬
samen Vcreinsarbeit mit der Entstehung auch der Sektion zu beschließen,
deren Aufgabe es sein wird, die Entwickclung unserer wohl einzig und
großartig dastehenden Märkischen Industrie im MärkischenMuseum zu
veranschaulichen! Es ist dies für unsere Bestrebungen unerläßlich. D i e
Erzeugnisse der märkischen Industrie in Vergangenheit
uudGegenwart in ü sscn derKernund Mittel P unkt u u s e r c s
Museums werden. Von der genugsam bekanntenThatkraft unserer
Herren Industriellen aber dürfen wir in guter Zuversicht erwarten, daß
das Märkische Museum sich init ihrer allseitigen, herzlich erbetenen Unter¬
stützung nun bald sv entwickeln wird, daß es sich andere» Museen würdig
an die Seite stellen darf. Wo ist der Mann, der freudig seine
Kenntnis und seine Thatkraft diese m s ch öncn Z w ecke
widmet?

Unser ökonomischesBefinden ist heute, wie aus dem Berichte unseres
verehrten Herrn Kassierers hervorgehenwird, ein befriedigendes. Durch
Beschränkung auf nicht zu umgehende laufende Ausgaben wurde
es ermöglicht, alle durch Erwerbung verschiedener Sammlungen w. uns
entstandene Verbindlichkeiten zu tilgen,- wir restieren nur noch mit den
Herstellungskosten für das letztauSgegebencJahrbuch, die sich auf ea.
866 Mk. belaufen. Die Berichte des Vereins-BorstandcS und des Kas-
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sierers lassen deutlich erkennen, wie uns dies möglich wurde. Herzlicher
Dank sei allen Herren Laudrüten und Wohllöblichen Kreisbchörden,
welche uns in sa anerkennenswerterWeise weiter unterstützten! Machten
sie ihr hachgcschätztes Wohlwollen unS auch weiterhin bewahren, und
möchte ihr von uns so dankbar anerkannter Vorgang auch andere Kreise
anregen! Hat es je der w e st f äl i s ch e n M a r k au hochherzigen
Männern gemangelt, die ihren geschätzten Einfluß gern
und freudig anwandten, wenn es galt, gemeinnützigen
B e st r e b u n g e n die Wege zu ebnen und Großes voll¬
bringen zu helfen? —

DaS Gesamt-Vcrmögen des MärkischenMuseums in Witten beträgt
gegenwärtig 1 7 9 2 6,1 6 M k., wobei erinnert werden muß, daß die
Abschätzungen der Werte der Sammlungsschätze sehr mäßige sind) unser
schönes Grabdenkmal der Familie Strnnckede zur Dorneburg z. B. nur
mit 466(1 Mk. angesetzt wurde, während ein Kunstliebhaber eS auf
36666 Mk. abschätzte. Unser Lagcrbnch wurde abgeschlossen am 18. Nov.
1895 mit der Nummer 2946, es begann am 11. Dezbr. 1894 mit der
Nummer 2768, sodaß 179 Nummern in Zugang zu stellen waren, deren
Taxwert 435,86 Mk. beträgt, hinzu kommen noch 66 Mk., welche zur
Beschaffung von 26 Kästen für die in den nächsten Jahren zu bezahlende,
von Herrn Lehrer Fiigner für 1266 Mk. erworbene Sammlung von
Colcopteren (ca. 26666 Spccies) verausgabt wurden, mithin der Zu¬
gang insgesamt 495,86 Mk. beträgt.

Der Taxwert der im verflossenen Jahre uns geschenkten Gegen¬
stände beziffert sich ans 362,55 Mk. und bleibt gegen die Vorjahre etwas
zurück, der Wert der unS unter Vorbehalt des Eigentumsrechtes über-
gcbcnen Gegenstände wurde abgeschätzt auf 34 Mk., für Ankäufe sind
verausgabt 159,25 Mk.

Die nennenswertesten Zuwendungen machten:
1. Frau Apotheker resp. Rentier F. Funcke,
2. Herr Rektor Engelhard,
3. Herr Hnuptlchrer I. Werth in Herbede,
4. Herr Bandagist Kallenberg und dessen werte Gattin,
5. Fräulein Volekenborn und der Vorstand des cv. Arbeiter-

Vereins in Wittelt, auS dem Nachlasse der verew.
Lehrerin Fräulein H. Backhaus,

6. Herr Richter in Witten,
7. die verwitwete Frau 1)r. Meißner in Bickern durch Herrn

Pfarrer Hellweg,
8- Frau Witwe Schumann,
9. Schorusteinseger-GehilfeL- Werner,

16. der Gesang-Verein Einigkeit in Witten,
11. Herr Rektor P. Rößler in Witten,
12. Herr Kaufmann H. Korfmann in Witten.

2*



An Zeitungen gingen dem Mark. Museum in Witten regelmäßig zu:
1. die Rheinisch-Westfäl.Zeitung,
2. die Dortmunder Zeitung,
3. die Hagener Zcirung,
4. der Märkische Sprecher,
5. das Wittcner Tageblatt,
6. die Wittcner Zeitung,

nicht regelmäßig die Anncner Zeitung.
In Austausch mit Vereinsschriftensteht unser Verein:

1. mit dem Provinzial-Verein für Wissenschaftund Kunst iir
Münster,

2. mit dem Bergischcn Geschichts-Verein,
3. mit dem Düsseldorfer Geschichts-Verein.

Neu hinzutreten:
4. der Verein für Geschichte und Altertumskunde in Westfalen,

in Münster,
5. die Kurländische Gesellschaft für Litteratur und Kunst, Sektion

für Genealogie, Heraldik und Sphragistik in Mitau.
Ncnneswerte Ausgaben erwuchsen uns für die statutengemäß zu er¬

lassenden Anzeigen der General- und außerordentlichenGeneral-Versamm¬
lungen. Wir versuchten durch Anbieten unentgeltlicher Berichte über diese,,
sowie über die Sektions-Versammlungen, Ersparnisse zu machen, wurden
aber leider von 4 der in Frage kommenden Zeitungen ablehnend be¬
schieden. Dagegen waren die Inhaber des Wittener Tageblattes, der
Wittener Zeitung, des Märkischen Sprechers, des Märkischen Tageblattes,
der Lüdcnscheider und der Emscher Zeitung, w. zc. bereit, alle
unsere geschäftlichen Bekanntmachungengegen Einsendung der erwähnten
Berichte kostenfrei zu übernehmen. Durch gütige Vermittelung des Herrn
C. L. Krüger hier gelangten unsere Berichte an 25 Märkische Zeitungen..

Wir wiederholen auch hier im Interesse unseres Vereins unser dies¬
bezügliches Angebot und unsere ganz ergebene Bitte, und vermelden den
Herrn Verlegern, welche die Güte hatten, uns in dieser Weise bereits zu
unterstützen,unfern verbindlichen Dank.

Herr Bcrgasscssor Stockfleth dahier hatte die Liebenswürdigkeit, uns
einen Separat-Abzug seines in Altena dem naturwissenschaftlichen Verein
für Rheinland und Westfalen w. gehaltenen Vortrages: „Die gcogno-
stischen und mineralogischen Verhältnisse des südlichen Teils des Oberberg¬
amtsbezirks Dortmund" zu übermitteln.

Der Löbliche Magistrat zu Witten übersandte den HaushaltungS-
Etat der Stadtgcmeinde Witten pro 1894/95 nebst Bericht über die Ver¬
waltung und den Stand der Gemeindeangelcgcnheitcnpro 1893/94,

Herr Direktor Holzmüllcr in Hagen den Bericht der Hagener Ge¬
werbeschule über das Schuljahr 1894/95, Herr Knappschaftssekretär
Körte in Bochum die Verwaltungsberichte des allgem. KnnppschaftS-
Vereins zu Bochum Pro 1892/93,



— 21 —

Herr Real-Gymnasial-Direktor Or. Matthes in Witten den Jahres¬

bericht über das Realgymnasium zu Witten pro 1894/95.

Wir schließen diesen unseren Jahresbericht mit einem hoffnungs-

sreudigen Appell an unsere verehrten Vereinsmitglieder nicht nur, sondern

auch an alle Bewohner unserer alten Grafschaft Mark:

Haben Sie Geduld mit uns! Entziehen Sie unseren Bestrebungen

nicht Ihre geschätzte Mithilfe ! Helfen Sie durch Ihre Unterstützung und

Ihren Einfluß uns ein Ziel erreichen, auf welches unsere Nachkommen

mit gerechtem Stolz zurückblicken dürfen! —

WaS bis ins Alter soll ergötzen, ist nicht leicht in einem Tag gethan,

und immer will gut Ding Weile haben. -—

Die Mittel, welche Kraft und Ansehen eines Kulturstaates erhöhen

und ihn in den Stand setzen, die Segnungen geordneter und segenspen¬

dender Zustände zu bieten und zu erhalten, können unmöglich von den

Regierenden allein beschafft werden, dazu genügen auch nicht mehr einzelne

Stände und Vereine, — dazu gehört die Mitarbeit des ganzen Volkes. —

Unsere A rbeit, unser Streben, unser ganzes Bemühen, so unbedeutend

es erscheinen mag, ist geboren aus der Erkenntnis der

Pflichten treuer Staatsbürger. Wir sind entschlossen,

es so weiter zu halten, mögen auch bisher manche unserer

Bestrebungen nahezu vergeblich gewesen sein oder nur geringen Erfolg

gezeitigt hnbei. — An ihrer Hilfe und — an Gottes Segen ist alles

gelegen.



Jahresbericht der Abteilung für Geschichte.

Nachdem schon im vergangenen Jahre Herr Oberlehrer Abe-e sich
bereit gefunden, die Einrichtung einer Abteilung für Geschichte zu über¬
nehmen, das plötzliche Hinscheiden des tüchtigen und strebsamenMannes
aber wieder einen Stillstand in der Sache hervorgerufen hatte, trat, den
lebhaften Wünschen einiger Vereinsmitglieder Rechnung tragend, der
Unterzeichnete für den Heimgegangenen ein und erklärte sich bereit, bis
auf Weiteres die Geschäfte einer Abteilung für Geschichte, falls dieselbe
zustande kommen sollte, führen zu wollen.

Die erste Sitzung wurde am 23. März 1895 abgehalten. Der
Unterzeichnete ließ sich in einer Anspracheüber die Aufgaben ans, welche
nach seiner Auffassung die Abteilung für Geschichte sich zu stellen hätte.
Es würde sich darum handeln, in den Sitzungen über bemerkenswerte
Vorgänge der markanischen Geschichte Borträge zu halten, bczw. zwanglose
Mitteilungen zu machen, vorhandenes Qndllenmaterial aufzusuchen, zn
beschaffen und zn bearbeiten, geschichtlichmerkwürdigeDinge aller Art zn
beachten, womöglich zn sammeln, andernfalls vor ihrem Verschwinden zn
beschreiben. Dahin gehören außer den Pergament- und Papierurknnden
alle Inschriften, Erzeugnisse der früheren Kunst und desGewerbefleißes,Ruinen^
Sitten und Gebräuche, sprachliche und litterarische Erscheinungen.—-
Der Vorsitzende hielt darauf einen Bortrag über die Vergangenheit
Wittens und über den Inhalt des beim Staatsarchiv in Düsseldorf ausbe¬
wahrten Wittener Archivs. Der Vortrag ist im vorliegenden Jahres¬
berichte abgedruckt. — Demnächst ging die Versammlung dazu über, sich
als Gcschichtsabteilnngdes „V. f. O.- u. H.-Kunde i. d. Gfsch. Mark"
zu konstituieren und den Vorstand zu ergänzen. Zum 2. Vorsitzenden
wurde Herr Pott, zum 1. Schriftführer Herr Haren, zum 2. Herr Krüger
gewählt. Es wurde dann noch die Frage beraten, ob und wie der Verein
vielleicht wieder in den Besitz deS zu Düsseldorf verwahrten Archivs ge¬
langen könne. Doch wurde man sich alsbald darüber klar, daß diei?



Frage vor der Einrichtung eines MuscumSgcbändesnicht gelöst werden
könne. Dahingegen beschloß man Schritte zu thun, um Teile des
Archivs leihweise zur Kenntnisnahme nnd eventuellen Bearbeitung zu
erhalten. Der Vorsitzende übernahm cS, sich mit der Besitzerin des
Archivs, der Familie Lobmann von HauS Witten, in Verbindung zu setzen,
und sie »m ihre Vcrmittelung zu ersuchen. —-

Die zweite Sitzung fand am 20. Juli statt. In ihr waren 26
Personen anwesend. Der Vorsitzende machte zunächst Mitteilung davon,
daß Herr Fr. Lohmann sich bereit erklärt habe, von dem Rechte der
Familie ans Benutzung des Archivs zu Gunsten des Vereins Gebrauch
zu machen und jcdcS gewünschte Stück kommen zu lassen. Der Vorstand
der Abteilung für Geschichte übernimmt eS, die jedesmalige Besorgung
zu vermitteln. — Es hielt sodann Herr Lehrer Haren einen Vortrag
über die „Geschichte der Wittcner Hauptstraße", d. h. der von der
Ruhrfährc bis Crengeldanz reichenden alten Heerstraße, die jetzt in die
städtischenStraßen Ruhrstraße, Hauptstraße nnd Crengcldanzstraßezerfällt.
AuS dein umfangreichenund zuweilen recht trockenen urkundlichen Material
wußte derselbe ein geschichtlichtreues und interessantes Bild zu gestalten.
(Der Vortrag ist im vorliegenden Jahresbericht veröffentlichtworden.)
Einen zweiten Vortrag hielt sodann Herr Lehrer Born : „Beiträge zur
Geschichte des Jülich-Clcve'schen ErbfulgestreitcS, entworfen auf Grund
urkundlichen Materials bezw. beglaubigter Kopieen." Er schilderte nach
einleitenden Bemerkungen 1. die Schritte Herzog Wilhelms deS Reichen
zur Regelung der Erbanspriiche und zur Verhütung eines ev. möglichen
Erbschaftsstreites, 2. die Umstände, durch welche der in nahe Aussicht
gerückte Erbschaftsstrcit von vornherein an Schärfe gewann, und wird in
einem späteren Vortrage diese Beiträge fortsetzen. — Schließlich machte
der Vorsitzende Mitteilungen über einen bei HauS Mallinckrodt vor¬
handenen Denkstein, dessen von ihm in Gemeinschaft mit dem gegen¬
wärtigen Besitzer Herrn Dr. Hamcl entzifferte Inschrift von einem im
Jahre 1594 dort vorgefallenen Brudermorde Knude giebt. (S. dieselbe
im vorliegenden Jahresberichte des Vereins.) Der Vorsitzende forderte
auf, weiter nach alten Inschriften, wie sie sich z. B. in den mehrfach
dem Untergänge geweihten alten Burggcbäudcn (HauS Langendreer, Haus
Hcrbcde u. a.) und an anderen Orten finden, Umschau zu halten, und
erwähnte den über dem Kamin von Haus Herbede stehenden guten
Spruch: 0 Hill! 001)4 Ulli! IiX Dil VV4XD4 .V41.il VIIX L.Vllilll
4140 lllXIlVl 04DVI IlXDIl! —

Der Vorsitzende:Professor Brandstäter.
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Inschrift bei Kaus Mallinckrodt.

Unterhalb des Hauses Mallinckrodt auf einer Wiese nahe der Chaussee,
die von Witten nach Wetter führt, befand sich bis in die neueste Zeit ein
Gedenkstein, den der Besitzer, Herr Or. Hainel, vor kurzen? Vvn da hat
wegnehmen und in seinem Garten nahe dein Hanse aufstellen lassen,
damit nicht Steil? und Inschrift der Vernichtung anheimfallen möchten.
Folgendes ist ' von den verwitterten Schriftziigcn noch höchst notdürftig
zu erkennen:

DLR UVUNU UND NRNVN8
BNU VILINUIOIck VON

iUVUUINXUOVB VIIUOII
8NINN8 LU0VNU8 UNK-

N4.N V V X UVUUIN
NUOV? II. N. IINN8

OUIUVIIB NULNIIUUIOII
UND ON80HIIUI)IO-

Die abbrechende Inschrift scheint sich auf dein Postament, in welches
dieser Steil? eingelassen war, fortgesetzt zu haben. Leider ist bei der
stattgehabten Nachgrabung das Postament nicht gefunden worden. Daß
der Stein in einen? solchen saß, beweist sein noch wenig Verlvitterter und
hellerer Untcrrand. —



Bericht
über die Thätigkeit der naturwissenschaftlicheil Sektion

in dem Bereinsjahre 1894 95.

Im BereinSjahre 1894/95 fanden 3 Sitzungen statt, sämtlich
in Witten im Hvtcl zum Adler des Abends nach 8 Uhr und unter der
Leitung dcS ScktivnSvorsitzenden,des Oberlehrers Or. Hof. AuS den
Sitzungsberichtendes Protokollbuches heben wir folgendes hervor.

Sitzung am 3. August 1895- Anwesend: 28 Herren.
Der Vorsitzende spricht zunächst im Namen der Versammlung dem

bisherigen 1. Schriftführer, Herrn ApothekerSest, der Witten demnächst
verläßt, den wärmsten Dank für seine erfolgreicheMitarbeit auS. Den
erledigten Schriftführerpusten übernimmt Herr Lehrer Balz. Sodann erhält

Herr Fügner daS Wort zu seinem Vortrage über: Maikäfer-
flngjahre. In der Einleitung giebt Redner eine kurze Schilderung
einer sogenannten Maikäserplage, geht darauf näher auf die regelmäßige
Wiederkehr des massenhaften Erscheinens der Maikäfer in gewissen Zcit-
abständen ein und kommt dann ausführlicher auf Haupt- und Ncbcnstüge,
Flugstriche :c. zu sprechen. Von den älteren Entomologen habe zuerst
Röscl von Rosenhof (1705—1759) auf die Flngjahre der Maikäfer
aufmerksamgemacht^ doch erst in den 30er Jahren unseres Jahrhunderts
seien die Schweizer Gelehrten Studer, Merian und vor allen Oswald
Heer der Sache näher getreten. Man unterscheide dort das Baseler,
Berner und Urncr Flugjahr. In Süddeutschland habe man, wie in der
Schweiz, 3jährige Flugpcrivdcn, nördlich von der mitteldeutschenGebirgs-
schwellc indes 4jährige. Der Unterschied werde durch daS Klima bedingt.
In den Grenzgebieten finde man die Flugjahre nicht klar ausgesprochen.
Im Osten des norddeutschen Tieflandes seien die Flugjahre besser markiert
als im Westen. Was insonderheitWestfalen betreffe, so führe v. Fricken
für Arnsberg die Schaltjahre, Westhoff für das Münsterland die Jahre
an, deren Zahl durch 4 dividiert 2 zum Nest habe. — Für Witten und
Umgegend komme nur NalolonUm vul^arm in Betracht, da für ^l. Iiippo-
aastani die Existenzbedingungenfehlten. Ein massenhaftes Vorkommen
der Maikäfer sei hier seit 21 Jahren nicht beobachtet worden, nur in den
Schaltjahren machten sie sich mehr bemerkbar. Die allgemeine Erscheinung,
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daß die Zahl der Einzelwesen der in unserer Gegend vorkommenden
Jnscktenartcn im ganzen eine sehr geringe ist, treffe somit auch in Bezug
ans vulgaris zu.

Sodann hält Herr Jehn aus Langendreer 3 kürzere Vorträge,
betitelt a) Rückkehr zur Natur, d) Rezept zu e in enwS chüler-
a n s f l n g e und e) S ch ä d l i ch k e i t derRaupen h a ar e. Da dieselben
in diesem Jahrbuche veröffentlichtsind, wird an dieser Stelle von einem
Bericht abgesehen. Bemerkt sei hier nur noch, daß die Ausführungen
über die Schädlichkeit der Raupenhaare durch sorgfältig präparierte
Raupen der in Betracht kommenden Arten veranschaulicht wurden.

Im Anschluß an den zweiten dieser Vorträge weist Herr Born
ans die Bestrebungen zur Reform des naturwissenschaftlichen Unterrichts
hin, die von Möbius, Junge u. a. mit vielem Erfolg vertreten werden,
und macht Herr Apotheker Bach aus den versumpften Ruhrarm bei
Zeche Bergmann aufmerksam, wo z. Zt. für den Pflanzcnsammler eine
reiche Ernte zu halten sei.

Nach Erledigung der Vorträge legt der Vorsitzende, Oberlehrer
Or. H o f, verschiedene im botanischen Garten des hiesigen Realgymnasiums
gezogene Pflanzen vor, die ihm zu interessanten Bemerkungen Vcran-
lassung geben. An dicVorlegnng eines Blattes vonEinFieo dilobnU.
(Luliskurxu ncl in n k i lo I i n Linitlr) knüpft Redner Ausführungen
über Heimat, AkklimatisationSversuche,Vermehrung, Alter :c. dieser
japanischen Taxince, die sich auch hier in Witten in mehreren Gärten
findet, und die aus 3 Same» in 3 Hübscheit Exemplaren im botanischen
Garten des hiesigen Realgymnasiums während deS letzten Sammers ge¬
züchtet wurde. — Au einem Exemplar von Uno tu au virosu
zeigt er, wie diese Pflanze durch Hervorstoßen eines scharfen Milchsaftes
sich gegen den Besuch schmarotzender Insekten schützt und nur solche
Insekten zuläßt, welche an die Blüten heranfliegen und Fremdbefruchtung
bewirken. — In den homvgamcnBlüten (Staub- und Fruchtblätter sind
gleichzeitig reis) von Uinunr Frunclillorum kann zunächst keine freiwillige
Selbstbestäubung eintreten, weil sich die Staubblätter den Krouenblättcrn
zu-, also den Fruchtblättern abgeneigt haben. Insekten bewirken in
dieser Zeit teils Fremd-, teils Selbstbestäubung, welch' letztere gegen das
Ende der Blütezeit spontan eintritt, weil dann die Staubblätter sich dcu
Narben bis zur Berührung nähern. — Alsdann legte Redner einen
gelbli ch c n Pilz vor, welcher an ei n e r großen F cnstcrs ch eibc
eines Wohnzimmersgefunden worden war, und knüpfte daran die folgende
Betrachtungi Der eine Teil deS vorliegenden Pilzes befand sich ans der
Innen-, der andere ans der Außenseite der Scheibe, aber dem ersten nicht
gerade gegenüber, sondern bedeutend höher und seitlicher. Auch war die
Scheibe, wie eine genaue Untersuchung ergab, vollständig intakt, svdaß
zwischen den beiderseitigen Pilzen kein Zusammenhang und keine Wechselbe¬
ziehung bestehen konnte. Wohl aber ließ sich leicht feststellen,daß der
derzeitige Fundort der beiden Pilze nicht der Ort der Entstehung war. Dieser



lag höher,' cS hatte svinit eine Wanderung der Pilzkörpcr stattgefunden,
und zwar bei dem äusseren nach unten und seitwärts. Auf dem zurück¬
gelegten Wege und an der Fundstelle zeigten sich ziemlich breite dnut'elrvte
Streifen. Der Pilz war, als ich aus denselben aufmerksamgemacht
wurde, im Zustande deS Trocknens, auch war der inwendige Pilzkörpcr
beim Fcnsterputzcn heruutergeswstenwerden. — Offenbar handelt es sich
in diesem »erliegenden Falle um einen Schleimpilz, einen IVI^xomzmöton,
als deren Vertreter man für gewöhnlich die Lvhbliite (.^etlialinin
sspticmm) bezeichnet. Unsere Pilzköper bestanden wahrscheinlichzuerst
auS einer schleimigen Masse, die wie alle Schlcimpilzc durch amöben¬
ähnliche Bewegungen ihren Ort änderten. Die rvtcn Streifen sind die
Wege gewesen, ans welchen die kleineren PlaSmapartien twrwärtS krochen,
um nachher die Hauptmasse nachzuziehen. -—- Wie der Pilz entstanden
ist, ist nicht mit Sicherheit zu sagen. Jedenfalls aber mnsz ans beiden
Seiten der Fensterscheibeorganische Substanz, vielleicht von Insekten
herrührend, vorhanden gewesen sein, damit die erste Bedingung für die
Existenz desselben geschaffen war. So lange jene reichte, blieb er nn
ersten, schleimigenStadium, dann aber trocknete er, wie die mikroskopische
Untersuchungcrgicbt, (einige frisch bereitete Präparate wurden unter dem
Mikroskop vorgelegt) zu einer feinkörnigen, pulverigen Masse ein, in
welcher gruppenweise grössere Zellen, die Sporen, eingelagert waren.
Interessant dürfte es sein, diese unter günstigen Lebensbedingungenzur
Entwicklungzu bringen.

Darauf laS der Vorsitzende ans der Beilage zu Nr. 15 der
„Deutschen Beamtenzcitnng" nachstehendenArtikel vor, den wir des
allgemeinen Interesses wegen, das derselbe haben dürfte, unverkürzt
folgen lassen: Or. Vopelius in Degerloch bei Stuttgart schreibt, wie wir
der „Gewerbeschau" entnehmen, im Stuttgarter „Nene» Tageblatt":
„Fast täglich liest man in den öffentlichen Blättern von Todesfällen,
welche durch Blutvergiftung nach kleinen unscheinbaren Verletzungen herbei¬
geführt wurden. Jeder neue mir zu Gesicht kommende Fall versetzt mir
einen Stich in das Herz. Die Thatsache, dasz überhaupt noch eine
Blutvergiftung trotz rechtzeitiger ärztlicher Behandlung tödlich
verläuft, schmerzt mich um so mehr, als ich mit dem meinen Kollegen
schon vor 3 Jahren im „Acrztlichcn Praktiker" — Abhandlung über
„Jnncre Antisepsis" — übergebenen Mittel, dem Kreolin Pearsvn, immer
und immer wieder neue Erfolge aufzuweisen im Stande bin. ES drängt
mich deshalb, zur Verhütung von weiteren Sterbefällen, heute
durch die allgemeine Presse ans daS Kreolin als zweifellos
sicheres Heilmittel gegen jede Blutvergiftung aufmerksam zu
mache». An 113 Fällen durfte ich innerhalb 7 Jahren die Wirksamkeil
dieses herrlichen Medikaments bestätigt finden. — Die Anwendung des¬
selben ist eine sehr einfache, von jedem Laien ohne weitere ärztliche
Beratungen leicht ausführbare, da eS beziehentlichetwaiger Giftigkeit
durchaus unschädlich ist. Zur Verhütung der Blutvergiftung wäscht man
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jede auch nach su kleine Wunde mit Kreolin aus. Das letztere bereitet

man sich sehr leicht, indem man in eine Kaffeetasse voll lauwarmen

Wassers 20 Tropfen Kreolin Pearson thnt und gut umrührt. Nach

Auswaschung der Wunde verbindet man dieselbe mit einer mit diesem

Wasser getränkten leinenen oder Gazebinde. Nach 3—4 Tagen heilt die

Wunde ohne weitere Folgen. — Sind die Zeichen der Blutvergiftung

schon vorhanden, welche insbesondere durch Schwellungen, Rötungen und

Schmerzhaftigkcit dcS Gliedes im Berein mit Fieber sich äußern, dann

genügen die Auswaschungen und der Verband nicht mehr allein. Man

muß alsdann von dem Kreolin innerlich Gebrauch machen, und zwar

nimmt man davon, je nach dem Grade der Krankheit und nach dem

Alter des davon Ergriffenen, 2—Zstündlich 15—20—25 Tropfen ein.

Des Theergeschmacks wegen nimmt man es am besten in kalter Milch

oder in Oblaten. Man verrührt 15 — 20 — 25 Tropfen in 3 Eßlöffel

voll Milch, trinkt das Gemisch mit einem Schluck hinunter und läßt noch

beliebig viel lautere Milch nachfolgen. Diese Kur, welche gewöhnlich

10—14 Tage dauert, setzt man bis zur Heilung fort. Meinen groß¬

artigen Erfolgen mit diesem Mittel entsprechend, kann ich hier ohne

U eb er treibnng versichern, daß unter Anwendung desselben keine

Blutvergiftung mehr tödlich verläuft. — Es sollte deshalb in

jeder Haushaltung für vorkommenden Gebrauch Kreolin vorrätig gehalten

werden. Dasselbe ist in jeder Apotheke ohne ärztliche Verordnung

erhältlich. — Daß man bei schwere» Fällen diese Behandlung von

einem Arzte leiten läßt, brauche ich wohl nicht besonders zu betonen."

Im Anschluß hieran bestätigte der anwesende Herr Dr. mocl. Gvrdes,

daß Kreolin sich in der Praxis als vorzügliches Ersatzmittel des Karbols
bewährt habe.

Schließlich macht der Vorsitzende noch ans die bedeutende Preiser¬

mäßigung des wertvollen Handbuchs der Zoologie von v. Haheck aufmerksam.

Noch erwähnt sei, daß, wie gewöhnlich, so auch diesmal vom Ver¬

walter des Museums, Herrn Born, eine Anzahl der schönsten Petrefakten

zur Besichtigung ausgelegt worden waren, und daß daS Werk unseres

ehemaligen Mitbürgers F. W. I. Baedeker: „Die Eier der europäischen

Vögel »ach der Natur gemalt, mit einer Beschreibung des Nestbaues

gemeinschaftlich bearbeitet mit L. Brehm und W. Paeßler, der deutschen

vrnithologischcn Gesellschaft gewidmet", (4 Bände), daS lebhafteste Interesse

aller Anwesenden erregte. Dieses teure, seltene Werk, zur Bibliothek des

Herrn Pott gehörend, war von diesem für den Abend bereitwilligst zur

Verfügung gestellt worden.

Sitzung am 19. Oktober 1 895. Anwesend: einige 40 Herren.

Nach der Verlesung des Protokolls der vorigen Sitzung nahm Herr

Bergassessor Stockfleth daS Wort zu seinem Vortrage über:

Das beut sch-o sta frikanische Schntzg eb i e t in seiner kolonial-

Politischen Bedeutnn g.
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Dieser Vortrag ist in seinen Grundzügen im Folgenden wieder¬
gegeben i Die große öffentliche Meinung in Europa steht im Wesentlichen heute
uoch — trotz zweier Mcnscheualterenergischer und erfolgreicher Forschungs¬
arbeit — unter dem Banne der vielfach mit Wahrheit und Dichtung
oder Irrtum gemischten Anschauung,daß Afrika, mit Ausnahme einiger
Landstriche im Norden und au der Südspitze, im Großen und Ganzen
einen heißen und trockenen Block, gleich der Sahara-Wüste, darstelle, der
sich kaum der Erforschung lohne, für koloniale Unternehmungen im
Besonderen aber in keiner Hinsicht überhaupt in Frage komme.

Afrika, der europäischen Kultnrwelt so naheliegend, ist zum Teil
immer noch das geheimnisvolleRätsel des Abendlandes. Während alle
anderen Erdteile schon seit Jahrhunderten nach nutzbaren Mineral- und
sonstigen Budenschätzen,insonderheit auch nach Ackerland durchforscht
wurden, wurde der älteste aller in den Gesichtskreis der Erdkunde
getretenen Festländer in stiller und unnahbarer Abgeschlossenheit fast
gleichgültigliegen gelassen. Die Legende von der wirtschaftlichen Unbranch-
barkcit des größten Teils afrikanischen Landgebietes hat sich durch Jahr¬
tausende bis in unsere Zeit hineingcschleppt.

Es kann daher nicht sonderlich befremden, daß L i v i n g st o n e 's
Entdeckungen von mächtigen Sceen und Strömen, von wasserspeiscnden
Gebirgen und grünen Grasländern im Herzen Afrikas für Europa
anfänglich eine kaum glaubhafte Ueberraschnngwaren. Doch bald schloß
sich eine Aufklärung nach der anderen an. Bnrton, Speke und
Graut entdeckten den mächtigen Viktoriasee und die eigentliche Quelle
deS weißen Nils. Kraft und R e b m a n n brachten Kunde von Schnec-
bergen unter dem Aeqnator im Innern Afrikas, welche von der Decken
als Thatsache bestätigte, und schließlich deckte Stanley den Riescnstrom
des Congo auf, welcher das ganze Mittelafrika als eine große mächtige
Schlagader nach Westen hin durchzieht.

Nunmehr gestaltete sich das Bild des centralen Afrikas ganz anders.
Der „schwarze" Erdteil, den wir noch ans unserer ersten Schulzeit ans
der großen Wandkarte in seinen äußeren Umrissen und iin klebrigen nur
als einen großen „weißen" Flecken kennen, ist jetzt bunt bemalt.

Mit dieser Erkenntnis war die sofortige Frage nach der Erschließung
solcher Länder für europäischen Unternehmungsgeistauf das Engste verknüpft.
An die Epoche der großen mittelafrikanischen Forschungen schloß sich
naturgemäß unmittelbar die Zeit der kolonial-Politischen Aufteilung des
nencntdcckten Landbesitzes unter die europäischen Mächte.

Die Entwickelnng der letzten zehn Jahre har diese Gebiete halb
Deutschland halb England zugeteilt. Deutschland im Besonderen hat
mit seinen Erwerbungen recht eigentlich das Herz derselben genommen,
Dcutsch-O st - A frikamit sein en S e e e n u n d S ch neebergen
unter dem Aeqnator!

") Ein gutes und klares Bild von dem bedeutendsten dieser Schncebcrge,
von dem Kilimnndjaro, wurde der Versammlung vorgelegt.
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Die Küste des dcutsch-ostafrikanischen Schutzgebietes reicht vom
4. bis zum 10. Grad südlicher Breite und enthalt eine Reihe guter vdcr
doch brauchbarer Häsen (Tanga, Dar-eS-Salam, Liudi.) DaS ganze
Gebiet besitzt mir dcic dazu gehörigen Wasserflächen einen Umfang von
mehr als 17 700 Quadratmcilen und übertrifft damit denjenigen des
Mutterlandes um etwa M/s mal. Es wird im Wesentlichen von Bantin
bcvölkerung bewohnt, deren Zahl ans kaum 4 Millionen Menschen zu
schätzen ist.

Für den Wert eines Landes im vollen Sinne des Wortes sind zu
jeder Zeit und allerorten die folgenden Punkte von entscheidenderBedeutung:

I. Seine Temperatur bezw. sein Klima,
L. Seine B e w ässe r u n g s v e rh ä l rn i s s e,
3. Die geologische Eigenart seines Bodens.

Dazu kommen als wichtige Umstände für die Entwickclungeiner
Kolonie hinzu:

4. Sein Reichtum an nutzbaren M i n e ra l s ch ä tz e n ,
5. Seine A r b e it e r v erh ä l tn i s s e,
6. D i e natürlichen Hilfsmittel für die E n t-

Wickelung seines Verkehrs.
Und schließlich ist für die Abschätzung der volkswirtschaftlichen Be¬

deutung eines Landbesitzes zu untersuchen:
7. Sein gegenwärtiger Handelsumsatz und
8. Die mögliche Steigerung dieses Handelsum¬

satzes ans Grund der zuerst genannten 6 Punkte.
Auf diese Gesichtspunktehin wurde alsdann in dem Vortrage das

deutsch-ost-afrikanische Schutzgebiet eingehend geprüft. Eine allgemeine
politische und topographische Ucbcrsichtskartc,eine Wertschätzuugskarteüber
die Bodenverhältnisse,sowie eine interessante geologische Karte des Gebietes
wurden zum besseren Verständnisseund zur näheren Erläuterung vorgelegt.

I.Deutsch-Ost-Afrika stellt im Wesentliche» eine Hochplateaubilduug
im großen Umfange dar, welche in der Wasserscheidezwischen dem indischen
Occan und dem großen Viktvriasee eine Höhenlage bis zu L000 Meter
über dem Meeresspiegel erreicht. Seine Tempcrnturvcrhältnissekönnen
durchaus nicht abschreckend genannt werden. Gleiche Temperaturen werden
ja ganz verschieden hier in Witten wie in Dar-eS-Salam empfunden, weil
dort das Drückende, was hier hohen Temperaturen ihr Qualvolles gicbt,
den größten Teil des Jahres über wegen der ungleich größeren Leichtigkeit
des Lnftmcercs in Fortfall kommt. Man darf den Gemütszustand
schwüler Hundstage nicht ohne Weiteres auf die Temperaturen der
Aeguatvrwclt übertragen. Deutsch-Ost-Afrika trägt im Allgemeinen die
vollen Eigentümlichkeitender Tropenzane, deren Licht- und Schattenseiten
schon von Alexander von Humboldt mit glühenden Farben und mit
unvergleichlicher Künstlerhand geschildert worden sind. Und doch, welcher
Europäer hält es länger als einige Jahre dort auS, ohne mit geschwächter
Gesundheit in die gemäßigte Zone zurückzueilen?Der berühmte Fischersche



Ausspruch! „Wo Afrika fruchtbar ist, da ist es ungesund, und
wo es gesund ist, da ist es unfruchtbar!" wurde noch vor nicht
lauger Zeit fast von der ganzen wissenschaftlichen Welt billigend unter¬
schrieben. ES ist auch allerdings Thatsache, dag die feuchteren, tiefer
gelegenen Landstriche die Hanpthcrde der afrikanischen Bazillen und
gleichzeitig die eigentlichen Ackerbaugebiete Dentsch-Ost-Afrikas sind.
Doch zur Zeit des Tacitus galt auch Deutschland noch für ein uner¬
trägliches Fieberland, und es darf nicht gewagt erscheinen, wenn die
Ucbcrzengung ausgesprochen wird, dag man im damaligen Rom die
BesicdlungSfähigkeitdieses wilden Gebietes ebenso erörtert hat, wie man
sich heute in Berlin oder in London über die Bewohnbarkeit tropischer
Landstriche unterhält. Der eindringende Europäer wird gewiß die Ge¬
fahren, welche ihm von den afrikanischen Bazillen drohen, mit seinem
Verstände und seiner Energie im Laufe der Zeiten überwinden. „Man
wandelt nicht ungestraft unter Palmen!" das wird stets wahr
bleiben, wenn auch im anderen Sinuc, als es der Alltagsverstand für
gewöhnlich meint. Aber die Lebensgefahr durch klimatische Krankheiten
weicht heute schon mit jedem neuen gesunden Hanse, das in Sansibar
oder in Tanga und Dar-es-Salam gebaut wird, und wird dereinst
ebenso zu einer geschichtlichen Erinnerung geworden sein, wie das ungünstige
Klima Deutschlands zur Zeit des TacituS!

2. Hinsichtlich der Bewässerung ist Dcutsch-Ost-Afrikawie jedes
andere Land der Erde nicht in letzter Linie lediglich abhängig von seinen
atmosphärischenNiederschlägen und von seinen regelmässigenFlugläufcn
und Qucllgcbietcn. „Wo Afrika feucht ist, da ist eS auch frucht¬
bar!" kann als eine durchaus zutreffende Abänderung des vorerwähnten
Fischcrschen Ausspruches gelten. Im klebrigen gehen die BewässcrnngS-
verhältnisse des Näheren auS der vorgelegten topographischen klcbcrsichts-
kartc des Gebiets hervor.

3. Die geologische Gestaltung Deutsch-Ost-AfrikaS ist im
Allgemeinen eine sehr einfache / sie steht mit der äusseren Oberflächenform
und mit dem inneren Bau der Gebirge in engster Beziehung. Das
ganze Gebiet stellt eine einheitliche geologische Bildung dar,- von Abessinien
bis inS Kapland ist es eine mächtige Granit- und Gneißmasse, welche
gefaltet ist und dadurch eine Hvchlandbildung verursacht. Freilich haben
bei der Emporhebung dieser FormationSschichten einige eingreifende Gebirgs-
störnngcn stattgefunden, die zu Spalten geführt haben, und durch welche
die äußere Form des Landes ein wenig mannigfaltiger gestaltet worden
ist. Diesen Spalten beziehungsweisesogenannten „Einsturzgräben" und
„Bruchthälcrn" sind eruptive, vulkanische AuSbruchSstellen aufgesetzt, welche
teilweise nachträglich zusammengebrochen,zu Seen, teilweise zu sehr
mächtigenBergbildnngen geführt haben.

Im Grunde genommen bietet der Boden Deutsch-Ost-AfrikaSseiner
geologischen Beschaffenheit und Eigenart nach die Vorbedingungen für eine
landwirtschaftliche Ertragsfähigkeit überall da, wo genügend Wasser



vorhanden ist, und dann erhebt er sich stellenweise unstreitig zu einer
Bodenart erster Güte. Für die landwirtschaftlichen Unterneh¬
mungen wird es demnach vor allem darauf ankommen, immer diese
günstigen Landstriche mit genügender Feuchtigkeitaufzusuchen.

4. Weniger günstig liegen bei dem gegenwärtigenStande der bergmän¬
nischen Erforschung des deutsch-ostafrikanischenGebietes die Frage nach den
nutzbaren Mineralschätzen des Landes. Bergleute haben das
Schutzgebiet überhaupt noch nicht bereist. Neuerdings aber hat das
Auswärtige Amt in Berlin einen Bcrgbcamten damit beauftragt, die
dortigen Kohlenfunde an Ort und Stelle zu untersuchen,und die ost¬
afrikanische Gesellschaft hat einen anderen Sachverständigen zur Unter¬
suchung des GoldvorkommenS bereits dorthin entsandt. Es ist daher die
wohlbcgründete Hoffnung vorhanden, daß wir über diese mineralogischen
Untersuchungen, welche bisher zu wenig günstigen Ergebnissen geführt
haben, bald etwas Näheres — und hoffentlich bessere Nachrichten—
hören werden.

ö. Dann wird die Frage für eine gewinnbringendeAusbeutung der
Bodenschätzeum so wichtiger und die Arbeitervcrhältnisse der
Kolonie werden dann immer mehr in den Vordergrund treten. Einst¬
weilen sind die besten Arbeitskräfte noch immer in den Sklavenmassen
der Araber zu suchen. In dieser Beziehung möge die Verwaltung alsbald
durch geeignete Maßnahmen fördernd eingreifen,' es ist ihre vornehmste
Aufgabe,' ein vollständiger Umschwung dieser Verhältnisse ist nicht in
letzter Linie die Vorbedingung für eine gedeihlicheWeiterentwickelung
unseres Schutzgebietes.

6. Auch das Verkehrswesen steht noch in der niedrigsten Kindheits-
stufe seiner EntWickelung. Noch immer, wie vor Jahrtausenden, ist der
Mensch das eigentliche Lasttier Mittelafrikas. Die Möglichkeitder Aus¬
bildung guter Verkehrsverhältnisse ist indes in Dentsch-Ost-Äfrikavorhanden.

7. Der Handel unseres Schutzgebietes hat, vornehmlich wegen der
überaus einfachen Art der derzeitigen Beförderungsmittel, noch keine
großen Umsätze aufzuweisen. Im Jahre 1893 stellte der Gesamtaus¬
tausch ,an Waaren einen Wert dar von 4 800 000 Dollars oder rund
13 300 000 Mark,- davon betrug die Einfuhr etwa 7 700 000 Mark und
die Ausfuhr 5 600 000 Mark.

8. Deutsch-Ost-Afrikaist kein Land, in dem „Milch und Honig fließt!"
Immerhin hat aber Deutschland bei der Aufteilung Mittel-Afrikas im
Osten weder das glücklichste noch das schlechtesteLos gezogen.

Der Vortragende schließt alsdann mit den Worten, mit denen der
Afrika-Reisende Ur. Carl Peters sein neuestes Werk über das Schutz¬
gebiet geschlossen hat:

„Die Ausgaben, welche Dcutsch-Ost-Afrika bietet, stehen nüchtern
und real vor uns da, und sie erfordern die ganze kühle Thatkraft eines

*) Derselbe, vr. Stapff, ist inzwischen in Afrika gestorben.



Volkes. Es gilt, der spröden Natur ein neucS großes Bethätignngsseld
menschlichen Schaffens abzuringen,und dieses kann nur in ernster und ehrlicher
Arbeit geschehen. Der Lohn, welcher winkt, ist groß und des Ehrgeizes
einer vorwärtSringenden Nation würdig. Gelingt es Deutschland,
diesen zu gewinnen, so wird es damit sich selbst materiell und ideell
bereichern, und gleichzeitigden schönsten Triumph erringen, welchen der
GeniuS der Geschichteden Kulturvölkern dieser Erde gewähren kann:
eine tiefer stehende und verkümmerndeRasse emporzuhebenund in den
Strom der lebendigen Mcnschhcitsentwickclnng hineinzuziehen. Erst mit
einer solchen Betätigung wird sich das Deutschtum die letzte Palme
erringen, welche die Vorsehung dem Ehrgeize ganzer Nationen bietet,
dadurch, daß sie ihren eigenen Stempel großen Teilen der Erduberfläche
aufprägt, unmittelbar an der Veredelung der menschlichenRasse überhaupt
mitzuwirken. Ein Volk, welches sich so in den Dienst der höchsten Auf
gaben stellt, welche es in der Weltgeschichte giebt, wird in seiner eigenen
Seele etwas von der stolzen Genugthuung empfinden, welche der Erdgeist
im Faust in die stolzen Worte faßt i

„So schaff ich am sausenden Webstuhl der Zeit
Und wirke der Gottheit lebendiges Kleid."

Nach diesen mit lebhaftem Beifall aufgenommenenAusführungen
hielt Herr Born einen Vortrag! Zur Geschichte unseres Berg¬
baus. Veranlaßt wurde der Herr Redner zu seiner Arbeit durch eine
Anzahl alter Verordnungen und Proklamationen, die kürzlich in den
Besitz des märkische»Museums gelangt sind. Da der Vortrag an anderer
Stelle in diesem Iahrbuche abgedruckt ist, sei hier nur auf denselben
aufmerksamgemacht.

Der Vorsitzende, Oberlehrer Ilr. H u f, sprach dann noch über:
Praktische Blumenpslege in Schule und Haus. Die praktische
Blumenpslegesei als ein ideales Erziehungsmittel zu betrachten, das im
kindlichen Gemüt sinnige Liebe zur Natur wecken und pflegen und die
Kinder durch anregende Selbstthätigkcit zur Erkenntnis und Wertschätzung
deS Schönen und Guten führen wolle, und vor allem der jugendlichen
Zerstörungswut, die sich in freventlicherVernichtung und Verstümmlung
des einzelnen Naturlcbcns und in den Verwüstungen öffentlicher Anlagen
bekundet, vorzubeugen und energisch entgegenzuwirken. Die Bestrebungen
hätten in Erfurt, von wo 1892 die Anregung hierzu auch ausgegangen
sei, sonne an zahlreichen anderen Orten schöne Erfolge erzielt, und es
sei auch hier in Witten und allerorts darnach zu streben, daß die Blumen¬
pslege in der geschilderten Erfurter Weise in Schule und Hans eingeführt
werde. Es werde dann eine Generation heranwachsen, bei welcher
Beschädigungen und Zerstörungen der lebenden Natnrkörper zu den größten
und verabschcnnngswürdigstenSeltenheiten gehörten.

Nach stattgehabter reger Diskussion über das Gehörte legte dann
der Vorsitzende zum Schluß noch einige sehr schön ausgebildete
Würfel von Kali-Thvncrde-Alann und Oktaeder von Chromalauu
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vor, die von einem Oberprimaner des hiesigen Realgymnasiums gezogen
worden waren.

Sitzung am 14. Dezember 1895. Anwesend: 21 Herren.
Nach Eröffnung der Versammlung nimmt Herr Bergasscssor

Stocks leth daS Wort zu seinem Vortrage: Die Erzlagerstätten
in der Grafschaft Mark, ihre frühere und gegenwärtige berg
baulich-wirtschaftliche Bedeutung. Der mit lebhaftem Beifall auf¬
genommene Vortrag ist als besondere Abhandlung in diesem Jahrbuche
abgedruckt. Nach der Verlesung des Protokolls der Sitzung vom
19. 10. 95 ergreift der Vorsitzende daS Wart zu einem eingehenden
Referat über N a tu r b c o b a ch ru n g e n des Direktors Alb recht
Goerth in Jnstcrburg, welche dieser einst dem berühmten Naturforscher
Alfred Brehm mitteilte, der sie so interessant fand, daß er jenen bat, sie
für ihn aufzuschreiben. Diese Arbeit wurde jedoch durch verschiedene
Umstände verzögert, und als sie endlich ausgeführt werden sollte, traf
die Tranerkundc von dem Tode des berühmten Naturforschers ein.
Goerth hat nun vor kurzem seine Beobachtungenveröffentlichtin der
Hoffnung, das; sie echten Naturfreunden willkommen wären und vielleicht
jungen Kräften Anregung zu selbständigen Beobachtungen gäben. —
Zunächst erzählt er kurz, daß er zum Besten der van ihm geleiteten
Schule Sammlungen von Käfern, Schmetterlingen, Muscheln, Versteine¬
rungen und Mineralien anlegte und seine Schüler fleißig in die liebe,
schöne, freie Natur führte, um ihm beim Sammeln behilflich zu sein und
ihre Sinne für Naturbcobachtnngcnzn wecken. Dann schildert er in zum
Teil recht humoristischer Weise das von ihm Beobachtete. Ein in Ge¬
fangenschaft längere Zeit beobachteter Maulwurf zeigte, daß der
Hunger dieser Tiere und ihre NahrungSaufnahmcfllhigkeitfast bis zur
Unersättlichkeitgesteigert ist. Seine liebste Nahrung waren tote warm¬
blütige Tiere: Mäuse, Ratten, Maulwürfe, Sperlinge w., daneben auch
cote Fische und Frösche. Je weiter der VerwesungSprazeßfortgeschritten
war, desto besser schienen sie ihm zu munden. DaS außerordentlich fein
entwickelte Geruchsvermögen giebt dem Maulwurf auf weite Strecken
Witterung von der Beute, die er im Freien vorwiegend deS Nachts
aufspürt. Größere Beutestücke, sogar Kaninchen, junge Hasen und Eich¬
hörnchen wühlt er bis 20 am tief in den Erdboden ein und legt sich so
Vorratskammern an, deren Inhalt freilich bei seiner Freßgier nicht lange
vorhält. Die bisherige Annahme, daß ^ooroptzorus-Arten daS Ver¬
scharren toter Tiere zum Zwecke ihrer Brutpflege besorgen, erklärt der
Beobachter für widersinnig und unmöglich und weist die diesbezüglichen
Schilderungen in das Gebiet Phantastischer Fabeln. Alle in dieser Beziehung
den Totengräbcrkäfern fälschlich zugeschriebenen Arbeiten seien von Maul¬
würfen ausgeführt, entweder um in Sicherheit die gefundene Beute ver¬
speisen zu können, oder um dieselbe für eine spätere Zeit zu bergen.
Auch die Meinung, daß der Maulwurf durch Vertilgung der Engerlinge
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sich sehr nützlich mache, teilt Goerth keineswegs. Nur bei Mangel an
anderer Nahrung verzehre er auch wvhl Engerlinge. Der Name Insekten¬
fresser passe für ihn nichtder Maulwurf sei viel m e h r nute r
den Sänge tieren das, was der Aasgeier unter den
Vögeln ist. Die Gänge und sogenannten ManlwnrfShanfen scheint er
nur anzulegen zur Vervollständigung seiner Wvhnnng, und um sicher und
gedeckt an den Ort zu gelangen, wo er Beure wittert. — AuS verschie¬
denen Gründen glaubt Goerth annehmen zu dürfen, daß der Maulwurf
in strengen Wi n tern einen Wint e r s ch l a f halte.

Als ein sehr gefährlicher Feind der Wasscrbe w ohne r
hat sich na ch zahlreichenBeobachtungenOpticus inuvAinalis, der Gelb¬
rand, erwiesen. Besonders nachteilig ist er der Fischzucht.

Den Kuckuck beschuldigt Goerth auf Grund von Thatsacheu, im
ersten Frühjahr, wenn noch nicht genügend Raupen für ihn vorhanden
seien, als Nesträuber zu leben. Er zwinge dadurch zugleich die
kleinen Sänger zu einer Nachbrut, und so werde es dem weiblichen Kuckuck
ermöglicht, sein Ei in ein noch nicht bebrüteteS Gelege einzuschmuggeln.

Die Beobachtung von Lenz u. a., daß die Kreuzotter in der
Gefangenschaft keine Nahrung zu sich nimmt, sondern stets auf
Flucht bedacht ist, kann G. bestätigen, ebenso auch, daß ihr Tastorgan
die Zunge ist. — Eine zu einer Kreuzotter gesperrte Maus über¬
fiel trotz reichlicher Nahrung d ie e r st a r r t e S ch l a n g e, fraß zuerst
den Kopf mit den Giftzähnen und Giftdrüsen auf und
zerfleischte endlich den Hals derselben i» einer Länge von 15 ein bis
auf die Wirbel.

Die Frage, wo Lerchen und Staare im ersten Frühjahr ihre Nahrung
f in den, wird dahin beantwortet, das daSTie rieben d e r Kle i n w e l t
mit den ersten wärmeren Sonnenstrahlen erwache und für
die wiederkehrenden Vögel reichlich Larven, Schnecken
und entwickelte Insekten u. s.w. vorhanden seien. — Zum Schluß
wird dann noch ein Erlebnis geschildert, aus dem hervorgeht, daß
gesellig lebende Fische einander in der Gefahr beizu¬
stehen versuchen.

An diese Mitteilungen schloß sich eine kurze Diskussion.
Nach Erledigung der Vorträge legte Herr Bergassessor Stvckslcth

der Versammlung prachtvoll entwickelte Kalkspatkrystalleund ein Stück
Eisenkiesel aus der Iserlohner- und ein von Kalkspatadcrn sehr regelmäßig
durchzogenes Stück Schieferthon auS hiesiger Gegend vor, welch letzteres
Stück und ein besonders schöner und interessanter Kalkspatkrystall ihm
Anlaß zu Erläuterungen gaben.

Herr Born zeigte dann noch zwei Stcinkeruc von NsAnpIrzckuin
vor, die von Zeche Hamburg stammten und von Herrn Lehrer Couze
dem „MärkischenMuseum" freundlichstüberwiesenwaren.

Der Vorsitzende der naturwissenschaftlichen Sektion i Dr. H o f.
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Die Notwendigkeit und Berechtigung
eines Gewerbe-Museums für die Grasschaft Mark und die Ziele und

Bestrebungen der industriellen Abteilung innerhalb des Vereins für

Orts- und Hciinatskunde in der Grafschaft Mark.

Vortrag, gehalten in der konstituierendenVersammlung der industriellen Abteilung
des Vereins für Orts- und Hcimatstünde in der Grafschaft Mark zu Witten

am 7, März 1896 von I. K. Morel,

Hochverehrte Herren!

ES ist mir der ehrenvolle Auftrag geworden, heute vor ihnen darzu

legen die Aufgaben, Zwecke und Ziele der zu begründenden „industriellen.

Abteilung" unseres Vereins. Sa sehr ich die Ehre zu schätzet? weiß, dies

thun zu dürfen, so vollständig bin ich überzeugt, daß eigentlich an meiner

Stelle ein anderer Mann stehen sollte, der mehr Beruf und Geschick hat,,

sich einer so wichtigen, mir naturgemäß ferner liegenden Aufgabe zu

entledigen. Dennoch durfte und wollte ich als bisheriger Verwalter des

Märk. Museums hier zu Witten mich der Mühe nicht entziehen, nach

bestem Wissen und Können, (und ich darf auch wohl sagen mit der Liebe

und Begeisterung, die mich bisher für die gute gemeinsame Sache beseelte,

hier in Witten ein Museum für Orts- und HeimatSkundc, daS in erster

Linie gewerblichen Zwecken zu dienen hat und also ein Gcwcrbemuseum

werden sollte), dieser Verpflichtung nachzukommen. Die Kürze der Zeit

hat mir nicht gestattet, ein Thema erschöpfend zu behandeln, das ein so

dankenswertes ist, und nur andeutend und aphoristisch kann daS sein,

was ich jetzt ihrer Anteilnahme, ihrem Gutachten, ihren Erwägungen und

Beschlüssen unterbreite, auch kann ich die Ziele und Bestrebungen der

heute zu begründenden „industriellen Abteilung" unseres Vereins nicht

trennen von den Aufgaben und Zweckel? unseres Märkischen Museums.

A?n 26. April 1887 hatte ich die Ehre, vor unserem Vercius-Vorstande

in einem Aufsatze: „Gedanke?? über die innere Einrichtung deS Märk.

Museums zu Witten" zu erörtern? 1., wie wir die in unserem Vereins-

Statut prücisicrtcn Zwecke zu erreichen gedächten und 2., wie wir uns

die innere Einrichtung dieses Museums vorstellten. Ich darf mir Wohl

gestatten, im letzten Teile meiner heutigen Ausführungen auf diesen Vortrag
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Zurückzukommen. — Unsere Ziele können heute nicht andere, nicht
neue sein.

I. Vorab aber will ich versuchen, die Frage zu beantworten : „War
und ist die Gründung eines Märkischen MnseumS, das in
erster Linie gewerblichen Zwecken zu dienen hat, und ist
ferner die Bildung c i n e r „i n d u st r i cl l en A b te i l n n g" inner¬
halb unseres Vereins zur weiteren Ent Wickelung dieses
Museums notwendig und — warum?"

Meine Herren!
„Der Zünfte Satzung ist gefallen
Und frei die Arbeit wie die Kunst.
Ein Wcttkampf aller ist'S mit allen
Und nnstät ist des GlnckeS Gunst.
Die neue Zeit heischt neues Leben
In neuen Formen, fest und klar,
Dann reicht sie auch dem reinen Streben
DcS Sieges grüne Palme dar. —

Drum müßt ihr neue Wege küren!
Nicht Hand' und Herzen laß und lau,
Um festgecinigt aufzuführen
Auf neuem Grund den neuen Bau.
Da gilt'S Verdorrtes auszuroden
Und auszustreuen neue Saat,
Und siehe, einen goldncn Boden
Noch heut' jedwedes Handwerk hat.

Des Menschen Ohr wird taub und tauber, —
Im Drang und Schaffen dieser Welt
Ist nur das blanke Gold der Zauber,
Der Herz und Sinn gefangen hält.
Doch soll dem Schaffen, Rechnen, Zählen
Beim Alltngsthnn im Werktagskleid
Als Schmuck und Weihe nimmer fehlen
Die Blüte edler Menschlichkeit.

Halt hoch dein Werk, das du erkoren,
Und ringe nach dem schönsten Preis z
ES ward kein Meister je geboren,
Doch lächeln Glück und Gunst dem Fleiß.
DaS rohe Werk, wohl wird'S getadelt,
Die Knust verleiht ihm holden Schein,
Durch Schönheit soll die Form geadelt,
Von Geist der Stoff durchdrungen sein!"

I. M. H.! Die Begründung gewerblicher Museen
entspri cht den Allerhöchsten Absichten Sr. Majestät unseres
erhabenen Kaisers! ES sind seine eignen Worte:

„Ich bin fest entschlossen, zur Verbesserung der Lage der deutschen
Arbeiter die Hand zu bieten, um die deutsche Industrie auf dem Welt¬
markte konkurrenzfähig zu erhalten und dadurch ihre und der Arbeiter
Existenz zu sichern, da der Rückgang der heimatlichen Betriebe durch
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Verlust ihres Absatzes im Auslande nicht nur die Unternehmer, sonderir
auch ihre Arbeiter brotlos machen würde."

In Sr. Majestät erhabenen Vater, dem Kaiser Friedrich III.,
beweinten wir nicht nur den Liebling unseres ganzen Volkes und den
ritterlichen Helden, sondern auch den hohen Freund und Förderer des
Kunstgewerbesund der Kunst, und seine den Künsten ebenfalls mit Liebe
zugewandte Mutter, die Kaiserin Augusta, hatte mit Sorgfalt die künst¬
lerischen Neigungen ihres Sohnes gepflegt. Seine hohe Gemahlin teilte
diese Liebe zu den Künsten, und durch das vereinte Streben dieses Fürsten-
paareS entstanden viele der herrlichen Schöpfungen der Neuzeit, die der
Kunst selbst und dem Kunstgewerbesoviel Nahrung zugeführt haben und-
vielfache Anregung und Unterstützungzuteil werden ließen. Die Erfah¬
rungen, die das kronprinzliche Paar 1867 von der Pariser Weltaus¬
stellung mit nach Berlin brachte, fielen wie ein befruchtenderTau auf
das kunstgewerblicheSchaffen der Hauptstadt. Sie führten zu einen
überaus eifrigen Thätigkcit auf den gewerblichen Gebieten, die bisher fast
völlig brach gelegen hatten, und sie gaben in letzter Reihe den Anstoß
zur Gründung des berühmten Berliner K u nstgewerbe - M useu m s,
einer Anstalt, die soviel zur Hebung des Handwerks und der Industrie
beigetragen hat. — Es sind Kaiser Friedrichs Worte: „Die
Kunst ist nicht für wenig Auserkorene da, sondern um
das Volk nach jeder Richtung hin zu bilden. Darum sind
Einrichtungen zu treffen, daß diese Schätze dem ganzem
Volke erschlossen werden."

Von seinen hohen Eltern hat unser geliebter, vom Allerhöchsten mit
so hohen und reichen Kräften und Anlagen gesegneter Kaiser Wilhelm II.
die Begeisterung und Liebe zur Kunst und das hohe Verständnis für
dieselbe ererbt. Sie wissen, ein wie eifriger Förderer er ist den „Gütern
des Friedens auf dem Gebiete nationaler Wohlfahrt, Freiheit und
Gesittung." Sie entsprechen, in. H., den Allerhöchsten
Intentionen Sr. Majestät, wenn sie Geist, Herz und
Hand widmen der Begründung eines Gewerbe-Museums
für unsere Grafschaft Mark, und das Wohlwollen und
die thatkräftigc Unterstützung unserer höh en Pro v inzial-
Behörden wird ihnen nicht fehlen.

2. Es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, daß
kunstgewerbliche Sammlungen die besten Lehrer des
Volkes sind. — Kunstgewerbe-Museen sollen in erster
Linie dem heimischen Kunstgewerbe Vorbilder darbieten,
womit aber nicht gesagt sein soll, daß die Handwerker unserer Tage die
dargebotenen Stücke genau nachahmen sollen, vielmehr muß jede ältere
Form den Gcbrauchsbcstimmungen und den veränderten Mitteln und
Werkzeugen entsprechend umgearbeitet werden. Was man an den alten
Gegenständen lernen soll, das ist die richtige Behandlung des Materials
und die demselben angemesseneVerzicrungSweise. Deshalb ist es für
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Kunstgewerbe-Museen erforderlich, nur in ihrer Artvollendete

Meisterstücke zu sammeln.

Eine svlche Sammlung sali ferner zeigen, wie die ver¬

schiedenen Gewerbe sich allmählich entwickelt haben, und der

junge, strebsame Handwerker lernen, daß nicht »nr Kunst und Zeitge¬

schmack die Farmen ändern, sandern daß auch Reichtum und Wohl-

habenheit, Rückgang und Verarmung eines VvlkcS, Handel und Wandel,

Krieg und Frieden w. die Erzeugnisse des Handwerks und Gewerbes

wesentlich beeinflusse'». — Weiter fallen svlche Museen den hei¬

mischen, natianalcn Knnstbcsitz Vvr Verschleppung in daS Aus¬

land und in fepne, fremde Gegenden bewahren und eindringlich

mahnen: „WaS du ererbt van deinen Vätern hast, erwirb es, um es

zu besitzen!"

Der Kunstsinn und das Kunstvcrmögen eines VvlkcS

bcthätigt sich aber nicht nur in den großen Werten der Baukunst, der

Malerei und Bildhauerei, sandern cbcnsvschr in den bescheidenen

Werken der Kleinkunst, welche Haus und Herd schmücken und auch

dem unscheinbarsten und unbedeutendsten Geräte gefällige Farm und Zierde

verleihen. Gerade diese Dinge zeigen uns, wie unsere Vvreltern

lebten und wähnten, und welchen Wert sie den Dingen ihrer nächsten

Umgebung beizulegen verstanden, und wie sie einesteils den denkenden

jungen Handwerker und Gewerbetreibenden Vvr Hvchmnt bewahren und

dach zugleich ihn anregen zu frischem, freiem, eigenen Weiterstrcben, s v

nähren und pflegen sie anderseits die Pietät gegen das ererbte

Gute und mahnen ihn:

„Verderbe cS nicht, denn es ist ein Segen darin!"

3. M. H.! Gilt das bisher Ausgeführte in erster Linie für die

K unstgewerbe-Museen, sv gilt es dach auch nicht minder für die einfachen

Gewerbe-Museen. Direktor Lcssing schreibt: „Es mag wie eine un¬

gesunde, übertriebene Richtung erscheinen/ wenn diejenigen Gegenstände,

welche doch eigentlich für den Gebrauch im täglichen Leben gearbeitet sind,

nun dazu bestimmt werden, in systematisch geordnete Sammlungen einge¬

reiht zu werden, um als Vorbilder und Beläge für bestimmte Arbeiten

zu dienen, aber die jetzige Bewegung, welche die Sammlungen

und Gewerbemuscen hervorruft, hat dach, ganz abgesehen van den

principiellen Bestrebungen der Neuzeit, ihre tiefgehende Berechtigung.

Auch die früheren Perioden des blühenden Kunstgewerbes bedurften der¬

artiger Stätten, an denen sich die beste» Werke gewerblicher Arbeit aller

Welt zu Nutz und Frommen anhäuften. Es ist oft bemerkt Warden,

daß unsere Bilder- und Sknlpturengalericcn diejenigen Lücken auszufüllen

hätten, welche das Aufhören der Kirchen, der RatS- und Gildehäuser als

Mittelpunkte der Kunst gelassen hätte, so daß man jetzt in Museen

die Stücke zu betrachten hat, welche früher an geweihter

Stelle sich befanden. Dasselbe gilt aber auch von den kunstgewerb¬

lichen Gegenständen. In den früheren Jahrhunderten besaß nicht nur
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jede Kirche eine Fülle von reichgestickten Teppiche», von köstlichen Gold-
schmiedcarbeitcn, als Kelche, Monstranzen, Reliquienbehältcr und ähnliches,
eine Fülle van prächtigen Bronzearbeiten, welche als Kandelaber, Kron-
lctichter und Lesepulte dienten, Holzschnitzereien und Glasmalereien, kunst¬
volle Fußböden und dekorative Ausmalung, — auch die Rathäuser hatten
herrlich geschmücktes Gerät aller Art aufzuweisen. ES gab kaum eine
Stadt, die nicht einen Schatz von silbernen Prachtgefäßcu besessen hätte,
— — ja keine Zunftstube entbehrte der prächtigen Geräte und Ans-
stattungSgegcnstäude. Sorgsam wurden dieselben Vvn einem Geschlecht
dem andern überliefert und bildeten so neben den Mustern, welche sich in
Handwerkerfamilicu forterbten, einen Stamm von Vorbildern, die jeder¬
mann zugänglich war und immer wieder anregend auf die künstlerische
Phantasie wirkte, dem Handwerker immer wieder die Ehre seines
Berufes, das Höchsterreichbare in demselben zum Bewußtsein
führte. — DaS alles hat jetzt ausgehört. Die Kirchen sind öde, unsere
Stadthäuser leere GeschästSburcauS,die Zuuflstubeu sind verschwunden.
ES ist nichts als die Erfüllung eines unabweisbaren Bedürf¬
nisses, wenn jetzt wieder Institute geschaffen werden, an deren
Schätzen sich die verkümmernde Erfindungskraft des .Künstlers
und Arbeiters erfrischen kann." —- Gute Vorbilder und gute
Schulung sind daS Wichtigste, was von Staats und Gemeinde
wegen für das Gewerbe geschehen kann."

M. H.! Seitdem daS Vorerwähnte geschriebenist, ist in unserem
lieben Deutschland vieles besser geworden. Wir sehen dies am deutlichsten
in unseren fröhlich aufblühenden Industriestädten, auch hier in Witten.
Schon seit Begründung des ZollbundeS durch Preußen dämmerte unserem
deutschen Volke ein neuer Morgen, aber erst n a ch dem letzten großen
Kriege hat sich auch in dieser Beziehung ein Aufschwung
vollzogen, gefördert von A l l er h ö ch st e r Stelle, begünstigt
durch die anS Paris 1870 vertriebenen deutschen Kunsthandwerker,durch
den wachsendenWohlstand und durch daS mehr und mehr wieder erwachende
Verständnis und die Wertschätzung der Kunst und deS Kunstgewerbesfast
in allen Kreisen unseres Volkes, und die politische Erstarknng
Deut s ch land S wurde die nährende Quelle für alle die s e
Bestrebungen. Kunstgewerbe-Museenerblühten seitdem in fast allen
großen Städten Deutschlands. An der Spitze marschieren Berlin
und Nürnberg.

Weiter darf man sich nicht dem Wahne hingeben, daß nur die
reichsten Prunkstücke ans kunstgewerbliche Arbeit Anspruch erheben dürfen.
Zeder Gegenstand soll soviel von der Knnstform haben, als er vertragen
kann »ach dem jeweiligen Bedürfnis lind der Zahlungsfähigkeit deS
Käufers, und einfache, gesunde Formen sind schöner als
trüg c r i s ch e S ch c i n w a r e.

4. M. H.! Ich gehe nun einen Schritt weiter und will versuchen,
die Frage zu beantwortenl „War und ist die Begründung eines



Gewerbe-Museums für unsere Grafschaft Mark nötig und
geböte n?"

a.) Es giebt geflügelte Warte, die wie ein Blitz treffen und zünden,
vdcr auch wie ein Samenkorn i» die empfänglicheFrühliugSerdc fallen
und darin lebendig furtwirken. Wallte Gatt, ich könnte mit glühender
Begeisterung und hinreißender Beredsamkeit Sie und alle einflußreichen
und bedeutenden Männer unserer Mark, ja deren gesamte Bevölkerung
überzeugen von der Notwendigkeit dessen, was unser Verein und sein
Borstand seit 10 Jahren erstrebt, und wofür beide oft unter Not und
Sorgen, unter Lauheit und Gleichgiltigkeit,ja zuweilen unter höhnendem
Spotte gearbeitet und dem gesteckten schönen und hohen Ziele unentwegt
zugestrebt und, — nur wollen es dankbar erkenne,?, auch unter Gottes
sichtbarem Segen gewirkt haben. —

b.) Es giebt nur einige wenige Gegenden in unserem
größeren Vaterlandc, vielleicht Schlesien, Sachsen und daS Bergische
Land, die sich der alten Grafschaft Mark in ihrer Bedeutung
für die Montan- und Metall-, spce. für die Eisen-Industrie
an die Seite stellen können. Die Märkische Industrie ist nicht
nur uralt und bedeutend seit Jahrhunderten, sie marschiert gegen¬
wärtig mit an der Spitze und fordert die Bewunderung der
Welt heraus.

e.) Aus allen Gegenden Deutschlands, ja selbst aus fremden Ländern
strömen Arbeiter und Kräfte hierher, um entweder teilzunehmen an den
Bestrebungen unserer Industriellen, oder aber, um lohnenden Verdienst
hier zu suchen und zu finden. Losgerissenvon der Heimat und ihren
gewohnten Gebräuchen, von Vater, Mutter und Familie, vom weiteren
Verwandtcnkreisc,segelt der Einzelne umher wie ein Schiff ans stnrmbc-
wegten, ihm unbekannten Meere. Wohl ihm, wenn er einen guten Anker-
grnnd findet, wenn er in einen Hafen steuert, der ihn bewahrt vor dem
Verderben! So fordert denn schon die Bolkserzichung und die
in politischer und volkswirtschaftlicherBeziehung so wichtige Frage der
'Assimilation dieser Fremdlinge mit der einheimischen Bevölkerung neben
vielem andern noch mehr oder doch gleich Wichtigein auch die Be¬
gründung eines Gewerbemnseums, welches dem jungen, streb¬
samen Handiverker und Industriearbeiter der beste Lehrer
werden kann.

ck ) Es ist gewiß etwas Großes, Edles und Schönes, daß hier in
der Mark und in den benachbarten Landschaften,wie auch anderwärts
sich opferwilligeHerzen finden zur Begründung von Krankenhäusern und
Wohlthätigkcits-Anstalten,welche die Linderung der Leiden vornämlich der
ärmeren Bevölkerung erstreben und bezwecken, daß dafür, wie für Schulen
und Armenpflegeso große freiwillige und gesetzliche Opfer gebracht werden,
daß in durchaus anerkennenswerter, wenn auch leider nicht immer aner¬
kannter Weise gesorgt wird von den Communcn, wie von unserer Regierung
nicht nur für den Körper und körperliche Leiden, sondern auch für den
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Gcist und seine Bedürfnisse, aber schon die Einrichtung vonGcwcrbc-
und Fortbildungsschulen bciveist, daß die VvlkSerzichung nicht
mit dem 14. Lebensjahre und der Confirmation abschließen
kann und darf. Es muß an den Herden der Industrie auch
für die JiinglingSjahre und selbst darüber hinaus nach mehr
geschehen für die Entwickelnng des Geistes und zur Beseitigung
seiner Entbehr ungen, sonst gleitet die graste Masse unserer Bevölkerung
weiter abwärts ans der schrägen Bahn deS Verderbens und der sittlichen
Verwilderung. Es ist gewiß gut und schön, zunächst für das Not¬
wendigste und Nützliche zu sargen, aber die Volksseele und der
Geist des heranwachsenden Handwerkers und Arbeiters
muß auch genährt werden, und das kann bei unseren heutigen
Zeitläuften, wo der Glaube an die Heiligkeit der Religion zu wanken
und zu kranken beginnt, wo Ehrfurcht vor Autorität und die Pietät leider
immer mehr schwinden, sicher auch geschehen durch das zu weckende
Verständnis für die Kunst, durch li e b en d e s Hineinversenken
in künstlerisches Schaffen und künstlerische Gestaltung. Geistig
will unsere Zeit und unser Geschlecht alles verstanden haben,
vor dem eS Ehrfurcht empfinden kann.

e.) „Das Auge ist deS Leibes Licht !" Kein anderer Sinn wirkt
so intensiv bildend als der Gesichtssinn,und nichts ist so bildungs¬
fähig als das Auge, aber ihm muß Gelegenheit geboten
werden, sich zu bilden an dem, was schön ist. Die Kunst muß
doch etwas Großes und Gewaltiges sein, daß sie die Herzen so warm
und lebendig macht! Und die Liebe zur Kunst, sie wird lebendig
in dem jugendlichen Geiniite deS Knaben und des Jünglings!
Sie wirkt erziehlich und wird zeugungsfähig und weckt eigene
Gedan ken.

k.) Der wahre Wert aller Arbeit liegt eben im denkenden
Arbeiten. . „Den schlechten Mann muß man verachten, der nie bedacht
waS er vollbringt!" und: „DaS ist's ja, waS den Menschenzieret, und
dazu ward ihm der Verstand, daß er im inner» Herzen spüret, was er
erschafft mit seiner Hand!" Nur solche Arbeit adelt/ alles rein
Mechanische aber würdigt den Menschen herab zur Maschine
uud zwar zur einfachsten, und solche rohen Hebelstangcn, Pcndelscclcn
und Rollen können in der Hand böswilliger Volksvcrsührer zur Gefahr
werden für den Staat und für unser gesellschaftliches Leben.

g.) Gewiß hat für das gewerbliche Leben, für die Bildung und die
Lehre des jungen Handwerkers und Industriearbeiters das UtilitätS-
prinzip eine gewisse und große Berechtigung, aber es darf
nicht allein maßgebend und bestimmend sein. Ihm wird ein
heilsames Gegengewicht geschaffen durch gewerbliche Museen.
Die große Menge segensreicher Erfindungen, die großartigen
und staunenerregcndcn Produkte menschlichen FleißcS, Denkens
und Strebens und jahrhundertelanger zielbewußter Arbeit,
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sic bleiben unserer Jugend eine terra. iiieoAnitn, wenn sie

dieselben nicht mit ihren Augen sehen und bewundern und

studieren kann, es nützt ihr auch nichts, daß in unseren

Metropolen sich so reiche, dcnGeist d e s s r c m d e n, f l ü ch t i g e n

Besuchers überwältigende und erdrückende Kunstschätzc

befinden, wenn Mittel und Gelegenheit fehlen, sic

wirklich studieren zu können, und hört oder liest der

Jüngling nur darüber, dann muß ihm daS vorkommen wie ein Märchen

auS „Tausend und eine Nacht." —- Auch hier gilt, wer das Schwimmen

erlernen will, der stürze sich nicht gleich in das große, unendliche, wogende

Meer ! und: „S ch w er nur ringt sich empor dasTalent, de m

schon an der Wiege Armut sperret den Weg!"

5. Ein Museum ist Geschichte, lebendige Geschichte, und es

predigt vernehmlich große Wahrheiten, eS zeigt, was ein

Volk, ein Land, eine Gegend groß machte, oder auch ihnen verderblich

wurde und es stürzte, — es predigt dieS aber am vernehmlichsten

an dem Orte, wo seine Sammlungen und Kunstschätze

i hr c Heim atsb e r ech tig un g haben, am heiligen Herde unserer

Väte r u n d U r älterväter. DerStaat i st es si ch und seinen

Bürgern schuldig, überall da ein solches Mus'cum zu

gründen oder doch dessen Gründung zu begünstigen und

zu fördern, wo es am rechten Platze ist und denen nützen

kann, für die es in erster Linie da sein soll. — Nürnberg

allein war der rechte Ort für daS berühmte „Germanische Museum", —

der rechte Ort für ein Märkisches Museum kann nur die Mark sein!

6. Die wcstfül. Mark hat ciu Recht auf ciu solches Museum,

und es ist dasselbe für sie ein unabweisbares Bedürfnis. An ihm

sollen unsere märkischen Jünglinge lernen, wie nur Jahrhunderte langer

Fleiß unsere Industrie auf jene Höhe bringen konnte, ans der sie heute

steht und sollen Respekt bekommen vor dem, was ihre Vorfahren leisteten,

sollen auch erkennen lernen, wie oft die bedeutendsten Talente mit fast

nnübersteiglichen Hindernissen zu kämpfen hatten, um ihr vorgestecktes

Ziel zu erreichen.

7. „O Jahrhundert! Die Geister erwachen, die Studien blühen, es

ist eine Lust zu leben!" Mit diesem Jnbelrnf begrüßte einst Ulrich

v. Hutten sein Zeitalter der Ueimissnnos. A n ch unsere heutig e

Zeit i st einZeitalter d c r Wied c rgcb urt, c i n gr o ß e r W e cker!

Emanucl v. Geibcl begrüßte diese junge Zeit mit den schönen Worten:„Wohl schwillt mir hoch die Brust mit raschem Klopfen,
Seh' ich, im Angesichtdes Schweiße? Tropfen,
Die junge Zeit, wie sie gewaltsam ringt,
Wie sie, zu stetem Werk geschürzt die Leithen,
Ein neuer Herkules mit Kinderbände»
DaS Ungeheure schon vollbringt.

In tausend Schmieden bei der Esse Brande
Gießt sie daS Erz, und schweißt in Eisenbande
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Die weiten Länder, die ihr unterthan.
Pom müden Snumroß, das sich wund getragen,
Älinunt sie das Joch, und schirrt vor ihren Wagen
Den Dampf, den wilden Riesen, an.
Durch Felsenschachtc wühlt sie ihm die Gange,
Gewölbt und fest, daß in der knistern Enge,
Des Schlotes Feuer rot wie Funken sprühn; — — — — — —

Der tote Buchstab' weicht lebend'ger Rede,
Gekämpft wird Blick tu Blick der Geister Fehde,
Und wieder schließt sich Hand in Hand der Bund )
Frohlockendspürt der Stamm im Brndcrstamme
Sein eigen Blut, eS schwebt wie eine Flamme
Der Freiheit Wart auf jedem Mund,

Glück auf, und magst du's sletS im Herzen tragen
Bei deiner Hast, bei deinem Müh'n und Wagen!
Glück auf, Glück auf, du junge Zeit von Erz!
Und doch — muß ich so ganz versenkt dich schauen
In Stoff und Wucht — beschleicht mit leisem Granen
Mir oftmals eine Furcht das Herz:
Du mochtest einst im Rauche deiner Essen,
Im Trotze deines Riesenwerks vergessen,

, Daß droben einer sitzt auf ew'gem Thron,
So lang' vergessen,bis er in Gewittern
Herabsteigt, was dn bautest, zu zersplittern,
Wie jenen Turm von BnbplonT —

8. M. H.! Sollte und könnte es in unserer Mark, bei unserer so
hoch entwickelten Industrie dahin kommen? Man müßte sich sehr täuschen,
wollte mau uns ein solches Prognostikon stellen! Wie von Preußen und
Deutschland gilt: „Die große Zeit gab stets uns große
Helden," so gilt von unserer Mark: Auch unserer Mark gab
Gott stets große Männer, die fester wie ein Fels im Meere stehn,
die ihrer Zeit ein leuchtend Vorbild waren, und deren Namen kann kein
Sturm verweh'n! Die Bescheidenheit verbietet uns, Namen zu nennen,
aber sie leben in unserem Gedächtnis besser als in Stein und Erz.
A uch unserer heutigen Zeit fehlt es nicht an sol ch e n
Männern, und kein kleinlicher Neid, keine raffinierte Bosheit soll auch
nur mit einem Tüpfelchen ihre Ehre, ihre Verdienste, ihren Namen
besudeln. Dafür lassen Sic nns einstchen, nnd lassen Sie uns i hnen
n acheifern i m scgen s reichen Strebe n n ach edlen Zielen!
Wir sind eS ihnen schuldig, in gemeinsamem Streben
ihre großen und edlen Ziele zu v cr f o l g c n, u n d k e in e
Kraft ist dazu zu gering.

9. Selbst die sogenannten dienenden Handwerkskünste
v derGew erbe haben ihren Wert und ihre E hre, eine sehr große
Ehre, die jeder fühlt, der etwas auf seinen Stand hält, — die
Stand es ehre! Nur durch Teilung der Arbeit unter verschiedene
Stände wurde der gebildete und gesittete Zustand möglich, den wir unser
bürgerliches Leben nennen. — Die gewerblichen Künste wecken
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daS Gefühl gegenseitiger Abhängigkeit der Verbind un g, inachen
die Einzelnen aufmerksam, wie sie nach Gottes Willen auch innerlich in
Liebe n»d Eintracht verknüpft fein sollen.

10. Wie Handwerk und Handel mit einander steigen und
sinken, so hängt das Gedeihen der Kunst mit der Bliice
unserer Städte zusammen, nicht blos wegen der äusseren Mittel,
sondern vornehmlich wegen des inneren Lebens, daS durch jene genährt
und befruchtet wird, und — die äussere Möglichkeit, zahlreiche
und kostbare Werke zum Schmucke der Städte aufzubringen,
haftet an dem Gemeinsinn, den die städtische Verfassung
nährt. Der beständige Anblick hoher und edler Werke
der Kunst muß ans das Leben wirken und diesem eine
edlere Haltung geben, und der höhere Sinn, ans welchem
cS entsprungen, wird wiederum du r ch sie gc n ä h r t.

11. Solche bürgerliche Tugenden aber wecken und
stärken auch die Liebe zuin gemeinsamen Vaterlaude und
zum wohlmeinenden und väterlich regierenden H e r r s ch e r-
hanse. Als unter Kaiser Heinrich IV. die Mehrzahl der Bischöfe und
des hohen Adels gegen die kaiserliche Gewalt in Waffen trat, da fuhr
es wie ein Wetterschlag durch die deutschen Städte,- überall erhoben sich
die Bürger gegen ihre Grundhcrren und stellten sich auf die Seite dcS
Kaisers und des Reiches. Konnte und sollte eS heute anders sein?
Die Liebe zum Vaterlandc hält die Sel bstsuch t imZaume,
und es muß der Ruhm eines wackern Bürgers sein, nicht
nur das Notwendigste, sondern das Mögliche zu thnn. Ein
edler Wetteifer muß jede Gemeinde befeuern, und die Beför¬
derung von Wissenschaft und Kunst erwerbe in erster Linie
der Bürger Gunst!

12. M. H.! Die Begründung einer industriellen Abteilung innerhalb
des Vereins für SrtS- und Hcimatsknnde in der Grafschaft Mark kann
und will edlere und höhere Ziele nicht verfolgen alö diese sind, und
wie nnsunserHaus dasIdeal d e S F a m i l i e n l c b c n s i st, s o
sei unser M ä r k. M n s e u m ihr Ideal. Reich wie ein gesegnetes
Familienleben an Pflichten und Gütern, wird der Ausbau desselben viel
Fleiß und Pünktlichkeit, viel aufmerksame Sorgfalt und Treue im Kleinen
erfordern,aber — viele k l e i n e r e A e m te r u n d l e i cht e P f l i ch t c n
werden d e n E inz e l n e n, d e r mit thnn will, d ara ngc w öhn en,
dem Ganzen zu dienen, und widerstrebende Wünsche und Nei¬
gungen werden auch hier durch eine gewisse Selbstverwaltung am ehesten
ausgeglichen werden. — Sollen wir auf dein Wege zur Erreichung
unseres schönen Zieles eine ganz bestimmt abgezirkelte Grenze starr inne
halten und unS so die Thore verschließen, durch welche uns Hilfe zu
rechter Zeit kommen kann? Wie häufig werde» wir daS nicht können,
und wie wenig werden wir sie innehalten wollen, wenn fremde Hilfe
unvermeidlich wird! Werde das M ä r k. G c w e r b e - M n s en m
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unsere Welt und spiegele es die Welt im Kleinen! Wenn
«der dereinst wir nicht mehr fiir dieses nnser Ideal wirken können, dann
möge nnS beim Antritt der Reise in eine twllkmnmencrc Welt als letzter
Trost bleiben, was Friedrich Hebbel in folgende Worte kleidet:

„Und wenn es einst zum Letzten geht,
lind wenn das warme Leben
In deinen Adern stille steht,
Wird dies dich nicht erheben,: —
Dort, wo Dein Aater sterbend lag,
Wo deiner Mutter Auge brach,
Den letzten Kampf zu streiten?" —

II. Und nun, hochv. H., komme ich in aller Kürze noch zur Beant¬wortung der zweiten Frage: „Welches werden die nächsten Auf¬
gaben der heute zu begründenden „industriellen Ab¬
teilung" unseres Vereins sein?"

M. H.! WaS ich, wie borerwähnt, bor 10 Jahren in den „Ge¬
danken über die innere Einrichtung dcS Märk. Museums zu Witten" in
unserem l. Vereinsjahrbuchedarzulegen suchte, das mag wohl im großeil
Rahmen auch die Aufgaben und Ziele der „industriellen Abteilung"
flüchtig skizzieren, erschöpfend konnte es nicht sein. Ich würde aber auch
heute dem nicht Vieles hinzufügen können, und ich bin überzeugt, daß
der Mann, den Sie heute durch ihre Wahl zum Dirigenten der Abteilung
berufen, und in dem ein lebendiger und gewaltiger Funke der Liebe lebt
für das Märkische Museum, mit bicl größerem Verständnis und mit
Weisheit die Ziele bezeichnen kann und wird, die sich ein Gewerbe-Museum,
das unserer Mark würdig ist, stecken muß, und er dann auch die Mittel
und Wege finden wird, ein so hohes Ziel zu erreichen. Gestatten Sie
mir denn, das Einschlägige auS jener Arbeit im 1. Jahrbuch zu beriefen!

III. (Schluß.) M. H.! — „Thw, was du kannst und laß das
andere dem, der 'S kann t zu jedem ganzen Werke gehört ein ganzer
Mann!" — Das war der Gedanke, der mich leitete, als ich diese Arbeit
übernahm, zu der mir Verständnis, Kraft und Beruf fehlt. Haben meine
Ausführungen Ihren geschätztenBeifall n i ch t finden können, so muß ich
mich zu trösten suchen mit dem Rückcrt'schen Wort:

„Den Kohl, den du dir selber gebaut,
Mußt du nicht nach dem Marktpreis schätzen;
Du hast ihn mit deinem Fleiß betaut,
D i e Würze läßt sich durch nichts ersetzen."—

Der industriellcnAbteilungaber gestatte ich mir zum Schlüsse zuzurufen:
„Willenskraft Wege schafft!" und
„Dem redlichen Streben läßt Gott es gelingen!"

lieber dem Portale der großen Franke'schen Stiftungen in Halle
steht der Spruch: „Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, daß
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sie auffahren mit Flügeln wie die Adler, daß sie laufen und nicht matt

werden, daß sie wandeln und nicht müde werden!" A. H. Franke hat

die Wahrheit dieses Spruches erfahren und viele andere nach ihm. Daß

auch wir sie erfahren, dazu: „Gluck auf!"

M. H. ! Der Gedanke an ein M ä r k. M useum lebt

und wird sich nicht mehr totschweigen lassen! Beweisen

wir, daß wir Liebe, Lust, Mut, Kraft und den ernsten

Willen haben, es so zu begründen, daß es unserer Mark

würdig ist, und daß es ein Segen werde für dieselbe!

Das walte Gott!

B o r n.
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Mebe^ Geschichte und Wrkunöen
von Witten.

Bortrag, gehalteil in der Abteilung für Geschichte am S3. März 1895
von Professor W r n rr d st U t o rc.

Wenn die Beziehung zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit
nie vergessen werden darf, damit das Heil der Zukunft gefördert werde,
dann ist es selbst in einem geschichtlich unberühmten Orte, wie dem
unsrigen, wertvoll, daß man der Vergangenheit seine Aufmerksamkeit
zuwendet. Da wird man denn finden, daß man allen Grund hat, mit
der Gegenwart nicht so ganz unzufrieden zu sein, daß die lange Reihe
der EntWickelungen trotz aller darin enthaltenen Nöte und Bedrängnisse
sich unentwegt dem Ziele menschlicherWohlfahrt zubewegt, und daß,
wenn auch immer neue Probleme sozialer Natur auftauchen, im Großen
und Ganzen überall und auch auf dem Boden der hiesigen Heimat 'für
die Beförderung der Gesamtbcvölkerungzu ihrer gebührenden Menschen
würde gar mächtig viel geschehen ist. Da würdigen wir im Andenken
an die rechtlosen Lebensverhältnisseder Hörigen und Leibeigenenfrüherer
Zeit die heute gewährleistete persönliche Freiheit des Einzelnen, da müssen
wir angesichts des einst wuchernden Raub- und Fehdewesens, der oft
herrschenden Rechtlosigkeit und höchst bedenklichen Selbsthülfc, wie sie etwa
von der Vehme geübt wurde, die heutige Rechtspflegezu schätzen, da sind
wir dankbar für die Stärke und Verteidigungskraft unseres Vaterlandes,,
wenn wir au die schändlichen und furchtbaren Verheerungen und Bedrück¬
ungen denken, die auch hier verübt worden sind, z. B. durch die Spanier
1599, dann 1659 durch die lothringischenKriegSvölkcrdes Herzogs von
Jülich-Berg (bei welcher Gelegenheit die älteren Urkunden des Wittener
Archivs verbrannt sind), endlich durch die Franzosen in den Jahren
1672—75, als der Große Kursürst die rheinischen Laude verließ und die
Schweden bei Fehrbcllin schlug, — vieler anderer Kricgsnöte aus älterer
und neuerer Zeit nicht zu gedenken!

Man nimmt leider oft mit Unrecht an, daß die Bewohner eines-
Ortes auch nur in allgemeinen Zügen Kenntnis von der Vergangenheit
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desselben haben, ja gar manchemist nicht einmal bekannt, wv und wie
er sich darüber belehren kann, wenn er die Neigung dazu fühlt. Ein
Geschichtsvercin kann manches thun, um dem abzuhelfen. An ihn kann sich
jeder wende», der Interesse hat, bei ihm kann jeder das littcrarische
Material finden, Welches seinen Zwecken entspricht, in ihm kann mancher
Anregung finden, sich über daS Allgemeinehinaus mit den geschichtlichen
Verhältnissen seiner Heimat zu beschäftigen und das bisherige Bild der
Vergangenheit zu vervollständigen und zu berichtigen. WaS für den
Bewohner Wittens gilt, das gilt ebenso für Jedermann aus der näheren
und entfernteren Nachbarschaft, bis zu den Grenzen, die wir nnsercm
Verein gezogen, den territorialen Grenzen der ehemaligen Grafschaft
Mark. Es liegt aber in der Natur der Sache, daß wir bei unseren
neuen Bestrebungen von dein Orte ausgehen, welcher der Sitz unseres
Vereins ist, und der übrigens ziemlich im Mittelpunkt des bezeichneten
Territoriums gelegen ist.

Wenn wir nach einer neueren Zusammenstellung aller geschichtlichen
Verhältnisse Wittens fragen, so bietet sich uns bis jetzt nur das Büchlein
von Herrn Lehrer G. Haren und Herrn Vcrwaltnngssekrctär Nitsch,
Arnsberg 1881, welches „Geschichte der Stadt Witten" benannt ist.
Man kann sich ans ihm im großen und ganzen orientieren, und es ist
als eine höchst verdienstliche Leistung anzuerkennen. Vorher gab es nur
den Gcschichtsabriß über Witten in der Westfälischen Geschichte des
Diedrich v. Steinen. Aber seine Darstellung bringt vorzugsweisegenea¬
logische Details und reicht nur bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts.
Die erwähnten Verfasser ergänzten die Geschichte durch eine Darstellung
der neueren Entwickclung Wittens bis zur Gegenwart und zogen zur
Berichtigung, Ergänzung und Belebung des Früheren manches Material
von außen her heran, „sie bemühten sich," wie sie erklären, „aus ge¬
druckten und handschriftlichen Dokumenten ein lesbares Buch herzustellen,
sie scheuten keine Mühe, die Chroniken benachbarter Oerter, sowie die
Geschichteder Grafschaft Mark eingehend zu studieren." Aber leider,
sagen sie an anderer Stelle, fehlt über diesen und jenen Punkt das ur¬
kundliche Material, tun ihn genügend zu erweisen oder zu erklären. Bon
litterarischen Erscheinungen, die offenbar ihre eigene Darstellung belebt
und ihre Auffassung erweitert haben, nennen sie das Werk von Schücking
und Freiligrath, „Das romantische Westfalen," das „Ruhrthal" von
Pielcr, „Ruhr und Lenne" von Natorp, „Wanderungen durch das Ruhr-
thal" von Löbkcr, endlich eine gedrängte aber branchbare llcbcrsicht über
Wittens Vorgeschichte von dem früheren Bürgermeister Bauer, die derselbe
in einem BerwalmngSberichtegegeben.

So erhalten wir zunächst Aufklärung über die ältesten Zeiten der
hiesigen Gegend. Als erste historisch gesicherte Bewohner finden wir die
Sigambrcr. Die Zusammenstöße derselben mit den Römern erwähnen
die Verfasser weiter nicht. Daß wahrscheinlich Julius Caesar in den
Jahren 55 u. 54 vor Chr. selbst hier war, um die Sigambrer für den

4
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Schutz zu strafen, den sie den Usipetern und Tenchtererngewährten, ist nicht
mitgeteilt, ebensowenig die späteren Kämpfe gegen die Römer unter
Drnsus, Tiberins, GermanicuS, auch nicht die Verpflanzung von 40 000
Sigambrern ans das linke Rheinnfer durch Tiberins. ?lber diese fernsten
Verhältnisse mögen auch der gcgeiuvärtigen Generation daS geringste
Interesse abgewinnen. Die linksrheinischen Sigambrer gehen in den
Völkerbund der Franken ans, viele ihrer sauerländischen Landslente mögen
sich ihnen angeschlossen haben, in die großenteils leergewordcnen Wohnsitze
rückten von Südost her vereinzelt Chatten, in Menge von Nordost her
Sachsen nach. Dieser Wechsel vollzog sich unter fortwährenden Kämpfen,
die nach der Organisation der fränkischen Nation und ihres Reiches von
Chlodwig I. bis zu Karl dem Großen unter dem letzteren zum National¬
kriege wurden, indem daS religiöse Prinzip den Gegensatz verschärfte.
Auch über die Jahrhunderte, die der Unterwerfung Sachsens durch
Karl d. Gr. folgten, gehen die Verfasser hinweg und geben „eine kurze
Bemerkung über die Grafschaft Mark". Sie erwähnen ohne Zeitangabc,
wie die Grafen von Altena vorhanden sind und mächtig werden, wie sie
das Gut Mark bei Hamm kaufen und sich darnach nennen, wie Engel
bert III. ein gewaltiger Herr war, Dietrich von Altena aber der letzte
Graf von Mark, nach dessen Tode 1098 daS Land an Cleve kam. DaS
Resultat deS Jülich-Cleve'schcnErbfolgestreiteS wird mitgeteilt, wonach
Cleve, Mark und Ravensberg an Brandenburg fallen (1614 n. 1666).
Mit dieser Grafschaft Mark gehört seit 1666 auch die bis dahin reichSnn-
mittclbare Herrschaft Witten zu Brandenburg-Preußen.

lieber den Namen Witten geben die Verfasser keine Auskunft. Man
möge mir den folgenden Versuch der Erklärung gestatten. Wenn wir
den ebenfalls noch erhaltenen Namen Widey danebenbctrachten, der nach
Analogie von Ardey (—Hardt-Eye d. i. Waldgebirgsccke) soviel bedeutet wie
Weiden- oder Busch-Ecke, so werden wir darin auch die Erklärung deS
Wortes Witten: Widen, Busch finden. So haben wir Wied (Neuwied) am
Rhein als eine Stelle, wo das Bergnfer zurücktritt und eine niedrige mit
Busch bewachsene Stelle offen läßt. In der That ist dasselbe Verhältnis
bei Witten gegeben. Denn es liegt in einer Scharte zwischen dem Ardey
und dem Rande des Hellweg, die sehr denkbarer Weise mit Buschwerk
bewachsen war. Diese Stelle ist eine bedeutsame, insofern sie von der
Ruhr her den Aufweg zum Hellwcg-Platcan vermittelt, sodaß die lleber-
gangsstcllc über die Ruhr hier von uralten Zeiten her eine wichtige war.
Schücking meint daher mit Recht, daß „die älteste Straße vom Rhein
gen Osten, der Helweg, bei Witten über die Ruhr ging und den Flnß-
übergang schon früh eine Befestigung geschützt habe." Er sagt dann
weiter folgendes : „Der Besitzer der Herrschaft Witten hatte sie zu erhalten
und zu schirmen) daraus erklärt sich die Ausstattung mit reichem Besitz
und vielen Rechten, deren die ans dem Hause Berge sitzenden Grundherrn
genossen. Das Haus Berge, eine stattliche Gebäude-Masse, liegt auf
einen: Felsen, 50 Fuß über der Ruhr. Es waren nicht weniger als 20



Rittersitze und noch 6 Mannlchen damit verbunden, deren Insassen wohl
ursprünglich unter die Herreu von Witten als Mannschaft zum Schutz
und Schirm dcS Ruhrüberganges gestellt wurden. Die Bewohner der
ganzen Herrschaft Witten waren freie Reichsleutc und mit vieler Freiheit
begabt." Ob die Befestigung des llcbergangSpunkteSschon der Nömerzeir
augehört, wie Haren und Nitsch meinen, ist wohl nicht festzustellen,doch
nicht unwahrscheinlich. Die Straße von Colouia am Rhein nach Alisv
an der Lippe wird hier geführt haben, und solange als die Römer diesen
Teil GermanienS überhaupt festhielten —> das war aber nur bis zur
Zeit des Kaisers Claudius (41—54 u. Chr.) der Fall —, mag hier ein
römischer Posten gestanden haben. Derselbe wird unter Karl d. Großen
erneuert worden sein und seitdem von Reichswegen weiter bestandenhaben.
Die ältesten Verteidiger dieses Brückenwegeswissen wir nicht. Die älteste
Erwähnung Wittens geschieht 1016 durch den Bischof Meinwerk von
Paderborn, der hier mit einein Ritter Godebold eine» Vertrag über ein
streitiges Gut schloß. Einen Familiennamen hatte dieser Godebold noch
nicht, wie daS überhaupt damals nvch nicht gebräuchlich war. Später
nannten sich die Herren des zum feste» Schloß erweiterten Hauses und der
Reichsherrschaft nach dem danebenliegcuden Orte Witten,^) und zwar Edcl-
herren (viri idlotzilos), so Hermann von Witten, der tun das Jahr 1268 lebte.
Bald verbreitete sich die Adelsfamilie dieses Namens auch in der Umgegend.
Die ursprünglicheFamilie der Herren von Witten aber blieb im Besitze
der Reichsherrschaft bis zu ihrem Aussterben 1501. v. Steinen giebt
von der Familie von Witten eine lange Stammtafel an, die aber keinen
Anspruch auf Zuverlässigkeit machen kann. Von den Schicksalen dieser
sämtlichen Edclherren von Witten ist nicht viel bekannt. Sie scheinen,
in ihrer Eigenschaft als RcichSbeamte,am Unwesendes Raubrittertums
sich nicht beteiligt, vielmehr im Gegenteil an ihrer UebergangSstelle den
Verkehr beschützt zu haben, aber in mancherlei Fehden sind auch sie ver¬
wickelt gewesen. Ein Hermann von Witten wird 1407 von dem streit¬
baren Bischof von Münster gefangen genommen, ein anderer Hermann
von den mannhaften Bürgern der Reichsstadt Dortmund 1434. Ein
Ritter Friedrich von Witten machte im Gefolge des Herzogs von Cleve
eine Pilgerfahrt inS gelobte Land mit. Der letzte Herr von Witten
war Röttger. Er hinterließ 2 Töchter. Catharina war die Erbin der
Herrschaft Witten samt der Gerichtsbarkeit und brachte diese ihrem Gemahl
Die brich St aal von Holstein zum Hardenstein zu.

ch ES existierte in alten Zeiten — sicher zwischen 1337 u. 1426 — „jenseits
des Richermanu'schcnHofs zu Bommeren (Bodenbornel," wie von Steinen sagt,
eine steinerne Brücke. Ein Bernd von Witten wird 1337 als ihr Besitzer
genannt- Später ist sie weggerissen worden, durch Hochwasser oder Eisgang. Sie
wieder aufzubauen waren nile späteren Besitzer entschlossen, aber es kam nie mehr
dazu und blieb bei der Ruhrfähre, die erst 133 l einer eiserneu Brücke gewichen ist,
nachdemgleichwohlalle Besitzer des HauseS Witten die Fährgerechtigkeit ausgenutzt
hatten. Das Privilegium war zuletzt in die Hände der Familie Brand und
vorübergehend in die des Herrn G. Lohmnnn, endlich in die der Stadt übergangen.

**) S. S. 53. .s
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Abcr die Familie Stach Vvn Holstein besah Witten nur 15 Jahre.

Denn das einzige Kind dieser Eltern war eine Tochter, Beatrix, welche

mit Heinrich von Brempt (auS , einem adligen Geschlecht im Gclder'schcnr

die Ehe einging.

Die Rittcrfamilie von Brempt wurde 1516 vom Kaiser Maxi¬

milian mit der Herrschaft Witten belehnt und ist über 166 Jahre hier

ansässig gewesen. Sie genoß ihren Besitz und ihre Rechte nicht unan¬

gefochten, sondern lag in beständigen Erbstreitigkcitcn bezüglich der

Güter und der Gerichtsbarkeit mit der Familie vvn Stamheim, welche

Rechtsnachfolgern! cineS Hermann Vvn Witten, Schlußherrn ans Crengel¬

danz, war. Der letzte von Brempt, Labbert, hinterließ zwei Töchter, von

denen die älteste sich mit Gerhard v. d. Reck vermählte.

Die Familie von der Reck war Besitzerin Wittens-

von 1656 bis 17ck7. Sie besaß außer den Witten'schen auch noch die

vvn der Rcck'schen Güter, darunter Mallinkrodt. Es war eine begabte

Familie, ans der bedeutende Personen 'hervorgingen, so Murdio von

der Neck, der knrbrandenburgischc HvfgerichtSrat und RegicrnngSkommifsar,.

ebenso Gerhard Wennemar v. der Reck 1681. Bei der Regelung der

Erbansprüchc dcS Hauses Crengeldanz blieb das Gericht der Familia

v. d. Reck. Der letzte männliche Sproß war Gerhard, königl. preußischer

Kammerhcrr und Landdrost der Grafschaft Mark. Da er 17-17 kinderlos

starb und keine direkten männlichen Erben da waren, stellten sich ver¬

schiedene Bewerber ein. DaS Resultat verworrener und heftiger Erb-

strcitigkciten war, daß die Schwester des verstorbenen Gerhard Vvn der

Reck, Sophie vermählte von Schirp in den Besitz der Reichsleheusgntcn

und der Gerichtsbarkeit gesetzt wurde, die Allodialgütcr d. h. Privat¬

güter abcr abgesondert und Verwandten aus der Familie v. Mirbach
überlassen wurden.

Ein Fräulein v. Schirp wiederum wurde Erbin der Herrschaft

Witten um 1 7 7 6 und brachte dieselbe ihrem Gemahl, dein Frei

Herrn von Ritz zu, einem kurpfalzischcn Geheimrat und Kammerhcrrn

zu Jülich.

Dieser aber verkaufte 1815 das Haus Berge mit allen Pertincnzicn

an den Herrn Kaufmann Friedrich Lohmanu zu Rahlenbeck bei Schwelm,,

dessen Familie jetzt noch die Burg besitzt.

Die Besitzer der Herrschaft Witten übten die Gerichtsbarkeit in einem,

Umkreise von etwa 2 Stunden. Es war dies eins der 5 sogenannten,

eigenen Gerichte der Grafschaft Mark. Manchmal hat es um die Ge-

rcchtigkeitSpflege schlecht gestanden, svdaß auch in Witten ein Vehmgericht,

existiert hat, doch ist darüber nichts Gewisses mehr festzustellen. Ein

bedenkliches Licht wirft auf die Wittener GcrichtSpflege unter den Herren,

von Brempt und von der Reck die große Zahl der Hcxenprozesse.



Neben dem Hause Witten bestand schau früh selbständig ein Hof
Witten. Er war entstanden aus einer Burg, wovvn die Bezeichnung
„an der Burg" sich an der betr. Stelle im Oberdorf noch heute erhalten
hat. Wer sie angelegt und wer ursprünglich hier gehaust, ist nach von
SteincnS Angabc inibekannt. Später war der Hof Eigentum der Grafen
von Limburg, welche die Herren von Witten aber stetS mit diesem Hof
belehnten. Der Landbesitz dieses Hofes war nachmals an mehrere Erb'
Pächter verteilt, die an die Herren von Witten Pacht zu zahlen hatten,
ihnen aber nicht unterthan waren. Als der Bauernstand im Mittelalter
mehr und mehr in den Zustand der Hörigkeit und Leibeigenschaft geriet,
verteidigten die Leute des HofeS Witten ihre Unabhängigkeit mit Erfolg
gegen Stael v. Holstein und v. Brempt. Sie erhielten 1506 vom Rate
der freien Reichsstadt das Zeugnis:

Bürgermeister und Rat bekennen, ckass sis kiuclou in ißrsu ultsu
UoZistaru, etat eis block tos ^V/ttsu szw oou lkr)w Il/ockos lloack, uucl
cko Uuüls Zarin Aockarou uuck ZscköriZ, szm lr^s Ilz-ockos-luiclo.

Im 19. Jahrhundert tritt die Bedeutung des Hauses Witten natur¬
gemäß gegen die des Hofes, d. h. des Dorfes zurück. Nachdem die
Industrie ihren Einzug gehalten, entwickelte sich der Ort schnell und,
während die Bezeichnung Oberdorf noch heute an den älteren Zustand
erinnert, wurden der Gemeinde Witten 1825 die Rechte eines städtischen
Gemeinwesens verliehen.

Ich habe mit dieser Rekapitulation der Hauptdaten aus der Ge¬
schichte Wittens den Anwesendenschwerlich etwas Neues gebracht. Es
war aber doch vielleicht manchem recht, jetzt, Ivo man auch den Einzel¬
heiten der Vergangenheit näher treten möchte, die Erinnerung au die
allgemeinen Verhältnisse ans diese Weise vorher wieder ausfrischen zu
können. Ihre Kenntnis ist ja die unentbehrlicheVorbedingung für jedes
geschichtliche Verständnis und für jeden Nutzen, der auS diesem hervor¬
gehen kann.

Aber es ist nicht genug, eine allgemeine Kenntnis von den Ereig¬
nissen der Vergangenheit und eine ungefähre und summarische Vorstellung
von den sozialen und kulturgeschichtlichenVerhältnissenderselben zu haben.
Solche Kenntnisseerblassen und schwinden allmählich, und bei dem Heran¬
bringen der selbstsüchtigen Interessen, welche die Gegenwart in allen
Gruppen der Menschheit zeitigt, trete» jene Erinnerungen und ihre Lehren
mehr und mehr zurück und verlieren ihre Wirkungskraft.

Anders wird es bei dem sein, der sich eingehender mit der Ver¬
gangenheit beschäftigt, der auch Einzelheiten ins Auge faßt, so daß sie sich
vor seinem Blicke wieder beleben und Gestalt und Farbe gewinnen.
Das prägt sich dem Gedächtnisse ein, das wird Nährmaterial unserer
Vorstellung, das erfrischt, erweitert und berichtigt sie. Man sieht ein
Bauwerk mit ganz anderen Augen an, wenn man erfährt, daß es etwa



schon von den Römern errichtet wurde, oder eine Straße, wenn inaw
bedenkt, was für Völkcrzügeim Verlaufe der Jahrtausende darauf cin-
hcrgeschrittcnsind. Wie nabe liegt der Gedanke: WaS wird dermaleinst
hier sein und geschehen? Aber unmittelbar zugleich damit auch der andere:
Was haben wir zu thun, um die Fehler jener Vergangenheit zu meiden
und nach unseren besten Kräften für die Zukunft zu wirken? Ja, das
Eindringen in die Einzelheiten der geschichtlichenVergangenheit ist wohl
von Wert für den, der in der Geschichte die Lehrerin der Völker und
seine eigene würdigt.

So wollen wir denn, wir wenigen, die Gelegenheit, Lust und Zeit
dazu haben, willig daran gehen, uns um die Vergangenheit dcS engeren
Landesgebietes, dem wir angehören, genauer zu bekümmern und das Eine
und das Andere daraus zu schärferer Betrachtung ins Auge fassen. Es
fehlt weder bezüglich der ganzen ehemaligen Grafschafr Mark noch auch
nur bezüglich unseres eigenen Wohnortes an Material dazu. Gar vieles
schlummertin Archiven der Städte, Gemeinden und adligen Güter, was
zur Berichtigung und Vervollständigung historischer Kenntnis anS Licht
zu kommen verdiente. Auch ans Witten bezichen sich Urkunden und Akta,.
die von dem jüngst verstorbenenHerrn Fr. Lohmann dem Staatsarchiv
zu Düsseldorf zur Aufbewahrung übergeben wurden und dort verwahrt
liegen. Die Familie Lohmann wahrte sich das Besitzrccht auf dies
Witicncr Archiv, sie erhielt außerdem einen bibliothekarisch veranstalteten
Katalog desselben und dazu die Zusicherung, daß mit der Zeit Teile des
Archivs durch den Druck veröffentlichtwerden sollen. . DaS ist nun bis
jetzt nicht geschehen, cS steht aber dem nichts im Wege, daß unser Verein
dieser Veröffentlichung näher trete, da unser Mitglied Herr Friedr.
Lohmann sowohl, wie auch seine Brüder dem Vereine die Benutzung der
Urkunden bereitwilligst gestatten und vermitteln wollen. Zunächst ist es
schon als ein Gewinn zu begrüßen, daß der Katalog durch Herrn Borns
Fleiß und Sorgsalt nunmehr dem Drucke überliefert worden ist und im
8. Jahrbuche gedruckt vorliegt. Es äst nun uns allen möglich, von
dem Inhalt des Archivs nnS ein Bild zu machen und dasjenige heraus¬
zusuchen, WaS eine Veröffentlichung verdient, insofern es entweder für
weitere Kreise Bedeutung und Interesse haben, oder für die besonderen
Wittcncr Gcschichtsvcrhältnissc als aufklärendesbezw. ergänzendesMaterial
dienen kann.

Da werden wir auch bald finden, daß viele der bei von Steinen
und Haren-Nitsch gegebenen Daten sich ergänzen, erweitern, erklären und
beleben lassen.

Das Archiv umfaßt 607 laufende Nummern.
Es sind darin unterschieden 352 Nummern Urkunden und 255

Nummern Akten.
DaS ältesteStück sind dicAkta betr. Kirchen- und Patronats-

angelcgenhcitcnzu Rüdinghausen von 1326 an. Das nächstälteste sind:
Hcirats-, Erb-, LeibzuchtS-,Besitz-Verträge zwischen den Gliedern
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der Familien Stael vmi Holstein, von Witten, Brempt, Stamheim,

Mallinkrodt, Bcrstvordt, von der Recke, von 1327—1729.

Von den Urkunden ist die älteste vom 22. Jan. 1355 und

betrifft den Verkauf zweier Häuser durch den Ritter Conrad de Rode zu

Hcrbcdc.

Die letzte Urkunde ist die Belehnung Fr. Wilhelms von Ritz

durch Kaiser Leopold II. vom 2. Sept. 1793.

Das letzte Akte n st ü ck betrifft einen Prozeß zwischen den Herren

Lohmann und Blumendahl in Wengern vom I. 1846.

Außerdem sind 2 Stammbäume der Familie von Witten

vom 13. Jahrhundert an vorhanden, die aus dem 18. Jahrhundert

herrühren.

Die Urkunden beziehen sich größtenteils auf Privatverhältnisse und

enthalten Verkäufe, Verpachtungen, Schuldancrkennungen, Rentverpflich-

tungen, VerzichtScrklärungcn, Schadloserklärungen, Ablösungen, Erbver-

trägc, Ehcverträge.

Von hervorragender Bedeutung für die Politische Geschichte in weiterem

Umfange sind unter den Urkunden und Akten deS Archivs nicht viele.

Lebhafteres Interesse mögen folgende Urkunden in Anspruch nehmen:

Nr. 192. Die Belchnung der Besitzer deS Hauses Witten mit dem Hofe

Witten durch die Lehnsherren, die Grafen von Limburg.

Nr. 261 Revers Kaiser Karls V. für Johann v. Stamheim über die

Freiheit Homberg im Herzogtum Limburg.

Nr. 399. Lehnbricf Rudolfs II., in welchem frühere Belehnungen er¬

wähnt sind.

Nr. 311. Grcnzbeschreibung der Freigrafschaft (d. i. deS Vehmebczirks)

von Volmarstein.

Nr. 316. Ein Sauvcgardcbricf von Tilly.

Nr. 317. Ein Schutzbrief von Kaiser Ferdinand II. für Witten gegen

Brandenburg.

Nr. 342. Ein Passierschein von Turenne für Wennemar v. d. Recke.

« Nr. 343. Ein Schutzbricf von Christ. Bernhard, Bischof von Münster.

Nr. 344. Ein Schutzcdikt für Witten von Begauld im Namen TurenneS.

Nr. 345. Ein Marktprivileg, verliehen durch den Großen Kurfürst.

Nr. 346. Bclehnung Sophia Schirps durch Kaiser Franz I.

Nr. 359. Belehnung des Freih. v. Ritz durch Franz II.

Auch gehören

Nr. 351, die beiden Stammbäume in diese Reihe der Urkunden von

allgemeinerem politischen Interesse.

Für das soziale Leben der vergangenen Jahrhunderte findet sich

einiges Charakteristische, so in der Urk. 11, wo die einen ganz ungeniert

mit dem Lande ihre Leute au andere verkaufen,

ferner in den Urk. 153 und 159, die Adelheid, die Schwester Rötgers

auf dein Berge, betreffen, und

115, Ivo Rötger von der Horst Urphede schwören muß.



Dem gegenwärtigen Geschlecht mögen auch manche Namen, die schon
früh in den Urkunden vorkommen, interessant sein. So erschienen als Zeugen:
270. Hinrich Rnrmann und Dyrich Gölte in Bommern i. I. 1554,
272. Rob. Bottermann und Joh. Overbickc, Kerkmeistcr in Witten i. I. 1557,
284. Joh. Koep. 1564.

Interessantere Sachen sind in den Akten, besonders in N r. (Akt.:)
2, 3, 11, 15, ! 6, 21, 23, 32, 33. Von lokalem Interesse ist
5 2 (Bormannscher Hof), 6 4 (Gerichtsbuch der Herrschaft Witten),
9 2 (Aeltcrcs Register des Archivs), 124 (Verhandlungen Peter Voss
betreffend (wie 151).
15 3 enthält eine geschichtliche Darstellung der Witten'schen Lehen und ihres

Ursprungs. (Dies wäre als Unterlage zu einer auf Quellenstudien
beruhenden neuen Darstellung der Geschichte Wittens wohl zu benutzen.)

16 3 enthält Akten über den Bvttermann'schenHexenprozeß. Leider ist ein
Teil verloren.

2 95 enthält die Teilung des Wittencr Bruches,
2 9 7 die Teilung der Wittcner und Stockumer Mark.

Jedenfalls ist ein reiche-Z Material vorhanden für jeden, der forschen
und erwas zusammenstellen will. Lokalgcschichtliches, Kirchliches,Gericht¬
liches, Kulturgeschichtlichesist mehr oder weniger darin zu finden, und
darunter manches, was der Vergessenheit enthoben zu werden verdient.
Sehr erleichtert wird der Gebranch des Katalogs und also des Archivs
durch die von der Düsseldorfer Archivverwaltung bewirkte höchst verdienst
liche Anfertigung eines Registers, in welchem wir alle Namen und Sach-
begriffe verzeichnet finden außer denjenigen, die in den zahlreichen ein¬
förmigen Rcntenbriesen und VcrkaufSurkundenvorkommen. Es sind 4
Kategorien dabei unterschieden: 1) geistliche Personen (Päpste, Erzbischöfe,
Bischöfe, Pröpste, Dechanten,Aebtc, Aebtissinnen, StiftShcrren, Kanoniker,
StiftSdamen, Pastöre, sonstige Geistliche),

2) weltliche Personen: (Kaiser, Kurfürsten, Herzöge, Markgrafen,
Grafen, sonstige adlige und bürgerliche Personen),

3) Ortsnamen,
4) Sachbegriffe.
Durch dieses Register hat der Katalog eine besondere Brauchbarkeit

erhalten. —
Ich schließe mit dem Wunsche, daß es uns womöglichbeschieden sein

möge, daS Archiv wieder in Witten zu haben und unserem Museum ein¬
verleibt zu sehen, bis dahin aber — mit gütiger Erlaubnis der gegen
wärtigcn Besitzer, Herren Gebrüder Lohmann, vielleicht auch durch ihre
Vermittelung — Einzelnes aus Düsseldorf hierherzucrhalten, damit wir
es eventuell vcröffcnrlichen und zu weiterer Arbeit verwerten können.
Wer nach Kenntnisnahme von dem Inhalte dcS Archivs solche Wünsche
hegt, möge, darum bitten wir, sich znächst an uns wenden, worauf wir
die weiteren Schritte bei den Besitzern zu thun gerne bereit sein werden.



Geschichtliche Darstellung
der zur Witten'schen Lthnscurie gehörigen Lehne und über

den verschiedenen Ursprung derselben.

P o rl> c »l c r k u » g :

In dem Repcrtorinm des im StaatS-Archiv zu Düsseldorf deponierten
Urkunden- und Akten Archivs der Herrschaft Witten n, d, Ruhr ist unter Nr,
503 (Nr, 153 der Sitten) das folgende ans dem Jahre 1783 stammende, 06 Folien
umfassende wichtige Schriftstück aufgeführt, dessen Verfasser mir nicht genau
bekannt ist. Wahrscheinlichist cS entworfen von Carl Rudolf Franzcn, welcher
von 1747 bis 1769 (an anderer Dtcllc finde ich angegeben von 1747 bis 1736)
.lustitmr des HanseS Witten war, wie ans §22 und § 27,16 hervorgeht, ev, von
desscm "Nachfolger, In einem Verzeichnis der Richter des HanseS Witten ist als
erster ckunsäiMions-Richter genannt Heinrich v. d, Schede (1617—1403!?), als
letzter C, R, Franzen (1747—1756), DaS Jnrisdictivnsgericht Witten wnrde
1311 aufgehoben, nnd Witten kam damals zum F-ricdcnSgerichtHoerdc und an
das Tribnnal Dortmund, 1313 aber zum Land- nnd Stadtgericht Schwerte nnd
1818 zum Land- nnd Stadtgericht Bochnm, Am 1, Aug, 1364 erhielt Witten
eine eigene Gerichts Cvmmission nnd am 1, Oct, 1879 ein Amtsgericht, welches
gegenwärtig zum Landgerichte Bochum gehört nnd dem OberlandeSgcrichte zu
Hamm unterstellt ist. Die Bedeutung, welche die folgende interessanteDarstellung
für die Geschichte der Stadt Witten hat, rechtfertige den buchstäblichen Abdruck
derselben in unserem VercinSjahrbnche, Born,

Nachricht von denen zur Wittenschcn Lchncnrie gehörigen Lehnen nnd

deren diversen Ursprünge.
Z 1: (4oneralia.

Bei denen Lehnhöfen finden sich gemeiniglich Lehne von verschiedenem

besonderem Ursprünge oder Herkunft, mithin auch von diverser Natnr und

Beschaffenheit. Ich beziehe mich darüber in Ansehung deren Clev-

Märckischen Lehen ans die Vorrede zu deS Inspoctoris von Ltoinon ^Vost-

fUmsi. Ilist. 7tes Stück, paZ. 1874 st folg. und die Mtoriotät, daß

in ^Vostpimlon fast jede Herrlichkeit oder jeder p>otonwr Ritter seinen

besonderen Lehnhof gehabt habe.

H 2: Sechserlei) Wittensche Lehne.

Eine solche Verivandnüß in Ansehung der verschiedenen Herkunft hat

eS auch mit denen zur ^Vitteuschen Lchnkammcr ehedem gehörig gewesenen

«der noch gegenwärtig daselbst zu rsooAnosoirencken Lehnen.
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Dabcy kommen folgende vor'

l. die als zur Herrlichkeit ^Vitton ursprünglich gehörige aufgeführt

sind, 2. die ehemalige 1iücliu°chuusi8LÜe sogenannte Mannlehne, 3. die in

denen Kaiserlichen Lehnbriescn über die Herrlichkeit bitten angegebene

untcrtragene Bkannlehnc, Warungen deS Hauses OrinZolclant?., 4. die

HarckondorAisLlro, 5. die UanZonIrolUrarwor uitd 6. die Daolwolro

lDalliseiro) Lehne.

Z 3 i Ursprünglich Wittcnsche Lehne.

Von denen ursprünglich zur Herrlichkeit IVitton gehörigen Lehnen ist

wenig zu sagen. In der ältesten Theilung zwischen Hermann und <4or-

Uarck, Herrn Lerniurräs von ^Vitien, Ritter, Söhnen, von anno 1321^

sdavon das Original noch zu Steinhausen vorhanden sein soll), stehet

von solchen Lehnen kein Wart, nur daß die Kirche zu 4Vittsn bei dein

ersten Falle vom glten U Hermann und bei dem andern Falle von

<4erlrar4 von ^Vitien verliehen werden solle, doch ist dieses Kirchenlehen

nicht zu dem Kaiserlichen Lehn gerechnet.

In einer jüngeren Urkunde vermeine ich gelesen zu haben, daß die

von dieser Herrlichkeit ckepenckirencko zwei Lehne, als ein geistliches und

ein weltliches von der Familie von »itten in Gemeinschaft verliehen

werden sollen. Darunter ist zu verstehen die Uastorat und Kirche zu

>Vitten, ingleichen das dasige Richter-Amt samt dem VottoUroels oder

4>Ieijer-Guthc. Die Sohle dieses Vettedrocksz-GuthS soll der jctzo sogenannte

Lngdorts-Kotten sein, wozu aber nach einem Vergleiche zwischen denen

von Lremxt und von Ltaöl viel mehrcres gehört hat.

Weil die RichtcrS-Bcdienung seit etlichen 199 Jahren nicht weiter

zu Lehn verliehen worden, obwohl die Lehn- und Behändigungs-Briefe

für die Richter Ilenriolr van (lonMlrsckoch, Ilenriolr van Ltooleum, genanndt

VettslrroclZ) und Johann Vettebroel von anno 1319, 1459 und 1491

noch vorhanden sind, so ist darüber weitere Untersuchung überflüssig. Und

was die Kollation der Kirche betraft, deshalb ist zu erinnern, daß selbige

ex jure Uatronatus herrühre und nur einem cgualiöoiereten acl eliss Vitae,

ohne Luoosssion seiner He8oen<lsnten ooukoriret werden könne, davon ist

desto weniger Zweifel, da ein katholischer Geistlicher keine Oe8oenclentsn

haben konnte. Von solcher Lollation ist meines Wissens niemalen ein

Uauclenrium genommen worden.

Nach dem zur Zeit Ueinlrarckt8 von Ursrnpt errichteten perZamonen

Lager-Buche paZ. 2 wird die Lollatiou der Kirche von dem Manngericht

8opariret. Und ob zwar das Kirchenlehn rn dciren alten OrenAolckaut^er

Kaiserlichen Lehnbriefen, auch denen, welche der letzte Freyherr (4orln

von clor Ueole seit anno 1798 oomponiren lassen, ausdrücklich gemeldet

ist, so haben doch die Freyhcrrn von )4irbaoli und von Lentiuoü wider

die Frcyherrn v. Lolrirp bcy Hochlöbl. Clevischer Regierung ein

si von dem gemeldeten. 9 oder v. derselröcks? wie a. n. O. auch-
Vsttsbroiclt.
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stuäivotum erstritte», wodurch solches Kirchenlchn als in denen von
anno 1346 bis zu Ende deS Ilten Leouli denen von Drompk und
von äsr Ilook ch crtheiltcn Kaiserlichen Lchnbricsen nicht benannt, für
Llloclial crkanitt worden. Dieses ist auch das sicherste, weil notorio das
Datronat-Recht aus der DunclaUon und Dotation einer Kirche entspringet,
wovon eher vermnthlich ist, daß sie von der uralten Familie von b itten
auS ihren alloäialon Gnthcrn geschehen sey, als daß solches ein Kaiser
gethau habeit sollte. Wie dann die Vioario II. mariao Virginia in der
Kirche zu U'itton inhaltS itoch vorhandenenDunclatioim-Bricses anno 1419
von Ilormann, Dötgor tind URnnomar, Gebrüdern von stVittsn, des alten
UötgerZ Söhnen, lninUrok und clotirot ist. Diese haben die -Erben von
IVitton also auch seit deine denen Vioarim besonders coni'orirot, bis sie
zcir Zeit der Reformation der lVitlonschen Kirche oiroa annum 1582 mit
der Uaskorat oombinirol worden, und von der Zeit an also oomdinirot
geblieben ist, also daß die Vioario fast die Halbescheid derer Dasloratli-
Renten ausmachet,

Z 4 i Uüclinglraussr Mannlehne.
Was aU 2 die ehemaligen sogenannten lUnlingstarmor Mannlehne

betrift, davon ist zil bemerkeii, daß schon im dreizehnten Loonlo eine
besondere Linie derer v. U'ittön zu Uüclingstauson gelvcseit, davon Ilsr-
mannus milo» clo VVittlrsno in einer Urkunde deS Grafen (stoclot'ricls
von ^rnsborg clo anno 1266 bei Ltangot'oU in rlnnal. Lüronli IVostpstai.
lid. 3, xag. 373 vorkömmt, worin gemeldet wird, daß dieser Hermann
Dominus stonorum in ^nrooostts gewesen, und daß einer, Drstanns
genandt, diese Güther von ihm inne zu haben (vcrmuthlichals Lehne)
erkannt seh.

Es ist wahrscheinlich,daß diese v. stVitten zu lUiclingstaussn voir
denen v, lVitkon zuin Ltoinstauss abstammen, aber schon im zwölften
Lsonlo von jenen abgethciletgewesen, und durch Heirath mit einer adeligen
Erbtvchter von und mc lUiclingliausou gedachtes Guth aoczuirirot, mithin
von dessen vorherigen Besitzern von UücUngstauson das Wappen ange¬
nommen haben. Denn die v. IVittsn zu ^Vikksn, Ltoinlranson zc. habeir
von uraltcrs 2 rücklvärtS gcgencinandcrstchendeLöwen im Wappen gc-
führet, die v. U'itlon zu UnclingRauseu hingegen 3 Rauten oder Glasscheiben
im Wappen gehabt, nur haben beide Wappen dieses gemein,- daß sie
unter denen resp. Löwen und Glasscheiben ein mit Strichen bezeichnetes
leeres Feld haben. Zwischen beiden Häusern beweiset indessen die Teilung
zwischen Hermann und Derstarcl, weiland Herrn IZornstar>Is v. IVitksn,
Ritters, Söhnen von anno 1321 die rlgnatiou,- denn dabei ist Herr

') maß wohl 1546 heißen, da die v. IZi-smt oder Brempt erst zu
Anfang deS 16. Jahrhunderts durch Heirath in den Besitz des Hauses Witten
kommen, h 1628 verheiratet sich (Zerlmrcl v. cl. Heeks zu Lebsppen mit der
Erbtochter rluua 4o!nmua v. Brempt) der letzte v. d. Reck ans der Linie der
v. d. Reck zu Schcppeu und Berge starb 1747 kinderlos.
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Oarstard v. ^Vittstouo, Ritter, als gemltr. Gebrüdere nähester ^laZs, nebst

anderen Schicdesfreund gewesen. Dieser Oorlrard v. >Vittou zu Uüdin!;-

lrauson war schau 1308 des Grafen 4'Iioodoiiolr von Dimbur^ Burgiuauu

aufin dasigeit Schlüsse, wie seine Barfahren varhin gewesen waren, und,

als zwischen beiden eine Fehde entstanden war, sa wurde diese damals

beigcleget, wobcy Oorlrard von ^Vitton gedachtem Grasen seine Güthcr

Durninolins^), lloroleinglrus und IloroleinAmölUo, gelegen zu Kiodormassou,

wiederum zum Burglchn auftrug und sie in der Qualität van ihm empfing.

Gedachter Oorliard v. ^Vitiou, Sohn (?) Hermanns, hielt anno 1334

toria tortia nach Ostern einen Lehntag seiner Vasallen zu Unna ans dem

Kirchhofe und belehncre daselbst deren in die 60, wahrscheinlich lauter

Edellente, wovan nach wenigstens eine alte evpeyliche Lehnrvllc in der

^ViUou'schcn Lehn-Registratur sulz. lit. U vorhaliden ist.

Als er anno 1326 zu UndinAlraussu ein Oratorium oder Oapslls

mit Oonsons deS ErzbischafS Ilenrielr von Oölln und seines vrdc>ttlichen

Pfarrers doliannos, 1'astoris zu 8t. Uoinoldi in Dortmund in alloclio
enrtis ,suao iinnlirto und stotirto, so wurde er dabei Dominus et iniles

genannt, und seil? dreieckigtes großes Siegel hat die Umschrift: „8igillum

Domini Oerliarcli militis cle >Vittano." Seine Gemahlin, hieße Donooston,

und seine Schwestern NarZaretsta et 8elistte ^) cle VVitteno gaben darzu

die für ihr Geld angekauften Vossstos-Höfe zu .Vnnem. Des Oorstardi
Kinder waren.- Hermann, >Villwlm, Osrlrarcl, Dernlnard, Dstorstardund

Ddoland laut gemltr. Urkunde. Der Hermann ist derjenige, der anno 1334

seine Mannen ans dem Kirchhofe zu Unna belehncte. °)

Sein Sohn hat gleichfalls Hermann geheißen, deine Oodoosto Distel

anno 1372 ein Lehn relutirte. Dieser hatte wieder einen Sohn Idormann,

der Junge genannt, der in seines BaterS Oonoordatis mit dem Herzoge

^Vilstolm vondüliost und LorZe von 1383 mit eingeschlossen, und anno 1391

vom Grafen von DimburZ zu Burglehn belehnt Warden mit dem Guthe

stlollinglrolon und der Mühle, auch Zubehörnng, wogcgell die vorherigen

Bnrglchnc DnrinZ-Guth (Uurinolms), llorostinZ-Guth (UorostinAstus) und

IdorostinZ-Mühle alloclilioirot wurden.

Als letzterer Idormann junior keine Söhne, sondern nur eine Tochter,

Orota genanndt, die Drnston Irnösol, eineit von Adel, hcirathete, und

vielleicht noch eine andere Tochter, Ehefrau Idonriolion Dütsolions, DurZ-

Zronz- (Borggräfe?) zu Düdingstauson, hatte, so verkaufte er anno 1400

einige seiner Vasallen an Hermann v. >Vitton zum 8toinstauso, und noch

inchrere derselben an ebendenselben 1401.

Ob nun zwar sich nicht die geringste Spur findet, daß diese Mann-

lchen oder daS Dominium dirootum über dieselbe von denen von ^Vitien

st siehe weiter unten: UnriuAbus. —
st Henriette (Jette), st l9 Zeilen weiter oben ist ober Gerhard v. Wittein

ohn Hermanns, als Lehnsherr genannt^ wahrscheinlich muß es dort heißen:
Bruder Hermanns,- so entziffere ich cS den sehr unleserlichen Stammbäumen deS
Geschlechts derer v. Witten, und wahrscheinlich belehnten in Unna beide Bruder.
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zu KiüliuAlrarwon jemals als ReichSlchn roooFno8oirot sein soltcn, so
meldete doch IVonuomar v. Krourpt in einem Schreibe» von anno 1579
an De. IvalcK zu 8po/or, daß seile Vorfahrcr kraueo v. IVitton, des
gemlt. Ankäuffers Ilorinanim v. 7Vitton Sohn, anno 1116 SonntagS vor
8t. 'Ilrowao vom Kaiser Ligisrnuinl belehnt scy:

„mit dein Gericht zu IVittou und seiner Zuhörung und dann
den Maunlehnen, welche die v. IVitton zu Küc1in!z1rau8ou
pflegen zu haben."

Wann solche Bclchnuug würklich geschehen sein sollte, tvoran ich doch
zweifle, so möchte etwa ein WiderspruchdeS Verkäufers Ilormaniw von
IVittou zu Küclinglrarwon Töchter st »,ider den geschehenen Verkauf die
llrsach davon sein, um wcS ivillen auch diese Lehne Man »lehne
genannt sein werden. Jedoch ist bei dem Mangel des angegebenen Lehn¬
briefes von 1-116 und älterer Lchubriesedavon nicht? Genusses zu sagen.
ES ist auch vermutlich für gemlt. kranconoiu und dessen Sohn kötZor
v. ^Vittou nachhero keine Kaiserliche Belehnung über daS Gericht zu
IVittou und die kü<1inAliau8or Mannlehue wieder ergangen. Denn nach¬
dem gedachter kötZor v. stVittou oiroa anno 15)95 gestorben war und
nur eine Tochter Eatlrarinou, Hausfrau Dioclorichrou 8taöl8 zum llartou-
8tsino, und diese hinwiederum nur eine Tochter lZeatrix 8taöst Ehesran
Henrichs von kroiupt vom Hause VIa8ra<1 im Eelclrischen hinterlassen
hat, so ist dieser llonrichr von Krompt anno 1516 den 1-1. Novbr. zu
DrezchurZ im Lrei8Aan vom Kaiser iVIaximilian I. zu rechtem Erblehn
aus Gnaden belehnet:

„mit dem Gericht stVittou und
„seiner Zubehörung und den
„Maunlehnen, uielche etwa die
„v. IVitton zu Kne1inAlrau80n
„inne gehabt und getragen, aber
„in 199 Jahren nicht zu Lehn cm-
„psaugen, mithin vermaunet,
„oonti8oirot und heimgefalleu."

In ebensolchenKoruralion sind des llonrichr v. IZrompt Nachkommen,
die von Lrorupt und von 6or kocko hcrnächst immer belehnet, bis der
letzte Freyherr Eorlrarcl v. >1. koche anno 1798 vom Kaiser 1o8oplro I uro I
einen sehr exteuclirton Lehnbricf erhalten hat, ivovon die Bewandnüß in
folgenden ZK beigebrachtwerden soll.

H 5 : welche davon bis dahin roooAuo8oirot werden.
Es sind also jetzo von solchen sogenanntenKlülinAliarmor Maunlehnen,

wiewohl sie in koinlrarclts v. kroiupt Pergamenen Lagerbuche„die Biann-
lchnc die zu dem Hause op äour LorZo gehören" — st — bei der
VVitton'schen Lehnkammer folgende Lehne noch würcklich vorhanden und
werden von denen Besitzern rocoAuo8oirot:

st von den Töchtern Horm. v. IV. zu IlaclmZlr-ruseu ( des Verkäufers),
st primo, 1!— st zu ergänzen: genannt werden.



1. Mühle zu der Bnrgmühlc, daS Mühlenstück und der Mühlen-

kainp, auch ivaS darzu gehöret schlechtweg geuenuet werden. In älteren

Dsvorsalisn wird auch das HauS „zum Einen-Hansc" und der „Zehnte

zum Kumps" als lchnbar angeführet, welche aber nicht mehr anszn

sündigen Z sind. Diese Güther hat stosiann Lprsngsis, ein Ritterniäsziger

Besitzer des ehemaligen RittersitzeS „zur Dnrgmülrlsn", (welches Gnth an

sich aber ein Chnrköllnisches Lehn ist)/ anno 1441 van Dransons und

llsnrioii, Gebrüdern von Witten, zu Lehn empfangen / hernach ist das

Lehn an die von clor Carole, weiter an die van Drssenclorp zu Dpsisrclsosis

gekommen. Liren anno 1718 hat der letzte Vasall v. Drssonclorp das¬

selbe an Dr. Lnmmsrmann, Richtern zu Issrlosin und Dpsiorclsosio, sodann

an Lamsrarinin vcnc W'srns zu Unna ohne lehnherrlichen Lonssns ver-

kauffet und ist deshalb ein Laönsitasts- Drozioss cingeführet, mithin

wider die nachherige cletsntorss ^) Wittib Richtern Wnitings zu Ilagon,

deS Dr. Lummsrmanns Tochter, und den Bürgermeister Leests ch zu

Iserlohn bei der Lehnkammcr fortgcsetzet, deren iUanclatarins, Herr Land-

richter Dnttor, anno 1766 den achtnndz>va>izigsten 7briS 100 Rthlr.

pro novo, gratis, otisrirts. (Viel. Kr. 80. Inventar^ derer von mir

extraclirtsr °) Briefe). —

Die Mühle ist sioo ssonlo rnitsirst, weil bei Einführung des Königl.

MühlcnzwangeS kein Gemahl mehr übrig blieb.

2. tlosclesstsrs, jetzv Döings Gnth zu Dütgsnelortinnircl, an der West¬

seite deS Kirchhofs gelegen, haben die Döings von denen v. Witten,

Drompt und Iisost von alters zu Lehn getragen, und es ist jetziger Dsiöing

oiroa anno 1754 damit belehnet worden.

3. Der HIarrsinKotte zu Lomsiorn im Gericht Dangonclrosr ist ein

AbspliS von Dlräings Gnth und von denen Dsiöingen mit rsoognosoirst

tvorden, hernach aber an die Herren von i^susiost, mit deren Lnoosssorsn :

von Dsssnsirossi zu Dsrsnelorit'gekommen, und von diesen Letzteren, nachdem

die Lacluoitast, vermöge tvelcher der Freiherr von clsr lisosts den Kotten

untergehabt, 1746 rsmittirst und die Belehnnng sx nova gratis ertheilet,

mit lel>»herrlichem Lonssns verschrieben tvorden, also das; nun Herr

Kclvooat Diostsrssiost' zu lisostlingltanso» als Lrsditor Besitzer davon

(vielleicht ohne Belehnnng) ist.

4. Sieben Scheffels Landes zu Kssslan im Mark-Felde gelegen.

Diese hat Hermann, sel. Discloriosis von Koiostslaostsn ^) Sohn, von

Dranoons von Witten anno 1437 zu Lehn empfangen, wie sein Vater

selbige von ginlt. Dranoonis v. Witts» Vater empfangen hatte. Nachhcro

ist dieses Lehn an eine Familie genannt Ilaarmann zu Kssslsn und

endlich an dasigc Kirche gekommen, deren Vorsteher zusammen anno

si ^ ausfindig zu machen —
h - VerfallenseinS-Prozeß. -- h Vorcnthalterin des ohne Ocmssns deS

Lehnsherrn crivorbenen Gutes, si oder Ksclcs? (der Stainc ist undeutlich ge¬
schrieben). si - Lsptsiudsr. °) — herausgegebene», h weiter unten Xoeliolaeles
genannt.



1584 zuerst und zusammen belehnet warben. Weil aber svlchcrgcstalt
Don Seiten des Vasalii kein Lehnfall crfolgctc, sa ist oiroa arcno 1754
rgAnlirot, das; kiiuftig nur allein der Pastar uamcuS des Kirchcnvorftandes
belehnet, mithin auf dessen tödtlichcn Abgang die Bclchnnng Uueder ge^-
sncht werden falle, sv auch nach Absterben l'ustoris IVoZtlrok vam l^astoro
<7IuiZör befolget ist.

5. Roiinzaleans, jctza Lolemanir?Guth, genannt „zu ^nnam", ist ehedem
Dan einer adelichen Familie, genannt lloiZor, (daher dasselbe auch das
lisiZsrs Girth genannt), bei denen v. 5Vitton zn Lehn empfangen Warden,
wovan Ilovarsnlas vvrhandcn sind. Seit vorigem 8oonlo aber sind
damit belehnet die darauf wähnenden Lioümanim, davon sich die BelchiningS-
Nachrichten van anno 1692, 1725 und 1753 in RoZistraknra finden.

6.8olröl4o1nüorll8.blattenzn.4sse1en hat 17vort8olromoLÜor van IVotkor
van IlötZor v. zVitwn, I'5-anoonr8 Sohir und seinen Bettern nunc» 1594
zn Lehn empfangen. Wird in falzendenRevokation eine „Havesate mit
iVs Scheffels Landes" genannt. Ist hernach an die Kirche zu Rncko,
sodann an die Rac1onrocü<or8, ferner an die v. >VonZs zur IVonzo, Xumpst-
Iroton, 8toinomann8, 4>oZinZ8, I)orn8oil1'onund endlich an die Xoafis zn
/Iseolon gekommen, vor alters zwar zn Mannlehns-, van denen Xoolr8
aber zn ErblehnS-Rechte erhoben worden/ davon finden sich Nachrichten
Don anno 1745, 1754 rc. Ob dieses der „Katte zn 4,88o1on vor dein
Hecke mit Znbchörnngcn 3 Schcffclscn Landes an den Bergäckcrn," welchen
üolnrnn v. ck. Rool^s zu 4ssolon, Iriockoriolm Sohn,von Ickornrann v. 7Vitton
zum llorno anno 1494 laut RcvcrS zu Mannlehn empfangen, kann ich
nicht entscheiden.

7. >Vei-nic4«zns Gnth zu 1'ickckinAfianson im Amt Unna ist van einer
adclichcn Familie, llaloüo genaniit, lind hernach van denen Adelichen
5Vornioüo, genannt Illockonckorp, demnächst aber zufolge oonsontirton Kaufs
Don deiieii von RIsttonborA zu Iloron 8nooo88ivo bei deiren v. IViktorr,
4>rompk und von clor Hoest zn Lehn empfangen. Oiroa anno 1739 ist
dein Freihcrrn v. ck. Rooü von Hochloblichcr Regierung auferlegt worden,
eine Lchn-Rvlle zu prockuoiron uiid dainit zu clooiron, >vas der Freiherr
v. RlottonstorZ pro lanckomis zn bezahlen schuldig seh, welches derselbe
nicht thnn wolle», sondern in -Votis besonders behauptet hat, „dast das
Lehn ein KaiserlichesRcichs-Afterlehn seh." Allein als anno 1759 ein
dacknoitäts-l'roosZS angestellct, bei der Lehnkammer ans die Lacknoität
crkaiindt, vom Freiherrn von Rlottonstor^ aber posb lapsum takali^
dennoch aii daS damalige Känigl. 4ppoI>ation8-(ioUoAiumnach 8oo8k
appollirok ivar, ist die Sache daselbst dahin verglichen, das; der Freiherr v.
1'IettonstorA gegen Zahlung ansehnlicher Summe Geldes eiroa anno 1763
ox nova gratia oder novo suro tvieder belehnet tvardcn, wobei zugleich
pro lanckvrnio bei künftigen neuen Belchnnngen rmd 8impo1sn Ronovationon
auf ein sicheres l)nantnni fcstgcstellet. Auf dessen Absterben ist anno
1766 für sein Töchterlein, und auf dieses Tod ihres Baters Brüdern,
jetzigen Freiherren v. RlottonhorZ ein Mnthschein erthcilet.
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Z 6 l welche davon verjähret.

Außer diesen vis dahin reooAncwoirtsn sind sonst noch viele von denen

Zücliuglmamor Lehnen vorhanden gewesen, wovon ich nur noch einige Brocken

aus Urkunden beibringen will.

u) Das Lpslous-Guth zu Zasimo samt dem Xaulrarm-Kotten

daselbst haben die v. ^8o1mbroole zu I>!o8tlmu8sn noch bis anno 1737 bei

dem Frciherrn v. ä. Iloosio zu Lehn roooAno8oirot, bis damals derselbe

solches ml instantinm eines Freiherrtt v. /V8ostodroosi, ohngcachtet seines

Bruders Urotostation, uiiockitioirot, mithin gedachter ^Zolrodroolr dasselbe

für 1250 Rthlr. dem dolono Lpslon, dieser aber den l^onImus-Kotten

dem Kotier idionlmus verkaufet hat.

Aus alten Rorersalion findet sich, daß Ilcmriosi von clor Zoito anno

1441 die Hove und den Kotten zu Rnsimo von Urnnoono ol Ilonriosi,

Gcbriidern v. ^Vitien, zu Mannlehn entpfangen hat, wie solches vorhin

Ilourioir v. iUarton gctvesen Ivar. rlitno 1480 aber hat Lornck Ovoloiolren

(OvslacNor?) diese Giitcr v. RötZor v. IVitton zu Lehn cinpfangeii.

d) Roooirioes Gut/ dessen Lehnbarkcit soll von denen v. Urombt st.

an die v. Loonon verkaufet sehn, welches aber 'VVouomar v. Lrsmsit

leugnete ) davon findet sich ein Verfolg von anno 1582, und nachhero ist

dasselbe nicht weiter roooAno8oirst worden ) dessen Lage ist nicht bemerket.

(Viil, Lchn-Register Int. ö. Nr. 6).

o) LoolAoos Gut, ingleichen das Gut zum Königsbergs im Hort-

muucki'schcn und IvatüLnstortü im Gericht NonZocko, sind ehedem bei denen

v. >Vittcm von denen v. ^Icloitsiooleom st zu ^ItsumonZeclo zu Lehn rsoog-

no8Lirot, tomporo InifzoratoriZ daroli V., auch bei dem Lehngericht

für verwiircket und hcimgefallen erkannt ) als aber vom Beklagten dagegen

von Lfmisr procos8U8 axptom. ausgebraucht worden, ist die Sache

bei der Kaiserl. Kammer zu Lxszmr ohnentschicdcn liegen geblieben.

DamahlS wurde daS Manngericht auf den: Schultcn-Hufe zu ^Vitien von

Oioclr. IVoriiinosi, Richtern zu V/ottor als Lehnrichter zu stVitton gehalten,

vicloatur Verfolg. XöniMsisrZ und Schulten zum Loosilolr besetzet Freyherr

v. Unou zu Opirorckiosio und IvatMimtort^ das Haus LoäolsLsicvinF.

cl) HovsosiinZ-Guth zu idiisclorma.s8on hat I'oimo äo Hosf)cviiulor voit

Horm. v. bitten zu SNaiuilchn entpfangen) davoit sich Hovor8!Z.1o asis.

clato (viel. Lehn-Registcr Int. II, Nr. 1) findet, aber weiter ist davon

nichts bekannt.

o) 3sts Schffl. Landes zu ^.88o1on in 2 Stücken gelegen, hat Hans

Hilclosirnnckt, des Schmiedes Sohn von ^.ssslan von Horm. v. >Vittsn zu

Lehn entpfangen nuno 1411) viel. Lehn-Registcr Int. K, Nr. 4.

t) 2V2 Schffl. Landes zu ^.88olon „bei der Elmen-Garten" hat

I'riockrioch v. Iloolinrcliu/ unito 1409 und lolt. Ivoosiolnolro anno 1487

voit RötZor v. VVittou zu Lehit empfangen, vicl. Lehn-Register isiit. K, Nr. ö.

st IZrsm^t oder Lremt (wechselt), st Altenbochuiu. st zur Zeit Kaiser
Kail V. — st Abkürzung von axpsUatiouis. st K. 6Z, Anmerk. 7.



g) 6 Schfsl. Laiides in Itiststerclos Guth zu ^plersteest gehörig, hat
Dicdrich 8prenZe, Bürger zum Hamm anno 1456 zu Pfandlchn empfangen
mm UotZer v. 7Vitten, des Diedr, 8prenZon Wittib I^lssto verkaufte
dieses anno 1484 an die Vicarie 8k. Bstomao zu Eamon mit obgcmlt.
lchnherrl. Oonsons, und seit deine sind gcmelte Vioarii bis 1561 daniit
belehnet worden/ anno 1678 haben zwar die Gebrüder: 6lerstar4,
VV'onnoinar und Nordio v. 4. Iteest Litation an den 1'astor EarsstaZen
daselbst erlassen / dieser aber hat gemeldet, dag das Kloster OapensterZ H
znfolge Ilestgions-VergleichS die Vioario habe, (vicl. Lehn-Rcgistcr
Int. st. Nr. 6), Ivobeh die Freiherren v. 4. Hoest aecsuioseirot haben.

Ii) 2Vs Schfsl. Landes, gelegen zu Westens an dem Merschs, bei
derer Herren Lande von straestol, hat striederiost, Hermanns Sohn to
Iloestardin^, von Hermann v. Wsttten zu Ilüding'stausou zu Lehn empfangen
anno 1383- vid. Lehn-Register Int. II, Nr. 7.

i) 8estmedinAstovo zu Ilemmerde habcu die v. stentolinest zu Lehn
rooo^noseiret, vernintlich noch bei denen v. IZrempt. vid. Lehn-Register
Int. 8, Nr. 6.

st) Vosstustlen-Guth im Gericht 8tiepol haben die von öerestem zu
Ilperd anno 1492 von HötZer v. Witten und ainco 1520 von Ilonr.
v. stremxt zu Lehn empfangen. Hernach ist das Gut an die v. 8)'sterZ
zur Kemnade gekommen, ivclche dasselbe als ein ^Uodium nicht weiter
reeoZuoseiren wollen. Endlich ist eS bei dem v. 8/storA'schen stonenrs
xost anno 1739 vffeittlich verkauft worden.

1) DaS halbe Gut zu Kle^ haben von denen v. bitten und
v. örempt die Hasen zu IZatlre/ zu Lehn empfangen, wovon sich auch
llevorsalis finden, so in dem Lehnrcgistcr noch nicht nummcrirct.

in) stiestelstamxs Gnth zu Wsttllen ist von denen v. 8csteIIo noch bei
denen v. Lrompt zu Lchu rocoAnosoirot, hernach aber verjähret und an
die Feiherrn v. Hoest zu Witten verkauft ivorden. Endlich hat der stolonus
dasselbe oa. anno 1782 selbst angekaufct.

n) 3 Schfsl. Landes zu Wamstet, tvelche Ilorman v. Witten zu
IIüdinZstausen vorhin an Konstantin IvornosterF zn Lehn verliehen gehabt,
hat erstcrer an den Rat zn Dortmund anno 1363 als ein freies Erbe
verkaufet, laut Urkunde im Dortmundisesten Archiv.

0) Ilorman v. Lraestol, eilt Adeliger, hatte von Hermann v. Witten
gen. „Dord^ Sohn" zwei Morgen Landes zu Lehn, und als er diese an
Derduano (?) stoeno verkaufte, trug er dagegen dein Lehnherrn wieder
Eilf Schfsl. Landes zu Lehn auf, anno 1343. Der Hävers ist noch
nicht reZistriret.

x>) Horm. v. Watten zu DüdinZstansen belehnte Imkerten von
Werlo mit der Zehntlose zn Lraostel anno 1883. Der Revers ist noch
nicht registrirt.

ipu) dostann Vrznlaest zu der DuddonstorF wurde von Herst, v. Witten,

9 LlappsnstsrZ. sich beruhigt. —

»



Hermanns Sohn, in manestatt (?) belehnet mit dcr Badcnhvfe (?) und
einem Kotten, zn Dippdoltdausen gelegen, wie solchen 4.rnt?. ^Vaisodom
vorhin von gemlt. Kordos Vater empfangen hatte, dat. ad 1382/
dcr Revers ist noch nicht rcgistrirt.

r) l^edtermanns Hof zn Lünern habeit die v. Kaien zu kamen von
denen v. >Vitton nitd v. Drempt, zuletzt aber dod. v. kaue, Biirgermstr.
zn Dortmund zu Lehn empfangen, endlich ist daS Lehn verdunkelt. Die
Ilevorsales sind noch nicht rcgistrirt.

s) Koedeodan 81uolr ist von Kord. v. bitten belehnt mit einem
Gute „Dippodoltdauson" genannt, gelegen vor dcr Duddendor^ anno 1392.
Ist noch nicht rcgistrirt.

t) Kord. v. >Vitten, Derndards zum Lteindauso, RitterS, jüngster
Sohn, Ivurdc von Hermann v. bitten zn dliidinAdaussn belehnt mit
Disedops Gut zn DiodiinZdolon anno 1334/

n) mir schwebt sonst noch im Gedächtnis, das) das Gut, idlotte-
doevole genannt, im Kirchspiel Dattelon, unter die DüdinAdauser Lehne
gehört habe,

v) ingleiche» ein anderes, so dcr Veddero (?) zum Kamm reeo^nos-
eirst gehabt, und deren mehrere, wovon sich die zwar noch nicht registrirten
Dovorsales in ItoZistratura finden.

rv) Jngleichen hat dlevodn,-; vom IlardondorZe seinen Vasallen Diodr.
v. Kloddeods anno 1383 an Dorm. v. ^Vitien übertragen.

x) Dudert Idaodo ist anno 1385 von Idorm. v. dVitten und Koodert
Idaodo anno 1459 von Dotier ot Ilenriod v. IVitton mit einer „Sohl-
stättc" zu llommerde belehnet.

Z 7 i Warum die 14 ü d i n Z d a u s o r Lehne w a h r s ch einli ch
keine Reichs-Aftcrlehne sehn.

Diese DüdinZdauser Mannlehnc kann ich wenigstens für keine
ursprüngliche RcichSlehnc halten, weilen 1., von keiner Kaiserlichen
Belehnung für die v. bitten zn Düdingdausen (sich) die allergeringste
Spur findet, 2., sie darüber als ihr freyes Erbe disponiret haben, wie
die Hdlodikioation der 3 Schffl. Landes zu ^Vamdel ds anno 1363 für
den Rat zu Dortmund laut ß 6, iit. o, idid. lit. p, die Kossion des
IlardonderZisoden Basallen Diodr. v. Kloddoodo dg anno 1383 idid. Iit. 8,
und daß das IderodinZ-Gut zu Xiedermasson vid. idid. Iit. d offenbar ein
ehemaliges gräflich Dimdurgisodos anno 1391 ailodidoirtos Bnrglehn
gewesen, rid. K 4, des mehreren beweiset, — 3., der Verkauf dieser
Lehnkammcr do anno 1400 und anno 1401 nicht mit lehnhcrrlich Kaiserl.
Konsens geschehen ist, 4., daS Dominium directum hernach unter des
Ankäufers ddermann v. IVitton und Enckelcn (Enkeln) gemeinschaftlich
gewesen, 5., keiner derselben darüber zuverlässig die Kaiserl. Belehnnng
empfangen, bis llsnr. ?. IZrempt anno 1516 vom Kaiser Maximilian«)
1 mo (— primo, — I.) dieselben als in 100 Jahren nicht reooAnosoirte,
mithin verwiirkte Mannlehne ex nova Zratia zu rechtem
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Erblchn empfangen, als 6., diese Lehne von deren Besitzern schon
mehrcnteilS verdunkelt nnd verjährt gewesen, folglich 7., der Freiherr
(lorlr. v. ckor lloole oa. anno 1737 das Npslons Guth zu llalrmo saint
deui Noulmus-Kotten alloclisioirot hat, viel H 6 lit. a, und 8, das
Nioleolleawps-Guth pro alloäio durch Kauf an das Haus VViktou
Zekommcu ist, viel. Z 6 lül. m.

Z 8: L r i u s o 1 cl a u r Lehne und angebliche Kaiserliche
Belchuungen dariibe r.

Ilormauu v. ^Villau zum OrinAolckau^ fall für sich und seine Tvchtcr
Olara Venn Römischen Könige Nuxiiuiliu.no 1 ino (I.) unno 1502 den
26. Febr. zu InsprucR nach ErblehuSrecht belehnt sehn:

„mit der Herrschaft Nittou auf der Ruhr und mit d c s s e n
hohen Obrigkeiten u nd He r r lichke itcu, Gericht über Hals
und Haubt und mit dessen hernach verzeichnete», dem HauS LriuZol-
elunk^ untertragcnen Manulehn, Wahrungen, zum Ersten das Steinhaus
auf der Ruhr mit seinem Zubehör, Hartenstein, Roickholt, Schlebusch,
Briiggeueh, Muuckelbccke, Becke, Wethmar, Sevinghausen, Steinkaule,
>Gvwe, Hone, Wicsche, Harste» (Horsten?) Vittiughoff, Altenmcngede,
Katzenstcrz und Borckloh, Königsberg, Rüdinghausen und Schashauscu,
fort mit der Freiung des Holtzgerichts, MarcktS, Zolls, Zehnten,
Briiggerrecht (Briickcnrecht) über die Ruhr, Kirchenlehn, Mühlenzwang
^zu N'ikksu und NauZoiulroor, und fort mit dem Hofe zu Nittou,
Wasser auf der Ruhr, Sundcrmiihlen, Schlacht und Krippe, Drift
^Trift) und Gemarkeu, und dem Witteu'schen Hofe zu Dorstfclde,
Zehnten zu Stockum, Havcnschcid und Wanden, auch daß Norman
v. Nitton damals dem Römischen Könige zu Lehn aufgetragen den von
seinem Vater erblich erkauften adeligen Sitz Cringcldantz, wie der in
feinen Graben, Mauern, Aeckern gelegen, als mit Namen das
Wieschenholtz, Romelseip, Branderholtz, Marckensweg, Dahlhauser Holtz,
samt dem Potthof, Buchholt, Hilgenberg, und weil der Cringeldautz
nicht alle in der Herrschaft Witten gelegen, wie dann durch den Beckeu-
FluS, so vor dem Burghause und der Brücken herunter fleußt, auf
dem Mühlenkorn (?), und also die Wandebeck (Wannenbach) ab, bis in
die halbe Ruhr sich aldar das Lehn und Herrschaft scheiden thäte,
darum zu vermeiden und mancherlei) clizputakion und Gezänk des
Rechtens, zu Ergötzlichkcit seiner mannigfaltiger treuer Dienste,
die er dem Römischen Könige gcthan, solche Güther als seine freie
Erbgiither in solches Lehn aufgenommenmit Bewilligung des Durch¬
lauchtigen und Hochgebohrcuen Fürsten ckolumim, Herzogen von Llovo
und Grafen zu der Mark w., daß hinführv der OriuAolckaut? als ein
ReichSlehn und Frcihaus gcfreiet, gesichert und zu den ewigen Zeiten
mit aller der znbehörend Gerechtigkeit wie abstehet und zu dem Lehn
N'ittou cingewilligct, damit künftige Zeit zu empfangen, vcrmanuen
und zu bedienen, und sich derwcgen aller und jechlicher Frchhciten der

5*
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Mast. Sclbstdrift, fort Brand und Zimmers und waS man deS zu
vbgemlt. Hause LrinFelclant^ und den Mühlen netig anS der Marken
und der Herrschaft bitten sich gebrauchen möchte, in allermaßen die
v. ^Vitien daS besessen: wvbei auS gnädiger Nachlassung verwilliget,
das; der Hochwürdigste Ertzcantzler und Chnrfürst, Ertzbischepf zu Naz-ntx.
das; (das) Lehn und Giithcrn an statt und von wegen des Reichs zu
verleihen nicht haben solle :c., worüber Hermann v. ^Vitien den Lehn-
Eid in seinem WapemRockzu Gott geschworen."

Diesen angeblichen Lehnbrief soll üolmnn Urieclrieli v. stamlreiur
vom Hanse stamme!, bei) klittert am Rhein gelegen, gebürtig, der
/Vnnam v. Iloete zu Eringelclant^ gchcirathct hatte, bei Kaiser iVlaxi-
miliano 2 clo. (— seeunclo, — kl.) durch seinen Vettern üolmnn v. clor
vVselrendurA, Obristen, xroclneiret, und d. 12tcn voekr. 1566 im Feld
Lager in llungarn für sich und seine Erben nach ErblehnS-Rcchteeine
Belchnnng über die darin gemeldeten Güther erhalten haben, jedoch mit
dem Bedinge, daß, da die LchnbüchcrdaSmahl nicht bei Händen, nach
vollendetem Türckcnzng entweder bei Jhro Kaiserl. Mayestät oder dem
Churfnrsten von ^laint/ ferner Meldung, Huldigung und gewohnliche
UeversirunZ geschehen, inmittclst aber das Kaiserl. Kammergericht befehliget
sehn svlte ihn, v. Stamhcim, dabei zu schützen.

K 9: V e r d ä ch t ig k e i t solcher B c l e h n n n g e n.
Die Weitläufigkeit der Urkunde vom 12. Decbr. 1566, welcher der

angebliche Kaiserliche Lehnbricf vcnn 26. Febr. 1502 für Hermann v.
>Vitten zu ErinZelclant^ cingerücket ist, crtvccket schon cineti Verdacht
dagegen, und dieser wird durch verschiedene Umstände vermehret. Denn
weder Ilermann v. ^Vitien, noch der v. stamlieiin hat die Herrlichkeit ^Vitien
jemahls besessen, sondern anno 1502 besaß dieselbe Uötger v. bitten und
anno 1566 >Vonnemar v. Urempt, ncir die v. bitten zu ErinMlclau^ und
deren Erben machten ans einen Antheil davon praotonsion. Denn
^larZaretlia, >ViIlrolw8 v. >Vitten vom Eringelclantüe Tochter, Easinars
v. EraKelen zu /VltenmenZecloEhefrau, verkaufte anno 1520 strso <lie
Imurentz- ihreit Antheil der Hoheit, Gerechtigkeit, Mannlehcn, Holtzgcrichts
und .LiofeS zu Litton an lclenrielr v. Urempt, latit Urkunde, ivelche ich
im Archiv regwtriret habe. Und der v. stamlceim konnte desto weniger
daran ein mehrereS imaotencliren. ES ist irrig, daß deS Hermann v.
bitten (Sohn) UenrieU daS Gut ErinZelclan^ gckauffct hätte, sondern er
ist vielmehr durch Heyrath mit Evert Ilüokcors zum Ering'elclant? Tochter
zu solchem Gute gekommen, (v. steinen in der ^Vostplc. llist. 19teS
Stiick, paZ. 1093 et ss«iu.)

Eben so irrig ist auch, das; der ErinAslclant? zum Teil in der
Herrschaft ^Vitien gelegen seh, sondern (er) hat vielmehr von Alters zum
Amt Uoelrum gehört. Jnglcichen ist irrig, daß derselbe mit Bewilligung
deS Herzogs v. Eleve in das lehnbare Gericht >Vitten aufgenommen seh..
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Es ist auch Oringolclnnt/ weder vorhin noch hernach angegcbcnermaßcnin
der Witten'schenMark berechtigt gewesen.

Diesen Verdacht vermehret, daß der Sechser noch den 12. Osasir.
im Feldlager, dessen Ort nicht einmal genannt ist, gestanden haben solle.
Diesem kömmt hinzu, daß der angebliche'Lehnbricfvon anno 1592 von
niemanden denn dein öl. IV. r. Ltamlnnm vor anno 1568 angefiihrct worden.
Es existirst auch von der Meldung und Huldigung bei dem Churfnrsten
von Nmnt? oder auch der Oamsrnl-Nunntomzim nicht das geringste.

Wäre Hermann v. ^Vitien anno 1592 angegebcnermaßen vom
RömischenKönige Nnximilinno Imo spriwo, — I.) belehnet worden, so
wurde eben derselbe nicht anno 1516 den llsnrieli v. IZrsmpt mit demselben
Lehn, — lO 11. als in 199 Jahren nicht zn Lehn em¬
pfangen, — belehnt haben, davon damahls das Gegeuthcil in der
Kaiserl. Cantzley nicht unbekannt hätte seilt können. — Doch es hat
niemals voll dem angegebenenLehnbriefe voll anno 1592, noch auch von
dein voll anno 1566 ein Original proclncnrot werden können, sondern die
v. Brempt haben das Gericht VVittcm mit seinen Zubchörnngen lind die
UmlinglranssrMannlehne bis 1579 und weiter ruhig besessen/ man findet
auch nicht, daß bei dem Leben deS Hermanns v. VVittsn und dessen
Tochter (seiner T.) Olarao, Ehefrau v. Ilosto, jemals solcher Belehnung
die geringste Erwähnung geschehen wäre. Ob nun gleich der v. 8tam-
Beim den >Vonuomar v. Brsmpt inclnoirot hat, daß er a>lf Broclnvtioil.
ciiles Viclimations-Scheines deS Oktroialaks zu Oölln vom 2te>t Zdris
(October) 1568, daß (das) der v. Ltamdoim daselbst seilleil originalon Lehn¬
brief vom 12. Boosir. 1566 procknairot und Tnclroas Oail, der Rechten
Ovotor und Kaiserl. Rath, denselben für richtig reoognoscnrot habe, sich
mit ihm, v. Ltamlroiw, den 25. ^pril 1579 verglichen und demselben die
Halbscheid der Gerichtsbarkeit und Zubehöruugcn zugestanden, so ist doch
Iii solchem Vergleich ausdrücklich ausbednngcn worden:

„daß die Briefe und Siegel der Hoch-Herrlichkeit und Gericht bitten,
so beiderseits darauf jetzo vorhanden und sprechende (? ?) haben und
noch darauf künftig mögten erfunden werden, ersten Tages in einen
gemeinschaftlichenKasten gelegct und in das schwarze Kloster zn
Bortmuinl vcrwahrlich hingesetzet werden sollten, darzu ein jeder einen
Schlüssel haben und behalten sollte, auch als viel die Lehnbriefe Hör-
mnnns v. >Vittsn und seiner Voreltern anlanget, so LtumBoim zu
haben angegeben, sollen auch bei vargcmltr. vollkommener Verpflichtung
Brompton crstei: Tages gleichfalls zugcstcllet werden, damit er, wie
obgemelt, von Röm. Kaiserl. Majestät die Belehnnng förderlichst
gewinnen und empfangen möge w."

Der v. Ltumsioim konnte aber demzufolge (infolge?) den angegebenen
Lchubrief in originnlikus nicht beibringen, sondern als ^Vsnnsmnr v.
Brempt selbigen in gefolge des Vergleichs psr Xotarium forderte, so
wendete er vor, sie lägen am Olsvsschen Hofe und beförderte unter dem
2. Xovbr. 1584 noch eilte andere vulimirts Oopoz- bei dem Olkoialnt-
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Gericht zu LöUn/ allein ^Vennoinar v. Lrompt wollte sich damit nichb

begnügen, sondern rovooirto den Vergleich vom 25. .4pril 1579 feierlich

und nahm sich der Gerichtsbarkeit samt aller Zubehörung und Nutzung,

auch derer lUnlinglianser Mannlehne, wie vor dem Vergleich, allein an.

Der v. Ltainlmim hingegen schrieb sich mit Herr zu ^Villau w. und beun¬

ruhigte den ^Vonnomar v. Üromch mit Thätlichkciten,' vielfältig scheinb

sich darunter mit Iloiddorl v. Llaol zum Ltoinlmnso und dessen Sohn

Ilardondorg v. Ztao1.(der in französischen Kriegesdiensten gewesen war),

vcrlninden zu haben,- mithin ist >Vonnoinar v. Lrcnnpt, von Letzteren

endlich anno 1585 den 24. ^lai auf dem Loklormanns-Hofe entleibet
worden.

Ich erinnere mich auch, daß ein Gcrichtshcrr v. Litton sich ain

Kaiserl. Hofe wegen derer angegebenen Belehnungcn von anno 1502 und

1566, auch älterer Lchnsnachrichtcn halber erkundiget, aber zur Antwort

erhalten gehabt, daß davon ihm keine Nachweisung gegeben werden könnte,

weil beh eines Kaisers lcztcn Zuge nach Italien das Rcichslehn-^relriv

in dein aelriatiselrsn Meere untergegangen wäre.

UcbrigcnS kann ich mich nicht erinnern, jemalcn Nachricht gefunden

zu haben, daß der v. Ltamlroim einen oder behde angebliche Lehnbriefe

zu (Novo oder ^Vion in originalitzns vor oder »ach geineltcin Vergleich

1>rocluoirot oder auch tvider den >Vonnom. v. Ilrompt auf die Erfüllung

des Vergleichs von anno 1579 gerichtlich aZirel hätte, und eben so wenig

hat hernach ein Lnaoossor oder ^gnat von dem v. Ltainlroirn ain Kaiser!.

Hofe jemals die Belehnung wieder gcsnchct.

Dieses bestätiget meine Meinung von der Unrichtigkeit behder Lchn-

bricfe von anno 1502 und 1566 noch mehr, und ich vermute, daß die-

Cöllnischen Viclinrations-Scheine entweder daselbst erschlichen, oder vom

einem lalsario gemacht sein müssen.

Ein solcher ?alsarius ist um die Zeit bei dem Gericht zu ^Vollen

zur Ingnisition und zur tortnr gekommen, der viele falsche Briefe ge¬

macht zu haben, wozu die Siegel in Lsson gestochen worden, bekannt hat,

wiewohl er wegen derer Ltamlmim'schen xroänotornm nicht befraget worden.

Die Urgicht davon wird sich beh denen vor dem Gericht zu Lolivolm,

wie auch in ^ppwllatoris vor dem Gericht zu Imäsnsolioicl zwischen dem

Frcyhcrrn (Zorlmrä v. 6. Hoclr und dem Hagonlzoolling wegen daäuoirnn^

des lehnbaren Zehntens aus dem Erbgnte zum obersten IlaZodoellinx

verhandelten ^olou, die iit dem Lchnregistcr Iii. ?! Nr. 1 rogistrirot sind,

finden, gestalten Ilagodoolling damit praoauintioncnn IKalsitatis tvider des

Freyherrn v. 4. Uscl: xroelnata als die alte ImnZonlwltlmnser Lehn¬

rollen Kaisers Laroli 4ten Lchnsbricf über die Freygrafschaft Imngen-

Iroltlianson und öalvo von anno 1372, wie auch die ans den 10. gnaest.

sprechende Hovorsalia begründen wollen. Gemeltcr Lehnbricf äo ann»

1372 findet sich in der Lehn-Rogistratnr 1.it. I«' i^r. 2.

') wahrscheinlich: Hn-istor, — Rcntmcistcr.
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Z 10: bUsoalisolio Untersuchung wegen des >Vittonschen
R e i ch s l e h n S.

Als vbgemelter Vergleich zwischen >Vonnowar v. Uroinpb und dem

b'r. v. Ltamlwiw den 25. Tpril 1579 endlich, ohne daß oonstatiret

wie, am Kaiserlichen Hofe bekannt geworden, hat der Kaiserl. lUsoal

Iminonclortl' anno 1027 eine Eoininission zur Untersuchung, ob Unb. v.

Urornpl den? v. Ltamchoim die Halbescheid der Herrlichkeit >Vitlon abge¬

treten habe, ans die Stadt Oortwuncl ausgebracht/ mithin sind daselbst

der Richter, Kastor, chrono und einige Eingesessene zn IViUon darüber

eidlich abgehöret worden, wobei sich des chisoi Angaben als nngcgründet

befunden, und der v. Lrowpt hat sich dagegen bestens verantwortet/ von

Seiten dcS v. Ltamchoim oder dessen Erben ist Niemand erschienen, der

auS denen Kaiscrl. Lehnbriefen, c>uostionis ^), oder ans gemeltcm Vergleich,

oder ans einem Lnoogssions-Rechte ox paoto ot proviclonlio inn,forum

einen Anspruch iic die Herrlichkeit >Vitlon und die Mannlchne, oder eine

Halbscheid davon machen »vollen/ mithin ist diese Impuisition vergeblich

gewesen.

Dieses bestätiget meine Meinung von der Unrichtigkeit der Lchnbriefe

von anno 1502 und 1566 noch weiter.

Z 11: Bewandnis mit denen angegebenen chrinAolclant^or

Lehne n.

Die angegebenen nntertragencn Mannlchn Warnngen des Hauses

(Irin^olilant^, die in dem angegebenen Lehicbriese für Uermann v. ^Vitlon

»nid seine Tochter Llaraw benennet sind, haben in der Qualität niemals

oxistirk, sondern der v. Ltainlwinr hat aus sonderlicher Gefährde die ehe¬

maligen UüclinAchansor Mannlehne, (davon Z 5 und 6 besonders gehandelt

ist), darunter verstanden und denenselben den Namen solcher LrinAsIäanl^or

untertragener Mannlchn Warnngen beigelegt, obwohl das Haus ErinZol-

clanlz: nach allen vorhandenen ächten Urkunden niemahls untcrtragene oder

Afterlehne gehabt hat, und daß des Ankäufers lUnlinAchanmscchor Mannlchne,

UormnnnZ v. ^Vitton Söhne und Enkel, chranoo und Uölgor v. >Vitten,

die Belehnungen über diese für sich und Uanriolr r. ^Vitton zum OinZol-

elantii durch dessen Söhne, deren Vasallen crtheilct und von ^ViUrolm v.

IVittons Tochter Uargarotlra, von Caspars v. (stratkolon zu /VltonmonZoclo,

ingleichen vvn Ltina, v. ^Vitton, Lornlrarä? Tochter, vicl. in aroliivo

chit. U Nr. 1, — deren Anteil an sich gebracht haben.

Z 12: Sind hauptsächlich Uli cl i n Alian s o r Lehne.

Daß gcmeltc, angeblich LrinZolclaimor initertragene Mannlchn

Warnngen, hauptsächlich ehemalige UnclinZUarmor sogenannte Mannlchne

seien, solches ist in Ansehung des Gutes Iroom'ZsdorA, UoolUoo und Untren-

0 ^ Streitfragen.



störte: anS dem K 6 I-.it, o und ivegen dcs Upsolons Guts zu Ualimo

(ivelcheS irrig dasselbe zu Ilamo genaititt ist, ilml. Int. a) handgreiflich

zu ersehen. Die UäclinFlmusor Lehnrollc von anno 1334, welche i» der

Lehn UeZistratur lit. U Nr. 1 in Lopia befindlich ist, wird darüber

mehrere Nachwcisuug geben. Denn ob ich zwar jetzo außer der UoZistratnr

nichts weiter anweisen kann, so halte ich mich doch versichert, daß anstatt

derer übrigen UüclinAlmusor Lehne Benennung nur die Namen derer

ehemaligen UüclinFlmusor Vasallen, als lloolicholt, LolUotzusolr, UrüZgonozc,

lUnnLlcollmolc ?e. angegeben sehen/ wiederum finde (ich) ganze Oertcr, wo

ct>va ein Uüclnrglmnsor Lchnguth gewesen, statt dessen benennet, als

IcholelinAlnzlön, Idslonlmrpon (soll vermnthlich Kornliarpon sehn). —-

Z 13: Dainit sind andere, wahre al 1 oclia vermischet.

Die darunter als Lehne mit benenncte adelige Häuser (lrinZolelant?,

Ltsinlmusou, Hartonstoin, lUnlinAlmussn, /VltomonFsclo, Holclüoch, docvo,

Ilovo, Ltoinlenlrlo, Lovinglnruson, ^Vaitmar :e. sind von alters.^.lloilialia

gewesen und ivcrdcn noch jetzo dafür erkannt. Den Zehnten zu chospol

haben die v, ^Vittan pro alloclio verpfändet und hernach die v. Ilrsmpt

z>var wider die Herren v. IlronolUmrst zc. bei der Landvestc zu Uoolium

auf dessen roluition gcklaget, sind aber Wege» der Verjährung und

fehlender (jualitlaation mit einem e w i g e n St il l s chw e i g c n beleget,

mithin besitzet die Herrschaft zu UoclolsolavinKli solchen Zehnten seit undcnU

lichcn Jahren pro alloclio/ davon wird sich der gemclte alte Verfolg im

.^ralriv entweder sulz Int, () oder ^ finden. Bon denen Zehnten zu

Ltoolmm, Vüannan und Häven glaube ich Nachrichten im Archiv gesehen

zu haben, daß sie pro alloclio an das Hans Lar^o oder Hartenstein

verkauft oder doch verpfändet sehn, wie sie seitdem von deren Eigcnthümcrn

als ^lloclial besessen worden.

Z 14 : Besonders ist 8 teinlrausan alIoclial.

Unter andern kömmt sehr seltsam heraus, daß der v. Ltamlmim

das adelige HanS Lteinlmnsen als ein untcrtragcnes Lehn des Hauses

Urin^elelant^ angegeben hat, da dieses das Stamm Hans der
adeligen Familie v. ^Vitton ist! Dasselbe theilten unter sich

anno 1331 Ulormann und Eorüarcl, Gebrüder, des Ritters Uornlmrcls

v, >Vitton Söhne als ihr väterlich Erbe erblich dergestalt, daß jeder von

ihnen besondere benannte Gebäude zur Wohnung und angewiesene Güter

erhielt, sie einen gemeinsamen Pförtner bestatteten und sich zu Haltung

rechten Burgfriedens, auch HanSwahrung verpflichteten,' dabcy war dor-

lmrcl v. ^Vitien zu IlüclinFlmuson neben anderen ihren nächsten Magen

gegenwärtig, ohne im Geringsten zu widersprechen, oder ein dominium

ilirootum darüber zu praotoncliren.

In der alloclialon stjualltät verkaufte dasselbe dcs vorgcmeltcn

Ilormanns Sohn Lornlmrcl an UötZor v. >Vitton und seine Erben vor

st Relation Wiedcreinlösnng (eines Pfmwes), —



dem Freygrafen zu Volmarstein doolrelo v. VwirclinAlraussn anno 1396,
und ebenso ist dasselbe durch .Inttam v. Vsttton an ihre» Ehemann
Imtlrer Ltaol und deren Nachkommen um die Mitte des 15. Loonli
gekommen, wovon die Urkunden auf gemclt. Hause Ltvinlmusen vorhanden
sind. Daher die gemclte v. Ltaol bis ea. anno 173tl dessen Besitzer
gewesen und dasselbe starck bcschtveret hatten. — Als nun der Freyherr
v. rlor Ueoü anno 17L9 durch seinen Uiseum bey seiner Lchn-Cammer
ander dieselbe eine Laelueitaets-Klage st einbrachte, und dieselbe aä
rognisitiouom dcS Gerichts Wetter zu Lteinlmuson i^minuirot nmrdc, so
erfolgte von Seiten v. Ltaol protostatio elo non intromittenelo ohngefähr
dcS Inhalts:

„Freund, wie sein sie hereingekommen, ohne ein
lehnherrliches Kleid anzuhaben! unsere Vorfahren
v. Ltaol haben die Ltoinliausisolion Güter etliche Loonlo
eher denn die v. Brempt und v. Beel: zu Wittsn bekannt
geivesen, als ihr Erbe besessen zc.

Kurz hernach starb der letzte v. Ltaol ohnvcrheirathet, seine Schwester,
Blranoinosso ch zu Vsbeole tvtlg die Giithcr dem Freiherr» v. Uidertolll
zu Balrllianson, nachhcrigcm Fürstlich Münsterischen doneral-Biontonant,
ferner als freies Lehn über.

K 15: Ha rto n s t o in und Uü 4i nZliaase n ist gleichfalls
a l l o cl i a l.

Die Herren v. IstarelensterA haben daS Haus Hartenstein gleichfalls
wenigstens schon im 14 Leoulo als allorlial besessen. Nachher ist cS an
die v. Ltaol, ferner au die v. Brempt und endlich an die v. Lpaon
gekommen, letztere besitzen dasselbe auch noch jetzu in eben derselben
tchialitaot. ^) —- Gleichwohl hat Ltoplran v. Ilooto, Ritter, dlarao v.
L itton Ehcinaun, den Besitzer desselben, donrielr v. Brempt, Ueinlrarrls
Sohn, (der ctivaS einfältig gewesen), verführet, daß er dieses Haus Loeulo
16 von ihm zu Lehn genommen, und ist der Lehnbrief clatirot zu Boolrum
ans dem Freithvfe. (?)

Jnglcicheu hat gedachter denrielr v. Brempt anno 1588 von dem
v. Ltamlroim einen Oonsons zur Verpfändung des Schnitzen UllenloorAS
GutheS im Kirchspiel von WeniZorn ange>tvmmen, tvcil solches ein Bertinon?
des lchnbaren Hauses Hartenstein gewesen sein sollte. Doch sind diese
Ltamlieimisolron Anschläge hernach von selbst zerfallen.

DaS Haus UlalinZliauson ist gleichfalls von uralterS her alloclial
gewesen, und der letzte Besitzer, Hermann v. Witten, hat dasselbe anno
1398 an Hermann, UötZor und Wonnemarv. Witten anederlöSlich ver¬
kaufst, und dessen Tochter drvta, Ehefrau Urnston Unoesols, verschrieb
dasselbe anno 1417 an die v. Orelaelcen, viel. Vrelriv Bit. U, Ur. l>,

st BcrfallenseinS-Klngc. — st Uanooisss, ^ TtiftSsrälitein.
st Gegenwärtig ist die Burg-Ruine Besitztum dcS Grasen v. Westcrholt.
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doch ist dasselbe als ein aUockiuw an Ilsnrislr Uütsolion, hernach an die

v, ^Vnmlrsiin, und endlich dnrch Testament der Wittib v. ^Vinslieiin,

gebohrencr v. Ivs88ol, an den jetzigen Besitzer Frcyherr v. UomdsrA zn

UrüuninAUau8sn gekommen. Viel. v. Kleinen, in der IVestpIr. Historie,.

25tcs Stück, xaZ. 398.

Z 16: Der Hof zu IVillen, die Sundermühle und das

Holtzgericht ist UiindnrAi8vU Lehn gewesen.

Unter andern ist dem angebl. Kaiserl. Lchnbricfe für Uermann v.

^Villen von anno 1502 auch eingerückt: „der Hof zu ^Villen, die

Sundermühle und die Freiung des Holtzgerichts," welche doch seit etlichen

Leeuim von denen v. >Vitten, v. Ilrempt und v. el. Ueele bei denen

Herren Grafen zu HolrsnliindnrA zu Lehn rccognoseiret worden, bis der

Freiherr v. 8oIUrp 8npsr <gua.1ita.to tsucki pronri8suao 8uoos88ioni8

mit dein Lehnherrn Grafen ?. Uöntlrsinr in Prozeß gekommen und ihm

die 8uoLS88ion in daS Kunckel Lehn durch ein Vlarlour^sr Urrheil

zuerkandt worden, worauf der Herr Graf gegen eine Summe Geldes die

Güther aUockitisirot hat. Hieraus ist also der Ungrund der angegebenen

ReichSlehnbarkcit gemltr. Stückcr offenbar.

Z 17: Erneuerung Kaiserlicher Belehnung über die

Urin AsläantZior Lehne.

Bei denen sonderlich K 9—16 bemerkten Umständen hat sich wohl

niemand vorstellen können, daß ein Dssssncksnt von ^V. v. Ilrsmpt, der

bei und nach Usvooation seines Vergleichs mit 4. Ur v. ktarnlrsim von

anno 1579 die Lehnbriefe clo anno 1592 und 1566 für unrichtig oder

nicht epistirend erkläret hatte, nämlich Usrliarcl Freyherr v. clor Ilsslr,

solche Lchnbricfe vom Kaiser wieder erneuern und dieselben, nachdchm

seinem Vater und Oheim Uerlu ^Vennsmar und Norckio ?. ck. Usole

zufolge eines Vergleichs mit dem v. Hosts zu UrinZsIelanck die vorgc-

mcltcn angeblichen Cölnischen Urkunden sxtraclirst (herausgegeben) ivordcn,

seinem Lehnbriefe von Kaiser -loasplro Inro (I.) anno 1798 einrücken,

mithin die UrinAslckant/sr angeblich untertragenen Mannlehn-Warungen

mit dem Gericht zn 4Vittsn und dessen Zubehörnngcn, auch denen UtickinZ-

Irausor Mannlchnen, woniit seine Vorfahren Hsnrisli, Usiulrarck, >Vsnnsmar

und ImUsrt v. Ilrsrupt, sodann des letzteren Schwiegersohn derlrarck,

ferner Ulsrlrarck ^Vsnnsiuar und endlich er, lVerlr v. <1. Usol: selbst, vom

Kaiser Usopolck belehnet gewesen, wie doch erfolget ist, dergestalt, daß

gedachter Uerlr. r. cler Usslr noch darzu 299 Uusatsn bezahlet und sich

verpflichtet hat, die davon verkommenen Stück nach aller Möglichkeit

wieder bei das Lehn zu bringen, ohne vom Kaiser die geringste svistion ^

9 xroirnsoiis --- ohne Unterschiedund Ordnung oder vermischt.
2) wahrscheinlich:Kruckel!
2) Bürgschaft oder Gewährleistung.



zu fordern, wie dieses damahligen Leuten I)oot. I'ommsrv8o1to Eorro-
sponclon? des mehreren enthält, doch ist in dem neuen Lehnbricfe der
Hof zu >Vibton, vcrinuthlich auS dem K 16 nngefiihrtcn Grunde,
hingegen Hommorn, I>anc1ltan8ön,(1ro8LpoItx (oder Lrossltolt?. ?) Koicllrolon,
>VixknrA und ^Voorcl, die im Lchnbriefevon anno 1502 nicht gestunden,
eingerücket worden, wovon mir der Grund nicht bekannt ist.

§ 18: Bcwegungsgrnnde durzn.
Durzu mochte derselbe hauptsächlich daher bewogen werden, das; er

damahls vom Königl. Preußischenl^isao und LollaZiis wegen des Kohlen-
zehntcnS, deS Tobacksimport (?) und anderer Rogalion angefochten war,
in dem Lehnbricfe von anno 1502 aber „unsere (:prclo8t,,:)Kaiserl.
Herrschaft ^Vitien mit ihren hohen Obrigkeiten nnd Herrlichkeiten, Gericht
über Hals und Haupt, Brüggcrecht über die Ruhr, Mühlenzwang zu
7Vitton nnd ImnAöinlresr, Zoll, Zehnten, Wasser auf der Ruhr, aus¬
drücklich als Lehns-I^ortinontion" ständen.

Z 19: Folgen davon.
Die Folgen davon sind aber seiner Erwartung nicht gemäß gewesen,

sondern als er den neuen Lehnbrics von anno 1708 bei den Königl.
Oollexpis proclnoirot hatte, um sich damit gegen des küsai Anfechtungen
zu wehren, ist ihm auferleget worden, die älteren nnd besonders erstcren
Lchnbriefe beizubringen, und darauf ist nicht der Lchnbrief von anno
1502 für Hermann v. ^Vitien, sondern vielmehr der von anno 1516
für Ilenrielt v. Lrempt für den ältesten beglanbten Lehnbrief ange¬
nommen, mithin allem ohngcachtethernach der Kvhlenzehnte,die ^oeme,
die Lüoviselm^ppe1Iation.84n8taim, der Mühlenzwang zu 7Vitten und
I^anAonclreer cingesiihret,auch der Gerichtsherr gar wegen deS Brücken-
rechtS, Zolls, in Anspruch und Verlegenheit gekommen, ohne daß ihm
dagegen vom Kaiserl. Hofe a88i8tirot, wohl aber bei frömden (Fremden),
als dein Königl. Prenß. darcls-Hauptmann v. 1'olont^ und denen Herreu
Grafcu v. Llt? eine Lust durch Anwartschaft zu einer solchen ansehnlichen
Herrschaft zu erlangen erreget und vom Kaiserl. Hote pro lauclomis H
acl 4000 Gulden gefordert worden, acl Z 8 in lrno.)

Ja als der Freyherr dorlr. v. cl. koole aiino 1747 d. 5. MtZ.
ohne Leibcs-Erben gestorben war, und der Kaiserl. Hof deS clolnnoti '^)
Schivcster, der Freyfrauen v. Loliirp zu Imntonkook oirca anno 1750
die Belehnung zuerkannte, hingegen die Herren Grafen v. Istlt? mit der
8uooo88ion auS der Kaiser!. Lxpootau? ^) auch die Freyfraucn v. ^lirdaalr
und v. Lontinole, als deS Oot'nnoti 4o8tamont8-Erbcn mit der vermeinteit
Erbfolge zu ErblchnSrechtcnalNviese, so wurde doch derselben Freyfraucn
v. Lolrirp auferleget, binnen einem Jahr onm a,88i8tentia kt8oi tüae8arai

>) ^ Lehngcbnhren.-) --- Verstorbenen,
ch Erklärung ober Auseinandersetzung?
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wider dm Frcyherrn v, dldcrkclllt zu 8ksiitint.n8anund die Freyfran
v. 8iclon st zun? dringsiclnnt^ zur Ergänzung des Lchus zu nZiron; st
als jene dabey Bedenkensunde st und anno 1753 uiit Tode abging, ohne
wider gedachte v. d!6crlcI6t und v. 8ic1on ngirck zu haben, hat der
Kaiser!. dwcai. selbst ditationciu acl viclcnännr caclncari Kanu, kcuclaiig.
Laasarag. wider die v. disisrlolclk tind v. Liclou befördert/ mithin diese
par Post au den Frcyherrn v. 8clrirp a IVittcn uclrossirat, ivelche
dieser im Kaiserl. Posthause zu Oorturuuä ablösen und an denen Häusern
8tciniian8cn und >V<Z8timusoupor Xotarinnr et tö8ti8 circa aitnc» 1777
iu8iuuireu ließ.

Die v. Istdcrislät und ?. 8zRon st gestunden ihrer Güter Kaiscrl.
Lehubarkcit, folglich atich dornpcksntiam 8npromas duriac kcnclaii8
dna8arcas gar nicht. Dabcy ist es geblieben, und sie sollen iiwkruirst,
daß sie dcS Kaiscrl. IÜ8oi Klage in i'oro roi 8ikno Z getrost abwarten
könnten.

Zu jener, des simoi Klage oder ausgebrachten ditation mag Ge-
lcgeitheit gegeben haben, daß die Freyfran ?. 8clurp bei dem Pruceß
tvidcr v. ifliriiacii lind v. Lcittincsi die angebl. Lehnbriefe von anno
1562 und 1566 für richtig in 8nprcrna darin dcuclnli angenommen
hatte. Ja ich vermute, daß damaliger ^.äroieat der Frcyh. ?. Nirdacir
und v. Lontincie, I). Losiirmnn, ei» Gleiches gethau habe, indem dieser
eilte viclimirts dopsz- des Lehnbricfes von anno 1566 von IVicn ver¬
schrieben ntid darnach angegeben hat, daß der Freyherr v. <1. Ilscüe nnr
einen Theil deS Lehns besessen, folglich die angegebenen I^crtinsittion
nicht bei dessen Erben, sondern bei den Freyherrn v. Lldcrkslät, zu 8toin-
itnn8su und v. 8iciou zu drinAolclnntzizci suchen wären. Dieses geschah
ans Jrrthnm bei 8acgue8trntion der 7Vittönschen Briefschaften. Vielleicht
ist der gemlt. Lehnbrief nach einer vom Frcyherrn v. 6. Itcale anno 1768
zwoclncirksn, zu döln viclimirtsn dopoz- ausgefertigt worden. Der
Verfolg, besonders K 9 ot 8c<gn., weiset aber, wie eS damit beschaffen
scy, und die v. Ilrcmpt denselbenfür unrichtig gehalten haben) wcnigsteits
ist dessen Erschleichung im Feldlager zu IIungarn, 1D II, bei Er¬
mangelung der Kaiscrl. L eh üblicher und Nachrichten
ganz offenbar.

Z 36: H a r cl s n lz s r g i 8 c Iis Lehne.
Die Ritter vom Ilarclcn^crAa, welche von dem sächsischen Herzoge

^Vittcieinclo herleitet werden und anfangs daS pra,g<iicak „iiiu8tri8",
hernach aber „Xosiiiw" gcführet habeic sollen, haben die Herrlichkeit
IlarclsndcrA und die Schlösser Ilarclciwksin, Hncnclalii zc. besessen, viel,
v. Lcr8cvorci im Westphälisch. adeligen Stainmbnche, unter dein Namen
HarclcnsiorA, auch durch IVs8kx?ia1cnim H?rZi8echcn, Uarlei8ciisnr ec.

j) wahrscheiiclich Lyclocv. — st gcrichüiche Klage zu fiihren.
2) Bedenken gefunden (hatte). — st toram rsi sstas ^ Gerichtshof der

streitigen Güter.



viele Vasallen gehabt. Als der letzte, Ilonriod vom IlarclendorZo, o.a.
anno 1442 gestände» , ist die Herrlichkeit llarckondorZ an die von
Lor-nsmv (?), llarckonstoin aber durch dessen Tochter (Iroto an ihre» Ehe
mann Rodork v. Ltaol gekommen. Ob nun zwar über deren Lchnkammcr
nach aus dein Ltoindauso eine weitlauftigc Lchnrvlle vorhanden sein soll,
so sind doch die llarckonstoin isodon Güter durch Roatrix Ltaol, gemcltcn
Rodort.? Sohn Enkelin, des Riockoriod Ltaols zum llarckonstoin einzige
Tochter, an deren Ehemann Ilonriod v. Rrompt gekommen, also, das; die
v. Ltaol zu Ltoindauson an denen IlarckondorAisodon Lehnen keinen
Teil gehabt haben. Gemeltcr llonriolr v. Rrompt hat auch zugleich durch
solche seine Ehefrau die Hitton'schcn Güter erlanget, weil gemltr. Riockr.
Ltaol die einzige Tochter RötZors v. Hitton geheirathet hatte. Vick
H 4 iir tino.

H 21 : 8 pooialia davon,

ssch null hier noch einige Brocken von solchen llarckondor»'schen
Lehnen behbringen. -— Xovodng vom llarckondorgo oonsontirto in den
llebcrtrag einiger Güter, welche Xrnolck v. Rotmato von ihm zu Lehn
trug, das; das Kloster Rlso)' solche frei besitzen solle, anno 1329 und
nannte sich in der Urkunde „>Hs RovodinZrm Rominus clo Ilarckondorg",
sieg e l te au ch m it rote m W a eh s,- dabei wird seine Gemahlin
Rlomontia und sei» Sohn XovolinA mit angcführet. (Vick. v. Ltoinon,
in, 31. Stück, RaA. 1355.)

itom ^) belehnte RuuiAunck v. Lernsarvo mit neun Theilen
des Guts „Roimdaod auf der Sälscr" anno 1330 und wurde „der
gestrenge Ritter und Herr" genannt. Er belehnte lodann v. ck. llndon,
Ritter, anno 1737 RuckorviKon v. RotlonderZ, itom Z lodann VögdtinZ
v. Lodoolor Kerpen über 3 Teile des GutS zu Roimdaod anno 1358,
Romdarckon Rost v. Riostornaod aber mit dem Gute zu Hockovoirt (?)
anno 1360. —, XovolinA vom Ilarckondorgo belchnete llormann vom
Vaorsto nut 3 Scheffelsen Landes anno 1367 t itom ch belehnte l'oloodon
vom NockckinAdoto mit denn Gute zum iUockckinZdolo anno 1368.
Oiockoriod v. (lloddoodo hatte von ihm zu Lehn „eine Hone Z zu Vplor-
doodo ani Kirchhofe" u>td eine Hone Z HvltzeS, auch 4 Schffl.
Landes auf dem HagcdornS-Acker anno 1368. Er oockirto Riockriod
v. Rloddoodo, seinen- Vasallen, an Hermann v. Hitton zu RückinZ-
danson anno 1383. —- Er oonoorckirto mit dem Herzoge Hildoim
v. lüliod und RorZo u. a. wegen seiner Lehnlente anno 1385. Er
belehicke Rlonriolron v. Lrarvinodol mit dem Zehnten zu Rrarvinodol anno
1398, belehnte lodannon v. llolcko mit dem Gute auf der XnZor anno
1400, Ilonriod v. Rossolo mit dem Gute zu IloZoningdauson auf der
Wvord anno 1401, — belehnte X. mit dem halben IluoddolG-Hof

>) itom desgleichen, ferner, ch wahrscheinlich Runimuncl oder RuniZanunck
ch steht: dernsoiss! ch - - Hove, Howe, (einen Hof), auch 1 Hufe, d. i. eine
bestimmteAnzahl (mindestens NU) Morgen
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anno 1403, ^ belehnte dolrann V. d. landen mit dem IIn8en-Gute zu
Xldendorp anno 1409, — inve8tirte Diederiolren von Dorolwm mit
einem Gute zu Doevingsiarwen anno 1410, — Doeddeoleen u. Xrnt
von l'rznlaolr zu Drove! mit dem Gute zu Ostküeon anno 1412, —
belehnte llenriolren von LoliedinZen mit einem Busche anno 1418, —
— — Henriche vom llarden^orZe, gcmlt. Xe?olinZ8 Sohn: 47 iedericleen
von Xeleem ^) mit dem Osthofe im Kirspcl Ilondon anno 1420. —
Er invo8tirte Dverten von Dalrlliau8en, genannt Halver mit dem
Westhvfe zu llederinZliarmon und mit dem Hofe zu Droelee im Kirspcl °)
blenden anno 1421, — und doleanneu Dezdo mit dem Osthofe anno
1437, — doliann Düttol aber mit Ltid8en(?)-Gnt zu Xldendorp
anno 1442.

Im I>eventario von mir extradirtor 7Vitton'schcr Briefschaften
sind von einigen obgemelteu Belehnnngcn cls anno 1360, 1368, 1400
und 1410 die 1lever8ale8 8ub Xr. 82 bemerket, und wegen des v. DIok-
doolee Belehnnng de anno 1368 findet sich im Lehnrcgistcr Dil. X, Xr. 6,
wegen deS OsthofeS aber ibid. I,it, X Xr. 1 Nachmessung eis anno
1420 et 1437- Ich zweifle auch nicht, das; die § 20 angeführte Lehn-
rvlle viel mehrere 11ardenl»erAi8chis Lehne enthalten werde.

§ 22: 11 e b e rb l c i b scl davon.

DaS einzige Ueberbleibsel davon bei der IVitteirschcn Lehnkaminer
besteht in 19 Morgen Landes, welche l'önnm v. Doenen anno 1419
von XevolinA voni llardonkerAe zu Lehn empfangen. Nachher hat
Herr Henriche Ltaol, Ritter, damit anno 1039 X. Draoleeie, und anno
1046 lleinleardt v. llrempt deS Dracheon Sohn llenriole damit belehnt.

Dieses ist dasjenige Lehn, welches zu meiner Zeit, oiroa anno
1704 "), der Herr v. iVIellin, Herr zu ^tlelon und Erlnältzer zu
IVerle, vom Frcyherrn v. Dentiuek zu Lehn empfangen und sich darüber
mit gcmeltem Lehnherrn dahin vereinigt hat, daß sowohl i»Da8u . . . .
tati(?)^) Domino diroeti als Vcwaili davon außer denen durileei8
eaeeoellariae 20 Rtl. pro laeedemio erleget werden sollen. ES ist
aber dasselbe Lehn im vorigen und diesem Leonis in denen Lehnbricfcn
und Ilevor8alien folgendermaßen benennet: 27 e nnze h n 217 orgcn
Landes, d e r D o 8 l i n Z le o t genannt, und i h r c Z n b c h v run g
in denen zweien Kirspclen DnderioI> und D 8 tönnen zu
lll eo d e ev i oli (?) in dem Felde Vsteln des lvottmaien8-
Klottens zu Lolrlüol: in A8on, und noch eine Hone, ge¬
heißen daS DnddeeeZutle zu Holtum zwischen 14 ommsrdo
und IVerle.

0 Xl'nct, auch XrsucI, abbr. von Xl'uold, Xruleolt, Xrenleolt, Xrseeleolcl.
ch - - Neheim. ») - - Kirchspiel. 0 Eberhard, Eberhart. 0 — heraus¬
gegebener. °) et. die Borbemerknng! — 0 oder Dtlolen oder Xssslsn? Der
Name ist undeutlich, wahrscheinlich Xüslon. unleserliches Wort und mir nicht
verständlich.



Die vorigen Vasall! Im vorigen nnd diesem Looulo sind snoosssivo

«gewesen: v. Wisrlsnlrnole, v. Düdcor nnd v. 0apo. In der Lehn-
l'.LAistratur Int. I., Hr. 10 findet sich davon alte und neue Nachweisnng.

ES wird aber jctzo der Herr v. IZznoäix zn IVorlo, als dcS Herrn v.

Uollin Schwiegersohn, Vasallus davon sehn, als der circa anno 1768

einen Miethschcin von mir erhalten hat Z.

tz 23: L an gen h o Ith auser Lehne Herkunft.

Die Ritter v. I^olmato, welche v. Ltoinon in der Wcstphäl. Iiistoris

im 31- Stück jiaZ. 1370 von den Grafen von clor iVlarcIv oder von

Mona herleitet, sind schon im 13. Locnlo ansehnlich nnd wohl begütert,

auch mit vielen, mehrenteils adeligen Vasallen, worunter besonders .4rnt

st IVasmocl, itonr Iloelo tind zweh Lkorlrarili rlo llstmato, sodann ver¬

schiedene v. Altona ?c. benannt sind, versehen gewesen, wie deren besonders
Domini IlotAsmanni nnd DsKlionliareli clo I^stmato älteste Lateinische

und folgende Deutsche Pcrgamcnen-Lehnrvllen in der Lchn-IleZistratur

«ulo Iii. I< Xr. 1 enthalten. Nachher haben sie sich gcnennct v. I,stmato

genannt „dcy Lanckbardige", tvoraus der Beynahme l^ampsräz- ent¬

standen. 2) (!) — Andere Linien haben die Beinamen „dey Socle" oder

„dcy Küling" geführt. Sic werden zwar v. Imtmato in der Grafschaft

Limburg herstammen, haben aber den Rittersitz llanZonlioltlianson im

Amte llalvs (vnl, v. Ltsinon, im 14. Stück paZ 1523) besessen nnd

dabch daselbst, wie auch zn Ilalvo eine sogenannte Frcygrafschaft gehabt,

worüber Kaiser Earl IV. anno 1372, auf Anhalten Hermann! cko lütmata

als Stuhlhcrrn, den Ilonricli v. Iloltdiaussn als Frcygrafen invsstirot

hat, wovon der Brief in der Lehn-HsAistratur sali lit 11 Hr. 1 lieger.
— Wiewohl nun in demselben keiner Lehen Erwähnung geschehen,

und der „Irz-Araviatns sivo tzonnus in Ilaz'ck ot Iloltliuson" eine ganz

andere BewandniS hat, nämlich daß dadurch chiriselictio Lriminalis ver¬

standen wurden, so hat dennoch der Frcyherr v. rl. Hocü diese Kaiser!,

inveskikur circa anno 1695 bei dein Gericht zn Schwelm contra lla-gs-

doollinZ sehr schlecht überleget proelucirot nnd damit beweisen wollen,

daß die iüanAonlioltliausor Lehne, folglich auch der Zehnte deS ErbgntS

zum „Obersten Ila^odoollinA" Reichs-Afterlehn waren ^ vnl ^ 9 in tine.

Eben solche 1'rocluction nnd Behauptung ist von gcmclt. Frcyherrn

v. cl. Rede Batern schon anno 1683 geschehen wegen deS Innckonliausor

Zehntens Wider daS Stift dovolskorA, (vnl Lehn-RsAistor lit Xr. 4),

und zwarn desto unüberlegter, weil die Invostitnr deS Zan-zonlioltliausor

Frcygrafen llonridis von Iloltdiauson nur den Blntbann betraf und

keineswegs eine Belehnung für den Stnlhcrrn Ilornrann von l6otmato

si Hier ist ein Widerspruch in der Zeit mit Z 22 und der Vorbemerkung,
so daß man über den Verfasser im Zweifel sein kann.

ch DieS ist jedenfalls eine durchaus eigenartige, man möchte sagen naive
Erklärung des Namens Imindsi-ti) wem siele hierbei nicht die frühere Erklärung
des Namens Langobarden ein! —
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weniger Z sich auf das Haus I,a.»A?n-IIoltliausen noch dessen

Lehnkammer erstreckte, auch keiner von dessen Nachkommen solches Gut und

Lehnkammcr zu Lehn empfangen hatte.

Auf solche Frehgrafschaft ImnZonlroltlmuson hat zwar auch Herr IVirielr

v. Daun, Graf zu Limburg, als von ihm lehnrührig anno 1538

^raotonsion gemacht und deshalb ncl Instantmin Honnooleon v. Xotmuts

an den damaligen Besitzer llonriolr v. lAottontzorA geschrieben, dieser

aber höflich geantwortet, daß er solches nicht befunden, doch auf nähere

Unterweisung sich gehorsamlich und billig schicken wolle, worauf der Herr

Graf liHuissoirot H hat. Viel. Lehn-RoZistor, Int. X, Xr. 2.

Z 24» Deren Gclangung an die v. ?l o tton d o rZ.

Durch eine Erbtochter von I^otmato sind die Xangonlioltlrausor

Güter sauit denen Lehnen an die v. UlottondsrA zu Uo/oriolv und

I,nnAonlioItIraussn gckoncmen, mithin hat Honriolr v. UlottonborZ anno

1552 zu Xsselon einen Lehnlag gehalten uicd verschiedene Vasallen

belehnet,' nachhera aber sind solche Lehiitage, sonderlich um derer Vasallen

im Amte Wetter nullen, in HaZon, zuletzt aber zu Ininlnrrg' gehalten

worden, wobey Xlbort v. ei. Vaersto als Lelpcrichter vorkommt, sulr
anno 1552.

Z 25. Streit mit >Ver ini n Z Irans en.

Die v. UlettondorA haben aber um die UanAonlroltlransor Güter

und zubehörige Lehne mit denen v. IVeriniuAlranssn zum (llnsonstcin

lauge Jahre gestritten. Dieser Streit ist auch an das Kaiserl. Kammer-

Gericht erwachsen. — Jnmittelst hat sich Horinann v. ^Vornrin^lransen

für den Herrn von XanAoulroltlranson und Lehnherrn ausgegeben, auch

anno 1610 Rotern IZiornrann mit den: IZiorinanns-Hosc zu Xstzoole

samt dem halben Zehnten zu HaslinAlransen, LroolUrausen, VVoolrton-

Irroolr, laut Lehn-Register Int L Xr. 4, belehnet, gleich Dloclr. v. ^Vor-

nriitAlranson schon anno 1583. Den 4tcn Theil des Ltörooleeus Gtlths

zu Xüntrop an den Uastoron und Vorstand der Kirche zu Xssolon ver

liehen hatte, ^'icl. Lehn-Register lit 8 Xr. 3, wie in Ansehung mehrerer

Lehne um diese Zeit geschehen sein mag, in sxooio wegen 8olrlaoxins

Gut zu OoAAo (ilriä. Int. 8. Xr. 2). — Hernach, nämlich 1630 hat

Ilieelr. v. IXsttonlrorA über das Iliornranns- und andere Lehne wieder

Investituren crtheilt, ohne daß sich von ^VerininAlrausischen wcitcrn

Eingriffen Nachricht findet, »voraus zu vermnthen, daß die v. IXottenborA

die Lchnkaminer ausgenommen, oder sich mit dem v. ^VernnnA'lmus

darüber verglichen haben mögen» Indessen hat dieser lange Streit Gelegen¬

heit gegeben, daß die Lehnbarkcit von verschiedenen Gütern verdunkelt und

verjähret worden.

0 noch weniger. — -) sich beruhigt hat. — wahrscheinlich Xtlsleu.



H 26: Devolution an dic v, DinoleiaZa, v. <1. Ilaok,
v. Dontinoie, v. Loliirp und fctzo Frey Herr v, 41 it^.

Holen», v, DIottonliorA trachte die Lehnkammcran ihren Ehemann
v, DinolclgFSzu Noz-oriost, iind durch deren Tochter Ilolonain v. Dinoie-
Ingo ist dieselbe an deren Ehcliebsten Dorlmrcl >Vonnomar Freyherr
v, >1 Ilooic gekommen, auch diesem bcni seinem Schwager 4oln Darin v.
Dinolcln^o für seiner Schwester KindeSteil unter anderem durch einen
Vergleich von anno 1692 gänzlich pro /Vlloäio übergetragen, dieses auch
airoa »n>co 1701 bey Hochlöbl. Dlov-Därki8olnorRegierung bestätigt
worden, wiewohl auch gemclter Darin >Van. v. <1, lioole schon vor dem
liebertrage sich als Lehnherr Zorirat hat, besonders wegen des Innclor-
lmusor Zehntens anno 1683/ Vici, Z 23. — Auf dessen anno 1693
erfolgtes Absterben hat also dessen Sohn, Freyherr Dario, v, <1. Daaie,
diese Lehnkammer mühsam ivieder in Gang gebracht und viele Lehne
gegen die Verführung gerettet. Auf dessen Absterben kam sie anno 1747
ans seine '4a8tainants - Erbinnen, die Freyfrauen v. Älirstaoir und
v, Danttnast, und nachdem diese solche wider die Lchnerben Freyherr
v. Lainrp nicht allein diese DanAaniioItirarmar,sondern auch die VVittan'sche
Lchnkannner überhaupt por chnliaatnm roZinrinis von anno 1753 als
aiiociiai erstritten hatten, so vereinigten sie sich dahin, daß der 'Intel
Freyherr v. Dantinaic als Lchnherr auftreten sollte, die Nutzungen aber
ihnen gemeinschaftlich blieben.

Gedachte Frcyhcrrcn trugen aber dieselbe samt allen von ihrem
Erblasser nachgelassenenGütern anno 1777 gegen eine Lumina Geldes
dem Oberamtinanii Freyhcrrn v. Laicirp zu Dnntondaoic, GerichtSherrn
zu Litton über, durch dessen Absterben anno 1784 der Chnr-Psälzischc
HofrathS'Präsident Freyhcrr v. Ilit^ durch seine Gemahlin, des Dotunoti -)
VrnderS Tochter alles überkam.

§ 27. 1l eberbl ei b sel d a v v ii.
Zu diesen DnnAonlioItlmusor Lehnen gehören:
1. Der Zehnte zu Dravai und IIoaii8taac1tan im Amte Düna

und Vurspel Douri, Derselbe wird »ach der, vom Vnsallo Freyherrn
v Doavarkoarcia zu VVsrrias anno 1754 bei der Lchnkannner oxlriloirton
Lpaaiüoation portinontinrnm ans 424 (?) Z großen Scheffelschen Landes
ansgcnomnien, und außerdem gehört noch dazu ein blutiger Zehnte.
Diesen Zehnten hat anno 1367 ein Ritter Diaär, v. Naaaastanevaraüa
von Darin, v. Dotmnta zu Lehn gehabt und damals ans lloiancl v.
Dravala rotntirot "), — Demnächst ist das Lehn an die v. IZnclbarA
zii DinniiiiiAln>.n8eu laiit deren 11avar8aiian von anno 1415, 1442, 1552
und 1582 gekommen. Diese haben dasselbe oiroa anno 1650 an Ltaplian

st 4'ercrbnng, liebergang, — st - - deS Verstorbenen, st wahrschein¬
lich das heutige Hosstedde oder Hofstätte. st Diese Zahl scheint mir nnwahr-
schcinlich,

st wahrscheinlich:an lt. v. Drsvsis rskanclirst, - ziirückgegeben.
6
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Dioclr. v. Xsustol? zur äVsnzo mit lehnhcrrlichcm doimsns verkauft,
mithin derselbe und dessen Sohn Ltsplran Ilioäridr, auch hernach dessen
anderer Sohn ,Io1r. Ilisclr. v. Xsulroll rsoo-gnosoirst. Als dieser letzte
nunc» 1727 ohne LcibeSerben gestorben, hat gemclter Ltsplran Hisel,, v
Xs»I,otI' .jnnioris Enkel, v. Zsvsrlörcls zn ^Vsiriss anno 1728, 2tcn
8bris Z die Belehnnng einpfangen. — Der v. Ilsvorlosrcls starb anno
177k gleichfalls ohne Leibcserben. — Darauf entstund ein 1'rooss^
zwischen des v. Ilsvsrkoorcls TcstaineutS Erben Frehherru v. IRIisrlslil
zn >Vsrriss, der Fran v. Xrnim, geb. v, llordrsm zu Ltoskunr und den
Gebrüdern v. Dunklem resp. zn Oalrllranssn und ^Viosolr-n Diesen
letzteren ist jedem str davon znerkandt, und damit sind sie anno l778
belehnet,' wegen der anderen Halbschcid aber, ivelche der v. IRvs,ksI,1t
noch clstinirot ist die Entscheidung noch zurück. > i<l. Lchn-Neg.
Int Xr. 2.

2. Der Zehnte dcS Erbguts zum 0bsrstsnl,aZsnbos1lin^ auf der
I'nnpsrstrassö 2) in, Gericht Ldrrvelm ist nebst anderen Gütern von
denen v. I^stmato durch Ilunridr Ivokko (?), Rittern, zu Lehn getragen
wurden, wie die alte Lehnrolle enthält,' nachheru sind damit snoosssivo
verschiedene andere Vasallen, aber während den, Prvceß zwischen v. 1'Ist-
tsnkerg und v, ^VsrininAlraussn war lange Zeit keine Ilsnovation
ergangen, mithin hat der Besitzer Dioclr. zum Dorgo anno 1695 daS
Lehn nicht erkennen, sondern ciualitaton, alloclialsm behängten wollen)
doch als den 16. .Inn, 1790 bei dem Gericht zu Lolrcvolnr auf die
DonclaDHnalität erkannt worden, hat zwar gemlrr. Beklagter dagegen
wach Düclonsolroicl appsllirot, aber den 19. lan. 1701 sich mit dem
Lehnhcrr» vergliche», diesem 125 Rthlr. bezahlt und den IL. Febr. die
Belehnnng empfangen ,c. Den 5ten Thcil dieses Zehntens hat Donrio!,
IloniloioDor anno 1554 van Dsnr. v. I'IottondorA und Da^par Hon-

«Isiolcor anno 1630 von Dieclr. v. DIottsnstorA in Blanerstatt zu
Lehn empfangen. — anno 1745 und 1754 hat ,Io1, Dioclr. von, Xio-
clonndsi 'AS den ganzen Zehnten zn Lehn empfangen. Vnl Lchn-Registratnr
Int Xr. 1. -—-

3. Den Kotten ans dem Ufer samt dessen Dsrtinontion an

der Emper-Strasze haben die Iluinloielcsrs an, Hanse iVloyoridc zn
Lehn roooFnosoirot, hernach (ist derselbe) an die Wittib Hografcn I Isminsn
gekommen, von welchen Io!r Dioclr. von, Xioclonnkorg'o denselben ge¬
kaufet, mithin darüber anno 1728, den 27. ünli ox »ova gratia zn
Mannlehns Rechten von, Freiherrn v. cl. Iloolc belehnt tvurden, worüber
anno 1754 rsnovatio ergangen ist) Vicl. Lchn-Ncgistratnr 1>t V
(od. I'?) Xr. 2. ^ '

4. Die eine Halbeschcid dcSganzen und s ch inalcn Zehntens
an Erbsen, Flachs und sonstcu anS den, I. > n <1 o rl, ans-H v f e,

st Oktober. st vorenthalten oder zurückgehalten. st Ennepcr Ttraße.
st ManncSstatt'?



denen OoleviZar vier Hvfe» samt den Ketten im Kirspcl
Lolrrvolin, itoin den vollen Zehnten nuS OcsterrcicheS
Kotten zu Kebben Gnt gehörig (außer einem Stiick Landes so Ilior-
mann unter hat.) — Diesen Zehnte» hat HiocloriLlc Kolrnlts zn Linder¬
chanson den 7. 1655 von Holen» v. l4ottonchoi-A ganz zn Lehn
empfangen,-

mit dieser Halbscheidist anno 1754 X. Innelorliaus belehnt. Vul.
Lchn-RcgistcrInt X Xr. 4.

Die andere Halbschcid dieses I.iinlcnchansos und IlolrviAs
ganzen nnd schmalen Zehntens hat die Wittib Innclorlnrns und deren
Sohn VVonnoinar chinclorlians anno 1709 den 21. Xovbr. vor dcni
Gericht zu >Vottor an llourioch Xöllo erblich verkauft, mithin dieser
«ocl anno i) selbige zn Lehn empfangen, wie dann auch anno 1704
darüber an tlonr. I4onr Xollo Belehnnng crtheilct ist. Vnl. Int. 15, Xr, 5.

6. Zehnte aus de in Im n 4 o r ch a u s o s Hofe. — Deshalb
ist zn bemerken, daß der snch Xr. 6 gcinelte >Vonnoinar Inncloichaus
eiroa anno 1717 ohne Leibcs-Erbcn gestorbcit, und daraus dessen Batcrs
Bruder chinclorlmus niit der einen Halbscheid belehnet sei. Weil dieser
aber den folgenden Besitzer des aliotlialon Ininlorchansos-HofeS um
Abgebnngdes Zehntens anS dieseni Hofe nicht belanget hatte, gleichwohl
bei Gelegenheit dessen anno 1754 llonovation der Belehnnng bei der
Lchnkamnier kund geworden, daß er von dem Innclorchausos Hofe den
Zehnten nicht erlangen könne, solchen auch der Vasall von der andern
Halbschcid, Xöllo, nicht erhoben hätte, so ist hernach wider den Innclorchans
ans Innclorchans Hose vom cholinllsoal eine Laclnoitaots-Klage ange¬
stellt. und, so viel ich mich erinnere, erkannt, auch zn tllovo bestätigt,
daß er sich bei der Lehnkammereinlassen solle. — Viel, der Vergleich
davon, so in der chelinrogistratur noch nicht registrirct ist. —

7. Zehnte aus dem Ilroiton- und Inmot-Stück, so zn Hochbau Gut
gehörig gewesen und eigentlich vom Innclorchansos-Zehnten,Int. 15, Xr. 4,
herkommt, hat 4ür»on Xöllo den 15. L"ptchr. 1711 mit lehnherrlichem
(lonsons gekauft tind ist damit den 2. 8bris °) o. a. ^) z>i rechten
Mannlchnsrechten bclchitt, auch (ist) darüber anno 1754 seinem Sohne
oder Enkel neue Belehnnng ertheilt worden. — Viel. Lehn-Registratnr
Int. 15, Xr. 6-

8. Zehnte zu Xan clr i n Fchan s o n im Gerichte Lolirvolnr, so
Ilolinann genannt Ltoin zu chanclrinZchansonzn rechten Mannlehn
empfangen hat, wird also spooichoirot:

„Der °) Zehnte aus den Hofen zu chanclringlianson,
benanntlich l>z- Osten, lpp Westen nnd II)'!)', lvie auch von zweie» Kottens
auf dem Bockholte mit allen ihren alten nnd neuen Gerechtigkeiten und
Zubchörungcn.

ß z- desselben Jahres. ») Bersallcnseins-KIagc.°) — 0otobsr.
s) wahrscheinlich:soclsm anno, in demselben Jahre. hier steht ein undeut¬
lich geschriebenesnnd mir nicht verständliches Wort: „ahlmige."



Davon findet sich ein I1ovoi8al Diesteriolr lieststen von anno 1431

an den v. stotmato. Hernach ist I,anstrinfliau8 zu lianstrinfstausen

mit einer Halbschcid, ein anderer mit Ochtel und der 3te mit chi davon

belehnt getvesen, auch hat loliann vom Lelilostu8olio anno 1o31 Be-

lehnuug erhalten iiber den Zehnten aus 4 Hofen und 2 Kotten, .laapar

IVanststotl aber ist anno 1552e bcnso von dem v. stlottensterf inveatirot
worden.

anno 1754 hat Ilolmann zu stanstrinfstaimen darüber die Bclehnung

empfangen. Vist. Lehn-Rcgistratur lit. /, Xr. 8.

9. Zehnte zu stanstrinfliarwon (vermuthlich ans dem Gute Ilzuite)

hat stnfelstert Ilchute zu Ncannlehn getragen, und nachdem derselbe ohne

Nachlasfung eines Mannlchcn-Erben gestorben, ist damit als einem rechten

Mannlehn den 14. 8bris ch 1717 ex nova Zratia belehnet Ilnfolstort

(loestslamann. Vermuthlich ist dieses dasselbe Lehn, womit anno 17i>4

Hhuterinann, der vielleicht eigentlich (Zoestelamann heißet, belehnt

worden, worüber die Lchn -Refwtratar Int. >5, X. (7. (? Xr. 9) Er¬

läuterung geben wird.

19. Laapar IH'st^ ist belehnet mit der Halbscheid des Zehntens aus

seinem Gute zu stanstrinfstarmen anno 1718, und dessen Nachfolger

anno 1754. Vicl. Lehn-Registratur Int. Xr 19.

11. IIan8 Lüirwtian IHstr^ ist anno 1754 (vermuthlich) mit dem

Zehnten aus seinem Gute zur Halbscheid belehnet, worüber in der Lchn-

Negistratnr Int. t'lufklärung zu finden sein wird, obwohl in dem Register

davon noch nichts gemeldet ist.

12. II i o r in a n n s G u t zucl 8 stoost s a in t darin gehörigen

Zehnten zu H a ß l i n g h a n s c n, B r o ck h ausen, Wa ch tenb r u ch

n. a. Zubehör, «vie das von den Llüosten herkommendamit ist stetor

Itiormann von Ilormann von 1Verminfstau80U zu I,anfoulioltliau8en

anno 1919, 8estastian IZiermann aber anno 1939 von Diosteriel« v.

Hattendorf belehtit. Als anno 1955 den 19. ,Ian. Helena v. stiel-

tonstorf, Wittib v. Ilinestlafe, Dicderichcn liiorma»«« belehnte, so

wurden in II,aver8aIi Laaalli die stertinentien 8pLLitieiröt «vie folgt«

„Ilierinanns Gut mit aller seiner Gerechtigkeit, item sollen

Gut, den halben Früchten und schmalen Zehnten aus denen vier Höfen

zu Haßlinghausen, desgl. obige beide Zehnten auf Wcchtenbrnch, item

ans der Schmier-Straßen, in der stennepo ch und zu Brochhausen,

auch in Hermanns Siepen Sechs Kottens, jcdeS zur Hälfte, endlich

in liebsten Gut von einen« Stück Landes, die Heyde genannt, beide

vbgeinlt. halben Zehnten mit alle«« neu und alten Zubehörungen."

anno 1725, den 2ten Inl^ hat IVonnemar Iiiermann vom Frei«

Herrn v. st lieest Lon8on8um erhalten, daß er den Zehnten anS H vollen

Gut gegen des Xoellon liebertrag der Wiese bei 1Ziorminn8 Länderei

ans dem Südbcrge gelegen, die liurr-Wiesche genannt, erlassen möge, die.

ch Octnbei'. ch wahrschemlich Hunvps.



Wiese aber zur Ersetzung des Abgangs am Lehen himviedcrnin. als ein

zu Iliormanns Gut gehöriges Lehustück zci Lehn tragen, und diese bei
dein nächsten Lchnfall in spooio mit zu Lehn gcsnchct, uiithin dein Lehn-

bricfe einverleibet werden stille, bei Strafe dcS Verfalls, anno 1754 hat
Liormann uaiucus seiner Ehefrau die Belchuung erhalten. Viel. Lehn-

Rcgistratnr Int. L. Xr, 4.
13. Die andere Hnlbscheid dieses Zehntens haben die von Vaorsto

zu Vsdood bei denen v. dotmato und v. 7VorminZdauson zu Lehn
roooZnosoirot, ist auch hernach an lor^on (Zrnnclsodöttoi genannt küpor

gekommen, der anno 1694 den 18. Novbr. vom Frehherrn v. cd kood
also belehnet worden:

„mit dem Kupons Gute zu Vsdood im Gericht Volmarstein mit allen

seinen alten und neuen Zubchörnngen und Gerechtigkeiten, itom den

halben Früchten und schmalen Zehnten von den 4 Höfen zu HasIinA-
dauson, itom auf dem lVoodtondnood auf der Schmierstraßcn, in der

donnopo Z, zu Lnooddauson, auch in Hermanns Siepen 6 Kotten

jeder zur Hälfte, sodann in Kodden Gut von einem Stück Landes

im Ostfclde und einem Stück Landes, die Heyde genannt, zu (stodninZ-

dauson, item noch von einem Stück auf der Westen obigen beiden

halben Zehnten und endlich dem halben blutigen Zehnten von allen

obigen Stücken, Höfen und Kotten mit allen ihren alten und neuen

Zubchörnngen und Gerechtigkeiten."
Laut der ältesten Lehnrollc hat diese Zehnten nebst verschiedenen

anderen Gütern Herr dlonniod koddo, Ritter, von denen v. dotmato

im 13. Leonis zu Lehn getragen,- hernach aono 1480 ist von üodann

v. dotmato belehnt üodann von clom Vaonsto mit allen Zehnten, Zehnt-

losen und Mannlehnen, die vorhin Honriod koddo von tVsdoodo von

des Lehnhcrrn Vater zu Lehn empfangen hatte. Als des .lodann Sohn
widert v. cl Vaorsto, der anno 1552 danZondoltdausor Lehnrichter

war, vor dem Jahre 1589 gestorben gewesen, werden diese Güter an

Köllns zu danclrinZdauson gelanget sehn, denn diesen und de-Z Vld v. cl.

Vaorsto Erben hat Horm. v. VVormingdauson damals oitiron lassen,

um wegen des vermeinten Lchngnts Abtrag zu machen. Bei dem langen

Streit über die Lehnakmmer zwischen v. dlottsndonA und v. >Vonminod-

dauson haben die Besitzer in langer Zeit keine Belehnung empfangen,

und inmittclst waren die Güter von den konnon an X. Kupon ge¬
kommen.

Als der Freyherr v. cd kood diesen oa. anno 1692 über die

dacluoitaot belangte, verglich derselbe sich mit dem Lchnherrn, daß er

gegen Erlegung einer Summe Geldes ox nova Zratia mit dem Gute

Vsdood und allen seinen Zubehörungen, auch gemelten Zehnten, wieder

belehnt wurde, wie diese in alten Jahren die v. Vaorst zu Lehn getragen

hatten. Gemcltcr Kupon hinterließ eine Tochter klisadotd Kupon, die

9 wahrscheinlich dunsps.
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sich an Xnnosio zu Karnpsosieicl im Kirchspiel Halver verheirathcie und

eine Wittib, die init einem Hnarnsinsosi zur andern Ehe schritt und mit

demselben eine Tvchtcr zeugte. Die Küpers Tochter, Ehefrau Kunolco,

trug ihrer halben Schwester, (!) ') (juaindusosi genannt, Ehefrau

IIe)wrsiol4, daS Gut samt den Zehnten als Erbe twr dem Gericht zu

IVekter über, und als anno 1756 Eitakio zur (ssiiaiitioation auf dem

Gute insinnirk ivurdc, proclacirts Ile^oricoll den letzten Lehnbrief samt

gemlt. llcbertragc.

Darauf stellte der Kesinkisoal ivider Kezwrsioik und die Ehefrau

Kuncsis eine Eacluoitaeks-Klage an. Diese neZirten die Lcbnbarkeit des

Kapers GutS zu .4ssieoie, gestunden hingegen, daß die Zehnten Lehn

wären / weil aber die Lehngütcr in den alten Ibaversaiien derer v. Vaersto

nicht speeitioirel ivarcn, sa erging den 29 Xovsir. 1764 bei Hachlöbl.

Elovisesier Regierung siuclieatum (Vnl. Xr 89, Inventars derer van

mir extrasiirter Briefschaften) dahin, daß das Gut zu ^ssieosi alloclial

und Ilc^ersioll nxorio nomine die Belehnung über die Zehnten als

Bauern-Lchnc zu crtheilcn seh. Doch ist diese Belchuung anno 1769 bei

meiner KesiAnation noch nicht crtheilet gewesen.

Es wurden sonst vom LehnSsisoal Urkunden beigebracht, daß vorige

Besitzer in diesem Leoulo lehnherrlichen Eonsens thcils zur Vertauschung,

theils zur Versi) potlweirung (!) einiger Uertinentmen ^) aus der Baueth

des Gutes gesuchct und erhalten haben. — In alten Nachrichten

heißt das K ü pers Gut d a S Haus Xsi> eoIc. a u ch e i u

SadclZ-Gut, wie eS dann adelig frei) und der Wohnsitz derer

v. Vaerst gcivescn ist. Die Zehnten zu Ilasiingsiausen und Urocsi-

Iranson haben sonst im XV. Leoulo die v. DnclinA zu IVerclrinZen von

denen v. Kekmato besonders zci Lehn getragen. Vnl. Lehn-Register
Int. K, Xr. 1.

14. Die K opp o n-H o u e ^) im Gerichte nnd Kirspel

Losirvslin. Dannt ist 4oii .Visiert IiiinninZsians zu IIünninZsiauson

den 24. XnZ. 1745 und den 39. XnF, 1754 belehnt worden.

In den Belchnungen, welche die Herren v. Ketinate und v. Isiet-

tensiorZ erthcilt haben, besonders eis anno 1533, 1552 und 1564, wird

daS Lehngut genannt: „daS Gut zu IIünninAsiauson, im Gerichte und

Kirchspiel 8osivoim gelegen, mit aller seiner Zubehöruug und Gerechtig¬

keit." I» dcS KnAsisiort zu HänninZsianssn Ksvorsai clo 1. 4an. 1655

stehet, daß er belehnt sei „mit dem einen Gute zu IIünninAsiansen die

Keppen-Hovc °) genannt." So viel ich mich erinnere, hat IIünninKsians

anno 1745 und 1754 keine 8peoiiioation pertinentiarnnr beibringen

wollen, sondern versichert, daß ihm unbekannt sei, worin Z die Keppen-

Hove bestehe. Sein HünninKsiauser Giit sei aber aiiocliai. Jndesscit

9 --- Halbschwester.
9 ck. die Vorbemerkung, 9 Uertinsntisn ^ Znbchörungcn, zugehörige

Grundstücke. 9 wahrscheinlich Sattelgnt. 9 n. 9 ^ der Kspxso-Hof.
9 woraus, auS welchen Znbehörnngen :c.



hat er ein beträchtlichImuilsmium H bezahlet, tvovon sich i» der Lehn-
IIsAiLtrntnr Int. II, dir. 2 oder Lud Int. öl, d'r. 1 Nachricht finden wird.

15. 8sl?1nopsr8 Gut zu DoZ^s in der Grafschaft InmduiK
und dein Kirspel ^) Li8s^ gelegen, ist vor alters „das halbe Gut"
genennct tvordcn, bestehet aber nach einer 8psoitiLntion in 12 Mvrgen
und 3 Schffl. Landes, 2 Gärten und einer Kottstätte. Dieses Habel?
ehedem die INLsIwrL, IlroäsnLLlioirlsr, I'osrtonsrL, DodmnllNL und
llrasson sunLSLsivo tum den Herren v. I^stnints, IchottsnderA, VVerminad-
sinuLsn, IlinolrlnAsn und v. Hsolc zu Lehn getragen, siodnnn IlrnLLv
ist nxorm .4nnno dlniZnrotdno IIsnALtonIorA nomius sx novn Arntin
in Manustatt ^) belehnet, nnno 1754 den 4. Ichdr. hat aber 4od.
Horm. HrnLso ans InmdurZ dasselbe zu Lehn empfangen. Viel. Lehn-
Register Int 8 dir. 2.

Z 28 t Verdunkelte I- nn Z o n Ii o 1 t I> nu 8 s r Lehne.
Der ImnAsnIroitlinuLsr Lehne sind vor Alters, nach den Lchnrvllcn

viel mehrere ausser den § 27 angeführten gewesen. Zu deren Ver¬
dunkelung und Verjährung haben theils die Uorgcwescnen Kricgszeiten,
teils die Streitigkeiten zwischen denen v. ?1sttsnI>orK und v, IVormiilFÜnuLsn
(viel. Z 25) Gelegenheit gegeben. Ich will aber doch beibringen, was ich
davon gefunden.

nv 8 körn dars Gut zu Heintrop hat I4ormnnn IlodsiinZlinnL
zu diononrnäs zur Hnlbscheid für sich zu Lehn empfangen von llornlrnrel
v. Imtmats nnno 1506, nnno 1533 hat .Incok lZostter dasselbe snr die
Kirche zu .4sso1on von Honnsslvsn v. InKmnts zu Lehn erhalten, wobei
dasselbe das, I,nmpon-Gut heißet. Ein Viertel davon empfangen ?n8tor
und ?rovi8ori8 gedachter Kirche von Oioclr. v IVsrminAlrnuLnnno 1583
zu Lehn. Viel. Lehn-HoZistor Int. I,, dir. 9 und Int. 8, dir. 1, — doch
könnten 8tosroleors und 4,nmpon-Gut OivsrLN sein!

d) Das IZovor oder ö orn s r H Gut zu 0 8 tris 1e ^) an der
Iwrinoledeslee gelegen hat Ilonricd LöZs, Bürger zu.-Vltsnn nnno 1467
und demnächst die Kirche zu Iwtmnto nnno 1486, 1530, 1553 (?) und
1552 hon den Herren v. Iwtmnto und v. I'IottonborZ zu Lehi?
empfangen, wie deren RovsrsalsL von gedachten elntis I-it. II, d"r. 5
beweisen.

o) IvosIisrs Gut zu Ilüntrop im Kirspel von rlLLslsn ist
8NLLS88i?o bei 4o1rann lind Ilornlinrrl, Gebrüdern V. Imtmnts, sodann
Ilonriosi v. IVsttonborA und ^oli. v. ^VsrminAlrnuL nnno 1495, 1552 ?c.
zu Lehn-Rccht empfangen laut RoverLnIisu in der Lehn-IIoAmtrntnr
Int. II, dm. 3. Im Register sind aber aus, Versehen die Vasallen nicht
bemerkt worden.

cl) Imn 4 smnnn 8 Hof zu () stönnsn im Amte Unmm
samt Zubehör haben die IlooelinAirnusund hernach v. Xslrom zu IVsrrisL

0 - Lehngcld, Lehngcbühr. 0 — Kirchspiel, ch in ManncS Stgtt.
0 tvahrscheinlich Lo?vsr — Oestrich.
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zu Lehn getragen, und so viel ich mich erinnern kann, von denen v I,ot-

nmto und v. lUottonIzor!;. AlS derselbe von den Erden lernst ohne

Bclehnung besessen wurden, hat der Freyherr v. 3. Rode den 30. VuK.

1721 seinem Lchnriehtcr LroneloilliorZ, nnchhcro Lüov-Vlürleisolion Ge¬

heimen RegicrnngSrath, die Bclehnung darüber crtheilt, daß er dicserhalb

die Streitigkeiten ausmachen und demnächst die Lchnpflicht praostiron

sollte. Viel. Lehn-Registratur Rit. R, Rr. 8. Es ist aber daS Lehn für

verjährt erkannt, nnd der Herr Richter Iliolotolel von Ilosrelo soll das

Gut als sulilmsta verkaufet besitzen.

o) Der Zehnte zu LI I i n^Iran son im Kirspcl Volmnrstoin

ist bei denen v. Letmato und v. Ulottonlzorg von den IlaolesnIzorAeii

laut Rovor8nlion von anno 1495, 1533, 1544 und 1552 zu Lehn

roooAnosoirot. Dabei findet sich VVossoln v Erunäsolioottoln Erbe zu

Varno^ Rovers über eben diesen Zehnten von anno 1544. Als aber

die v. IlinolUngo z?i Woz-oriole Looulo 17 ihre ImnFo»IioItIiari8or Vasallen

nach InnrdnrA hatte oitiron lassen, ist daselbst Rotor Lunoleo mit einer

schriftlichen RotiHoation und Reservation eingckvinmcn, daß er samt seinen

Vorfahren diesen Zehnten von undenklicher Zeit her pro nlloelio besessen

habe nnd ihm von dessen Lehnbarkeit nichts bekannt sei. Dabei ist es

geblieben. Viel. Lehn-Registratur Int. 5?, Rr. 11.

t) Zehnte in der II a s p o zu IV o tto r. Dainit hat Ilormann

v Lotmato Iloruäon von dem IZrooleo Tochter-Mann Wotton der Wien-

fraucn zu Wottor anno 1498 belehnet. Viel. Lit. L, Rr. 12.

K 29 l II nIi 1 i 8 o Ii o r Lehne Herkunft.

Unter dem Adel in Loost ist eine Familie v. vnlil genannt gewesen,

davon in der ImnAenIroltlrausor lateinischen Lehnrolle a?iS dem 13. Looulo

als VnsnIIus Donuna I>ot»oiua»ni rlo Lotrrmto angeführt wirdi „Rais

nnrnons Lusati," ohne daß zu ivissen, womit er belehnet scy. Diese

Herren v Rnlllo hatten verschiedene Lehngüter zu vergeben, die ihnen auch

vermnthlich von anderen adeligen Familien zugcstorbcn seil? mögen/ der

letzte dieses Namens, lolmnn v. Ilalilo genannt, ist vor dem Jahre

1590 gestorben.

Z 30 ? IiovoIution I) nIi I i s o Ir o r Lehne an die Herren

v. IZroinpt z?i Witton.

Gcmclter 4olmnn v. Ralilo hat mit lustiinr v. VVo?i<lt in der Ehe

gelebt und mit derselben eine einzige Tochter gczeuget, V.nna v. I)alrl

genannt. Diese l>at ihren Vater überlebt und ist vor dem Jahre 1590

gestorben. Daraus hat ihre Mutter, gemelte .lustinn v. Womit, sich als

Erbin ihrer Tochter lind zugleich zu deren Vaters auf sie verfallene

Güter, „sie sehen Lehn oder Erbe" nach Loostischem alten Herkommen

angegeben nnd dieses ihr Lnooossioim-Recht wider die sich angegebenen

0 leisten, auch abtragen.
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Erben, nämlich .lolrann v. I)ro8to und Ecwpar v, ^Valravon, namens

ihrer Hnusfrnncn und Kinder als der verstorbenen Jnstcr H 4nnon v.

I1al,1 Vaters Schwester und Bruder (vermutlich Halbbruder) Tochter

behauptet. Sie war nun zwar wahrend dem Prozeß als Ehefrau Herrn

^Vounamurs v. Lrompl zu >Vitton mit Tode abgegangen, nachdem

sie mit dcmsclbeu Kinder gezeuget und hinterlasse!? hatte. ES ist aber

doch in gedachten, Jahr 1590 a,1 inskantiam ihrer und ^Vonnamars v.

Ilrompk Vormündern wider gedachte v. Drosta und IValravo bei dein

Ruthe zu 8oo8k dahin ergangen:

„wie Iol>8t 9a >Ven,1k scl. zu ihrer in erster Ehe mit lolwnn v. 4>a1,1

gezeugter Tochter, etwa Jungfer 4nn<?n v I)a1,1 das nächste Blut und

wahre Erbin seh, nach dieser Stadt Brauch ii, allen liegenden oder

fahrenden Gütern, sie sehn frcy oder lchngehörig ^), in diesem Gebiete

gelegen, jedoch den, Lehnherrn seine Gerechtigkeit: (das ist inveski-
turn ar A o p r a o 8 ta n cl a:) vorbehalte«,. Ferner da sie als Mutter

zu solchen Gütern wäre gestattet worden, also auch ihre mit >Vonnomarn
v. Ilrompt ii, anderer Ehe gezcugcte Kinder ihre rechten Erbfolger in

allen ihren beweglichen und unbeweglichen, frehe» oder lehnrührige»

Gütern sehen."

Solchergestalt sind also die v. Dalrlische Lehne und Güter auf

gemcltc Eheleute ^Von. v. IZrompt Sohn Im,Horton v. Ilrompk und durch

dessen Tochter .loliannan, v. IZrompk au deren Ehelichsten (4or1,arc1

v. cl. kook zu ^Vitton, mithin deren Nachkomme!,, auch endlich auf des

Freyhcrrn (lorl,. v. ä. Ilsele zu >Vittsn Testaments-Erben von i^Iir-
haol, und v. stontinole, mithin deren Esooionarnim Frehherrn v. 8o1,irp

und dessen Erbin cgnalitato ci„ato8k. (?) Freyh. v. Ilil^ gekommen.

Z 31: Einziges U e b e r b l c i b s e l davon.

DaS einzige davon bei der >Vittonscheu Lehnkammer noch jetzo vor¬

handene Neberbleibsel ist Höte^or8 Kotten oder IIuhtoI,r8 Hof zu IIoirinZ8ön,

wird 8pooit,oirot zu „14si2 Morgen und IV2 große Graben-Ruthen

sähdigei, Landes in «Vloiningliarmon thale an dein alten 8oo8kor Wege

an 4 Plätzen, der der I'araäio3or Holtz-Weg durch gehet, haben von denen

v. Dahl, v. IZrompk, v. ,1. Ilook, auch v. Ilontinole die IIuxtor?8on (?)

Elat^on 8„ooo88ivo zu Lehn en'pfangen." anno 1754 ist aber der

Königliche Obriot-Piontnant v. I88ol8koin, Herr zur Iwito, nxorm

geborener v. Llat^ nomine belehnet worden, anno 1717 hat zwar der

v. Lüat^o'scher Nanelalarius: Notariu8 ()e8koin in seinem Nanrlato die

Namen der v Einmischen Töchter in seiner exlcidirten Vollmacht aus¬

streichen und sich deshalb besonders reverZiren müssen, je dennoch hat

der v. EInMo'schcn Tochter Frau v. I8sol8loin anno 1754 die Belehnung

nicht geweichert werden können. Vicl. Lehn-ReZwIratur Imt. II, Nr. 2.

tz wahrscheinlich: Jungfer, vielleicht aber auch Lnistsr ^ Schivestcr.
soll Wohl lehnrnhrig heißen.
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Z 32: Verdunkelte Daiiiisobo Lehne.

a) S c ch szchn und ei n h a l b e r M o r g e n Landes, bei

8oost gelegen, hat lobann Dosmann genannt Drins anno 1506 von

.lobann v. Zorobom, hcrnächst 9. Ivonoobo bei denen v. Dablo und

zuletzt nnno 1617 'lonnis Xoito bei Inibort v. beompt zu Lehn empfangen.

Jüngere Nachrichten habe ich nicht gefunden. Viel Lehmkophstratur
Int. 0. Xr. 12.

b) Varonbolts Hof, in der Loostor Voerde bei DstinFbauson

gelegen, hat lobann Drovo als Vormund von scl. 'I'önnos Doipbus

Kindern von Drees v. Dubio unno 1544 zu Lehn empfangen,- davon,

finden sich noch 7 alte Iloversaies. Nach deS v. DIat/. Bericht an den

Lehnherrn sollen die v. Iriesenbauson zu Loest dieses Gut anno 1691

vom Herrn v. Dabl daselbst zu Lehn getragen und dieser vorgegeben

haben, daß dieses ein Aftcrlehn von dem Jürstlich iKünsterischen Lchn-

gnte, dem Ilusen-Hofe zu 7VuIIingboppon scy. — Vul. Lehn-Rcgistratur
Dil. V, Xr. 2.

cchVoZolsanAS Hof oder den Hof zn I.anFeustrato hat

lobann von clor Xloollen von Ilsrmann 1'rins zu Lehn empfangen

anno 1421, davon Ilovorsai in der Lehn-Registratur Dit. V, Xr. 3.

Ich glaube, daß daS Dominium ckiroetum dieses Gtltes auf die v. Dabl
vererbt ist.

6) Außer gcmelten Gütern meine ich Doversales von derer Dablen

^basalien über etliche Morgen Landes vor der laoobz--Pforten zu Losst,

ingleichcn über andere Stücke gesehen zu haben, die vermnthlich noch nicht

rcgistriret seyn.

K 23. Liste derer noch o h n v e r j ä h rte r Lehne.

I. Dü ck i nZ b an ssr Mann lehne. Vi<1. A 5.

1. Mühle zu der Bnrgmiihle, Mühlcnstnck und ZNühlenkainp im Amt

Düna und Kirspcl Dünon.

2. Üoecksobers, jctzv DböinZs ch Gut zn DütZeniIortmumI iiu Amt
IZocbnm.

3. Narroit Kottcit zu Lomborn ini Gericht DanAonckroor.

4. Sieben Scheffelsc Landes zu bsselen im Biarktfeldc, Amts Düna.

5. Ileineebens, jctzo Dicbmanns Gtlt zu Xnnen im Amt Ilosrcke.

6. Leböttlenborls ch Kotten zu Xsseien iiu Amt Dnna.

7. ^Verniebens Gut zu bickckinAbauseu im Amt Dnna.

D. II a r ck e n b e r Z i s e b o s Le h it. V ><I K 22.

8. Neunzehn Morgen Landes, der DossiinAbol genannt, chg von Ivott-

manus Kotten zu LebiüobinFsen und liockckon Gut zu Iloitnm in

den bcydcn llirspelen bückericii und Ostönnen gelegen.

ch ß 5 t lböiuA. — ch Z ö: Koböttebilvorb
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III. K an Aa n Iio I t Iran 8 o r Lehne. Vnl. K 27.
9. Der Zehnte zu Krovol und IIoo1r8tascktan im Kirspel Eourl und

Amt Ilnna Z.
19. Der Zehnte des ErbgntS zum Obersten lla^alröllinxt auf der Kmpar

Straße iin Gericht Lolnvalm.
11. Der Kutte auf dem Ufer ebendaselbst gelegen.
12. Eine Halbscheid dcS Zehntens auS Immlarlrarm Hofe, den KalrviZer

4 Höfen, samt den Kotten im Gericht Lolrrvalm, die X. Innckarlrarm hat.
13. Die andere Hälbcscheid gemelten Zehntens, die Lonr. llanrVXolla hat.
14. Zehnte aus dem Inm1orlrau8ar Hofe, der von Inmlarlrarm auf dem¬

selben Hofe rlatinirat tvird.
15- Zehnte auS dem breiten und Kinnort Stück, so ^örZan KwIIo hat

und Kimlorlnnmar Zehute herkömmt.
16. Zehnte zu KainIrinAliarmon, tvvmit Kaiman belehnet ist, im Gericht

Lolrrvolm.

17. Zehnte zu Kamlring'lmrman, womit Koaloalmnann, genannt Kontor-
mann belehnt ist.

18. Zehnte daselbst, womit La8j?ar II)'1r^ belehnt ist.
19. Zehnte daselbst, den Hans Lürrmtian Kzckr^ zu Lehn trägt.
29. liiarmanim Gut zu L.8l>aole im Gericht Volmarstein samt der

Halbscheid der Zehnten zu KachinZIrarmon ^ IZroLlrIran8an,
^Voolrtanlrroolr eto.

21. Die andere Hülbschcid dieses Zehntens, worüber dem Ks^arlroü'
genannt Ivüpar zu ^8lraa1e die Belehnung zu Llavo zuerkannt, doch
bei meiner Zeit nicht crtheilct ist.

22. Die I7alrlrsn-Hvve im Gericht und Kirspel Lalrrvalm.
23. 8vli1oaxar8 Gut zu OöMa im Kirspel Kl8E^ und Grafschaft KimsturF.

IV. DaS I>alrli8elrs Lehn. Vi«I. Z 31.

24. Rufehrs Huf zu IlairinMan in der 8oa8tar Voerde.

V. Anhang von denen Kirchen-Lehnen.
25. Die IVmtornt zu ^Vitton ist Herrn Pastor LalrmimIinZ oonlarirt.
26. iDie Vioaria Ilsatao I^Iaria VirZinm daselbst ist eben demselben

aonlarirst.
27. Die 1'a8torat zu IIückinAlmrmon ist Herrn Pastor Kinckan ooirlarirat.
28. Die Schulmeisters-, Küster- und OrganistemBedienung ist dem

it7. Elav eoickerirst.

Z 34 : Natur und Herko m inen bey diesen Lehne n.
Eben gemclte Kirchenlehnc werden vermöge dcS ?atronat8-RechtS

(inaliüaiortan Personen gratis auf ihr Leben oder ihre HomZnation ohne

') et. § 27. — 9s 27, 7 steht lumst. — 9 jetzt Haßlinghausen.
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einige Lolennitäten ^) verliehen,' besonders hat die Gemeine bei denen

U ittenschen nichts zu thn», die UüclinAliaussr hiitgegen 3 Oancliclaton

Vvrzuschiagen,

Die speeitioirten Uüclin^Ilaussr. IlarclenIoerAisoltL, Uangenlcolt-

Icauser und Oallliseltö Lehne sind biShero derer Vasallen Uesoenilenten

ex ,snre san^ninoa verliehen. Und vb sie zwar gemeiniglich in denen

Lehnbricfen M ann l c hne gcnennet ivvrden, sv ist dach denen Töchtern bei

dem lxüperselten Lehn ld'r. 21 die Bclehnung zuerkannt, und bei dem

lliermannschcn Lehn lVr. 29 vcrstattct, wie auch bei dem Uutelrrs Gute

lVr. 24, ingleichen bei dem (ZosslinZIrote l>lr. 8 geschehen ist.

Und da in ^sssrtiono F^iooessionis llranclecilourgicae in denen

Herzogrhnmern .UUieli, Olove und llerge, sodann denen Grafschaften

Narclc und UavensksrA standhaft UaZ. 4 ab ssczn. bchatiptct ist, daß in

IVestplralen die Lehne iura Uraireornrn anti^nc proiniseuas natnrao sehn,

dieses auch die Kaiserliche Kammer in Ansehung der Chnrköllnischcn Lehne

des Herzogthuins IVsstplcalen per luclicatuln in Sachen v. Ilanxleäsn

contra v. Triste moclo v. OlanAreken angenoinmen hat.

Viel. Freyhcrr v. drainsr in Odservat. .luris Univsrsi, oloservatione

1179 und vox (?) Mannlchn die Weiber van der LehnS-Luccsssion nicht

ausschließet, sondern nur denen Burg- und Hoflehnen entgegen stehet,

item Odsorv. 1496,' dieses auch nach dem Herkommen bei der Fürstlich

lUünstoriscliön Lchnkammer zufolge vom Kaiser iUaxiinilian II. bestätigten

Ooncorclatornnr zwischen Bischopf 4olrann und dessen Uonrcapit.nl auch

Land-Ständen von anno 1579 also ylrssrviret wird. Vicl. UolrsliirZs

Beschreibung des Stifts iUnnster von dem v. Ltsinen eclirst paZ. 141

ot scczn. So ivürde meines ErachtenS «inalitas toucloruin urasoulinoruin

Wider derer Vasallen weibliche Nachkomme» nicht zu behaupten sein, und

besonders desto weniger, wenn die Lehne im Gebiete v. Loest liegen, wo
4nstina Uo IVonclt, Wittib 4c>lrans v. Ualrls, als Erbin ihrer beiden

Töchter (Viä. Z 39), ihres verstorbenen Ehemanns Lehn und Erbgüter

per 4nclicatnnr des dasigen Raths anno 1599 erstritten hat. Dieses

.Inclicatum ist auch allerdings der Socstischen alten Schrae art. 166

gemäß. Viel. UnrininZlrans in Nsmaralrililzus Lusatonsilrus ob Docu-

nrentis paZ. 19 l et socpu. Ja anderer IVostpliälisclrsr Lehn-Llurien
Herkoinmen und die Uortinuncliselre alte Ltatuta coniormiren sich dainit
vollkonnnen.

Das Uaucleininm oder Hecrgeivette von denen 4Vittonsclrsn, Ilarclen-

lroi-Aisclren, UanZenlioltlrauser und Ualrlisclren Lehnen ist meines

Wissens nirgends festgcsetzet, mithin hat dasselbe ca. anno 1694, als der

Frchherr v. cl. lisele die UanAsnlroltlransor Lchnkammer angetreten und

die dazu gehörigen Vasallen samt denen andern belehnt hat, accorcliret

werden müssen. Dieses ist hernach so viel möglich befolget worden, mithin

') — Feierlichkeiten, Gepränge. — Behauptung.
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ist nun ein ziemliches (Quantum lmmlomv und zwar sowohl Hü>. in
( Zasu nrutati Ilomini <Iireoti als VasnIIi hergebracht, wvriiber die
Gebühren-Verzeichnisse in der LehulUoAi.stra.tur Int. 9, Xr. 1 iliachweisung
geben ivird.

Van denen ImnAcmlioltlmusor Lehnen tvird sich eine ManngerichtS-
llrknnd lv clleicht bey denen Lehnrollcu sulr Int. I!) finden, worin die
Lchnkammcr ca. anno 1539 erkannt haben, was der Lehnherr ihnen und
sie hinwiederum jenem schuldig sehn. So viel mich erinnere, gehet sie
unter andern dahin, daß, wenn ein Mann sein Lehn vcrwürkte, der
Lehnherr dasselbe nur auf ein Jahr und Tag zu seiner Tafel ziehen
könne und demnächst dem sich darum meldenden nächsten vom Gcblüte
dasselbe wieder verleihen müsse. Dieses Lonl 'ormirat sich mir dem Her¬
kommen bei der Valmarstmnisclwn Lchnkammer, worüber deren Lehu-
männcr anno 1599 eine gleiche Weisung crtheilet haben. ^ icl. v. steinen
im 4. Stück der IVestplml. Hysterie pag. 1339 et seri». Von der
Befolgung ist mir aber kein Easus specialis bekannt.

Ferner erinnere ich mich, daß der selige Frehherr (lerlmrcl v. cl. Uoele
dem Vasallo, sobald dieser daS Inrullenunm bezahlet, den Lehneid abge¬
legen harte, die Hand gereichet und gesagct habe: ,,Jch belehne Euch mit
meinem Lehngute und wünsche Euch viel Glück!" — welchem nächst der
Vasall zur Tafel gezogen, und wenn er Baurcu-StaudeS, vom Rcntmcister
in der Küchenstube bewirthet, auch demselben der Lehn-Uoeal mit ohngcfähr
einem Maas Wein, um auf seines Lehnhcrru Gesundheit zu trinken,
praesentiret wurde, wofür acl 2 Rthlr. Kiichcusteueru bezahlt tvcrden
mußten, die hernach zu dem Uauilemis gerechnet worden.

Der Lehn-Uoeal war ansehnlich, in der Form eineS Kelches, doch
der Fuß nicht so hoch,' auf dem hohen Deckel stand ein geharnischter
Mann, in der rechter: Hand eine Lanze, und auf dem linken Arm einen
Schild mit dein Frcyherrlich v. Ueclriselren Wappen haltend. Dieser
l'oeal war von Silber, in- und auswendig fein verguldet und durchgehend?
mit getriebener Arbeit von Blumen und Figuren versehen. Er ist aber
anno 1747 von des Freiherrn v. Ueelc Testameuts-Erben mit unter die
Thehlung des Silberwcrks gezogen und in Düsseldorf für alt Silber
umgearbeitet worden. Nachhero hat man sich bey der Lchnkammer mit
enieni großen Glase an dessen Statt bcholfen.

Die Vasallen geloben zwar die Lehne zu verdiene» und zu vcr-
manuen, auch dem Lehnhcrru treu und hold sehn zu wollen, — allein
da die Fehden der Ritterschaft und Adeligen, wenigstens seit der Mitte
des 16. Leeuli eossiren, und damals durch scharfe Bestrafung derer
wider die vorherige ReichS-Eensiitutienis und die Landfriedens Handelnden
diesem alten Unwesen im Reich gesteuert, so fallen auch die militairiselien
Lchndienste weg. Es sind sonst von derer v. lVitten Fehden wider den.

') z? — ii cmS ist —



- 94 —

Grafen v, UimdnrF anno 1308, Wider die Stadt Oortmnnel van anno

1434, wider die v. Ovelaeleen zu 'tViseliellnAgn vvn anno 1447, Ividcr

^Vennemar v. Witten und andere Lpeoialia in denen Urkunden enthalten,

nicht weniger Vvn derer von v. IlarclonberMr Fehden Wider Dortmuinl

und gar den Hertzog vvn .lülielt und ÜerZe zc.

Allein seit gcmelter Mitte des 16. Leeuli ist weiter keine Gelegenheit

Lehndienste zn fordern, als daß die Vasallen daS Mnnngcricht mit

bekleiden und dem Lchnherrn wider die säumigen vder widerspenstigen

Vasallen ip"»- panes Lariae (?) Recht sprechen halfen, wie auch noch

anno 1754 et sec^u. zu Witten geschehen ist. —

9 gn.a x.anis Lwi'ias? — als BrotgcrichtShof? ?



He schichte der „Muptsiraße" in Witten.
Vortrag, geHalle» van G. Haren in der geschichtliche» Abteilung deS

Vereins fiir OrtS- und Heiinatskliilde.

Unter dein Namen „Hauptstraße" verstand malt früher die ganze
Wegstrecke van der Crcngcldanzer Chanssee bis zur Ruhrfahre, Ihre
Unterhaltung und Ausbesserung lag dem Hause Wittelt ab. Bei dem
starken Verkehre, su darauf stattfand, machte sie nicht überall die nätige
Breite haben. Sic entsprach keineswegs einem Hafreskriptvam 23. Febr.
1676, wvnach die Wege wenigstens sv breit sein sallte», dag sich überall
zwei Wagen bequem atisweichenkannten, weshalb Gerh. v. d. Reck am
2. Jan. 1712 anbefahl, „daß safart ahne allen Zeitverlust die Vorsteher,
Führer und Frvhncn daran sein fallen, die gemeinenWege abgemeldeter-
maßen zu verbessern und zu erweitern. Sollten die Eingesessenen van
der Verbreiterung nichts wissen wollen, sv soll ihnen die Gemeinde einen
Ersatz gewähren. Dem Saumseligen jcdvch und demjenigen, welcher sich
dcit Anvrdnungen frcvclmntig widersetzt, soll eine Strafe von 16 Gold-
guldcn auferlegt werden."

Am 5. Aug. 1747 starb Gerhard v. d. Reck. Durch Urteil der
Clever Regierung wurde den Freiherr» v. Mirbach und Benting der
Besitz der Allodialgiirer zuerkannt. Durch Urteilsspruch vom 27. Juni
1748 wurde eine Nbsonderung deS Lehns von den Alladialstückenvorge¬
nommen und die Schwester deS vorstorbeuenGerhard v. d. Neck, Theodora
Sophia, verwittwcte v. Bottlcnberg gen. Schirp, in den Besitz des
Gerichts gesetzt.

Es entstand jetzt die Streitfrage, wer für die Instandhaltung der
Wege zu sorgen habe, die Besitzer der Allodialgüter oder der Gerichtsherr.

Im Jahre 1755 beschwerten sich die Fuhrleute darüber, daß der
Weg nächst dem Haus Wittcnschen Garten ganz inpaZsadol sei, weswegen
der Landrat Grüter in Altendarf unter 28. Mai 1755 dem Rentmeister
deS Hauses Berge, Herrn Sunthcn, aufgab, innerhalb 3 Wochen, bei
Vermeidung van 5 Nihlr. Strafe, den Weg auszubessern.
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Sunthen weigerte sich aber, den Anordnungen nachzukommen. In

einem Schreiben <1o ciato 20. Juni 1755 gab er allerdings zu, daß die

Wege schlecht seien, daß niemand ohne große Gefahr besonders über die

2 Brücken, so über den Mühlenstrang gehen, fahren konnte. Der Frei¬

herr Gerhard v. der Reck habe zwar zeitlebens die Wege reparieren lassen,

allein diese Obliegenheit habe sich mit dessen Tode erledigt, nachdem dem

Hanse Witten der Zoll und daS Wegegeld als ein Ersatz der Rcparatoin

aberkannt und ans den Fendalerbcn Freiherrn v. Schirp übergegangen sei.

Dieser habe deswegen nnch die Reparaturen zu besorgen, wie denn auch

seine Beamten, nämlich der Zolleinnchmer Brvcking und der Verweser

Schütte mit der Ausbesserung bereits begonnen hätten, freilich sei die

Reparatur von ihnen sehr untüchtig vorgenommen.

In Verfolg dieser Zuschrift legte der Landrat unter 30. 6. 1755

den Wegegeldinhabcrn Brvcking und Schütte die weitere Ausbesserung deS

Weges und der Brücken ans. Diese aber remonstrierten dagegen unter

15. 7. 1755. Der Zoll, so sagten sie, habe nur die Sicherheit und nicht

wie daS Wegegeld den Endzweck der Reparation. Daher habe auch das

HanS Witten stetS unweigerlich die Ausbesserungen gemacht, und selbst

nach dein Tode deS v. d. Reck, als die Schirp den Zoll ausgewonnen,

sich dieser Verpflichtung nicht entzogen, wie die Zeugen Sticht, Hcckmann

und Daam eidlich erhärten könnten. Uebrigens sei UsnS, daß jeder

Eingesessene ohne Unterschied die zwischen seinen Gründen liegenden Wege

zu unterhalten habe, weswegen es um so unverständlicher wäre, dag das

Hans Witten sich weigere, den Weg bis an den sogen, wilden Mann oder

Handweiscr zu unterhalten, als gerade der Pächter und Verwalter

Sunthen den in Frage stehenden Weg am meisten gebrauche und verderbe,

kleine königliche Verordnung sei vorhanden, welche einen Cavalier der

Pflicht enthebe, die zwischen seinen Gründen liegenden Wege zu verbessern.

Ans diese Vorstellung hin entschied die Domainenlammer zu Cleve

am 27. Ort. 1755, daß die Ausbesserung deS Weges dem Hause Witten

zur Last falle. Der Landrat v. Grüter beauftragte am 12. Febr. 1756,

als der Rentmeister sich trotzdem noch nicht fügte, den Colon Nieder-.

Hemesaet, welcher dein Hanse Witten mit Pferdcdicnsten verbunden war,

bei 10 Rthlr. Strafe innerhalb 4 Tagen den Weg neben dem Haus

Wittenschcn Garten hin mit 2tägiger Steinfnhre in fahrbaren Stand zu

setzen. Allein der Rentmcister untersagte dem Colon die Steinfnhre, er

erneuerte dieses Verbot, als er den Niedcr-Hemesaet am 4. März an dem

Hanse von Bernd Drees antraf. In Gegenwart der Zeugen Wttw.

Bernd Drees, Johannes Hollmann und dessen KnechtS verbot er ihm

jegliche Sreinfnhrcn.

Nunmehr ordnete der Landrat unterm 6. März 1756 an, daß die

Ausbesserung einstweilen anS dem Wiedcrpfening besorgt werden solle.

Er beauftragte deshalb den Stcnerreecptor Schütte, innerhalb 24 Stunden

so viel Steine als erforderlich seien, in den Weg fahren zu lassen, auch

dw genügende Zahl Arbeitt lente zu dingen, die Kosten aber gegen
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Quittung aus der Stcucrkasse zu bezahlen und die Rechnungen bald¬

möglichst einzusenden. Um jedoch den Weg den Güte noch einmal zu
versuchen, gab er ihm auf, dem Reutmeistcr Sunlhen von dieser Anord¬

nung vor Ablauf der 94 Stunden Kenntnis zu geben.

Inwieweit der Reutmeistcr dieser behördlichen Anordnung sich „och

ferner widersetzt hat, verraten die Arten nicht. Es läßt sich jedoch an¬

nehmen, daß er nachgegeben und die Instandsetzung selber in die Hand

genommen hat. Der Weg mochte jetzt freilich in der denkbar schlechtesten

Verfassung sein, nachdem über die Verhandlungen ein ganzes Jahr ver¬

strichen war. Indes der Hauptweg lies; auch später noch oft viel zu

wünschen übrig, weswegen die Behörde Ende des vorigen Jahrhunderts

darauf drang, dag derselbe chaussicrt würde. Mit dem Freiherru v. Nitz

wurden Verhandlungen angeknüpft, die zu dein Resultat führten, daß der

Freiherr den Wegebau für eigene Rechnung übernehme» solle. Dafür wurde

ihm dann ein Wege- und Marktgeld gewährleistet. Allein die königliche

Regierung billigte das Ueberciukommeu insofern nicht, als sie die Wcgc-

geldliste zu hoch fand und der Märkischen Kammer unter dem 1l). Mai

1796 aufgab, die Wegegeldsäne herunterzudrücken, auch dem Freiherr»

die Verpflichtung aufzuerlegen, den zu erbauenden Weg beständig gut zu
erhalten.

Der Mandatar dcS Freiherrn war der Landgerichtsassessvr Bölling,

später Qberl crgrichtcr zu Wetter. Er verhandelte mit der Regierung

wegen der Wegegeldtapc, da er aber zu der gewünschten Reduction sich

nicht herbeilassen wollte, so drohte das Wegeamt, den Chansseebau auf

die königl. Kasse zu übernehmen. Damit war der Freiherr jedoch nicht

einverstanden. Bölling wurde bei dem Minister, welcher, sich auf der

Durchreise in Bochum aufhielt, vorstellig und arbeitete ein Promcmoria

aus, welches er dem Minister nach Wesel nachsandte.

Am 99. Nov. 1797 wurde folgende Convention abgeschlossen:

„l. wird, dem Freiherr» v. Ritz die chausseemäßige Instandsetzung

der Wcgcstrccke von der Chausseenummcr 947 au bis zur Schiffahrt dergestalt

übertragen, daß er solche überall dem anliegenden revidierten Anschlage

gemäß ausführen muß, wie er denn auch die Pflasterung und Planicrung

dcS Marktes und dessen immerwährende Unterhaltung vbne den geringsten

Znschnp auS irgend einer öffentlichen Kasse zu verlangen, lediglich auf

seine Kosten zu besorgen unternimmt, endlich aber den Kornmarkt selbst

mit den erforderlichen Bänken oder Gerüsten überall gehörig zu versehen

und solche ebenmäßig in gutem Zustande zu unterhalten sich verbindlich
macht, welches EndeS er

9. auch gestattet, daß dieser Bau nicht allein in Oberaufsicht des

WegeamtcS, dein allegierten Anschlage gemäß, ausgeführt, sondern auch wie

die übrigen Chausseen in der Grafschaft Mark beständig in gutem Zustande
unterhalten werde, wogegen ihm aber

3. freigegeben wird, daß er die zum Bau nicht allein, sondern auch

die zur Unterhaltung erforderlichen Materialien, so wie es die Wege-



ordnung vorschreibt, daher nehme, wo sie am nächsten und besten zu

haben sind, jedoch muß er, wenn dadurch dem Gruudeigenthümer Schaden

zugefügt wird, solchen taxmästig vergüten, wie denn auch überhaupt
4, die Anwendung der gesetzlichen Vorschriften der emanierten Wege-

ordnung auch für diesen CommuuicationSweg giltig sein soll, jedoch wird davon
5, ausdrücklich ausgenommen

u) daß die Eingesessenen keine Verpflichtung haben, die Materialien-

anfuhr gegen rcglementmüstige Zahlung zu übernehmen, sondern

der Gerichtsherr verbindet sich selbstcn, Fuhren zu diesem BeHufe

zu accordireu, falls ihm die Eingesessenen des Gerichts nicht in

Güte behülflich sein wollen,

st) wird die sonst dem Wegeamt auf der Chaussee eompcntierende Bestra¬

fung der Kontravenienten dem Gerichtsherrn beigelegt, wie denn auch

o) diese Strafe »ach Abzug deS Denunciantcnantcils zu dem Wege-

gclderfonds des Gerichts fliesten,

6, wird dem Gerichtsherrn nachgelassen, ein Wegegeld nach den in

anliegenden Taxen enthaltenen Sätzen zu erheben, worin aber auf keine

Weise ohne vorherige Cognition und Allerh. Genehmigung einige Ab¬

änderung machen, noch weniger aber die geringste Erhöhung vornehmen

darf, wobei sich

7, von selbst versteht, dast nur daS festgesetzte Wegegeld auf den au

der Chaussee beim Ein- oder Ausgange gelegenen Barrieren entrichtet

wird, als woselbst solches ei» jeder zu entrichten verbunden ist, eS sei

denn, dast er auch aus königlichen Wegen die WegcgeldSfrciheit geniestt,

waS aber daselbst frei ist, ist auch hier frei, nur bezahlet auch serner der

auf den Seitenwegen einander ausgehende kein Wegegeld, sondern must

blost das Marktgeld von Vr Stüber zwo Sack von dem zu Markt gebrachten

Getreide entrichten."

Die vereinbarte Taxe hat folgenden Wortlaut:

„Bon dein ans der neu anzulegenden Chaussee nach Witten sowohl

beim Ein- als auch Durchgänge zu entrichtenden Wegcgclde, in gemeinem

Gelde nach dem Cours 5 Sibr,, Berlinisch zu 6 Stbr. gerechnet.

1. Von einem Pferde, welches, nach dem Wittcnschen Kornmarkt

Getreide bringt oder auch von da abholt, für hin und zurück

zusammen l Stbr,

2. Von einem Reitpferde, auch losem Pferde oder auch Esel
, , , . l Stbr,,

es sei von Cringcldanz nach Witten bis an die Schiffahrt und

zurück oder von der Schiffahrt nach Witten und zurück,

3. Von einer Karre nach dem Markte und wieder zurück

sie mögen Getreide zum Markte bringen oder von da abholen.

а) von einem Pferde

st) mit 2 Pferden

б) ,/ 3 „

' 3) // ck „

2 Stbr.
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-4. DaS durchgehende Fuhrwerk bezahlt aber nur

a) nun der 1 spännig dcladencn Karre . . 1 Stbr.

// // 4 „ // // - - ^2 „

// ^ // . . 2 „

// // 4 „ ,/ . . 2bs „

und lcdig die Hälfte dieser Sätze,

H. Von einer Chaise wird daS nämliche bezahlt wie von einer

Karre je nachdem sie mit 1, 2 und mehreren Pferden bespannt ist.

6. Von einer Kutsche mit 2 Pferden .... 3 Stbr.

mit 3 oder 4 Pferden .... 4 „

7. Von einem Wagen mit 4 Rädern .... 2 „

8. Ein Stück Hornvieh Vs „
9. Ein Schwein 1/4

10. Zwei Schafe '.4 „
11. Ein Sack mit Getreide an Marktgeld . . M „

Was aber

12. auf Seitenwegen ein und ausgehet, bezahlt kein Wegegeld, nur

wenn cS Getreide geladen hat, daS ack 11 bestimmte Marktgeld."

Die Convention fand die Allerhöchste Bestätigung am 3. Mai 1798-

Die Reduetion der Taxe betraf namentlich das Sackgcld, welches

anfänglich auf V», nunmehr aber auf U4 Stbr. festgesetzt wurde.

Schmerzlich hatte Bölling in die Ermäßigung gewilligt, doch beruhigt er

sich mit der Hoffnung, daß in nicht allzulanger Zeit der ursprünglich

vereinbarte Satz angenommen würde. Den Freihcrrn tröstete er in einem

Schreiben damit, daß auch jetzt noch nach Abzug der Zinsen und Unter¬

haltungskosten ein ansehnlicher Uebcrschuß in die srcihcrrlichc Kasse abge¬

führt werden könnte.

Nach Bestimmung deS WegeamtcS sollte noch im Jahre 1798 mit

dein Chaussccbau der Ansang gemacht werden. Diese Anordnung konnte

aber nicht zur Ausführung gebracht werden, indem zuvor noch eine

Unsumme Borbereitungsarbeitcn zu erledigen waren.

Erst am 8. März deS folgenden Jahres teilt der Dberbergrichtcr

dem Freiherr» mit, daß mit dem Chaussccbau begonnen sei. Als tech¬

nischer Leiter war der Wegebauinspeetor Wesermann gewonnen, welcher

eine Vergütung von 1-70 Thalern erhalten sollte. Wesermann war nach

dem Urteil des Bölling ein geschickter und rechtschaffener Mann. Er

hatte bereits eine Reihe von Wegebauten fertiggestellt, u. a. 1790 die

Chaussee von Aplerbeck nach Hcrdecke. Als Unteraufseher wurde in Engel¬

hardt die geeignete Persönlichkeit gefunden. Er war nach dem Zeugnis

deS WegcbauinspectorS ein treuer, umsichtiger Mann, der bei dem

Märkischen Chausseebau angestellt gewesen war und auS Erfahrung daS

Technische des BaueS verstand. An Remuneration billigte der Freiherr

ihm monatlich 10 Thlr. zu.

Unterm 12. "April 1799 teilte der Mandatar dem Freiherrn mit,

t>aß die Steinbrüche verdungen seien / im ersten würden pro Stcinrutc

1
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9 Thlr. 55 Stbr., ini ziveiten 9 Thlr. 90 Stbr., im dritten 0 Thlr.

bezahlt. Die Ungleichheit der Preise erkläre sich daraus, das; in den

ersten beiden die Gcsteinartcn zn fest sästen, keine Schnitte sich senkten

und alles mit Pulver gesprengt werden müsse. UebrigcnS würde der

Unternehmer im dritten Steinbruch schwerlich ans seün! Küsten kommen.

ES war festgesetzt worden, das; sofort, wenn die Witterung es ge¬

statte, im Frühsahr die einzuschlagende Richtung der Strasse abgesteckt
werden solle. Die Linie bot aber viele Schwierigkeiten, weil verschiedene

Anwohner einen beträchtlichen Teil der Grundstücke abtreten sollten. Eine

Einigung war nicht zn erzielen und mutzte deshalb ohne Zustimmung der

Geschädigten die Richtung festgesetzt werden. Die Linie führte von der

Ecke des Feldes am Anfange der Allee bis inS Dorf hinein. Bei dieser

Ronte wurden am meisten Alenbeck und Gerling mit ihren Grundstücken

in Mitleidenschaft gezogen. Erstcrcr beschwerte sich deswegen beim Land-

rat, doch meinte Bölling in einem Schreiben an den Freiherr», das; er

wohl abgewiesen werden würde. Auch der Freiherr selber war besorgt,

es könne die einzuschlagende Richtung seine Gründe benachteiligen,

wenigstens war ihm von Witten anS hintcrbracht, das; die Gärten zwischen

dem Hanse Bos; und dem Hanse Witten arg beschnitten würden, doch konnte

Bölling ihm unter dem 9)5 Mai die beruhigende Mitteilung machen, das;

die Chanssee in der vom Freiherr» gebilligten Richtung gelegt werde und die

Gärten zwischen Bos; und dein Hanse Witten blos; ein wenig angerissen

würden. — Fn diesem Schreiben teilte Bölling dem Freiherr»

mit, das; er mit der Führung der Wegckasse den Herr» Lohmann betraut

und ihm einstweilen 500 Thlr. übergeben habe und zwar von den 9000

Thlr., welche Mandatar zum Chansseeban negotiiert habe. Ein weiteres

ansehnliches Kapital würde wahrscheinlich der General v. Remberg leihen.

Kämen nun noch die 9000 Thlr. zn, welche die Erben Raesfeld leihweise

hergegeben hätten, so würde höchst wahrscheinlich eine neue Anleihe nicht

mehr nötig sein.

Der Chansseeban wurde nun wirksam in Angriff genommen. Schon

am 8. Mai 1799 erhielt Steinbrecher Eckardt 90 Thlr. ausbezahlt, am

l l. Fnni bekam er l00 Thlr., dem Sprawe wurden für 8 Zngkarren

am 96. Mai l0l Thlr. 90 Stbr. gegeben. Panks erhielt am 98. Fnni

für Planierarbeitcn 88 Thlr., Küper von der Schantzc nvelcher mit 9

Kreuzen die D.nittnngen unterzeichnete) 50 Thlr., am 9. Juli bekamen

19 verschiedene Arbeiter -10-1 Thlr. -16 Stbr. u. sä w. Welcher Art die

Löhne waren, ist anS folgendem zu ersehen: Hegemann, welcher 7 Tage

gearbeitet hatte, erhielt pro Tag 15 Stbr., Meertmann und Premmenkamp

pro Tag 90 Stbr. Ter Durchschnittslohn scheint 1 Vit. pro Tag nicht

überstiegen zn haben.

Die Arbeiter wurden meist von anSwärtS bezogen. Tie Torseingc-

sesscnen hielten sich fern. Wesermann, in einem Bericht an den Freiherr»,

klagt, wie wenig es einein Teil der Wittcnschen Eingesessene» um das
allgemeine Beste zn thnn sei, viele wollten sich bei der nützlichen Anlage
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noch bereichern, weswegen fast lauter auslvärtige Arbeiter hätten herau-
gelegen ^ werden niiissen. Etlichen braven Einwvhnern müsse aber daS
Lob gespendet werden, das; sie durch rühmlichen Eifer sich hervorgethan
hätte». So wurde durch den Chaussccbau zwar viel Geld ausgegeben,
— im ganzen 6212 Thlr. 2Vs Stbr. — stoß aber nicht viel in den
Säckel der Dorfbewohucrschaft.

Am 28. August 1793 waren die PianiernngSarbeiten so weit vorge¬
drungen, das; der Jnspcctor die Steinfuhren öffentlich verdingen konnte.
Die Bekanntmachung dcS Verdingcs erfolgte in den Kirchen zu Witten,
Langendreer, Herdeckc, Wellinghofen und Hörde. Es fanden sich eine
Anzahl FuhruntcrnehmnngSlustige ein, doch stellten sie solche Preise, daß
Bölling Bedenken trug, unter diesen ilmständcu die Fuhren zu vergeben.
Er verhandelte unter der Haud mit ihnen, indes ohne Erfolg. Die Fuhr¬
leute hielten an den geforderten Preisen fest. Bölling sah sich genötigt,
wenigstens einen Teil der Fuhren zu den verlangten Sätzen zu vergeben.
Den Rest suchte er bei den Contribnablcn umsonst unterzubringen, indem
cr ihnen für ein gewisses Quantum Fuhren Wegcgeldfrciheitzusicherte.

Bedingung für sämtliche Fuhrleute und Steinbrecher war die l
1. Die gebrochenen Steine dürfen nicht auf dem Bruche, sondern

müssen auf dem fertigen Chaussecdammin V4 Haufen Itff lang P breit
und P hoch aufgerutet werde». Diese dürfe» nicht eher zur Stciudccke
verbraucht werden, bis der ganze Bedarf angefahren ist. Fuhrmann und
Steinbrecher erhalten hiernach bezahlt, was auf dein Wege steht. (Weser- "
mann hatte deshalb die Anordnung getroffen, weil bei früheren Chaussce-
bautcn Fuhrleute und Steinbrecher sich Untcrschlcife hatten zu schulden
kommen lassen, insofern nämlich, als die Steine auf der Bruchstelle auf¬
gerutet waren, und in Abwesenheit des Aufsehers die Haufen kleiner
gemacht und folglich die Steine zweimal bezahlt waren.)

Die zweite Bedingung war, daß Ende Oetober die Anfuhr beendet
fein sollte.

Allein gar bald stellten sich Schwierigkeiten und Verdrießlichkeiten
ein. Während die Steinbrecher rüstig darauf los arbeiteten, vergaßen
die Fuhrleute ganz ihre cvntraetlich übernommenen Verpflichtungen. Den
ganzen Sommer über fuhren sie wenig oder gar nichts an. Alles
Drängen und Zureden blieb fruchtlos. Endlich trat schlechte Witterung
ein, die den Boden aufweichte,und nun konnte vom Anfahren überhaupt
nicht die Rede seilt. Die Räder sanken bis zur Achse in den Sumpf.
Wescrmann suchte wenigstens die freiwilligen Anspanner, denen also für
ihre Fuhren Wegcgeldfreihcit zugesichert war, zu bewege», mit gutem Beispiel
voranzugehen. Jedoch ohne Erfolg. Am 28. Oct. wurde die Ordre
gegeben, daß, wenn nicht binnen 8 Tagen gefahren würde, alsdann auf
Koste» der Saumseligen ein neuer Verding abgehalten werden sollte.
Diese Maßregel wirkte wenigstens insofern, als die Bauern erklärten, daß
sie mit Beginn der ucucu Woche, weil sie dann mit der Bestellung des
Ackers fertig seien, Steine anfahren wollten. Indes die grundlosen Wege
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schienen auch dein guten Willen Einhalt zu gebieten. Da gestattete der
Jnspcctor am 11. November, das; die Fuhrleute den fertigen Damm
benutzen und da abladen sollten, wo die Straße aufhöre. Bei dieser Art
Anfuhr konnten natürlich die Steine der einzelnen Fuhrleute nicht mehr
separiert und nach Cubikfnß ans Hansen gesetzt werden. Vielmehr wurde
bestimmt, die Karren zu notieren und solche hernächst ans Stcinrnten zu
reduzieren. Diese Maßregel stieß indes ans den Widerstand verschiedener
Fuhrleute. Sie wollten sich die Rcduction der Fuhren auf Stemmten
nicht gefallen lassen, denn sie fürchteten, sie möchten betrogen werden.
Sic drohten mit einer Beschwerde. Wcsermann aber setzte seine» Willen
durch und erreichte, daß der Chnnssecban,der ohne diesen neuen ModuK
voraussichtlich den ganzen Winter geruht hätte, nun wenigstens, wenn
auch nur langsam, vorrückte.

Am 28. Oct. 1799 berichtet Wesermann, daß die Steindccke vom
Garten des HnnscS Witten bis inS Dorf fertig sei. Die Planicrarbeit
war um diese Zeit von Witten bis an die Bochnmcr Chaussee quer durch
daS Feld unter Arbeit und zum Teile fertig, desgleichen- auch von der
Akühle bis neben dem Hause Witten. Von der Schiffahrt bis an die
Mühle war die Planierarbeit noch nicht verdungen, weil der Boden
daselbst ganz hart war und die Steine neben dem Wege in die Weiden
anfgcrntct, mithin die Strecke zuletzt fertig gestellt werden konnte.

Am 13. 52ct. teilte Bölling dem Freiherrn mit, daß voraussichtlich
schon Ende des Monats die erste Barriere errichtet und Wegegelderhoben
werden könne. Diese Voraussetzungtraf indes nicht ein. Am 28. Nov.
wurde die Barriere erst fertig gestellt. Sic hatte ihren Platz beim Hause
Witten. Bölling beauftragte den Jäger mit dem Wegcgcldcrempfang.
Um diese Zeit war der Chanssccbanbis zum Markte, am 2. Dez. bis
zu Bruns Hanse auf dem Markte vorgedrungen. Bölling wollte jetzt das
halbe Barricrcgcld von demjenigen Fuhrwerk, so von der Schiffahrt nach
dem Markte und zurück, auch was durch Witten fuhr, bei dem Alshcimev
erheben lassen. Er gab 5V2 Ries Wcgegeldcrzcttel in Dortmund bei Blothe
in Druck und bezahlte dafür 19 Thlr. 15 Stbr. Auf den 10. Dez.
wollte er den Alsheimer verpflichten,dann sollte der Wcgcgeldcmpfang
seinen Anfang nehmen. Um diese Zeit waren die Planicrungsarbeitcn
jenseits Witten, d. h. nach Bochum zu, nahezu fertig. Bölling hatte die
besten Hoffnungen für ein rasches Gelingen des Unternehmens. Er und
Wesermann täuschten sich aber sehr. Die Nummer 37—39, n 30 Ruten
bis zur Schule, welche noch hätten vollgcfahrcn werden müssen, blieben
liegen. Niemand hatte Lust, in dem grundlosen Wege noch weiter Pferde
und Wagen zu opfern. Wesermann setzte auf den 10. Dez. einen neuen
Verding an, allein Liebhaber fanden sich nicht ein. Am 8. Jan. 1800
gelang es ihm, 6 Nummern in dem Felde zwischen Wirten und Crengel¬
danz mit Granddeckc 1 Fuß hoch zu befahren, unterzubringen. Die übrigen
9 Nummern, wovon 6 mit Steinen zu befahren waren, wie auch die
ersten 6 Nummern zwischen der Schiffahrt und der Mühle und das
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Ucbergranden der Stcindecke konnten wie gewöhnlich aus Maugel au Lieb¬
habern nicht vergeben werden.

Weseriuann zeigte sich wegen des schucckeuhaftcn Fortschritts der
Arbeit anfS höchste verdrießlich. Er schreibt am 9. Jan. 1800 au de»
Oberrichlcr Böllingr //Diese dura) die Nachlässigkeit der Wittcnschen
Einwohner größtenteils verursachte Stockung setzt mich in Verlegenheit
und bitte um Verhaltungsmaßregeln." Bei den königl. Chausseen, sägt
er hinzu, könnten die Saumseligen mit militärischer Gewalt zur Pflicht¬
erfüllung angehalten werden. Er zählt die Reste der einzelne» Fuhr¬
unternehmer ans. 7 Fuhrleute waren noch im Rückständemit 116^/»
Sechszehntel — 830 einspännigen Steinfnhren, von diesen hatte R. noch
nichts gefahren^ er schuldete 60 Fuhre». Teilweise hatten die ange¬
fahreneu Steinfnhren uicht für voll gerechnet werden können, weil die
Fuhrleute entweder zu wenig aufgeladen hatten oder die Steine in den
Morast versinken ließen, wo sie verloren gingen. Die Schuld davon
mußte ihnen beigemessen werden, weil sie den Contract nicht innegehalten
und bei nassem Wetter angefangen hatten zu fahren.

Am 14. April 1800 waren noch 3 Nummern im Wittcncr Felde
mit Grand zu befahren, aber kein Fuhrwerk konnte dazu aufgetrieben
werden. Am 1. Mai berichtete Wesermann, daß die zweite Barriere
angelegt sei. Sic hatte bei dem Hause deS Zimmermeistcrs Kvpc, nahe
der Schule, Aufstellung gefunden. Der Marktplatz war abgepfählt und
für 333 Thlr. 40 Stbr. 6. <3. verdungen. Die Saumseligkeit bei den
Anfahrrmgspflichtigcn blieb. Wesermann in einem Bericht an den Frei¬
herr» schreibt! „Als ich die Strecke Aplerbeck-Hcrdecke baute, wurden in
einem Jahre 337 Chaussee-Nummernfertiggestellt, in Witten in diesem
Zeitraum kaum .60 Nummern. Die Schuld liegt daran, weil die Ein¬
gesessenen sich gar an keine Contracte und Versprechungen binden und
nach ihrem Gefallen zu Werke gehen wollen, wenn auch der GerichtSdierer
auf Epecutiom geschickt wird. ES sind sogar jetzt noch Leute, z. E. R.,
der Istst Haufen freiwillig übernommen und nicht gefahren hat und wurde
auf Kosten eines solchen Mannes ein anderer Entrcpcnenr angenommen,
der sich auf die feierlichste Art verbindlich machte, an dem bestimmten
Termin abgefahren zu haben, fuhr aber doch nicht."

Im Laufe des Sommers rückte der Chanssccban so weit vor, daß
der Oberbcrgrichtcr am 10. Sept. 1800 an den Freiherr» berichten
konnte, daß zur gänzlichen Beendigung deS Unternehmens es nur noch
des Uebergrandens bedürfe. Der Markt sei bis auf einen kleinen Fleck
gepflastert und konnte künftigen Donnerstag mit der Erhebung deS Markt-
geldeS begonnen werden.

Wenn aber der Chanssceban auf große Schwierigkeitengestoßen harte,
so bereitete die Einsammlung deS Wege- und MarktgeldcS nicht weniger
Verdrießlichkeiten. Die Mühlenzwangpflichtigenweigerten sich, daS Wege¬
geld zu zahlen, und mußte ihretwegen die Entscheidung der Mark. Kammer
angerufen werden. Etliche zanksüchtige Prozcßkrämer ans dem Amte
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Bochum und dem Genchic Langendreer wollten kein Marktgeld zahlen.

Ihre Name» wurden notiert und ihnen bedeutet, dag sie für die folgen

verantwortlich gemacht würden. Bon einer Anzeige wurde einstweilen

noch Abstand genominen, weil der Gerichtshcrr sich mit der Hoffnung

trug, daß das Marktgeld erhöht würde. Kamen die fälligen Gelder

präeisc ein, so war weniger Aussicht auf Erhöhung.

Am 6. Dez. 1800 berichtet Wesermann, daß das Grandüberfahrcn

nuenrgeltlich übernommen fei. Dafür sollen die Unternehmungslustigen

für ihre Oeconomiesahrtcn Wcgegeldfrciheitcn haben. Indessen die Be¬

gründung zog sich infolge des nassen Winters sehr in die Lange. Am

4. April 1801 war noch nichts geschehen, und weil jetzt der Bauer seinen

Acker bestellen mußte, so konnte jene vor der Hand überhaupt nicht

erledigt werden. Aber auch nach der Besorgung des Feldes schienen die

Fuhrunternehmer keine große Lust zu haben, die freiwillig übernommenen

Pflichten zu erfüllen. Wesermann teilt unter dem 19. Mai mit, daß die

saumscligcn Anspanner durch richterlichen Befehl angehalten werden sollen,

ihre Schuldigkeit zu thuu uud die Chaussee zu begründen. Rentmeister

Boß niachte mit den Fuhren den Anfang. Der Eigentümer der Weide,

R., verbot ihm aber, die Ruhrinsel zu betreten, um Kies zu holen. Der

Obcrbcrgrichter Bölling forderte den R. ans, bis zur richterlichen Ent¬

scheidung den Voß ungehindert fahren zu lassen. Der Befehl wirkte, und

die Begründung konnte von statten gehen. So war denn endlich das

mühselige Werk fertig. Der Chausseeban hatte über 2 Jahre gedauert.

Dafür besaß das Dorf aber, auch eine Straße, die wenigstens zu jeder

Jahreszeit befahren werden konnte.

Reinlich war sie freilich auch jetzt noch nicht. Ebensowenig mochte

der Gerichtshcrr sie immer in gutem Zustande erhalten. Die Klagen

über Schmutz und Unebenheiten ziehen sich durch daS halbe folgende

Jahrhundert hindurch. Im Jahre 1835 kam ein Fremder aus Anlaß

der Herbstkirmes nach Witten. Er gehörte zu denen, die durch den Jahr-

marktstrubcl sich nicht blenden lassen, sondern auch ein offenes Auge für

Beurteilung städnscher Einrichtungen haben. Er fand manches zu loben

und noch mehr zu tadeln. Er lobre den Thatigkeitssinn und die Ord¬

nungsliebe der Wittencr Eingesessenen, die seit dem Jahre 1825 aus den

Namen Bürger Anspruch erheben dürften. Eine Reihe neuer Wohnhäuser,

so urteilte der Fremde, teils recht stattlicher Art, sind ausgeführt, alte

Hänser sind verbessert und haben ein freundliches Aussehen gewonnen.

An der Hauptstraße sind die Strohdächer fast ganz verschwunden. Da¬

gegen die eommnnalcn Anstalten lassen viel zu wünschen übrig und geben

ein Bild größter Verwahrlosung. Die Hauptstraße gleicht der schlechtcften

Chaussee und könne nur als Entschuldigung dienen, daß ein Mann, nämlich

der Besitze; des HauseS Witten, sie ganz allein zu unterhalten habe, auch

bestrebe er sich, so viel als möglich, die Löcher auszufüllen und den

Schmutz zu beseitigen. Die Barriere mitten im Orte hemme den Berkehr.

40—50 Wagen müßten oft zu glcicherzeit da halten und warten, bis sie
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> .
abgefertigt tvürden, und das aii KirmeStagcn, wo das Gedränge so wie
so derartig stark sei, daß nianehmal der Verkehr stocke. Die Strasse sei
keineswegs zu breit, sie würde tinnötig verengt durch die Bilden, welche
aus beiden Seiten ausgeschlagen wären. Verengt würde die Straße auch
durch die KirchhofSmaner,welche weit in die Straße hineinrage und dazu
noch so baufällig sei, daß sie eines Tages zusammenstürzenkönne und
dann nicht bloß diejenigen unter sich begrabe, welche zufällig daran vor¬
beigingen, svnöcrn besonders auch die Dorsjngend, welche an ihr Klettcr-
übungcn anstellten.

Wir können von allen Ausstellungen, die jener Fremde machte, hier
f wicht Notiz nehmen, weil wir den Rahmen unseres Themas überschreiten

müßten. Wir müssen deshalb auch Abstand nehmen, alle VerbesscrungS-
vorschlägedes kritisierenden Fremden anzuführen. Bemerken wollen wir
nur, daß er u. a. fordert, daß die Barriere an einem freieren Platze,
etwa am Hause Luhn, Aufstellung finden möge. Die Kirchhofsmaner
müsse zurückgesetzt werden, den Buden könnte um die Kirche herum ein
Platz angewiesen werden. Dieser Platz müsse allerdings zuvor ge¬
ebnet werden, was an und für sich schon aus ästhetischen Gründen
geschehen müsse, denn die alten Grabdenkmäler, die darauf hcrumlägen,
sowie die Grabdeckel, welche aus der Erde hervorragten und emporgequollenen
Särgen glichen, böten geradezu einen widerlichen Anblick. Gefordert müsse
auch werden, daß die Steinbänke aus dem Marktplatze in ordnungsmäßigen
Zustand gesetzt würden u. s. w.

Diese Erörterungen des freimütigen Kirmesgastes riefen eine Flut
von Entgegnungen hervor. Zunächst fühlten sich die städtischen Behörden
betroffen. Der Beigeordnete, Obcrgeschworener,Hardt veröffentlichteim
Wochenblatt für den Kreis Bochum unter dem 12. Nov. einen Artikel,
in welchem er zwar anerkennt, daß jener Kritiker manches Mißliche zurccht
tadle, indessen könne die Stadt für alle Ncbelständenicht verantwortlich
gemacht werden. Die Unterhaltung der Hauptstraße und des Marktes
sei Sache des Besitzers vom Hanse Witten. Die Beseitigung mancher
Uebelstände sei schon längst von den städtischen Behörden in Aussicht
genommen, indes scheiterten sie an dein Unvermögen der mit Steuern be¬
lasteten Bürger. So z. B. hätte Witten für das Jahr 1835 an Grund-,
Klassen-, Gewerbe- und Commnnalsteuer 3727 Thlr. 29 Sgr. 7 Ps-
aufzubringen. Dazu kämen dann noch 1578 Thlr. 24 Sgr. 8 Ps. für
das Schulgcbäude, 665 Thlr. für Anschaffungen von Subscllien u. s. w.
Die Gemeinde sei an der Grenze der Leistungsfähigkeitangelangt, und
nur nach und nach könnten die gerügten. Mißstände beseitigt werden.
Die KirchhofSmanerübrigens dürfe nach einem Gutachten des Oberbau-

> rateS Cleme» vom 13. April 1828 nicht niedergelegt werden, weil der
Turin an Sicherheit alsdann Einbuße leiden könnte, auch hätten Gemcinde-
angehörige gegen die Einziehung protestiert, weil hart daran sich Gräber
befänden.

Wir müssen unS versagen, ans andere ZeitungSstimmen einzugehen.
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Wir würden zu sehr die Geduld der Zuhörer in Anspruch nehmen müssen.
Die llnrcinlichkeit der Straße blieb und machte sich um so fühlbarer, je
mehr der Ort sich bevölkerte, je grösser der Verkehr wurde. 1850 ging
der Marktplatz in den Besitz der Stadt über, die Hauptstraße blieb aber
noch Eigentum des HauseS Witten bis zum 19. Sept. 1865, wo sie
durch Beschluß der städtischen Behörden um den Preis von 500 Thlr.
angekauft wnrde. Die Pflasterung erfolgte aber viel später. Im Winter
1869/70 steigerte sich die Not der Anwohner der Hauptstraße derartig,
daß sie bei den Stadtverordneten petitionierten. In dem Schriftstück,,
welches am 15. Januar 1870 abgesandt wurde, heißt es unter andcrnm
„ . . . . Augenblicklichhat der Schlamm und Dreck derartig überhand
genommen, daß fast kein Mensch mehr von der einen Seite nach der
andern kommen kann. Von dem früher wenigstens an einer Seite der
Straße mit Kohlenaschc unterhaltenen Banqnette ist hin und wieder nur
eine kleine Erhöhung von Schlamm vorhanden, die den gleichmäßigen
Abfluß nur noch mehr erschwert. Daneben hat sich der von Zeit zu Zeit
zusammengekratzteund dann haufenweisevor der Thür liegende Schlack
nach und nach wieder in einen dickflüssigen Brei verwandelt und die ganze
Straße förmlich überschwemmt, so daß man bereits an einigen Stellen,
namentlich bei Borgmann, genötigt gewesen ist, lange Bretter quer über
die Straße zu legen, um eben von einem Hause ins andere kommen
zu können. Eine solche Calamität ist seit Menschengedenken nicht dage¬
wesen."

Die Antwort der städtischen Behörden bestand darin, daß sie am
25. April in außerordentlicher Sitzung, die von 5—VslO Uhr dauerte,
beschlossen, daß die ganze Hauptstraße von der kath. Kirche bis zur Ein¬
mündung der Kampstraße gepflastert werden sollte. Der Kostenanschlag
bezifferte sich aus 20000 Thlr. lieber diesen Beschluß herrschte in der
Bürgerschaft große Freude. Die Pflasterung geschah streckenweise. Am
längsten blieb die Straße im Mittelpunkte der Stadt ungcpflastert liegen,
weil hier noch mit anwohnenden Bürgern wegen Abtretung von Grund
Verhandlungen anzuknüpfen waren.

Am 4. Nov. 1874 beschloß die Commissionfür Benennung der
Straßen und Nummericrung der Häuser, der Hauptstraße von der
katholischen Kirche bis zun: Marktplatz den Namen „Hauptstraße" zu
belassen, vom Marktplatze bis zur Ruhr ihr aber die Benennung „Ruhr-
straße" beizulegen. Damit wurde sie also halbiert. Ihre Bedeutung,
die sie früher hatte, nämlich die Hauptverkehrsader für den Ort zu sein,
hat sie im Lause der Jahre verloren. Auch in geschäftlicher Beziehung
hat sie der Bahnhvfsstraße weichen müssen. Sic ist aber historisch die
bedeutsamste Straße unseres Ortes, weshalb wir sie stets in Ehren
halten wollen.
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Streit des Predigers AroMaus wider den

cherichtskerrn v. d. ^teck zu Witten.
Nach den Akten dargestellt van G. Harc n.

(Vorgetragen im Bcrciic für TrtS- und HcinintSknndc i>c der Grafschaft Mark,
Abteilung für Geschichte, am 25. Januar 1896.)

Eins der interessantesten Blätter auS der Geschichte des Trtcs
Witten ist der Streit, der sich zwischen dein Pfarrer BrockhauSund dein
GerichtShcrrn v. der Reck zu Witten abgespielt hat. Der Leser bekommt
dabei einen Einblick in die Rechtsverhältnissedamaliger Zeit. Ein Stück
Kulturgeschichtegeht an ihm vorüber, und mehr als aus langatmigen
Beschreibungen lernt er bei der Lektüre dieses sich durch mehrere Jahre
hindurchziehenden Prozesses die Zustände, die Rechtssicherheit, die Gewohn¬
heiten und die Anschauungendes Volkes im vorigen Jahrhunderte kennen.
Leider muß ich bekennen,daß die Akten mich vielfach im Stiche gelassen
haben. Sie sind nicht ordnungsmäßig geheftet, oft sogar ohne Datum.
Es hat eine angestrengte Arbeit gekostet, nicht blos um das Wesentliche
vom Unwesentlichen zu unterscheiden, sondern die Akten auch chronologisch
zu ordnen. Ich habe viele Mühe gehabt, daß ich mich hinreichend hinein¬
arbeitete, um einen Ucberblick über daS Ganze zu gewinnen. Nicht ver¬
schweigen will ich indes, daß zwei Abhandlungen des Frciherrn mir
treffliche Dienste geleistet haben. Ich werde im Verlaufe der Darstellungen
noch vielfach Gelegenheit haben, darauf zurückzukommen und augenblicklich
nur ihre Titel nennen. Die eine Schrift heißt: „Abgenötigte Apologie
in einer wahrhaften GeschichtSerzählungder gegen seinen Patron und
Wohlthäter, den Königl. Prcnß. Kammcrhcrrn, Landdrosten der Grafschaft
Mark und Drostcn zu Wetter, Frei- und Gerichtsherrn v. d. Reck zu
Witten, und dessen Gerichtsbedicnten,vom Pastoren zu Witten Joh. Henr.
Brockhaus bisher geführten strafbaren und gewissenlose Conduite nebst
dazu gehörigen Anlagen von Nr. 1 bis incl. 62." Die zweite Schrift
führt den Titel: „SpccieSfacti in Sachen deS Freiherr» v. d. Reck contra.
Pastoren BrockhauS." Beide Schriften haben das Gute, daß sie sich
gegenseitig ergänzen, und daß ich beim Lesen derselben manches Aktenstück
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chronologisch einreihen konnte. — Nnch diesen einleitenden Bemerkungen

beginne ich sogleich mit meinem Thema.

Jan Jahre 1718 starb der Pastor Alellinghaus. Seit 1677 hatte

er das Ann eines Pfarrers a» der hiesigen JohanniSkirchc versehen. Der

Freiherr riihmt ihm nach, daß er treu sein Amt versehen habe. Von

einem Confliet zwischen ihm und dem Kirchenpatron weiß die Chronik

nichts aufzuweisen. In meinem „Hepcnprozeß" habe ich den Pfarrer als

einen kirchlichen Eiferer hingestellt. In wiefern er dieses ist, läßt sich,

geschichtlich nicht rechtfertigen. Ich habe eben von einer Freiheit Gebranch

gemacht, die der Novellensehreiber für sich in Anspruch nimmt. Ilm die

erledigte Pfarrstelle traten zweifellos mehrere Bewerber auf. „Ans vieles

Bitten und Flehen, auch rsoommönstation seine? ältesten Bruders, welcher

der Zeit Richter in Witten war/ wie es in der bereits angeführten

Apologie heißt, wurde Brockhans mit der Stelle bedacht. Er war für

das Pfarramt wohl vorbereitet, hatte gründliche Studien gemacht, und

der Freiherr glaubte mit ihm die beste Wahl getroffen zu haben. Hernach

ist ihm allerdings diese Wahl sehr leid geworden, und er hat innigst

gewünscht, daß dieser Pfarrer anderswo seines Amtes walte, nur nicht

in Witten. Er hat ihn aber nicht loS werden können, so verzweifelte

Anstrengungen er auch gemacht hat und zu wiederholten Malen er, der

preußische Kammerhcrr, selbst bei dem Throne des Landesherrn vorstellig

geworden ist. Interessant ist die Ernennungsurkunde, die, weil sie ein

Fundamentalstück des nachherigen langen Prozesses geworden ist, hier

nicht übergangen werden kaum Sie lautet folgendermaßen:

„Ich, Gerhard, Freiherr v. d. Reck, Gerichtshcrr zu Witten, zu

Schcppen, Berge und Mallinckroth, Sr. Königl. M. in Preußen Wirk¬

licher Kammerherr, deS Herrn Markgrafen Albrecht Friedrich Königl.

Hoheit Hofmarschall und des ritterlichen JohanniterordenS Hauptmann,

füge hiermit Kraft dieses jedermänniglich zu wissen, daß, nachdem

im Jahre 1713 durch Absterben Theodor! Mcllinghaus, ev. luth. Pfarrers

der KirspcllS Kirchen in der kaiserlich freien Herrlichkeit Witten die

Pastorat und Vicarien Hierselbst eröffnet werden, welche Stelle dann mit

einem tüchtigen Subjecto hinwieder bekleidet werden müssen, dein wohlerw.

und wohlgelehrten Herrn Joh. Henr. Brockhaus, so mir von wegen seiner

Geschicklichkeit, guten Lebens und Wandels sehr angcrühmt worden, zu

hiesigem Pastoren bestellen und ihm dabei nicht allein die Pastorat, sondern

auch die Vicarien mit allen deren Abnutzungen, wie solche sein ante-

asssor Herr Theodor Mellinghaus besessen und genossen, beständig eon-

fcricren wollen, jedoch mit dem ausdrücklichen Anhang, daß er die Kirche

und die Gemeinde aufrichtig und treulich bedienen, die cvang. und im h.

röm. Reiche zugelassene unveränderte Augsburgische Confession rein und

unverfälscht lehren und predigen, die Sacramentc nach unseres Erlösers

Einsetzung administrieren, die Kranken gern besuchen, kein böses noch

ärgerliches, sondern züchtiges, mäßiges und andern zum guten Epcmpel

dienendes Leben führen solle, wie das einem frommen evangelischckutherischen
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Prediger ansteht und gebühret. Zudem den Wiedenhof und übrige Ge¬

bäude wie anch a!le andere zu Pastorat und Viearieu so zusammen

ineorporicrct, gehörige und ihm evuferierte alte nnd neue Pcrtinenzien an

Ländcrcien, Gärten, Wiesen, Kämpen und Markcngerechtigkeit, jährliche

Einkünfte und Gefälle und Renten, wie, wo die gelegen und beschaffe» sein,

keine im geringsten ausgesondert, in gutem Stande, Wesen und Esse zu

behalten und zu verwahren, nicht das geringste zu veräußern, zu versäumen

oder verkommen zu lassen, wie er dann Mir, Meinen Nachkommen und Erbe»

als Besitzern dieses Hanfes und Zubehöruugen treu und hold zu sein,

auch nach seinem äußersten Vermögen das beste helfen vertuenden und den

Schaden abkehren und zwar das bei Verlust des Pastoratsdicnstes fcstiglich

versprochen und an Eidesstatt angelobt, dessen ich Gerhard Freiherr v, d.

Reck ihn, Pastoren Bruckhausen, bei hiesiger Pastvrat, Vicarien und

Renten möglichst schützen nnd handhaben will. Urkund der Wahrheit habe ich

diesen CullntionSbrief eigenhändig unterschrieben und mit meinem ange¬

borenen Jnsicgel bestätigen lassen.

Geben Berlin den ,R Februar 17IU.

(U. 8.) G. v. d. Reck, GcrichtSherr zu Witten."

In dieser Ernennungsurkunde mag einem Nichtcingeweihteu manches

unverständlich sein. Es sei mir deshalb vergönnt, etliche Erläuterungen

beizufügen, zumal dieselben klärend auf die nachfolgenden Ausführungen
wirken möchten.

Zunächst ist die Rede von dem Pastorat und den Biearien. Seit

Alters bestanden nämlich neben der Pastorat im Kirchspiel Witten noch

2 Viearieu, die von St. Annem und die der „heiligen Jungfrau Marie"

oder „Unserer lieben Frauen." Beide waren nicht bloS mit einen

Wohnung sondern auch mit Kändercien ausgestattet. Da daS Pastorat

jedoch nur geringe Einkünfte hatte, die nach der Einführung der Refor¬

mation schwerlich hinreichten, eine Pastorensamilic zu ernähren, so hatten

die Inhaber^ der Pfarrstcllcn gar vielfach sich einschränken müssen, hatten

auch wohl diescrhnlb mit Klagen den Gerichtsherrn behelligt. Die Folge

war, daß die Viearieu im Verlaufe der Zeit mit dem Pastorat ver¬

schmolzen wurden, dergestalt, daß die Einkünfte fortan dein Inhaber des

PastoratS zuflvsscn. Die letzte Vereinigung, nämlich die der Viearie „Unserer

lieben Frauen" mit dem Pastorat, erfolgte nach einer Zustimmung der adligen

Hänser Witten nnd Crengeldanz am 25. April 1579 und zwar, wie es

ausdrücklich in der mir vorliegenden Urkunde heißt, weil „wir täglich

erfahren, daß unsere Pastoren zu Witten mit vast geringen Renten und

aufkauften versehen, und ein zeitlicher Pastor hustuna ob iiouastaiu vitao

eampatczutiam nicht haben kann, wie u»S dcrhalb denn vast vor und nach

viele Klagten zukommen, nnd aber billigh, daß der, so dem Altar dient

und sonderlich, so die Seelsorgh trägt, Gottes Wort predigt, die Saera-

mente austheilct und den Kirchcndienst verrichtet und sonst allerhand be-

mühliche Kast und Bürden der Kirche auf sich hat, wegen solches seines

Dienstes ehrlich versorgt und erhalten werde."
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Natürlich, wer doppelte Einkünfte genoß, hatte auch doppelte Arbeit

zu leisten. War der Inhaber der Pastorat nni Vormittage Pastor, so

erschien er des Nachmittags in der Kirche als Vicar. Trug er in der

Morgcnpredigt, wie eZ um der Apologie heißt, ein „Röcheln", so hatte er

sich des Nachmittags bei der Katechisation mit der Schuljugend mit einem

Mantel zu bekleiden. Die vereinigten Einkünfte mochten aber auch jetzt

noch nicht allzureichlich sein, wenigstens finde» wir, daß die Pfarrer zu

Witten noch immer nach Nebenerwerb ansgingcn, so z. B. betrieb der

vorhin erwähnte McllinghauS einen starken Pferdehandel, — für einen

Seelsorger allerdings ein cuvaS absonderlich erscheinender Beruf. Und

auch Brockhaus suchte seine E.."kaufte zu vergrößern, denn wenn er, wie

ihm der Freiherr so sehr zur Last legt, das Amt eines RechtSbcistandes

übernimmt, serner die Leute fleißig anspornt, Ehebündnisse zu schließen

u. s. w., so finden wir für diese für einen Pfarrer nicht minder befremd-

lichen Bernfsarten keine andere Erklärung als die, daß ihm der leidige

Mammon ausgegangen ist und er neue Erwerbsquellen aufsuchen muß. —-

Eine zweite Stelle im Patronatobrief bedarf ebenfalls der Erläuterung.

Der Pfarrer soll die Gebäude, LänderrPen u. f. w. in gutem Stande,

Wesen und Esse behalte», d. h. wenn an der Wohnung sowie den Vieh¬

ställen Reparaturen notwendig waren, so hatte er sie anS eigenen Mitteln

besorgen zu lasse». Diese Klausel, die um so drückender war, als die

Einkünfte nicht reichlich zugemessen waren, stand nicht zum ersten Male

in den Urkunden, die das HauS Witten ausstellte. Allen früheren Pfarrern

war dieselbe Verpflichtung auferlegt. Im Wittener Archiv findet (oder

fand sich?) sich ein auf Pergament geschriebenes Lagerbuch, welches unter

anderm folgende Stelle enthält :

..Itcuu evstlioü nnzit ozur Uaskoir kM IVittou Avlovsu uncl ocR

szm jXlUcomIinAvn, clack se/ rvillou rvz-uro in gnckom loaucks, ckaralr unck

llruustaouckö Imcstclou unck ovle so clez' na, erou aksalrocka rvülclar lovarou
latiian."

Wie benahm sich nun BrockhauS gcgeitüber dieser unter Umständen

schwer bedrückenden Klausel? Nahm er sie stillschweigend an oder machte

er Einwendungen? Hören wir seinen Brief, den er unterm 9. Januar

171-1 an den Gerichtsherrn schrieb: Ich bin von Anfang dieses durch

GvtteS Gnaden erlebten neuen JahreS teils durch Ew. Hochwohlgeb.

Gnaden, Hochwahlgeb. Freifrau Mutter u. Hochwohlgeb Frci-Fräulein

Schwester, teils auch durch Eni. Hochwohlgeb. G. jiingsthin übersandten

Vocationsschein versichert Wörden, daß Sie durch Gottes gnädige Direktion

und auf höchst geneigte Intereession dero gnädigen Freifrau Mutter und

gnädigen Freifräulein Schwester als auch meinen Bruder bewogen worden,

mir die hiesige Pastoratsstelle zu conferieren. Dadurch mir denn Ge¬

legenheit eröffnet ist, Em. Hochwohlgeb. Gnaden durch gegenwärtige geringe

Zuschrift mein billigst dankbares Gemüt erkennen zu geben, der Zuversicht

lebend, daß Sic, die mir hierunter auf gnädige Permifsio» dero gnädiges

Freifräulein Schwester nehmende Freiheit nicht ungnädig deuten werden.
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In welcher Hoffnung ich Anforderst bei dem durch Gnade angetretenen
neuen Jahre aufrichtig und von ganzem Herzen wünsche, daß der segcnrciche

Gott Ew. Hochwohlgcb. Gnaden nicht nur in diesem sondern auch in

vielen selbst wehlcnden folgenden Jahren mit sonderbarer Gnade, reichemSegen

und beständigem Glücke in allem dero wichtigen Vornehmen krönen und

segnen wolle, welchen meinen herzlichen Wunsch ich bis ans Ende meines
Lebens durch ein ernsthaftes Gebet vor Ew. Hochwohlgeb. Gnaden nnd

dero sämtlichen höchstwertcsten hohen Angehörigen Wohlfahrt wahrhaftig

Zu kräftigen nach Möglichkeit bemüht sein werde.
Darneben versichere hierdurch nnd in Kraft dieses, in aufrichtiger

Ergebenheit, dag die mir erzeigte sonderbare Gnade durch erteilte Collation

der hiesigen Pastorat, so lange mich der liebe Gott nach seinem gnädigen

Wohlgefallen in dieser Zeitlichkeit bei gesunden nnd vernünftigen Kräften

erhalten wird mit Gort gefälligem ungchcnchcltcm Danke eikennen und

in allen Begebenheiten zu demericrcn suchen werde,' verheiße auch hierdurch

treu und aufrichtig, daß ich durch Gnade das mir aufgetragene hochwichtige

Amt so verwalten will,, daß darin ein gnteS Gewissen beides gegen Gott

nnd die Mensche» bis in den Tod haben nnd behalten möge nnd soll es

mir allezeit ein Ernst sein, auf alle mögliche Weise GotteS Ehre zu ver¬

mehren und der Zuhörer Seligkeit zn suchen.

Es können auch Ew. Hochwohlgeb. Gn. ein für allemal versichert

leben, daß ich, so lange ein Blutstropfen in mir ist, nichts vornehmen

noch ausrichten werde, waS dero Vorteil hindern könnte, sondern vielmehr

sei Gott ein nnfehlbarer Zeuge zwischen Ew. Hochwohlgeb. Gn. und mir,

daß ich in sochosiastims oder auch in pniiliLw immer mehr, gegen deS

gnädigen Willen etwas vornehmen werde, sondern will mir allezeit dero

gnädigen Befehl gerne gefallen lassen und demselben nachleben. Wo ich

auch sonst die Zeit meines Lebens über einige angenehme Dienste er¬

weisen kann, will ich solches mit größter Freude als ein trcuverbnndcner

Diener so willig als schuldig thnn, unter welcher unfehlbaren Versicherung

mir forthin Ew. Hochwohlgeb. G». viel vermögende Gnade von Herzen

anSbitte, Sie aber allezeit der. beharrlichen Gnade nnd kräftigem Schutze

deS großen GotteS empfehle, der ich, so lange ich sterblich bin, sein werde,

Ew. Hochwohlgeb. Gn.

meinem mir in sonderbaren Gnaden gewogenen

gnädigen Herrn

ganz ergebener nnd verbundener Diener

Joh. Hcnr. BrockhanS.

An Ergebenheit läßt der Brief nichts zn wünschen übrig, nnd da

auch BrockhanS gegen die in Zukunft am Pastoratgebände entstehenden

Reparaturen, die das CollationSpatent ihn: aufbürdete, keine Einwcndnngen

machte, so erwählte der Freiherr ohne Bedenken ihn zum OrtSpfarrer.

An welchem Datum BrockhanS sein Amt antrat, geht ans den Acten

deS Archivs nicht hervor. AntangS war das Verhältnis zwischen ihm

nnd dem Gutsherrn ein erträgliches. Es lag ja auch wenig Grund vor,
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dieses Verhältnis zu trüben, denn dic Gebäude ivnrden in gutem Zustande

iiberlicfert, au das Wohnhaus eine Stndierstnbe gebaut uud bis zuiit

Jahre 17L1 auS Gcmeindeittittcln über 200 öithlr. für Reparaturen au

der Pastorat ausgegeben.

Ruch mochte der Pfarrer, weil dic Familie »och klein mar, nicht so

dem Nebcuerwcrb nachgehen, wie er dicS später gethau hat. Indessen

erregte er doch in einem Punkte schon bald den Zorn seines Gutsherrn,

nämlich inbctreff seiner Heirat. Die Frau, die er ehelichte, mar nicht

nach dem Willen der Anverwandten, jedenfalls auch nicht nach dem Gc

schmack v. d. ReckS. Letzterer ermähnt ihrer ausführlich in seiner Apologie.

Er teilt nnS mit, „wie die Mutter des Pastoren sich oft über den Sohn

beklage, das; er ihr nicht gehorsame. Die Vcrmahnnngcn des ältesten

BrnderS, der ihm als Bater fortgeholfen habe, schlage er in den Wind.

Lhnc den EonsenS der Mutter zu erhalten, habe der Pastor dic ihm in

allen Stücken gleichende Gehülfin zum Eheweibc erkoren und die Copn

lation durch allerhand intri^ue8 beschleunigt. Daher auch der Doetor,

der älteste Bruder, sothane Ehe ein Bcrsnch gegen Gott und sein Gebot,

wobei kein Stern noch Segen seilt konnte, und eine teuflische leidige Ver¬

suchung genannt, weil auf dic Person, als welche in öffentlichen Todsünden

gelebt, der Eltern Fluch schwebte."

DaS Verhältnis zwischen Pastor und Gcrichtsherrn wurde ein ge¬

spannteres .seit 17^1. In diesem Jahre zeigte sich am Strohdach der

Pfarre ein kleines Loch, und der Pfarrer verlangte entgegen allem Her¬

kommen und seinen angelobten Verpflichtungen, das; dic Reparatur a»S

Gemeindemittcln besorgt werden sollte. Weil der GntShcrr seine Ein¬

willigung nicht dazu erteilte, so wandte sich der Kläger an dic Regierung

zu Eleve, dic ihn aber abschläglich beschied. „Er habe sich in seinem Berufs-

scheine zur Reparatur der PastoratSgebändc verbindlich gemacht, darum

könne weder von der Gemeinde noch dem Patronatoherrn, dergleichen

prätendiert werden," lautete die Antwort.

Der Pastor hörte aber nicht auf die Regierung. Er lies; daS Stroh

dach nnanSgebessert, »verachtet es ihm an Stroh nicht fehlte, und nnt

„einigen wenigen Klcpcrn" Stroh, wie eS in einem gerichtlichen Protokoll

heißt, die Reparatur hätte besorgt werden können. Das Loch blieb also

und vergrößerte sich. ES erweiterte sich dadurch aber zugleich dic Kluft

zwischen dem Freiherr» und dein Pfarrer. Das Frenndschaftsband, daS

in den ersten Jahren bestanden haben mochte, zerriß. AnS Freunden

wnrden Feinde, dic darauf sannen, sich gegenseitig einen Possen zu spielen.

Die Leidenschaften wnrden wach. Alle später» Ereignisse, tnmnltnarische

Versammlungen, Ansrnhr gegen die Landesgesetze, bewaffneter Widerstand

gegen die Dbrigkeit, Verhaftungen, militairischc Eingnarticrnng, wiederholte

Verfügung ans TranSloeation des Pfarrers nach Rüdinghausen n. s. w.

- alle diese Ereignisse haben ihre Erklärung darin, daß der Pfarrer

Johann Henrich BrockhanS sich weigerte, das Loch in dem Giebel des

Strohdaches auszubessern. Der Freiherr ging sogar noch weiter und setzte
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auch die große Fcucrsbrunst, welche 1729 einen Teil Wittens einäscherte,

ans das Conto des halsstarrigen Pastors, als hätte der gerechte Gott im

Himmel den verstockten Brockhaus und seinen Anhang für ihr fluchwürdiges

Thun strafen wollen. Uns liegt es fern, Erörterungen anzustellen, in

wiefern die Vermutungen des Freiherrn ihre Berechtigung haben mochten,

wir fahren vielmehr fort, an der Hand der Akten das Verhältnis zwischen

beiden Teilen sowie die daraus resultierenden Begebenheiten darzustellen.

Das Jahr 1721 brachte noch etliche Ereignisse, die wir nicht über¬

gehen können, weil der Freiherr ihrer selbst in seinen eingangs genannten

Schriften erwähnt. Erstlich handelt es sich um den Ortslchrer und

Organisten Hidding, welcher nach den Worten deS Gerichtsherrn „ein

Söffer und lidcrlichcr inaarriAidlar Mensch sei, der in offenbaren Lastern

lebe, überdem seine Frau geschlagen, ja selbst geblutwundet habe, und jedermann

zum großen Acrgernis sei." Er verwahrloste die Schule, und die Eltern

sahen sich vielfach veranlaßt, ihre Kinder „eine halbe Stunde ungefähr

von Witten nach Bommern in die Schule zu schicken." Der Freiherr

hatte wiederholt dem Pfarrer gegenüber erklärt, so lange dieser Mensch

noch den Gottesdienst bediene, werde er die Kirche nicht mehr betreten.

Brockhaus aber mochte von der moralischen Aufführung dieses Menschen

eine andere Meinung haben. Unterm 17. März 1721 schrieb er an

v. d. Reck, er möge den Hidding doch im Amte lassen, weil derselbe nach

seiner eigenen Beteuerung „niemals dem Herrn untreu geworden," auch

alles, „was er amtiert, geredet und gcthan, aus einer verbundenen Pflicht

zu seines gnädigen Herrn Vorteil gethan habe." Diese Fürbitte erregte

aber den Zorn des Frcihcrrn. Er witterte, beide, Pfarrer und Lehrer,

befänden sich unter einer Decke. Er schlußfolgerte, daß Brockhaus, wenn

er wegen eines moralisch verkommenen Subjektes noch Worte mache,

damit derselbe im Amte bleiben möchte, er, Brockhaus, selber wenig ans

das Seelenheil, der Jugend bedacht wäre. Er beachtete deshalb die

Fürbitte auch nicht weiter, setzte den Lehrer ab und kerkerte ihn sogar bei

Wasser und Brot ein. — Ein anderer Fall, welcher sich im Jahre 1721

ereignete, betraf die Schwägerin des Pfarrers, welche in dein Pfarrgebände

untergebracht war. Ein jüngerer Bruder des Brockhaus hatte sie entführt

und hielt sie in Witten versteckt. Ein älterer Bruder, der Hofrath

Ur. Brockhaus, schritt ein und verlangte die Herausgabc des entflohenen

Mädchens. Er klagt den Prediger der Winkelknppelci an.

Die Reparatur im Strohdache wurde weder in diesem Jahre noch

in den folgenden Jahren besorgt. 1725 mochte das Loch bereits eine

bedenkliche Größe erlangt haben. Am 28. April bittet Brockhaus den

Gutsherrn um Abstellung des Uebels und fügt hinzu, daß sowohl dein

Gebäude als dem Mobiliar mehr und mehr Schaden zuwachse. V. d. Reck

jedoch hüllt sich in Schweigen. Wohl aber kümmert er sich als Kirchen-

Patron jetzt um die Amtsverrichtungen deS ihm unterstellten Pfarrers und

schreitet, wo sich Gelegenheit findet, nachdrücklich ein. Unterm 7. Juli
8
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desselben Jahres verbietet er ihm, sich mir Gerichtssachenzu befassen.
Das Schriftstücklautet folgendermaßen:

„Demnach äußerlich verlauten will und zum Teil in glaubhafte
Erfahrung gebracht worden, daß der geistl. Pastor BrockhauSsich mit
weltlichen dieses Gerichts Eingesessenenangehenden Händeln und zwar
insonderheitmit Ehebercdunge»,Vergleichen, Contractei? u. dgl. melieren
und sogar cousulieren solle,

dieses aber mit seinem anvertrauten Pfarramte gar keine Gemein¬
schaft hat, auch zu allerhand Irrungen Anlaß giebt und sonst wobl
ansteht, wenn er sich in den seinem Amte gesetzten Schranken und worauf
er einzig und allein angenommen ist, hält, mithin demgemäß von solchen
Sachen, wodurch er in seinen Amtsverrichtungenverhindert oder distrahicrt
wird, abläßt, und seine Zeit, so ihn? etwa übrig sein möchte, zu geist¬
lichen Nebungen anwendet, gleich wie ihm solches Pflichten halber zu thnn
gebühret,-

So wird ernstlich der Prediger hiermit und kraft dieses ein° für alle
mal und zwar bei einer Strafe von 25 Ggld. anbefohlen, sich aller und
jeder dieser Gerichtseingcsessenen angehenden weltlichen Händel und Ver¬
richtungen, sie mögen schriftlich oder mündlich geschehen und Namen haben,
wie sie wollen, hinkünftig gänzlich zu enthalten und seines AintS, »vorauf
er angenommen ist, allein aufzuwarten, mithin diejenigen schriftlichen
Aufsätze, so er deshalb hiebevor aufgesetzt und in Verwahr haben möchte,
denselben,welche solche angehen, getreulich und unentgeltlich auszuhändigen,
widrigenfalls zu gewärtigen, daß ohne alles Zurückzusehen vor die vom-
innniairto Brächte nicht nur sxsMirat, sondern auch dasjenige, was
g. äato insinrnrtionis von ihn? in dergleichen Sachen aufgesetzt wird,
annullirt und für ungültig erklärt und sodann zur Ersetzung deS von
meinen Unterthanen dadurch erleidenden Schadens angewiesenoder sonsten
andere schärfere Mittel gegen ihn veranlaßt werden, welches der Gerichts-
frohnc zu insinnire» und darvb hierunter zu referieren befehligt wird.

G. v. d. Reck zu Witten."
Erläuternd und nachweisend,wie so sehr notwendig diese Verord¬

nung gewesen sei, hat der Gerichtsherr dann in seiner Apologie das Thnn
und Treibe?? des Pfarrers näher beschrieben. Derselbe habe mit den?
eine?? Fuße auf der Kanzel, mit dein ander?? in der Gerichtsstube ge¬
standen. Wegen seiner Gewandtheit in Prozcßsachenseien die Leute von
nah und fern zu ihm geströmt. Er habe gleichsam eine Kanzlei in seinen?
Hanse gehabt, indem er die von ihn? fabrizierten Ehepakte in? Original
nicht extradiert und den Parteien nur eine Copey über kurz oder lang
auf ihr Anhalten ausfolgen lassen. Die von ihm angezettelte Kuppelei
aber schreie gei? Himmel. Er habe sich bestrebt, so junge als alte, so
intra st extra suam xaroollium und zum Teil wahnwitzigeex lueri
caxiäitake aneinander zu kuppeln, wovon nur das klägliche Exempel,
anderer Kürze halber zu geschweige??, mit M s Tochter gcnng
sein könne. In seinein eigenen Hause habe er ledige Personen bei ein-



— 115 —

«nder kommen lassen und ihnen alle Freiheil zum verdächtigen Ilmgang

verstelltet. Mit genügsamem Vorwissen und durch falsche Vorspiegelungen

habe er die Leute zu handgreiflich unglücklichen Heiraten verführt. Von

allen und vielen mannigfaltigen Kuppeleien könne er nicht 2 aufweisen,

wobei er Lob und Dank eingelegt habe, hingegen würden ihm noch täglich

tausend Flüche nachgewünscht. Ja, in diesem Punkte sei er deshalb in seinem

Hause von Leuten iisinrirt und als er einstmals durch Blankenstein ge¬

ritten, sei er von den JungenS als Generalknppler ausgerufen worden.

Auch in seinem sonstigen Berufsamte erlangt Brockhaus uicht den

Beifall des Gerichtsherrn. Einmal hat er ein Kind 6 Wochen ungetanst

im Dorfe liegen lassen, ungeachtet ihm die ,jurn stolns haben verschafft

werden sollen und ohnedem einem gewissenhaften Prediger gar nicht ge¬

bühret, den Armen und Dürftigen die h. Sacramente zu versagen, sondern

bei sothanem h. Werk umsomchr äisorotion zu gebrauchen, da der Apostel

PauluS ausdrücklich sagt: „Umsonst habe ichs empfangen, umsonst teile

ich eS wieder mit." Der Freiherr fordert unterm 16. Sept. 1725 den

Pfarrer auf, gedachtes Kind ordnungsmäßig zu taufen. Auch in der

sonstigen Seelsorge erscheint Brockhaus dem Kirchenpatrvn lässig. In der

Apologie heißt es darüber: „Der Bauch- und Wollustgott ist leider überall

bei ihm Meister geworden, hält mehr von Visiten, wo was für den

Schnabel abfällt und sein alter Adam sich ergötzen, als wo er den geist¬

lichen Seelenbau seiner Pfarrkindcr befördern kann, allermaßen er nicht

«klein die gewöhnliche Haus-vwitationLs hintansetzt und Zeit seines

Predigtamtes in 13 Jahren mir ein einziges Mal Hausvisitationen ge¬

halten, sondern auch die Schule so wenig visitirt und dem vbgednchtcn

Schulmeister Hidding wegen seiner mit ihm gepflogenen sonderlichen

Freundschaft und Conversation allen Willen gelassen hat, daß die Jugend

darüber versäumt worden" u. s. w. lieber das Predigtamt heißt cS, daß

Brockhaus „den Gottesdienst nachlässig betrieben, des Vormittags spät in

die Kirche gekommen und öfters den Gottesdienst erst nach 10 Uhr an¬

gefangen, ungeachtet noch wohl über dem die Glocken im Dorfe deshalb

aufgehalten worden,' des Nachimttags aber gar wenig und pro lnluto,

nachdem die Visite angekommen, gepredigt, wie auch durch sein seltenes und

weniges Katechismen die unschuldige Jugend unverantwortlich versäumt

habe." Zur Abstellung dieser Mißstände erließ der Freiherr unterm

21- Nov. 1726 folgende Verfügung:

„Demnach das späte Kirchengehcn zeithero hiesiger Orten dergestalt

eingerissen, daß an Sonn- und Festtagen mehrenteils nach 10 Uhr der

Gottesdienst sich anhebe, mithin die Nachmittagspredigten pro Indito und

gar wenig, die höchst nötige Catechisativncs auch selten gehalten werden,

woraus dann einesteils viele Unordnungen und Entheiligungen desselben

zu besorgen stehen, anderntcilö auch die größte Unwissenheit in Glaube

und Lebenslehre bei alten und jungen unüberwindlich ist/

solchen schändlichen Unordnungen aber ferner nachzusehen unverant¬

wortlich sein würde und in mehreren Betracht eS außer Not geschieht, indem

8»
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die xaroolriani von der Kirche nicht weit entfernt sind, ein zeitlicher'
Pastor auch sonst umsvmchr dazu verbunden ist, sintemal die Pastorat-
und Vicarierenten, folglich eine zweifache Besoldung genießet, die Vicarie
der Pastorat auch deswegen incorporiret ist, daß ein zeitlicherPastor
dasjenige zugleich in Obacht nehmen, was hiebcvor von einem Vicario
verrichtet worden;

Als wird in dessen allen reifster Erwägung hiesigem Pastori Brock¬
haus hiemit ein- für allemal bei arbitrairer Brüchtcnstrafeanbefohlen, die
Vormittagspredigt zur Sommerszeit des Morgens um 8 Uhr, zur Winters¬
zeit aber um 9 Uhr Prücise anzufangen, wie auch nicht weniger des
Nachmittags an Sonn- und ganzen h. Festtagen den ordentlichen Gottes¬
dienst um 1 Uhr entweder mit Predigen oder Katcchisirenzu halten und
damit seinem Amte gemäß zu continuiren und ohne erhebliche Ursachen
denselben nicht auszusetzenoder zu unterlassen, sondern in allen Stucken
zufolge Patents 1114 3. Febr. die Kirche und Gemeinde aufrichtig und
treulich zu bedienen. v. d. Reck zu Witten."

BrockhauSschwieg zu solchen Verfügungen natürlich nicht still. En
nennt sie „nnimösa schimpfliche Befehle". In einer Beschwerde, die er
tags darauf an die Regierung einsendet, sagt er aus, daß er nunmehr
zur Erkenntnis gekommen sei, daß alle unbilligen torts, die er bisher
vom Hause Witten habe erdulden müssen, nicht lediglich von dem Richter
und Schreiber herrührten, sondern daß auch selbst Se. Hochwohlgeb. der
Gerichtsherr ihm noch mehr Seufzer auspressen und sein Amt verdrieß¬
lich machen wollen. Nicht eine einzige Person in der Gemeinde könne
bezeugen, daß er jemals den Gottesdienst nach 19 llhr angefangen^
geschweige denn, daß die Verspätung Regel geworden wäre. Nur wenn
ein Todkranker auf dem Siechenbett gelegen oder ein ohne Taufe gefähr¬
lich erkranktes Kind hätte mit dein h. Sacramente versehen werden
müssen, könnte es geschehen sein, daß der Gottesdienst nach 19 llhr abge¬
halten worden sein. Allein derartige Falle seien auch so selten, daß
Brockhaus sich darauf kaum besinne!; könne. Die Nachmittagspredigten
und Katechisationenseien ebensowenig schläfrig tractiert. Es sei offenbar
und die ganze Gemeinde könne es ihm bezeugen, daß die Jugend sowohl
durch ihn, als auch in der Schule zur Erkenntnis Gottes und seines
h. Wortes gelangt sei. Die Vormittagspredigten um 8 rssx>. um 9 llhr
anzusetzen, sei nicht angängig, denn von weit her kämen die Leute, die
Predigt anzuhören, aus dem angrenzenden Amte Hörde, von Annen und
Wullen, aus dem Gerichte Hcrbcde, selbst aus dem Amte Bochum.
Dagegen sei zu beklagen, daß die Gemeinde Witten nicht pünktlich sich
einstelle, wenn die Glocken zur Andacht riefen,- denn oft hätten Pfarrer
und Organist noch längere Zeit zu warten, bis die Gläubigen sich ein¬
fänden. Die Bedienten des Freiherrn kämen regelmäßig erst nach Ab¬
singung des christlichen Glaubens, und der Freiherr besuche überhaupt seit
Jahren die Kirche nicht mehr, ungeachtet er Witten zu seinem Wintcrsitz
erkoren habe und es ihm an Zeit, die Kirche zu besuchen, nicht mangele^
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Zu beklagen sei übrigens auch, daß im Gerichte Witten so manches ge¬
duldet würde, welches zur Entheiligung des Sabbaths beitrage. Scheiben¬
schießen, Tanzen und Springen seien liederliche Veranstaltungen, die selbst
während des Gottesdienstes nicht verboten würden. Der Pfarrer habe
oft über derartiges Werk die blutigsten Thräncn geweint, in den Predigten
habe er dagegen geeifert, aber ohne Erfolg, da solche Lustbarkeitenden
behördlichen Schutz Hütten u. s. w.

Das Jahr 1726 brachte dann seitens des Gutsherrn noch andere
Verfügungen, die ebensowenig als die Neuregelung des Gottesdienstes
den Beifall des Pfarrers fanden. In diesem Jahre nämlich grassierte
in der weiten Umgegend die rote Ruhr. Witten blieb einstweilen von
dieser Krankheit verschont. Der Freiherr war indessen besorgt, sein
Gericht könne heimgesucht werden und ordnete deshalb unterm 21. Sep¬
tember auf alle Tage in der Woche zwischen 11 und 12 Uhr vormittags
Betstunden an, „um dem grundgütigen Gott nicht nur für die bisher
väterlich erwiesene Gnade zu danken, sondern ihn auch von Herzen anzuflehen,
daß er seine allwaltende Gnadenhand noch ferner über dieses Gericht
halten und mit der ansteckenden Seuche verschonen wolle," „und werden
demnach alle und jede Eingesessenen hiermit erinnert, allsolche Betstunden
so viel als möglich und ihre HauShaltnngsgeschüftees zulassen, fleißig
zu besuchen und solche nicht mutwillig zu verabsäumen, auch damit bis
auf fernere Verordnung zu continnieren, womit der zeitige Pastor nächst¬
künftigen Montag den Anfang damit zu machen, dieses aber den Sonntag
vorher nach der Predigt zu publizieren hat."

Brockhaus zweifelte keineswegs, daß diese Verfügung nur einzig aus
dem Grunde erlassen sei, damit der Freiherr seine Macht fühlen lasse
und ihm das Amt erschwere. Er erwiderte deshalb, daß er die Betstunde
für unnötig halte, denn wenn in anderen Orten, wo die Krankheit
grassiere, keine Betstunden abgehalten würden, so möchten die Leute wohl
ans den Gedanken kommen, daß hier in Witten die Ruhr fürchterlich
wüte, weil hier sogar für nötig befunden würde, Andachtsstnndenanzu¬
setzen. Die Folge würde dann sein, daß die Fremden dann den hiesigen
Markt nicht mehr besuchten.

Allein die Vorstellung verfehlte ihres Eindrucks. Der Freiherr legte
dem Pfarrer sogar noch eine neue Last auf. Er sollte in die Häuser gehen
und die Leute aufsuchen, diejenigen aber, welche er für verdächtig, als
mit der Krankheit behaftet, hielt, sollte er dem Gerichte anzeigen. Der
Freiherr begründete dieses Ersuchen in der Apologie damit, daß die Leute
für gewöhnlich Bedenken trügen, einem Fremden ihren wahren Zustand
mitzuteilen, einem Seelsorger beichteten sie aber eher. Würde nun ein
solch Verdächtiger aufgefunden, so wolle er, der Freiherr, für einen Arzt
und heilsame Medizin Sorge tragen.

Der Zweck der Verfügung war, wenn man den Worten des Gerichts¬
herrn Glauben schenken kann, gewiß ein sehr lobenswerter. Andere
Pfarrer haben aus freien Stücken solche Arbeit übernommen. Ich er-
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imierc mir an das erhabene Beispiel des Dichters unseres Liedes: „Nun
danket alle Gott," an Martin Rinckart, der zu Eilenburg in die Pest"
höhlen eindrang und die Kranken tröstete und stärkte, der täglich dreimal
Pcstleichen beerdigen half und innerhalb cincS Jahres im ganze» 4480
an der Pest gestorbene Menschenzur Ruhe begleitete. Allein Brockhans
glaubte, daß der Freiherr nur die Verfügung ihm zum kork erlassen habe
und erwiderte deshalb unterm 30. Sept.,

„er sei kein inocliorm noch Physiognomist, noch sonst erfahren oder
von der Profession, der Leute Krankheiten zu erkundigen ^ es sei auch niemals
einem redlichen Pfarrer irgend angemutet worden, dergleichen Visitationcs
zu thun oder davon Nachricht zu gebe», er könne aber Wohl geschehen
lassen, daß das jucliainin tot cznot inacliaos zur Visitation, die ihm nicht
anstehe, verordnen und sonst alle ^rasservationis romoäia verkehre."

Solche abschlägliche Antwort war allerdings nicht geeignet, den Zorn
des Freiherr» zu besänftigen, Ueberhaupt waren die Gemüter erhitzt,,
denn die Reparatur des Daches war bis jetzt noch nicht geschehen. Am
1. October des Jahres zuvor, also 1720, hatte der Pastor dringend um
Ausbesserung des Schadens gebere», indem er versprach, „gerne dankbar
zu sein." Ter Freiherr antwortete damit, daß er einen Extract aus dem
Collationspatent dem Pfarrer übersandte. Unterm 9. entgegnet letzterer,
daß daS Patent „nach überall hergebrachten und bisher conservierlen
Landesrechten nimmermehr anders als mockiato auf der gesamten Ge¬
meinde und geineine» Kirchcnrcnten oder in deren Mangel ans eines
zeitlichen Herrn aollatoris Mitteln, verstanden sein, so daß einem Prediger
nur die Vorsorge und etwa nötige Vorstellung bleibe." Der Freiherr
schickte das Schreiben aber ungelesen zurück. Am 16. Nov. wendet sich
der Pfarrer an den Richter und bringt hier sein Anliegen vor. Er hat
den Brief durch seine Magd Elisabeth Schulte von Gedern expreß nach
Hcrbede, wo der Richter wohnte, befördert. Die Antwort jedoch ist, daß
für die Kirche schon gesorgt würde, nicht aber für die Pastoratgcbäude..
Obwohl fernere Bitten eigentlich als vergeblichbetrachtet werden könnten,
schickt der Pfarrer doch noch weitere Briefe an das Hans Witten. Er
klagt Stein und Bein, wie so übel es ihm in seiner Behausung ergehe..
„Scheune und Ställe sind dermaßen durchlöchert, dach- und fachlas, dast
es von oben bis unten durchregnetund man kaum aufm Bette gesichert
ist, geschweige Früchte und andere Sachen conservierenmag." Das
Schreiben war selbstredend zwecklos. Unterm 20. Aug. 1726 wendet
sich Brockhaus au die Regierung zu Cleve. Diese gicbt einen Bescheid,
die Schuldigen all reparationein vxvcmtivs anzuhalten. Der Richter
vernimmt darauf unterm 5. Sept. l726 die Borsteher Sprenkelmann,
Wilhelm Hahn, Robert Overbeck und Joh. Heinr. Ahlenbeck, wie es bisher
mit der Reparation am Pfarrhnuse gehalten worden. Diese sagen über¬
einstimmendaus, daß der vorige Pastor kleinere Reparaturen selber habe
besorgen lassen. Sie hätten in Erfahrung gebracht, daß der jetzige Pastor
sich verpflichtet habe, de» Wiedenhof und andere Pfarrgebäudc in gutem
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Zustande, Wesen und Esse zu halten und seien sie deshalb auch nicht befugt,

derartige Reparaturen, wie der Pastor sie begehre, besorgen zu lassen,

vhuc Genehmigung des GcrichtShcrrn, zumal die Gemeinde in grasten

Schulden stecke und ein Capital van über IVUl) Rthlr. zu verzinsen habe.

Die Fvlge dieses ProtvcvllS war die Abweisung dcS Pastars. Letzterer

aber wendete sich wiederum au die Clever Regierung und zwar, wie die

Apvlvgie besagt „mit vielen herben anzüglichen und aoutra, lwuoram na

rospraetuiu guclwisstrcitenden strafbaren oxpressioucu und unwahren

inpiutationen", wvbci er svgar seines Vorgängers, deS Predigers Meiling-

Haus, nicht schonte. Eine Antwort erfolgte unterm 2. Nov. 1726- Der

Pastor wurde ermahnt, seine Notdurft bescheidentlich vorzustellen, im

übrigen aber hicst es in dem NcscUpti „Gestalt den Umstünden nach

billig, dast die erforderte Reparation von dem Supplikanten selbst geschehe,

um so mehr, da die Gemeinde von dazu nötigem toiul cntblvstt, und dast

auch übrigens dem besagten Prediger dessen in seinen! sub 5 angelegten

exludito gebrauchte, unzulässige, insonderheit einem Geistlichen unanständige

Schreibart Wider das Gericht nachdrücklich zu verweisen mit dem Ver¬

warnen, sich dessen künftig bei Vermeidung unangenehmer Verordnung

gänzlich zu enthalten, mit dem Anhang, ihn:, Pastori, solches zu bedeuten

und ihn darauf zu bescheiden w." Blau hätte nun erwarten können, dast

Brockhaus sich in sein Geschick ergeben und das Strohdach auf seine

Kosten hätte ausbessern sollen. Allein hartnäckig wollre er seinen Willen

haben und so sandte er schon am 2. Dez. desselben Jahres wieder ein

umfangreiches Schriftstück nach Cleve, in welchem er auch die Behauptung

aussprach, die er bereits dein Freiherrn gegenüber betont hatte, dast der

Ausdruck „die Pfarrgcbände in gutem Zustande, Wesen und Esse zu

halten," nichts anderes bedeute, als darüber zu wachen, dast nichts ver¬

düstert werde, alles gut erhalten bleibe. Unterm 18. Januar des folgenden

JahreS schickte er in dieser Sache eine neue Beschwerde an die Regierung,

aber immer wurde er abgewiesen. Die Antwort, die er am 1. März 1727

erhielt, lautet t

„Weilen Supplikant in dem BcrnfSscheine sich anheischig gemacht, die

PastoratSgebäudc in gutem Stand und Wesen zu erhalten, so kann auch

von der Gemeinde weiter nichts als durch unverhoffte Unglücksfälle und

andere sich erclgnen.de Hauptrcparationcn prätendiert werden, im übrigen

wird der Königl. Landdrost zu Wetter, der Freiherr von Witten als

Patronus und Jurisdietionsinhabcr sich darunter zu fügen wisse», dast

dem Pastori das seinigc dein Herkommen gemäst gereicht und daran durch

Passiones und Nebenabsichten seiner Bedienten und clomasticiuau nichts

vorenthalten werde, gestalten dann auch derselbe sich bescheidentlich gegen

ihn aufzuführen und in allen: den schuldigen Respeet ihm zu erzeigen hat,

damit er dadurch vielmehr zum Wohlwollen als Unwillen wider ihn gereizt

werden möge."

ES würde ermüden, wenn wir alle die Schriftstücke aufzählen wollten,

die in dieser Sache versastt wurden. Die Regierung war deS Streites
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herzlich satt und gab dem Pastoren auf, nach ihrer gemachten Weisung
zu handeln, sie aber nicht ferner zu behelligen. Brockhaus jedoch bestand
auf seinem Kopf und ließ lieber das Dach verfallen, Früchte und Möbel
von dem eindringenden Regen verderben, als daß er die Reparatur be¬
sorgen ließ.

Der Freiherr forderte ihn schließlich auf, das Dach binnen 14
Tagen ausbessern zu lassen. Allein der Zeitpunkt verstrich, ohne daß der
Befehl ausgeführt war. Unterm 5. und 22. Aug. sowie 8. Sept. wurde
die Aufforderung wiederholt, ebenfalls ohne Erfolg. Nun nahm der
Freiherr die Ausbesserungselber in die Hand. Er akkordicrtemit einem
Decker, welcher sich anheischig machte, um 5 Thalcr die Ausbesserung zu
besorgen. Dem Pastoren wurde davon Mitteilung gemacht und bei ihn:
angefragt, ob er jetzo die Reparatur besorgen wollte. Als er bei seiner
Weigerung bcharrte, besserte der Decker ans Geheiß des Freiherrn die
schadhaften Stellen aus. Das Geld mußte im Wege der Epeeution bcige-
trieben werden. Der Frohne pfändete eine Kuh des Pfarrers und drohte, sie
zu verkaufen, wenn nicht innerhalb 3 Tagen das Geld bezahlt sei. Allein der
Pastor ließ das Pfand ruhig abgehen, schrieb aber einen langen Bericht an die
Regierung, in welchem er den Freiherrn der schrankenlosesten Willkür
anklagte, der eine Lust darin sähe, ihn, den Pfarrer, unter die Füße zu
bringen. Auch beschwert er sich in dem Schriftstück über die Regierung,
daß sie keine Commissionabgeordnet habe, welche an Ort und Stelle den
streitigen Gegenstand' untersucht hätte. Mit blutigen Kosten zappele er
unter dem Gegner, und dieser mache sich ein Vergnügen daraus, ihn zu
quälen. Aber so lange des Freiherrn Haß währe, so lange halte er es
auch nicht für nötig, ihm zu gehorsamenu. s. w.

Nun, das Dach war ausgebessert, ein streitiges Object vor der
Hand nicht mehr vorhanden, aber der Groll tobte im Innern fort und
konnte nicht ausgemerzt werden. Der Freiherr hatte schon jahrelang sich
im Sommer fern von Witten auf den Gütern seiner Frau aufgehalten.
Wie er selber bekennt, fühlte er sich in seinem eigenen Gerichtssprengel
nicht mehr sicher. Die Leute hielten wenigstens zum Teil zu ihrem
Pfarrer. Die Beweggründe hierzu konnten verschiedene sein. Bei etlichen
war es der ausgesprochene Haß gegen den Freiherr», der sie ans die
Seite seines Gegners trieb. Bei andern war es Oppositionslust oder
Mitgefühl für einen Mann, der ihr Seelsorger war. Es bildeten sich
Parteien im Dorf, und die ärgsten Schreier standen hinter Brockhaus.
So wurde denn dem Freiherr» der Aufenthalt hier verleidet. Daß er
den aufsässigen Geistlichen nicht mehr als seinen eigenen Seel¬
sorger ansah, ist selbstredend. Er gebrauchte vielmehr den geistlichen
Beistand des Pfarrers Hülfshoff aus Rüdinghausen. Am liebsten hätte
er den Brockhaus vernichtet,' da ihm dazu aber die Macht fehlte, so
schrieb er wenigstens ein umfangreiches Schriftstück, welches den Titel
Apologie führt. Im Jahre 1728 muß dasselbe verfaßt sein. Es
scheint, als sollte das Werk durch den Druck vervielfältigt werden. Dieser
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'Gedanke ist jedoch nicht ausgeführt, doch hat daS Schriftstückin dem
Wittcner Archiv Aufnahme gefunden. Es zerfällt in eine Vorrede und
.5 Sektionen. In der ersten Sektion behandelt der Freiherr die Frage,
ob Brockhaus seiner Verheißung gemäß die Kirche und Gemeinde auf¬
richtig und treulich bedient, in der zweiten, ob er die Kranken gerne
besucht, in der dritten, ob er ein böses und ärgerliches, nicht aber ein
züchtiges,mäßiges und andern zum guten Epempel dienendes Leben geführt
habe,' in der vierten, ob er den Wiedenhof und die Pastorat und übrigen
Gebäude in gutem Stande, Wesen und Esse gehalten, oder ob er sie habe
wersänmt und verfallen lassen/ in der fünften, ob er dem gnädigen Col-
lationshcrrn treu und hold gewesen sei?

Er kommt in seinen Erörterungen überall zu negativen Ergebnissen.
Er klagt den Pfarrer an, daß er nicht wert sei, daß ihn die Sonne
bescheine. Er belegt ihn mit Ausdrücken, die nicht eben sehr wählerisch
sind. Er nennt ihn einen „Erzcalumnianten", einen „verstockten laster¬
haften, meineidigenPriester," einen „frevelhaften Injurianten", „Rnmor-
meister", „treu- und gewissenlosen Pastoren", er spricht von der „uner¬
hörten Bosheit eines Pfaffen" u. f. w. An geeigneten Stellen läßt er
Bibelstellen einfließen. Er schließt mit folgendem Reim:

ES kommt nicht iiberein der Titel mit der That,
Nicht ziert der Wörter Kram noch Schein das Pastorat/
Alan kann von Brockhaus nichts von Christi Leben spüren,
Drum mag er länger nicht des Priesters Titel führen.

Das Jahr 1728 ging hin, ohne daß das Verhältnis zwischen Patro-
natshcrrn und Pfarrer sich besserte. DaS folgende Jahr kam heran,
welches für die hiesige Bewohnerschaftso sehr verhängnisvoll werden sollte.
Ein Unglück traf den Ort, schlimmer,als wenn Spanier und Franzosen
hier gehaust hätten. Es war am 5. Februar. Friedliche Stille lagerte
über Flur und Feld. Der Schnee hüllte die Erde gleichsam wie mit
einem Leichentnche ein. Das Eis hielt Bäche und Flüsse in Banden.
Plötzlich begann sich der Himmel zu röten. Ein Brand war ausgebrochen.
Die Sturmglocke wurde geläutet und klang schaurig durch die Nacht.
AuS allen Häusern strömten die Leute herbei. „Was ist loS?" hörte
man ängstlich fragen. „Es brennt!" hieß eS. „Wo denn?" „Unten
im Dorfe." Der Menschenknäuel wälzte sich dorthin. Die meisten er¬
schienen mehr aus Neugier, etwas zu sehen, als aus Teilnahme. Ge¬
schäftige Leute suchten bereits den Brand zu löschen, aber die Flamme
hatte schon das Dach ergriffen. Unglücklicherweise hob der Wind an und
führte die Flamme nach dem Nachbarhause. Die Funken sprühten, die
Hitze wurde unerträglich. In wenigen Augenblicken stand auch das Nach¬
barhaus in hellen Gluten. Doch daS Feuermeer wälzte sich wie eine
Schlange die Gasse entlang. Immer neue Hänser wurden ergriffen.
Da war ein unendlicher Jammer mitten im Dorfe. Hier schreiende
Kinder, dort blökende Schafe, brüllende Rinder. Hier knisterten die
Balken, stürzten Pfosten und Schornsteine in die Glnten und wirbelten
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sie auf, das; die Flammen himmelhoch stiegen, dort standen heulende
Weiber, welche den Verlust ihrer Habe bejammerten und im dichten
Gedränge die Ihrigen suchten. Unablässig wurde gearbeitet, doch die
Flamme, „wenn sie losgelassen, wachsend ohne Widerstand durch die volks-
bclebtcn Gassen, wälzt den ungeheuren Brand", sie war nicht mehr zu
bezwingen. ES fehlte an Mannschaften, an Wasser, an Löschgeräten.
12 Häuser wurden eine Beute des verheerenden Elements, und zahlreiche
Familien standen nackend, von allem entblößt, in kalter Wintcrnncht auf
der Heerstraße.

Auch daS Pfarrgcbände war mit verbrannt. Nur wenige „Rudera",
wie cS in den Akten heißt, ragten anS dem Schutt hervor.

DaS Unglück führt die Leute sonst wohl zusammen. Hader und
Groll werden vergessen. DaS gemeinsamdurchgekostete Elend macht sie
versöhnlicher. Hier trat das Gegenteil ein. Der Freiherr faßte den
Plan, die Pfarre, welche etwas weit von der Kirche sei, zu verlegen und
zwar dorthin, wo 2 Viearienhänser standen, hart am Kirchhofe. Diese
beiden Häuser gehörten aber mit zu den Revcnüen der Pfarrei, und Brockhans
hatte sie für 15 Thaler verpachtet. Letzterer legte deshalb auch Protest
gegen die Ausführung deS Planes ein, indem er vorgab, er könne nicht
zugeben, daß die Pfarrstelle in ihren Einkünften verringert würde. Der
Freiherr jedoch entgegnete, daß er den Platz, wo das abgebrannte Hans
gestanden habe, dein Pfarrer überlassen wolle, derselbe könne einen Garten
daraus machen. Von seinem Vorhaben wich er nicht ab. Schon ließ er
die beiden Viearienhänser niederreißen, wobei er allerdings bereits erlc ben
mußte, daß die Anhänger Bruckhausensmit bewaffneter Hand sich dem
widersetzen wollten. Der Pastor wandte sich nach Cleve, erreichte jedoch
nichts. Unterm 22. Okt. 1729 billigte die Regierung die Verlegung des
Priestcrhauses.

Inzwischen aber hatte der Freiherr auch noch einen andern Plan
gefaßter wollte den widerspenstigenPastoren tranSloeiercn,d. h. von Witten räch
Rüdinghausen versetzen und den Pastor HülfShoff von Rüdinghausen nach
Witten bringen. Beide Gemeinden waren ihm nntcrthan,- in beiden übte
er PatronatSrechte. Brvckhaus aber war nicht der Mann, einem solchen
Plane zuzustimmen. Hatte er um elender 5 Thaler willen sich früher
bis aufs Blnt gewehrt, daS Dach selber reparieren zu lassen, so wollte
er sich in dieser Frage, wo es sich um Eintausch einer viel schlechter
dotierten Pfarre handelte, mit der letzten Faser seines Körpers wehren.

ES beginnt jetzt ein Kampf, in welchen! alle Leidenschaften entfesselt
werden, wo die Leute sich zu Aufruhr und Widersland gegen die Staats¬
gewalt hinreißen lassen, wo momentan der Staat sogar zu schwach ist,
die Ordnung wiederherzustellen. Doch greifen wir nicht vor, sondern
berichten in chronologischer Ordnung.

Der Freiherr erreichte wirklich unter dem 21. Nov. 1729 eine an
die Clever Regierung gerichtete königliche Entscheidung, welche folgender¬
maßen lautet:
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„Daß, da der Prediger Brockhaus gegen den Supplikanten als leinen
Patron sich dergestalt anfgcführet und betrage» hat, daß er seit etlichen
Jahren einen andern Beichtvater annehmen müssen, wodurch die Gemeinde
geärgert und die nötige Erbauung gehindert worden, so wird am besten
sein, daß derselbe transloeirt und die daher entspringendenAergernisse
ans dem Wege geräumt werden, weshalb wir dann dem Freiherr» v. d.
Neck, den wir in seinem Alter und wegen seiner vielfältigen Dienste nicht
ferner beunruhigen lassen wollen, vcrstattet haben, diesen Prediger Brock¬
haus nach Rüdinghausen, woselbst der Snpplicant auch Patronus ist, zu
tranSlociren, dem ihr auch bei namhafter Strafe zu insnuZiren habt, daß
er sich sofort nach Rüdinghausen begeben und die Pfarre daselbst in dem
Stande, wie der Prediger HülfShvff mit allen Emolnmenten selbige ge¬
habt, ohne einige Widersetzlichkeit annehmen müsse, wobei ihr demselben
zu bedeuten habt, daß er sich künftig gegen seinen pulmonum besser
betragen und sich aller weltlichen Händel und ärgerlichen Lebens enthalten
oder anderer ihm nicht gefälliger Verfügung zu gewarten haben soll."

Wie BrockhanSdiese königliche Entscheidung aufgenommen hat, darüber
verlauten die Akten leider nichts. Er mußte sich aber fügen und einst¬
weilen seinen Wohnsitz in Rüdinghausen einnehmen. Er wirkte jedoch
unablässig dahin, daß er die alte Pfarre wiederbekäme. Am Crengeldanz
suchte er ein Wirtshaus ans und lud seine Wittcncr Parteigenossen dahin
ein, um beim „Becher", wie eS in den Species facti heißt, sie gegen
ihren Herrn aufzureizen. Oder er betrat geradezu das Wittener Gebiet,
und verkehrte unter den Augen deS Freiherr» mit seinen Bundesgenossen.
Indessen, alle seine Klagen und Bitten, womit er die Regierung bestürmte,
nützten nichts. Da wagte er einen Schritt, der unter Umständen seine
Sache nur verschlimmernkonnte. Er wollte persönlichdem Könige ein
Bittgesuchüberreiche». Er reiste zu dem Ende nach Lippstadt, wo gerade
Trnppenbcsichtigungwar. Er hatte auch das Glück, vor den Monarchen
gelassen zu werden. Friedrich Wilhelm I. war eine rauhe Svldatennatur.
Am wohlsten fühlte er sich unter seinen „blauen Jungen". Von prak¬
tischem Verstände, fehlte ihm der Sinn für eine höhere Bildung. Ja„
den Gelehrten war er geradezu abgeneigt. Doch standen bei seiner auf¬
richtigen Frömmigkeit die Pfarrer bei ihm hoch in Ansehen, und besonders
die Landpsarrcr schätzte er, die berufen waren, in die Herzen der Bauern
gute Sitten zu pflanzen, sie zur Liebe gegen Gvtr und den König zu
ermahnen.

Knieend übergab BrockhanS dem Monarchen die Bittschrift. In
beredten Worten wußte er die Drangsale zu schildern, die er van dem
Freiherrn nun schon viele Jahre habe erdulden müssen. Die Gemeinde
sei mit ihm eins, und ihr Wunsch sei, ihn wieder in ihrer Mitte zu haben.
Im Namen der Gemeinde habe der Freiherr seine Versetzungbeantragt,
aber die Unterschriften habe derselbe erschlichen u. s. w.

Der König horchte ans. Sollten die Worte deS Pfarrers ans Wahr¬
heit beruhen? Sollte ein Edelmann zur Unwahrheit gegriffen haben, um
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den König irre zu leiten? Friedrich Wilhelm hatte ein unerschütterliches
Rechtsbewußtscin, und Recht sollte in seinem Lande jedermann werden,
auch dem geringsten Unterthanen. Reiste er nicht selber jahraus, jahrein
durch die Provinzen und sah nach dem Rechten? Ließ er nicht derb
seine Macht dort fühlen, wo er Unregelmäßigkeitengewahrte? Auch der
höchste Beamte hatte vor ihm zu zittern, falls er sich schuldig fühlte.
Friedrich Wilhelm nahm die Bittschrift des Pfarrers an und versprach,
die Sache untersuchen zu wollen. Befände sich alleS so, wie er vorge¬
tragen habe, so solle ihm Gerechtigkeit widerfahren. Erhobenen Hauptes
reiste Brockhaus wieder ab. Er hatte das Gefühl, als habe er sein
Anliegen in gute Hände gelegt, als stände eS um seine Sache gut.

Der König vergaß den Wittcner Pfarrer nicht und holte unterm
18. August einen Bericht von der Clever Regierung ein. Wie derselbe
gelautet hat, kann ich leider nicht verraten, weil die Akten nicht darüber
berichten, aber für Brockhaus muß er nicht schlecht gewesen sein, denn
unter dem 2. Nov. 1730 verfügte der König, daß BrockhanS

stauts Iiis bei seinem Dienst ungekränkt verbleiben und in¬
dessen die Giite toutirt werden soll.

Da war Freude in dem Herzen des Pfarrers, Freude bei seinen
Anhängern, aber eben so großer Kummer bei seinen Gegnern, besonders
bei dem Frciherrn. Ungesäumt machte sich Brockhaus auf, seine Stelle
in der Wittener Gemeinde wieder einzunehmen. Das Pfarrhans war
noch nicht fertig, auf der Brandstelle mochten noch die halb verkohlten
Pfosten stumm gen Himmel ragen und auch das neu zu errichtende Haus
war ans der in Aussicht genommenenStelle noch nicht in Angriff ge¬
nommen. Nach dem Regierungsrescript von: 22. Oct. des Jahres zuvor
war dem Freiherrn aufgegeben, für den Pfarrer eine bequeme Wohnung
zu besorgen. Dieser hatte sich seines Austrages dadurch entledigt, daß er
6 räumliche Kammern in dem Küstergebäudedem Pfarrer als Wohnung
anwies. Wo der Küster, Lehrer und Organist fortan mit seiner Familie
Hausen sollte, darüber verraten die Akten nichts. Vielleicht war er auf
das Schnlzimmer angewiesenoder auf den Heuboden.

Brockhaus nahm also von dem Küstergebäude— dem jetzigen Hause
der Witwe Schluck an der Hauptstraße — Besitz, aber Gift und Galle
wohnten fortan in seinem Herzen gegen den Freiherrn. Jetzt wollte er
ihm zeigen, was ein Pfarrer gegen einen Edelmann auszurichten ver¬
möchte. Hatte er es fertig gebracht, in den Besitz seiner ersten Pfarre
wieder zu gelangen, so war es ihm möglich, auch sonst erfolgreichgegen
den Freiherrn vorzugehen. V. d. Reck war sein Todfeind. Als solchen
wollte er ihn behandeln. Er wiegelte die einzelnen Gemeindeglicderauf,
mit ihm ein Complott zu machen. Es wurde ihm nicht schwer, Rädels¬
führer zu finden. Mißvergnügte giebt eS immer. Mancher Eingesessene
mochte wegen Ungehörigkeiteinmal die strafende Hand des Frciherrn oder
wenigstens dessen Gerichts empfunden haben, andere machten über hohe
Abgaben klagen, vielen mochte sogar der Pfarrer ans Herz gewachsen
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sein, genug, der Anhang des Pfarrers mehrte sich. Tonangebende Leute-
waren Mercklinghaus und Schütte. Erstercr hatte eine Branntwein¬
brennerei. Der Ueberinut des Anhangs zeigte sich bald. Dem Merck¬
linghaus wurde wegen einer unbezahlten Schuld der Executor ins HauS
geschickt, aber er traktierte ihn übel und warf ihn kurzer Hand zum
Hause hinaus. Durchs Dorf rief er, „der Richter gehöre zum Teufel
und der v. d. Reck zum Donner." Schütte ließ verlauten, er hätte eine
Orgel im Hanse und hoffe den Tag noch zu erleben, wo der Freiherr sie
treten müsse. Ein andermal meinte er, der Freiherr hätte lange genug
allein geherrscht, jetzt wollten sie einmal mit regieren. Dicdrich Holtmann
gehörte nicht mit zum Complort und wurde dafür eines Tages übel
traktiert. Der Freiherr nahm einen Schmied namens Hermann Luther
an. Die Rädelsführer verhauten ihn gründlich und ließen ihn dann
laufen mit dem tröstlichen Zusatz, weil er noch nicht lange in Diensten
des Herrn stände, wollten sie für diesmal noch glimpflich mit ihm ver¬
fahren.

Neben diesen und andern Excesscn her gingen dann Klagen über
Klagen an die Regierung ab, in welchen der Freiherr und sein Gesinde
auf alle mögliche Art beschuldigt wurden. Auch die Küsterwohnung war
nicht nach dem Willen des PfarrerS. Er forderte eine andere, bessere,
und stellte die Sache so dar, „als sei der blaue Himmel ihm zum Ob-
dache angewiesen." Unterm 21. Juli 1713 sandte er eine lange Be-
schwcrdeschrift ab, die unter anderm Folgendes enthielt:

Der Freiherr sei des PfarreS Collator.
Er, der Freiherr, hätte seine Unterthanen wegen der TranSlocation

in die äußerste Verlegenheit und Unruhe gestürzt, ja unmenschlich verfolgt
und torguisrt.

Er hätte getobt und gewütet, dieselben auf alle Weise sogar mit Prügeln
bedacht, bald mit Verjagung, bald mit Einkerkerung, bald mit Verheerung
ihrer selbsterbauten Wohnungen, bald mit Vertilgung ihrer Geschlechter
und Vertreibung ihrer Descendcnten, bald mit Einquartierung Sr.
Königl. M. selbsteigcnen wie auch kaiserlich- und churpfälzischen Truppen
geplagt.

Er hätte die Unterthanen teils selbst, teils durch seine ckoirwsticpuon
und Eigenbehörigc eingeschüchtert, ihn, Brockhaus zu verlassen und wider
besseres Wissen und Gewissen den Pfarrer Hülfshoff aus Rüdinghausen
als einen offenbaren Mietling, Schwelger und Balgcr anzunehmen.

Er hätte sich der Namen einiger Gemcinocglicderxro odtinoncla
tranzlyoatious (für die zu erreichende TranSlocation) ohne allen rnanckato
und igualiÜLatiano bedient und dadurch ein kalZnm begangen, welches
lisoalische animaävarsion verdiene.

Er, der Freiherr, sei ein so gehässiger ackvörsarius, dessen verkehrter
und listiger Geist wie die finstere Nacht zu hassen sei.

Die in der HerrlichkeitWitten ausgeübten Gcwaltthaten und Grau¬
samkeiten erschöllen im ganzen Lande.



Es wären in dem Gerichte weder z'urisckiotjousinhaber, weder Nichter,
weder GerichtSschreibcr, weil die letztern bald hier, bald dort außer Lande
umherschweiften nnd gleichwie das Licht, also auch das Gericht schenten.

Man hätte ihn, den Pastor, aller Revenuen beraubt und auf eine
iu der Barbarei kaum gebrauchte noch erhörte Weise traktiert und ge¬
ll auset.

Sein pnkronus hätte Se. Königl. M. und dero hohes Ministerium
allenthalben boshaft und listig Hintergaugenund die hellen Wahrheiten
dergestalt metnmarplnsirt, daß alle Recht und Gerechtigkeit Liebenden
darüber erstaunen müssen, und alles werde ersonnen, um ihm den Unter¬
gang zu bahnen.

Bei solcher Bewegung und Unzufriedenheitkonnte cS nicht fehlen,
daß die Regierung alle Hände voll zu thun hatte. Sie ließ Verhöre
anstellen, Protocolle aufsetzen, die ärgsten Schreier Schütte und Merck-
liughaus wurden hinter Schloß und Riegel gebracht, allein die Bewegung
wurde dadurch nicht unterdrückt. Der Freiherr fühlte sich in seiner
eigenen Haut nicht mehr sicher. Wo er erschien, sei es bei befreundeten
Edelleuten oder sonstigen Staudespersonen, überall wurde er um die
Sache gefragt. Und gar mancher glaubte ebensoviel den Beschuldigungen
seines Gegners als seinen Beteuerungen, daß er an dem Streite die
Schuld nicht trage. Nur wenige blieben ihm ergeben. So vor allem
der Lehrer Boruemann, der genugsam von seinem Pfarrer beredet war,
doch zu ihm zu halten. Ja BrockhauSversprach ihm sogar 100 Rthlr.,
die er ihm dann auszahlen wolle, wenn der Erbschaftsprozeßseiner Frau
entschieden wäre. Bornemann folgte nicht den Lockungen und mußte
fortan den Haß seines Pfarrers um so härter empfinden, der es sogar
dahin brachte, daß der arme Mensch unter militairischcr Bedeckung nach
Wesel geschafft wurde. Nachher wurde er freilich wieder entlassen.

Der Freiherr, um Ruhe zu bekommen, petitionierte abermals um
Versetzung des Pfarrers. Die Regierung ging darauf ein. Auf die
vorhin angeführten Beschuldigungen des Pfarrers BrockhauS vom
21. Juli 1731 hatte sie iu scharfen Ausdrückenunterm 30. Juli nach
Cleve rescribiret:

Dieselbe empfange oopinm von dem mit vielen inveotivcmangefüllten
Memorial, so der Prediger Brockhaus wider seinen pulmonum, den Frh.
v. d. Neck zu Witten, allcruuterthänigst übergeben. Nun stünde zwar
dem Supplikanten frei, seine Sache vorzustellen, dergleichenSchreibart
aber, als derselbe sich bediene, sei keineswegs, absonderlich an einem
Pfarrer, zu approbiren, und hätte die Regierung ihm solches zu ver¬
weisen und ihm zu bedeuten, daß er sich in seinen Schranken halte oder
unausbleiblicher Ahndung gewärtigen solle.

Iluterm 8- October 1732 brachte das Criminaleollegium zu Berlin
eine Sentenz auf alle Anschuldigungen und Vorstellungen, die von Witten
aus abgelassen waren. Auf grund der Untersuchungenund Protocolle
wurde folgendes für Recht erkanüt.'



„Daß dannenherv der Pastor Brockhaus zur evitirunZ eiues
fernere?? Scandals vou Witten nach Rüdinghausen zu transloeirsn,
jedoch damit demselben der Unterhalt nicht entzagen werde, von der
Clev. Regierung die Beiden Pfarrrevenücn zu Witten und Rüding¬
hausen zu überschlagen,sodann solche in zwei gleiche Teile, jedoch auf
eii? gewisses billigmäßigesQuantum zu reguliren, welches dem Prediger
Brockhans zl? suppliren und solches der Prediger Hülfshoff, so viel
jenem daran fehlt, sulo poeun, puratÜLsima, axsoutionis so lange zu
reichen gehalten, bis Brockhaus bei einer andern, der zu Witten an
Ertrag gleichen Pfarre versorgt, wie dann die Clev. Regierung bei sich
ereignender Vaeanz einer solche?? Pfarre anhcro zu berichte» und den
Prediger Brockhaus in Vorschlag zu bringen hat/

Hermachst ist ihn? ernstlich zu injunZiron, sich ins künftige bei
Strafe der Remorion gegen seinen Patron, den Freihcrrn v. d. Reck,
besser als geschehe??, zu betrage??, und weder mit der Gemeinde zu
Witten noch deren Unterthancn Schütte und Mercklinghaus die geringste
Geineinschaft zu halten und dadurch zu ferneren Prozessionen keinen
Anlaß zu gebe??.

Anlangend den Pastoren HiilfShoff, so ist er zwar als Prediger
Zu Witte?? zu bestellen, jedennoch ihn? bei seinen? Antritt nachdrücklich
einzubinden,mit seiner Ähre, Lebe?? und Wandel dergestalt den? Prediger¬
amt vorzustehen, wie er es bei Gott und der Landcsobrigkeitverant¬
worten könnte."

Die Arretierung der Rädelsführer Mercklinghaus und Schütte wurde
in der Sentenz für billig befunden. Das Votum aber ordnet an, daß
für sie ein anderer tmonl zu bestellen sei, welcher ihre Excesse noch weiter
untersuche. „In? übrigen werden sowohl Schütte und Mercklinghaus als
auch die übrige Gemeinde angewiesen, ihren? Gerichtsherrn bei Strafe des
FestnngSbaues alle?? Gehorsam und Ehrerbietung, so wie es getreue??
Unterthanen geziemt, zu leisten, und sich aller Widersetzlichkeit ii? Worte??
und Werken zu enthalten."

Brockhaus mußte nicht BrvckhauSsein, wenn er sich diesen? Votum
gefügt hätte. Das erste war, daß er dagegen vorstellig wurde. Er
schickte ein weitläufiges Schriftstückab, in welchem er von seinen? Stand-
Punkt ans die Genesis des Zerwürfnisses beleuchtet. Seit dein 8. Sept.
1720 habe der Freiherr einen Haß auf ihn geworfen. Damals seien
königl. preußische Offiziere ins Dorf gekommen, um Mannschaften anzu¬
werben. Nirgends hätte?? sie Unterkunft finden können, bis sie endlich in?
Pfarrhause mit Speise und Trank versehen wären. Der Freiherr hätte
darauf den Pfarrer beschuldigt, daß er um die Enlcvierung gewußt und
gleichsam mit den Werbern unter einer Decke gesessen hätte. Darum seine
Feindschaftund sein Haß. — Brockhaus führt dann weiter an, wie die
ihm zur Last gelegten svanänln in keiner Weise erwiesen seien, vielmehr
erhelle auS den? Protoeoll von? 8. März 1730, welches der AmtSver-
walter und Richter v. Seil zu Bochum aufgenommen habe, daß die
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Gemeinde sich eins mit dem Pfarrer fühle, ihm alle Tugenden nach¬
rühmte und sehnlichst wünsche, mit ihm zu leben und zu sterben. Auch
die umwohnendenPfarrer hätten ihm bezeugt, daß er jederzeit eine reine
Lehre, christliches Leben und christlichen Wandel geführt habe.

Der Freiherr habe ein Falsum begangen, wenn er im Namen der
Gemeinde um die Entfernung des Predigers gebeten habe. — Kein
Prediger könnte fortan seines Amtes versichert sein, denn wenn er den
Unwillen seines Cvllator errege und nicht alles über sich ergehen lasse,
so könnte jener durch Bedrohung oder gute Worte leicht Eingepfarrte
finden, die seine Aussagen bestätigten. — In seinen Ausführungen kommt
der Pastor auf den Amtsbruder HülfShoff zu sprechen, den er eingehend
charakterisiert. Das von ihm entworfene Conterfei ist allerdings nicht
sehr ansprechend. HülfShoff hat blos das Gymnasium zu Dortmund besucht.
Die lateinische Sprache versteht er nicht. Auf einer Universität ist er
nicht gewesen. Er ist nicht geschickt, ein wahrer Hirte zu sein, die Schwachen
zu warten, die Kranken zu heilen u. s. w. nach Ezechiel 34: 4, und eS
wäre deshalb unverantwortlich, wenn ein solcher Mann Pfarrer und
Seelsorger in einer solch ansehnlichen Gemeinde sein sollte, wie die Wit-
tcnsche wäre.

HülfShoff hätte erschrecklichemoralische Defekte. Er sei dem Trünke
ergeben, sei bis spät in die Nacht im Wirtshause gesehen worden, sei
vielfach betrunken gewesen, habe dem Wirte nicht bezahlen können sondern
ihn ans die entkommenden Beichtpfennigevertröstet/ in der Trunkenheit
habe er geflucht und geschworen, die Frau geschlagen, daß sie und die
Kinder bei Nachbarn sich beklagt hätten, habe sich in Schlägereien ge¬
mischt/ unter dem Gottesdienst während des SingenS sei er ins Wirts¬
haus gelaufen und habe Fusel getrunken, dann habe er den Text nicht
finden können / einmal zu Weihnachten sei er beim Beten des Vater
unserS eingeschlafen/ die Betstunden habe er versäumt, also daß ein
Bauer Schade das Gebet dreimal gelesen habe. Die Schule und die
Kinderconfirmation habe er versäumt und sich dessen geweigert, so daß
beim Ministerin deswegen geklagt und ein Jnspcctor nach Rüdinghausen
gesandt sei, der den Säumigen an seine Schuldigkeit habe erinneru
müssen. „Ein solcher Mann," fährt.Brockhaus fort, „kann unmöglich
nach 1. Tim. 4. 12 ein Vorbild der Gemeinde sein. Im ganzen Lande
wird ein solcher Trunkenbold kaum sein, der sich während deS Gottes¬
dienstes nicht einmal des Fusels enthalten kann. Der WittenschenGe¬
meinde ist es nicht zuzumuten, daß sie einen solchen berüchtigten Menschen
nehmen sollte und ein Collator kann unmöglich einen solchen conferircn
»vollen."

Brockhans habe sich bemüht, die Ursache des Hasses zu erfahren
und sich erboten, bei Ueberfiihrung von Vergehen Abbitte zu leisten.
Mehr könne nicht verlangt werden. „Aber dasjenige, was gcwissenshalber
ein Pastor nicht befolgen kann,, darf ihm als Widerspenstigkeit nicht aus¬
gelegt werden."
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Höchst gravicrlich sei, daß der Pastor weder mit der Gemeinde
zu Witten, noch mit den Untcrthancn Schütte und Mercklinghaus die
geringste Gemcinschaftlichkeit halten solle. „Eines rechtschaffenen Pfarrers
Pflicht ist eS, mit der Gemeinde in Communion zu stehen." Brockhaus
hat niemand zum Prozessen angeraten. Land- und Canzlciactcn bezeugen
es, daß der Pastor, sowie Schütte, Mercklinghaus u. v. a. wegen der
wider alles Recht und Billigkeit attentirten Unternehmungen seitens des
Freiherr» und seiner Diener bei den Gerichten Schutz haben suchen müssen.
Damit handeln sie aber im Sinne des Königs, welcher keine Bedrückung
noch Verdrängung dulden will. „Ist es nicht eine der größten Wohl-
thatcn Gottes, wenn die Gemeinde mit einem treuen Pfarrer begabt ist?
Ist es nicht eine große Strafe, wenn eine Gemeinde einen untüchtigen,
gottlosen, ärgerlichen Pfarrer hat? Ist es nicht zu billigen, daß die
Gemeinde, welche in Gefahr steht, den guten Pfarrer zn verlieren und
dafür einen schlechten einzutauschen, sich mit allen ernstlichen Mitteln dein
widersetzt? Nun aber ergeben die Acten, daß der Gemeinde zn Witten
Bitten, Flehen und Ringen dahin geht, ihren Pfarrer zu behalten, und
dieses wird als Ration, Rebellion, Aufruhr und Widerspenstigkeit ausge¬
legt. In dieser kümmerlichen geldlichen Zeit ist es der Gemeinde nicht zn
verdenken, das bevorstehende Unglück, Jammer und Elend abzuwenden.
Jnsvnderlich ist es nicht abzusehen,weshalb der Gegner den Schütte und
Mercklinghaus mit Corporalarrest belegt hat."

Die Petition spricht die Bitte aus, den Pfarrer Brockhaus, welcher
19 Jahre das Predigtamt zu Witten treulich verwaltet und bedient hat,
bei seinem Amte zu belassen, desgleichen dem Schütte und dein Merck¬
linghaus zu einer recht- und billigmäßigen sutisiaation zu verhelfen.

Die Bittschrift hatte zur Folge, daß die TranSloeativn nicht sogleich
geschah, vielmehr noch hinausgeschoben wurde. Inzwischen aber benützte
der Pastor die Zeit, die Regierung zu bestürmen, daß sie ihr Neseript
inbetrcff der Verlegung des Pfarrhauses zurücknehmenmöchte. Er
erreichte, was er wollte, denn am 26. Jan. 1734 verfügte die Regierung,
daß das Pastoratshaus auf dem alten Platze aceordicrN werden sollte.

DaS neue HauS war aber bereits fertig und verfehlte somit seines
Zweckes. Die Wittcner mochten oft ärgerlichen Sinnes daran vorbeige¬
gangen sein, und besonders der Pfarrer hatte innerlich getobt, wenn er
sah, wie die Balken zusammengefügt,wie ein Stein auf den andern gesetzt
wurde. „DaS Haus muß weg, wir wollenS niederreißen." Dieses Wort
machte die Runde durchs Dorf. Einmütig beschlossen die Gegner des
Freiherrn, das Gebäude, welches ihnen wie ein Zwing-Uri erschien, in
dem der Freiherr seinen Willen gleichsam versteinert hinsetzte, niederzu¬
reißen. Die Regierung bekam Wind von dem Vorhaben, und der Richter
zu Bochum befahl den Rebellen, mit der Niederreißung noch 19 Tage
zu warten. Doch was kümmerte diese Leute ein laudesrichterlicher Befehl!
Auf den 5. Februar 1734, so wurde beschlossen, sollte der Bau nieder¬
gelegt werden. Wie sie sich freuten auf diesen Tag! Doch möglichst

9
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viele Zeugen füllten beim Abbruch anwesend sein. Deshalb gingen am
Abend zuvor Boten nach allen Windrichtungen,nach Wannen, Langendreer,
Wullen, Annen n. s. w. und luden die Leute ein, dein Spektakel mit
beizuwohnen.

Wo es ctwaS zu schauen gicbt, stellt sich der Mob natürlich zahlreich
ein. Kein Wunder deshalb, wenn am andern Tage geradezu eine Völker¬
wanderung nach Witten war. Wer irgend abkommen konnte, blieb nicht
zu Hause. Der Bauer ließ den Dreschflegel, der Schmied den Hammer
ruhen, der Schuster warf den Leisten in die Ecke und putzte sich sonn¬
täglich an. Galt es doch, ein Fest anzusehen, schöner als Weihnachten
und Ostern! ' ^

Frühmorgens, als der Tag kaum graute, war der Kirchhof bereits
dicht von Menschenbesetzt, wiewohl die Februarkältc die Leute hätte in
die Wohnung treiben sollen. Alle schauten begierig nach dem Küstcrhansc,
wo noch immer der Pastor sein Obdach hatte.

Endlich trat Brockhaus heraus. Er blickte um sich, und kaum konnte
er durch die Menge hindurch. ErhobenenHauptes schritt er weiter. Er
war froh bewegt. Er spielte einen Trumpf ans. Alle die Scharen waren
seine Anhänger, und sie alle waren gekommen, die Niederlage des Freihcrrn
mit anzusehen.

„Guten Morgen Herr Pastor!" so schallte es ihm von allen Seiten
entgegen. Endlich hatte er die Stiegen erklommen und stand oben inmitten
seiner treuen Schar. Unwillkürlich entblößte jeder das Haupt, als er
vortretend mit wcitschallender Stimme den Text zu einer Anspracheauf
schlug. „Ps. 20, 9 und 10," so rief er, „lautet: Sie sind nieder¬
gestürzt und gefalle», wir aber stehen aufgerichtet, der König aber erhöre
uns, wenn wir rufen." Er hielt eine eindringlicheRede, die sich ganz
auf seinen Widersacher zuspitzte. Er sprach von den erlittenen Drang¬
salen und daß es noch eine Gerechtigkeit gäbe, die auch den erhebe, der
in den Staub getreten werde. Alle Zuhörer waren sichtlich erregt, und
diejenigen, welche bis dahin noch beklommen an die etwaigen Folgen eines
Gewaltaktes dachten, vergaßen ihren Kleinmut und stimmten voll und
ganz dem Redner zu.

Sobald Brockhaus geendet hatte, nahm MercklinghauS das Wort:
„Auf," rief er, „nun wollen wir anfangen abzubrechen, allon«. im
Namen des Königs, schlagt Eure Hände an!" „Hurra!" rief begeistert
die Menge. Schon erhoben sich Stangen, Aextc, Hämmer, Hcbebäumc n. s. w.

„Den ersten Streich muß der Herr Pfarrer thnn!" rief eine Stimme
aus der Menge.

„Jawohl," scholl es im Chor. „Dem Herrn Pfarrer gebührt der
erste Hieb."

MercklinghauSdrückte dem Seelsorger eine Brechstange in die Hand.
Brockhaus schlug gegen die Thür, daß sie krachend aufsprang. Der
Schlag elektrisierte die Menge, Im Nu waren hundert Fäuste geschäftig,
das DcmolierungSwerk zu beginnen. Sausend stürzten Dachziegel und
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^Steine in die Tiefe. Die Balken crkrachtenbis in ihre Grnndvcsten.
Aber je mehr Widerstand sie boten, desto mehr steigerte sich der Eifer.
Mercklinghaus ging beständig mit dem Kruge durch die Menge, um die
ermatteten Lebensgeister durch ein Glas Branntwein zu beleben. Das
war ein Fest für Witten, ein Jubel, ein Singen, das den ganzen Tag
andauerte! „Vivat Bruder, eS geht auf des Herrn von Witten Kosten,
flott gegessen und getrunken und flott gearbeitet!" so erschollen die Rufe.
Ein Korb Lebensmittel nach dem andern, ein Krug nach dein andern kam
an und wurde verteilt.

Verwundert schauten Fremde, welche durch Witten kamen, das Zer-
störungswcrk mit an. Sie erkundigten sich nach der Bedeutung, aber
wehe ihnen, wenn sie ihre Mißbilligung aussprachen! Von der trunkenen
und wahnwitzigen Menge wurden sie bedroht, und gar mancher mußte es
sich gefallcu lassen, daß er nicht blvs mit Fußtritten tractiert, sondern
auch blutrüustig geschlagen wurde. Die Diener vom Hanse Witten, sowie
die Anhänger vom Gerichtsherrn (die „Oberdörfler") durften sich den
ganzen Tag über nicht sehen lassen. Bis in die finstere Nacht hinein
hatte die Ratte zu arbeiten, doch sie erreichte ihren Zweck i das Haus war
vom Erdboden verschwunden,und an seiner Stelle lag ein regelloser
Trümmerhaufen.

Als der Morgen nach diesem Tage heranbrach, rieb sich wohl
mancher erstaunt die Augen und überlegte, au welchem wahnwitzigen
Werke er mitgeholfen habe. Indes die Nene, falls sie sich einstellte, kam
zu spät. Geschehenes konnte nicht ungeschehen gemacht werden. Es galt
nun, die Folgen standhaft zu tragen. Die Führer im Streite drängten
die Zögernden, den einmal bcschrittencn Weg weiter zu gehen. An die
Stelle der Ordnung trat die Gesetzlosigkeit, und ziigellose Banden be¬
herrschten das Dorf. Der Freiherr war vollständig machtlos, seine
Befehle wurden verlacht, der Frohne, wenn er Leute vor das Gericht lud, wurde
übel traktiert. Es schien die Zeil nahe zu sein, von welcher die ver¬
wegensten Schreier geredet harten, „Ivo auch sie mitrcgieren konnten." Aus
eigener Machtvollkommenheit anberaumten sie eine Präsentationswahl,
denn die bisherigen Gemeindevorsteherwaren von dem Kirchenpatron ab¬
hängig. Königliche Verordnungen, welche ans Geheiß des Gerichtsherrn
von dem Ortslehrcr zu publiziren waren, rissen sie an sich und ließen
durch den Pastor nur soviel davon verlesen, als ihnen gut dünkte. Ja,
dem OrtSlchrer wurde überhaupt verboten, fernerhin noch Dekrete deS
Gerichtsherrn zu publiziere». Dem katholischen Freiherrn v. Elberfeldt
auf Steinhausen starb ein Kind/ die Nebellen, ohne beim Kircheitpatron
anzufragen, bestatteten dasselbe in der Kirche und ließen eS den Kirchen-
gesetzcn zuwider 2—3 Wochen beläuten. Der Freiherr ordnete an, daß
die Wcihnachtskcrzen fortan bei dein Kirchenrar Sauerniann angefertigt
werden sollen, nicht aber mehr in der Herberge i Mercklinghaus aber
befahl dem Kirchenrat, unter Androhung von 10 Goldgulden, in die
Herberge von Neuhans, wo der Anhang der Aufrührerischen sich befand,

N»
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zu kommen. Der GcrichtSbotemachte Einwendungen, doch mußte er sich
schleunigst davon machen. Dem Freiherrn fiel es einmal ein, an einem
Sonntag nachmittag die Kirche zu besuchen, die Rebellen trugen aber
Bedenken, ihm den Schlüssel auszuhändigen. Alle Gewohnheiten, die auf
Pietät gegen die Ortsobrigkeit hinausliefen, wurden aufgehoben. Auf
Christnacht war es gebräuchlich, dem Patron vor sein Gestühl eine Kerze
hinzusetzen, allein fortan fehlte das Talglicht. Dem Mcrcklinghaus fiel
ein Kind von 2—3 Jahren im unbewachtenAugenblick in einen Kessel
heißen Wassers, alsv daß es verbrannte und verstarb. Mcrcklinghaus
verstattete dem Gerichte aber keine Besichtigungund begrub es sofort.

Inwieweit sich der Pastor an solchen und andern Exzessen beteiligte,,
ist nicht bekannt. In den Speciesfacten heißt es aber, daß er überall.
Geld aufgenommen habe, um damit gegen den Gerichtsherrn zu agieren.
Endlich, als die Gläubiger Bezahlung der Schuld verlangt hätten, sei er
nach dem Crengeldanz, welcher Ort zu einem andern Gerichte gehörte,
geflüchtet und habe hier in einem „ürmLnson WirtShause" in Saus und
Braus gelebt, wie ein „echter Mietling, der davonlaufe, wenn die Gefahr
nahe." Nach dein Crengeldanz habe er dann seine Gesinnungsgenossen
berufen und habe mit ihnen allerlei schändliche Pläne beraten. Der
Freiherr habe nicht gewußt, ob er verraten oder verkauft wäre. Zwar
habe er seinen Unterthanen verboten, den Brockhaus aufzusuchen,doch
trotz aller Wachsamkeit habe er es nicht verhüten können, daß einer
oder der andere der Widersachersich nach dem Crengeldanz geschlichen habe..

Bei diesem eigenmächtigen Vorgehen der Gemeinde ist es uns uuer-
findlich, daß die Behörde nicht mit starker Hand eingriff. Mit Ver¬
wunderung lesen wir sogar, daß cS dem Brockhaus gelingt, zur cksieimioneim
.alteram zugelassen zu werden, und daß der Schöppenstnhl zu Stargardt
unterm 17. Jan. 1735 folgendes Urteil erläßt:

„Auf geführte fernere Defension des Pastoren BrockhauS und Con-
svrten wider den Frciherrn van Reck zu Witten am andern Teile:

Erkennen und sprechen Wir, Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden
König in Preußen, vor Recht:

Daß aus der Parteien Vorbringen nunmehr so viel zu bcfindew
ist, d aß der Pastor Brockhaus nur der Transloeation zu verschonen und
bei seiner Gemeinde zu Witten zu lassen/

Mit dieser Maßgebung aber die Urteile vom 8. Oct. 1732 zm
bestätigen.

Auch die Urtelsgcbühren von dem Freiherrn v. Reck zu Witten und
Pastor BrockhauS einem jeden zur Hälfte zu bezahlen.

Urkundlichhaben Wir dieses Urteil vollziehenund mit Unserm könia
lichen Jnsiegel bedrucken lassen.

So gegeben und geschehen
Berlin d. 17. Januar 1735.

. Auf Sv. Königl. Maj.
Specialbcfehl."



Gegen dieses Urteil remonstrierte aler wieder ocr Freiherr und
hatte die Genugthnung, daß der König unterm 9. Juni 1735 verordnete:

daß BrockhauS nach Rüdinghausen und der Pastor Hiilfshoff an
dessen Stelle nach Witten versetzt werden solle.

Der Bescheid bewirkte, daß die Wittener Einwohnerschaft in die
größte Aufregung versetzt wurde. Die Unruhe, die sich nach Bekannt¬
werdung der Stargardter Sentenz gelegt hatte, bemächtigtesich abermals
der Gemüter. Der Geist der Empörung brach wie damals hervor, und
ans das Schlimmste konnte der Freiherr und sein Anhang gefaßt sein,
falls die TranSlocation wirklich vollzogen werden sollte.

Die Clever Regierung beauftragte denHohgrafen zu Breckerfeld,den
Königlichen Befehl an Brockhaus zu vollziehen. Letzterer aber erklärte,
nicht von der Stelle weichen zu wollen. Der Freiherr ließ den Hiilfs¬
hoff von Rüdinghausen kommen, um das Predigtamt in Witten zu über¬
nehmen. Schon aber rotteten sich die Leute zusammen, dem HülfShoff
den Eintritt in die Kirche zu verweigern. An dem bestimmten Sonntage
zogen sie, mit Prügeln bewaffnet, in die Kirche, um, wie sie erklärten,
den HülfShoff mit Gewalt von der Kanzel zu reißen. Sie wollten ihr
Blut daran setzen und nicht zugeben, daß er seines Predigtamtes warte.
Der Freiherr in seinen Speciesfacten sagt, daß dieses Complott von
etlichen „aufrührerischen, der römisch-katholischen Religion zugethanen
liderlichenKerls" gebildet, und Brockhaus ihr Anstifter gewesen sei.

Aergerlicher war der Auftritt am 2. Oct. 1735. Der Ortslehrer
hatte die Ghänge vom Hause Witten geholt, weil BrockhauS nichts mehr
in der Kir he zu suchen gehabt habe. Er setzte sich auf die Orgelbank,
nm mit den Liedern zu beginnen. Ein „römisch-katholischer liderlicher
Kerl" stürmte die Treppe hinauf, ihm nach folgte ein Haufen Männer
und Weiber. „Wer hat dich geheißen, die Lieder vom Hause Witten zu
holen?" herrschte der Führer den Organisten an. Letzterer entschuldigte
sich damit, daß der gnädige Herr ihm solches zu thun befohlen habe. Die
Menge jedoch drang auf ihn ein. Sie riß den Unglücksmenschen von der
Bank herunter, traktierte ihn mit Schlägen, stieß ihn die Treppe hinab
amd versetzte ihm derbe Fußtritte. „Schelm, feiler Diener, elender
Knecht!" so schwirrten die Worte ihm um die Ohren. Schiebend und
mit Püffen übel behandelt wurde er durch die Kirche geführt. „Den
Kirchenschlüssel her!" schrie die Menge ihn an. Ein Balgen und Zerren
entstand, jeder von der Rotte wollte zuerst in den Besitz des Schlüssels
ckommen. Dem Unglücklichen wurden die Hände blutig gekratzt und zer¬
rissen. Endlich kam er an dem Kirchenstuhlder Psarrerfamilie vorbei.
Hier saß die Frau des BrockhauS. Ihre Augen funkelten von Haß.
Sie hatte das Gesangbuchin der Hand, und sausend hieb sie damit nieder
uns den Rücken des bejammernswerten Organisten.

Während dieses gewaltigen Skandals stand der Pfarrer BrockhauS,
der längst in Rüdinghausen sein sollte, vor dem Altare und sah mit ver¬
schränkten Armen dem Auftritte zu. Wenn der Tumult sich etwas legte,
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ermunterte er seine Schar, nicht müde zu werden. Mit neuer Wut?
fiel dann die Menge den Unglücklichen an, und Borneinann war endlich-
froh, als er an die Lust spediert war, wo er den Händen erbarmungs¬
loser Feinde entwischte.

Am 12. November 1735 machte der Richter Grniter von Breckerfeld
sich auf, um den HülfShoff mit bewaffneter Macht in sein Amt einzu¬
führen. Er ließ sich von den: Hagener Richter Schützen geben und zog-
die Straße nach Witten entlang. Am folgenden Tage, einem Sonntage,-
sollte die Einführung vollzogen werden. Aber die Wittener rüsteten sich
zur Gegenwehr. Zu ihnen hielten die Leute vom adligen Hanse Stein¬
hausen. Sie schleppten die ganze Nacht Steine auf den Kirchhof und in
die Kirche. Früh am andern Morgen machten sie sich auf den Weg.
Sie waren bewaffnet mit allerlei HauZgcrät, das zum Kampfe geeigner
schien, Heu- und Mistgabeln, Dreschflegeln,Brechstangen,Aexicn u. s. w..
Die Stärkeren trugen Hebcbäumc, und etliche waren sogar mit Schieß¬
prügeln ausgerüstet. Alle Lebensalter und Geschlechter waren vertreten,
Männer und Weiber, erwachsene Töchter und Jünglinge sowie Knaben,
denen der Milchflaum noch nicht im Gesichte stand. Sie hatten für diesen
Sonntag deit Prediger Eimsen von Lütgendortmund kommen lassen. Ter
Plan war, während die bewaffnete Macht den Eingang verteidigte, sollte
Clasen in Gegenwart der altersschwachenLeute, sowie der Jugend, den
GottenSdienst abhalten. Die Glocken läuteten zur Kirche wie sonst, aber
Andacht war nicht im Gesichte der Kirchengänger,jeder harrte der Dinge,
die da kommen sollten.

Unterdessen war der Brcckerfelder Richter mit einem Trupp Schützen
bis Ruhrmannshof, jenseits der (früheren)Brücke gekommen. Ein andrer
Trupp lagerte bereits am Fährhanse. Eine Ruhepause wurde gemacht,
vielleichtwars zum Aufbruch nach Witten noch zu früh. Endlich ermahnte
Grniter die Schützen am Rnhrmannshof, den Marsch fortzusetzen. Diese
weigerten sich aber plötzlich. Sie wollten erst Geld haben, sagten sie.
Der Richter verhieß ihnen Zahlung, wenn sie den Auftrag vollführt
hätten. Die Schützen aber wollten nichts davon wissen. Erst Geld,
dann die Arbeit! daS war die bestimmte Forderung. Ter Königliche Com-
missarius konnte mit den Plötzlich rebellisch gewordenen Mannschaften-
nichts ansangen. Er schickte einen Boten nach dem Hanse Witten und-
ließ die nötige Summe für 74 Mann holen, nämlich 18 Thalcr 30
Stbr. Auf den Mann kamen 15 Stüber, nach unserem Geldc etwa.
60 Pfennige. Johann Evert von Kückclhanscn nahm die Gelder in
Empfang und verteilte sie.

Nun setzte sich der Zug in Bewegung und langte beim Fährhausa
an , wo die zweite Truppe, 32 Personen, sich aufhielt. Tie Macht des
CommissariuS zählte also 106 Mann. Doch die Schwierigkeiten, welche
bei RnhrmannShof erst zu überwinden gewesen waren, zeigten sich auch
hier. Tie 32 Mann wollten ebenfalls erst Geld haben, bevor sie in
Action zu treten hätten. Neue Verhandlungen wurden eröffnet, aber daK
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Ende vom Liede war, daß Fischer noch einmal nach dem Hanse Witten
mnßtc, um Geld zu holen.

Endlich waren die Zwischenfälle beseitigt, und der Marsch konnte
fortgesetzt werden. Bevor der Commissarius inS Dorf einzog, schickte er
den Aöittcncr Frohnen Halver zn BrockhanS, Heyden und MercklinghauS,
sie sollten den Kirchenschlüssel herausgeben. Letztere aber erklärten, sie
nähmen nichts an und gäben auch nichts heraus, denn es sei Sonntag.
Ucbrigens solle der Commissar nur kommen, er sollte seinen Mann
finden. Dabei zeigten sie auf die bewaffnete Schar, welche den Kirchhof
besetzt hielt.

Der Frvhne kam also ohne Schlüssel zu dem Commissar zurück und
berichtete, was er gesehen und gehört habe. Der Commissar befahl nun
den Führern Növenstrnnk und Wortmann, nach dem Kirchhofe zu gehen,
um zn sehen, ob die vorhandene Widersetzlichkeit ein Ernst sei. Sei dies
nicht der Fall, dann sollten sie durch den Küster den Pfarrer Clasen
auffordern, bei 100 Gvldgulden Strafe sich des Gottesdienstes zu enthalten
und solchen Gottesdienst den HülsShoffverrichten lassen.

Tie Schützen zogen ins Dorf hinein. In der Ferne erblickten sie
bereits die dichte Schar, welche den Eingang zur Kirche besetzt hielt.
Krampshast umfaßten die Wittcner ihre Waffen. Diejenigen, welche
nicht über einen Stock oder ähnlichen Gegenstand verfügten, trugen
wuchtige Steine in den Händen. Langsam rückten die Schützen vor.
Höhnische Worte, welche den Gesang in der Kirche übertönten, wurden
ihnen entgegengerusen. „Seid ihr jetzt erst da? Ihr kommt ja zu spät!
Wo habt ihr denn den Pfarrer HülsShoff?" Die Führer traten vor:
„Im Namen des Königs, gebt den Raum frei! Wir sind abgesandt, um
den Pfarrer HülsShoff in sein Amt einzuführen." Ein höhnisches Lachen
war die Antwort ans diese Aufforderung. „Versuchs doch, wenn du
kannst," riefen etliche ihm entgegen. „Kommst Du als Privatmann,"
riefen andere, „so steht dir der Weg in die Kirche frei, sonst kehre
wieder um!"

Die Schützen griffen nach ihren Flinten und machten sie schußfcrtig.
Doch die Wittcner ließen sich nicht einschüchtern. Schon flogen Steine
in die Reihen der Schützen und verwundeten einen von diesen, namens
Wilhelm Hassel. Da gab der Führer den Befehl, umzukehren. Zu einem
Blutvergießen war ihm kein Auftrag erteilt worden. Die Schlitzen aber
zogen gcradcswcgS durchs Dorf nach Hanse. Sie kümmerten sich weder
um ihre Führer, noch um den Commissarius. Das Geld hatten sie ja
bereits zuvor eingeheimst!

Der Commissar schäumte auf vor Zorn, als er den negativen Erfolg
seiner Expedition vernahm, lieber die Fahnenflucht seiner Schützen be¬
richtete er an den Hagener Richter. Am folgenden Tage, den 14.
October, begann er nun, diejenigen vors Gericht zu eitleren, welche an
dem Widerstande beteiligt gewesen waren. Mit Mcrcklinghans wurde der
Anfang gemacht. Aber sämtliche Excedcnten erklärten, vor ein Gericht
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sich nicht stellen zu wollen. Der Frohne, welcher die Citationen über¬
brachte, wurde mit nicht sehr schmeichelhaften Namen beehrt. Am 15.
war eine Hochzeit. Sprenkelmann und Consorten hatten sich dazu einge¬
funden. Sic hatten unbändigen Spaß über die jüngsten Begebenheiten
und führten allerlei spöttischeReden über den Commissar. Einer von
ihnen erhob ein Enlengeschreiund meinte, die Eulen flögen des Nachts,
am Tage verkröchen sie sich in ihre Löcher. Dabei zeigte er auf die¬
jenigen der Anwesenden,welche es mit der Gegen-Partei hielten. Am
16. wurden den Excedentennochmals Vorladungen zugestellt, sie nahmen
dieselben aber nicht an. Ich muß es mir aus naheliegendenGründen
versagen, die Protocolle vorzulesen, weil ich sonst genötigt wäre, eine
Anzahl von Namen, die gegenwärtig noch hierorts vertreten sind, aufzu¬
führen. Nur im allgemeinen kann ich referieren. Der eine weigerte sich,
den BorladungSbcfehl anzunehmen und trat ihn mit Füßen, ein anderer
kehrte ihn mit dein Besen zum Hause hinaus. Ein Dritter warf das
Schriftstück dem Frohnen in die Arme und rief aus: „Mit solchem
Dreck bleib mir vom Halse." Im ganzen wurden an dem Tage 11
Personen citicrt. Sprenkelmann gehörte auch dazu. Er war derjenige,
der Wider Willen den Vorladungsbefehl annahm. Er lag nämlich zu
Bett,- jedenfalls hatte die Hochzeit die ganze Nacht gedauert, und nun
wollte er ausschlafen. Da kommt seine Tochter an sein Bett gelaufen
und händigt ihm das Schriftstückein. Der Citation Folge leisten wollte
er aber auch nicht.

Um der staatlichen Autorität Achtung zu verschaffen, ließ der Com¬
missar jetzt die Schwelmer Schützen kommen, denen 2 Wittener, nämlich der
Führer der hiesigen Schützen, sowie der Frohne beigeordnet waren. Letztere
beide waren hier bekannt und konnten diejenigen notieren, welche sich den
Befehlen widersetzen würden.

Die Schützen gingen zunächst nach dem Hause des Mercklinghaus.
Dieser stand breitspurig in der Thür, die Hände in der Hosentasche.
Der Führer Mäher aus Schwelm kündigt ihm den Arrest an. Sogleich
fallen ein paar Schützen über ihn her, um ihn festzunehmen,aber in
demselben Augenblick stürzen schon beherzte Männer herbei, um ihn wieder
zu befreien. Geschrei ertönt durchs Dorf. Die Sturmglocke wird ge¬
läutet. AuS allen Häusern eilen bewaffnete Männer und Weiber herbei,
Gewehre werden losgeknallt. Witten befindet sich im hellsten Aufruhr.
Die Schützen haben den Mercklinghaus wieder loslassen müssen. Sie
sehen sich sogar genötigt, vor der rasenden Menge Kehrt zu machen. Aber
die aufrührerischeSchar verfolgt sie, und manchem Schützen wird übel
mitgespielt. Der Führer erhält van einem Weibe mit einem Stück Holz
einen Schlag auf den rechten Arm. Der Gerichrsdiener Hinnekamp von
Schwelm bekommt auf den Kopf und Arm einen Schlag, dem Schützen
Christian auf der Straße wird ein Loch in den Kops geworfen, so daß
er sich in Wengern von einem Feldscherverbinden lassen muß.

Nachdem die rasende Menge den Feind in die Flucht geschlagen



chatte, dachte sie ihre Wut an neuen Opfern auszulassen. Ist nicht oer
Hülfshoff in ihrer Mitte und bewohnt sogar das KüsterhauS? „Auf nach
dein Kiisterhause!" so rufen die Verwegenen. Abermals wird die Sturm¬
glocke geläutet. Mit Acxten und Hämmern naht der Zug. Unheimliches
Gejohle dringt an das Ohr des Pfarrers und seiner Familie. Sie
fürchten, der Besuch gilt ihnen. WaS sollen die Aermstcn thun? Flüchten?
Jeder Ausgang ist versperrt. Bor dem Hause stellt die tobende Menge
sich auf. „Heraus, du alter Schelm, du alter Hundsfott, heraus, heraus
mit dir!" so wird im Chore gerufen. Der Pastor erscheint aber nicht.
Nun dringt die Rotte ins Haus hinein. Hiilfshoff fluchtet die Treppe
hinaus. Glücklich erreicht er den Söller, schließt ab und schiebt auch noch
eine Klammer vor. Doch die Feinde stürmen ihm nach. Mit aller
Wucht rennen sie gegen die Thür. Die Wände sangen an zu wanken,
das Holz kracht in allen Fugen, daS Schloß springt ab. Der unglückliche
Pastor steht, bebend an allen Gliedern, am Dachfenster und blickt hilfe¬
suchend hinaus. Soll er, der alte Mann, einen Sprung auf das Dach
wagen? Die rasende Menge, wenn sie hereinkommt, kennt kein Er¬
barmen, und um sein Leben hat er zu fürchten. Glücklicherweise aber hält
der Riegel, die Bande muß unverrichtcter Sache abziehen. Der Pastor ist
gerettet, aber um so schlimmer ergeht es seiner Familie in den Wohnräumen.

Mit eine»? Ringelbanm rennen die Wahnwitzigen die Thür zur
Schlafkammer ein. Hier treffen sie die Pastorin und deren Tochter.
„Wo ist Dein Mann?" fragt im kreischenden Tone die wütende Schar.
„Mein Mann ist die Treppe hinauf geflüchtet. Wir wissen nicht, wo er
sich aufhält," ist die bebende Antwort. „Gnade ihm Gott, wenn wir
ihn bekommen. Was wollt ihr hier in Witten? Packt Eure Sachen
und schert euch nach Rüdinghausen!" „Wenn es des Königs Wille ist,"
versetzt die Pastorin, „so räumen wir gerne daS Feld." „Heraus, sagen
wir, heraus mir Eurem Plunder, oder sollen wir Euch Beine machen?"
Schon greift die Menge nach Kisten und Kasten, Stühlen und Tischen,
alles wird im buntesten Durcheinander hinausgeworfen. Ans der Straße
liegen die Möbel als Gerümpel, gar manches wertvolle Stück ist zer¬
trümmert. Die Pastorin, eine alte Frau, sputet sich nach der Meinung
der tobenden Menge nicht schnell genug. Sie wird gegen Pfosten und Wände
gestoßen. Eine Megäre versetzt ihr mit einem Prügel einen Schlag auf
den Rücken, ein Rädelsführer nimmt eine Mistgabel und will einen ver¬
hängnisvollen Streich gegen sie ausführen, wird davon aber noch glück-
lichcrweise abgehalten. Die Tochter bekommt mit einer Feuerzange einen
Schlag ans den Arm. Bei diesen Mißhandlungen fallen dann noch
allerhand Schimpfworte wie: Hexen, Huren u. s. w. — Auch dem Küster
wird arg mitgespielt. Er kann ja freilich nichts dafür, daß die Pastoren-
familic bei ihm wohnt, er hat dem Befehle seines Herrn gehorchen müssen,
allein die Menge macht ihn doch mit verantwortlich. „Wo ist der
Schulmeister, der Schelm?" ruft es im Chore. Seine Möbel werden
teilweise für die des Pastoren gehalten und ebenfalls hinauSspedicrt.
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Endlich hat die Menge sich ausgetobt. Allmählich verzieht sie sich..
Zitternd kommt der Pastor die Treppe herunter. Ein Bild der Ver¬
wüstung und des Jammers bietet sich seinen Blicken. Frau und Tochter
liegen halbohnmächtig am Boden. Kein Stück Möbel ist mehr im Zimmer
anzutreffen. Und von ferne klingt das Gejohle und das Triuknphgejchrei
der rasenden Dvrfbewohnerschaft! Wohin sich wenden? Auf der Straße
darf die Familie sich nicht sehen lassen, wenn sie selbst im Hause nicht
sicher ist. Im Dunkel der Nacht schleicht der Pastor mit den Seinen
nach dem Hause Witten, dort Schutz erflehend und erhaltend.

Die Dorfbewohnerschaft aber gönnt sich auch die Nacht über keine
Ruhe. Sie ist im Kriegszustand. Sie hat dem Gcrichtherrn und den
staatlichen Gesetzen den Krieg erklärt. Sie pocht auf ihren augenblick¬
lichen Erfolg und will sich von niemand befehlen lassen. Sie fürchtet
indes, daß sie zur Nachtzeit überfallen werden könne. Deshalb stellt sie
regelrecht verschiedene Wachen aus. Etliche der Exccdenten patrouillieren
während der Nachtstunden die Straßen auf und ab und schießen von Zeit
zu Zeit Gewehre los.

lieber den Mißerfolg der Expedition, wie über die Ausschreitungen
der Dorsbewohnerschaftwar der Commissar auf das Höchste aufgebracht.
Er hatte zunächst die Absicht, die Schar der Schützen aus andern Orten,
zu verstärken, erkannte dann aber, daß ein abermaliger Versuch jedenfalls
auch fehlschlagen würde. Die aufsässigen Bauern mußten aber, wenn sie
nicht gar zu übermütig werden sollten, bald gedemütigt werden. Des¬
halb schrieb er einen Bericht an die Regierung und bat um militärische
Exemtion.

Bevor diese jedoch eintraf, sollte noch einmal der Weg der Güte
betreten werden. Der Commissar erließ unterm IE. u. 17. Dez. an die
Rebellen folgendes Decret:

„Nachdem Se. Königl. M. die nach Inhalt der ergangenen
Urteln wider einige Untcrthanen erkannte Untersuchung fortgesetzt wissen
wollen, so habe er sämtliche Wittensche Eingesessenen hierdurch nochmals
zum schuldigen Gehorsam nachdrücklichcrmahnt und ihnen mit der
Warnung ernstlich einbinden wollen, daß sie sich aller Opposition ent¬
halten oder in dessen Entstehung mit militärischer Exemtion wider sie
Verfahren und die Opponenten der Schärfe nach angesehenwerden
sollen, wonach sich also ein jeder gehorsamstzu achten habe, und hat
der Herr Prediger zu Witten, Brockhaus, dieses am morgendenSonntag
gleich nach geendigter Vormittagspredigt deutlich zu publizieren."

Der Pfarrer weigerte sich aber, das Decrct zu verlesen, weil die
Publikation solcher Schriftstücke Sache der Führer und Frohnen sei, wofür
sie ja ihr Gehalt bezögen. Auch, als bei einer Strafe von 50 Gold¬
gulden ihm nochmals der Auftrag wurde, konnte er sich nicht dazu ver¬
stehen, das Decret von der Kanzel zu verlesen, gab aber die Versicherung
ab, daß die begangenen Exccsse sich nicht wiederholen würden.

Indessen mochte die Regierung dem Frieden nicht trauen und sandte



den Obersten von LePS mit einem Commando von Wesel ab, welchen: es

gelang, die Ruhe in Witten wieder herzustellen.
Ter Pastor blieb jedoch auch jetzt, wo die staatliche Autorität wieder

hergestellt war, noch immer in Witten. Einflußreiche Freunde hatten sich

für ihn verwandt. Er hatte sich nämlich mit dem adligen Hause Stein-

Hansen in Verbindung gesetzt, und der Müusterische Oberst v. Elberfeld

wußte es durchzuführen, daß folgendes Decret an die Clever Regierung

abgelassen wurde:

„Daß, weil durch 2 Urteile erkannt worden, daß der Pastor

Brockhaus zu Witten mit der Translocation verschont und bei der

dortigen Gemeinde gelassen werden soll, der Münsterische Oberst

v. Elberfeld auch dieserhalb suppliaancka eingckommen und gebeten,

daß es dabei sein Bewenden haben möchte, indem er als eompatronus

von der Pfarrei, zu Witten die Translocation nicht geschehen lassen

könne, so haben wir dessen und der Gemeinde Witten Suchen, daß der

Prediger Brockhaus bei seiner Gemeinde zu Witten bleiben möchte,

in Gnaden cksieriret und habt ihr also wegen dessen Beibehaltung das

Nötige zu verfügen und selbigen bei der Pfarre zu Witten gehörig

und alles ferneren EinWendens ungehindert zu schützen."

Gegen diesen Bescheid ging nun selbstredend der Freiherr wieder an.

Unterm 19. Januar 1736 ließ er eine umfangreiche Petition an den

König abgehen. Er zählte darin alle Sünden des Pfarrers auf und

fleht auf das ernstlichste, ihn fortzunehmen. Er appelliert nicht allein

an des Monarchen Gerechtigkeitsgefühl, sondern auch au dessen Mitleid,

indem er zeigt, wie der Priester all die Jahre darauf ausgegangen sei,

ihn, den Freiherrn zu kränken. Jetzt gehe er, der Freiherr, auf die

Grube, und er dächte daran, sich von einem rechtschaffenen Prediger zur

Seligkeit vorbereiten zu lassen, aber es sei unmöglich, sich einem Seel¬

sorger anzuvertrauen, in welchen« keine Ehre noch Redlichkeit, vielwenigcr

ein Funke von wahrer Gottesfurcht anzutreffen sei. Luthers Ausspruch

passe auf Brockhaus, daß ein gottloser Prediger die ärgste Creatur sei,

die in der Welt leben möge.

Diese Petition ist das letzte Actenstück über den Streit zwischen

Brockhaus und v. d. Reck. Welchen Erfolg das Gesuch gehabt hat, wird

uns weiter nicht gesagt, v. Steinen jedoch berichtet in seiner Westfälischen

Geschichte, daß der König endgiltig auf Translocation des Pfarrers ent¬

schieden habe. Diese sei aber nicht zur Ausführung gelaugt, weil Brock¬

haus inzwischen gestorben sei. Im Jahre 1737 erfolgte sein Tod.
Ende.
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Verträge
zur Geschichte des Jiilich-Cleve'schmErbfolgestreltes und die

Drangsale der Grasschaft Mark im 30jährigen Kriege
von I. H. Blirn.

Einleitendes.

Kein zweites Kapitel der Geschichte der Grafschaft Mark hat ver¬

mocht, den Märkischen Geschichtsschreibern ein so reges Interesse abzu¬

gewinnen, als der so verwickelte und langwierige Jülich-Clevesche Erbfolge-,

streit, dessen Anfang und Ende in der Regel durch die Jahre 1609 und
1666 begrenzt werden, obgleich gewisse Grundursachen dieses Streites bis

in das Jahr der Geburt Or. M. Luthers (1433) zurückdatieren, und

man sein Ende erst in die Jahre 1815 und 16 verlegen könnte,' denn

erst damals kam das glorreiche Herrschergeschlecht der Hohenzollern in

Brandenburg-Preußen in den forthin unbestrittenen Besitz fast aller Länder

dieser reichen Erbschaft.

Der Weisheit, Umsicht und Thatkraft eines Nürnberger Burggrafen

auS dem Zollernhause verdankte Rudolf v. Habsburg seine Wahl zum

deutschen Könige, Albrecht II. die seine der Weisheit, Uneigenniitzigkeit

und Treue des Kurfürsten Friedrich I. in Brandenburg. Aber seit

Rudolf II. bis auf Franz II. hat die stets mehr auf die Vermehrung

ihrer Hausmacht, als ans das Wohl des „heiligen römischen Reiches

deutscher Nation" bedachte Politik der zur deutsche«? Kaiserkrone berufenen

habsburgischcn Prinzen mit Eifersucht das Emporkommen Brandenburg-

Preußens unter dem Scepter der Hohenzollern beobachtet und deren

weitausschauenden Politik mit List oder Gewalt entgegenzuwirken versucht.

Doch ei«? höherer Wille und eine mächtigere Hand leitete auch hier die

Geschicke Deutschlands so, daß die abgedrückten Pfeile in höheren Bögen

und nach ganz anderen Richtungen fortgeführt wurde«?, als sie ihnen von

der Sehne ursprünglich gegeben waren.

Unwillkürlich fast zieht sich die Parallele zwischen der Erwerbung

dieser Länder und der Schlesiens. Kurfürst Joachim II. (1535—1571)
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hatte nicht nur den Erbvertrag mit den Herzögen von Licgnitz, Brieg und-
Wohlan geschlossen, sondern auch vom damaligen Könige von Polen die-
Mitbelehnnng über das alte OrdenSlaud, das damalige Herzogtum
Preußen, erlangt, die ihm so wichtig erschien, daß er seinen Untcrthanen
befahl, sie durch ein Freudenfest zu feiern. Der damalige erste Herzog
in Preußen, Albrccht, aber war der Vater Albrccht Friedrichs, des
Gemahls der ältesten, erbberechtigtenTochter des Herzogs Wilhelm des
Reichen von Jülich, Cleve, Berg w., Maria Eleonora.

Kaiser Rudolf II. versuchte nach dem Ableben Herzog Johann Wilhelms
von Jülich-Cleve-Berg 1609 in den Besitz dieser Länder zu gelangen,
und Leopold I. besetzte nach dem Aussterben der Herzöge in Schlesien
entgegen dem Erbvertrage von 1537 jene Herzogtümer.

AnS der ClcveschcuErbschaft rettete Kurfürst Johann Sigismund
ungefähr die Hälfte, die andre Hälfte kam erst im Wiener Kongreß an
Preußen ^). Für Licgnitz, Brieg und Wvhlau erhielt der große Kurfürst
1686 nur den kleinen SchwiebuserKreis, doch sah er denselben gleichsam
nur als eiu Faustpfand an. Sein Urenkel Friedrich der Große rollte
diese Erbfolge-Frage von neuem auf und eroberte ganz Schlesien in den
denkwürdigendrei schlcsischeu Kriegen.

4-

Die älteren Historiographen der westfälischenMark vermochten auS
begreiflichen Gründen ein in allen Teilen klares Bild der Jülich-Clevischcn
Erbschaftsfrage und des aus derselben sich entwickelnden Streites nicht zu
geben, es mischt sich in ihren Darstellungen Dichtung und Wahrheit.
Die neueren Historiker haben sich bemüht, durch Heranziehungurkundlichen
Materials die geschichtlicheWahrheit von der Sage zu scheiden, und in
den „Dcnkwürdigkeitcn aus der Vergangenheit Westfalens von Ilr. W.
Tobicn in Schwelm, Band 1, Abteilung 2" liegt uns eine so klar ge¬
sichtete, das ältere und neuere einschlägige Material kritisch beleuchtende
Darstellung jener ErbschaftSfrage und jenes Erbschastsstreites vor, daß es
hieße „Eulen nach Athen tragen", wollte ich mich vermessen, dieser so
vorzüglichen Arbeit noch etwas hinzuzufügen. Mich bestimmt nur die
Pflicht, — und es ist mir cüic liebe Pflicht der Dankbarkeit gegen alle
die freundlichen Spender urkundlichen Materials an unser Museum, —
die mir gütigst übersandten Urkunden und beglaubigten Copieu von Ur¬
kunden in diesem unserem Vercinsbuchezu veröffentlichenund den Versuch
zu wagen, dieses nicht vollständige, aber immerhin recht wertvolle Material
zu einem Bilde abzurunden, das vielleicht manchem unserer verehrten
VereinSmitgliedernicht ganz unwillkommensein dürfte.

6 Es liegt mir ans den gesammelten Urkunden dcS Märkischen Museums
zu Witten in Nr. 4 der Gesetz-Sammlung für die Königl. Prcujz. Staaten das
Patent wegen Besitznahme der Herzogtümer Cleve, Berg, Geldern, des Fürsten¬
tums Moers und der Grafschaften Essen und Werden vom 5. April lN15 vor,,
welches ich in den Anlagen hierzu unter Nr. 1 zum Abdruck bringe.
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Hierzu kommt noch ein Zweites:
Auch für die heutige Zeit ist es heilsam und lehrreich, sich die

Frage: „Wie ist das gegenwärtig Bestehendeentstanden?" immer wieder
zu beantworten und die vergangenen Zeiten mit der Gegenwart zu ver¬
gleichen/ denn nur wiederholter gewissenhafterBetrachtung des in grauer
Ferne liegenden Gewesenenwird eS gelingen, das Gewordeneund Gegen¬
wärtige voll und ganz zu verstehen, und es nach seinem wahren Werte
zu würdigen, — auch zu erkennen, daß noch heute die göttliche Allmacht
und Weisheit waltet von Pol zu Pol und ein heiliger Wille lebt, wie
auch der menschliche wanke, — daß noch heute das alte Sprichwort wahr
bleibt: „Der Mensch denkt, Gott lenkt!" — daß noch heute für alles,
was Geschichte wird und geworden ist, das Wort der heiligen Schrift zu
recht besteht: „Gerechtigkeit erhöhet ein Volk, aber die Sunde ist der
Leute Verderben."

Leider ist ein großer Teil unserer Zeitgenossen zu einer solchen
Betrachtung nicht nur nicht geneigt, sondern kaum noch befähigt. Das
gute Alte selbst ist ihnen „Unsinn" und „alter Zauber", — die Wahr¬
heit, welche die Gegenwart vernehmlich genug predigt, „Luft" oder „blasser
Dunst", und utopische Phantastereien erfüllen ihr Hirn. Für unsere
Zeit gilt nicht, was einst Fr. v. Schiller in der „Geschichte des Abfalls
der vereinigten Niederlande" von Philipp II. von Spanien schrieb: „Er
selbst hatte die Wahrheit aus dem politischen Umgange verwiesen, er selbst
die Sittlichkeit zwischen Königen aufgelöst und die Hinterlist zur Gottheit
des Cabinets gemacht," — die Fürsten und Könige Europas, insbesondere
die Fürsten Deutschlands haben niit klarem Blicke die Gefahr erkannt,
die nicht nur den Thronen, sondern aller christlichen Gesittung und Bildung
den Untergang droht, sie bemühen sich, in Recht und Gerechtigkeit das
Wohl aller ihrer Unterthanen zu suchen und zu fördern und ihnen die
Segnungen des Friedens zu wahren. Allen voran schreitet Se. Majestät
Kaiser Wilhelm II., uns mahnend in Wort und Bild. — Es sind auch weniger
gegenwärtige Uebel, als vielmehr gegenwärtigeBorteile, welche heute unser
Volk bewegen und in meist nicht klar überlegte Handlung setzen, und die
Genußsucht führt viele ins Verderben. Wer unserer Zeit den Pnls
fühlt, der weiß, es giebt kein Mittel mehr, welches prophylaktischwirken
kann, — hier muß der Chirurg seine Schuldigkeit thun.

Wie ganz anders sah es doch im 16. und 17. Jahrhundert hier in
der Mark und in den mit ihr unter einem Scepter vereinigten Ländern
ans! Auch damals war es nicht Friede, aber das, waS damals die
Gemüter so heftig ergriff und bewegte, daS waren geläuterte Ideen des
Christentums, das war das nette Licht der alten Wahrheit, welches von
Wittenberg und von Genf ans seine Strahlen durch Deutschland sandte.
Luthers Ideen von der Freiheit, der Gewissensfreiheit eines Christen-
menschen, die darin gipfelten: „Wir haben einen Zugang zum Vater und
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>rinen einigen Mittler: Christus JcsuS, welcher sitzet zur Rechten GotteZ
und vertritt uns"/ — dazu das Wart, das von dem Wüste menschlicher
Satzungen wieder befreit war, und //das sie sollen lassen stahu und keinen
Dank dazu habeii/" — die entzündeten die Herzen und bewegten sie/ und
alle Staatsraison damaliger Zeit Hütte nichts gegen diese Bewegung der
Geister vermocht.

Genuß, durch die Reformation waren Bürger gegen Bürger-/ Herrscher
gegen ihre Unterthanen in andere Verhältnisse gekommen, ja durch sie
rückten auch ganze Staaten in neue Stellungen gegeneinander/ aber —
nicht durch den Religionsfrieden zu Augsburg (1555)/ sondern erst durch
den 36jährigen Krieg und durch die ihm vorhergehende,durch daS Coucil
zu Trient (1545—1563) gleichsam sanctionirte Maulwurfsarbeit der
Jesuiten wurde Deutschland dauernd in zwei feindliche Heerlager zer¬
rissen, zu einem Vulcan, dessen Eruption sich durch bald hier, bald da
Hcrvorzüngelnde Flammen schon lange vorher ankündigte.

Auch die Jülich-ClevischeErbfolgcfrage und der auS ihr entsprungene
Krieg waren schon ursächlich mit der Reformation verquickt, wie u. a. die
meist geheim betriebenen Vorverhandlungen katholischer Räte Herzog
Wilhelms inbetreff der Verheiratung Joh. Wilhelms mit Jacobe von
Baden beweisen, und ihre Lösung wurde um so schwieriger,die durch sie
heraufbeschworene Kricgsnvt um so drückender, als die Fäden sich ver¬
wirrten und durch zahlreiche Maschen sich verketteten und verknüpften
mit den unmenschlichen Drangsalen des schrecklichen 36jährigen deutschen
Religionskrieges.

I. Die Vorgeschichte des Jülich-Clcvischen Erbschaftsstreites
bis auf Herzog Wilhelm III., den Reichen.

(1483—1539.)
Von denjenigen deutschen Fürstenhäusern, welche in der letzten Hälfte

bcs 15. und in der ersten Hälfte deS 16. Jahrhunderts einerseits mit
den Herzögen von Giilich und Berg, anderseits mit den Herzögen von
Eleve in engere Verwandtschaft getreten waren, erhielt daS Wettiu'sche')
schon im Jahre 1483 von Kaiser Friedrich III. die Anwartschaft auf

si Stammvater aller sächsischen Fairsten ist Conrad, Graf van Wettin,
1127—1157,dessen Geschlecht schon zu Ottos des Großen Zettelt blühte. Seilte
Stammgrafschaft Wettm war nur 8 guck groß) allmählich gewann er daS Ellen-
bnrger und Leipziger Gebiet, 1127 wurde er Markgraf von Meißelt, und >166
erhielt er die Ostmark (Nicderlausitz).1156 teilte er seine Länder unter seine 5 Sohne:
Otto (Meißen), Dietrich (in der Lausitz), Dedo (in Rochlitz), Heinrich (in Wettin) und
Friedrich (in Brehna), zog sich auf den Petersberg zurück, legte MonchSklcider an
und starb 1157. Sein Sohn Otto regierte von 1156—1195, gelangte nackh und
nach wieder in den Besitz fast aller von seinem Bater beherrschten Länder. Gmein
Nachkommen desselben, dem Markgrafen Friedrich dem streitbaren von Meißen
(1 1423), wurde nach dein Tode des Kurfürsten Albrecht III. von Sachsen-
Wittenberg, mit deill der Askanische Fürstcnstainm 1422 auch hier erlosch, das
erledigte Kurfürstentum vom Kaiser Sigismund übertragen. Dessen Söhnen:
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Jülich, Berg und Ravensberg, und diese wurde durch Maximilian I. 1495
zu Worms sowohl für die Ernestinische, wie sür die Albertinische Linie
bestätigt. Herzog Wilhelm von Jülich, Berg und Ravensberg (st 1511)
hinterließ nämlich keine männlichen Erben, sondern nur eine Tochter,
Maria. Kaiser Friedrich lll. wollte als oberster Lehnsherr in Deutschland
die Dienste belohnen, welche ihm Herzog Albert von Sachsen (Meißen)
in seinen Kriegen mit dem Herzoge Karl von Burgund und in Ungarn
geleistet hatte und versprach ihm und „seinen Lehens-Erbcn" deshalb
Glllich, Berg und Ravensberg für den Fall, daß diese durch den Tod
Herzog Wilhelms „oder sonst lcdig werden" sollten. Neue Dienste des
Herzogs Albert bestimmten später, wie Dr. W. Tvbicn in den „Denk-
Würdigkeiten auS der Vergangenheit Westfalens", S. 279, berichtet, auch
den Kaiser Maximilian I., 1493—1519, diese Anwartschaft den beiden
sächsischen Linien zu bestätigen (1495). Inzwischen hatte Kaiser Maximilian I.
auch der Hilfe des Herzogs Wilhelm von Jülich bedurft und sich derselben
aufs neue versichert im Kriege gegen den Herzog Karl von Geldern. Dem
Jülicher Herzog aber mußte alles daran liegen, seiner Tochter Maria die
Erbfolge zu sichern. Dieselbe war, wie D. v. Steinen berichtet, geboren
am 3. August 1493 (Tcschenmacher setzt 1491). In Cleve-Mark war
LuLMKsor Johanns I. (1448—1481), Johann II. (1481—1521). Sein
ihm von der Mechtild von Hessen am ID. November 1490 geborncr
Sohn Johann, welcher ihm in Cleve von 1521—1539 als Johann III.
folgte, nahm „nach seiner Wiederkehr vom Hofe König Philipps von Kastilien
Maria, Herzog Wilhelms von Gülich und Berge einzige Tochter, zur
Gemahlin,' denn obgleich 1496 mit Bewilligung der Landstände schon
darüber war gehandelt und die Sache richtig gemacht, auch wegen Zusammen¬
setzung beider Länder ein Verbündnis errichtet worden, so ist doch, weil
die Braut derzeit noch ein Kind, und erst mS dritte Jahr getreten war,
die Heirat nicht eher bis 1510 zu Düsseldorf vollzogen worden, nach¬
dem Kaiser Maximilian I. seinem (Johannes III.) Herrn Schwiegervater,

Friedrich II. und Wilhelm fiel 1440 auch das bis dahin von ihrem Vetter
Friedrich dein Friedfertigen regierte Thüringen zu. Friedrich II. beiden Söhne
Ernst und Albrecht (in der Nacht vom 3. zum 9. Juli 1455 von Kunz von
Kaufnngcn und seinen Mitverschworenen ans dem Schlosse zu Altenburg geraubt),
wurden die Begründer der beiden nach ihnen benannten Linien (1435). Die
Ecnestinischc Linie, der die Kurfürsten Friedrich der Weise, 1436—1525 und dessen
Bruder Johann der Beständige, bis 1532, sowie des letzteren Sohn Johann
Friedrich der Großmütige (1532—1547) entstammten, blieb im Besitz der Knrwürde
bis nach der Schlacht bei Mühlberg, 24. April 1547) dann ging dieselbe an
Moritz von Sachsen aus der Albertinischen Linie über, welcher von Kaiser Karl V.
1543 zu Augsburg feierlichst belehnt wurde. Nur ein kleiner Teil der meißnischen
Lande in Thüringen und Franken, ungefähr daS jetzige Weimar, Koburg Gotha
und Meiningen-Hildbnrghanscn, wurde später dessen Söhnen zugeteilt. I» den
Meißner Landen folgte 1500 Herzog Georg seinem Bater Albrecht, ein eifriger
Katholik. Er starb 1539) sein «söhn Heinrich führte die Reformation ein und
übertrug schon 1541 die Regierung seinem 20jährigen Sohne Moritz.

') Nach Teschemnncher 1. Sktober 1510.
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dem Herzog Wilhelm zu Gülich w. 1508 das Privilegium, dag seine

Tochter Maria und die von derselben gcborueu männlichen Erben in allen

Reichslehen folgen sollten, vorher gegeben und 1509 bestätigt hatte.

Als sein Schwiegervater, Herzog Wilhelm von Berge, Gülich :c. 1511

starb, hat er von den durch dessen Tod erledigten Ländern Besitz ergriffen

und von Maximilian 1516 die Bclchnnng empfangen, in welcher zugleich

die Anwartschaft auf diese Länder, welche 1483 Kaiser Friedrich III. dem

Herzog Albert zu Sachsen gegeben hatte, aufgehoben wurde,- darauf die

Gülich-, Berg-, Clev- und Märkischen Landstände zu Duisburg zusammen

gekommen und eine Vereinigung gemacht haben." ') Sehr richtig bemerkt

Dr. W. Tobien über dieses Doppelspiel Kaiser Maximilians I. ^): „Die

politischen Verhältnisse veranlagten ihn, mit jenen, dem sächsischen Fürsten-

Hause gegebenen Versprechungen ein wenig ehrenhaftes Spiel zu treiben."

„Der Vertrag, welcher bei der Verlobung von Wilhelms Tochter Maria

mit dem Jungherzog Johann (III.) von Kleve-Mark im Jahre 1496

abgeschlossen wurde (Imo. IV. 474), und in welchem Maria als recht¬

mäßige Erbin der durch den Tod ihres Vaters in Erledigung kvmmcndcu

RcichSlehnc ganz zweifellos hingestellt wird, konnte Wohl nicht gut ohne

die Genehmigung des Kaisers, als deS obersten Lehnsherren, abgeschlossen

werden." °) „Mit Bestimmtheit ist urkundlich nachzuweisen, daß im Jahr

1508 der Kaiser der Herzogin Maria das Recht erteilte, die Länder

ihres Vaters nach dessen Tode in Besitz zu nehmen, und daß er zugleich

festsetzte, daß, falls Maria sterben sollte und „der genannt Hertzog von Gülch

ein andere Tochter überkommen wurde", auch diese und deren „Ehelich

Mannlich Lcibcs-Erbcn" zur Nachfolge sollten zugelassen werden. ^) Hiermit

war für das Haus Sachsen schon alles verloren — und somit eigentlich

überflüssig der Schritt, den jetzt noch der Kaiser that, indem er im Jahr

1509 durch eine Urkunde ausschließlich der Tochter (bezw. den Töchtern)

des Herzogs Wilhelm das Recht der Erbfolge zusprach, mit der ausdrück¬

lichen Erklärung, daß alle sonst erteilten Anwartschaften „gantz kraftlos,

unpundig und nichts" sein sollten." ^)

Als Marias Gemahl, Johann von Cleve :c. nach dem Ableben des

Herzogs Wilhelm von Gülich, Berg und Ravensberg im Jahre 1511

dessen Länder in Besitz nahm, protestierten zwar die Herzöge von Sachsen,

') ei. Joh. Dictr. v. Steinen, Westphäl. Geschichte, Teil I., Lemgo 1797.
9 „ Denkwürdigkeiten nus der Vergangenheit Westfalens", 1. Band, S. 279.
9 Ebendaselbst S. 289, Amnerk. 61.
9 Ebendaselbst nach der auch S. 296, Anmerkung 79 angezogenen Urkunde

vom 22. April 1598, abgedruckt in Ditllmars oockox äixlomatious zu Teschen-
machers Annale», S. 127.

9 Diese letztere Urkunde ist nach Dr. W. Tobien abgedruckt bei Dao. IV. 599)
Ditbmar, S. 127 f.; Duo. Vsrov. S. 15 ff. — lieber die oben erwähnte Bc¬
lchnnng deS Herzogs Jobann (III.) bemerkt Dr. W. Tobien in den wiederholt
angezogenen „Denkwürdigkeiten w." S. 297- „Im Jahre 1516 wurde Konig
Karl von Spanien (der nachmalige Kaiser Karl V.) von dem Kaiser Maximilian
ermächtigt, dem neuen Herzog die Belohnung zu erteilen. Das. IV. S. 519."

19



— 146 —

konnten aber von Maximilian I. nichts erreichen, als eine Bescheinigung

des eingegangenen Protestes. „1515 suchte ihm sein Vater die Regierung

über Cleve und Mark abzutreten und beschicd die Landstände nach Calcar,

weil aber diese ihren alten Herzog, so lange er lebe, behalten wollten,

geschah nichts."')

Johann II., Herzog zu Cleve, Graf von der Mark, DinSlaekcn :c.

starb am 15. März 1521, und nun vereinigte sein Sohn Johann Iii.,

seit 1511 bereits Herzog zu Gülich und Berg und Graf zu Ravensberg,

mit diesen Ländern auch Cleve, Mark und Ravenstein und nannte sich

forthin: „Herzog zu Cleve, Giilich, Berge, Graf von der Mark, Ravens¬

berg, Blankenheim, DinSlacken, GenepP, Hinsbcrg, Herr zu Ravenstein,

Born, Brügge, Soest, Holte :c." Seiner Ehe mit der Herzogin Maria

von Gülich und Berg :c. entsprossen 4 Kinder:

1. Sibylla, geboren 17. 6. 1512,

2. Anna, geb. 26. 9. 1515,

3. Wilhelm, geb. 28. 7. 1516, am St. Pantalconstag,

4. Amalia, geb. 14. II. 1517.

Hinsichtlich der Erbfolgefrage kommen nur Sibylla und Wilhelm in

Betracht. Sibylla wurde, wie v. Steinen erzählt, am Sonntage Exaudi

des Jahres 1527, (nach Erich und Or. W. Tobicn 1526), dem knrsächsischcn

Erbprinzen Johann Friedrich zu Torgau „mit dem Bedinge vermählt,

daß, wenn des Herzogs von Cleve einziger Sohn ohne Erben sterben

würde, alsdann alle dessen Länder an Sachsen fallen sollten." ^) Dieser

Heiratsvertrng wurde von Kaiser Karl V. im Jahre 1544 zu Speier

bestätigt, „vbwol nicht ohne gewisse bedenkliche Einschränkungen." °)

Johann III. starb ganz plötzlich am 6. Februar 1539^) (beim Brett¬

spiel). Ihm folgte in der Negierung der vereinigten Jülich-Clcvischen

Länder sein einziger Sohn Wilhelm, später „Wilhelm der Reiche" genannt,

1539—1592. Johanns schwankendes Verhalten gegenüber der deutschen

Kirchenreformation hat nicht wenig dazu beigetragen, die religiösen Gegen¬

sätze in seinen Landen zu verschärfen. Obwohl kein ausgesprochener

Gegner der Reformation, — er verheiratete seine Tochter Sibylla mit

dem streng lutherisch gesinnten Kurprinzen Johann Friedrich von Sachicn-

Wittenberg, — erblickte er doch in derselben gleich dem Kurfürsten Joachim I.

in Brandenburg ^) eine revolutionäre Auflehnung gegen daS Bestehende

und versuchte im Vvllbcwußtsein seiner herzoglichen Souverainitär die

') Joh. Dietr. v. Steinen, WestphälischeGeschichte, Teil I.
2) Ebendaselbst. — v. Steinen berichtet weiter: „Sonst habe» bei dieser

Vermählung alle llntcrthanen, auch die Geistlichen, den dritten Teil ihrer stibr'
lichen Einnahmen hergebenmüssen. Sybilla ist nach Jahren der Trübsal (Schiacht
bei Mühlberg den 24. April 1547) am 21. Februar 1554 in Wittenberg gestorben,
ihr Gemahl am 2. oder 3. Marz."

ch I)r. W. Tobicn, „Denkwürdigkeiten :c." 1. Band, S. 281, Ivo auch die
betreffenden Urkunden namhaft gemacht werden.

ch Seine Gemahlin Marin folgte ihm im Tode am 27. August 1543.
ch regierte von 1499—1535.
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sich namentlich in den größeren Städten seines Landes zeigende religiöse
Bewegung so zn leiten, wie eS ihm selbst heilsam erschien. Wiederholt
befahl er die Abstellung der schrcicnstcn Mißbranche in der alten Kirche
und gebot, dein Volke das Wort Gottes lauter und klar zu predigen,
aber er versuchte auch anderseits 1532 den Geist der Reformation in die
Zwangsjacke einer von Konrad von Heresbach inspirierten Kirchcnvrdnung
zu bannen, von welcher Or. M. Luther sagte, sie sei „bös deutsch, bös
evangelisch."

II. Schritte Herzog Wilhelms des Reichen zur Regelung der
in immer nähere Aussicht rückenden Erbfolge-Frage.
Wilhelm der Reiche, welcher seine»: Vater Johann III. am 6. Februar

1539 in der Negierung der erbvercinigten Jülich-Clevischen Länder folgte,
nannte sich - „Herzog zu Gülich, Berge, Cleve und Geldern, Graf von
der Mark, Ziirphen, Ravensberg, Herr zu Ravenstein, Winncndael und
BreSkcsand." Geboren am 28. Juli 1516, verlobte er sich in seinem
25. Lebensjahre, am 13. Juli 1541, mit der wegen ihrer Schönheit und
ihres enormen Reichtums damals in ganz Frankreich bekannten und hoch
gerühmten Tochter des Königs Heinrich I. von Navarra und seiner
Gemahlin Margaretha, der Schwester des Königs Franz von Frankreich:
Johanna. Als er aber, sehr gegen den Wille» des französischen Königs,
mit Kaiser Karl V., mit dem er wegen der Thronfolge in Gelder«: und
Zütpheu in einen hartnäckigen Streit geraten war, an: 7. September
1543 den Frieden zu Venlo schloß und, weil er diesen Krieg zuletzt höchst
unglücklich geführt hatte, diese Länder dem Kaiser zu überlassen sich ge¬
nötigt sah, widersetzte sich Franz dieser Verbindung. In diesen: Vertrage
mußte Herzog Wilhelm ferner den: Kaiser das Versprechen geben, „alle
seine Nnterthanen im katholischen Glanben zu erhalten, keine Neuerung
ii: ReligianSsachcnzu dulden, und wo solche Neuerungen in seine» Ländern
etwa schon Eingang gesunde«:, mit allem Fleiße die Abschaffung derselben zu
bewirken." Man muß diese letztere Klausel deS demütigendenVenlocr Ver¬
trages für eine der ersten Errungenschaften des 1546 von: Papste Paul Iii.
bestätigten„OrdenS der Gesellschaft Jesu" ansehen. 1545 berief der Papst,
von: Kaiser gedrängt, die Kirchenversammlungnach Trient, ans welcher
von vornherein von vermittelndenVerhandlungen gar nicht die Rede war,
sondern bei allen Festsetzungen der katholischen Lehre in: Gegensatz zur
evangelischen der schärfste Ausdruck gegeben und zugleich der Bannfluch
Wider alle Andersgläubigen ausgesprochen wurde. Papst Paul III. ver¬
säumte nichts, einen endlich offenen Bruch zwischen den: Kaiser und den
Protestanten herbeizuführen. Er versprach 266 660 Laucii zu erlegen
und 12 660 Mann zu Fuß, sowie 566 Reiter auf sechs Monate zu
unterhalten,' ferner erlaubte er ihn:, die halbe Einnahme der Kirche in
Spanien „mit 566 666 Kronen Klostergülten-ErlöS" zu diesem Kriege

') 4,s.ec»nbl., llrkundcnbuch IV, 517.
10*
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zu verwenden. Alle aber, die an dem Kriegszuge gegen die Protcstantcir
teilnehmen würden, sollten einen „Ablaß" erhalten. Der Kaiser dagegew
verpflichtete sich in dem am 26. Juni 1546 mit dem Papste abgeschlossenen
Trnctate, hinfüro keinen Vertrag mit dem schmalkaldischen Bunde ohne
des Papstes Einverständnis einzugchen und die Protestanten nach ver¬
geblichem Giiteversuche „mit Waffengewalt zum Gehorsam gegen den
heiligen Stuhl zurückzubringen". Doch trieb er mit großer Vorsicht ein.
heimliches Spiel und warb überall Verbündete, und erst nachdem er sich
auch die Bundcsgenvsscnschaftdes Herzogs Moritz von Sachsen-Meißen
gesichert hatte, erklärte er die Häupter des 1531 gestifteten „schmalkaldischen
Bundes" : den Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen-Wittenberg,.
Schwager Herzog Wilhelms des Reichen und den Landgrafen Philipp
von Hessen, den Schwiegervater des Herzogs Moritz, in die ReichSacht
und begann den „schmalkaldischen" Krieg. Dabei hatte er weniger die-
völlige Unterdrückung des protestantischenGlaubens, die er nicht mehr,
hoffen konnte, als die Befestigung und Erweiterung der Macht scincS-
Hauses durch Unterwerfung der Protestanten unter das Cvncil und die-
Suprematie seines Einflusses auf eine Erneuerung der römischen Kirchs
im Auge. Der Krieg, von dem der damals nur noch sehr lose zu¬
sammenhängendeschmalkaldische Bund bis zum letzte» Augenblicke keine
Ahnung hatte, begann in Süddcutschland und verlief hier unglücklich,
namentlich infolge der Engherzigkeit vieler Städte. Im Auftrage des-
Kaisers eroberte Moritz schnell die kurfürstlich-sächsischenLänder, und auch
König Ferdinand drohte von Böhmen aus in Sachsen einzudringen, aber
Johann Friedrich, der als ihn die Acht traf, nebst seinem Bundesgenossen,
dem Landgrafen Philipp, mit einem Heere in Süddeutschland stand, eilt^
herbei, befreite sein Land und eroberte nun die „MeißnischenLänder"..
Bald darauf aber schloß er einen nachteiligen Waffenstillstandab, der dein.
Moritz Zeit gab, seine Truppen mit dem vorrückenden Heere des Kaisers
zu vereinigen, was am 5. April 1547 geschah. Der Kurfürst zog sich
vor dem Kaiser nach Mühlbcrg zurück, wurde hier am 24. April 1547
in die Flucht geschlagen, in der Annaburger oder Lochauer Haide ein¬
geholt, verwundet und gefangen. Am 10. Mai ließ der Kaiser das
Todesurteil über ihn aussprechen, doch wurde dieses auf dringende Vor¬
stellungenJoachims II. von Brandenburg, des Herzogs Wilhelm von Cleve,
mehrerer anderer Rcichsfürstcn und Wohl selbst Moritzens nicht vollzogen,
sondern in „ritterliche Haft" verwandelt, deren Dauer in dem Belieben des-
Kaisers stehen sollte. Dies geschah im Vertrage zu Wittenberg am 18.
oder 19. Mai 1547. Ter Kurfürst mußte ferner die Ilebergabe der
Festung Wittenberg befehlen und auf alle seine Länder verzichten,nur
ein kleiner Teil derselben verblieb seinen Söhnen. Alles übrige erhielt
Moritz, welcher 1548 zu Augsburg mit der sächsischen Knrwürde feierlichst
belehnt wurde. Der Kurfürst Johann Friedrich, wie Landgraf Philipp
von Hessen, der sich gleichfalls dein Kaiser hatte unterwerfen und in Halle.
„Abbitte" thun müssen, blieben noch drei Jahre in des Kaisers Haft»
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Moritz, der sie in dieselbe gebracht, befreite sie auch aus derselben. Denn
nachdem er die Kurwürde erlangt hatte, lag ihm daran, sie in möglichster
Selbständigkeit zu besitzen und die Kaiserliche Gewalt nach Kräften zu
schwächen.

Am 15. Mai 1548 hatte der Kaiser auch eine borläufige Kirchen-
ordnnng für Deutschland festgesetzt, die unter dem Namen das „AugSburger
Interim" bekannt geworden ist. Dieses Reichsgesetz machte den Evan¬
gelischen nur sehr geringe Zugeständnisse,z. B. den Gebrauch des Kelches
beim heiligen Abendmahl, die Ehe der Geistlichen und den Besitz der ein¬
gezogenen Kirchengüter, und eS wurde deshalb wohl in ganz Deutschland
als der „Todesbote der neuen Lehre" angesehen. Hie und da, namentlich
in Böhmen und in der Lausitz wurde die evangelische Lehre trotz mann-
chaften Widerstandes unterdrückt, auch hie und da in den erbvereinigten
Jülich-Clevischen Ländern. Doch nur wenige Jahre währte die Bedrückung,
denn nach den sofort zu erwähnenden Ereignissen gelangte hier, wie in
anderen deutschen Ländern die reformatorischeBewegung zum Siege und
in den Gülich-Cleveschen Landen zu einer solchen Befestigung, daß ein
bald darauf wieder eingetretener Ilmschwung,hervorgerufen durch eine den
Herzog Wilhelm beherrschende katholische Partei, zwar manche Leiden und
Bedrückungen veranlassen, aber das einmal vollendete Werk der Refor¬
mation nicht mehr vernichten konnte." — Namentlich widersetzte sich
Magdeburg dem „Interim", und deshalb erhielt Kurfürst Moritz vom
Kaiser im November 1550 den Auftrag und die nötigen Gelder, es zu
erobern und zu bestrafen. Moritz gewann die Stadt durch geheime Unter¬
handlungen 1551, behandelte sie sehr gnädig, verband sich ebenso heimlich
mit dem Könige von Frankreich Heinrich II. am 15. Januar 1552 und
rückte im März 1552 mit 25 599 Mann durch Franken und Bayern
nach Tyrol, erstürmte am 19. Mai die „Ehrenbergcr Klause" und nötigte
badurch den Kaiser zur eiligen Flucht nach Kärnthen und zur Ab-
schlicßung deS Passaucr Vertrages, H in welchem den Evangelischenfreie
Religionsübung versprochen wurde. Das Zustandekommen dieses Vertrages
ist namentlich der Besonnenheit und Mäßigung des Königs Ferdinand
von Böhmen, dem Bruder Karls V., zu danken. Obgleich nun Moritz
in einem Feldzuge gegen den unruhigen Markgrafen Albrecht von Culmbach
in der Schlacht bei Sievershausen im Hannoverschen am 9. Juli 1553
schwer verwundet wurde und zwei Tage darauf starb, kam doch am

9 Es ist dies eine von dem Bischof JnlinS v. Pflug und dem Weihbischof
Holding unter Zuziehung deS protestantischen brandcnbnrgischcn Hofpredigers
Agricola entworfene GlaubenSvorschrift und ein Versuch Karls, auch ohne den
Papst, mit dem er damals ans etwas gespanntem Fuße stand, eine sogenannte
Reformation der deutschen Kirche vorzunehmen.

st Nach 1)r. W. Tobicn: „Denkwürdigkeiten :c." S. 263.
9 Er wurde, weil gichtkrank in einer Sanfte über die schneebedeckten Alpen

getragen. — st am 6. Juni 1552.
st Moritz verschied, erst 32 Jahre alt, mit den Worten: „Gott wird kommen

! (wahrscheinlich: „zu richten die Lebendigen und die Toten." „Sein
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25. September 1555 durch das energische Auftreten seines Bruders und
Nachfolgers August der AugsburgischeRcligivnSfriedezustande, welcher
den Protestanten AugSburgischer Confessian auch völlige „bürgerliche
Rechtsgleichheit" mit den Katholiken einräumte, sie auch im Besitze
der eingezogenen geistlichen Güter beließ, aber in dem „geistlichen Vor¬
behalt" (Reservatuur eeolesiastiLum),sowie durch eine weitere Beschränkung,
derznfolge alle mittelbaren Stände, sowie alle Unterthanen in Bezug auf
die Religion von ihren Landesherren abhängig blieben, den Keim legre
zu dem 1618 ausbrechendenunheilvollen 30jährigcn Religionskriege.

„Jedem weltlichen Reichsstandc war das Recht zugestanden,die
Religion, zu der er sich bekannte, auf seinem Grund und Boden zur
herrschenden und einzigen zu machen und die entgegengesetzte der freien
Ausübung zu berauben, jedem Unterthnn vergönnt, das Land zu verlassen,
wo seine Religion unterdrückt war. — Den Regenten war eS allein über¬
lassen, welche Religion in ihren Landen gelten und welche darnieder liegen
sollte,' für den Ilntcrthan, der auf dem Reichstage keinen Repräsentanten
hatte, war in diesem Frieden gar wenig gesorgt. Blas allein in geist¬
lichen Ländern, in welchen die katholische Religion unwiderruflich die
herrschende blieb, wurde den protestantischen Unterthanen, (welche es damals
schon waren), die freie Religionsübung ausgewirkt, aber auch diese nur durch
eine persönliche VersicherungdeS römischen Königs Ferdinand, der diesen
Frieden zustande brachte,' eine Versicherung, der von dem katholischen Rcichs-
teile widersprochen, und die mit diesem Widerspruchein das FriedenSinstrnment
eingetragen,keine Gesetzeskraft erhielt". (Fr. v. Schiller, Gesch. d. 30jähr. Kr.)

Abfall von der ProtestantischenSache hatte diese dem Untergänge nahe gebracht,
sein Abfall vom Kaiser die deutsche Freiheit wieder hergestellt: die doppelte Un¬
treue sollte sein Tod sühnen." Die Liebe der Kursachsen bat er sich nie zu
erringen vermocht, noch weniger deren Vertrauen, hatten doch die sächsischen
Stande in den Gegenvorstellungen, die sie ihm machten, che er mit dem Konige
Heinrich II. durch Vermittlung deS Markgrafen Albrecht von Calmbach am
15. Januar 1552 den Vertrag im Schlosse Chnmbord abschloß,erklärt, „daß ihm
ein solches Borhaben gegen den Kaiser bei jedermann zn höchster Verkleinerung,
zum Nachteil seines Rufes und zu seiner und seiner Unterthanen Verderben ge¬
raten" werde, und: „durch Bündnisse mit fremden Potentaten seien schon manche
deutsche Fürsten in Schaden gekommen".— Trotzdem bleibt er ein merkwürdiger
und bedenkenderFürst, und man wird geneigt sein, ihn milde zu beurteilen,
wenn man erwägt, daß er bestrebt war, der List des Kaisers und der Päpste und
Jesuiten mW List zu begegnen, und daß er zn diesem gewiß nicht zu billigenden
Mittel griff, weil er überzeugt zu sein schien, daß sein durchaus redlicher, treuer
und glnubcnSfesterOheim Johann Friedrich nicht befähigt war, weiterhin das
Haupt des sich immer mehr lockernden schmalkaldischen Bundes zn bleiben und
der den Evangelischen vom Kaiser und Papste drohenden Gefahr zn begegnen.

Dieser trat im Vertrage zu Naumburg am 26. Februar 1554 die meiß¬
nischen Lande in Thüringen und Franken dem Johann Friedrich, resp. dessen
Söhnen wieder ab, wie vorn erwälmt. Johann Friedrich starb am 3. März des¬
selben Jahres mit den Worten: „Gott sei mir Sünder gnädig!" nachdem er seine
Söhne zur Eintracht ermahnt »nd mit Amsdorf gebetet hatte. Auf seine Treue
und Redlichkeit,Scclenstärke und GlaubenSfestigkeitgründet sich sein Verdienst
den Protestantismus aufrecht erhalten zu haben.
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Kehren wir nun wieder zu Herzog Wilhelm dem Reichen von Giilich,
Cleve und Berg w. zurück!

Nachdem sich König Franz von Frankreich seiner ehelichen Verbindung

mit Margaretha von Navarra widersetzt hatte, erwirkte er vom Papste

Paul lll. durch Bernd v. Siberg die Erlaubnis, sich anderweit vermählen

zu dürfen und Verlobte sich mit Maria, der Tochter des Königs von

Böhmen und späteren Kaisers Ferdinand I., der Base Kaiser Karls V.

— Am 3. Juli 1546 wurde zu Rcgensburg das Beilager gehalten. ES
entsprossen dieser Ehe folgende sieben Kinder:

1. Maria Eleonora, geb. 26. Juni 1550 zu Cleve, f im Mai 1608,

2. Anna, geb. 1. März 1552 zu Cleve, st 1632,

3. Magdalena, geb. 2. September 1553, st 1633,

4. Carl Friedrich, geb. 24. April 1555, st 9. Februar 1575,

5. Elisabeth, geb. 29. Juni 1556, st 19. April 1561,

6. Sibhlla, geb. 26. August 1557,

7. Johann Wilhelm, geb. 28. (29.) Mai 1562, st 25. März 1609.

Ter, wie es scheint, nach dem Vcnlocr Vertrage und jener engver¬

wandtschaftlichen Heirat mit dem Herzog Wilhelm völlig ausgesöhnte

Kaiser Karl V. gab diesem „seinem lieben Vettern" schon am 19. Juli

1546, also sechzehn Tage nach dem in Regcnsburg gehaltenen Beilager,

das Privilegium, „daß die Länder Gülich, Cleve, Berg und Mark und

Ravensberg unter einer Herrschaft bleiben und, falls keine männlichen

Erben vorhanden, auf die Töchter fallen sollten." Dieses Privilegium

bestätigte Kaiser Ferdinand I. nach der am 5. Mai 1559 erfolgten Neu-

Belchnung, Kaiser Maximilian II. nach der Neu-Bclehuung am 19. April

1566 am 21. desselben MonatS und Jahres und Kaiser Rudolf II. am

10. März 1580. I

Schon 1564 macht Herzog Wilhelm sein Testament, ob in Vorahnung

der schweren Krankheit, die ihn zwei Jahre später befiel? Er hatte

nämlich 1566 zu Bensberg einen Schlaganfall und gesuudete nie wieder

vollständig, vielmehr schlug diese Krankheit später zur Ilomiploxia auS.

Seine älteste Tochter Maria Eleonora, geb. den 26. Juni 1550,

wurde am 14. Dezember 1572 zu Hambach dem Herzoge Albrecht

Friedrich in Preußen, dem Sohne jcucS Herzogs Albrccht auS dem Hause

Hohenzvllcrn verlobt, welcher 1525 auf Luthers Rat das Drdeusland

Preußen in ein weltliches Herzogtum verwandelte. In dem zum Staats-

Archiv in Düsseldorf übernommenen Urkunden- und Akten-Archiv der

Herrschaft Witten a. d. Ruhr befindet sich unter Nr. 11 der Akten eine

von „Christian Winter v. Sternfeldt, Churf. Brandend. Raht und Ob.-

Sccrct." in Königsberg in Preußen, am 14. Februar 1642 beglaubigte

Copie dcS betr. Heirats-Vertrages unter dem Titel: „Verglichener und

endlich beschlossener Heyrahts-Vertrag zwischen Marggraff Albrecht Friedrichen

st Dieses Privilegium sowohl, wie dessen: nachfolgendenBestätigungen finden
sich u. a. tei Dithmar poZ. 16S, 172, 176 u. ff.



Hertzogen in Preußen :c. und Fräulein Maria Elconora Gcbohrne zu
Giilich, Cleve und Berge w. ^nno 1572 deir 14. Decembr. vollenzogen
zu Hambach p.", ivclche ich als „Anlage Nr. 2" am Schlüsse dieses
Aufsatzes zum Abdruck gelangen lasse. ^) Wenn auch einige Clanseln
dieses Vertrages manches zu denken geben, Warans ich sogleich zurückkommen
werde, so geht doch aus demselben klar und unzweideutig hervor, daß nach
dem Erlöschen des Mürkisch-Clevischen Fiirstenstammes (in männlicher
Linie) die Nachkommender Maria Eleonora, gleichviel ob Prinzen oder
Prinzessinnen, die einzig vollberechtigten Erben Herzog Wilhelms des
Reichen waren, und nur Quertreibereien katholischer Räte am Hofe zu
Cleve schon jetzt und noch mehr später den geistigen Zustand Herzog
Wilhelms und seines gleichfalls geistig kranken Sohnes benutzten, um
die Fäden zu verwirren. In diesem Heirats-Vertrage wird zunächst
konstatiert, daß „Nachdem der HochgebohrenFürst, unser Freundlicher
Lieber Vetter Ohcimb und Schwager, Herr Johanns Wilhelm,
Hcrtzog zu Sachsen, Landgraff in Düringen und Marggraffe zu
Meissen w. aus sonderer Wollmeinung, daß eine Ehcstifftungc zwischen Uns
obgenandtcn :c. in Handlung gebracht werden mochte, sich embsig und
fleissig bemühet, welches auch an die Römische Kahserliche Mahtt. unfern
allcrgnädigsten Herrn gelanget, und Jhro Mahtt. Sich solcher Heyraht
nicht mißfallen lassen,- darauff dann Wir AVillwIm Hertzog und Frau
Alarm Hcrtzogin zu Giilich :c. unfern Willen im Nahmen des Herrn
gleichfals darzu geben." Darnach ist die Mitgift und die Lcibzncht der
Prinzessin festgesetzt, und es folgt unter Anführungszeichen der bezw. der
Erbfolge hochwichtige Passus:

„Fürtcr ist bewilliget und beschlossen,
„ob Wir Wilhelm Hertzog und Alaria Hcrtzogin zu Giilich, Cleve
„und Berge p. keine Männliche Erben lebendig hinterlassen würden,
„die fürder keine Erben verliessen, alsdann sollen unsere Fürsten-
„thumbcn Giilich, Cleve, Berge p, die GrassschaftenMarek und
„Ravensberg und andere Herrlichkeiten sampt allen Gütern und
„Zugehörungen, an- und zufälligen Gerechtigkeiten, so Wir itzo
„einhabcn und besitzen, und was Wir oder Männliche Erben
„hinter uns verlassen würden, nichtes ausgeschlossen, mit Landen
„und Leuten, wie wir oder unsere Männliche Erben das ge¬
brauchet oder hätten gebrauchenmögen, an ged. unsere ältiste
„Tochter Fräulein Alarm Imnora, unsers zukünfftigenEithumbs
„Hertzog ^.Ilwselrt?riockorialr Gemahl und ihrer bchder L. Erben,
„ob Sie die mit einander zeugen würden, krafft und nach Inhalt
„darüber hievor erlangten und bestättigten l'riviloZiis kommen
„und geerdet sehn: Daran sich dann die Landtschafften auch
„halten sollen,-" weiter:

>) et. Anlage Nr. S. — Derselbe ist, wie vr. W. Tobicn cmgicbt, auch ab¬
gedruckt bei Ditbmar, S. 189. Letzterer scheint mit dem hier weiter unten ve»
öffentlichten ziemlich genau übereinzustimmen.
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„,Und da der Fall geschehe,daß beyde Unsere Geliebte Söhne Oarl
itzriolllZriest und Hanß Wilhelm ohne Leibes-Erben auß diesem Jammcrthal
verschieden (welches doch der Allmächtigegnädiglich verhüten wolle) und
alsdan obgte. Unsere Fürstenthümben und Landen an unsere geliebten
Eithumb Hertzog ^lizrealit I'riöllsrioliöii und unsere älteste Tochrer
Itlaria Iwonora und ihre Erben kommen und fallen würden (wie wir
auch daran sehn und nicht unterlassen wollen unsere Ritterschafft und
Land-Stände gnädiges Fleisses zu ermahnen, Ihren Oonsans und Be¬
willigung, wie sie vermöge der angezogenenKayscrl. LrivilaZien zu thnn
schuldig, auch darzu zu geben)

Ist fürter abgeredet, „daß auf solchen Fall, durch uns Hertzog
^.ldrsolrt lirisllsriost oder unsere Erben und Nachkommen zu und
weben den (vorerwähnten) 25UO0 Goldgulden zu einer jederer der anderen
unsers Hertzogs Wilhelms Dreher Töchter ^) Hehraht-Guht, Zweymahl
Hundert Tausend Goldgiilde>st oder deren rechte Werde eins innerhalb
vier Jahren vor alle Gerechtigkeit, So Ihre L. an allen Verlassenen
Landen Gütern, gülten und Renten nichts ausgeschlossen haben möchten,
wann daS Jahr nach dem anfall »erschienen, Einer jeden ihr antheil
davon (ohne das wieder unsers Oheimen und Schwagers ^) Hertzogs
Wilhelms Lande und Leute damit belegen oder beschweren mögen) ver¬
gnüget werden sollein"

Hiermit im Einklang steht auch der später folgende Passus:
„Würde aber eine von den übrigen unsers Hertzog Wilhelms drehen

Töchtern ohne Leibeserben abgehen, alsdan soll derselben Antheil von
den Zweymahl Hunderttausend Goldgülden, so zu Außstattunge Ihrer
Gerechtigkeit gcmachet, auf die ander unsere Töchter und ihre Erben, so
mit der vorbenandten Lumnia abgegütt werden sollen, keine ausgeschlossen,
soviel der alsdann sehn würden, gefallen sein." sie. — Ferner:

„Da auch künfftig eine, von obglt. den andern unfern drehen Töchtern
verhehrahten sollen, deSfals Wir Hertzog Wilhelm oder unsere Erben sein H
Hertzog ^ldrsoirt iffrisäarivsts 1^ oder dessen Erben ersuchen, damit Sie
ihre Rähte und Verordneten solcher vorhabenderTrnetation beizuwohnen,
und daß die Verzig °) von denen Herren, an welche unsere Töchter ver-
hehrahtet abgehandelter inassen, empfangen, gegenwärtig zu sehn, abzu¬
fertigen."

Schwer begreiflich dagegen bleibt es, wie der evangelische Herzog
Albrecht Friedrich sich mit Folgendem einverstanden erklären konnte (und
um so mehr, als ja damals die Reformation thatsächlich in den Jülich-
Clcvischen Erbländern schon fest begründet war):

st Die am 29. Juni 1556 gcbornc Elisabeth war schon am 19. April 1561
verstorben.

st —- Werte, st Schwiegervaters.
st unsere Erben, welche sind: Hertzog Albr. Friedrichs Liebdcn oder

.dessen Erben.
st ^ Der Verzicht!
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„Jnmassen auch sonderlich vertragen, da solcher Fall der tödtlichcir
Ablcibunge Z vorfiele, (welches doch der Allmächtigenach seinem Gött¬
lichen Willen lange verhüte), soll ehe und zuvor bestimmtes unsers
Oheimen und Schwähcrs ch Hertzogen zu Gülich :c. Lande und Unter-
thauen, unS Hertzog ^Idrealrl IWiocleriolu'u, Unfern Erben und Nach¬
kommen Hulde und Ehde thun, Ihnen von unS festiglich gelobet, zugc-
saget, vcrbricffet und versiegelt werden:

Obgenandtcr Fürstcnthiiiner Gülich, Cleve, Berge, sampt der
zugehörigen Grafschaften und Herrlichkeiten Unterthanen und unge¬
hörige zu einiger Veränderung der Religion mit nichtcn zu dringen,
oder da entgegen einige Neuerung einzuführen, sondern sie viel¬
mehr bey der alten allgemeinen wahren Katholischen
und A p o st v l i s ch e n Iis 1 iAion unverhindcrt bleiben zu
lassen und dawider zu thun nich gestatten. :c.

Wenn man nicht annehmen kann, daß unter der Bezeichnung
„Apostolischen" lieben „Katholischen" Religion die Bekenner der „Augs-
Purgischen Confession" im Gegensatz zu den Reformierten, deren Kirche
damals noch nicht anerkannt war, sondern erst Vvrnämlich durch den
Einfluß des großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg im
Frieden zu Mümter und Osnnkrücl: als gleichberechtigt anerkannt wurde,
— gemeint waren, so bleibt nur übrig, daß der Einfluß der damaligen
katholischen Räte des Herzogs Wilhelm, vielleicht unter Berufung auf
daS Seite 147 erwähnte Versprechen deS Herzogs in dem ihn demütigenden
Bcnlocr Vertrage vom 7. Loxldr. 1543, den ev. Herzog Albrccht?rieelrielr
zu dieser (üanssl zwang.

Einiges Bedenken muß es auch erregen, daß kein Ringwechsel statt¬
fand, und dieses in dem Heirats?Contrakte mit den Worten vermerkt
wurde: „Wir Wilhelm Hertzog aber da gefürgewendet, daß vor der Ehe¬
lichen Bcwehlung einiger Ring zu geben dieses Ohrts nicht bräuchlich,
darbcy es dann auch verblieben" oto, —

4olr. Dietr. v. Kleinen ist in seiner „Westphäl. Geschichte", 44. I,
in der Darstellung dieser Angelegenheitungenau, da mir aber die Quellen,
aus welchen er schöpfte, momentan nicht zur Hand sind, verzichte ich, auf
dessen Bericht hier weiter einzugehen. Die Vermählung geschah zu Königs¬
berg in Preußen am 15. Oetvbcr. 1573.

„Kurz vor der Heimbringung geschah eS, daß der Bräutigam im 21.
Jahre seines Alters in Blödigkeit des Verstandes gerieth, daher Herzog
Wilhelm, der aus der Reise nach Preußen begriffen war, zu Frank¬
furt a. d. O. 10 Tage mit seiner Tochter verweilte, bis die abgeordneten
Rärhe von allem Bericht erstattet hatten. Weil nun Naria. LIeonorn
ihre Zuneigung gegen den blödsinnigenBräutigam nicht änderte, reiste

ch ^ des Ablebens, — nämlich der beiden damals noch lebenden Söhne des.
Herzogs Wilhelm.

H -- Schwiegervaters.
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dcr Vater mit ihr fort, und wurde daS Bcilager zu IröniZZdarAprächtig
vollzogen." Z

I)r. 5V. Dodion berichtet nach Vasaluznnmclrcn',S. 350, in den
„Denkwürdigkeitenaus der VergangenheitWestfalens," I.Band, 2. Abtl.
S. 275, Anmcrk. 45: „Am 4. ^u/pust 1573 brach Herzog Wilhelm,
nachdem man gefrühstückt hatte („Imdito prunclio" — heißt es aus¬
drücklich), von Düsseldorf mit seiner Tochter, von einem sehr großen und
glänzendenGefolge begleitet, auf. Der Weg ging über Ratingen, Essen,
Hörde, Dortmund, Kamen, Hamm, Bielefeld, Lemgo, Hameln u. f. >v..
Am 5. Oktober (!) war man in Fraucnburg, dem Sitz des Bischofs von
Ermeland, angekommen,' dann ging es über Heiligenbcil nach Branden¬
burg (unweit Königsberg): hierhin kam der junge Herzog Albrccht
Friedrich ihnen entgegen / endlich am 10. Oktober, also nach einer Reise
von beinahe 10 Wochen, erfolgte der feierliche Einzug in Königsberg.
Am 14. Oktober fand die Hochzeit statt,' Herzog Wilhelm verließ am
26. Oktober Königsberg und legte dieses Mal den Weg in kürzerer Zeit
zurück, so daß er schon am 19. Dezember wohlbehalten in Düsseldorf
ankam!" —

Aus der Ehe des Herzogs .4Istic>cstb Ist-ioclriest mit der lilnria.
MeonoiÄ, welch letztere im lilai 1608 starb, während ihr Gemahl im
Jahre 1618 das Zeitliche segnete, gingen außer 2 früh verstorbenen
Söhnen auch mehrere Töchter hervor, von denen nur die beiden ältesten
Lnim und Liocmora, hier in Betracht kommen, indem /Inns, dem Kur¬
prinzen Joh. Sigismund von Brandenburg vermählt wurde, während
dessen Vater, Kurfürst Joachim Friedrich, nach dein Tode seiner 1. Ge¬
mahlin 1603 die jüngere Schwester LIconora. heiratete. Joachim Fried¬
rich starb 1608,' ihm folgte sein Sohn üoimnn LiZismuncl, welcher nach
dem Ableben des Herzogs üolmnn IVilirelm von Gülich-Clcvem. 1609 als
erbberechtigter ?riii.enckeirt auftrat.

Herzog Wilhelms des Reichen zweite Tochter ^nim, geb. den 1.
IMr? 1552 und gest. 1632, wurde 1574 dem Pfalzgrascn l'icilipp
Imclrvig von idianstnrA vermählt ^). In dein am 27. Laptkr. 1574
stipulierten Ehepakten verzichteten die Verlobten aus alle Erbausprüche,'
doch für den Fall, daß auch Iii. üüeonorn „ohne eheliche LeibcS-Erben,da
Gott für sehn wolle, mit Tode abgehen solte", sollte ^nim zu den Gülich-
Clevischcn Ländern die nächste sein.

Nach dem salischen Erbfvlgercchte,welche? in Deutschland nicht blos
für die Nachfolge in der Königswürde galt, war der präsumtive Nach¬
folger Herzog Wilhelms dessen am 24. rlxril 1555 geborener und von
seiner Mutter selbst genährte Sohn Earl ITiecliiest, dcr später dem
Matthias 0u1uclanu8, genannt Lruiestliu^san und dem Scphan Viimnclus

') sali. Oiecir. v. Lteinen, Westphäl. Gesch. Tl. I.
0 Damals wurde dcm Herzoge von den Standen ans dem Landtage zu

Dinslaken eine Stcucr bewilligt/ et. Anlage hierzu Ztr. 3!
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PiZIiiua zur Erziehung übergeben wurde. Nachdem dieser Erbprinz 1571
seinen Oheim, den Kaiser Maximilian II. in Wien besucht hatte, unter¬
nahm er 1573 eine Reise nach Italien, bis Neapel und erkrankte, als
er ans der Rückreise zum zweiten Male Rom berührte, daselbst an einem
hitzigen Fieber, an dem er, nachdem ihn Papst droFor XIII. selbst durch
seinen Besuch geehrt, am 9. Febr. 1575 starb. Er wurde auch zu Rvm
beerdigt.

Die dritte Tochter Herzog Wilhelms : UaZckalona, geb. den 2. Lptlir.
1553 und gest. 1633, wurde am 4. Ootobor 1579 dem Grafen.loliann
von ArveibrÜLben,Pfalzgrafcn beim Rhein und Herzog in Hamern ver¬
mählt und entsagte nebst ihrem Verlobten gleichfalls allen Erbansprüchen,
erhielt aber gleich ihren beiden altern Schwestern die Anwartschast auf
die Jülich-ClevischeuLänder in dritter Linie.

Herzog Wilhelms und seiner Gemahlin Naria, 6. Kind und 5.
Tochter, die am 26. tluZust 1557 geborene Prinzessin 8ibMa, wurde im
Glauben ihrer streng katholischen Mutter erzogen, lloll. Diokr. v. Lteinsu
berichtet: „1586 wurde eine Heirath gethätigt zwischen dieser und dem
Markgrafen Istrilsirp von Baden, auch am 26. Juli eine Heiraths-Ber-
schreibuug verfaßt st, die Heirath aber ist nicht zustande gekommen.
Nachher suchten zwar die Herreu Räthe (welche mehrentheils das Land
regierten) die Prinzessin zu vermählen an liainutium, den Sohn des
Herzogs zu Parma, damit sie solchergestalt, wenn Herzog ckolmnu IVillmlm
ohne eheliche Leibeserbeu versterben sollte, das Land in Römischkatholische
Hände bringen und die andern Schwestern, welche an Evangelischevcr-
hcirathet waren, zurücksetzen könnten, — es wollte aber nicht glücken.
Endlich vermählte sie sich nach des Vaters Tode st am 1. Älai 1601
mit Larl von Oestreich, Markgrafen zu Lur^on st, und wurde das Bei-
lagcr in Düsseldorf gehaltein" Damals aber „war die Erbfolgefrage
bereits in ein solches Stadium getreten, daß sie und ihr Gemahl es für
angemessenhielten, ausdrücklich jede Verzichtleistung von der Hand zu
weisen und für den Todesfall des Herzogs llolrann IVilllslm eine Teilung
seiner Länder unter seine Schwestern zu verlangen." st

Der direkte Erbe Wilhelms des Reichen verblieb nach dem am 9.
Febr. 1575 erfvlgtcn Hinscheiden seines älteren Bruders Oarl Lrioäriob
der am 28. oder 29. iVlai 1562 geborne Prinz und nunmehrige Erbprinz
Ivlmnn IVilbelm, welcher sich ursprünglich dem geistlichen Stande ge¬
widmet hatte und Probst zu Xantau, Domherr zu Löln und Loalljutor
des Bischofs von ^Illuster war, nunmehr aber den geistl. Stand aufgab.

st Hierin leistete sie, wie Ditbmar in seinen Urkunden S. 198 ff. berichtet,
gleichfalls Verzicht nuf die Erbschaft der Länder.

0 Wilhelm der Reiche starb im Jahre 1592.
st Nach Dr. W. Tobieu „von Lurgau." Dies ist daS Richtige,
st Dr. W. Tobieu: Denkwürdigkeiten:c. 1 Band, S. 273.
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III. Umstände, durchwelchcder in s o n a h e A u s s i ch t g er ü ck t e
E r b f o l g e st r e i t von voricherein an Schärfe gewann.

Zu den vorerwähnten Grnnd-Ursachcn des Jülich-Clcvischcn Erb-
schaftS-StreiteS, denen sich die schwankendereligiöse Gesinnung Herzog
Wilhelms gesellte, traten noch äußere und innere Umstände, welche bei
Ausrottung der ganzen Frage nicht ganz nncrörtert bleiben dürfen. Eine
tiefer eingehende Behandlung derselben würde den Rahmen dieser Arbeit,
weit überschreiten.

I. Kaiser Karl V., 1521—1556, in dessen Reiche „die Sonne nicht
unterging", und der doch erfahren mußte, daß für eine Kirche von politisch-
religiöser Einheit, die ganze abendländische Welt umfassend,kein Raum
mehr in Europa war, hatte, der Regierung müde, in einer feierlichen
Abschicdsrede zu Brüssel bereits am 21. Occkolwr 1555 seinem Sohne
UInlipp II. in Gegenwart der bisherigen Statthalterin der Niederlande,
der Königin Uaria, vvn Ungarn, seiner Schwester, die Regierung der
damals spanischen Niederlande übergeben. Erst am 7. Lsptlzr. 1556
trat er ihm auch die Königreiche Spanien und Neapel ab.

Die Niederlande, im 15. Jahrhundert zum größten Teile im Besitze
des bnrgnndischen Hauses, kamen durch Uarls dcS Kühnen einzige Erbin
^laria an deren Gemahl, den Kaiser Uaximilmn I., wurden aber erst
durch Uarl V. zu einem habSbnrgischcn Kronlandc gemacht. Das Herzog-
tum Eeiclorn, vorübergehendim Besitze des Herzogs Wilhelm des Reichen
vvn EUIieli-EIovo.mußte vvn diesem, wie bereits erwähnt, im Venlocr
Vertrage (7. Loxtdr. 1543) an Karl V. überlassen werden.

Unter den 17 niederländischen Provinzen waren 4 Herzogtümer:
Luxemburg, Limburg, Brabant und Geldern, 7 Grafschafren: ArtoiS,
Henncgan, Flandern, Namur, Zütphen, Holland und Seeland, 1 Mark-
grafschaft: Antwerpen, und die 5 Herrschaften: Mcchcln, FricSland, Utrecht,
Obcryssclund Groningen. Jede dieser Provinzen hatte ihre ans Althcr-
kvmmcn und Gesetzen beruhende eigentümliche Verfassung, und besonders
genossen Brabant, Flandern, Limburg große Freiheiten.

„Hier ein friedfertiges Fischer- und Hirtenvolk, in einem vergessenen
Winkel Europas, den es noch mühsam der BlecreSstut abgewann i die
See sein Gewerbe, sein Reichtum und seine Plage, eine freie Armut sein
höchstes Gut, sein Ruhm, seine Tugend. Dort ein gutartiges, gesittetes
Handclsvvlk, schwelgend Vvn den üppigen Früchten eines gesegneten Fleißes,
wachsam ans Gesetze, die seine Wuhlthätcr waren. In der glücklichen
Muße des Wohlstandes verläßt es der Bedürfnisse ängstlichen Kreis und
lernt nach höherer Befriedigung dürsten. Die neue Wahrheit, deren
erfreuender Mvrgen setzt über Europa hervorbricht, wirft einen befruchtenden
Strahl in diese günstige Zone, und freudig empfängt der freie Bürger
das Licht, dem sich gedrückte traurige Sklaven verschließen. Ein fröhlicher
Mutwille, der gerne den Ucbcrfluß und die Freiheit begleitet, reizt es

h ek. S. 147.
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an, das Ansehen verjährter Meinungen zu prüfen und eine schimpfliche

Kette zu brechen. Die schwere Zuchtrute deö Despotismus hängt über

ihm, eine willkürliche Gewalt droht die Grundpfeiler seines Glückes ein¬

zureißen, der Bewahrer seiner Gesetze wird sein Tyrann. Einfach in

seiner StaatSweiSheit wie in seinen Sitten, erkühnt es sich, einen ver¬

alteten Vertrag aufzuweisen und den Herrn beider Indien an das Natur¬

recht zu mahnen." ^)

In jener feierlichen Versammlung zu Brüssel (21. 10. 1555) ließ

U stiisiop 11., bedauernd, daß er der französischen Sprache nicht genügend

mächtig sei, durch Kaiser Karls V. berühmten Kanzler CranvsUn, den

versammelten Vertretern der Generalstaatcn ^) versichern, daß er den

besten Willen habe, mit Gottes und der Stände Beistand seine Regenten-

Pflichten zu erfüllen, die ständischen Privilegien und Freiheiten zu achten,

und das gute Einvernehmen mit ihnen zu erhalten. Doch hielt er sein

Versprechen nicht/ denn während Kaiser Ilorckinanil I. (1556^-1561)

mit Weiser Mäßigung sich mühte, den Augsburger Religionsfricden ans

recht zu erhalten und sein edler Sohn Älnximilian II (156-1—1576)

mit Weisheit und Glück des VaterS Politik fortsetzte, behandelte Ustiiipp II

die Niederländer mit so ausgesuchter Grausamkeit, daß die gesegneten

Niederlande damals der Schauplatz wurden, auf welchem Freiheit und

ein mit Fanatismus gemengter Despotismus bis aufs Blut rangen.

Finster, argwöhnisch, pedantisch und wortkarg, entfremdete sich

P hilipp II. die Niederländer bald vollständig. Da er ihnen nicht traute,

setzte er ihren: Staatsrate seine verwitwete Halbschwester iU rrgaratstn von

I'arrna als Statthaltcrin vor und bestimmte ihr zum Ratgeber den von

seinein berühmten Vater, dem Kanzler Karls V., so grundverschiedenen,

übel berüchtigten Cardinal und Großinquisitor (Zranvolla.. „Die Be¬

schwerden Brabants forderten einen staatsklugen Mittler/ Philipp Ii.

sandte ihn: einen Henker, und die Losung des Krieges war gegeben." ^)

Um den Protestantismus zu unterdrücken und den gewerbreichen

Städten ihre Freiheiten zu beschränken, legte er 3500 Mann spanische

Truppen ins Land, und als er sich genötigt sah, diese zurückzuziehen,

versuchte er durch Einführung der Inquisition zu seinem Ziele zu kommen.

Folter, Beil und Scheiterhaufen verbreiteten ihre Schrecken, und zur

Unterdrückung mehrerer dadurch veranlasster Aufstände nahte der Herzog

von .^Ista mit einem spanischen Kricgshcere. Dieser lnd mit verstellter

Freundlichkeit die Grafen Egmont und Hoorn zu einer Besprechung über

die LandeSsicherhcit ein und setzte sie treulos gefangen Z. Tief verletzt

nahm die Statthalterin ihre Entlassung für immer, Alba aber errichtete

stl-r. v. Schillere Geschichte der Niederlande.
Unter ihnen befand sich auch Prinz Wilhelm v. Oeauisn, anf dessen

Schulter des Kaisers rechte Hand beim Eintritt in den Saal sich stützte,
ch Fr. v. Schiller.
P Wilhelm v. Oeanisa hatte klüglich das Land verlassen und entging so

einem gleichen Schicksale.
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Linen „ Rat der Unruhen", den daS Volk den „Blutrat" nannte und
verfuhr gegen alle der Empörung oder des Protestantismus Verdächtigte
mit unerhörter Grausamkeit. Tausende wanderten aus, in den Grcnz-
ländern aber sammelten sich die „Busch- und Wasser-Geußcn" und übten
fürchterlicheRache. „Flüchtlinge, die das Vaterland auswarf, suchen
sich ein neues ans dem Meere und ans den Schiffen ihres Feindes Sät¬
tigung ihrer Rache und ihres Hungers. Jetzt werden aus Korsareu See-
Helden, aus Raubschiffcn zieht sich eine Marine zusammen." — Als
Ludwig von Nassau, der Bruder Wilhelms v. Oranion mit einer Schar
Ausgewanderter ins Land fiel, wurden L-zmont und Uloorn ans c4I>:a?
Befehl zu Brüssel enthauptet uud ihre Häupter auf Pfähle gesteckt. Da
rückte ^ViUiolm v. Orauion selbst mit 20 999 Mauu über die Maas,
wurde aber durch Mangel und Krankheit zum Rückzüge genötigt. Als
dann Alba Zwingfcsten anlegte, hohe Stenern einführte und den Handel
mit England verbot, erhob sich unter Leitung 7Vi!I:oImsv. Oranisn 1579
in den nördlichen Provinzen ein allgemeiner Aufstand, welcher der Anfang
eines greuelvollenKrieges war. Alba war genötigt, den König um seine
Entlassung zu bitten. Nach Antwerpens Fall und Einäscherung gingen
die 7, Philipp bisher treugcblicbenen südlichen Provinzen mit den abge¬
fallenen nördlichen 1576 den Vertrag zu Eont ein, in dem man sich ver¬
pflichtete, sich gegenseitig beizustehen bei Vertreibung der spanischen Heere
und die Strafbefehle wegen der Religion — bis zur Ordnung der kirch¬
lichen Angelegenheiten durch ciucn Reichstag — unvollstreckt zu lassen.
— Der neue Statthalter, Herzog ckolrann von Ocstreich, bestätigte diesen
Vertrag, doch bald brach der Streit von neuem los, uud vergeblich be¬
mühten sich die Gesandten Herzog 7V:Uro1ms von Llievo, ihn mit den
niederländischen Ständen auszusöhnen. Als ckolianns NachfolgerAlexan¬
der Uarnoso, der Sohn ülarAarstsisns von Uarma, ein eben so großer
Feldherr als kluger Staatsmann, den Niederländern zwar die Zurückgabe
ihrer vorigen Rechte und Freiheiten zusagte, aber auf die Rückkehr zur
katholischen Kirche bestand, fügten sich ihm nur die südlichen katholischen
Provinzen, während die 7 nördlichen, reformierten, auf Betrieb U. v.
(Zrauisn 1579 die „DtröLlukor IInimO schlössen und sich unter dem
Namen: „vereinigte Gcueralstaaten" 1581 ganz von Spanien lossagten.
Sie wählten 7ViUnzIm v. Oranion zu ihren: Statthalter, und als dieser
1584 zu Oölkt durch Meuchelmord fiel, dessen jugendlichen raschen Sohn
Uorit^. Der Krieg dauerte fort, aber 1699 sah sich Ulrilipp III. von
Spanien, der Nachfolger seines 1598 verstorbenen VatcrS l'llilipp II.,
genötigt, mit der „Republik der vereinigten Niederlande" einen zwölf¬
jährigen Waffenstillstand zu schließen, doch wurde diese Republik im
„Westfälischen Frieden" 1648 von Spanien als freier Staat anerkannt.

2. Für das deutsche Reich erwies sich bald der Tod Maximilian? II.
(1576) als ein großes Unglück, denn unter der Regierung seines an:
Hofe Philipps II. in Spanien erzogenen und dem Protestantismus feindlich
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gesinntcn Sohnes Ruckolf II. (1576—1612) wuchs, begünstigt durch,
dessen Schwäche und Glcichgiltigkeit in der Politik, die Spannung zwischcir
Katholiken und Protestanten von Jahr zu Jahr.

Schon 1552 wurde zu Aachen der sogenannte „Burgundische Bund"
errichtet, dem u. a. auch der Erzbischof ^cloik von Lölu, der Bischof zu.
Imiale und der Herzog dsorA von Oestreich auf Betrieb Narias, der
Schwester Kaiser Karls V., beitraten, und „welcher sonderlich Wider die
ev. Religion abgesehen war." Herzog Wilhelm von LIsvs war ebenfalls
nach ^nalrcm eingeladen, erschien aber nicht, doch mußte er 1581 auf
Befehl Kaiser Rudolfs II. „einige Mannschaft wider die Protestanten zu
^aaltLu schicken", welche sich dort dcS Stadtregimeuts bemächtigt und
ein Duldungsgesctzdurchgesetzt hatten. Sie wurden 1598 vertrieben.

1582 trat der Erzbischof von Lö'n, dodirarck Truchscß von IValclon-
IzurA aus Liebe zu der durch ihre Schönheit berühmten Gräfin ^guos
von ^lanstölcl zur calvinischen Lehre über, legte aber auch nach seiner
Verheiratung 1583 seine Würde nicht nieder, sondern versuchte auch das
Kurfürstentum der ev. Lehre zu gewinnen,' dadurch wurde jene im ReligionS-
friedcn zu tVuZsdurZ (1555) offen und strittig gebliebene Frage '), die
unter dem Namen „der geistliche Vorbehalt" historisch geworden ist, aufs
neue zu einer brennenden, dsrlmrck wurde mit dem Kirchenbaunc belegt,
und das Cölner Dvmcapitel wählte einen neuen Erzbischof in der Person
eineS bayrischen Prinzein Zwar versuchte der Gebannte seine Sache mit.
den Waffen zu verfechten,konnte sich aber trotz der Hilfe des Pfalzgrafeu
4olmnu Lasimir gegen die aus den Niederlandenherbeigezogenen spanischen
Truppen nicht behaupten und floh in das feste IVsri. Die Spanier
folgten ihm auch hierher und verübten um VVsrI und in der Loestsr
Voerde unerhörte Grausamkeiten. Gebhard zog sich schließlich nach
Straßburg zurück, wo er als protestantischer Domherr noch 16 Jahre lebte.

So hatte sich ringS um die Jülich-ClevischenLaude nicht nur der
Fcuerzunder gehäuft, sondern cS brachen auch die Flammen verheerender
Kriege über jene Länder herein, noch ehe Herzog Wilhelm seine Augen
schloß und von seinen Leiden erlöst wurde.

Angesichts seines Zustandcs und der vorerwähnten Kriegsuuruheu
mußte die Besorgnis der Stände der uniirteu Länder noch wachsen, als
Wilhelms Nachfolger lolmnu llnllralru am 18. Scptbr. 1584 infolge
des Einflusses dreier streng kathvl. Räthe Herzog Wilhelms, P. Langer,
Werner zu Gimmels und Joh. v. Ossenbroch, der 4 Jahre ältere», 1558
geborenen, streng katholischenPrinzessin ckacosts, Markgräfin von Baden
verlobt und am 15. (16.) Juni 1585 in Düsseldorf mit ihr verheiratet
wurde, laaods, in dem Bewußtsein ihrer geistigen Uebcrlegenhcitüber
den alters' und geisteskranken Herzog und ihren gleichfalls geistesschwachen
Gemahl, dessen Blödsinn sich bald so verschlimmerte,daß er Tcufclsbe-

') ck. S. 1S0!
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schwörcni in dic Hände fiel, bemächtigte sich des Regiments und beschieß,
die cv. Ketzerei auszurotten, und als ihr dies nicht gelang, belästigte sie
die Evangelischeudurch allerlei Mandate. —

Da nun von Kaiser Rudolf II. Hilfe gegen die in den Jülich-
Clevifchcn Ländern durch die kriegführendenParteien der Nachbarländer
vcriibicn Repressalien nicht zu erwarten war, beschlossen die Stände sich
selbst zu helfen und gegen neue Bedriickungcueinmütig zusammenzustehen,
wie dies u. a. die im 0. Jahrgänge dieses Büches Seite 50—5)6 zum
Abdruck gelangte „Eopia Versiegelter Iluion der Fürstenthnmen Clava,
OüIicR, UorZs und der Graffschastcn Marek und Ravensberg, geben zu
Düssolclorl in dem Jahr Vnscrs Herren tanscnt fünf Hundert sieben vnd
Achtzig, am zweiten Monaths Ooaomdris" — beweist, welche man gütigst
dort nachlesen wolle.

So mußte cS auch hier durch einen seltsamen Gang der Dinge die
Kirchentrcnnnngsei», welche erst kürzlich unter einer Herrschaft vereinigte
Staaten, in denen die Bekenner der beiden christl. Religionen sehr ver¬
schieden verteilt waren, unter sich zu engerer Vereinigung und zu festem
Zusammenschlüsseführte. Wenn nun auch später deren feste Union die
schlicßliche Teilung der Länder erschwerte, so standen sie sich anderseits
treulich bei bei Ausgleichung der religiösen und confessioncllen Verhältnisse,
wovon später berichtet werden muß.

Nach dem am 5. lau. 1592 erfolgten Ableben Herzog Wilhelms
des Reichen ging dic Regierung der vereinigten Jiilich-ClevischenLänder
nominell an dessen schwachsinnigen und bald völlig blödsinnigenSohn
lolrann »'iilrelin (1592—1669), thatsächlich aber an seine Gemahlin
lacolnz und die dominierendekatholische Hofpartci über. Doch auch der
lacobo wurde die thatsächliche Herrschaft bald streitig gemacht, und zwar
durch die vorerwähnte, streng katholisch erzogene Schwester des Herzogs
4olr. IVilüolur: LidMu, welche damals noch nicht verheiratet war.

Nach dem gewaltsamen Tode luaolos, — man fand sie 1597 er¬
drosselt im Schlosse zu Lüssslclort, — wurde LikMu Regentin. Sie
war es, welche zur Unterdrückung der Evangelischen 1593 spanisches
KricgSvvlk ins Land rief. Tic Socster Chronik berichtet, daß Weihnachten
1593 spanische KricgSvölkcr vor dic Sadt gerückt seien und Seester
Kaufleute, so nach Lippstadt zur Messe reisen wollten, beraubt hätten.
Im Februar und Scptbr. 1594 wurde LorZeln von ihnen geplündert.
„Um Lichtmeß 1595 drangen sie in Ostönnen, Meiningsen, Röllinghausen,
Epsingsen, Deiringsen, Ampen, Schwefe, Enkesen, ein." „Um die Banden
los zu werden, mußte der Socster Rath 4066 Thaler bezahlen, nüd
dennoch plünderten und sengten sie Ampen, Schwefe und Hiddingsen
und nahmen das Stift Paradies arg mit. In der „Chronik der Stadt
Hoarclo" vom Jahre 1836 berichtet Ist Leüults: Obgleich der Herzog

6 Jahrbuch dcS Vereins für Orts- und Hcimatstunde in der Grafschaft
Mark, 6. Jahrgang, T. 50-56.
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in dem Kriege Isisilipps II. mit den Niederländern neutral blieb, rückten
damals - spanische Kricgsvölker in seine Lande ein, 1598 anch in die
Grafschaft Mark, „und sie haben wider alles Völkerrechtund Kriegs
brauch mit Morden, Todtschlagen,Rauben, Plündern, Brennen, Frauen-
und Jungfrauenschänden abscheulich, unmenschlich und mehr denn viehisch
gewüthet und tyrannisirt, anch Dortmund belagert, Unna weggenommen,
bis die Stände der westphälischcu und rheinischen Kreise mit ihren Truppen
gegen sie marschirtcn und sie verdrängten." Nach anderen Nachrichten
aber wurden die Abmahnungen des Kaisers verhöhnt, und das 1599
zusammengezogene Kriegsvvlk lief, ohne das Mindeste vollbracht zu habe»,
bald wieder kläglich auseinander. Die Spanier befestigten sich zu Nhein-
bergeu, die Holländer in Emmerich. Auch das Dorf >Vittsu wurde 1599
von den Spaniern geplündert, wie v. Ltoiiwu berichtet.

Nach Incosies Tode (1597) wurde der bereits völlig blödsinnige
Herzog lolmiiu IVilsialm zum zweiten Male vermählt, und zwar mit der
Prinzessin /Vntonia oder tVutcsiiuzkta von Lotharingen, welche 1609 zur
Mitregentin angenommen wurde. Auch diese Ehe blieb kinderlos. ^ol>.
vicckr. v. Stainizn berichtet nach Peter Lorr: „Damals sah cS in den
Gülich-ClcvischcnLändern recht elend aus. Man bemächtigte sich sogar
der Person des Herzogs und hielt ihn in einem Zimmer gefangen, einzig
und allein darum, damit die Herzogin und ihre Räthe nach Spanischem
Willen regieren konnten." Die damit unzufriedenen Landstände „ver¬
sammelten sich endlich heimlich, zogen nach Düsseldorf, nahmen Stadt und
Schloß ein, und — als sie ihren Herrn so elend fanden, daß auch ein
ganz vernünftiger Mensch dadurch seiner Sinne hätte können beraubt
werden, stellten sie ihn wieder in Freiheit."

IV. Der Ausbruch des Erbfolge-Streites und sein
Verlauf bis zum Vertrage von X. antou 1614.

ES war am 25. März 1699, dem Tage der Verkündigung Viariaa,
als der blödsinnigeHerzog ckolrauu Wilsialiu von Jülich-Cleve w., ohne
Erben zu hinterlassen, verschied. Eine Reihe deutscher Fürsten, die nur
bereits früher namhaft machten, suchte mehr oder weniger rechtlich
begründete Ansprüche auf die reiche und schöne Erbschaft geltend zu
machen. So berief sich Kursachsen auf die dem Stifter der Albertinischcn
Linie vom Kaiser Friedrich III. 1483 erteilte Anwartschaft, V die Herzöge
ErnestinischcrLinie ans den Ehevertrag vom Jahre 1527 (resp. 1536) 9,
Kur-Brandenburg auf den S. 151 u. ff. erörterten HeiratS-Vertrag von
Harudaalr (14. Dezbr. 1572). ^) Trotzdem nun dieser HciratSvcrtrag
keinen Zweifel aufkommenlassen konnte, erhoben doch die Schwestern der
bereits im Vlai 1698 verstorbenen Viaria Lloonora: ^.uua, VlaAckalaua

9 ok. oben S. 143 und ff., besonders die Anmerkungen!
9 S. 146!
9 ok. auch Altlage Nr. 2!
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mini Zistviln, rcsp. deren 01cmal>le Erbanspüche. Der Gemahl der
LibMn, Markgraf Karl von Uurgnu (Uurzgav), rcsp. diese selbst, hatte
allerdings bei der Vermählung am 1. Mai 1601 nicht mehr Verzicht
geleistet, da damals die Erbfolaefrage bereits in ein Stadium getreten
war, dag beide cS für angemessen hielten, ausdrücklich jede Verzichtleistnng
von der Hand zu weisen und eine Teilung der Länder zu verlangen.
Mit der gleichen Forderung trat auch der Gemahl der sUaAclalsun:
Pfalzgras ckolianu von Zweibrückcn und diese selbst auf. Obgleich beide
in dem vor ihrer Vermählung am 4. October 1579 geschlossenenEhe-
Vertragc ausdrücklich auf die Erbschaft Verzicht geleistet und mit der
Anwartschaft in Zier Linie einverstanden waren, erhaben sie schon 1581
Protest, erklärten unter Berufung auf das dem Herzog Wilhelm von
Kaiser Karl V. am 19. Juli 1546 erteilte Erbfolgcprivilegium den
mit demselben nach ihrer Meinung in Widerspruch stehenden HeiratS-
vcrtrag für ungiltig und behielten sich alle Rechte vor, „desfallS da der
Hochgeburne fürst, Herr Johannes Wilhelm, unser freundlicher lieber
Bruder ohne einige eheliche leibeserbcn abgehen würde." I)r. W. Tobicn
setzt in seinen: „Denkwürdigkeiten w." S. 284 und 285 klar auseinander,
wie daS ans dem Privilegium Karls V. hergeleitete Schein-Recht ein-
wandSfrei widerlegt ist durch 2 bei Dithmar S. 171 und 175 abge¬
druckte Urkunden aus den Jahren 1559 und 1566. In der ersten, im
Jahre 1559 von Kaiser lUwäiunml I. ausgestellten heißt cS wörtlich:
„Wir ete ineinen, setzen und wollen, daß obbestimbte Sr.
Lbdcn. 5) Fürstenthum und Lande, cküliost, Lllova und UarZ, iUarcR und
Uavsnspsr °) so lauge die Lueesssiou Seiner Lbden. Erben und ihre
Ucwtcwität, in absteigender Linie wären und vorhanden sein wird,
Znsammen uuürcck und gäntzlich beh einander ungesondert lind unzertrennct
bleiben sollen und mögen." Die gleiche Bestätigung erfolgte 1566 von
Kaiser iUnximilmu II. — Ausschlaggebend ist, was 1>r. W. Tobieu in
der wiederholt angezogenen Schrift S. 285 auf Grund dieser beiden
Urkunden feststellt:

„Besonders zu beachten ist nun der Umstand, daß diese kaiserlichen
Bestätigungen an denselben Tagen erfolgten, an welche» die betreffenden
Kaiser auch jenes Erbfolgcprivilegium vom Jahre 1546 bestätigtenes
war also damals ganz klar, daß die in diesem Privilegium festgestellte
Erbfolge der „Töchter" von den Kaisern und von der Jülich'schcn
Familie in der Weise aufgefaßt wurde, daß zunächst die älteste Tochter

st Ur. W. Tobicn i Denkwnrdigkeiten ans der Vergangenheit Westfalens

-) et. Teile 156.
0 Liehe S. 151.
st De. Tobien nach Uno. Vecnon, S. 145 ff. u. „ Hlstor. Schau-Platz"

S. 168 ff.0 Licbdcn.
°) Ravensberg.
0 währen.
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oder deren eheliche Lcibcserben die ganze Erbschaft antreten, daß abew
nach dem Absterben dieses FamilienzwcigcS die zweite Tochter oder deren
Erben daS Erbe ungeteilt erhalten sollten? diese Bestimmung aber und.
somit auch die Union der Landesgebietemußte, nach dem Wortlaut der
kaiserlichen BestätigungSurknndcn Geltung haben, so lange überhaupt
Nachkommenschaft(„Uostoriküt") des Herzogs Wilhelm von Jülich vor¬
handen war."

Geht nun ans solchen Klarlcgungen unzweifelhaft hervor, daß nur
Kurfürst Sigismund von Brandenburg der einzig wirklich berechtigte Erb¬
folger in Jülich-Cleve sein konnte, so muß um so verwunderlicherer¬
scheinen, daß es dem Pfalzgrafen von Ncnbnrg, Philipp Ludwig, gest.
1614, trotz seines und seitens seiner Gemahlin Anna in den am 27.
Septbr. 1574 festgesetztenEhepakten geleisteten Verzichtes ans direkte-
Ansprüche, gelang, überhaupt Erbansprüche zu erheben, die den Kurfürsten
Johann Sigismund von Brandenburg bestimmenkonnten, diesen in etwa
Rechnung zu tragen und später ans TcilnngSverträge einzugehen.

Dr. W. Tvbien bemerkt S. 282 und 283 st : „In der That ließ
jenes Erbfolgcprivilcginm vom Jahre 1546 eine verschiedene
Auffassung zu. Die Ausdrücke „eheliche LeibcS-Erben" und „eheliche
männliche LeibeS-Erbcn" wechseln mit einander ab w." Doch erwähnt
er hierbei nicht die bczw. Urkunden deS Kaisers Ferdinand I. vom Jahre
1559 und Maximilians ll vom Jahre 1566, die eine solche Auslegung
widerlege». Dennoch berief sich Pfalzgrns Wvlfgang Wilhelm von Pfalz-
Ncnburg, der Sohn deS Pfcilzgrafen Philipp Ludwig und seiner Gemahlin
Anna, zweite Prinzessin von Jülich-Cleve st, ans dieses Privilegium und
erklärte, da die bereits im Mai 1608 gestorbene älteste Schwester Johann
Wilhelms keine männlichen Erben hinterlassen habe, sei er der rechtmäßige
Erbe. Auch hatte sein Batcr lange vor dein Tode Herz. Joh. Wilhelms
lt. Urkunden vom Jahre 1579, also 5 Jahre nach dem im Hcirats-
Vertragc vom 27. Septbr. 1574 geleisteten Verzicht, „den sehr auffallenden
Vvrwand gebraucht, daß er daS — nach seiner Ansicht zu Gunsten der
männlichen Erben sprechende!! — Erbfolgcprivileginm bei der Ab¬
fassung seines Heiratsvcrtrages nicht gekannt und ans Grund dieser
Unkenntnis ein Recht anS den Händen gegeben habe, das er, nach gewon¬
nener Einsicht, keineswegs aufzugeben gesonnen sei." st Ich kann nicht
umhin, hier der oben abgewiesenen Darstellung des EhcvcrtragcS von
Hambach von I. D. v. Steinen Erwähnung zu thnn, nach welcher dieser
Vertrag in dem Sinne abgefaßt worden sei, daß nur „bei Entstehung
männlicher LeibcSerben" alle Länder des Herzogs Wilhelm an M.
Elevnvra, ihren Gemahl „und beider Leibcscrbcn" fallen und vererbt sein
sollten, trotzdem in diesen Worten selbst ein Widerspruchenthalten ist

st Siebe: 1)r. W. Tobten: „Denkwürdigkeiten" ec., woselbst S. 273 und 274
der wesentliche Inhalt leneS Privilegiums vom 19. Fnli 1546 angegeben ist.

st gestorben 1662.
st Ebendaselbst 2. 282 und 283.



mnd v. Steinen bewußt oder unbewußt einen gleichen Widerspruch in dem

Heiratsvcrtrage der zweiten Tochter Wilhelms des Reichen, Amur, kon¬

statiert. Entweder ist das in Cleve, resp. Düsseldorf deponierte Exemplar

jenes Vertrags zu Hambach vom 14. Deebr. 1572 nachträglich zu Un¬

gunsten Maria Eleonoras verändert worden, oder deren Erbe Joh. Sigis¬

mund glaubte bei der Ungunst der Verhältnisse sich schon 1609 nicht in

der Lage, die ganze Erbschaft behaupten zu können und — nahm lieber

etwas als gar nichts. — Die Gefahr wurde für ihn ja auch um so

.größer, als Kaiser Rudolf II. in seiner Eigenschaft als Oberlchnsherr im

deutschen Reiche, trotz aller Privilegien nicht übel Lust hatte, diese reiche

Erbschaft der Krone Habsburg einzuverleiben, und Joh. Sigismund mußte

auch die in der Luft schwebende Rcichsacht scheuen.

„In dieses Gcwirre einander widerstreitender Ansprüche und Rechts-

ansführungen Licht und Ordnung zu bringen, war eine Aufgabe, die man

freilich von den verschiedensten Seiten in besonderem Partei-Interesse unter¬

nahm, deren endliche Lösung jedoch von der Gewalt der Waffen abhängig ge¬

macht wurde." i). Erwähnt muß noch werden, daß Herzog Albrecht Friedrich

In Preußen 1609 bereits einen großen Teil der im Heirats-Vertrage zu

Hambach ihm auferlegten Bedingungen, namentlich die die Aussteuer der

übrigen 3 Töchter Herzog Wilhelms des Reichen betreffenden erfüllt hatte.

Alles schien darauf anzukommen, wer zuerst Besitz ergreifen würde.

DicS that der Kurfürst Joh. Sigismund von Brandenburg, indem er

durch seine Bevollmächtigten zu Düsseldorf und an anderen Orten bekannt

geben ließ, daß er als einzig berechtigter LncwesLor die Lande in Besitz

nehme w. Kurz darauf erschien der junge Psalzgraf Wolfgang Wilhelm,

der Sohn und Erbe des Pfalzgrafen Philipp Ludwig von Nenburg (gest.

1614) und der Herzogin Anna in Person, protestirte gegen diese Besitz¬

ergreifung, indem er durch einige Schriften nachzuweisen versuchte, daß ihm

die erledigten Länder zukämen, da Maria Eleonara keine männlichen

Erben hinterlassen habe, mithin das Erbrecht auf seine Mutter resp. auf

Ihn übergegangen sei, und verlangte, daß ihm Düsseldorf die Thore öffne,

was aber nicht geschah / so blieb er in Benrad.

Da nun auch der Markgraf Ernst von Brandenburg als Bevoll¬

mächtigter seines Bruders, des Kurfürsten Joh. Sigismund eintraf und

die Rechte seines Hauses geltend machte, schien der Krieg unvermeidlich.

— Glücklicherweise führten die Verhandlungen beider Gewalthaber mit

den Ständen der erbvereinigten Länder sie zu der Ueberzeugnng, daß sie

nur durch eine gegenseitige friedliche Verständigung ans deren Unterstützung

rechnen könnten, und die Einmischung deS Kaisers Rudolf II., oder viel¬

mehr die seiner Räte, welche neben dem Interesse des Hauses HabSburg

auch der katholischen Sache dienen wollten ^), konnte und mußte/eine

0 vr. W. Tovien: „Denkwürdigkeiten" ee. S. 286!
0 Am 4. Mai 1608 ward unter Leitung des Knrpfalzgrafen Friedrich IV.

die protestantische Union gebildet, der sich am 10. Jali 1600 unter dem Ober¬
befehle des Herzogs Maximilian von Bayern die katholische Liga entgegenstellte.
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solche Verständigung nur beschleunigen. Nachdem schon am Z.April 160A
der Kaiser ein Mandat erlassen hatte ^), in dem er als oberster Lehns¬
herr des Reiches befahl, die erledigten Jülich-ClevischcnLänder sollten
bis ans Weiteres durch die hinterlasscne Witwe Joh. Wilhelms, die
Herzogin Antoinette und deren (kathol.) Räte fortgeführt werden, — er¬
schien am 24. Mai ein zweites drohendes: es solle keine der ans die
Erbfolge Anspruchmachenden Parteien sich unterstehen, sich der Erbländer„
oder auch nur einzelner Teile derselben zu.bemächtigen,bis er als oberster
Lehnsherr und unmittelbarer Richter in diesem Streite eine Entscheidung
getroffen habe. Die Absicht der kaiserlichen Mandate war eine so durch
sichtige, daß die „possidirendcn" Fürsten zwecks eines Vergleichs deir
Landgrasen Moritz von Hessen um seine Vermittclnng baten, welche der¬
selbe im Interesse der cb. Sache annahm. Nach einer vergeblichen Ver¬
handlung zu Schloß Homburg kam nur 31. Mai alten, rcsp. 10. Juni
1609 neuen Stils der Vertrag zu Dortmund zustande, in dem
man sich dahin einigte, die Erbländcr bis zu fernerer gütlicher oder recht¬
licher Entscheidung gemeinsam zu verwalten, um sich „Wider
alle andere Anmaßungen" zu schützen. Die Rechte der beiden jüngeren.
Schwestern sollten dadurch nicht „pracsiuäicnrt"werden. Hierdurch scheint
es klar erwiesen, daß beide Prätendenten nur aus Furcht vor dem Kaiser
ihre Ansprüche modificicrtcn. — Als der Kaiser von diesem Bertrage
horte, erklärte er diese c i g en m ä ch t i g c Besitzergreifung für einen Bruch,
des Reichsrechts und sandte den Erzherzog Leopold von der Stciermär-
kischen Linie, welcher Bischof von Passau und Straßburg war, um das
jülichschc Land nötigenfalls mit Gewalt in Logusstration zu nehmen.
Die Festung Jülich kam durch Verrat in dessen Hände, auch ließ er im
Elsaß ein Heer werben. Im Novbr. 1609 erließ der Kaiser ein mit
der RcichSacht drohendes Mandat an den Markgrasen Ernst und den
NcuburgischcnErbprinzen Wolfgang Wilhelm, welches ohne Erfolg blieb,
serner ein Mandat an die Beamten, Räte und Untcrthancn in den Jülich-
Clevischcn Ländern und ein AbmahnungSschrcibcn,in dem der kaiserliche
Wille, die von Brandenburg und Pfalz-Neubnrg gcthätigte Besitznahme
ungeschehen zu machen, kund gcthan wird „allen und jeden kricgsvbristen,
ritmeistern oder jhrcn lcnrtenambtcn, hauptlcuthcn zu roß vnd fuß",
welche in den Erbländern bereits angeworben seien oder noch sollten
geworben werden.

Da erhob sich die Union, um die streitenden Fürsten als Protestanten,
nach Kräften zu unterstützen. König Heinrich IV. von Frankreich, der
schon längst eifersüchtig die Vergrößerung der habsburgischenHansmacht
beobachtet hatte, schloß mit der Union ein Bündnis und versprach ein

0 Herzog Wilhelm war erst am 2ö. Marz gestorben) man muß staunen über
die sonst nicht gewohnte kaiserliche Eile, — ebenso über den Ernst der folgenden
Mandate, den man bei einem Rudolf II. sonst nicht antrifft. Auch hier schon,
dominirte ein stärkerer Tpiritus den deS Kaisers.

2) Ur. W. Tobicn: „Denkwürdigkeiten" :c. 1. Band, S. 289.
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Hilfsheer zu senden. Ein Heer der Union brach schnell in das Elsaß
ein, verdrängte die österreichischen Truppen und brandschatzte katholische
Stifter. Doch bevor die Vereinigung dieses Heeres mit dem starken
Heere Heinrichs IV. zustande kam, siel letzterer im Mai 1616 in Paris
unter den: Dolche Unvnillnes. Da aber die Univns-Trnppen im Vorteil
waren, und die französische Unterstützungauch nach Heinrichs IV. Tode
nicht ganz ausblieb, forderte der Kaiser das Haupt der am 16. Juli
1669 gegründeten kathol. Liga, den Herzog Maximilian von Bayern ans,
ihn gegen die Uniirten zu unterstützen. Um Brandenburgs und Pfalz-
Ncnburgs Einfluß und Vorteil zu schwächen und Uneinigkeitzwischen den
cvangel. Fürsten zu erregen, griff der Wiener Hof zu dem bezeichnenden
Mittel, am 7. Juli 1616 den Kurfürsten Christian II. von Sachsen und
15 (!) sächsische Herzöge, welche, wie bereits erwähnt, auf Grund alter,
aber hinfälliger Verrräge Erbansprüche an die Jülich-ClevischcnLänder
erhoben, anfS Nene mit sämmtlichen Erbländern zu belehnen, doch gelang
es dem KurfürstenJoh. Sigismund, diesen Coup äs iorae zu Paralysiren,
indem er am 21. März 1611 zu Jüterbog! einen Vergleich schloß, nach
welchem Sachsen als dritter Mitbesitzer der Jülich-Clcvischen Länder aner¬
kannt wurde. Obgleich nun dieser Vergleich nichtig blieb, weil weder die
Gemahlin Johann Sigismunds, noch der Pfalzgraf von Neuburg ihm
ihre Zustimmung erteilten, richtete doch der Kaiser im Juni 1611 cin
gnädiges Schreiben an Joh. Sigismund. Daß dieses „gnädige
Schreiben" seinen sehr guten Grund hatte und gar nicht hoch anzu¬
schlagen war, geht aus dem Folgenden klar hervor: Weil der Herzog
Maximilian von Bayern anfänglich zauderte, der vorerwähnten kaiser¬
lichen Bitte um Unterstützunggegen die Uniirten zu entsprechen, gelang
cS diesen, unterstützt von holländischen und französischen HilfstruPPcn,
am 1. Juli 1616 die Festung Jülich, die Erzherzog Leopold bereits ver¬
lassen hatte, den Kaiserlichenzu entreißen und damit der ganzen Seque¬
stration ein Ende zu machen.

Nach Kaiser Rudolfs II. Tode am 26. Jan. 1612 vereinigten sich
schließlich nach langen fruchtlosenUnterhandlungen die deutschen Fürsten
zur Wahl deS Matthias (1612—1619), dessen Krönung am 24. Juni
1612 in Frankfurt mit großem Gepränge vollzogen wurde. Aber schon
ans dem 1613 zu Regensbnrg gehaltenen Reichstage zeigte es sich, daß
auch er nicht imstande sei, die streitenden Parteien in Deutschland zu
zügeln und zn versöhnen.

st Or. W. Tobten: „Denkwürdigkeiten" :c. 1. Band, S. 290.
2) Am 24. October 1610 verglich sich die Union mit der Liga dahin, daß

beide Teile die Waffen niederlegten. Ursache dieses Vergleiches war, dag
inzwischen Herzog Leopold, um sich Böhmens gegen den herrschsüchtigen Matthias
zn versichern, ein beträchtliches Heer zusammengebracht hatte und auch die Liga
Truppen warb. — Dem Matthias gelang es schließlich, den schwachen Rudolf It.
auch in Böhmen, Schlesien und den Lansitzen zu entthronen) er ließ sich am
23. Mai Ulli feierlich in Prag krönen. Rudolf, welcher auch seine Entthronung
als Kaiser fürchten mußte, starb am 2V. Jan. 1612 im 60. Lebensjahre.
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Markgraf Ernst von Brandenburg, welcher seit dem Dortmunder
Vertrage (10. Juni 1609) mit Wolfgang Wilhelm in Düsseldorf gemeinsam
und friedlich regiert hatte, starb 1613 ^)sein Nachfolger in der Statt¬
halterschaft der erbvcreinigten Länder wurde der Kurprinz Georg Wilhelm
von Brandenburg. Dieser entzweite sich bald mit Wolfgang Wilhelm,
doch führte die beiden vom Kaiser Matthias drohende Gefahr wieder zu
friedlicherEinigung. Pfalzgraf Phil. Ludwig von Neuburg begehrte nun
die Erbfolgefrage dadurch endgiltig zu lösen, daß er eine Vermählung
seines SohneS Wvlfgang Wilhelm mit Anna Sophie, der ältesten Tochter
deS Kurfürsten Joh. Sigismund von Brandenburg plante und wünschte,
daß letzterer seine Rechte und Forderungen seiner Tochter als Mitgift
schenken werde. Zunächst sagte auch Joh. Sigismund wirklich dem Pfalz¬
grafen die Verwaltung des BrandenbnrgischenBesitzes in den Erbländern
auf Lebenszeit und eine besondere Begünstigung bei der Landesreilung
zu, — als aber WolfgangWilhelm bei einer persönlichen Zusammenkunft
in Düsseldorf 1613 bei Tafel mit dem Verlangen vollständigerAbtretung
der brandenbnrgischenAnsprüche hervortrat, soll eS zu einem heftigen
Wartwechsel zwischen ihm und dem Kurfürsten gekommen sein und der
Kurfürst dem Prinzen schließlich eine Ohrfeige gegeben haben. Gewiß ist,
daß seitdem von der beabsichtigten Heirat nicht mehr die Rede war,
Wolfgang Wilhelm sich vielmehr nach Bayern wandte, dort am 14. Juli
1613 insgeheim und am 23. oder 25. Mai 1614 öffentlich zur katho¬
lischen Kirche übertrat und schon am 11. Novbr. 1613 sich zu München
mit der Schwester Herzog Maximilians, Magdalena, vermählte.

Dadurch aber gewann er nicht blos den Beistand der Liga, deren
Haupt sein Schwiegervater war, sondern auch den des benachbartenKur¬
fürsten voil Cöln, eines Bruders Maximilians, sowie den des Kaisers
und Spaniens. Als der Ucbertritt Wolfgang Wilhelms bekannt wurde,
erregte er allgemeine Bestürzung unter den Lutherischen. Sein Vater,
ein eifriger Lutheraner, starb bald darauf vor Zorn und Entsetzen (1614).
Bei seinem Regierungsantritte in Pfalz-Nenburg erklärte nun zwar
Wulfgang Wilhelm, die Gewissen seiner Unterthanen nicht beschweren zu
wollen, hob aber zugleich das bisherige Verbot des katholischen Cultns
in seinen Ländern auf.

Diese Schritte des Pfalzgrafen von Neuburg nötigten Joh. Sigis¬
mund, sich die Hilfe die Niederländer, derer Sympathie er sich schon nach
Wolfgang Wilhelms Religionswechsel versichert halten konnte, fest und
nachhaltig zu verschaffen, und wie Wolfgang Wilhelm der Unterstützung
der Liga gewiß war, mußte er die Union zu gewinnen suchen, an deren
Spitze die Kurpfalz stand, deren Fürsten reformirt waren.

Obwohl einem Fürstenhause angehörig, welches neben Kursachsen seit

0 In den im Staats-Archiv zu Düsseldorf dcponirten Akten der Herrschaft
Witten tiefindct sich unter Nr. 28 eine Versicherung au Labbert v. Brempt vom
l<>. Juni IglL, welche vom Markgrafen Ernst von Brandenburg und Wolfgang
Wilhelm gemeinsam ausgestellt wurde, «iche Anlage Nr. 4! —
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1539 als die Hauptstütze des ev.-lntherischen Kirchentums galt, und trotz
Der strengen Ergebenheit seiner Untcrthancn gegen die Lehren deS Witten-
bergischcn Reformators, empfing Johann Sigismund nach dem Vorgange
des Kurprinzen Georg Wilhelm am 25. Dcebr. 1613 in der Schloß¬
kirche zu Berlin das Abendmahl nach dem RituS der reformierten Kirche.
Schon längst in seiner religiösen Uebcrzengnng den Ansichten Calvins
geneigt, bewegten ihn doch wahrscheinlich politische Gründe, gerade jetzt
mit dieser Entschließung hervorzutreten.

Noch größeres Schrecken als dein Nebcrtritte Wolfgang Wilhelms zur
katholischenKirche folgte dem Joh. Sigismunds zur reformierten Lehre.
Trotz seiner Mäßigung führten Furcht und Haß zu unruhigen Auftritten
unter seinen Unterthanen. Obgleich er verkündigen ließ, daß niemand
zur reformierten Lehre gezwungenwerden solle, tönten alle Kanzeln von
Schmähungen des Calvinismus Wider/ die Landstände der Marken
ersuchten den Kurfürsten, der Religion seines Vaters treu zu bleiben lind
verlangten, daß nur Lutherische kirchliche Aemter und Würden erhalten
sollten und er sich des Patronatsrcchtes seiner Pfarrstcllen ganz begeben
möge. Sic wurden abschläglich beschieden,„da der Kurfürst die nicht
zurücksetzen und verfolgen lassen könne, die mit ihm gleichen Glaubens
seien."

Wenn auch der Streit der beiden cv. Schwesterkirchen erst durch daS
energische Eingreifen des großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm, deficit Ent¬
schiedenheitbei den Friedensverhandlungen in Münster und Osnabrück
den Reformierten Anerkennung als gleichberechtigte Kirche verschaffte, bei¬
gelegt wurde, so muß dochlkonstaticrt werden, daß die von Joh. Sigismund
und dessen Nachfolgern geübte Toleranz allmählich den Boden bereitete,
ans dein Friedrich Wilhelm III. im Jahre 1817 die Union beider Kirchen
begründen konnte.

Der Krieg war unvermeidlichgeworden, und bald brachen die Drang¬
sale desselben über die erbvereinigtcn Länder herein. Zwar versuchten
die Landstände denselben abzuwenden, indem auf einem im März 161-1
zu Cleve abgehaltenen Landtage beschlossen wurde: „fürerst an die

st Dieser hat 1613 bei den Reformierten in Wesel das Abendmahl empfangen,
st Diakunus Stuler von der Petrikirche erregte den Berliner Pöbel, welcher

die Häuser der beiden reformierten Hafpredigcr Fink und Fussel stürmte und
plünderte und den Statthalter der Mark, Joh. Georg voll Jngerudorf, der vom
Schlosse zur Stillung des Aufruhrs herbeieilte, durch einen Stciuwurf ver¬
wundete. Doch gelang es bald, alles wieder beizulegen. Eine gleiche Wider¬
spenstigkeit zeigten die Lutheraner im Herzogtum Preußen, in welchem Joh
Sigismund die Vormnndschaft für den geistesschwachen Albrecht Friedrich führte.

st Die im Besitze des Märkischen MuscumS zu Witten befindliche Copie
„deß Abschiedes des im Fürstenthumb Lisas gchaltcncuen Landtags", auao l611
den 27. lilai'tv, »volle man als Anlage Nr. 5 hier gütigst nachlesen. Dieses
wichtige Schriftstück wurde dem hiesigen Museum durch frcundliche Bcrmittelung
des Herr» Pfarrers Hellweg in Bickern voll Frau In. MciSuer daselbst geschenkt,
wie die meisten der folgenden und hier angezogenen Urkunden resp. beglaubigten
Copieu.



hochwürdigst Durchlauchtigst und hochgeborne Fürsten Und Hern, Hern
Ferdinanden, Ertz-Bischoffcnzu Cöln Und Churfürsten, Hern Albrcchtcn,
Ertzhcrtzvgcn zu Oesterreich, hertzogen in Brabant w. Und den hochmvgeu-
dcn Edlen Hern Staten der Unyrten Niderlandcn zu schreiben Und zu
bitten, Jtn fall über alle gute Zuversicht dcnselbigcn ichtwas von diesenr
wcrck fürkvmmcn, oder sie von einer oder anderen scidtcn vmb hilf vnd
bcistaudt ersucht wehren, oder noch ersucht werden wägten, nichtz darin zu
Verheugen oder fürzuncmmen, das zu einiger weiderung köitte gereichen,
vnd da Ichtwas über Zuuersicht destsalls vcrhengt oder bcschehen wehre,
dastelbig zu rcdreßiren, auch daneben hochglt. ihrv Chur- vnd F. F. G. G.
raspootivo zur einmütigkcit vnd sonstcn zu gütliche oder rechtliche eut-
schcidung der Principalc fachen snooessionis zu ermahnen" ec. —
Doch blieben alle Bemühungen vorläufig erfolglos. Die Geueralstaaten
versagten die nachgesuchteHilfe nicht, und holländische Truppen eilten zun
Verstärkung der brandcnburgischenBesatzung in Jülich herbei. Dagegen
ging Spinola, der bereits seit 10 Jahren den Oberbefehl über die
spanischen Truppen in den Niederlanden führte und durch die Eroberung
Ostendes grasten Ruhm erworben hatte, im Sommer deS Jahres 1614
mit 20 000 Manu über die Maas, vereinigte sich mit Wolfgaug Wilhelm,
der gegen 6000 Manu befehligte und nahm Wesel für Pfalz-Ncubnrg
weg. Auch in die Mark drangen sie ein. So wurde u. a. Hattingen
besetzt, indem am 2. Octobcr 1614 der Graf Christoph von Embken mit
Kricgsvvlk hier einzog und im Namen deS Königs von Spanien dasselbe
für den Pfalzgrafen von Ncnburg in Besitz nahm. — Holländischcrseits
besetzte Moritz von Nassau, dem der Kurprinz Georg Wilhelm von Bran¬
denburg 7000 Mann zuführte, nunmehr die der Provinz Geldern zunächst
gelegenen Orte für Brandenburg und drang dann gleichfalls bis in die-
Mark vor / Hverde wurde im October 1614 von den Holländern in Besitz
genommen und erhielt holländische Besatzung. Zu ernstlichen Zusammen-
stö sten, Schlachten und Gefechten kam es ludest nicht, da sowohl Spinola,
als auch Moritz von Nassau Bedenken trugen, den 1609 von den Geueral¬
staaten und Philipp III. von Spanien geschlossenen Waffenstillstand durch
einen offenen Zusammenstvstzu verletzen. Sie begnügten sich mit Rauben,
Plündern und Sengen. So sahen die streitenden Fürsten bald ein, daß
die zahlreichen fremden KricgSvölkcrden Ruin ihrer Länder herbeiführten,
und es kam noch zu Ende deS Jahres 1614 (Novbr.) zu Tanten ein
Vergleich zustande, in dem die Erbländcr vorläufig so geteilt wurden,
daß Pfalz-Ncuburg Jülich und Berg, Brandenburg Cleve, Mark und
Ravensberg erhielt.

Da sich aber Spinola weigerte Wesel zu räumen, behielten die Hol¬
l änder ebenfalls Besatzungenin den von ihnen occupierten Städten, und
der Vergleichkonnte nur teilweise vollzogenwerden. Z

') In den Akten der Herrschaft Witten befindet sich unter Nr. 28 eine Ver¬
teilung der Kriegslasten auf die „Märkischen Ttädtc und Acmtcr" vom 6. Jan.
1615, welche als Anlage Nr. 6 hier zum Abdruck kommt.
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Ter Ablauf des Waffenstillstandes zwischen Spanien und den General-

staatcn (1631) machte bald darauf die Erbländer zum Schauplatz eines

schrecklichen, ihnen ganz fremden Krieges.

V. Der weitere Verlauf des E r b f v l g e st r e i t e s vom

Vertrage zu Tanten 161-1 bis zum Vertrage von Cleve 1666

und die Drangsale des 30jährigen Krieges (1618—1648).

Die Vorgänge in Böhmen, welche 1618 zum Ausbruche des lange

gefnrchtetcn dreißigjährigen Rcligionskricgcs führten, lenkten, wenn auch

nur ganz vorübergehend, die Blicke Deutschlands von den Jülich-Clevischcn

Erbländern ab, aber bald darauf verweben sich die Angelegenheiten so

eng, daß es schwer fällt, beide Kriege weiter gesondert zu behandeln.

Erst nach dein westfälischen Frieden scheiden sich die Verhältnisse wieder.

Aus den Jahren 1614—1631 bleibt für die Geschichte des Erbfolge-

kriegcs, wie überhaupt über die Schicksale unserer Länder wenig zu be-

richten. H Hin und wieder nur läßt sich die Chronik einer Stadt ver-

nehmen. So erfahren wir über Soest: „anno 1616 den 18. April hat

Grafs Henrich zu dem Berge die Stadt cingenohmcn, Die Er¬

oberung ist der Stadt thener ankommen. Der Graffe hat auch den

römisch catholischcn Gottesdienst in St. Patrocli-Kirchen wieder ange¬

richtet."

1619 starb Kurfürst Joh. Sigismund t ihm folgte von 1619—1640

Georg Wilhelm. 1631 ging der zwölfjährige Waffenstillstand zwischen

den Generalstaaten und Spanien zuende. In demselben Jahre wurde

der größte Teil der Mark von pfalz-neuburgischen und spanischen Kricgs-

völkern besetzt, fast in sämtlichen Städten und Kirchdörfern die Abhaltung

des ev. Gottesdienstes untersagt, Protestantische Prediger ihres Amtes

entsetzt und katholische an ihre Stelle berufen, die sieh nun eifrig be¬

mühten, die Genwinden wieder in den Schoß der päpstlichen Kirche zurück¬

zuführen. Ermutigt durch die Niederlage des HaupteS der Union und

angestachelt von dem Erfolge der Bckchrnngswut der Jesuiten in Böhmen,

zeigte sich nun auch Wvlfgang Wilhelm von einem fanatischen Eifer beseelt,

sich den Besitz der Mark dadurch fester zu sichern, daß er ihre Bewohner

zum katholischen Glauben zurückführe. Erst nach dem Tode seiner crstew

Gemahlin bekundete er Duldsamkeit gegen die Reformierten und Luthe¬

raner der Jülich-Clev. Erbländcr. „Der südliche Teil der Mark ward

von diesen unheilvollen Vorgängen weniger berührt als das offene Land

des HcllwcgS." ^) Auch von der andern Seite zog das Kriegswetter

heran: Der Administrator des Bistums Halberstadt, Herzog Christian

van Braunschwcig, Bruder des regierenden Herzogs Friedrich Ulrich, warf

sich zum offenen Feinde Kaiser Ferdinands II. auf, man sagt, angespornt

durch eilt persönliches Interesse für die Gemahlin dcS flüchtigen Kurfürsten

') Kaiser Matthias cutterte 1615 alle Interessenten an seinen Hof.
H R. Nonne: Gesch. der groß. cv. Kirchengcmeinde zu Hattingen.



Friedrichs V. von der Pfalz, Elisabeth/ führten doch die Fahnen seiner

Regimenter die Inschrift: ,/4out ponr cliou st ponr olle!"

Er Plünderte 1621 die Stifter und Klöster Westfalens, namentlich

Paderborn, traf am 22. Jan. 1622, von Lippstadt her vor Soest ein,

eroberte die Stadt trotz Gegenwehr der seit 1616 hier garnisonierenden

Spanier und der katholischen Bürger und besiegte dann zwischen Ostönnen

und Ampen den Grafen von Anhalt. Bereits am 26. Mai 1623 aber

nahmen die Hispanier wieder Soest ein „und ist das Fuggersche Regiment

zur Besatzung geblieben." st Gezwungen durch alle diese gefahrbringenden

Ereignisse, schloß Kurfürst Georg Wilhelm 1622 ein Bündnis mit den

Generalstaaten, das ihn u. a. auch verpflichtete, 26 Jahre nach Auf¬

hebung desselben 3666 Mann im Dienste der Staaten zu unterhalten.

Das hinderte jedoch die Spanier am weiteren Vordringen nicht, sie be¬

setzten im Winter 1622 wiederum mehrere Märkische Orte, u. a. Hat¬

tingen 2) und zogen hier erst am 1. Aug. 1623 wieder ab, nachdem diese

Stadt ganz „außgcöset st" war. Am 12. Dezbr. 1623 rückten wiederum

4 Coinpagnien Hispanier hier ein, hausten wie vorher und zogen erst den

16. und 18. Juli 1624 wieder ab. Auch in Bochum hauseten 1623 die

Spanier, verbrannten die lutherische Kirche daselbst, belegten das Kirchen-

vermögcn mit Beschlag und rösteten den lutherischen Prediger Ebbinghans

bei lebendigem Leibe. Hoerde wurde 1622 von Spaniern genommen,

„welche zwar am 1. Nov. 1624 von den Brandenburgern vertrieben

worden/ aber die Völker von Pfalz-Ncubnrg verjagten kurz darauf die

Brandenburger wieder, wobei denn die Burg belagert, genommen und

wieder genommen wurde/" 1627 lagen hier noch Pfalz-Nenburgische

Truppen. st — — Auch Witten sah 1623 „Staatische" und „Spanische
Reuter."

Während der Leiden, von denen die Grafschaft Mark in den zwanziger

Jahren heimgesucht wurde, hatten die Versuche, eine Einigung zwischen

st cck De. W. Tobicn: Denkwürdigkeiten ec. 1. Band S. 294 n. ff.
st ok. Jahrg. 4 dieses Buches, Sstl07 n. f.
st — alles aufgezehrt.
st <ck. F.W. Schulte: „Chronik der Stadt Hoerde," 1836: —„ In einer Schrift

vom Jahre 1626 heißt es: „ES ist bekannt, daß diese Freiheit je und allezeit
gewesen des Fürstlichen Hauses nllhier, als auch des Pfalz-Ncuburgischen Land-
drostcn Residenz, wie denn deshalb allezeit mehr als andere Städte mit vielen
indisziplinirtcn Kriegslenteu belegt und beschwert worden, wie noch insonderheit
durch die 1624 geschehene Belagerung und Wiedereinnähme des Hauses Hoerde
von der ganzen Armee alles gehabten und colligirtcn Borrathes beraubt, ja auch
viele Getraidcgüter von den Jüligschcn und Bergischcn in Wagen und Karren
mitgenommen und 2 Coinpagnien Neubnrgische selbigen Winter bei uns zuge¬
bracht, und da wir selber Mangel hatten, beinahe an die 32 Häuser, worunter
eine Kapelle ist, verbrannt und abgebrochen, auch unser RathhauS ruinirt, alle
Gelinde (Geländer), Zäune und Hecken vernichtet und der Bannte nicht verschont
haben. Es ist von 1622—1626 dieser Freiheit ein solcher unzählbarer Schaden
zugefügt, dajst wir uns niemals wieder erholen können und müssen bei jetziger
Zeit und Mißwachs in Arnmth, Hunger und Kummer zubringen, wir noch an¬
wesende Bürger an 40 Personen mit vielen Schulden belastet."
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Brandenburg und Pfalz-Neuburg herbeizuführen, nicht geruht. Die Stände-
deS Landes hatten die Fürsten wiederholt gebeten, dem Elend und den
Bedrückungendurch Herstellung eines Friedens ein Ende zu machen, und
in der That wurde am 11. Mai 1624 ein neuer TcilnngSvertrag zwischen
Georg Wilhelm und Wolfgang Wilhelm geschlossen, der zu Ungunsten
Brandenburgs ausfiel. Der Vollziehung dieses TeilungsvertrageS wider¬
setzten sich die Genernlstaaten, denen eine Erweiterung der Macht deS
Pfalzgrafen an ihrer Landesgrenze nicht gleichgiltig sein konnte, und
weder ihre noch die spanischen Truppen räumten die von ihnen besetzten
Städte,' da versuchte Georg Wilhelm, von den Niederländern günstigere
Vertragsbedingungen zu erhalten, erreichte aber nur wenig (23. 10.1624),
und so wurde denn der Krieg mit wechselndem Erfolge fortgesetzt,
Inzwischen hatte sich durch die Siege der Liga die Lage der Evangelischen
in ganz Deutschland trotz einiger errungener Vorteile, die aber keinen
nachhaltigen und dauernden Erfolg hatten, immer ungünstiger gestaltet.
1623 brachen Ernsts von Mansseld und Christians von Braunschweig
Scharen, nachdem beide Heerführer aus holländischen Diensten entlassen
waren, wieder in Westfalen ein. E. v. Mansseld ging über Osnabrück
nach Ostfriesland, Chr. v. Braunschwcig zog nach Niedersachsen, wo er
auf Betrieb seines BrudcrS von den Ständen dieses Kreises als Kreis-
General in Dienst genommen wurde, aber schon nach 4 Wochen dies Amt
niederlegte. Er wollte nun in Böhmen eindringen, um sich vor Prag
mit Bethleu Gabor zu vereinigen, da ihm aber der Kurfürst von Sachsen
den Durchzug durch seine Länder verweigerte und Tilly auf Kaiserlichen
Befehl durch Hessen gegen die Weser vorrückte, ging Christian wieder
nach Westfalen zurück, um sich mit Ernst von Mansseld zu vereinigen.
Tilly zog ihm nach, zwang ihn am 6. August 1623 zum Stehenbleiben
und 'vernichtete sein Heer in der dreitägigen mörderischen Schlacht bei
Stadtlvhu im Mnnsterschen.

Nach dieser Schlacht war Tilly unbeschränkter Herr des Westfälischen
Kreises, er besetzte gewaltsam geistliche Stellen, die seit langen Jahren
Protestanten innegehabt, wieder mit Katholiken,- auch gedachte man die
bisher von Administratoren verwalteten Bistümer wieder in die Hände
römischer Geistlicher zu bringen. Ernst v. ManSfeld, welcher nur über wenige

st 1624 wurde den Protestanten Gelsenkirchens alles entrissen. In Soest
rückten am 2. Febr. 1624 unter darolo cli Roma Italiener und Jrländer ein,
die wie Dr. W. Tobien nach S ocster Urkunden (S. 295 der „Denkwürdigkeitenw."
Tl. 1) berichtet, „an Fressen und Taufen nicht so viel als die Hispanische vcrthan,
aber alles Geld, so durch Zmangmittel zuwege bringen können, von der S ladt
und ihren Wirten erpresset und nachdem sie die Beutel erfüllet, sepn außgezogen
und eine kleine Besatzung hispanischer Bölker hinterlassen, wodurch der hollandische
Commandant der Stadt Hamm, Larou (Oberst Walraml 6s (Zsot verursacht
worden, aorm 1625 DinStag des FastnachtS die Mauren zu Soest übersteigen zu
lassen und die Hispanischentheils zu tödten uud gefangen zu nehmen, wobc» auch
viele Bürgerhäuser außgcplündcrt worden, hernach aber gute Ordre inS füufste
Jahr darin gehalten daß sich iumittclst die Stadt in etwa erhöhtet." —
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Truppe» verfügte, wagte nicht länger, gegen den immer weiter ver¬
bringenden Tilly das Feld zu halten, er entließ die meisten seiner Sol¬
daten, andere beschied er mit Laufpässen auf andere Sammelplätze oder
riet ihnen, in den Niederlanden Dienste zu suchen und begab sich an den
Hof zu London.

Christian dagegen ging nach Paris, wo Cardinal kivlrslien gedachte,
eine allgemeine combinirte Bewegung gegen die habsburgischcMacht her¬
vorzurufen. Schon 1624 unterstützte er die Holländer, wie Ernst v.
ManSfeld durch große Geldsummen zur Kriegführung, befestigte im Nov.
dieses Jahres durch die Vermählung des Prinzen Karl von Wales mit
Henriette, der Schwester LudwigS XIII, die Annäherung Frankreichs und
Englands, schloß mit den Generalstaaten ein Bündnis, versuchte die
Türken gegen den Kaiser unter die Waffen zu bringen und versah nun
auch Christian von Halberstadt, nachdem er ihn wie E. v. ManSfeld zu
Werbungen bevollmächtigthatte, mit Geldmitteln.

Gestützt auf diese Wendung der europäischen Politik beschloß die
Mehrzahl der Fürsten und Städte Niedersachsens im Mai 1625 zn
Braunschweig, Truppen zu werben,- dann wählten sie Christian IV. von
Dänemark, der schon seit längerer Zeit ernsthafte Rüstungen betrieben hatte,
zu ihrem KreiSobcrsten. Ihm hatte England und Holland Unterstützung und
Hilfe zugesagt, und Richelieu versprach ihm gern eine Million Livres.
In diesem Frühjahr (1625) drangen nun Ernst von ManSfeld und
Christian von Braunschwcig (Halberstadt) mit neu geworbenemVolk und
englischen Hilfstruppcn aus Holland in das Clevische ein, der Kaiser aber
erhielt zur selben Zeit die Hilfe Albrecht WenceSlaus Eusebius von
WaldstcinS. Dessen Söldnerscharcn wurden für's Erste im schwäbischen
und fränkischen Kreise einquartiert, und Kaiser Ferdinand II. erwartete
von den Ständen jener Kreise, „daß sie bei den Anstalten, die er zur
Assccuration des Friedens und a b g c d ru ng e n er (!) Desension
treffen müsse, ein klebriges thun würden."

Auch Tilly war indes in Niedcrsachsen nicht unthätig gewesen.
Obgleich die Stände Niedersachsensdem Kaiser erklärt hatten, daß ihre
Rüstungen einzig und allein die Aufrcchterhaltnng des Friedens in der
Religion und im Reiche bezweckten, war dennoch Tilly der Befehl zuge¬
kommen, die Auflösung der Kreistruppcn zu erzwingen. Er rückte also
am linken Wescrufer hinauf und nahm Höxter. Dies erklärte Christian IV.
als Kreisobcrster für eine offene Feindseligkeit gegen den nieder-
sächsischen Kreis, und als' er am 24. Juli 1625 Hameln besetzte,
stießen seine Streifparteien auf TillyS Vorposten. Nachdem er aber mit
dein Pferde auf dem Walle von Hameln in eine mehr als 26 Fuß tiefe
Grube gestürzt und 3 Tage sprachlos und ohne Besinnung geblieben war,
zog sich sein Heer nach Verden zurück,- Tilly belagerte Nienburg. Nach
seiner Genesung nötigte Christian Tilly am 24- Scptbr. 1625 diese Be¬
lagerung aufzuheben und sich nach Hameln zurückzuziehen. Wenige Tage
nach diesem Gefechte stieß Christian von Halbcrstadt mit einigen Tausend



Mann zum dänischen Heere, Ernst van Mansfeld aber war mit 800(1
Kriegern von Emmerich, Iva er lange unthätig gestanden hatte, »ach
Bremen marschiert,- von hier zog er in das Lübcckische und nahm dort
Winterquartiere.

Der weitere Verlauf der nicdersächsisch-dänischenPeriode deS ZOjähr.
Krieges interessiert hier weiter nicht.

Für die OrtSgcschichte Wittens ist eine aus dem Jahre 1627 stammende
Urkunde von Bedeutung, welche als Anlage Nr. 7 hier zum Abdruck
gelangt: Am 11. 4uli 1627 erteilte 4olwuu Graf Vssrolas von '1711/
von (Utilrorn aus an Imlibsrt v. Ursiupt, Herreu zu >Vittsu, für dessen
adeliges Haus zum Berge nebst Zubehör salvara Faarckiam, Freiheit von
Einquartierung und Contribution.

Im ganzen Reich war im Jahre 1627 niemand mehr, den Kaiser
Ferdinand ll. zu fürchten gehabt hätte,' an der Spitze zweier grossen,
durch ganz Deutschland bis zum Kattcgat verteilten Armeen stand er
gcfürchtetcr da, als Karl V. nach der Schlacht bei Mnhlberg (2-1- 4.
1547). Ein solcher Zeitpunkt, die kaiserliche Macht über die der Fürsten
zu erheben und deren Ansehen herabzumindern, ist niemals wiedergekehrt.
TillyS Scharen hatten unter dem Vormunde, dem Vordringen der Hol¬
länder Einhalt zu thun, im nordwestlichen Deutschland Winterquartiere
bezogen. In ihrer Not thaten die Stände der erbvereinigten Jnlich-
Clevischcn Länder einen verhängnisvollen Schritt: sie wandten sich an
den Kaiser, und dieser war nur allznbereit, in einer, seinem Interesse
entsprechenden Weise sich in den Erbfolgestrcit zu mischen.

Tilly erhielt Befehl, die Erbländer zu besetzen, und der machte den
Anfang damit, den Evangelischenihre Kirchen und Kirchengnterzu ent¬
reißen, so z. B. in Altena, Hamm, Hattingen, Herdccke, Hörde, Kamen,
Lünen, Schwelm, Soest, Stiepel, Börde, wie n. a. R. Nonne und
Narorp berichten. In den im Staatsarchiv zu Düsseldorf deponirten
Urkunden w. der Herrschaft Witten befindet sich unter Nr. 317 ein
Mandat Kaiser Ferdinands II., cl. cl. Wien 18- Decbr. 1628 ^), in
welchem derselbe dem Kurfürsten Georg Wilhelm von Brandenburg, dessen
Beamten und Räten in Emmerich, Düsseldorf, Cleve, Mark, besonders
dem Richter des Amtes Bochnmb Mathiac Daniels w. :c. verbietet,
Lubbert v. Brempt zu Berge mit svoeationsu, oxeontionsu st«, zu be¬
schweren, weil die HerrlichkeitWitten ein imiusckintss Reichslchn sei und
Lubbert zu Berge einen eigenen Richter erster Instanz habe, von dem die
Appellation an den Kaiser gehe.

Der überall siegreiche Ferdinand II. erließ am 6. März 1629 das

st et. Anlage Nr. 7 und Jahrgang 8 dieses BnchcS x-ax. 147 und 148.
0 Gesch. der größeren cv. Kirchcngemcindc zu Hattingen", et. den 4. Jhrg.

dieses Buches S. 110 u. ff.
0 Denkschrift zur Feier deS 250. Jahrestages der Vereinigung der Gras¬

schaft Mark mit der brnndcnbnrgisch prenß. Monarchie, (1859), S. 42 ff.
si ct. Anlage Ztr. 8! und Jahrg. 3 dieses BnchcS, S. 148.



RcstitutionScdict, welches die Einziehung aller ehemalig kathvlischcn Kir-
chengiitcrbefahl und den Protestantismus im ganzen Reiche für rechtlos
erklärte. Auch hier in Westfalen wurde die Restitution durchgeführtund
unermeßliches Gut eingezogen. Sämtliche Prätendenten der crbvcrcinigtcn
Jülich-Clcvischen Lande wurden aufgefordert, vor ihm zu erscheinen und
an seinem Hofe das rechtliche Urteil und die Entscheidungder Streitfrage
entgegenzunehmen. Diese Schritte trieben die in ihrer Freiheit bedrohten
Fürsten, nochmals den Versuch einer Verständigung zu machen, und so
kam am 9. März 1629 der Vertrag zu Düsseldorf zustande. Branden¬
burg wurde Cleve, Mark und Ravensberg zugesprochen, Wvlsgang Wilhelm
erhielt Jülich und Berg und die kleinen Herrschaften mit dem Bedinge,
daß es ihm gestattet sein solle, innerhalb Jahresfrist Berg gegen Cleve
einzutauschen. Dieser letzte» Bestimmungaber widersetzten sich die General'
stauten entschieden und machten lt. einer Urkunde vom 26. Aug. 1639
den Vorschlag, daß Ravensberg im gemeinsamen Besitze beider Teile
bleiben solle. Auf Ersuchen beider Fürsten räumten die Spanier und
Holländer dann 1631 die Erbländcr, ließen aber noch in einigen Festungen
Besatzungenzurück. Ein Vertrag im Haag vom -1. Septbr. 1636 befreite
endlich auch Georg Wilhelm von den 1622 eingegangenenlästigen Ver¬
pflichtungen, indem er sich durch eine ziemlich hohe Summe loskaufte.

Nach dem Lübecker Frieden, (25. Mai 1629), welcher den Däne»
könig C hristian IV. verpflichtete, sich nicht mehr in die deutschen Ange¬
legenheiten zu mischen, und den Ferdinand II. nur deshalb so eilig und
ohne harte Bedingungen gegen Dänemark schloß, weil er die Folgen des
am 6. März dieses JahreS erlassenen Restitntions-Ediktes fürchtete, wagte
niemand mehr offenen Widerstand, und die höchste Gefahr des ev. Glaubens
erweckte keinen Fürsten, selbst den Kurfürsten von Sachsen nicht, dessen
Kräfte bis dahin noch ungemindcrt und unverletzt waren, zu hochherziger,
aufopfernder Verteidigung. Desto mehr aber wuchs die Erbitterung im
Stillen im cv. Volke, und überall in Deutschland glomm der Feucrfunke
unter der Asche. Nur au einem Punkte: in einer deutschen Hansastadt,
loderte er auf. Hatte sich an Stralsunds Mauern, Gräben und Wällen
Walleusteins Ilcbermut gebrochen ^), so trug Magdeburg den Ruhm davon,
sich allein der Ausführung des Rcstitutivns-Ediktcs widersetzt zu haben,
wie es schon vor 80 Jahren vor alle?'. Städten, welche dem schmal-
kaldischen Bunde beigetreten waren, die einzige war, die Karl V. wider¬
stand. Im Herbst 1629 vermittelte die Hansa eilten Vergleich, der
Wallenstein nur eine Entschädigung von 16699 Thalern für weggenommene
Getreideschiffe gewährte, und am 29. Septbr. 1629 zog er uuvernchteter
Dinge ab. —

Den weiteren Verlauf des 39jährigcn Krieges kann ich hier nur

st o5. vi-. W. Tobicn t „Denkwürdigkeiten" ec. t. Band, T. 293 und 291.
2) Bekanntlich hatte er gedroht: „Und wenn Stralsund mit Ketten an den

Himmel gebunden wäre, eS müßte herunter!"



ganz kurz skizzieren, indem ich mich lediglich auf die Ereignisse beschränke,
welche unsere Länder mittel- oder unmittelbar berührte».

Auf dem am 5. Juni 1630 eröffneten Reichstage zu Regensburg wurde
der sv gefiirchtete Wallcnstcin auf allgemeine Klagen der ReichSstäude,
namentlich der katholischen Fürsten und des HaupteS der Liga: Maxi¬
milian von Bayern, abgesetzt. Er zog sich auf des Kaisers Weisung auf
seine böhmischenGüter zurück, meist in Prag weilend. Aber schon standen
die Schweden auf deutschein Boden,- am 24. Juni alten, 4. Juli 1630
neuen Styls, landete Gustav Adolf mit 15 000 Mann beim Dorfe
Peenemünde auf Usedom, während seine Schiffe vor der kleine» Insel
Rüden bei Rügen ankerten. Tilly erhielt den Oberbefehl über das
kaiserliche Heer, langte im Febr. 1631 in Frankfurt a. d. Oder an, um
Gustav Adolf den Weg zu versperren, folgte diesem dann nach Mecklen¬
burg und nahm Neubrandenbnrg, doch Mangel an Lebensmitteln zwang
ihn, nach der Elbe zurückzugehe», wo er Magdeburg, „das Ketzernest!"
bestrafen wollte. Dieses fiel am 10. (rcsp. 20.) Mai 1631 und wurde
bis ans deit Dom, das Licbfrancnklostcrnnd einige Fischerhntten an der
Elbe zerstört. Von 35)000 Einwohnern sollen nur 5000 das Blutbad
überlebt haben. — Am 7. (rcsp. 17.) Septbr. 1631 gewann G. Adolf
die Schlacht bei Breitenfeld und entriß durch diesen entscheidenden Sieg
mit einem Schlage dem Kaiser alle Vorteile, die er in den ersten 12
Jahren dieses Krieges erlangt hatte. Tilly ging nach dieser Schlacht mit
Pappenheim nach Westfalen, um neue Streitkräfte zu sammeln und dann
von hier auS die Rückzngslinien und die norddeutschen Verbindungen
G. Adolfs zu bedrohen. Die „1687 von dem Bürgermeister nnd Syndikus
der Stadt Soest verfaßte Zusammenstellung jener Schrecken, welche diese
Stadt besonders während des 30jährigen ilricgcS nnd während des Erb-
folgestreiteS heimgesuchthaben", Z erwähnt, daß die „in anno 1631 nnd 32
und weiter nach nnd von dem Rhein marchirende ArmecS die Börde ganz
rniniret nnd hat die Stadt u. a. dem General Papenheim 12000 Nthlr.
Brandschatzunggeben müssen."

Nach der Schlacht von Brcitenfeld zog G. Adolf durch Thüringen
nnd Franken nach Frankfurt a. Main und Mainz, der ihm verbündete
Kurfürst Joh. Georg von Sachsen drang in Böhmen ein und hielt am
11. Nvvbr. 1631 seinen Einzug in Prag, im oberrheinischen und west¬
fälischen Kreise aber fochten der Landgraf Wilhelm von Hessen-Kassel und
der Herzog Bernhard von Weimar glücklich gegen einzelne Tilly'sche
Hecrhaufen. — Im Winter 1631 zu 32 hatte Tilly wieder ein beträcht¬
liches Heer gesammelt, mit dem er nach Franken nnd dann nach Bayern
rückte, wo es zwischen ihm nnd G. Adolf am 15. April 1632 zu einer
Schlacht an der Mündung deS Lechs in die Donau kam. Hier von
einer 3pfündigcn schwedischenStückkngelüber dem rechten Knie gefährlich
verwundet, starb Tilly 15 Tage später in Ingolstadt. Der Kaiser aber

0 Dr. W. Tllbicn I „Dcmkwnrdigkeitcn"w. t. Band, T. 294 n. ff.
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hatte in seiner Not sich »nieder an Wallensteiii gewandt und diesen endlich
unter ihn demütigenden Bedingungen vermocht, ein Heer von 40 000
Mann zu werben und den Oberbefehl über dasselbe zu übernehmen.
Mit den im April 1642 zu Rakonitz gemusterte» 214 Schwadronen und
120 Campagnieen Fusivolk brach Wallenstein auS Mähren ans und
vertrieb die Sachsen an? Böhmen / später zog er auf dringendes Bitten
deS gedemütigten Kurfürsten Maximilian von Bayer» gegen Nürnberg,
das G. Adolf kurz vor seiner Ankunft besetzte. HeercSabtcilungcnG.
Adolfs aber kämpften unter General Horn, der an Stelle Bernhards von
Weimar das Commando übernommen hatte, am Mittel- und Nicdcrrheiu
gegen die auS den Niederlanden einbrechenden Spanier, Bernhard von
Weimar aber eroberte mehrere schwäbische Städte, drang bis zum Bodensce
vor und gedachte, sich nach der Eroberung von JnSbruck Tyrols zu be¬
mächtigen. Mit geringcrem Erfolge, doch nicht unglücklich, kämpften
schwedische Abteilungen an der Elbe und Weser unter dem Herzuge Georg
von Lüneburg gegen Papcnheim. WallensteinS Befehl an den letzteren,
sich mit ihm zu vereinigen, befreite ganz Norddeutschlandbis auf einige
feste Plätze von den kaiserlichen Truppen. Bei Nürnberg lagen G. Adolfs
und WallensteinS Heer 11 Wochen lang, ohne das; es zu einer entschci
dcitden Schlacht kam, einander gegenüber, und schliesslich zwang beide der
Mangel zum Abzüge. Da Wallenstedt am 23. September 1632 sich
von hier nach Sachsen wandte und dem damals im Braunschwcigischen
stehenden Papcnheim den Befehl sandte, auf Merseburg zu marschieren,
war G. Adolf, welcher bereits nach vergeblicherBestürmung deS feind¬
lichen Lagers (am 3. Scptbr. 1632), am 18. dieses MonatS sich gegen
die Donau gewandt und in Nürnberg eine starke Besatzung zurückgelassen
hatte, gezwungen, gleichfalls nach Sachsen aufzubrechen. Am 16. Novbr.
1632 kam eS zur Schlacht bei Lützen. Der Sieg der Schweden wurde
mit G. Adolfs Tode erkaust, (er war noch nicht 38 Jahre alt), aber
auch Papcnheim wurde auf den Tod verwundet und starb am andern
Tage auf der Pleisienburg zu Leipzig. Wallcnstein zog sich nach Böhmen
zurück. -— — — Bernhard von Weimar hatte im November und De¬
zember 1632 ganz Sachsen vom Feinde gesäubert und erhielt dann das
Commando in Franken.

Um Westfalen von den Kaiserlichenzu befreien, vereinigte sich General
Knipphausen mit dem Herzoge Georg von Lüneburg. Letzterer zersprengte
nach einem Siege bei Oldendorf das Heer der kaiserlichen Generäle
Merode und Gronsfeld und eroberte Hameln und Osnabrück. Am 25.
Februar 1634 wurde Wallenstcin in Eger ermordet.

In demselben Jahre „hat Hertzog Georg zu Brauuschweig und
Landgraff Wilhelm zu Hessen Soest per Accord cingcnohmen,alda mit
der Armee gestanden und ist hessische Besatzung darin geblieben." —
Desgleichen plünderten ehemals Papeuheimsche Völker Eickel, nnd im
August belagerte eine „Lotharingische" Streifpartei daS befestigtePasto-
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ratshauS in unserm benachbarten Wengern, bei welcher Gelegenheit
Magister H. FabrieinS am 15. Ang. erschossen wurde.

An WallensteinS Stelle erhielt der bereits zum Könige von Ungarn
ge krönte älteste Sohn Ferdinands II., der spätere Kaiser Ferdinand III.
(1637—1657) den Oberbefehl über die kaiserlichen Heere / ihm zur Seite
stand Gallas. Nachdem Bernhard von Weimar am 6. Septbr. 163-1
die Schlacht bei Nördlingen verloren hatte, war daS Uebergewicht
Schwedens verloren/ der von Oxenstierna nach G. Adolfs Fall zustande
gebrachte Heilbronner Bund löste sich allmählich ans, und Sachsen schlaf;
am 39. Mai 1635 mit dem Kaiser einen vorteilhaften Frieden zu Prag.

Inzwischen hatte der RcligionScifer seine Spannkraft verloren, und
der Katholicismus kam zu der Einsicht, daß er den Protestantismus nicht
zu überwältigen vermöge. „Die Kapuziner in dcS Kaisers Rate siegten
über die Jesuiten/ der Kaiser erkannte, daß die alte Lehre in seinen
Erblanden nur durch Versöhnung mit den Protestanten im Reiche gerettet
werden könne, und daß man daher im Reiche wohl Gewissensfreiheitge¬
statten dürfe, wenn man nur in den Erblanden die katholische Religion
rein erhalte.

Er war crbötig, seinerseits das Rcstitntionsedikt fallen zu lassen,
wogegen die Protestantischen Fürsten ihrerseits auf die Wiederherstellung
.deS Protestantismus in den österreichischen Staaten verzichtensollten.
Diesem Köder gegenüber mangelte es im Lager des Protestantismus, wo
die engherzige Feindschaft zwischen Lutheranern und Calvinisten fort-
wucherte, gleich sehr an Einheit des Wollens, wie an einem hervorragen¬
den Führer. So ließ sich denn der eifrig lutherische,selbstsüchtige und
schwache Kurfürst von Sachsen durch die Vorschlägedes Wiener HufcS
lenken und gewinnen. Er erhielt im Prager Frieden die Lausitz erblich
und für seinen zweiten Sohn August daS Erzstift Magdeburg ans
Lebenszeit. Die mittelbaren Kirchengüter, welche die Protestanten vor
dem Passaner Vertrage eingezogen, sollten den Besitzern immerdar ver¬
bleiben, die übrigen und die sämtlichenunmittelbaren noch -19 Jahre bis.
auf weiteres." —- Dieser gegen die protestantischeSache ungerechte
particulare Frieden verlängerte und verallgemeinerte nur den traurigen
Krieg.

Axel Oxensticrna suchte nun die Hilfe Frankreichs, die ihm der
stharfblickende Cardinal Richelieu schon 1635 gern gewährte. 29 999
Franzosen stießen in den Niederlanden zum Heere deS Prinzen Friedrich
Heinrich von Oranien/ geringer war die Hilfe, welche die deutschen
Protestanten von Frankreich erhielten, so daß Bernhard von Weimar
im Laufe deS SommcrS aus dein Elsaß bis Metz zurückgedrängt wurde.
Ebenso war Banär, der sich nach der Nördlingcr Schlacht aus Böhmen zum
Schutze des fränkischen Kreises nach Thüringen gewandt hatte, genötigt,
vor dem Kurfürsten von Sachse», welcher den Bedingungen deS Prager
Friedens gemäß, mit 26 999 Mann gegen ihn im Felde erschien, nach
Mecklenburg zurückzuweichen. Ein kaiserliches Heer unter Marazini ver-

19*
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trieb dic Schweden aus Schlesien, die Oder abwärts bis Wallin. —-
Jetzt traten dic drei Brüder deS Herzogs Bernhard van Sachsen-Weimar^
die Herzöge van Mecklenburg, Pammern und Brannschweig-Lüncbnrg,
sawie der Kurfürst Georg Wilhelm van Brandenburg und die Städte-
Erfurt, Lübeck, Hamburg und Bremen dem Prager Frieden bei, und unr
Hessen-Kassel,Württemberg und Badcn-Durlach hielten bei Oxcnstierna
auS. — Bernhard von Weimar trat im October 1635 mit seinem Heere
in französische Dienste. — Da wandte sich daS Kricgsglückwieder den.
Schweden zu.

Torstcnson führte Verstärkungen aus Preußen nach Pommern, Bauer-
schlug die Sachsen am I.Nvv. 1635 bei Dömitz, und, als sie sich darauf
mit Marazini vereinigen wollten, am 7. und 8. Dczbr. bei Khritz. Endlich,
errangen dic Schweden nach längerem Hin- und Hcrdrängcn am 4. Octbr.
1636 einen entscheidendenSieg bei Wittstock a. d. Dvssc. Am Rhein,
dagegen blieben die Kaiserlichen im Sommer 1636 im Vorteil, und auch
dic Spanier kämpften in den Niederlanden glücklich.

,,.4nn» 1636 hat der kahscrl. General Götze Soest belagert und
durch Feuer cinwcrffcn ml 600 Häuser eingeäschert und dazu nach der
Eroberung eine große Summe Geldes erpresset, daß deßwcgcnals die.
Börde öde und unbewohnet gestanden und die Bürger unter der schweren
Einquartierung nichts bchbringcn können, die Stadtcinkünffte und Gefälle,
als Acciscn und noch übrige Höffe, Mühlen w. müssen versetzet und vcr
alieniret werden."

Am 22. Decbr. 1636 wurde der Kurfürstcntag zu RegcnSbnrg er¬
öffnet, wo des Kaisers Sohn als Ferdinand III. zum deutschen Kaiser-
erwählt wurde. Ferdinand II. starb am 15. Febr. 1631-

Am 3. Decbr. 1637 erneuerten dic Landstände von Cleve und Mark
zu Emmerich ihre Union. Den Abschied dieses Landtages habe ich im
6. Jahrgange dieses BnchcS (1891—92) S. 56—59 veröffentlicht,wo
man gesl. das Nähere nachsehen »volle.

Der eben genannte kaiserliche General Götz wurde am 9. Aug. 163K
beim Dorfe Wittenwcier von Bernhard von Weimar geschlagen, Herzog,
Karl von Lotharingen am 15., Götz wieder am 25. Oktober unter den
Mauern BreisachS, welches sich nach vicrwöchcntlichcr Einschließungam
19. Dezbr 1638 Bernhard ergeben mußte. Darauf »»ahm dieser Helle
im Winter von 1638 zu 39 den Spaniern die b'ranalrs-Cmnt«, starb
aber bereits am 18- Juli 1639 bei Neubnrg am Rhein, 35 Jahre alt,
wie man vermutet, von französischer Seite vergiftet.

RichelienS Geld gewann am 9. Oetbr. 1639 seilt Heer, welches
mi t französischem Volke unter dem Herzoge von Longneville, dem späterem
Marschall Gncbriant vereinigt wurde.

In Norddentschland war 1637 Gallas den Fortschritten Bauers
entgegengetreten, der Kurfürst Georg Wilhelm von Bcandcnbnrg hatte
sich darauf mit dem Kaiser verbunden,der Herzog BogiSlaw von Pommern
starb am 20. März 1637, und Pommern hätte nach alten Verträgen an
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Brandenburg fallen müssen, die Hommerschen Stände aber wurden durch
Schweden verhindert, Gevrg Wilhelm zu huldigen. — Nun stiegen
18 000 Brandenburger zum kaiserlichen Heere, und Bansr mußte bis an
die äußerste Küste von Pommern zurückweichen. Aber im Frühjahre
1638 trafen neue schwedischeTruppen ein, und Bansr warf mit 30 000
Mann den Gallas und die Brandenburger wieder bis nach Schlesien und
Böhmen zurück/ letzteres Land wurde von den Schweden in entsetzlicher
Weise geplündert. In demselben Jahre wurde Soest, in dem nur 3
Compagnien kaiserl. Besatzung lagen, von den in Lippstadt lagernden
Hessen überfallen, „welche die Stadt ausgeplündert und alles metallen
grob Geschütz und andere Munition auf Lippstadt mit weggenohmen.
Hernach ist der chnrbrandenburgischeObriste von Butler mit 6 Com¬
pagnien hier einkommen, welchen auch gleichwie vorhin die lippische Guar
nison durch einen Anschlag unuo 1640 überrumpelt und gefangen nach
'Lippstadt geführet, wvbey auch die Bürger durch Plünderung sehr beschädigt
worden. Bald hernach ist wieder kayserl. Besatzung aus dem Hamm hier
ein gekommen und unuo 1641 legte sich das Tiefenbachische Regiment zu
Fuß acl 2200 Mann und das Eppische Regiment zu Pferde hier ein und
,brachtens dahin, daß wenig Bürger über blieben und noch mehr wegen
Drangsahl und Hungersnoth würden verlaufen sehn, wenn nicht an dem
Thorm auffgehalten worden. In dem Winter seyn noch mehr Häuser
zur Feuerung abgebrochen und verdorben worden, als durch vorgemelte grosse
.Feuersbrnnst."

Auch Hoerde war 1641 von Truppen des Obristen Buttler besetzt st,
-und überhaupt nahm in den Erbländern die Kriegsbedrängnis so zu, daß
hie und da die Evangelischenihren Gottesdienst in Wäldern und Höhlen
«abhalten mußten.

Die folgenden Ereignisse des 30jährigen Krieges spielen sich mehr
im nordöstlichen Deutschland, in Böhmen und Süddeutschland ab. Am
4. Dezbr. 1644 begann in Münster und Osnabrück die Eröffnung deS
AriedenSgeschäftS.

In dieser Zeit großer Drangsal und Not hat unser vaterländisches
stehendes Heer einen unscheinbarenAnfang genommen. Kurfürst Georg
Wilhelm von Brandenburg hatte im Zorn darüber, daß ihm die Schweden
Pommern vurenthiellen, den unüberlegten Schritt gethan, seine Söldncr-
fcharcn dem Kaiser Ferdinand III. Treue schwören zu lassen. Aber

st Die Hocrder Chronic vom Jahre 1642 berichtet: „ES ist offenkundig, daß
keine 2tadt in der Grafschaft Mark vorhanden, so nach Verhältnis; mehr als
diese unser ohne hin geringe, nächst Dortmund offen liegende Freiheit bei allen
diesen leidigen Kriegswesen, vielen Durch- und llcberzügen, llebcrsällcn, Plündern,
Wegnahme der Früchte in Feldern und Hänsern, verbrennen, über Vermögen
und Gebühr beschwert und rninirt worden; daher bald daS dritte Haus nicht
mehr vorhanden, sondern niedergerissen und verbrannt ist, unsere Mitbürgern
auch verzogen, verdorben, gestorben, diescmnach der über 76 HanSsitzcnstark ge
wescne Ort nur noch kaum 30 zählt, welche noch grösztcnthcils verdorben sind,
-arme Köhler, NagelschmidtSlcnteund Tagelöhner." —
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BansrS und TorstensonS Siege zwangen ihn und Knrsachscn zu einem
Waffenstillständemit Schweden. Als er 1640 inS Grab sank, übernahm
sein kaum 20jährigcr Sohn Friedrich Wilhelm die Zügel der Regierung
und riß in kurzer Zeit nicht nur sein am Abgrunde des Verderbens
schwebendes Land aus diesem Verderben, indem er von vornherein durch
Festigkeit und Klugheit eine bewaffnete Neutralität zu behaupten wußte,
sondern er erlangte auch in kurzer Zeit ein solches Ansehen, daß er
zugunsten seiner ev. Glaubensgenossen in den Friedensverhandlungen zu
Münster und Osnabrück seinen und ihren WünschenGeltung verschaffte.
Gleich nach seinem Regierungsantritte befahl er, daß die brandenburgischcn
Truppen ihm den Eid der Treue leisten sollten. Die Befehlshaber der
Festungen aber widersetzten sich und drohten, die Städte in die Luft
sprengen zu wollen, falls man sie verabschiede und dem Kaiser abwendig
machen wolle. Nur der Kommandant von Küstrin, Kvnrad von BnrgSdorf,
welcher schon früher dem Kaiser den Eid verweigert hatte, stand treu zu
Friedrich Wilhelm. Mit List und Gewalt wurden die aufrührerischen
Anführer aus dem Lande geschafft, unter den ihm treugcblicbencnBe¬
fehlshabern aber aus Landeskindern ein ganz neues Heer gebildet, welches
anfangs nur 2000 Mann stark und nicht viel mehr als eine Leibwache
war, aber — es war seinem Landesherr» treu ergeben, dessen Energie
eS bald ans 8000 und nach weiteren 7 Jahren auf 20 000 Mann brachte,,
während eS bei seinem Tode 1688 28500 Mann stark und wohlgenbt
war und am Rhein und vor Waschan, sowie bei Fehrbellin am 18- Juni
1675 unverwelklichcn Lorbeer erntete. Zwei Generale: von Sparr und
v. Derffling befehligten es. Dem ersteren begegnen wir wiederholt im
weiteren Verlaufe des ErbfolgcstreiteS.

Bald lächelten auch unfern Landen nun wieder bessere Tage, und
WolfgangWilhelm erkannte, daß er nur mit klugem Nachgeben die wichtigsten
bisherigen Errungenschaftenwürde behaupten können. Schon ans der ans
ein vom 22. Januar 1647 datiertes Anschreiben der in Cleve versam
mcltcn Landstände von Cleve und Mark erfolgten langatmigen Erwiderung
vom 14. Febr. 1647 geht hervor, daß er auf den gemeinsamenBesitz,
von Ravensberg zugunsten Brandenburgs Verzicht leisten, auch den früher
proponiertcn Austausch Cleves gegen Berg, gegen den die Generalstaaten
sich setzten, fallen lassen wolle ^). Wenn er nun auch alle Verantwortung
dafür, daß bisher ein endgiltigcr Vergleich noch nicht getroffen wurde,
Brandenburg zuschiebt und neuerliche Schritte zu offener Feindseligkeit
dadurch zu entschuldigen versucht: ,,Dannenherv uns desto vnver-
hosfter vnd gantz beschwerlich fnrkvmmcn ist, daß Se. Lbd. vngeachtct
dieses vnserS srcnndtvcrwandtlichcvnd recht vnd billichmcßige crpieten vnd-
friedliebende incksntion bei Dero ncwlichcr ankunfft in diesen Landen
vnscr Fürstenthumb Berg mit vieler CompaZnion zu pferdt vnd Fncs

tz Siebe Anlage Nr. N I
2) Z»i April 1617 wurde in einem Vergleiche zu Düsseldorf festgestellt, datz

Brandenburg außer Cleve und Mark auch Ravensberg behalten solle.
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wider vnsern Witte belegt, da selbige so gahr bis an visier hiesige

rssicksnt^-Statt rücken, vnd gleichsam bis Unter das LRnou die

schildtwachte aufsitze, auch selbige- so viele Wochen mit sehr großer

beschwer vnd verderbe Unserer Unterthanen in gcmlt. Fürstenthumb

Berg liegen lassen ec.", — so schließt er doch mit der recht friedlichen

Persicherung: „Nachdem nur aber anß Eweren schreiben gantz gerne ver-

nehnunen, daß offtgcmltr. Herr Churfiirst Lbd. sich gegen Euch numehr

gnedigst vnd rühmlich erkleret haben, daß sie an ihrer seithe zu einiger

inpbur vnd Thädtlichkcit gahr nicht iutsutioniret, sondern vielmehr zur

gütigkeit geneigt sehen, was (falls) nur wir nichts) wicdricgs (Widriges)

vornehmen, sondern in pittige wege vnß anschicken würden, Se. Lbd. sich

anch newlichcr thage gegen visiere zu Se. Lbd. Gesandte gleichfalß erpoten

haben, daß dieselbe güctliche Traetateir mit vnS bewahren vnd Pflegen

wollten,

So habt ihr noch fiirdcrß an visier gleichmeßiger Euch vorher schon

genugsamb bekandtcr fricdtliebcnder sorgfaldt vnd begierdt Euch vnd alle

andre vnsrer getrewc liebe Landtstende viid vntterthancn in Frieden vnd

rnhe zu Wnssrvirsu, voriiemblich aber anch mit Visiers VetterS deS

Herrn Churfürsten Lbd. vnd dero gantzcn Haus in vcrwandtlichem giitem

vernehinen aiiffrichtiger Frcnndtschafft, vcrtraivlicher eorresxsnclsnttt vnd

eiiiigkeit zu leben vnd zu vcrplcibcn." —

Trotzdem schlössen die über ihre „hergebrachten Imbcwtstsn, privi-

lsAisu, pusten, Ilsversalon, Alt-Herkommen, Gewoiiheit, Recht vnd Ge¬

rechtigkeiten, auch Kassiert, rsseriptorium Endvrtheileu vnd sonsien vermög

voriger Verträge erworbenen Rechtens Lonssrvation" eifrigst wachenden

„Laudständc acis Ritterschaft vnd Städten dero vorberürten Herzogthnineii

Gülich, Cleve, Berge, als auch der Grafschaften Mark vnnd Ravcuszbcrg"

am 25. Rsloruuris nuiio 16-17 zu (Tills am ttcein ciice „ronovirts Erb-

verbindniß" und sandten dieselbe an Kaiser Ferdinand III. nach Wien,

welcher sie „am 30. Mohnats Tag Jnny" 1654 <!) bestätigte. Dieselbe

ist nebst der Bestätigung abgedruckt im 6. Jahrgänge (1891^92) dieses

Buches S. 60—67.

Im Jahre 1648 kam dank der Mäßigung, Klugheit und Stand-

haftigkeit der beiden kaiserlichen Räte Graf von Trautmannsdvrs und

Dr. Polmer der „Westfälische Friede" zustande. Kurfürst Maximilian

von Bayern, unter den bedeutenderen deutschen Fürsten der einzige, welcher

den ganzen 30jährigen Krieg überlebte, vergab dein Reiche nur zuviel

und brachte eS auch dahin, daß nicht mit der Festsetzung des Verhält¬

nisses der Protestanten zu den Katholiken der Anfang der Verhand¬

lungen gemacht wurde, sondern daß man die „EntschädignngSfrage" zuerst

beriet, si

Als der Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg darauf be-

6 Die Unabhängigkeit der Niederlande, mit denen Philipp IV. von Spanien
am M. Jan. lillti zu Münster Frieden schloß, wurde stillschweigend anerkannt.
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harrte, das; ihm außer Hinterpommern noch mindestens Stettin gegeben
werden müsse, ließ Kaiser Ferdinand III, ihn fragen, ob er verlange,
daß daS ganze Reich seinetwillen im Kriege verbleiben solle? nnd der
alte Maximilian von Bayern riet dem Kaiser, man solle mit den Schweden
abschließen, ohne Fr. Wilhelm weiter zn fragen ! — Doch gewährte man
später Brandenburg für Vorpommern mit Stettin das Erzbistum Magde¬
burg und die BiStümer Camin, Halberstadt nnd Minden. Durch solche
unverzeihliche nnd durch nichts zu entschuldigende Hintansetzung deutsch-
nationaler Interessen letzten sich Frankreich und Schweden auf uraltem
deutschen Reichsbodenfest, und eS hat mehr denn ZYOjährigcr echt national
deutscher Anstrengung der Hohcnzollern und PreußenS bedurft, ehe diese
Scharte zum Glück und Segen unserer Tage und unserer Zeitgenossen
völlig ausgewetzt wurde. Damals lösten sich auch zwei alte deutsche
Bundesländer: die Niederlande und die Schweiz völlig UuS dem deutschen
Verbände!

„In Ansehung des Besitzes geistlicher Güter wurde der 1. Januar
16L4 zur Norm bestimmt,- sie sollten von nun an auf immer i» dem
Zustande bleiben, wie sie an diesem Tage gewesen waren." Dasselbe
sollte gelten für den Religionszustaud jeder Landschaftund Stadt. —
„In Betreff der Reichsjustiz wurde festgesetzt, daß nicht mir geistliche
Angelegenheiten,sondern auch weltliche, sobald diese zwischen katholischen
und protestantischen Parteien oder bloS von evangelischenverhandelt
würden, beim RcichSkammcrgericht durch eine gleiche Anzahl von Beisitzern
aus beiden Religionen entschieden werden sollten. — Als die Gesandten
über diesen l e tz t e n Artikel einig waren, entstand eine solche Bewegung
der Gemüter, daß sie vor Freuden Thräneu vergossen."

Auch die Reformiertenwurden dieses Mal, namentlich durch daS ent¬
schiedene Auftreten dcS Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg,
wenn auch nicht ohne langes Widerstreben der Lutherischeu und besonders
KursachsenS, feierlich in den ReligionSfriedcn ausgenommen.—

Nach diesem in ganz Deutschland mit herzinnigem Danke gegen Gott,
lwovon u. a. auch daS schon 1630 an? Jubelfeste der Augsburgischen
Cvnfessivnentstandene schöne Kirchenlied Martin Rinkarts: „Nun danket
alle Gott ?c." sowie Pank Gerhardts? „Nun laßt uns geh» und treten w."
Zeugnis geben) — vernommenen FriedcnSwerkeblieb noch eine zweite,
kaum weniger schwere Arbeit zn rhu» übrig, nämlich die Ausführung
dessen, was für jetzt nur erst auf dem Papiere stand. Die Franzosen
hielten noch lange die eroberten? Festungen besetzt, und die schwedischen
Truppe» wurden m die ReichSkrcise mit Ausnahme des bairischen, öster¬
reichischenund burgundischenverteilt, wo sie auf Kosten der Einwohner

ff Dos Märkische Museum zu Witten ist im Besitze eine? nachgebildeten,
I<>48 von Jon. Suuderhoff noch einem gleichzeitigen Gemälde von G. I. Burch
tzergestellten Kupferstiches : „Schwur der Gesandten im Fricdcns-Sanle des Rat
tzanses zn Münster am tö. Mai 1648, — Geschenk des Herrn Kaufmanns
Gatlnnann
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lebten, bis ihnen der letzte Heller bezahlt war. Die Stadt Dortmund
wurde erst im Jahre 1650 von 18jähriger sehr beschwerlicher Einquar¬
tierung befreit, „dafür jährlich am 28. Juli ein Dankfest gefeiert wurde,"
im Miinsterschenbrandschatzten einige schwedische Regimenter noch 6 Jahr
mach dem Frieden, und fast eben so lange dauerte es, ehe sie die bran-
dcnburgischen Länder völlig räumten.

Den Jülisch-Cleve'schen Erbländern aber drohte schon 1651 eine
neue Kriegsgefahr. Da Psalz-Neubnrg trotz aller gegenteiligen Ver¬
sicherungen die Evangelischenin Jülich und Berg bedrückte, ließ Kurfürst
Friedrich Wilhelm von Brandenburg unter dem General Sparr 5000
Mann ins Bergischc einrücken. Der Pfalzgraf aber erhielt Hilfe von
dem Herzoge Karl von Lotharingen, dessen Scharen in der Mark übel
hausten, doch fiel nichts Ernstliches vor. Eine lotharingischePartei zu
Pferde und zu Fuß lagerte 1651 auf einem Berge bei Herbede, der noch
heute den Namen „der Lotharinger Berg" führt, raubte Hardenstein und
das Dorf Witten auS und zündete das Haus Witten an, trotzdem dessen
damaliger Besitzer nicht nur von dem Pfalzgrafen Philipp Wilhelm von
Nenbnrg, dem Sohne und Nachfolger Wolfgang Wilhelms, einen am
l. Aug. 1651 ausgestelltenSchutzbrief empfangen, sondern auch Pfalz-
neubnrgischc Schntztrnppen in Sold hatte. Pfalzneuburgische Truppen
nahmen damals auch die Burg Blankenstein, welche später (1664 od. 54?)
auf Befehl Friedrich Wilhelms geschleift wurde. Letzterer belegte auch
schon damals verschiedene Orte der Mark mit Truppen, in Hoerde wurde
erst 1656 eine halbe Compagnie zu Fuß vom Waldeckschen Regimente
einquartiert, und es blieb bis 1666 besetzt.

Ermahnungen des Kaisers und der Widerstand der Clcv-Märkische»
Stände veranlassten den Kurfürsten, mit Philipp Wilhelm den Clever
Bertrag zu schließen (Oktober 1651h nach welchem die Entscheidungder
Religionsstreitigkeiteneinem Schiedsgericht anhcimgestellt werden, zwischen
beiden Fürsten aber jeder Streit fortan ruhen sollte. Doch noch 15 Jahre
dauerte eS, bis daS letzte entscheidende Wort in dieser Angelegenheit ge¬
sprochen und geschrieben wurde.

Der linterhalt der Garnisonen in Hamm und Lippstadt erforderte
bedeutende Summen, welche die auf ihre altverbricften Freiheiten und
Rechte pochenden Landständc nur höchst ungern bewilligten, sodaß es
wiederholt strenger Befehle bedurfte. ^) Am 22. Juli 1653 waren die
Landstände der Mark in Unna versammelt und beschlossen laut einer
versiegelten Urkunde : „Fnnotaka Märckischer Ritterschaft undt Stätte"
u. a i „Sonst bei diesem Z 8 zu beobachten, wie daß die Herrn stände in
erfahrung sein gebracht ob solte daß ambt Newerstatt bcy diesen einge¬
gangenen Reichsthage dem Herrn Grave zum Schwartzenburg zu einem

6 ck. Anlage Nr. 10!
-) vk. vr. W. Tobien : „Denkwürdigkeiten" :c. 1. Band, S. 298.
0 ek. die Anlagen Nr. 11—16!
st ok. Anlage Nr. 17!
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Reichslchn von der Röcui. Kays;. Maytt. conlorirol werde, daß also sich

deß fleißigst zu erkundig uudt dieses bestmöglichst zu befinde», darmitt

bey die Graffschaft Beark zue behalte, dae svust die Reichs- und Landes-

inatrwul dicsertweg »niste verändert werde." Im Jahre 1616 erhoben

die beide» Prätendenten daS den: Grafen Schwarzenberg gehörige Hans

Gimborn mit allem, waS dazu gehörte, vorbehaltlich der landeSfiirstlichen

Superiorität zu einer Unterherrlichkeit, der noch Niedergelepe und die

beiden Höfe Dacl und Rccklinghansen anS dem Kirchspiel Gummersbach

zugelegt wurden, und belehnten damit den Grafen Adam von Schwarzen¬

berg. 1616 wurde letzterer von dem Kurfürsten Johann Sigismund auch

mit den Kirchspielen Gummersbach und Miihlenbach belehnt. Nachdem

Kurfürst Georg Wilhelm von Brandenburg dem Grasen 1636 das ganze

Amt Neustadt abgetreten hatte, wurde das Ganze 1631 zu einer rcichs-

nnmitttclbaren Herrschaft erhoben und der Gras Adam als „zu einem

rechten Mann-Lehu" damit belehnt. Z

Auf wiederholte Vorstellung der Laudstände der crbvercinigten Länder I

erließ Kaiser Ferdinand III. 6, <1. „Rcgcnßburg 16. Oewstris anno

1653" 2) einen Befehl an den Kurfürsten und den Pfalzgrafen, „vmb

IlomolirunA der Vöstunge vnndt abfiihrung der Völker in den Giilichsche

Lande." Zwar erinnert sich der Kaiser gnädigst: „weßgcstaldt in dem

Friedensschluß des Hehl. Reichst Stände zu ihrer Sichcrhcidt die norturst

ahn Soldate zu behalte erlaubt vnndt LUgelaßc, Alldieweile es'aber mit

dießcn Landen also bcwandt, daß dießclben außer dießer newerbaweter

Vöstunge vnndt (Znarnisonnen (Hamm, Lippstatt, Düren, Hinßberg,

Sittart, Vrügcn, Dlon.soi) gcnugsahm versichert vnndt vergleiche starcke

vnd überfliißigc Besatzungen gahr leicht ncwe hochstschädliche aomulalionon

zu nicht geringer gesahr des Reichs erwecken vnndt verursachen können,

zumahlen auch dieses der Landständt allervntcrthänigsteS suche (Gesuch)

den zu Münster vnndt Dßnabrug getroffene!? Friedcnschluß vnndt daranff

zn Nürenberg erfolgte geschlossene Irxomitioim-Iloeoss gcmäeß ist" w. :c.

— — „ Alst befehle wir, Enw. Ld. (Liebden) gnädig" w. w

„die newcrbawcte Vöstunge pari passu clomoliron, die

') D. v. Steinen schreite (Wcsiphnl. Gesch. Teil II, D 303 n. ff.): „Die
Lnndsländc der Grafschaft Mark sind mit dieser Veräußerung nimmer znfriedcn
gewesen, sondern haben immer darauf gedrungen, daß das Amt Neustadt wieder
völlig zur Grafschaft gebracht werden solle, ja in dein Clcv- und Märkisch en
r'andrngoAbschied vom !>. Sctvbcr 1010 versicherten sie, daß sie das Amt Neustadt
via suris selbst revoairen wollten" :c. Man vergleichehierzu auch die Anlage
Vir. 10: „Abermahlige Allervntcrtgste. Bitte der Erl vereinigte Gnlich , Cleve ,
Berg- vnndt MärckischeLandstendte anwesenden Depntirten ?ro Louservatlous
tbiri« statnum bei der allergndgst. Bewillig voriger (lonürmation über die zwei?
Cleve- vnndt Märckischen Lnndtagsabscheidevom 10. ltbris 105.3". DeSgl. ?lnlng:
Str. 20: „AbcrmcchligcS allernnderthänigsieS k-upplieireu der Erbvcreinigten Giiiich ,
Clcv-, Berg- und Märckischen Landt Stände vsputirten vmb mehr spaeialera
Verordnung." Datum unleserlich. Darunter steht die Bemerkung: „Hieranff ist
an den Bischop zn Münster Commissionertheilet am 16. ltbris 1053."

^) ek. Anlage Nr. 18!
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darin biß daher gehabte (luarnisounsn abführen vnndt allcß

miederrnmb in den Staudt, wie eS damit vor selbigen Krieg gewesen —

stelle, Insonderheit aber den Ständen ahne Ihre Berwilligung weiter

keine Svldate-Verpflcgnng oder duarnisouns-Vnterhaltnug, noch anch

andere Lontrikutionsanlagen anfftringe, Sonder dieselbe beh ihre LandtS-

sreiheite privilagisn vnndt den Alten Herkommen ruhig vnndt vntnrbirt
bleiben laßen." —

Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg war jedoch durchaus

nicht geneigt, seine landesherrlichen Rechte durch einen von seinen wider¬

spenstigen Landständen bei des Kaisers Majestät erwirkten Befehl antasten

zu lassen, wie die als Anlage Nr. 21 hier zum Abdruck kommende Er¬

klärung i) (cl. ck. Löllen an der Spree den 13./23. 9bris 1653) auf

das vorerwähnte kaiserliche Befehlschrciben vom 16. 10. 1653 bezeugt.

Es heißt in demselben n. a.: „Daß aber die ahngcgebcne vaputirta

vntere Nähme Meiner eigene Stände vnndt Vnterthane vergleiche unbe¬

gründete Beschwer wider Blich zu führe vnndt der ubbemcltc Vöstnnge

ckaivolition zu suche sich nicht entfärbet, kau mir anders nicht dan

empsindtlich zu gcmiith gehe.

Helte auch Ew. Kayl. Mayt. Mir nur die hohe gnad erwiesen,

vnndt mich wider dieße Vvn den vermeinten Oaputirtan geführte .Klage

mit meinem gcgenbericht zu höercn, Ihr allcrgnädigst belieben laßen,

würde sie sich zu dieser Verordnung verhosfendtlich nicht haben bewegen

laßen." Lippstadt sei seit „etzlichen" hundert Jahren „al-

bcreit mit starken Mauren, Thürmen, Wällen, tieffe Graffe vnndt Bol-

wercke wvll verwahret vi'ndt beföstigct" .... und „sv veste getveßen,

daß sie auch schwere Kriege vnndt Belagerunge außgestande"

„vnndt also Unter die bei wehrenden letzten teutsche Krieg newe ervawete

Böstunge nicht gerechnet werden kau /" — und es sei „in Wahrheit alio

beschaffen, baß dero clamoiition dem Hehl. Reich vnndt zuvorderst dem

gantzen westphälischen Crayß vicdt anderer benachbahrtcr Reichs-Ständc>r

zum höchsten schädlich vnndt praajuclioirlich sehn würde."

„Eß kvmbt hiezu ferner, daß Ich aufs solchen fall in diesen Meinen

Eleu- vnndt Märckischen Landen nicht einen einzigen Orth, dahin Ich

Blich zusambt Meiner Hvffstadt nffn nothfall ratiriron vndt meine eigene

Pcrsohn in sicherheidt bringen tönte," „Der gcwißen

vnterthänigsten Zuversicht, daß auch Ew. 5kahl. Bläht, in Dero a>i

importunns prvaas etzlicher Nwnigen meiner nndcrwerrigcn Vnterthanen,

meiner vngchöcrt an mich anßgelaßcnen gnädigsten Begehren eben den-

selbigen Zweck haben, vnndt dannenherv mehr aufs mich alß einen Eiv.

Kahl. Maht. und des Hehl. Reichs gctrewen Churfiirsten, als et>va anss

cineic anderen, der vielleicht sein wenigstes absehen darin gerichtet, stchrv

allergnädigste ratloxion wenden vnndt demnach mich im geruhigen Besitz

') ei. Anlage Nr. S1!
— gegen unliebsame, ungelegen kommende, lästige Bitten.
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-der angeregten Lipstadt vnndt dcro geringe (lunrnisoun von Nieinandtcn

beeinträchtigen lagen, Sondern vielmehr aus vberzehltcr erheblicher Brsache

wieder Männiglichen dabcy Kahl, schütze undt Handthaben, Meiner ohne

Brsache Klagende Vnterthancn aber zu erweisnng mehreren rospeetos

undt gehorsainbs gegen Mich, Ihren LandtSfürsten (damit nicht auch andere

Vnterthanen ein böses Epempel darob nehmen mögen:) mit gebührendem

ernst anweisen werden ?e."

Ob letzteres geschehen, ist mir nicht bekannt, aus dem bisherigen

Ver halten Ferdinands III. und seiner Vorgänger ist zu schließen, daß es

nicht geschah. — Mir liegt nur noch ob, zweier ans den Jülich-Cleveschen

Erbfvlgestrcit bezüglicher Urkunden kurz Erwähnung zu thnn, welche

ebenfalls von der verwitw. Frau I)r. Meisncr in Bükern unserem Museum

-geschenkt wurden. Nr. 1 Z ist eine leider nicht ganz vollständig er

haltene Instruction der Märkischen Stände an ihre Deputierten in Regens--

bürg und zu Wien in Sachen der endgiltigen Regelung des Successions

Streites, namentlich betreffs Wiedereinlösnng der „wieder eines jechlich

Landts privilsAio vorulicmirts, verschenckte und versetzte clcnunins, Cani

rncrcngiittcr, Dorsschafftc und ämbter" (Neustadt!) „abdanckung der Fol-

elutesLU oto.^ FiZn. Vnnu de» 25. !7ovkr. 1653, — Nr. 2 ") eilt Schreiben

deS Bischofs Christoph Bernhard zu Münster an den Pfalzgrasen zu

Neuburg, 4. rl. Regcnsburg, den 36. Nov. 1653. Diesem Bischof war

-ans Ersuchen der Deputierten der Auftrag erteilt, in Sachen der Demo

liernng der Festungen und „Abführung der Völker" zu vermitteln.

ES folgen dann im Anhange noch einige Edicte des großen Kur

fürsten betreffend den Ausgleich der NeligionSstreitigkeiten auS den Jahren

1662, 1668 und 1674, welche man gütigst dort nachlesen wolle.

Dieselben sind den im Düsseldorfer Staatsarchiv deponierten Urkunden

mnd Akten der Herrschaft Witten entnommen.

Endlich erfolgte im September 1666 die Unterzeichnung des Ver

-träges zu Cleve, welcher den 57 Jahre währenden unseligen Erbsolgestreit

beendete. Wenn nun gleich im ersten Artikel jenes Vertrages formell

-erwähnt wurde, „daß die beiden cvntrahirenden Parteien nicht die Absicht

hätten, die Ansprüche irgend einer Person auf die ganze Erbschaft oder

ans einen Teil derselben zu „prö.jruIioironJ so sind doch von allen Erbpräten

deuten nur Brandenburg und Pfalz-Ncnbnrg seit jener Zeit (letzteres bis

1815) im Besitze der Erbländer geblieben.

„Der Kurfürst Friedrich Wilhelm nebst seinen Nachkommen sollte,

mach den Bestimmungen des vierten Artikels, verbleiben „in vollkommener

und ruhiger Uossosion des HertzogthnmS Cleve und der beiden Grast

schafften Marck und Ravensberg samt allen dazu gehörigen UsZulisn,

Rechten, Gerechtigkeiten, Lchnschafftcn, Inkruäon, orelinuri- und oxtra-

orclinuri-Gefällen, wie solche Nahmen haben mögen." Titel und Wappen

') ok. Anlage Nr. 22 a.
-) ok. Anlage Nr. 29 b.

<zf. Anlage Nr. 23, 24 n. 25 !



sämtlicher Erbländcr füllten beiden Fürsten und deren Nachkommen ver¬
bleiben, zwischen beiden, sowie zwischen ihren Hänsern, allezeit Friede und
Freundschaft bestehen, in dem Falle aber, daß doch „wieder Berhvffen" in
Zukunft irgend eine Mißhclligkeit sich ergeben sollte, „keiner acl armn
oder zu einigen Thätligkeitcn wieder den andern schreiten," sondern der
Streit auf rechtlichem oder freundschaftlichemWege seine Erledigung
finden." i)

1815 und 16 kamen auch Jülich und Berg, die 1666 abgetrennten
Bruderlande, in den Besitz der Krone Preußens. —

Ihre Anhänglichkeitan dieselbe haben die alten Erbländer wiederholt
zu bezeugen Gelegenheit gehabt, und besonders hat unsre westfälische
Mark stets treu Freud und Leid mit ihrem hohen Herrschcrhausegeteilt.
Der Patriotismus der Bäter wird trotz mancher Verirrungen vieler
unserer Zeitgenossennicht ersterben können, davon liefern die patriotischen
Gedenkfeiern der jüngstvergangenen Tage den unwiderleglichenBeweis.
Immer möge und wird die Parole auch unsrcr engern Heimat bleiben

„Allezeit trcnbcreit
Für des Reiches Herrlichkeit!"

>) vi-. W. Tobien: „Denkwürdigkeiten" :c. Bond l, ?. 299.
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Anlage Nr. I.

Patent weiten Besitznahme der Hcrzogthiimcr Cleve, Berg, Geldern,

des Fnrstcnthnms Mvcrs nnd der Grafschaften Essen und Werden.

Pom 5. April 1810.
Wir Friedrich Wilhelm, von GotteS Gnaden, König von

Preußen ?c. w.
Thun gegen Jedermann hiermit kund!

Vermöge der Uebercinknnft, welche Wir mit den am Kongresse zn
Wien Theil nehmenden Mächten abgeschlossenhaben, sind Uns zur Traktaten
mäßigen Entschädigungnnd zur Vereinigung mit Unserer Monarchie, das
vormalige Großherzogthnm Berg und ein Theil der Provinzen am
linken Rhcinnfcr überwiesen worden, auf welche Frankreich durch den
FriedcnStraktat von Paris vvm ZOsten Mai 1814. Art. III. Verzicht
geleistet hat.

Dem zufolge nehmen Wir durch gegenwärtiges Patent in Besitz und
ei nverleiben Unserer Monarchie mit allen Rechten der Landeshoheit und
Obcrherrlichkeit,und mit ihren gesummten Zubehördennachstehende Länder
und Ortschaften:

1. Von dem ehemaligen Departement Nicdcr-MaaS, den Kanton
Cruchten, oder Niedcr-Crüchten,und denjenigenkleinen Theil des KantonS
Rocrmvnde, der östlich einer Linie liegt, welche auS dein einspringenden
Winkel bei Melich gegen die nordwestliche Ecke des Kantons Cruchten
gezogen wird.

3. Bon dem ehemaligen Departement Roer, die Kantone Odenkirchen,
Elsen, Dormagen, Neuß, Neersen, Viersen, Bracht, Kempen, Creveld,
Uerdingen, Moers, Rhcinbergen, Tanten, Calcar, Cleve ganz, und die
Kantone Cranenbnrg, Goch, Geldern und Wankum, mit Ausschluß der
jcnigen Ortschaften, welche weniger als eine halbe deutsche Meile oder
Eintausend Rhcinländische Ruthen von dem Strombette der Maas ent¬
fernt liegen.

3. Auf dem rechten Rheinufcr die Kantone Emmerich, Rees, Ringen¬
berg, Dinslaken, Duisburg, mit den zugeschlagen gewesenen Gemeinden
der Acmter Broich und Styrum/ ferner die Kantone Werden, Essen,
Düsseldorf, Ratingen, Velbert, Mettmann, Richrath, Opladen, Elberfeld,
Barmen, Rvnsdorff, Lcnep, Wipperfürth, Wermelskirchenund Söhlingen.

Wir vereinigen diese Länder mit Unfern Staaten, unter Herstellung
der alten Benennungen, der Hcrzogthümer Cleve, Berg und Geldern, des
Fürstcnthums Moers und der Grafschaften Essen und Werden, und fügen
die genannten Titel derselben Unfern Königlichen Titeln zu.
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Wir lassen an den Grenzen zur Bezeichnung Unserer Landeshoheit
die Preußischen Adler aufrichten, an die Stelle früher angehefteterWappen
Unser Königliches Wappen anschlagen, und die öffentlichen Siegel mit dem
PreußischenAdler versehen.

Wie gebieten allen Einwohnern dieser von Uns in Besitz genommenen
Länder jedes Standes und Ranges, Uns forthin als ihren rechtmäßigen
König und Landesherrn anzuerkennen, UnS und Unfern Nachfolgern den
Eid der Treue zu leisten, und Unfern Gesetzen, Verfügungen und Befehlen
mit Gehorsam und pflichtmäßigerErgebenheit nachzuleben.

Wir versichern sie dagegen Unsers würksamsten Schutzes ihrer Per¬
sonen, ihreS Eigenthums und ihres Glaubens, sowohl gegen äußer»
feindlichen Angriff, als im Innern durch eine schnelle und gerechte Justiz-
pflcge, und durch eine regelmäßige Verwaltung der Landes-, Polizei- und
Finanz-Behörden. Wir werden sie gleich allen Unfern übrigen Untcr-
thanen regieren, die Bildung einer Repräsentation anordnen, und Unsere
Sorge ans die Wohlfahrt des Landes und seiner Einwohner gerichtet
sehn lassen.

Die angestellten Beamten bleiben bei vorausgesetzter treuer Ver¬
waltung, auf ihren Posten und im Genüsse ihrer Einkünfte/ auch wird
jede öffentliche Stelle so lange, bis Wir eine andere Einrichtung zu treffen
zweckmäßig finden, in der bisherigen Art verwaltet. Da die Verhältnisse
Uns nicht gestatten, die Erbhuldigung persönlich anzunehmen / so haben
Wir Unfern General-Lieutenant, Grafen von Gneisen an, und Unfern
Geheimen Staatsrath Sack, hiczu beauftragt, und sie bevollmächtigt,in
Unscrm Namen die deshalb erforderlichenVerfügungen zu treffen.

Des zu Urknnd haben Wir dieses Patent eigenhändig vollzogen, und
mit BeidrücknngUnsers Königlichen JnsiegelS bestärken lassen.

Gegeben Wien, den 5ten April 1815.
lU. 8.) F r i e d r i ch W i l h e l in.

C. Fürst v. Hardenberg.

Anlage Nv. 2.
Verglichener und endlich dcschloßcncrHcyrahts-Vcrtrag zwischen

Marggraff Alb recht Friedrichen Hcrßogcu in Preußen :c. und
Fräulein Maria Elcouora Gcbohrnc zu Gnlich, Cleve und Berge :c.

.4uuo 1572 den 14. Dezember vollenzogcnzu Hambach.
(Aus dein Staats-Archiv in Düsseldorf. Akten der Herrschaft Witten Ztr. 11.)

Im Nahmen der Heiligen unzcrtheilten Drcyfaltigkeit, bekennen und
thun knndt von GotteS Gnaden, Wir Wilhelm Hertzog zu Gülich, Cleve
und Berge, Graffe zu der Marek und Ravensberg, Herr zu Ravenstein :c.
Und von derselben Gnaden Wir ^.Idrselit IGiaäoricP Marggraff zu
Brandenburg in Preußen, zu Stettin, Pommern, der Cassubcn und



Wenden Hertzog, Burggraff zu Nürnberg und Fürst zu Rügen w..
Nachdem der Hochgcbohrcn Fürst unser Freundlicher Lieber Vetter Oheiinb
und Schwager Herr Johanns Wilhelm Hertzog zu Sachsen, Landgraff in
Düringen und Marggrasfe zu Meissen w. anS sondcrcr Wollmeinung, daß
ciicc Ehestifftungezwischen Uns obgenandtcn Xisireolw INnoclorielren an
einem und der Hochgcbohrnen Fürstin nnsers Wilhelms Hertzog und Frau
Vlnrien Gcbohrncn Königin zu Hungarn und Bvheimb p. Ertzhcrtzogin
zu Oesterreich,Hertzogin zu Burgund:, Giilich, Cleve und Berge ältistcr
Tochter, Fräulein Naria LIeonora am andern in Handlung gebracht
werden mochte, sich cmbsig und slcissig bemühet, welches auch an die
Römische Kayscrliche Maytt. unscrn allcrguädigsten Herrn gelanget, und
Jhro Maytt. Sich solcher Hcyraht nicht mißfallen lassen / Darauff dann
Wir ^Viilnzlm Hertzog und Frau iUaria, Hertzogin zu Giilich p. unscrn
Willen, im Nahmen des Herrn glcichfals darzn geben/

Also dasz folgends Wir Xidrsasit h'riizclorielr unsere ansehnliche
Rhätc, nchmlichdie Edle und Ehrbahre Hang Jacoben und Hehl. Röm.
Reichs Erb-TrnchscsscnFrcyhcrrn zu Waldpnrg, Hoff-Meistcrn p. Hansen
von 'löttnu, Hanpt-Vlann zu Jnsterburg und Balthasar Gänsen Leers-
tarion, neben obgcnanten nnsers Oheimen und Schwagers des von Sachsscn^
Raht Bernhardten von Kreutzen, an vorgcdachtcsnnserS Lieben Oheimen
des Hertzogen zu Giilich p. Hvfflagcr gen Hambach mit Vollmacht und
instruotion geschickt die HeyrahtS-^ota. HNvtel) und andere nvhtwendige
l'unLtcni der Ehestifftunge als auch der Fiirstl. Einführung und sousten
zu traotiron und zu schließen.

Darzn dann Wir Wilhelm Hertzog p. unsere Gülichsche, .Clevische
und Bergischc Rähte mit verordnet/ ?llß haben dicselbigc solche Sachen
und Nvhtdnrfft miteinander beredet und mit unscrn Wollwissen und guten
Willen einträchtig beschlossen und vertrage», inmassen hernach folget,
Nehmlichcnund also daß Wir Alkreesit brieclcwiLsi und nnserS Wilhelms
Hertzogen und Marien Hertzoginne ältistc Tochter Fräulein Älaria
ktiloonora einander zu der heilige» Ehe habe» und in Angesicht der
ChristlichenGemeine, wie Löbl. hcrbracht, sich einer dem andern befehlen
lassen sollen, darzn der Allmächtigeseine» Göttliche»Seegen und Gnaden¬
reiches Gcdchen gnädiglichcnverleihen wolle/

Derselben unser Tochter wollen Wir Hertzog und Hertzoginne zu
Gülichen, Cleve und Berge p. FünffundzwantzigTausend Goldgüldcu, in
guten gängcn und wichtigenRcinischcn Goldgülden: oder die Werde dafür
zu Hcyraht-Gcld entrichten und bemcldtem unser» freundlichen lieben
Oheimen ^.IbrecRtcn ITiecloricsicn Marggrasfe» zu Brandenburg iir
Prenssen p. Hertzogen p. llnscrn künfftigcn Eithumb nach JahreS-Frist,
>vann daS eheliche Beylagcr zwischen ihren L. L. gehalten und volleuzogcn
in die Stadt Leipzig gegen gebührlich(juitant? auf die Werde, wie nlS-
dänu der Rciuische Goldgüldcu alda gelten und gangbahr sein wird, zu
Händen stellen und erlegen lassen. Dagegen dann unsere Tochter ans
alle ihrer L. Gerechtigkeit,Fordernngc und Zusprach zu unser Hcrtzogs



— 193,—

Wilhelms Fürsteii-Thümern und Lande der Gebühr verzeichne, dvch des
erwartenden Anfalls (idavon hernach Meldung beschielst:) auf den Fall
unbcgebcn: Wie Wir auch ihre L. mit stattlichen und ehrlichem Geschmück
und Silber-Geschirr, als einer Fürstinnc eignet und gebühret versehen
und abfertigen wollen) Dagegen wollen Wir Allzroalrt b'riockarielc die-
selbige unsere zukünfftige Hergtzelicbte Gemahl Fräulein ^laria lälaonora her-
kommencn Fürstl. Brauch belcibzüchtigen lassen, und zu den zugebrachten
23 909 Goldgülden 25 999 gleicher Werde verschreiben also daß wir bisher
bch Fürsten-Häusern brttuchlich jedes Tausend mit 199 Goldgülden jähr¬
liches vcrrcntet, welches in einer Lummon Fünff Tauscndt Goldgüldcn
machen thut ) Damit aber unsere zukünfftige,Hertzlicbc Gemahl jctzo als-
balde im Anfange unsere Liebe und Treue so vielmehr zu spühren, wollen
Wir derselben über die abgesetzteund gemeine» Fürsten-Brauch nach,
8umma noch Tausend Goldgüldcn, jährlicher Nutzungc verschreiben und
in solcher Lumina der 6999 Goldgulden und jährlicher Einkommens der
Lcibzucht sollen keine Renten oder Nutzungen, so sich in Lcibzucht nach
FürstlichemGebrauch nicht anzuschlagengebühren gezogen oder angegeben
werden/ Wie Wir auch Derselben in unsern Hcrtzogthumb Prcussen Dreh
Acmbrer, nehmlich Hollandt, Libstadt und Moringen mit ihren zugehörigen
Städten, Flecken und Dörffern sampt aller Obrigkeit, Herrlichkeit,
Gerechtigkeit und Nutzungen zu vbgenandtcr Leibzucht überweisen und
einantworten wollen, doch soll darunter die Jagdt und Fischerei) zu Hofes
Nvhtdurfft, dergleichen Nohtdürfftig Bau- und Brand-Holtz nicht mit an¬
geschlagen, und das Waldwerck, welches ohne daS in die Leibzucht nicht
gehöret, vorbehalten werden, und deßfals unsere Beambten und Unter-
thanen zu solcher ihrer L. Leibzucht mit gebührlichen Huld und Eyden
verstricket sey) und dan in Vvrberührten Dreyen Aembtcrn die Häuser
dergestalt nicht gcbauct, daß obgemeld.unsere zukünfftige Gcmahle Fräul.
älaria Lloonora Ihren Nvhtdürfftigen Ansitz daselbstcn habe» tönte,
wollen Wir ^IdreLlck 1'üieckoriach und unsere Erben und Nachkommen,
dieselbige unverzüglichenzu bauen schuldig sehn,- Ob auch solche Acmbter
die Lumma der 6999 Goldgüldcn Jährlicher Renten nicht ertragen
würden, sollen dieselbe alsdann aus andern unsers Hertzog Alhrcwßb
briackoriolmRenten und Einkünsftcn Volkvmmlich erstattet iverden,- Wie
dann zu mchrcr Versicherung, Wir nun förderlichstenund so balden Wir
unsere Zukünfftige Gemahl Fräulein Naria INaouorn, hcimbckvinmcn,
ohne Weigerung ihrer L- solche Leibzucht mit gcitugsahmenVerschreibunge
ausrichten und ihre L. vollenziehen, auch dieselbige angenommenedreh
Acmbter mit aller Gerechtigkeit und Herrlichkeitwie Lcibgedinges Art und
Gewohnheit ist, verpflichten, dvch daß die Folge und Land-Steuer und Hertzog
Aldrcwlck ?riockaric:lmnund unser» Erben und Nachkommen, ohne Mittel
auSbchalten sey und bleibe, und soll alsdann balde nach dem ehlichcn Bcylager
der LeibgedingS-Brieff überantwortet, auch in Gegenwart Hertzog Wilhelms
zu Gülich, Cleve und Berge p. oder seiner L> verordneten Rühle die Anweisunge
auf den Fall und die Berpflichtungeder Untcrthancn vollenzogcn werden.

13
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Wann es dann der Allmächtige nach seinem Göttlichen Willen
also schicken würde, daß Wir .4Ikrsostt Ist-iockoricst Ehe dann dieselbe
unsere zukünfftige Gemahl dlnria. Llsonora. mit Tode abgehen würden,
alßdann und nicht ehe soll ihrer L. solche Vermächtnüß ihr Lebenlang zu
gebrauchen(da der Wittwenstand nicht verrücket würde) zuständig sehn
und bleiben, dasselbige wie LeibzuchtSgewohnheit ist, zu genießen haben,-

Alß auch der Allmächtigeuns und unser künfftigen Gemahl .Vlnrin
IWynorg. keine Erben verleihen, unangesehen,welches von Uns behden der
Allmächtigeam längsten fristen würde, ist abgeredet, daß deSfals das
zugebrachte Heyrahts-Guht vder Mittgabe, ohne alle Fordcrunge und
Ansprache zu dem Hertzogthumb Preusscn fallen und bleiben solle,-

Wir .-Vlsirsestt striockariast sollen und wollen auch ihrer L. an Silber-
Geschirr,wie sich einer Fürstin gebühret dergleichen Bcttgewand, dadurch
Sie sich ihrem Stande nach zu verhalten hat, sampt dem Getreydig und
allem Vorraht so auf obbenantcn drehen Aembtern die ihrer L. zur Leib¬
zucht vermacht, dergleichen ihrer L. Kleinöder und Silber-Geschirr, so sie
mit sich bringen wird, dazu die, so ihre L. geschencket, oder von Uns
^.ibraestt striackoristion gegeben worden, oder ihrer L. selbst machen ließe,
folgen lassen,- Und ob sichs zutrüge, wann unsere HertzliebeGemahl zu
Abrechnungder Leib-Güter auf unfern Todesfall geeisten miiste, daß der
Vorraht an Getreyde und andern von den Leibgedings-Häuscrnabgesühret
oder sonst nicht vorhanden wäre,- So soll derselben von andern unfern
Häusern erstattet werden,- Damit Ihre L. biß zu Erlangung des neuen
Gewächß zu ihre L. Hoffhaltung kein Mangel leiden dörste. So dann
durch Schickung des Allmächtigen Ihre L. unß stlkraastt striackariLstan
überleben würde, soll Ihre L. daS Leibgeding nach Außgang zweyer
Monahten sampt alle deine, so auf vorberührten drehen Aembtern (wenn
der Fall geschieht) sehn würde, inmassen obgcmelt cingeräumet werden,
daß dann die Zeit ihres Lebens Ihre L. sotten zu gebrauchen haben,-
Würde sich aber begeben, daß I. L. nach solchem unser ^.ldroastt striackoriastz
tödlichenAbgange sich wicderumb verehelichen würde, alßdann sollen Ihre
L. 59999 Goldgülden oder die rechte Werde, wie die umb solche Zeit,
in der Stadt Leipzig gangbahr und genehm sehn in 3 Torininon voll-
kommlich sicher und wollnehmlich das erst Jahr 25999 derselben Gold¬
gülden, und dazu noch in den zweyen negstfolgcndenJahren jcües Jahr
Zwölff Tausendt Fünffhundert solcher Goldgülden vder die Werde ver¬
richtet werden, doch derselben Ihre Kleider, Kleinödcr, Silber-Geschirr
und fahrender Güter die über das so ihre L. in den Behäusungen der
angedeuteten drehen Aembtern fundcn verhandelt, vorbehalten sehe,

Wenn dann die loß obgl. mästen beschickst, sollen ihre L. ans die
gethane Versichcrunge des LeibSguts, wie sich des Ohrts gebühret, abe
tretten, Vorzeichen und die eingeantwortete dreh Aembter, in unser
stlkrseltt strinckoriolis hinterlassener Erben Behueff räumen, doch
dasselbige zu thun nicht ehe schuldig sehn dann 25 999 Goldgüldcn
sehn Ihre L. erst überzehlet, und die übrige 25 999 Goldgülde, so



in den zweyen Jahren darnach zu verrichten geniigsahmversorget und
verwahret,'

Der Morgen-Gabe halber ist abgeredt, daß Wir ^Ikrsolrk kriscksriolr
dieselbige unsere zukünfftigeGemahl Fräulein iUariu Uonoru nach Fürstl.
Herkommen und Stammen bevoregen haben und versorgen sollen^

Fürter ist bewilliget und beschlossen, „ob Wir Wilhelm Hertzog und
„Naria Hertzogin zu Gülich, Cleve und Berge p. keine Männliche Erben
„lebendig hinterlassen wurden, die sürder keine Erben vcrliessen, alsdann
„sollen unsere Fürstenthnmben Gülich, Cleve, Berge p, die Graffschaften
„Marck und Ravensberg und andere Herrlichkeiten sampt allen Gütern
„und Zngehörungen, an- und zufälligen Gerechtigkeiten,so Wir itzo ein¬
gaben und besitzen, nnd was Wir oder Männliche Erben hinter uns
.„verlassenwürden, nichtcs ausgeschlossen, mit Landen und Leuten, wie
„Wir oder unsere MännlicheErben das gebrauchet oder hätten gebrauchen
„mögen, an ged, unsere ältiste Tochter Fräulein Dluriu Uanoru, unsers
„zukünfftigen Eithumbs Hertzog ^.IdrseUk ^risslsriolr Gemahl und ihrer
„beyder L. Erben, ob Sie die mit einander zeugen würden, krafft und
„nach Inhalt darüber hievor erlangten und bestättigten Urivils^iis kvminen
„und geerdet seyn: Daran sich dann die Landtschafften auch halten
.„sollen."

Und da der Fall geschehe, daß bcyde Unsere Geliebte Söhne Lurl
^riöslorialr und Hanß Wilhelm ohne Leibes-Erben auß diesem Jammcr-
thal verschieden (welches doch der Allmächtigegnüdiglichverhüten wolle)
und alsdan obgte. Unsere Fürstenthümben und Landen an unseren geliebten
Eithumb Hertzog Mkrsalit ^riöäsrialuzn nnd unsere älteste Tochter ^lariu
UeanoiÄ und ihre Erben kommen und fallen würden (wie wir auch
daran seyn und nicht unterlassen wollen unsere Rittcrschafft und Land-
Stände gnädiges Fleisses zu crmahnen, Ihren Conssn« und Bewilligung,
wie sie vermöge der angezogenen Kaiserl. UrivilsZisn zu thun schuldig,
auch darzu zu geben)

Ist fürter abgeredet, „daß ans solchen Fall, durch uns Hertzog
lOkreaUt ^riellöriLli oder unsere Erben und Nachkommen zu und neben
den 2b WO Goldgülden zu einer jederer der anderen unsers Hertzvgs
Wilhelms Dreyer Töchter Heyraht-Gnht, Zweymahl hundert Tausend
Goldgülden, oder deren rechte Werde eins innerhalb Vier Jahren vor
alle Gerechtigkeit, So Ihre L. an allen verlassenen Landen Gütern,
gülten nnd Renten nichts ausgeschlossen haben möchten, wann das Jahr
nach dem Anfall »erschienen,Einer jeden ihr antheil davon (ohne das
wieder unsers Oheimen und Schwagers Hertzogs Wilhelms Lande und
Leute damit belegen oder beschweren mögen) vergnüget werden sollen."

Jnmassen auch sonderlich vertragen, da solcher Fall der tödtlichen
Ableibunge verfiele (welches doch der Allmächtige nach seinem Göttlichen
Willen lange verhüte,) „soll ehe und zuvor bestimmtes unsers Oheimen
„und SchwäherS Hertzogen zu Gülich p. Lande und Unterthanen, uns
.„Hertzog Mdrealrt I^riellsriLluzn, Unseren Erben und Nachkommen Hulde

13*
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„und Ehde thun, Jhncn von uns fcstiglich gelobet, zugcsaget, vcrbricffeb

„und versiegelt werden:"

Obgenandtcr Fiirstenthiimcr Giilich, Cleve, Berge sampt der

zugehörigen Graffschafftcu und Herrlichkeiten, Untcrthancn und-

ungehörige zu einiger Veränderung der Religion mit uichtcu zu

dringe», vdcr da entgegen einige Neuerung einzuführen, svndcrn sie

vielmehr bey der alten allgemeinen wahren Kathvlischen und

Apostolischen Religion unvcrhindcrt bleiben zu lassen und dawider

zu thun uicht gestatten,- dergleichen ein jedes Fürstenthumb, Greifst

schafft, Herrlichkeit und Landt, bey ihren IRivlieZian, Frehhciten,

Altherkommen und Gewohnheiten auch Briefs' und Siegeln stracks zw

halten und die kcineSweges abzubrechen oder zu vermindern. „Damit

„Sic die Landen den Tvbaß in gutem einträchtigem Wesen und Stande-

„erhalten, wie gleichfals Wir fcstiglich versprochen haben, und versprechen

„hiemit, daß Wir unsere Erben und Nachkommen bestimmte Fürsten-

„thiimbcn, Graffschafftcu, Herrlichkeiten und Lande mit den Unterfassen,,

„so darinnen gcbohrcn, gccrbct und begucket auch mij mehren Adels

„Persohnen de» RechtS-Gclchrte» regieren lassen sollen und wollen."

Würde aber eine von den übrigen nnserS Hertzog Wilhelms, drehen.

T öchtern ohne Leibcs-Erbcn abgehen, alsdan soll derselben Antheil von,

den Zwcymahl Hundcrtrausend Gvldgiilden, so zu Anßstattunge Ihrer"

Gerechtigkeit gemachet, auf die ander unsere Töchter und ihre Erben, so

mit ,der vorbenandtcn Lnmma abgegiitt werden sollen, keine ausgeschlossen,,

soviel der alsdann scyn würde», gefallen sehn.

Welches auch so vfft eine vcrhehrahtct versorget werden soll und-

>ven» Wir eine verhehrahren wollen, soll solches mit Reiht unserer Herrir

und Freunde geschehen, auch zu jederzeit so Sic Ehebcrcdung gemacht,

demjenigen so das Fräulein haben soll, angczeiget werden, wie es dcßsals

halber so sich der zutragen würde, abgercdt und beschlossen. Daranfs

dann auch genngsahmc Verzins Verschreibunge, und waS sonstcn Noht ist,,

durch bemcldten unseren zukiinfftigcn Eithnmb Hertzog Tldroalrt Friede-

richen und unsere Tochter Fräulein Uaria, Iwanowa von der, so dermaßen

vcrhchraht, gcnonunew werden soll.

Da auch knnfftig eine, von obglt. den andern unscrn drehen Töchtern

verhehrahtcn solle», desfalS Wir Hertzog Wilhelm oder unsere Erben sein

Hertzog Tltzreatzt IriockorioirK L. oder dessen Erben ersuchen, damit Sie

ihre Rähte und Verordneten solcher vorhabender 'Iraotation bchznwvhncn,

und daß die Verzig von denen Herren, an welche unsere Töchter ver-

hcyrahtet vbgehandeltcr Massen, empfangen, gegenwärtig zu sehn, abzu¬

fertigen.

Dicwcil nun unser Tlbroolck Iriocloriolrs abgefertigte Gesandten

Vollmacht und Gewalt gehabt, zwischen UnS und unser künfftiger Gemal>l

Fräulein .Earia Iwonora, Vcrsprcchunge des Ehelichen Standes zu thun

und dcrwcgen daracif gestanden, daß desfalS hin und wieder ein Ring

gegeben und empfangen soltc,'



Wir Wilhelm Hertzag aber da gefürgewendet,daß vor der Ehelichen
>Bewehlung einiger Ring zn geben dieses Ohrts nicht bränchlich, darbeh
es dann anch verblieben, und der Ring Vvn keiner selten gegeben, svndern
allein beh den Worten <te irrnessnti und behderseits gethaner Hand-Gc-
löbniß gelassen. So soll gleichwoll alles und jedes, waS in dieser Heh-
rahts-Verschrcibnnge beschlossen nicht destolvenigcr allerdinge bcständiglich
in allen 1'uneteu Vollenzvgen, und demselben hiednrch nichts benomincn
oder abgebrochen sehn ;

Wie dann Wir Wilhelm Hertzog und Frau ^lnria Hertzogin zu
Giilich, Cleve und Berge p, und Wir ^.Ilzrseüt b'rieelorieir Marggraff zn
Brandenburg, in Prensscn Hertzog p. bewilligen, gereden und geloben alle
und jene nrtioul in diesem Vertrage und anfgerichter auch vollenzogener
Erbgelöbniß begriffen, bey nnsern Fürstlichen Ehren, Treuen und wahren
Worten stett, fest und unverbrüchlichzu halten. Daneben Wir /Vlbrselrt
ürieäerielr itzgemeld auch zngesaget die Hochgebohrne Fürstin unsere
freundliche Liebe mit belehnte Vettern, die Chnr- und Fürsten des Hanse-Z
Brandenburg p. zn ersuchen und dahin zn bewegen nicht allein in dieser
Heyrahts'Verschreibunge gesetzte nrtienln, fondern auch daß Wir unsere
zukünfftigeGemahl des Leibgedings halber zu versichern gelobet, mit zu
bestättigcn, und daß nichts dagegen gehandelt werden soll, unter WaS
Schein und titnl solches sehn möchte, zu versprechen, zu besiegeln und zu
rntitieiren,'

Deß zn Uhrkundt haben wir diesen Vertrag und bewilligte Ehebe-
rc dunge gednppelt mit unfern anhangenden Jnsiegeln bekräfftiget, deren
ein Wir ^Villrelm Hertzog und ^Inrin Hertzogin zu Gülich, Cleve und
Berge p. an statt unser Tochter zu Vnß genommen, und die andere Wir
^Ilwsclit I'rieelericü ZNarggraff zu Brandenburg, in Preussen Hertzog p.
.behalten haben.

Geschehen und verhandelt auf unser Wilhelms Hertzog p. Schlosse zu
Hambach, am 14ten Monatstagc Oeetzr. Jin Fünsf Hundert und zwch
und siebcnzigstcn Jahre t

Nachdem diese Miel abgesetzter massen abgeredet und verglichen und
Wir obgeml. unsers Gnädigen Fürsten und Herrn Hertzogcn in Prensscn p.
Llbgesandter aus mainzel Ihrer Fürstl. Gnaden Siegels die OriAinal-Heh-
rahts-Verschreibungenicht haben verfertigen können, welche doch zn unser
Heimknnfft versiegelt werden soll,

So haben Wir mittlerweile diese waare eops^ mit eigenen Händen
unterschrieben,und dicselbige neben unserm gnädigen Fürsten und Herrn
Hertzogcn zu Gülich verseeretiret und verpetschert.

^etnm ^nno et Die ut Luper.
Wilhelm Hertzog zu Gülich p.
Hanß Ineod Erbtruchseß Frehhl. zu Waldpurg Hoffineister
Hans; von Tettnu ans Jnstcrburg Haubtmann
Balthasar Gans; Leerst:

Das; abgeschriebener HeyrahtS-Vertrag in der Preußischen koZmtrntur
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sich befinde und eollutioniret in allen Lüansnlen und ?uneton von Wort

zu Wort einstimme,

Bezeuge Königsberg in Prcussen den 14tcn 4ebr. 1642
(stiristion Winter

v. Ltsrulslclt

Churfl. Brandenbg. Naht und
Ob. Leeret.

Anlage Nr. 3.

Versicherung des Herzogs Wilhelm vou Giilich-Clcve an „Reiner

v. örempt tho lVittönen", daß die auf dein Landtage zu llinslakew
1574 von den Landständcn bewilligte Steuer die Privilcgcn der

Herrschaft Witten nicht beeinträchtigen solle. ')

Wilhelm Hertough to Cleve, Gülich und Berge, Grave

to der Marck und Ravensberg, Herr to Ravenstein :c.

Wh toen kundt ec. Alst unse licve Getronven Ritterschasf und Stede-

freunde, Vilsers Fiirsteudumbs Cleve und Graffschafft vou der Marck vb

jüngst un ncchst vergangenen 4XXlIlI (1574) jähr to Dinstlaken gc-

haldenen Land-Tage uns eine Stuhr in twecn Verminen, uemlich up

>lnrtini tho nechstsolgeude die eine und up Martini dieses jahrs die andere

Hclffte tu erleggen, eindrechtlich eingewilligt, und vnscr Liever geträuwer

Reiner von Brempt tho Wittonen von sicnc Luhden, darselffS geseteu,.

glickfals up unse gnädiges Ansinnen ein Lumina von Dartich Richsdalern,

acn derer gewehrde eins dacrto erlacht, daraff ivh eiii gnädiges begnügen

Hebben) so bekennen für Vns, Vnseren Erven und Nnekvmmclingen,.

Hertogcn tho Cleve und Graben to der Mark, dat solche Stuhr uit von

rechts, sondern unterdcniger treuen und Gunsten wegen uns bewilligt und

geleistet worden, dat ock solches den Heiner von Brempt und den Luhden

vorgerürt au derer Frchheit und gerechtigkeit nit hinderlich oder waderlich.

sin, sondern sollcii die in Derer gcbvhrlichcr werden (in ihrem gebühr¬

lichen Werte) verblhvcu, gelick off (gleich ob) die Stuhr Bus uit gegeben
were,'

sonder Arglist, urkundt unsers hierup gedrückten Leeret, gcgcven im

Jahr Vilsers Herrn, Dusent vyff Houdert vhff und sevcntich den derten

deS Maentz (Monats) Ose.

(4/. 8.) Herr von We?e O.

^lann proprio

Wolter Hevcr.

st Nr. 28 der im StaatS-Archiv zu Düsseldorf deponierten Akten der Herr¬
schaft Witten.
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Anlage Nr. 4.(Akten der Herrschaft Witten im Staats-Archiv zn Düsseldorf, Nr. 28.)
Von Gottes Gnaden, wir des Churfürsten zu Brandenburg Herrn

ckoftann LiZismunäon in Preußen, zu Cleve, Giilich und Berge :c.
Hertzogen, und Frauen Xnnon, Pfaltzgräffin bey Rhein, in Bayern, zu
Cleve, Gülich und Berge w. Herzoginnen, Gewalthabern Drust, Marckgrave
zn Brandenburg, in Preußen, Hertzog dcS ritterlich. Lt. ckoftannos-Orden
in der Marek, Sachßen, Pommern und Mendt Land-Meister, und ^Volü-
^anZ IVilftolm, Pfaltzgraffe beym Rhein, in Bayern, zu Cleve, Giilich
und Hertzog re. Thun knndt alß Iiitterschaft und Städte beyder Landen
Cleve und March im Jahr sechszehnhundert und sechs, aufs dem dazu-
mahlen gehaltenen Landtag zu Dinßlaken, wcyland dem Hochgcbornen
Fürsten unfern lieben Oheime und Vettern, Herrn loft. ^Vilftolmon,
Hertzogen zu LIsvs, Cülioft und LorZo :c. milren AndenckenZ zu Ent¬
richtung der Reichs- Crayß- und anderen ckcckonsiou-Steuern, die Lnmma
von sechSzig Tauscndt Rcichsthalern eingewilligt und dann wir berichtet,
wie daß unser Lieber Getreuer Uuftftsrt von Urompt von seinen Leuthcn
des Gerichts zu VVitton die Lumina voit XXXVII Rthlr. thcilß ihrein
L. theils uns erlegen laßen,- so bekennen wir für Uns, unseren prinoi-
palon, dero Erben nnd künstig dieser Landen Luooessoron, Hertzogenzu
Clevo und Graffen von der Marek, daß solches denen Uudftort von
Urainpt und seinen Leuthen vorgerührt an ihren xriviloZisn, Freyheiten
und alten Herkommennicht Nachtheilig sehn soll, sondern in Dero gebührl.
Wchrde (Werte) verbleiben, gleich alß ob diese Steuer nit gegeben wäre,-
Uhrkundt auffgedrücktcnFürstl. Lsorst zu Cleve im Jahr unscrS Herrn
Tauscndt sechshundertund dreyzchn, am sechszehend sunü

(U. 8.) /t.e1 iVIanckatum oto.

Anlage Nr. ».

Lopio des Abschieds des im „Fiirstcnthumb Kleuc gehaltenen Landtags.

Anno 1614, den 27.
5. Xprilis zu VVioleselo vorbracht vnd abgelesen.

(Eigentum des Mark. Museums in Witten.)
Alß der Durchleuchtigst, hochgebornerVnser gndigstr. Chur-Fürste

vnd Herr Cleuische vnd Märckische Rhäte sambt des Fürstenthumbs Clcuc
Rittcrschasft vnd Städte, weil man die Märckische Landt-Stcnde alß ihre
getrewe vnd vereinigte Diitgliedcr proptsr morao suinmum porioulum H
bei dieser Versammlung den Unwillen vnd mißvcrstandt, so vnlengst
zwischen den Durchleuchtigcn hochgcbornen Fürsten vnd Herrn, Herrn
Georgen Wilhelmen Marggraffcn zu Brandenburg, in Preußen, zu Clcue,
Gülich vnd Berge w. hertzog w. vnd Hern Wolffgang Wilhelmen, Pfaltz-
grasfcn beim Rhein, zu Bayer», Clcue, Gülich vnd Berge ?c. Hertzog w.
Vnscre gncdige Fürsten vnd Hern entstanden, erwogen vnd zu gemüth

pr. in. s. perle. — wegen der im Verzug liegenden höchsten Gefahr.
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geführt, die gefährliche Weiterung, aonkusion vnd Anordnung, so daraus;

besorglich erfolgen wogten, nit allein bei achminchbration der Justitien

vnd osomnzmischen fachen, sondern auch, daß hochgl. ihre F. F. G. G.

Personen selbstcn dabei poriolnliron ^), die Stende vnd Vnderthanen dero

Pflicht biß zur roLonoiliation ") vermög den fürstlichen RovorsAlöir

lvürden crlaßen sein, darauß eine Zertrennung vnd baotionös ^) erwachsen,

endlich das liebe Vatterlandt ohne gesambte rosolution °) vnd gutachten

aller Lande Stende, in ein beschwerlich blntig Kriegswesen, vnwiderbringlich

schaden gestürtzet, jha (ja) einigen 1ort)'8 ch) die Thür vnd Acceß in

diesen Landen zu hochgeml. ihrer Chur- vnd F. F. G. G. selbst nachtheill

vnd praosullit!? ^) eröffnet werden, welches zwarn erbärmlich, daran alle

I'otsntaton vnd Printzen im Christen-Reich gar kein gefallenuß tragen,

jha die Rähte, Ritterschafft vnd Stätte bei hochgeml. ihren Chnr- vnd

F. F. G. G. allen eingesessenen den benachbarten vnd gantzen Welt höchlich

lverden beschuldigt, daß sie zu abwendung solchen besorgten vnd für angen

stehenden Vnheils an Dero sorgfaltigkeit Fleiß vnd vermögen ichtwas

hebten crmangeln laßen, So haben dieselbe nach reifslsther Oslibsration

für eine hohe nothursft erachtet, sürerst an die hochwürdigst Dnrchleuchtigst

vnd hochgeborne Fürsten vnd Hern, Hern ^«zräiimnäen, Ertz-Bischoffen zu

Cöln vnd Churfürsten, Hern ^Ikrachrbon, Ertzhertzogen zu Oesterreich,

hertzogen in Brabant ec. vnd den hochmögenden Edlen Hern Staten der

ßstnjrton Niderlandcn zu schreiben vnd zu bitten, Im fall über alle gute

Zuversicht denselbigen ichtwas von diesem werck fürkvmmen, oder sie von

einer oder andern seidten vmb hilf vnd Beistandt ersucht lvehren (wä<en),

oder noch ersucht werden mögten, nichtz darin zu Verheugen ober fürzu-

uemmcn, daS zu einiger weidcrung könte gereichen, vnd da Ichtwas

vber Zuuersicht deßfalls vcrhcngt oder bcschchen wehre (wäre), daßelbig

zu rcdreßiren, auch daneben hochgeml. ihro Chur- vnd F. F. G. G. re8p>oLtivo

zur cinmütigkcit vnd sonstcn zu gütliche oder rechtliche entschcidung der

Prinoipalo fachen suLLoswnis zu crmahnen.

Zu dem nötig befunden, nit allein beiden hochglt. ihren F. F. G. G.

sondern auch ihre» gnädigst Chur- und Fürftl. Hern Principalcn selbsten

durch Schreibe» diesen gefährlichen staubt aufs vnderthcnigst trew vnd

nfl'ection °) anzudeuten vnd dieselben zu erinnere, wie daß anfangs die

Stände mit höchster gefahr, leib, gut vnd blules hochgemlt. I. Chnr

vnd F. F. G. G. vnd derselben Fürstliche Gewaldthabern dergestalt sich

beigepflichtet, daß vermög den außgegebenen Fürstlich. Rsversalen, ^) auch

si Gefabr laufen. st — Aussöhnung.
st lisversolien - schriftliche»Versicherungen, namentlich Erklärungen oder

stnsichernngen bei LandtagS-Abschiedcn.
st Partei-Bildung,
st Entschlicsznng,Beschluß,
st . - Dritten.

Nachteil, Schaden,
st Sleratnng, Ueberlegung.
st Gunst, Gewogenheit, Zuneigung, Geneigtheit.
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-solgends von vnderschiedlichen König, Chnrfürsten im h. Reich, den Hern
Staten generali, zu dem vnd beschehenen gütlichen erinnerungen, Fürst¬
lichen tractaten, der sembtlichcn Landt-Stendcn vielfältig vnderthenigs
ansuchen, vnd darauf bei fürgehenden vnd noch jüngsten Landtags-Ab-
schieden gethane Fürstliche Vcrsprechnüßen, die Hauptsach Luoosssianis
cinmahl zu gewündschtem außschlag solle gestellct vnd erörtert sein.

Anlage Nr. 6.
(AuS dem Archiv der Herrschaft Witten n. d. Ruhr, Acten Nr. 28,

depan. im ^tnats-Archivzu Düsseldorf.)
Demnach Gülichsche, Cleff- und Niarckische Chur- vnd Fürstliche

Brandenburg vnd pfaltz Newburgische hochiveise Rhäte vor gut vnd radtsam
angesehen, Dicweill die Assecnrativn dcß zwischen beiden vnßern Fürsten
vnd Hern getroffenen seoorcits Sich verweilet/ die Vordießem bestelten vnd
am 3 kooombris abgewichenen JarS gemusterte Haubtlent, oküo/ror vnd
Soldaten dergestalt abzndancken, daß man Ihrer anff ehrfiirdern vnd jui
Notfall jeder Zeit zu bemustern ende mechtigh sein könne, welches güllische,
Cleff vnd Bcrgesche eiugefvlgt vnd an Markischer Seiten nit weiniger
sich gebüren, zu maßen dan die Dimißion zu thuu dem bestelten Haupt-
inan bcnolhen, auch vor sein selbst Person zugeschreben, aber vhn Geldt,
oder auch ohn beschlver der vnderthanen zu effectuireu nit möglich sein
wirbt, vnd dan der Solt vnd andere Noturfft zwei Monat jeder taußendt
vicrtzigh vnd etzliche Reichsthaller vberschlagen,vnd voriger abrede nach,
jn die ambter vnd gerichtcre partirt, >vie beiuerwart jn spoois zu
ehrsehen, so werden alle vnd jede amptleudt hiemit ersuch vnd ahngemahnet,
daß ein jeder jnnerhalb achtagen nach Verkündigung dießcs, seinen assig-
nirten tax zu Händen deß Herr» Bürgermeisters vnd Commissurii Kon-
uuvontur Brun i n ckh a u ß en zum Hamme vnfelbar zu vorberiirtem
Endt verschaffe vnd cinlcuere ^), Mit dern Conrminution vnd vor waruungh
daß sonsten den fahrläßigen vnd Seumhafften, aufs dcru kosten, die Sol¬
daten jn die ambter vnd gerächter zugesandt vnd verwiesen werden sollen,
bitz 2) zu chrlangtcr bczallungh zuucrpleiben H darnach sich ein jeder
Wicrdt zurichten, vnd vor schaden zu Hutten ivißen, vnd bat (?) mauß
zu gutter Zuuersigt 8iZuutum ot oonolusum vnder anweßender Depu-
rirtcn etzlicher pitschafften vnd Stadt daselbst Looroto den Sechsten tagh
monatz üunuuurii nach Cristi geburt jm jar taußendt Sechs hundert vnd
sunffzehen.

(Siegel!) Aus befellich
Von Wull

. Secretar
tz beiuerwart — beivcrwahrt, beigeschlossen.
2) einliefere.
->) bis.
H zu verbleiben.



?nrtition in die Aempter vnd qcrichter auff-monat bezoldunqh jede
Monatt — 1048 R. 33'/- st.
Hamme 205 Rdl- 22 st.
Buna 204 „
Camcit 24Vs „
Bltcna 487 R 21 st.
Jserlohen 46 R 26 st.
Bockum 186 R 26 st.
Gericht Castrop 40 Rdl.
lpuncn 37 Rdl. 22 st.

Elmcnhorsten 6 Rdl. 26 st.
Bndcnberghe 1 Rdl. 28 st.
Aldcn Lüne» 1 Rdl. 5 st.
Horde 62 Rdl. 9 st.
Schwerte 27 Rdl. 22 st.
Wetter 341 Rd. 5 st.
Blanckenstcin93 Rd. 13 st.
Neuwerstadt 194 Rd.
Neienradc 16 Rd. 26 st.
Plcttenbergh 33 Rdl. 13 st.

Gericht s Heren t
Hcrbede 8. Rdl. 35 st. Mengede 9 Rdl. 2 st.
Stipell 6 Rdl. 13 st. Horst 2 Rdl. 29 st.
Witten 3 Rdl. 36 st.

Bon hundert malder Habers MonatS:
Herbede 46 mltr. Witten 15 mltr. 1 schfsl.
Stipell 30 mltr. 3 schsst. Horst 3 (9?) mltr.

Anlage Nr. 7.

Wir Johann Grave Tscrclaes Von Tilly, Freiherr von Marbeiß,
Herr zu Balastrc, Montigni vnd Braitencck, stc, Der Römisch. Kays,
auch zu Hungarn vnd Böhcyin Königl. Majestät, eta. vnd der Chur-
Fiirstl. Durchl. Hertzogs Rlaximiliani in Bayern ata. General-Leutcnant^
Rath vnd rospootivg Cämmercr, sto. Thun hiemit vnd in Krafft diß
kund vnd zu wissen, daß Wir (auf des Wol- Edle vnnd Gestrenge Inidbarten
von llrainkt HcrrnS zu Witten, vorgcdacht angchöriges Dorff Witten
mit desselbe Bndthannen vnnd andern 4. ckp o rt in s n ti s n ^), vnsre)

Lnlvanr Cuarckinin crtheilcr haben. Befehlen darauff allen
vnd jeden vnsern Viuerhabenden Hoheit vnd Niedern BefclchShabern,wie
auch ins gemein allen Soldaten zu Roß vnd Fuß, mit Ernst, vnd bey
vnanßblciblichcr Straffe, Diese unsere Lalvam Cnnrckiain in allewege zu
i'L8poLtiren, (bcmcltcs Dorff mit desselbe vndthane vnd all andre ahn-
vnnd Zucgchörnnge vor Einquartierungen, BrandtschazungS-Geldc,Lxs-
nutionen, (lontiidutionLn, auch büßen — — — -— —)

vor samptlichenfeindlichenEinfallen vnd Angreiffcn, Blnndcrungcn
vnd Beschwcrnüffen,ohinnolestiret zu lassen, vnd allerdings zu entheben^

') 4p>psrtiosntiei2 Zugcliürigkeiten.
4) persönliche 4 aber auch Bcfrciuitg des Gutes von Kriegslasten

und L., Schutzbrief) im letzteren Siiute hier.



so lieb ihnen seye obangedräwet Straff zn vermeydcn, darnach sich ein

jeder zu richten, vnd vor Schaden zu hüten wissen wird.
Datum CMrorn, den ll. MonatStag -lulii — Anno Scchzehnhunderb

vnd im Sibc vnd zwantzigsten.

Tilly.

(I.. 8.)
(es. Acten der Herrschaft Witten a. d. Ruhr Nr. 23.)

Anlage Nr. 8.
(AnS dem Archiv der Herrschaft Witten a. d. Ruhr, Acten Nr. 23. Urkunde Nr. 335.)

(es. Jahrg. 8 dieses Büches, S. 148.)

WJr Ferdinand der Ander, von Gottes Gnaden, Erwveltcr Römischer

Kayscr, zu allen Zeiten Mehrcr deS Reichs, in Germanien, zn Hnngarn,

Böhcimb, Dalmaticn, Croatien, vnd Schlavonicn, ec. König, Ertzhertzog
zu Österreich, Hertzog zn Bnrgundt, Stcyr, Kärndten, Crain vnd Wür-

tembcrg, Graff zn Tyrol, :c. Empieten dem Durchleuchtig Hochgeborncn

Georg Wilhelmen, Marggraven zn Brandenburg, Stettin, Pommern, der

Cassubcn vnd Wenden Hcrtzogcn, Bnrggravcn zu Nürnberg, vnd Fürsten
zn Rügen, deS Heyl: Rom: Reichs Ertz-Cämmerern, vnserm lieben

Shcimb vnd Chnrfiirsten, wie auch derosclbcn im Land zu Cleve ver¬

meintlich angeordneten Regierung, vnd andern angemaßten Bcambten,

Sfficirn, auch BcsechlShabcrn, vnd KriegSvvlck, vnscr Frenndschaffr, Kays:

Gnad vnd alles gutes. Durchlcnchtiger, Hochgeborncr lieber Oheimb vnd

Chursürst, vns hat vnser vnd des Reichs lieber getrewcr Lübbcrt von

Brcmbdt zu Berge vndcrthänigst klagend vor vnd angebracht, waS müssen

E. L. vermeintlich angeordnete Stadthalter, Cantzlcr, Hoff vnd Landräihe,
zn Emcrich, Düsseldorf, Cleve, Marck vnd deroselben Landt Drostcn,

Ober- vnd Niedere Bcambten, sonderlich der Richter des Ambts Bvchumb,

Matthias Danielis, vnd andere Bcambten, ihne nicht allein ohne einigen

vnderscheidt, aufs anrnffen dieser vnd jener Partheyen, an die Düsseldorss-

Clcv- vnd Marckische Hoff- vnd Land Cantzleyen zu oitirvn vnd ovomran st
zn lassen, sondern auch da er schon daselbsten ob notormm ineomyotsn-

tiaw zu erscheinen billich beschwer trage, vnd nnllitnto salva von

dein acl instnntiam Catlmriimo gebvrner Bossinne ^), >veyland Harden¬

bergs Staelß von Holstein, zum Stcinhauß hinterlassencn Wittiben, fiir

dieselbe vnd wider ihne, tn, n ^ u a m st j n U i a i st u s notorie inaa in-

potentistus gesellten s)lg.nUati8 st vnd bescheiden an vnser

Kays: Cammergericht nppollirt, I'rooessus erhalten, vnd der gebühr

st eltirsn — vor Gericht laden, svoeiesn — vorladen.
st notorischer Nichtbercchtignng.
st und unbeschadet der Nullität (Nichtigkeit).
st auf dauernde (anhaltende und inständige) Bitten der Katharina geb. Lost,
st gleichsam durch von notorisch (zweifellos) berechtigten Richtern gefällten

Entscheidungen.
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änsinuirsn lassen, daunoch wider ihne vud seilte in vnserin Lehnbarcn Gericht
vnnd üuriselietion Witteit gesessene Vnterthanen mit allerhand executions-
rnitteln zu ploeoelirn, in speeio aber auss ansuchen Johan Friederichens
von Stamheimb vnd dessen vermeinten Lessionarii Niclascn von Höete,
gantz wider Rechtliche ^lanclats. oxoeutorialia zu erkennen,
vber ihne zu inguiriron ^), vnd ganz prachuelicirlicheactus zu vxor-
<nrvn vud waS nvch mehr sehe, ihne vud jetztberührteu Gerichts-Vnter-
thauen allerhand Unerträgliche Lontridutiolms, Schätzungen, Stcwr, vnd
Vngelter auffzutringeu, dieselbe mit Kriegsleuten zu belettiren ^), sich vmer
stehen vnd gelüsten lassen.

Wann aber für sich selbstcn notorium sehe, das abgedachte üuris-
eliction vnd Herrligkeit Witten, iminoüiats vnser vnd des Hehl.
Reichs Lehen darinnen er allcine vnd sonsten an keinem andern Orth
sein Domicilium vnd Wohnhaus;, daS Haus; zu Berge genandt, .auch
seineu orüinarium juelioom primae instantia«? habe, von welchem die
appollationss an vns ihren ordentlichen Laufs hetten, vnd er ferner
gemcltc ^uriscliotion Hoch- vnd Herrligkeit zu Lehn trage, auch dern in
notoria posssssions H gefunden werde, dahero E. L- vnd euch mit
nichten gebühret, ihne Lupplioantsn, an obbcriihrte vermeintliche Düssel¬
dorfs-, Clev oder Märekische Obrigkeit dern Beainbteit vnd Richtern zu
avocirsn ^), viel weniger wider ihne vnd die seinige in Unserer vnd
dem Hehl: Reich immecliato Lehen Rührcrn, der ünriseliotiow, Hoch- vnd
Herrligkeit mit oxeeutionsmittelu zu procmlirn °), deren eingesessene
Vnterthanen, mit allerhand Lontriliutionon, tzlolleLtationon,Vngeldcrn
vnd Bclcttierung zu beschweren, welches nicht allein mit keinem schein
Rechtens zu gustitiviron, sondern auch in des Hehl. Reichs Abschieden beh
hoher Poen ausztrüeklich verbotten, vnd sonsten vns wegen vnserer Lehens
Gerechtigkeit, so ivol als besagtem Clägern, zu höchstem vnwiederbring
lichem nachthcil, eingriff vnd schaden gereiche, welchem mit stillschweigen
zuzusehenohne das; mit nichten gebühren wolle, Als hat vnS solchem nach
oben benentcr von Brcmbdt vmb Unsere Kahs. ^lanclata vnd Ladung, so
wol ivider E. als vnscrs lieben Vettern vnd Schwägern Psaltzgraff
Wvlffgang Wilhelmen zu Neuburg, E. L. vnd dervselbcn behderseits
iutitnlirta vnd vermeinte Stadthaltcr, Cantzler vnd Räthe, auch andere
hohe vnd niedere Bcambten, zu erkennen vnd mirzntheilc» vnderthäitigst
angerliffeit und gebetten, Jnmassen derselbige atich erlanget, die gebettene

') Auftrage zur Ezeeution.
-) gerichtlich untersuchen.
^) nachteilige (schädliche) amtliche Handlungen zu treiben (zu handhaben,

anzustellen).
-tz unverständlich.
5) unmittelbar.
°) ordinirtcn Richter erster Instanz.
') in thatsächlichcm Besitze.
^) abrufen.
°) Verfahren.
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Uamlata viidcr heutigem dato auff rciffe der Sachen crwcgung Wider
dieselbe zu vollziehenerkandt worden, Hierumben so gebieten Wir dem¬
nach, E. L. vnd obgemcltc» dervsclben vermeintlich angeordnetenRegierung,,
und andern angemaßten Beambten vnd (Meinen, wie obgcmelt, sampt
vnd sonders, wie auch Johan Friedcrichen von Stamheimb, dessen Cessio-
nario Niclasen von Höste, Catharina Vossinne Wittib Stacks, vnnd
deren Kinder Vormünder, als Johan Vvß zu Aplerbeck, vnd Rubbert
von Staell zu Herbcck, vnd andere ^kvg,i4oii, von Rom. Kays. Macht
auch Gerichts- vnd Rechtswegen, vnd beh Poen vicrtzig Marek Löttigcs
Golds, halb in Misere Kays. Cammer, vnd den andern halben thcil mehr-
bcsagtem Clägern vunachläßlichzu bezahlen, hieinit ernstlich viid wolle»,
daß-'E. L. vnd ihr den nechsten iiach vberantwort- vnd Verkündigung diß
Vilsers Kays. Gebots von obangczogcnen vngebührliche» svoeationen,
exeeutionen, exaetionen I, attentateu, vnd andern beschwerligkeiteu,.
wie aiich von abforderung der Contridutionon, Schätzungen, Stewr vnd
Vngcltern, ab vnnd zu ruhe stehen, vnd sich dessen hinfüran güntzlichen
enthalten, deine vnd also zu wider nicht thun, noch hicrinnen seumig oder
vndehorsamb seycn, Als lieb E. L vnd euch ist obbestimbte Poen vnd
v»scr Kays. Vngnad zu vermeiden, daß meinen Wir ernstlich.

Geben in vnser Stadt Wien, den achtzehenden Deoembris, ^.nno
scchszehn hundert acht vnd zwantzig, Buserer Reiche, des Römischen im
zchcndcii, des Hungarischen iiii cilffteii, vnnd des Böhcimischen im zwolfftcn.

I'erclinanckt vt. 46 manckatum Luv. Cacs.
?üil. Ltralsnclortk. 41ajsstatis proprium

Johan Söldner.

Anlage Nr. A.

Fürstlich PsalhiNewbnrgisch schreiben an die Clcv- undt Märkische

Landständc. 8ub 14. ssedr. 1647.«Beglaubigte Copic im Besitze des Märkischen Museumszu Witten.)
Von Gottes gnaden Wolssgang Wilhelm, Pfaltzgrave bey Rheiii, in

Bayern, zu Gülich, Cleve vnd Berg Hertzog p. Grafs zu Beldentz,
Sponheimb, der Blarck, Ravensberg und Moerß, Herr zu Ravenstein,

Vilser» gnedigsten grüß zuvor, Wolgebvhrne, Edell, Best vnd Erbar
liebe getrcwe, Wir haben Euer vnterthenigst antwvrtschrcibcvom 22tcii
üanuar zu recht empfangen, vnd darauß anfangs gerne vcrnohmmen, das
Ihr dasjenige, was wir in vnserm ahii Euch gerhanem schreiben wegen
der Huldigung vnd sunstcn eriiiiiert zu begebendem pfall eingedenk zii sein,
Euch ercklehret habt, dcßcn ivir vns denn also zu Cnch gnedigst vnd
vnfehlbarlich versehen wollen.

Nachdem Ihr aber dabcy ferner vermeldet, daß Ihr aus VnserS
Herrn Vettern, des Chnrfürsten zii Brandenburg Lbd. bey dem Landthage

>) Eintrcibungcii, Ciiifarbcrungcn,
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daselbsten gethaner Präposition Unter anderen Puncten gantz schmerzlich,
nachdencklichvnd mit großer Bestärkung vernohmmen, das; wir nit allein
Sr. Lbd. die gebührende Länder Und versprochene gelder den Verträgen
gemceß noch zur Zeit nit entrichtet, vnd Vns zu einer tätlichen Lntis-
taotion nit anschicken, sondern daß wir auch nuhmehr zu einer gentzlichen
ruptur, starcke präparatorion machen sollten, vns auch zu solchem ende
Key den Lronsn Frankreich vnd Polen nmb geldt vnd Volck wieder ')
Se. Lbd. starck sollioitiron ^), auch selbst hin vnd wieder werben ließen
: (welches alles Euch desto schmertzlichervorkommen thete, weile weldtkundig
wehre, was hicbevohr die ckillsront? vnd ruptur zwischen Sr. Lbd. Gros-
Herrn Vaters, Herrn Vaters, vnd vnß für großes Landtverdärben vnd
schaden verursachet habe :c. alles mehrer inhaltz gedachtesEweres ahn
Vns gcthanen schreibens :) vnd was Ihr dabei) so woll vor dem zu Dart-
mnndte anffgerichtenprovisional Vergleich, als; auch denen zu Schwäbische
Hall vnd Xantllsn gepflogenen traatatss so der Wege befnrderung der
endtlichen gut- oder rechtlichen endtscheidnngdieses Suaavssions-streitS
ferner für anregnng gethan, vnd gebeten haben, So mögen wir auch
daranff hinwieder zu Ewer Nachricht gnedigst nicht Verhalten, daß so woll
die in dem zwischen wvhlgemelteS Herrn Churfürstcn wcilandt Herr>?
Vaicrn Christmilrester gedechtnnsvnd Vnß in den jähren 1629 vnd 1630
anffgerichten bestätigt- vnd oonürmirton ?rovisionaI-Bertrag Se. Lbd.
aufs die darin benente 25 jähr lang verglichenermaßen angewiesene
Landt, neinblich das Fnrstenthnmb Elevo und Graffschafft Marek
betrifft, so werdet Ihr Euch selbsten genugsamb zu erinnern wißen,
ist auch sonsten Landtkiindigvnd notoriam, daß wir jctzgemcltcs Fnrsten¬
thnmb vnd Graffschafft alsobaldt nach dem wihr weilandt Se. Lbd.
daS Fnrstenthnmb Lllsvo : (welches wir sonsten trafst der Vnß aussen
ein gantzes Jahr vohrbehaltencr Wilkiihr schon crwehlet gehabt:) aufs
Verantwortung des Herrn Printzcn zu OranAion vnd der Herrn StateS
der vereinigten Niederlanden vopntirtan überlassen, auch wärcklich zu
ro^ioron vnd zu genießen nicht allein eingereumbt ^), sondern auch die
sämptlichenLandtstende vnd Vnterthancn auff offenem dazu sonderbahr
ausgeschriebenemLandthag mit Verlesung gerührten Vergleichs zu Trew
vnd gchorsamb noch im inonat ootobris 1631 durch Vnseren gevvlmechtigten
geivalthaber Oogonlmrclen Freyherr von A'lorocko provisio-
naiitor angewiesen, auch von der Zeit ahn sowohl des jetzigen Herrn
Chnrfürsten Herren Vaters als Sr. Lbd. selbst obgemeldte Fürstenthumb
vnd Landen bis aufs gegenwärtige stundt ohne einige Verhinderung haben
possickiron, rsZiron vnd genießen laßen.

Waß aber die zwischen Se. Lbd. vnd Vnß in ooinrnuniono vcr-
plicbene Graffschafft Ravensperg, wie auch die im ncbenvertrag gemelte

>) — wider.
-) — nachsuchen.
0 eingeräumt.

hier folgt ein unleserliches Wort, wahrscheinlich zu.
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geldcre anlanget, da wehre uns gleichfalß nichts liebers gewesen, als; dag
die beidcrseitz verglichene gemcinschafftlichc Regierung in gltr. Graffschafft
sowoll vber des üuztiei alß Cammerwesen würcklich angestellet vnd alles
der abhandelung gemees okzcwvirt, alß auch gerürte geldere Vv» allerseitz
Landtstenden wehren eingewilligt vnd erlegt Warden. Eß werden aber die
vber setz glte. beide punota gepflogene Landthags-protüooolla vnd andere

genugsam beschriewen vnd aufweisen, dag dieserthalben der Verzug
vnd mangell bei) vnS nicht gestanden, sondern dag wir so woll jetzglte.
gclder selber aufs vnterschiedtlichenLandthagen suooossiva bey vnsern
Giilich- vnd Bergischen Landtstenden bewegliche vnd cinstendigcerinnerung
gethan, alß auch wegen wiircklichc anstellung vnd Vollziehung der ge-
sambten ^ilministrutiou in gerüter Graffschafftzum öffteren angemahnet,
auch derentwegenunser» abgestorbenen Rhat- vnd gewesenen Newburgi scheu
tüammormeister Mathiaßen Seger im jähr 1631 zu des jetzigen Herrn
ChurfürstcnHerren Bater Nähten nach Llovo mit iustruation abgefcrtiget
vnd derselb auch sich diesertwegen daselbst ctzliche monate lang auffge-
haltcn hat.

Nachdem aber blte (bemelte) Vnscrc Landtstende die einwilligung
dieser geldcr jederzeit elilüonltirt, gedachtervnser Lemmorineistcr auch
von Lüsvs vnverrichtcr fache wieder zurügkommen,vnd also die anordt-
nung mehrgmltr. gcmeinschafftlicher Regierung ersitzen pleiben, wir aber
gcrürter geldcr halber vns zu einem mchrern nicht, als daS wir vnsern
Landtstenden derentwegen eifferig (wie beschehen)zusprechen wollen, odliZirt,
sonstcn aber der Graffschafft Ravensperg halber jederzeit erbietig gewesen,
wie wir solches sowohl schrifftlich als durch vnscre Rähte vnd Gesandten
vielmahlen miindlich oontsstirst vnd vnsz oKsrirot haben, auch noch
vff heutige stundt willig vnd zufrieden sind, nicht allein mehr wollgemlt.
Herrn Churfürsten Liebden zu der gesambten Regierung vnd Nutzung
gedachter Graffschafft kommen zu lassen, sondern auch daSjehnige, was wir
bishero aus bcmelter Graffschafft mehr alßcn seither Chur-Brandenburg
empfangen, vnd vns vermög der Verträge <1o Hmnis 1629 vnd 1630
daraus gebühret, genoßcn, solches pro via licguiclationo,vnd was Se.
Lbd. sich darzu gleichmeszig crpieten, deswegen Se. Lbd. gebührende vnd
billichmcszige satisfaLtiou zu thun. Dabei wir doch niemahls gemeinet
gewesen, auch noch nicht sindt, vmb dieser iiguiüatiou willen die anstellung
der gemeinschafftlichcnRegier- und genießung bemelter Graffschafft auff-
zuhalten, sondern seindt vielmehr Vilsers Theilß erpietig vnd zufrieden,
daß wenn sich wolgltr. Herr Churfiirst Lbd. zu solcher liguiüation
gleichergestaldt crklercn, alLdan die hiebevohr sowohl über die gustie-
als Cammerwesen in bcmelter Graffschafft zu Papier gebrachte
vnd Rechens- Cemmerordtnung beiderseitz fiirderlich wieder in handt ge-
nohmmen vnd die gemeinschafftlichcn Regierungs-Rähte, Bcamptcn und

') beteuert.
2) äasti^.



Diener in Sr. Lbd. vnd vnscrs frcnndtlichen gclicbtcit Sohnß nähme ^
(t Dero wir Vilser anthcill in gedachterGraffschafft albereit Übergeben
haben:) ohne einigen lüngcrn Verzug lvircklich angestcllct vnd entweder
im mittels; oder auch demnegst die liuniclation beidcrscitz vvrgenohiw
mcn werde.

So wirdt vnß über diesen vnsern angcwohndthcn Fleiß, auch freunde
liehe billiche vnd friedliebende crcklcrnngvnd crpictcn verhoffentlich weder
Sc. Lbd. noch jcmandt anders; vnprnojtnliairkon genuhß ein mehreres
zuzumuhten oder etwas beizumeßen nicht gemeiuct scip, vnd gleich wir
ahn Verlängerung der hauptsächlichen cndtschcidung dieses suLvossionstreitz
gahr keine vrsach scindt, sondern selbiger am Kayserl. Hoff (: dahin alle
I utorssssnkon durch weilandt Kayser Blathiaßcn glorwürdigster gcdächrnus
ihre befucgnus siirzubringcn, im jähr 1615 cikirk worden ch vnßerS Thcilß.
cvfferig fortgesetzt vns auch licbcrs nicht sein soltc, als daß allerscitz in
derv fachen ooiwlulirt, H vnd daß demnegst durch vnparthciische Chur-
Fursten vnd Stende nach anlas der Kahscrlichencrcklärung darin ein
recht- vnd billigmeßiger außschlag gegeben werden mögt, Also haben wir
auch zu der nach dem Dortmundischcn Vertrag erfolgten rupltnr °), lvie
auch daß der zu Xniitston im jähr 1614 vorgcwestcr Vergleich seilte
würeklichkeituicht erreichet hat, keine vrsach gegeben, noch weinigcr aber
sein tvihr an denen darufs erfolgten vnd in ewren schreiben bedeuteten
inecmvönwntios °) vnd Landtvcrdcrbe» in einige tvcg schuldig, welcher
gestaldt nach obgcmltr. Dvrtiitnndischc Vergleich im Jahr 1614 zum
allerersten ohne einige von vns darzn gegebene Vrsach wider hiesige
vnscrc resnlonkü-Statt baldt hernacher aber wider vnser Vestnng vnd
Statt Gülich mit thädtlicher answeisung vnser darin mit verlegter bc-
satznng vnd Soldaten clo knato attontirt folgcndt auch noch bei wehrender
XnntisLstor Handclung mit einseitiger ooaupnkion der Graffschafft Marek
vnd Raveusperg vcrsahrcit, auch vns dieselbe nebenn dem Fürstenthumb
(Xavö auch vieler Aemtcr in den HertzogthnmbenGülich vnd Berg biß
ins jähr l62tk Vvreudthaltcnworden,

Vnnd vbwvll folgendtz durch bcystandt des Allerhöchsten vbgemltc.
Landt ineiste Thcilß vns zu guetcm rawlxorirt °) vnd iit vnsern besitz
gebracht worden, So ist gleichwohl Euch vnd menniglich bckandt, daß
wir noch dennoch dessen ungeachtetallein auS bcgierdt die zwischen beiden
vnsern Chur- vnd Fnrstlicheli Häusern hergebrachte Freuudtschafft vnd »er¬

st Zohnes Namen.
'st iilinittelst, inztvischen.
h nicht vorweg zugesprochenenGenuß.

beschlossen,
st Uneinigkeit, Bruch.
st Unnnncbmlichkciten,Beschtvcrlichkeiten, aber auch llngcbnhrlichkcitcn.
st Residenzstadt,
st thatsachlich angegriffcit.
st wieder erlangt.
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wandtlicheeinigtest zu rsstnbilzwsu vnd fvrtznpflantzcn,dan auch aus
fürstvätcrlicherLiebe vud sorgfaldt für unsere Landt vnd gctrcwe Vntcr-
thanen, vud damit dieselben des; Ihnen dahmalß auff dein Hals; gelegenen
so schweren Kriegslast endt haben vitd in bestendigc trangniliitst ") ge-
sctzct werden mvgtcn, vnst nicht allein eines in Händen gehabten, so an-
sehentlichen Vortheilst wegen rsenporation des mehreren Theilst der
Landt niuoro pnsis st nmioitiä durch die zu ansang bemclt. in den
jähren 1629 vnd 1630 auffgcrichtetcn^rnn8nstiou vnd Vertrüge gut-
willig anff eine Zeit von 2ö Jahrlang begeben, sondern auch durch ver¬
schiedene in Hispanien, nacher ") Brüstcll, in Hollandt, vnd nach dem
Kayserl. Hoff in Persvhn nbernohmcne schwere gefährlichevnd sehr kvst-
barliche reisen, die sachen mit großer mühe dahin vnterbawet ^), auch
vermittelst Göttlicher gnaden vnd beystandt erhalten, das; allerscitz Kriegs-
Völckere ans diesen Landen abgeführet vnd dieselbe in Krafft obenge-
zogcner zwischen itziger Herren Ghnrfürsten Herren Vaters vnd vnst in
bcmelten 1629. vnd 1630. jähren abgehandelter, beschlossener rntitisirt-
vnd bestendig sonürmirtsr Verträge Se. Lbd. vnd vns frey vnd lediglich
wieder cingercnmbt lvorden,

Welche 3'rcmsnstion vnd Verträge wir auch vnserS TheilS die
noch vbrige Jahr vollent hinaus vnverbrüchlich zu halten vnd dieselbe
rospsotivs in allen zu vollenziehenwillig vnd crpietig seindt, Jmnastcn
wir daßelb des Herrn Chnrfürstcn zu Brandenburg Lbd. als woll acich
der Kays;. Mayt. selbst vnd jedermenniglicheda es der fache noturfft er¬
fordert hat zu verjcheidenen inahlcn zu verstehen gegeben vnd vns dazu
jederzeit anerpietig gemacht.

Dannenhcr vns desto vnerhoffter vnd gantz beschwerlich fürkominen
ist, das; Se. Lbd. vngcachtetdieses vnsers freundtvcrwandtlichenvnd recht
vnd billichmcstigen crpietens vnd friedtliebender intsution bey dero new-
licher anknnfft in diesen Landen Unser Fürstenthumb Berg mit so vielen
dowimgnisn zu pferdt vnd FueS wider vnscrn willen belegt, Ja selbige
so gahr bis an unser hiesige rssnIsnt^-Statt rücken vnd gleichsam bis
unter das Lnnou ?) die schildrwachtenaustetzen ^), auch selbige so viele-
Wochen mit sehr großer beschwer vnd verderben unserer Bnterthanen in
qltm. Fürstenthumb Berg liegen lasten vnd dadurch nicht allein vns,
sondern jedermenniglichenin die gcdancken gestellet, alst ob Se. Lbd. aber¬
mahlen cis tnsto nttsutirsn vnd vngüctliche netto nss
vornehmenwollten.

0 1-sstobilitireic ^ dadurch tllicdcr festzustellen.
0 lteauguillität - - Ruhe. 2^) Wiedererlangung,
ch --- aus Liebe zum Frieden und der Freundschaft.

^ BerhandlnngS-Berfnhren.
ch — nachher in Brüssel.
°) — unterbauet, gestützt.
0 bis unter die Kanonen,
ch aussetzen.
ch thntsächlich wieder angreifen. ") Handlungen.
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Derowegen vns dem? niemandt init Fliege zu verdrucken, ivas ?vir
da bey so gestalte fache??, auch de?? betröhlichen st reden, deren sich etzliche
Churfürstliche Rähte habe?? verlaute?? laße??, vnd >veil v??ß auch der gahr
begla??l?tcr Bericht geschehen, daß v???? >vcge>? Ch??r-Brandc??burg bey
etliche?? mächtigen kriegenden Theill vmb assistaiiti! anges??cht w??rde??,
daß wir auch vnsers Thcilß sorgfältig gewesen, auch ei»' vnd andern
ohrts die notturfft haben vnterbaiven laßen vnd daß man Se. Lbd, von
alle?? Thcdtlichkeiten st vnd schädtlichen ivcitcrungei? abgen?ah??et, hi??gegen
zu ostsorvant?! offtgeinltr. voi? dervselbei? Herr?? Vaters Asininatis
viristns i?? s c> I s n n i s s i ina. t o r in a a p p i o st i r o t- v ?? d a o??-
lirinirtos a??ch bis ii? Se. Lbd. sterbthag Ivic iingleichen von deß
itzigen Herren Ch??rfiirste>?Lbd. selbst ctzliche Jahr v??d also in die 17.
jähr langk ohne einige aontinckiLtion vollcnzogen,vnd gehaltener Ver¬
träge beweglich erinnert, hingegen aber auch vnd svantualitsr vnterbawen
laßen, daß man vns (? >van >vidcr beßer Zuversicht Se. Lbd. sich zu
ander?? resolutionistn.? verleiten laße?? würdenst tvider alle vnpillige
gewaldt bcstergestaltnss i sti i on , cko ton ck iro n st vnd schützen helffen
wollte.

Nachdem wir aber auß Eweren schreibe?? gantz gerne ver??ohininen,
daß offtgcmcltcn Herren Ch??rfürsten Lbd. sich gegen Euch nuhmehr gilädigst
vnd rühmlich erckleret st habe??, daß sie ahn ihrer seithc zu einiger
ruptnr v??d Thädtlichkeit gahr ??icht i n t <zn t i o n i r s t "), sondern
vielmehr zur giitigkeit geneigt sehe??, was ") nur wir nichtß wicdrigs
vor??eh?nen, sondern ii? pillige Wege vnß anschicken ivürden, Se. Lbd. Sich
auch ncwlicher 'st Thage gegen v??ser>? zu Sr. Lbd. abgeschickte?? Gesandte??
gleichfalß erpotei? habe??, daß dieselbe giietliche Vraetaton ?nit vns be¬
wahren vnd pflege?? laßen wollten,

So habt ihr noch sürdcrß an vnser gleichmeßiger Euch vorher schon
gcnugsamb bekan??dter fricdtliebender i??te??tion, auch bestendigerFürst¬
väterlicher Liebe, sorgfaldt vnd begierdt, Euch v??d alle andere vnsere
getrelve liebe Landtstende vnd Vnterthanen in Friede?? v??d ruhe zu con-
servirsn vorncmblichaber a??ch ?nit vnsers Vetter?? des Herr?? Chur-
sürsten Lbd. vnd dero ga??tze?n Ha??s in verwandtlichemgut vernehmen,

') bedrohlichen.
2) ga??z begla??bte (begla??bigte).
st Thätlichkeitc??.

init vereinten Kräfte?? in feierlichster Fori?? genehmigt und bestätigt,
st Widerspruch,
st Entschließungen,
st beistehe?? ??>?d verteidige??,
st erklärt.
") Br??ch, Spalt??ng, Uneinigkeit.
>st solche ??icht beabsichtigt.
") falls. - ^
'st neulicher.
'st z>? bewahren.



auffrichtigcr Freundtschafft, Vertralvlicheroorrsspoilelorlt^ vnd einigkcit zu
lebe» vnd zu verpleiben,

Bund wollen wir vns zu Euch gnedigst versehen, ihr werdet auch
ewers Theilß Se. Lbd. vnterthenigst vud beweglich ersuchen, daß dieselbe
obgemlt. Verträge, iveinigst die noch übrige jähr hinaus fürderß inba»
rirsn ^) vnd also auch an ihrem ort die oontinuation des frenndt-
verlvandtlichen vertrawens, wie auch die oonsorvation vnd Wohlfahrt der
Landt vnd vnterthanen mit gleichineßiger auffrichtiger inwntion ihr (?)
eifferigs angelegen sein laßen wollen,

Welches wir Euch Hinwider in gnedigster antwort nicht haben ver¬
h alten wollen, vnd seindt Ench bencbenst mit gnaden wollbeygethaen, —
geschrieben in vnser rssieIont»Statt

Dnißeldorff den 14. ?obruar 1647.
Wvlffgang Wilhelm.

All
die zu Olovs anwesendenLlovisobsn vnd Märckischen Landtstende.

Anlage Nr. IO.
Von Gottes Gnaden wir Philipp Wilhelm, Pfaltzgraue bey Rhein,

in Bayern, zu Gülich, Clene vnd Berg Hertzog, Grast zu Vcldentz,
Spvnheimb, der Marek, Rauenßberg vnnd Mörß, Herr zu Rauenstein w.
Thun kundt hiemit, demnach aufs vnterthänigsteS ausliehen

(deß Besten Vnßeren Lieben Besonderen Gerhardten von der Reck
Herr zu Witten, daß adelige Hauß zum Berge) — in Vilsers gnedigstcn
geliebsten Herren vnd Vatters sonderbahren schütz und Lulungnareliu. ^)

j ahn vnnd auffgenohmenworden: Alß ist ahn die Lotthringische Ihrer
Dnrchl. Lommanelo vnd ergebene, Hohe vnd Nidere Kriegs Otkioior,
auch gemeine Soldaten zu Roß vnd Fueß, vilnd sonsten ahn Mennig¬
lichen waß Staudts, würden vnnd Wesens die seindt, vnser gnedigstes
gesinnen: den vnserigen aber ernstlich beuehlcndt, daß Sie (obgeml.
Adcliches Hauß vor allen Krielzsbesehwerungen,Plünderungen vnd ins»
lontion ^) so vorgenohmcnwerden kontcn, blximiron ^) Villidt befreycn,
auch die darzugehörige Hoest vnndt alle appsrtinsntisn ^ Eiilwohnern
Haab vnndt gueter) — lvie Sie nahmen haben mögen nichts daruon
außgeschlvssen, in keinerley weiß noch weg turbiron °) oder beschwere»,
sondern selbige allerdings ruhig vnd vngehindcrt bei ihrem hänßlichcn
Wesen verbleiben laßen, ihnen auch weder groß noch klein Vieh, mobilia»,

ß ihnen anhängen, anhaften, dabei beharren, darauf bestehen,
ek. die betr. Fußnote der Anlage Nr. 7!
Unverschämtheiten,Aninaßnngen.

ch befreien, ausnehmen.
5) Zubehörungcn.

stören, beunruhigen.
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viLtualion, oder wie es sonstcn nahmen haben möchte, abnehmen, be¬

schädigen, noch solches zu geschehen verstatten sollen vnnd wollen, daran

wirdt vnser gnedigster will vnd Meinung erfüll — Vnd wir seindt eK

vmb ein jeden Staudts gebühr nach Hinwider in gnaden zu erkennen er-

bictig — Brkundt vnser handt vnderschrifft vnd vorgetrucktcn Fürstlichen

Locret-JnsicgclS.

Geben zu Düßeldorsf den Ersten tVvAusti 1651.

Philipp Wilhelm Pfaltzgraue. (Siegel)(Akten der Herrschaft Witten a. d. Ruhr Nr. 23.).

Anlage Nr. II.
(Copie im Besitze des MärkischenMuseums in Witten.)

Bon GotteS gnaden Friederich Wilhelm Churfürst pp.

Uitscrcn gnädigen grnß zuvor, Bester, Lieber, gctrewcr. Ob wir zwaren

gnädigst »erhoffet gehabt, Du ivürdest unser nnttcrem clato dcS 28. toüris

jüngst vcrwichcnen Jahres an Dich abgelassenes Hssaript in gchöcrige

unttcrthäcnigste Lonsillsration gezogen undt in Deinem Dir anver-

traivten Aniptc den Dir nnbcfolhcnen auszschlag der behden letzten

sjuartals des; Märckisch zu dem von den Ständen unseres HertzogthumbS

tzÜavv undt Graffschafft Marek vcrwilligtcnZOm/Rthlr. gehörigen vontinZsnts

gehvrjambst zu Wercke gerichtet haben, So wird nnß dennoch gantz un¬

vermutet zu vernehmen gegeben, alß wan Du nebcnst andern unseren

aldortigcit Beambtcn Dich daeniit zu entschtildigen vermeintes ^), daß Du

Dich dergleichen außschlags Ivcgcn deß aufs den jüngsten LandtthageS-

lloossZ vor wcinig ivochen abgclegteit ahdcs zu untternchmcn, nicht

berechtiget ivchrcst. Nun ist ja wieder alle Vernnnfft, daß besagter aydt

dahin sxtovslirvt werden will, daß unsere Bedienten sich zue werckrichtung

^ßjcnigcn dadurch einbrechen wollen, waß ivihr Ihnen zu deß Landes

..»dt der Stände eigener Lonservation, wvlfahrt undt sicherheit alß,

LandeS-Fiirst selbst begreifflich undt vor äugen stehenden nothwcndigkcit

vcranlaßet iverdeii, undt iveil wir bei) gcgcnwerttiger Lcnzjunaturcnt

uiiilinbgänglich deii unttcrhalt Vvii unseren darnnttigcn dnarnisonon

haben müssen, glcichwvl che die völlige richtigkcit mit den Ständen beider

Landtschafft erfolget, zu andern mittel» alß denen, die durch antiaiMtion I

die anfangs gciiilt. beiden letzten Märckischen einartals aiiffgebracht ivcrdcn

können, so plötzlich nicht zu gelange» wirst, So ist nvchmalst unser anß-

trücklichcr gndstr. bcselch an Dich, daß Du de» auszschlag solch beider

(zuartalc! in Deinem ampte gewöhnlicher maßen ohnscumblich verrichten

laßest, gcstaltsain wir Dich umb alles so im Wege stehen möchte, bey>

Zeite zu reumcn, ncbenst Deinem nachgesetzten Richter oder Renthmcistcr

>) 23^ October. -) - ^ Betrachtung, Ue! erlcgung. ^ vermeinest.,
H — VornuSitahme, Borwcgitahme.
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und allen Deren, so hierinnen gebvtt undt Verbott haben, den Vvrerwehitt
letzteren anff den Landtthages-Kseoss abgestattete aydtSpflicht gcntzlich
ertasten nndt darvon freygesprochen werden wollen, Dir daneben?, bcfelhende
gcwalt, Dir nachgesetzt solches in unserem nahmen gehörig anzukündigen,
nndt dan ein oder der ander daruntter wehre, der sich nunmehr der
leistung seines gehorsame?, ferner weigeren wvlte, nndt genngsamb czuali-
steirto Lenthe, so bcy dieser unser Vorsorge vor des Landes beste unserer
gndst. iutantiou ein genncg lhun werden, anzunehmen, daemit also aller
besorgenden gefahr vohrgekvmmen undt dieselbe verhuetet werden möege,
Wir wollen unst dest unfchlbarlich versehen, undt verpleiben Dir mit
gnaden gewogen.

Geben in unserer Rssiäsut? Löllu an der Spree 15. Jan. 1652.
1^- 8. Friedrich Wilhelm pp.

Anlage IS.
(Copie im Besitze des MärkischenMuseums zu Witten.)

Von Gottes gnaden Friedrich Wilhelm Churfürst pp.
Lieber Diener, Vnß ist vorkommen, daß wegen Mangel habenden

Bnderhalts Vnsere Soldaten hin vnd wieder in den benachbarten orten
nach brodt bettlen sollen, welches wir dan zumahl nicht nachgeben können,
Alst habe» wir mit hiestigen der Stände Ooputirtou reden lasten, vmb
solches den Andern zu erkennen zu gebe», wie dan auch hiebei ahn Sie
die Stände selbst gnedigst geschrieben,vnnd begehret, nicht allein die
706 Rthlr. so noch ahn diestem Monate ermnngelcn, sondern auch auf
rechnung des küuftigen Mouats May, um ucmluh 2611^2 Rthlr. aust-
zuschlagen, biß ein richtiger schlnst des; künftigen Vnderhalts halb gemacht
sei, Befehlen wir derwegen hiermit gnedigst vnd aller crnstlichst,daß Du
so balt daß Schreiben ihnen, den Ständen, wo nicht selbst einlicberst,
doch durch axpressan eilfertig ihnen einsenden, vnd vmb antwortt ahn¬
halten sollest, vnnd im Fall wieder gnedigste Zuversicht nichts erfolgen
wolte, wirst Du hiemit gnedigst vnd dabei ernstlich befehligt, ohne einig
Verzögerung obberürte Summ austzuschlagenvnnd die Guarnisonen nach
vorigem lCstut Z den Dir vnser Ober-Lc>mlui8sg.riuszusenden wirdt:)
zu assiAuireu, maßen mir dan solchen ahn Dich verweisen zu laßen bei
Bnserm douoral-Feltzeugmeister gnedigste Verordtnung gethan, wornach
Du Dich zu richten vnd seindt Dir mit gnaden gewogen.

Datum Olevs ahm 24. ^,pr. ^,o. 1652.
An Friedrich Wilhelm.

Godtfried Hoei?g.

') Etat?
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Anlage Nr. IS.
(Copic im Besitze des Märkischen Museums zu Witten.)

Von Gottes gnaden Friedrich Wilhelm Churfürst pp.
Waß Wir ucchsthin sud clato 16sen bießes wegen außschlags der

Cnarnisomm VuderhaltcS ahn euch gelangen laßen, habt ihr euch guter
maßen zu erinnern.

Ob wir nun wohl zumahl nicht zwcifelen, ihr werdet daraus
nothurftige ahnstalt gcthau haben, jedoch aber Und weil Vnß vndcrdcßcu
vorkommen,daß wegen sothanen mangels vnd indem die auf scchß Monate
außgeschlagencn m/25 Rthlr. biß ans 700 Rthlr. in diesem Monot nicht
mißlangen »vollen, vhn daß auch daß traotamont vnnd (luarnisoiuz-Lstat,
vmb damit daß landt desto weniger beschweret sein mögtc, dergestalt eng
gefaßt, daß es geringer nicht sein kau, die Soldaten zur stillung deß
Hungers in den benachtbart örtern zu vnser nicht geringen clisroimtation
daß brodt bettlen miißen, So haben wier euch ein solches zu erkennen
geben, vnnd zugleich nochmahls gnedigst begehren wollen, Dicweil, wie
ihr selbst wegen der täglich einkommcnden gerächten vernünftig erachten
könnet die befestigten örter, bei annoch so gestalten fachen bloß vnd ohne
Cuarnison stehen zu laßen, zumahl nicht rathsam, daß nicht allein zu
crsctznng obiger 700 Rthlr., sondern auch auf den fiirstchendenMonath
May um 2611^2 Rthlr. biß ein gcwißcr anßschlag gemacht werde, ohne
einig langer Zeit Verlicrung all intorim außzuschlageneinwilligen, vnnd
ahnstalt thun ivollet, Im fall aber wieder Zuversicht ein solches sich ver¬
zögern soltc, werden wier gcnöthigt, dem Obcr-Roeoxtori ferner gnedigst
zu befehlen, die 8oI4atos<iuö darauf zu assiAniron, Jnmaßen dan
auch den Lommanclnnton vnnd ot'kmirorn bei ihme sich ahnzugeben vnd
ihren Vnderhalt zu suchen, weile smrioulnm in morg,^) beordert werden
sollen, welches wier aber sonst lieber gevbrigt sehen woltcn, vnd wier
Habens auch denen wier mit Churfärstlichcn gnaden beigethan, hiemit
nachrichtlich gnedigst ohnverhalten wollen,

Dat. Lisas den 24stm April 1652.
An die Marckische Landstände Friedrich Wilhelm,

auß Rittcrschafft vnd Stätte.

Anlage Nr. 14.
(Copic im Besitze des Mark. MusenmS zu Witten.)

Von Gottes gnaden Friedrich Wilhelm Churfürst PP.
Vnseren gnädigen grüß zuvor Bester lieber getrcwer. Es hat miß unser
Kriegs-Rhat undt General-Feldtzcugmeistcrder von Lxnrr gchorsambst zu
vernehmen gegeben, welcher gcstalt unsere getrewc Stände der Graffschafft
Marek auf daß Ihnen zukommende oontinAent von denen m/30 Rthlr.
Tarauff Sie undt unsere Llsvisolm Stände unß vertröstet undt deren
bczalhung wir Hernachen in Behueff unserer Ilam- undt Inpstiittisolm

>) — Gefahr im Verzuge.
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(Zuuritwoneit an sie gesonnen, albercit zwey ffnartal ropurtircm undt

aufschlagen laßen.

Wie unß nun dieseß zur Bezeignng der beharlichkeit Ihrer nnttcr-

thäcnigst äevotion versichert, also haben wir unß dieselbe zu besonderem

gnädigsten gefallen gereichen laßen, werden auch solche umb gedachte

unsere getrewc Stände der Graffschafft sainbt undt sonders bcy bcgebenheit

in Chursiirstl. gnade zu erkennen wißen. — Hierbei) nun solte unß

insonderheit lieb gewesen seilt, wan tvir bcy diesen behden ersten fftiurtulait

vvhr dicßniahl hätten nae>nie8Lir<zn ff und unsere Graffschafft Marek in

etwas re8p!e>b ff laßen können, abwcil Wir aber mit unseren Clcvischen

Ständen noch zur Zeit völlig richtig sein, welches dann die auffbringung

der Ihne» von diesen m/30 Rthlr. zukommenden guato bißhcrv ver¬

zögert, gedachte unsere Kunrnmoinzn aber untterhaltcn sein mäßen, So

haben tvir vor nöetig ermcßcn, dahiit bedacht zu sein, daß zu gewinnung

der Zeit wegen außschlagnng der bcydcn äbcrigcn ffuurtulc! des Märekischen

LoittinAont8 durch unsere getrewcn Stände daeselbst cntzwicsch anstcll

undt Verordtnting gemachet tvcrden mocge, V»d tveil unß dan nicht unbe-

kaitdt, daß vermittels Deiner Loopizrutio» Deinen bey denselben habenden

guten Lroelit nach tniscrer hieruntter fürendeti intention mercklich befördert

nndr erreichet werden kan, So begehren tvir auß deine in Deine persvhn

gesetzten Vertrauten hiermit an Dich bey offtvcrmeltcr linscrer Blärckischen

Stände Deinen gchorsambsten trewcti Fleiß nochmalß dergestalt anzu¬

wenden, daemit sothmie außschlagung der behden übrigen ffuurtuls dcß

Märckischen LoittiitAant8 vhnfeilbarlich 'ff erfolge undt die gelder zu

unentbehrlicher unrterhaltung aitfangs erivehnter tzluritiLoiuzit an dieselben

geliefert werden »wegen. Wie tvir uns nun Deiner untterthäcnigstcn

willfährigen bezeignng hierinncn gentzlich versichert halte», also versprechen

wir zugleich mehrgcdachten unseren getrewen Märckischcti Landtständcn,

daß Ihnen nach crlegung der vorbesngten beiden tguurtulg zu diesen

m/30 Rthlrit. cttvaS iveiter zuzutragen keineswegs angemntet tverdeit

Ivirdt, besonders Sie daemit verschocnct und wie billich srey verbleiben

tindt gelaßen werden solle». Würden aber dieselben wieder »erhoffen

dazu nicht verstehen wolle»/So hast Du Deines orts dennoch den anß-

schlag ncbcns unseren anderen Beambten zu machen und die gelder bey-

treibcn ztl laßen, tind wollen tvir Dich gegen Jedermcnnichlichs anspruch

deßfalß gndgst. zue schätze» undt zu mniutaniroit °) wißen, Vnd wir ver-

pleibeit Dir niit gnaden gewogen.

Geben Lölln an der Spree am 28. Ontodrw uo 1052

(1^. 8.) Friedrich Wilhelm pp.

beruhen lassen.
2) i-e-jpies respirireu, wieder aufatmeli lassen.
2) ^ inzwischen,
ff ^ Mittvirkung.
ff — uiifehlbarlich.
ff zu beschützen.
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Anlage Nr. 1».
(Copie im Besitz des Mark. Museums zu Witten.)

Von GottcS gnaden Friederich Wilhelm Churfürst pp.
Erbar lieber getrewer, Ihr erinnert Euch, wefgestalt >vir dtirch ein

offen scharpf Verbott allen und jeden Beambten tindt Bedienten unserS
HertzogthumbS Cleve tindt Graffschafft Marek knndt gethan haben, daß
sich keiner, er sey auch wer er wolle, ohne unseren oder unseres Statt'
halterS undt Regierung auftrücklichenbefehl oder bewilligung in bemelten
unserem Hertzogthumb undt Graffschafft einige aufschlage zu thun, oder
auch die aufgeschlagenengelder zu einem oder anderen fall zu verwenden
unttcrnehmen solte.

Wan ef nun bey angezogenenunserem Verbott vor alf nach sein
unveränderliches Verpleibcn hat, So haben wir auch in Crafft defen
unserer Clev- undt Märckischen Regierung auf unserem Hoffläger zu
Löllon an der Spree bcfelhent zugeschrieben, die ernste Versuegung zu
thun, damit keine ohne unserer oder unserer Regierung Vorbewust oder
bewilligung einige aufgeschlageneGelder anders als zu dem ende, dahin
sie gewilliget, verwendet, sondern vielmehr alle» und Jeden Einpiängeren
die auffolgung einiger gelder bey Vermeidung unserer ungnade undt ernst¬
liche bestraffnng verbotten werden möcge.

Derhalbcn ist an euch unser bcfelch, daß so wol Ihr alf alle undt
Jede Vnttcrempfänger undt bediente denen Ihr dieses gleichpfalf anzube¬
fehlen ') habt, dergestalt darnach achten sollet dan Ihr euch keinerlei)
aufschlagung bcytrcibung undt viel wciniger auffolgung einiger gelder,
in waf vohr falle cf auch immer sein mochte, ohne unserem oder unserer
Regierung Vorbewust undt bewilligung bey vohrerwehnter Warnung undt
Leibesstraff untlersangen sollet.

Cleve in unserem Regicrungsrhat am 8. ^nn. 1653.
An statt undt von wegen

(st,. 8.) Hochstgcmelter Sr. Chtirfürstl. Dchl.
IVirioli von Lernsttrv pp.

An Johan von Dicst vo.
Richteren zu Schwerthe Jl. Knisenbecker p.

Ludnvig Lambach.

Anlage Nr. IS.
(Copie im Besitze des MärkischenMuseums in Witten.)'

Von GvtteS gnaden Friederich Wilhelm Churfürst PP.
Vnseren gnädigen Gruf zuvor Vcstcr, Lieber, getrewer. Dir ist annoch
gchorsaindstbekant, was wir vor Ist: tag in dem an Dich gndgst. resori-

') sichte nnzufehlcu.
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lurot, unsere Stände der Graffschafft Marek zum aufschlagen der übriegen
zwcye» ciuartals des Märckischeu iiontinAonks an denen van Ihnen undt
unserer Clevischen Stände durch den von Bottum!) ollsrirton 30Ol) Rthlr.
Deines ortteS äisponiron zu helffen vder im fall Sie darzn nicht ver¬
stehen wvlten, solchen außschlag nebeits anderen unseren Dienst- undt
Amptleuthen selbst vohr die Handt zu nehmen, daemit unsere dun.rni8onsn
biß daß Llovoische LonkinAsnk erfolgete indeß Ihren nvthwendigen Lebens-
unterhaldt haben möchten.

Vnndt wollen wir zivar keineSwegcs zweisfcln, Du werdest Deine
untterthänigste schnldigkeit daemit Du uns; vermöge Deiner Pflicht ver-
want bist, nebens anderen gehorsambst in acht nehmen, bevohranß weil
wir Dich daebeh versichert, daß wir Deine Persohn gegen Jedermanns;
ansprach deßfalß gnädigst vertretten undt inanutoiiiron wvlten,

Nachdem aber schier verlauten will, alß wvltc sothaner außschlag
von Dir undt anderen vnsercn Drvsten undt Amptleuthen nicht allerdings
fortgestellet werden, wir aber glcichwvll dieser unserer inkoiikion allerdings
inllaorirt wißen wollen,

In mehrerer betrachtung, daß ja die untterhaltung unserer Lmarni-
sonon daeselbst wegen allerhandt besorgnüße zu des Landes eigener
Lonsorvakion undt Wolfahrt angesehen,Sa wollen wir Dir nochmahlß
in gnaden anbefolhen haben, gleich anderen Vorvermeltcn unseren Drvsten
undt Amptleuthen unserer Graffschafft Marek der außschlag solcher beiden
letzteren gun.rta.1on dabey eß den aufs anfangs erwehnete in/ZO Rthlr.
rationo deS LontinZents besagter Graffschafft Marek sein Verpleiben
haben soll:) ohngeselimbt zur Handt zu nehmen, undt die geldere an die
(Zuarnisonou liefern zu laßen,

Deßen wollen wir uns; zu Deiner gchorsambstenelevotion aller¬
dings versehen, Sintemahl wir im Wicderiegcn in ansehung das; des
Landes bestes daruntter angeführter maßen vorsirot nothwendig solche
pcrsvhnen würden zue Handt kriegen mneßen, die unseren willen nach
erforderter noosssität hierunttcr zu oxoguiron gefließeu sein werden,
wie wir da» auff solch unverhofften fall unseren donoral-Zeugmeister den
von Lparr alle nathurfft dieserwcge albcrcit anbefolhen/ wollen aber
gndgst. verhoffcn, Du nebens den anderen wirst eß nicht darzu kommen
laßen, vndt wir verpleiben Dir mit gnaden gewogen.

Löllon an der Spree den 11. Januar)' ^o 16ö3
(I-. 8.) Friederich Wilhelm.

') auf unserer Absicht fest bestanden wissen wollen, an ihr festgehalten
wissen wollen.

2) — ini Spiele ist.
°) — zu vollziehen, zu vollstrecken.
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Anlage Nr. 17.
(Original Urkunde im Besitz des Märk. MuseumS zu Witten.)

cV n n o t -r t n M ä r ck i s ch er Rittersehafft und Statt c.
Dieselben vermeinen, man solle bei) dem erstcren zu Löllon auffge-

setzten unbt von allerseits Dsputirton sab ratilrontioniz piacillirten st
cntwurff plcibc», das; »cmblich die cröttcrung der LnoaossionKsache Weilers
nicht als; bloßhin allogirot. znmalhe aber nicht soll iwussirot st oder
vrZirsb ivcrdcn.

Vnndt demnach in demselben die in inArossu °) lol. 1 paZ. 1 ge¬
setzt en wvrttcr „Aufs dem bevorstehenden Reichstage zu llo^onsbourZ" pp
anßzulaßcn, ans; Vhrsach, weil diese wvrtter in Instrumanto paois
nicht stehen.

Loci. loi. pnF. 2 posb vorda „nngcsparetcn FlcißcS wahrzunehmen,"
näclantur auß der Clevischen crinncrnng die posdon wegen des; 8ocino8tri
nndt der lialiZion,

In ß 2 anstatt der wortter „Ehnrfiirsll. Brandcnbnrgischer Haupt-
rsosss" pp zu setzen: „so thcwer nndt mnhesamb erworbener nndt aller-
seitz fest gesetzter La»dthagS-?lbschcide oder Hanptroeoss",

tVcl H 6 post vorlm: „Jctz gl. Llov- i)laroß- nndt liavonslior^isoirs
Landtständc" ncicintnr st „zninalh die ^lirroßmoiran Landstände ans; Rittcr-
schasst von nnandcncklichcn Zeiten anhcrv in pos^ossions ooliootninli °)
gewesen, worninen sie betriicbet iverden,"

H 8 post vorda: „Ein nndt andere Dorpfschafftcn" nclclatur
„nndt Kirchspiele,"

Itarnin idiclom posb vorim: „Gantzcr ^omptövo Versetzung,"
aciclatur „deren ctzliche in der Graffschafft ^lnroie zu newcn.Inrisclivtionon
sein tormirot nndt große Lonlnsionen verursachen," Ferners; isticlom
post vordnin „Wicdcreinlöcßung" nclUatur st „vnndt Znrnghsordcrnng"

Noch daselbst, post vorioa: „längere ooninvczim'st „Llrurf. Dnrchl."
Lt post verba: „Vntterhalrung Fürstlicher" itornm kulclntur:

„Chur pp"
Lt vsrbisc „Giilich- nndt LovAisolro" aclclatur: ,-LIov nndt

^läroßisoinz" pp.
Sonstcn bei diesem H 8 zu beobachten, wie daß die Herren Stände

in crsahrnng sein gebracht ob solle das; nmbt Ncwerstatt bei) diesem ein¬
gegangenen ReichSthagc dem Herrn Grave zum Schwartzenberg zu einem.

st — unter thatsächlicherVollziehung gutgeheißenen.
st beiläufig mit erwähnt.
st ernstlich betricten.
st gedrängt oder getrieben.
st im "Eingänge eingetragenen.
°) Friedcns-Jnstrinnente, FriedenS-Akte.
st aäclutur .... möge hinzugefügt iverden.
st ^ im Besitze des Zusammenzubringenden.
st ^ cl cnfalls — zum 2. Male — daselbst.
'st ^ Zulassung, stillschweigende Gestaltung.
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Reichslehn von der Rvcm, Kayß. Maytt. eonksrirvt werden, daß als»
sich des; fleißigst zu erkundigen undt dieses bestmöglicht zu behindern,
darmitt bey der Graffschafft i)Iarsk zue behalten, dae sonst die Reichs-
undr Landes inatrisul diesertweg wüßte verändert werden.

(Von den 17 Siegeln der Ritterschaft sind nur 3 unversehrt erhalten.
Unter denselben befinden sich 3 gnterhaltene Oblaten-Siegel der Städte:
Hamm, Unna und Caincn, nnd unter diesen ist vermerkt: //Die Ver¬
siegelung von seilen der Stätte ist mit diesem Beding vndt Vorbehalte
geschehen: Däfern alle den 32. üulz- dieses 1653ten Jahres zu Dung,
gewesenen Herrn Droste vndt Rittcrbnrtige dieses nicht mit unterschreiben vndt
vcrpetschircn werden, daß alßo auch der Stätte Versiegelungvon keiner
Krafft sein solle p.")

Anlage Nr. 18.
(Copie im Besitze des Mark. Museums zu Witten.)

Lopia Kahserl. ahn Chur-Vraiidcnburg abgegangenen Bcfchlch-

Schrcibcns vmb llsmolii ung der Vöstunge vnndt abfnhrnng der Völker

in den Gülichschcn Landen, cl. ci. Rcgcnstbnrg d. Ist. votodrisAo 1653.
In simili nrntatis mntanrlis I Ahn Psaltz-Nenbnrg.

Usrclinanclt der «Iritis y.
Anß dem einschluß haben Ew. Lbd. zu ersehen, wclchcrgestaldtsich

bey Vnß der Fiirstcnthnmben vnndt Lande Giilich, Clenc, Berg vnndt
Marek Erbvereinigte Landtstendte vermittelst Ihrer ahn Visieren Kahl.
Hoff anwesenden abgeordneten vnter ander(em) beschwert, daß ungeachtet
Ihrer habenden Kahl, vnndt Landtsfiirstl. I'rivilsZisn vnndt sonderlich
so woll von Ew. alß ncgst verstorbcncii Pfaltzgrauen Wolffgang Wilhelm
zu Neuburg L. L. zu verschiedenen mahlen vnndt noch i» .^nuis 16-17
vnndt 49 ertheilten rssolutionsn, Haubt-Usessssn vnndt Landttagß-Ab-
schciden, wie auch des jüngsten FriedcnSschlußes,die in dem vorgewesten
allgemeinen letzten Untschen Krieg in selbigen Landen newerbaneten
Vöstungcn, benentlich Hamm, Lipstatt, Düren, Hinßberg vinidt Sittart,
Brügeii, ^lonjos, liicht clemolirt, noch die Völckcr daraiiß abgeführet,
sondern die Stände vnndt Vnterthancn damit noch immerdar belästiget
vnndt Zravirt werden, mit gehorsambsterBitte, weilen Sie die würckliche
sudclslsvir- viiiidt rswscliruiiA ch iveder vor Ew. noch des itzigen regie¬
renden Pfaltzgrauen Ld. Ld. über vielfältiges ansuchen nicht erhalten

st — In Aehnlichkeit mit den nötigen Abänderungen,
st ^ grüiidllche Ausgleichuiig und Heilung, wenn aber Lubclslivrir — und

UemkäiruuZ, — Befreiungvon einem Uebelstande.
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könne», sondern solches von dein einen anff den anderen verschobenwerde,
Wir wollen als; daß oberhanpt vber cnch hier unter Unser Kahl, aua-
koritok inlorsionirsn vnndt so »voll beh Ew. alß gedachten Pfaltz-
grane» Ld. Ld. daran sein, damit obberiirte Vöstnngcn pari pnssu
nlßobaldtc elomoiiron die Kriegßvölcker abführen, vnndt Sie Key ihren
zirivilogwn gehabet vnndt geschiitzcr werden mögen.

Nun erinnern wir Vnß zwar gnädigst, weßgestaldt in dem Frieden-
schlnß deS Hehl, reichß Ständen zu ihrer Sicherheidt die nottnrfft ahn
Soldaten zu behalten erlaubt vnndt zugelaßen, Alldieweile eS aber mit
dießen Landen also bewandt, daß dieselben außer dieser newerbaiveter
Bvstnngen vnndt (luarnisonnon genugsahmversichert, vnndt dergleichen
slarcke vndt überfliißige Besatzungen gar leicht newe höchstschädliche
nomnlationau zei nicht geringer gcfahr des Reichs cnveckeit vnndt ver¬
ursachen können, znmahlen auch dieses der Landtständt allervntcrthänigsteS
suchen °) den zu Münster vnndt Oßnabrug getroffenen Friedenschluß vnndt
daranfs zei Niircnberg erfolgten geschloßcnen Lxaoutioiw-Rseoss gemäeß
ist vnndt wir dannenhero vcrmelte Landtstendtc in solchen ihren be-
schehenen rechtmeßigen begehren nicht anß Händen gehen können,

Alß befehlen wir Ew. Ld. gnädig, daß Sie oberzehletein der
Graffschafft Marek vnter dem letzten vorgewestenallgemeinen teutschen
Krieg ncwerbawete Vöfttingcn pari passu mit obgcdaehteS Pfaltzgrauen
Ld., Dero wir vnter heutigem elnto gleichfalß wegen Dero in dem Fürstcn-
thnmb Giilich besetzten Vöstungen die nottnrfft ahnbefohlen, alsvbaldt
elomoliron die darin biß daher gehabte drwrnisonnon abführen vnndt
denen Landtttänden vnndt Vnterthanen damit serner nicht beschwerlichsein,
vnndt allcß wicdernmb in den Staudt wie eS damit vor selbigem Krieg
gewesen stellen,

Insonderheit aber den Ständen ohne Ihre Verwilligung weiter keine
Soldaten-Verpslcgnng oder stenarnmouns-Vnterhaltung noch auch andere
Ooutrilwtions-Anlagen anfftringcn, Sondern dieselbeei bcy ihren Landts-
freihcitcn, grivilogion vnndr dem Alten Herkommen ruhig vnndt vnturstirt")
bleiben laßen.

Hienach erstatten Ew. Ld. Bnseren gitädigen willen vnndt Meinung
Dero wir mit pp.

Regcnßburg 16- oatoloris .^.nno 1653.

st ^.uLtorität, ^.utorilöt :c. — Kaiserliche Amtswnrdcgeltend machen.
st ^ Liebden.
st in gleichem Schritt.
st ncnerbanten.
st Wetteifer, Ztacheifernngcn.

Ansuchen, Gesuch,
st steht: ermcltc oder erWelte,
st —ungestört.
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Anlage Nr. IS.
(Copic im Besitze des 'Mark. MnsenmS zu Witten.)

Abcrmahligc Allcrvntertgste. Bitte der Erbvercinigten Giilich-, Cleve-,

Berg- vnndt Märckischcn Landtftcnde anwesenden Dcputirtcn

pro: Longervatione Iuris statuum ^) bei der allcrgndst. Bewilligung voriger

LonUrmation vbcr die zwey Llouv- vnndt Märckischcn Landtagsabschcidc.

I)k. (?) den 10. 9liris (?) 1053.

Allcrdnrchlanchtigstcr pp.

Das) Ew. Katzsl. Mutzt, vbcr der Giilich-, Eleu-, Berg- vnndt

Märckischcn Erbvercinigten Lande pririlo^ion Dcrv allerkräfftigste mann-

toicont^ ^) ncivlichcr thage aus; Katzsl. Vvllkvnnnencr macht vnndt geivalt

vnscre Prle ^) por cloorotnm allcrgndst. versprochen, daranff auch zum

endlichen otioot die Eonürmation über zwctze Clcn- vnndt Märckische

Landttaggnbschcide zn oxpoclisron in Katzsl. gnade anbefohlen, des ersten

nicht weniger als) deS Letzteren halben, sagen wir nahmcns vnsercr Eom-

mittönten ^) allervnterthgsten Dank.

Wcillcn aber obiger Oanürmation ichttvag wegen Ncwcrstatt inserirt

werden wolle, welches uns; darnmb nnznnehinen gantz vnndt znmahle

vnveraildtworlich ist, Weillen durch solche aoooptation tvir vnscre Prle °)

in dein vbcr ihre rechtlichen befngnnge mit dem Herrn Grane von

Schwartzenberg netverstatS ^) halber zu Spetzer befangene» process mcrcklich

vernachtheilc» °), sah woll gar matoriam litis ^) dadurch vernichtigen

tvürdeti, degen wir doch mit nichten instrnirt noch bemächtiget sein vnndt

dcrhalbcn ipso t'aoto ^) nnl vnndt nichtig zu achten wehre.

Als; werden wir vnumbgttnglich Hiebetz genötiget vnndt angetrieben,

Ew. Knisl. Mayt. nllergchorsambst zu bitten, Sie geruhen allcrgndst.

entweder i» gcd. Eonürmatio» des AmbtS Nctverstatt nicht gcdcnckcn,

oder da solches vbcr alle Hoffnung je geschehen solle, dabctz vnserer Lom-

mittonton recht iit kcinerletz weise praosnclioiron ^), fondern ahn die

geringste ullcrvnterthgste maaggcbnng diese heilsahme Eiansal (l jedoch

salva litis pomlontnr Eamvralis l) ^") dabei) setzen zn lagen, damit ivir

vns; versichern, das; der Erbvercinigten Stcndc hierunter vorsiromlos

intro ") wider ihren willen vnndt Lonsons vinb desto weniger gekrencket

oder laoclirot ^-) werde, inas;en wir Miß versichern, das; Ew. Katzsl. Mutzt,

tan^uam supromus tons.lustitiao ^) niemandien sein recht abznschneideti

geineint sein,

Solches wollen Misere allerseits; heimbgelaßcnc Prle. °) vnndt Eom-

mittenton vor eine rcchtmcgigc Katzsl. gnad erkennen vnndt ncbenst

vns; allergehorsambst zu clemcnirsn ^) sich cmbsig angelegen sein lagen.

Ewere Katzsl. Mutzt. Allcrvnterthgst trctvschnldigstc pp.

') Behauptung der Rechtsznstnnde. -) Anfrcchterhnltnng. °) tvobrschcinlich:
M'iueipole. 0 Auftragenden, Anftraggebenden, Vcvollinächtigenden. Slcnstadts.
°) t ennchteillgen. h den Gegenstand des Rechtsstreites. °) thatsächlich. °) im
) orans entschieden. vvrbebaltllch das; die Sache noch vor dem Kammergerlcht
schweben bleibt. ") bestellendes lstiltcresse. verletzt. gleichsanc in böchstcr
Quelle der Gerechtigkeit. ") verdienen.
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Anlage Nr. 2V.
(Copia im Besitze de? Mark, MusenmS zu Witten,)

Ahn die Rom. Kehl. Maytt.
Abermahligcs allcnindcrthänigstcs 8uppücii'en der Erbvcrcinigtcn

Gttlich- Eleu- Berg- vnd Marckischcn Land-Stände lleputiewn vmb
mehr specislvre Verordnung,

vi. ?, d. 10. 9dris 1053.
Hiervff ist an den Bischofs zu Münster Kommission ertheilet

am 18. 9bris 1053.
Allerdiirchlcnchtigster Großmächtigster vnd VnübcrwindtlichsterRömischer

Kayser, auch zu Bngaru vnd Boheimb König P. Allcrgnädigster
Herr.

Auß Em. Keys. Maytt. vuderm 16- Ootobris uegsthin außgclaßener
vnd auß Dero Reichs-Cantzlcyevus vor zwcyc tag zukommeucr schrifft-
licher rosolution haben wir mit allerunderthänigstcr rovorsnt^ ersehen
vnd verlesen, Maß Em. Kehl. Maytt. ausf vnser allergehorsambsteSsupp-
lioiron sich zu erklereii vnd zugleich zu verordnen allergdgst. gefällig
gewesen, worfür Deroselbeu tvir hiemit allergehorsambstenschuldigsten
Danck sagen, vnd Ew. Kcyl. Maytt. zugleich woll versichern können, daß
dadurch vnsere allerseits heimbgelaßciw(lommittonton vnd 10inoipulon
in Dero vnd deß h. Römischen Reichs vorhin schuldigster trew vnd
elsvotion vmb so viel mehr bcstcrckt zu sein vnd mit vnd uebens vus
darinnen beständiglich zu beharren sich allervnderthänigstodliZirt erkennen
werden.

Waß aber belangt, daß Ew. Kcyl. Maytt. aufs vnser Zweytes allcr-
underthänigsteS potitum wegen abstellung der KriegSverfaßnng so ahn
Soldaten alß Bestwig allcrgndgst. rosolvirt, vnd nach lauth deß darüber
ahn bcyde Chur- und Fürstl. Dnrchltt, zu Brandenburg vnd Pfaltz-
Newburg vuderm 16. Ootodris uegsthin abgelaßenen vnd vns eopeylich
mitgetheiltcn Keyserlichen Bcfelchschreibcnsernstlich verordnet, daß die
elsmolition der dabcy spsoitioirton Vestnng vnd abführnng der Lolelntoson
alßbaldt pari pnssu geschehen solle, darbet) stehen wir nit unbillig in
der Vorsorge daß solches darumb ohne mehr spaoml. E>v. Keylc. Maytt.
ferner Verordnung nit woll füglich wirdt werckstellig gemacht werden
können, in deine keiner von beydcn Theilen, wan gleich zu gebührender
pnrition geneigt ivere, der Erste sein, sondern deß vvllcnziehnngeiner
aufs den andern verschiebenvnd also dadurch der verhoffenderellwotns
vorgemclten Keyle. Befelchs zu noch größerer Beschwerder gcsambtcn
ErbvereinigtenLande vnd vndcrthanen in die Harre hinderpleiben tverdcn,
vnd wan auch gegen »erhoffenzu entflehung der würcklichen pnrition
einige remorn vnd außflncht suchen mögten, daß solche fals vnd zwarn

9 wahrscheinlich:?ariation Ausgleichung, Anfhaltnng, Verzögerung,
'Verschleppung.



alssdan vmb so viel mehr solche fernere spcwig.! Keyle. Verordnung von
Nöthen sein würde.

Hierumb so gelangt ahn Ew. .Keyl. Maytt. vnser nahmenS vnscrer
?rinoipa1o allergehorsainbste Bitte Dieselbe geruhen aufs allem Fall
sedoch ohn ungeziemende maßgebung aufs ein solches ltixpockionk st aller-
gdgst. bedacht zu sein vnd würcklich zu verordnen,wordurch alle besorgende
romorao ^) abgeschnitten vnd nit allein mehr höchstgemlte. beyde Chur-
vnd Fürsten zu der anbefohlenen ckomolitionvnd Abführung der Lolckn-
tosen ein gewisser kurtzer torininus anbestimbt, sondern auch dabey solche
anstalt gemacht werde, damit alles also, wie es (in) vorgclm. Kcyserlich
Befelch rechtmässig verordnet ist, würcklich vollenzogen vnd deine zuwider
von beyden höchstgeln. Chur- vnd Fürsten wegen Ihrer gegen einander
beywehrendem snoosssionsstreit habender ckit'tickont? °) vnd cknlousio st
oder sanften einiger anderer Ursachen Ivillen zu fernerer Beschwer der
Erbvereinigten Lande nichts vorgenohmen, noch dicssfals den Erbver¬
einigten Landt-Standen zu weiteren Klagten befugte vrsach gegeben werden
möge.

Gleich nuhn Ew. Kehl. Maytt. hierahn thue, vnß gestalter fache
nach recht, billig vnd zn gebührender erhaltnng Dcroselben höchsten Keyscr-
lichcn ropsoets so woll, alß zugleich auch dahiu gereichig ist, daß wir mit
unerdräglichcn schweren Kosten vns lenger alhie nit auffzuhalten, weniger
ohn würcklichen oKoet vorangedeuteten Keyln. BefelchS vnd also mit
unvollkommener Lxporlition zu unserer ?rineipnlon Bestürtzung vnd
mehrere Beschwer vnS wieder obrücks zu begeben int genöttigt sein / Also
wollen wir auch die hierunder vnscrn 1'rinoipg.Ion vnd vns fernere er¬
weisende große Kcyserliche Gnade mit Unseren allerundcrthänigsten trew-
gehorsambsten Diensten eußerstem vermög vnd schuldigstergebühr nach zu
verdienen nimmer vndcrlaß.

Ew. Keyl. Maytt.
Allcrunderthänigst trewgehorsambste der Erver¬

einigten Gülich- Eleu- Berg- vnd Märckischen
Landt-Stände alhie anwesende Ooputirto.

(Die dann folgenden Namensunterschriftcn:
Oit. Lnrl v. >Vzckieln Istrr. ?u ^Viiw.
Lort. I^rezüror von l^ossolzrooli (??)
Eournck Philip von dem Romberg.
Diecherich (Dietrich) von lVIollroim L M.

sind in der Copie durchstrichen.)

st kZxpsäisos— Ausweg, Auskunftsmiltcl. st Aufhaltungen, Aufschiebungen,
st Mißtrauen, st Eifersucht, Mißgunst.



Anlage Nr St.

Copic der Erklchrung Ihrer Churfiirstl. Dchl. zu Brandenburg anff

daß von Jhro Kayß. Maytt. am 16. oetodiis 1653 außgclaßcne

Bcfchlschrcibcn wegen abführnng der Völckcr vnd liomolirung der

Bestnngcn Ham vnd Lipstadt.

(Im Besitze des Märkischen MusemnS zu Witten.)

Allcrdurchläuchtigster Großmächtigster Rom. Kayser pp.

Ew. Kayl. Mayt. scyndt Meine vnterthänigsten gchorsambsten

Dienste in schuldiger trcwe jederzeit zuvor,

Allcrgnädigster Herr, Auß Ew. Kayl. Mayt. Unterem cknto 16.

pnssnto st ahn mich abgelassenen allergnädigstcn schreibenS habe Ich mit

mehreren? ersehen vndt vcrnvhmen, was;, dießclbe ahn mich aufs etzlichcr

angegebener Giilich- vnndt Clcuischer Stände Oaputirten blosses ansuchen

wegen clsrnolirunS Meiner Vöstungcn Hamm vndt Lipstadt vnndt ab¬

führnng derer darin bisshero gehabten (Innrnisounon befehlend gelangen
laßen,

Nun habe ich zwar hicrauss zuuordcrst Ew. Kayl. Mayt. für die

wallfahrt des hcyl. Reichs; tragende höchste ruehmliche Kayserliche sorgfalt

vnndt wachtsamkeit auch hierunter siihrende gutte Intention mit vnter¬

thänigsten! Danck zu erkennen. Das; aber die ahngegebencn Oosnitirton

vnterm Nahmen Meiner eigenen Stände vndt Vnterthancn dergleichen

unbegründete Beschwer wieder Mich zu führen vnndt der obbcmcltcn

Vöstungcn äamolition zn suchen sich nicht entfärbet, kann Mir anders

nicht denn cmpfindtlich zu gemüth gehen.

Helten auch Ew. Kayl. Mayt. Mir nur die hohe gnad erwiesen

vnndt mich wider diejse von den vermeinten Doputirton geführte Klage

mit meinem gcgcnbericht zu höcrcn Ihr allergnädigst belieben laße»,

würden sie sich zu dicsser Verordnung vcrhoffendtlich nicht haben betvegen

laßen,

Denn Ich kann Ew. Kayl. Mayt. wall versichern, das; die ahn-

gemahlen Ooxutirton von Meinen sämbtlichcn vnndt Clcuifchen Ständen

dessen keinen beseht gehabt, auch die wenigsten in diesser vorgcnvhmencn

weit ausssehcndeii Schickung oonsontirot ^), svndern der größte thcil der¬

selben vielmehr per lixprsssnm oontrackioirt ^).

Vnndt ob sie gleich von einigen widrigen vnndt Unruhigen einiges

^lainlnt erlanget haben möchten, Ist icdoch auch von dencnselbcn dasselbe

vvrlengst ip80 tnoto dardurch hinwiedcrumb rovooirot vnndt gäntzlich

erloschen, das; die sämbtlichcn Cleuischen- vnndt Biärckischen Stände in

corpors darunter auch diese wenigen Eommittonton aufs dem iuengsthin'st

außgcschricbenen Eleu- vnndt Älarckischen Landttag Pcrsöhnlich erschienen

vnndt nicht nur den Landttagß-trnotatoi! biß zum Beschluß beygcwohnct,

st vergangenen oder Vcrivichcnen Monats, st einwilligt, genehmigt, st durch
einen Eigenbolen widerspricht, st jüngsthin.



sondern sich auch mit Mir dieser beiden obbemeltcn Stätte vuudt Böstungen,
wie auch deren Dvaeuntion'st halber richtig verglichen.

Allermaßen der am 4./14. ootolnis gcschlvßene Landttagßroooss
mit mehreren! besaget.

Da Ich den besagten Meinen Ständen insvnderhcit der Lipstatt
halber solche außsührliche rcunonstration thuc, auch sv viel erhebliche
vrsachcn, warnmb Ich zu deren Lvaauation nicht verstehen köntc fürstellen
laßen, daß sie darin auch JhreStheilß gchvrsambstgerne darin oonclos-
oenclirt st, die gl. Dva.oua.tion ferner nicht vrZirt st, sondern eonrmuno
suti'ragiast zu ZRcincr Disposition außgestellet sein laßen,-

Ist also dießer Punkt numehr st eine mit Meinen Landtständcn richtig
abgehandelte vnndt verglichene sache, vnndt Helte dauncnhcro den ange¬
gebenen Doputirton Ew. Kahl. Mahl, mit dießer fach zu behelligenvnndt
deßwegen wieder Mich Ihren Landtsfürsten dergleichen vnbefngte Klage
zu führen keineswegs gebühret.

Zu Elv. Kahl. Maht. bin Ich auch des sicherlichc»vnterkhänigsten
vcrtrawens Sieiver den die vrsachcn, warnmb die Lipstatt nicht zu ovaouiron,
noch ivenigcr die tortitroation zu rlomoliron Ihrem höchsterlcuchteten
Kahscrl. verstände nach erheblich zu sein selbst allergndgst,crmcßen st, dan
pi geschweige!! daß besagte Lipstatt von ie st auß vnndt für etzliche
hundert Jahre albcreit mit starcken Biauren, Thürmcu, Wällen, tieffcn
Greffens vnndt Bvlwcreken tvollverwahrt vnndt befästigct, auch rationo
situationisst vnndt deS hart vorbeh fließenden LipstrvhinbS st an sich so
vcste geweßen, daß sie auch schwere Kriege vnndt Belagerungen anßge-
standen vnndt daherv von männiglichenfür eine Vvstnug alseitz 'st gehalten
worden, vnndt also vnter die bei wehrenden") letzten deutschen Kriege
nelvc erbawcten Vöstungen nicht gerechnet werden kan. Zu geschweige!!
auch daß sie nunmehr in den standt darinnen sie vor alters geweßen,
nicht wieder gesetzt werden kann, indem die landtgräffliche Duarnisouir
die alrcn Mauren zum großen theill gar darnieder gcrißen, vnndt hingegen
andere newe wercke hingelegt, welche, da 'st sie rasirt werden sollen, die
Statt vnndt ganze gegendt zu Jedcrmans Raub vnndt Plünderung offen
stehen vnndt oxponirt bleiben müste, imglcich zu geschweige!!, daß Ich
bnldt anfangs alß die restitutio!! geschehen, die meisten newerbawcten
außcnwcrcke vorlcngstcn albereit selbst clemoliren laßen,

So ist überdem wohl zu Lousieleriren ' st daß es mit dießer Lipstatt
in Wahrheidtalso beschaffen, daß dero äoinoiition dem hehl. Reich vnndt
zuuordcrst 'st dem gantzeu westphälischen Crayß vnndt anderen benachbahrten
ReichSs ländeu zum höchsten schädlich und praosnelieirlielr 'st jeiii würde,

'st Räumung.
') genüllsahrtet, oder beigetreten sind, st nicht auf deren Räumung gedrungen

oder bestände» haben, st in gemeinsamer Zu oder Beistiminuug ?c. ststinninehr.
st Der ^satz ist unverständlich, st je. st tiefen Gräben, st auf Grund seiner
Lage, oder durch seine Lage begründet, st Lippcstronis. 'st allseits. ") bei
während dein :e. 'st dafern oder wofern, 'st in Betracht zu ziehen, 'st zu¬
vorderst. 'st nachteilig.
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Dann vn vornemlich istS vnndt wirdt es ein iedwcder vn passionirtor

selbst erkennen, daß gleich wie von BeHaltung dießer Vöstnng des gantzen

Creyscs zunorderst st die ahn den cußersten t'rontirou st deS Reichs; be¬

legener Lande wollfahrt Iwlsnsionst vnndt Sicherheit zum großen Theile

clopontirt, st also im gcgcnthcil von äomolir- vnndt ovaeuirnn^ dieses

orts daß (das) Reich vnndt sämbtliche westphälischen Stände anders nichts

dann lauter schaden, Verderb vnndt rnin zu gewarten haben/

Eß ( ES) ist auch kein anders zu vermuthen, deun daß so baldt die

newerbaueteu wenigen forliltLutionos vnndt außcuwercke dieser Statt

rasirt vnndt die l^nnrnisouuou gentzlich abgcfiihrt sein wirdt, sich ein

oder ander kriegendes Thcill dieses Platzes wegen dessen bequemer Situation

hinwiedcrnmb zu bemächtigen, die niedergerissenen außcuwercke (: so dan

gar leicht vnndt in geringer Zeit wie es die bischerige crfahrung satsahmb st

erwießen, geschehen kannst himvicdernmb zu ropariron vnndt von nctven

einen festen fnes; dacsclbst zu setzen sich höchst angelegen sein laßen werden.

Solte nun solches, so doch Gott in gnaden verhüeten wolle, geschehen,

wehre es nicht nur vmb Meine Clcuischc Lande gantz vnndt znmahl ge¬

schehen, sondern es würden auch zugleich die benachbarten westphälischen

Reichßstände in die höchste gefahr vnndt vnsicherheidt gesetzet vnndt dcro

Lande, ja der gantze mcstphälischc Craiß aller clot'ousion entblößet vnndt
oujns vis invasionistus vnndt clopruackationitz^ °) offen gelaßen werden.

Woll ahngemerckt, daß anß dießem einigen orthe (: Jnnraßen Ich

vnndt viele andere deß Reichs; Stände bißhero mit schaden sclbjt erfahren st

nicht nur Meine Cleuische, sondern auch alle anderen benachbahrten Lande

intostirot st, bekrieget, in ncwe V>crnhe vnndt Oontritzntion ^) gesetzet,

mit Durchzügen, Einqnartir- vicndt Brandtschatznngen oxiianriist ^) vnndt

in eusersten rnin 'st gestürtzet werden können, so dann genüßlich dein hehl.

Reich selbsten zu mercklichem abbrnch vnndt schaden gereichen, auch gegen

der Posterität 'st nicht zu verandwortten sein ivürde.

Eß (Es) kombt hiezn ferner, daß Ich anff solchen fall in dießcn

M eiiwn Eleu- vnndt Märckischcn Landen nicht einen einzigen Orth, dahin

Ich Mich zusambt Meiner Hoffstadt nffen nvthfall rotiriron nndt ineine

eigeiic Persohn in sicherhcidt bringen könte, haben viiiidt behalten würde/

Dann obwoll Ew. Kahl. Mahl, (i maßen Ich aus; Dero gnädigsten

rosoript ersehe st fürbracht sein mag sambt es mit dießen Meinen Landen

alßo bewandt, daß dieselben außer der Lipstadt gcnugsahmb versichert, so

ist doch kundig, das (daß) alle übrigen in Meinem Hcrtzogthumb Clcue

belegenen Stätte und Böstnngen nicht mit Meinen, sondern mit frcmbden

starcken praosiclps'st, deneii Ich weniger denn nichts zu gebiethcn, noch

zu verbiethen, besetzet sein, so Mir auch biß 'lato, wie fleißig vnndt in¬

st zuvörderst, st Grenze, genauer Vorder-, Stirnseite, wohl mit feiner
Anspielung auf die Wacht gegen Irnnkrcich. st Verteidigung, st abhängt,
st sattsam, st für jedes Beliebigen Einfälle und Plünderungen offen gelassen,
st beunruhigt, feindlich verheert, st Kriegsschatznng. st erschöpft, 'st in das
äußerste Verderbe». ") Nachwelt, Nachkommenschaft, 'st Besatzungen.
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ständig Ich auch deren svaonirunA gesnchct, vorenthalten worden.
Außerdem aber wirdt kein einiger Platz oder Statt, außer der Lipstadt
spssichsiret oder benennet werden können, dahin Ich Zuflucht nehmen,
vnndt dahin Ich meiner eigenen Persahn halber die geringste Sicherheidt
finden konte, Vnndt wcill dann nun gleichwoll im Friedenschluß (Anmaßen
Ew. Kahl. Mayt. in höchstgemclterDero Kayscrl. Ilossript. allergdst.
selbst erkennen«) deS Hehl. Rom. Reichs Ständen zu ihrer sicherheidt die
nottnrfft an Soldaten, so viel sie deren pro sua. ssouritats nöhtig
befinden zu behalten, erlaubt nndt zugelaßen, auch zu dem Bchueff ferner
darin verstehen, daß die von dem kriegenden Theile ossupirko Städte,
Schlößer nndt Böstungen ihren lsZitiiuis I^ossossorih^ (dus) st Ooininis
rsskituirst vnndt Ilhorns illorunr clisposition« pormittirst ^) nndt über¬
laßen, die newerbawete kortitsonkionLS auch sntsnns tantnnr elsstruirst H
werden solle«?, ns vrkss /Vrees vol onstrn eujns vis invusionik/ (bus)
st äopraeclationib^ (bus) pntonnt;^)

So bin Ich der gäntzlichen nnterthäi«igsten Hoffnilng nndt Zuuersicht,
Es «verde die vbangedeutete «n«dt dein Reich selbst höchstschädlicheundt
gefährliche eloinolirnnZ der lipstadtischen neuen fortilreativn (« so auch n««r
in noch wenigen übrigen «vercken bestehet, undt sonder der Stadt enserstem^)
Verderben nicht rasiret «vcrden können «) von einigen Stenden deS Rcichß
ferner «licht beh«rrret roch nr^irst, sondern vielinehr dießer Platz znsambt
der darin loZironclsn geringen Besatzung (««velche gar nicht so starck und«
überflüssig, daß sie einige den« Reich schädliche aenrulation Z («wie Ew.
Kahl. Maht. fiirbracht, erlveckei« könte, soildern nnr in vier schivachen
EompNAilienbestehet«) dem Instruinsnto I'nois geineeS^), inir zu Meiner
eigenen seouritg.Lt gerne gegönnet nndt geruhig gelaßen «verde,

Eß (Es) würde auch sonsten vnndt in« vnverlivfften widrigen fall
e ine nicht geringe Bngleichheidr («daraus allerhandt mißverstandt v««»dr
argwöhn erwachsen könte«) zivischen mir vnndt deS Herren Pfaltzgraucn
zu Ncuburg Ld. ei««gesühret werden, i««de««i Sr. Ld. z«veh vornehi«ie
Vöstlingen, Gülich nndt Düßeldvrff (««velche letztere doch auch vor alters
keine Vöstung geweßen, sondern größeren theilß beh dießem letzte«« Kriege
allererst kork isisi rot «vorden«) nnclisplltirlissi zugestanden, Mir aber diese
einzige zu Meiner sscmritüt noch übriger Orth llilsicmItirslA)werden will.

Ich würde weit ästsrioris sonclitiouis alß alle anderen, auch
geringeren Rcichßständesein undt gehalten werden, Deren keinem, ob sie
gleich Ihre Häußer, Schlößer nndt Vöstungcn bei) dießem letzten all¬
gemeine» teutschen Kriege ansehenlich erweitert, verbeßert nndt mit ncwcr

si Rä»«unng. für ihre (eigene) Sicherheit, h dciß «e. die ihren recht¬
mäßige» (gesetzliche««) Besitzer«« und Herren zurückgegebenund denen nnch eigenem
freiem Ermessen darüber zu verfügen erlaubt (oder gestattet) sein soll, h nur
bis zu dem Grade zerstört oder niedergerissen, h daß «««cht die Städte, die
Burgen oder Kastelle den Einfällen und PlüuderungSzügen jedes Beliebigen offen
stehe««. «) äußerstem. ") Wetteifer, Wettstreit, h Friedens - Fnsttumcnte, den
FriedenSbestimmiliigengci««üß. h erschtvcrt. ">) Ich «vürde in eine viel schlechtere
Lage. kommen oder in eine solche versetzt «Verden, als :c.

WO



innnitiouist)- stattlich kortitmircst, dennoch meines wistcns bist stato die

rasirnnA der newcrbaweten lüi tili eatio neu nicht angcmnthet worden,

Vmidt wollen Ew. Kayl. Mayt. es sicherlich allergdst. dafür halten,

Wehl Ich in dem Wcstphälischen Crayse vor allen Ständen fast die meisten

Stande habe, dast Ich auch dahero bey diestem gantzen Wcrck Blcin einiges

absehe» vnudt inteutiou dahin gerichtet, damit allein dasjenige, wast zn

des Reichst, des CrayseS vnndt Meiner Lande Besten, auch Meiner eigenen

Pcrsohn seeurität immer ersprießlich sein kau oder nach der gebühr be¬

obachtet undt befördert werden möge.

Der gcwisten vnterthänigsten Znnersiclst, daß auch E>v. 5?ahl. Malst.,

in Dero ack importunas preoes st etzlicher ivenigen ineiner wiederwertigen

Vnterthancn ineiner vngehörct an mich austgelastencn gnädigstem Begehren

eben denselbigen Zweck habe vnndt dannenhero mehr auf mich alst einem

Ew. Kahl. Malst, und deS Hehl. Reichs getrewen Chnrfnrsten, als etwa

aufs einen andern, der vielleicht sein wenigstes absehen darin gerichtet,

Jhro allergnädigste reüexion ivendcn vnndt demnach mich in geruhigen

Besitz der angeregten Lipstadt vnndt deren geringen Lnarnisann von

Niemandtcn beeinträchtigen lasten, sondern vielmehr ans oberzehlten er¬

heblichen Brsachen wider Männiglichen dabey Kahl, schützen nndt handt-

haben, Meine vhiie Vrsache klagenden Vnterthanen aber zu erwcisung

mehreren respsets undt gehorsambs gegen Mich, Ihren LandtSfürsten

damit nicht auch andere Vnterthanen ein böses Exempcl darob nehmen

mögen st mit gebührendem ernst anlveiscn werden,

Warninb dan Ew. Kahl. Bläht. Ich hiermit gchorsambstes Fleißes

in Vnicrthätigkcit gebeten haben ivill,

Vnndt wie Ich mich hierin allcrgnädigster crhöernng getroste, alst

bin vmb Ew. Kahl. Maht. Ich desselben in schuldigster äevotiou zn ver¬

dienen, so willig undt bereit, alst schuldig und pflichtig,

Dieselbe hiermit der Göttlichen proteetinn st zn allem selbst ver¬

langendem hochgcscgneten Kahsl. Wolstandt trelvlichst- vnndt zn Dero

beharrlichen Kahscrl. Hulden mich vntcrthänigst empschlcndt,

Ew. Kayl. Blayt.

Vntcrthänigst gchorsambster

Chnrfnrst

Lüllau an der Spree, Friedrich Wilhelm,

den 13./33. ilkris 16Ö3. Marggraff zn Brandenbtirg p..

st unliebsame, ungelegen kommende, lästige Bitten, st Schatz.
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Anlage Nr. SS.
(Original-Urkunde vom 25. Nov. U!53, im Besitze des Mark. Diuseums zu Witten.)

(Tehr undeutlich geschrieben und zuweilen schwer zu entziffern.)

— und hochnötig befunden, einige gcwirige ans; ihren mittel» zn äepu-
tiron undt denselben anffzngeben, auff jetziger ReichStagS-Bcrsamblung
sich einzufinden, bey Ihrer Kayß. Maytt. allernntterthänigst anzuhalten,
daeinit viZore Instrnrnonti zmais der iibcr diesen Ländern noch schwebende
Lnaaessionsstreit bey diesem wehrendem Reichstage vohrgenohmcn,aufs
einem oder anderem Wege hanbtsächlich abgethacn undt zu dessen bcför-
derung das; (daS) sämbtlicheChnrfl. LioileZinin, auch die nöetigen andern
ansehentlichcn ReichSständc aufs geziemende Nanisr impiorirsn i„,dt
dabei) die conssrvation undt nmnntmmnti? der Landes-xrivilsZian alther¬
kommen, gewohnheit, Recht undt gerechtigkeit, als; auch der hierüber
erhaltenen Kayserl. äsarsts undt Endrvhrtheile, gebührlich beobachtet undt
dieser Länder Stände undt eingesessene darwider nicht Aravirt werden
möcgen,

Wofervi aber über zuvcrsicht bey ihrer Kayß. Maytt. etwa auff eine
La^uostrntion gedacht werden möchte, welches da» besorglich zu einer
totai-elasoiation °) iindt rnin anßschlagenwürde, als; Helten die Herren
Doputati (Dcymtirtön) sothancs unvermutetes Vohrnehmen bestmöglichs
zue hintertreiben, undt dabcy allernntterthäenigst zu erinneren, daß die
Landt-Stände wegen untterschiedtlicher auffgerichteter Verträge undt anderen
erheblichen Ursachen darin keineswegs consantirsn noch einstimmen
könne>i, noch wirdt hiermit den Herrn Oaputirtan oxjrrssss oommittirt
undt auffgegcbcn,mit keinen HoiiZionssachenbey dieser Ihrer LommiWion
an dem Kayßl. Hoffe (sich) zii bemühen, noch diesen punat per (laaretmni
voi incliraotnm zu toucürircm sich daeselbst gäntzlich zn bemüeßigen.

2. Diesem nach weile mehr allcrhöchstgl.Ihrer Kays;. Maytt. in
Zhris 6) 1651 vermittels deren von Ihren damaligen in diesem
(slüimcümnLande spscüniitar abgeordtneten gcsantschafftdenen Gülich-
Clev- Berg- Niärckisch- nudt> Ravensbcrgischcngesambten viiz-rta» Landt-
ständen gethaener xroimsition under anderem Dero Kayserl. schütz undt
dieselben bey Ihrer hergebrachten Freyheit undt privilsZion, althcrkommen,
gewohnheit, Recht undt gerechtigkeit kräfftiglichzn schützen undt zn handt-
haben allcrgdst. haben otloriren laßen,

Alß sollen höchstgl. Jhro Kayß. Maytt. bey Ihrer zweiten aller-
gnädigstcn nnclitznt?, doch uro roimta s?), vor allsolchcr sonderbaren
Kayserl. gnadt undt zu denselben vnz-rton Landtständen habenden aller-
g>nidigsten hohen protootion nahmenS ihrer Herren prineipalsn, die ge-
sampten Herrn Depntirtsn allerunttcrthgst. schnldgst. Danck sagen undt

') in Kraft des FriedenS-Justrnmeuts. um Hilfe anzuflehen. °) Anf-
rechtcrhaltnug. beschiucrt. völligen Trostlosigkeit. °) ivilligcu, ciuivilligen.
') weder direkt noch indirekt zu berühren, ch Ootober.
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dcmnegst Ihrer Kays;. Maytt. derselbe» bcstendigcr allergchorsambsten
trcw undt clovotiou in alle wcge versichern,mit cbenmeßigerbitt, daß
Jhrv Kayß. Maytt. nttcrgnädigst gernhen wallen, vermittelst wiircklichcr
acheLtnirrmA solcher Dcrv Kayscrl. hahcit olidrta mchrbcsagtesämbtliche
Erbvereinigte Landtständte darinnen noch mehrcrs zu ouLouraZireu»),
undt dieselben bey Ihren herbrachten Frcyhcitcn undt von Ihren l. (lieben)
Voreltern so thewcr erworbenen priviloZieu uitdt wvlerlangten bcgnadung,
alten Herkommen, gewvhnheit, Recht undt Gerechtigkeiten undt darüber,
so viel die Giilich- undt Bcrgischcn bctricsft, so von Ihrer Kayß. Maytt.
Herren Vattcrn glurwürdigster gedeehtnuß,alß anch von ihro selbsten aufs
cingeholctcS gntachtcn ciites gesambten höchst anschcntlichen Chtirfl.
Callas (uum) cum ploui88ima. Eoausac; coAnitioinz nach nndt nach
allcrgnädigst anßgclaßene rasrriptis rloerstis undt Endtvrtheilcn, auch
darauff itsrato ^) erfolgten pariko>)-8 ot irmnclatisoxeaukorialibp (bus)
Ivic nicht wciniger die Clav- nndt iVlüralrischen bey dem Churbrandenburg.
Hanbtreeesn in Fnuo 1649 in omnibus 8uis ab 8inguli8 elan8u1i8 °)
ohne untterschcidt, rouliter ot cum elioLtu in Kayßl. gnade zu schützen
vndt dero krcftige protoatiou uitdt inanubenonti? derselben also wider¬
fahren zu laßen, daemit nroelianta autboritats 0a.a8arc!u ^) Sic deren
bestcndiglich versichert sein undt von Jedermenniglich unangefochtendabey
ruhiglieh plcibcn, noch >vie scithcrv vohrangczogencnChurbrandenburg.
HaubtraL<Z88 svwoll, alß auch von Herrn Pfaltzgravcn Fl. Dhl. ab Fo
1649. Dtirch beharrliche eontravantiono8 ob i»1rac:tionc>8 privilo^iorum
pakrino et cleeretorum Imporialum te8to ip8a kaoti evielonlia, pro
libito undt mehr alß zu viel biß anhero geschehen, dacwicdcr inß-
künfftig ferner beleidiget zu werden sich nicht zu befahren haben, sondern
Ihrer Kayß. Maytt. alß veno protsotori privile^iorum patriae zu
Dero und Ihres Höchstlöbl.ErtzhaußeS unsterblichenrhumb ihre eon8er-
vation cintzig nndt allein mit allerunttcrthäcnigstcnDancke zn attribuiren ^),
von tvolglten. Giilich-, Clev-, Berg-, Blarck- undt Ravensberg, gesambten
Erbvcreinigteu Landtständte» allcrgchvrsambst vcranlaßct, undt in ihrer
zu Ihrer Kayß. Maytt. tragenden alleruntterthacnigstcn schuldigsten trew
und äevotion daedurch umb so viel mehr stimulirt '^) ^,„vt besterckt
werden mvcge.

3. Dieweilen nun mchrbcinl. sämbtliche Erbvercinigtc Landtständte
weder ihrer herbrachten Freyhcit undt priviloZia svwoll alß auch gegen

>) Jnwerksetznng,Verwirkliclmng. 0 ermutigen, aufzumuntern. °) mit voll
ständiger Untcrsuchuug der Sache, der llmstände. 0 wiederholt. »bi Folgc-
lcistnngen und vollzogeneu landesherrlichen Befehlen? °) in allen eigenen und
besonderen (sonderbaren) Vorbehalten oder Verwahrungen. ') in der Thal und
mit Erfolg. °) Schutz und Erhaltung (Aufrechterbaltung). ") mittels kaiserlichen
Ansehens oder vermittelst der kaiserlichen Gewalt, "h durch beharrliche lieber
tretnug und Verletzung der Vorrechte(Freiheiten) unserer Länder und der kaisem
lichcn RechtSentscheidnngklar durch die Thnt bewiese»,nach Willkür py. ") als
den wahren Beschützerder vaterländischen Freiheiten. ") beizufügen. ") ange¬
trieben.
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des wissentliches altes herkommen, gewohnhcit, recht nndt gercchngkcit nndt

darüber an Gülich nndt Bergische seith, lvie Vvrgtlt., nach nndt nach

erhaltene Kayserl. .juclionta, wie nicht wciniger die Clev- nndt Märckischen

gegen den buchstäblichen inhalt mehr angeregten Hnnptroooss, vvn beiden

Ihrer Chnr- nndt Fürstl. Dchl. Dchl. Brandenburg nndt Newbnrg, wie

landt- nndt reichSknndig ist, -lo praotorito etzlichc Jahr oontinniiliolr

tnrdirt-) nndt beleidiget wurden, nndt mit nbcrhanbt Fravaminidui-

nooumnliret feint, ninb deren gdstc. remoclyrnnA H nndt abstcllung bey

vor hvchstgl. Ihren gnädigsten Landes-Fürsten nndt Herren anff alle

ab /^.nno 1649 biß anher gehaltenen Landtthagcn Sic zwaren so schricffb

alsz mündtlich nntterthäcnigst einkummen, nndt dennoch nichts erhalten

mögen, vielmehr aber anstatt derselben verhoffter nndt gcbettcner Erledigung

anff alles ihr flehen nndt bitten dieseß erfolgt, daß grnvnmina, Zrava-

minibv (dus) noonmulirt ^), nndt über das Vvn deS Herrn Pfaltzgraven

Fürstl. Dchl. denen Gülich nndt Bcrgischcn Landtständen, alß dieselben

wegen nichtabschaffnng ihrer gravaminnm zuui höchsten siolirt ^), nndt bey

Sr. Chnrfiirstl. Dhl. init geziemendem rospsot so schriefft- alß mündtlich

sich deßwegen nntterhäenigst geklagt, fast nngntlich, nndt also zugesetzt

worden, wie vorbesagte Ihre clopntirtsn anß dem Verlaufs deß zu

Duißeldorff in ^lartia I65l nndt in ^prili ncgsthin znc Dnercn (Düren)

gehaltenen Landtthags vorhin genngsamb, tvo nicht überflüssig bckant ist,

nndt anff begebenden nvetigcn pfall sich dcßcn nützlich zu bedienen,

auch davon gehöcrigen vrttcrn aportnrs I zu geben, ihrer bekannten

cloxtarität und clisorotion itach wißen werden, bey so bewanten fachen

allerseitß illtorossirta vnvrta Laitdlstäildte es pro oansn clospornta

halten, bey offt höchstgl. Ihrer gdst. Landesfürsten nmb die so offt nndt

so viclhmalß «snasi aontinnn soria nsiscino vol minima truotu nntter-

thäenigst clexiclarirto gndste. satislsiotion in alsvlchen ihren Zrava-

ininib^ (1>ns) ferner anstichen eilten Überfluß zn seilt darnnib crachteil

nltiß, daß deren rotro natu klarlich nachsuchen, welcher gestalt bey offt

höchstgemclt. Ihren Chnr- nndt Fürstl. Dhl. Dhl. man darzn die geringste

incsiination nicht verspüre» können, noch von denselben ihren allerseits

getrewen vnzmton Landtstäilden also einige gdste. ranl Zntiniaotion ilicht

zu hoffen, allermaßen den Gülisch- nndt Bergischen theilß in ihrer aller-

untterthäenigstcli beantlvortung der damaligen Kayscrl. Proposition im

8dris 1651 deßwegen euigcfnhret nndt ihren übrigen Erbvereinigten

si wörtlich wohtl schon seit vergangenen (früheren) Zeitcli her, hier jeden¬
falls l nibctreff des Vergnngenell. si fortgeseht bennrichigt oder l eeiliträchtigt.
») und überhaupt mit Bedrückungen überhäuft, si Abstellung, sy daß Bc
drürlungen ans Bedrückungen gehäuft. «) schmerzlich betrübt. ') Eröffnungen,
Alitteilungen. ch Geivandtheit und Verschwiegenheit. fiir eine verzivelfelte
Vache heilten. gleichsaui in fortgesetzter (oder »inntterhrochencr) Reihe ohne
oder mit ganz geringem Nahen, "i begehrten gdst Emtschndignng (oder Befric
dignng). '5 illir unvcrsländlich. 'si N'eigillig. ") sachliche Genngthnnng.
'si Vorschlag iili Ootobor ILöl.



Mittglieder» oopchlich oowmnnicirto Klagte (Klage) undt bcschwcrnüß

solches übcrflüßig nachsuche» thun, so haben »ichrbesagte Gülich- Cleve-

Berg- Marek undt RavcnSbergischc vnz-rto Landtständte »ach anlag deren

von ihre» Lieben zwnoäooossoribuZ ch vor anderthalb hundert Jahre»

auffgerichtetcn undt von denen Rom. Kayscru allerguädigst oonlirmirt-

undt brstcttigte» rnian Sich uothweudig bcysaiuen thuu müeßen, vndt zu

Ihrer Kaysl. Maytt. als; dem höchstgcehrteu Oberhaubt deS heyl. Röem.

Reichs undt dieser Gülischeu Laudte Ober- undt Lehenhcrrcn, rti sn^ro-

wum ^ustitino tontom ch, in solchem bcy Ihrem gegeuwcrttigeu anliegen

undt hohen nöethen Bermittelß dieser spsoial- abordtnnng undt rleputation

Ihren allernnttcrthäenigstcn roour8uirr ch zu nehmen sich rosolvirt, welchen

der Giilich- undt Bergische» Laiidtstände vorgenil. bereits totalitär in-

strnirton ^) Verlaufs, weile» uti oansa oonnnunis von ihren übriegen

Erbvereinigtcn Blittgliedern angcnohmen, dcrgebühr zu afftersolgcn undt

mit andern vorcrzchlten bcschwerden mehr nllerhöehstgl. Ihrer Kayßl.

Aiaytt. nllcrgchorsambst zri erkennen zu gebe», undt dieselbe nahmens der

gesanipten vnvrton Landtständte daranff in allergehorsambster rlovotion

zu bitten. Vortvolglte. Hcrrcir cloputirton hiemit antlrorisirt »verde»,

gestaldt Jhro Kahsz. Blautt. dieselbe»» untter solchen beharrlichen pres-

suron undt trangsahlen nicht lenger also hiilff- undt rrvstlohß erliege»

laßen, sondern vielmehr alß ein gerechter Kayser undt bcy aller wcldt

hochstbcriihnibter .IriKtitinrins obgeinelte gesanibre vnz-rto Landtständte in

solchen ihren recht- undt billichmäßigcn allernntterthäenigsten rlosiclor/s

in Kahserlichen gnade» erhöeren, undt vvhr hochstgl. Ihrer Chur- undt

Fiirstl. Dhl. Dhl. rc>8i»o. °) nicht allein zu würcklicher arl implirnnZ

vurangeregter niit Dero Chnrfiirstl. Handt undt Jnsicgel bestettigten undt

so hoch bethcwcrten Hanbtroooss undt zu dcrniahliger real gdste. ronroel/r-

undt abschaffnng ") aller undt jeder oontra privilo-sia patriao denselben

anfsgcdrnngenen Kravnminnm, sondern auch zu gebührender genügsamer

roMrntion undt Wiedererstattung alles deßen, so den )>riviIoZ^s zinviedcr

mehrgmlt. Erbvcreinigten Landtständen undt Bntterthanen clo t'aoto abge-

nöeliget, anß diesen vnvrtcn» Landen oxtorguiit ^) undt geprest, cum

omni cinmno ot oansn. zu rhu», verniittelst Dero Kayserl. Hohen

antlnzritüt ernst und gemeßcnllich Verinvgen undt allergdst. ai»»vcise»
»vollen,

Wan auch die vor Jahresfriest zwischen beiden Chnr- und Fürstlichen

Häuser» Brandenburg undt Psaltz-Newburg p. verglichenen undt von

allerhochstgl. sichrer Kayßl. Blaytt. allergdst. anbefvlhencn abdancknng der

' Borgängern im Amte. ") als höchster Duelle der Gerechtigkeit, st ihre
Znslncht. st völlig ins Werk gesetzten. st.> wahrscheinlich! wie ein gewöhnlicher
(gemeiner) Rcchtsfall. st After-Folgen — falschen Folge», oder sollte eS »ider-
hanpt! ?iachsolgen heisten? st Aedrückntigen. st Wünschen, st wahrscheinlich
AlMr. von ro5i>oeiivo. 'st ivahrscheinlich t Grfn'inng. ") und zu dermaliger
wirklicher gnädigster Abstellung und Abschaffung, 'st abgepreßt, abgezwungen,
'st ob t mit jedem Schaden (?) und Falle oder Ursache?? —
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Lolclatesos, beiderseits biß eluto nicht erfolgt, svndern eine gute anzalh Z

derselben äs praosomi ^) noch in Dienst geholten, mich der zu derselben

LukRiztont? ^) erforderter nneterhalt diese ohne dem dnrch sdeu) vorige

Jahre hvchstschädtlichen Krieg zninalhe erschöpften undt gantz anßgemcrgeltcn

vn^rton Lande nndt höchst bedrengte Vntterthacnen den privilog^s

xatriao^) nndt obgl. Hauptrociosn zn gegen gantz unverschuldeter weiß

(Weise) von vffthöchstgl. Ihrer Chur- nndt Fürstl.°Dhl. Dhl. anmäßlich

aufgedrungen wirdt, tvclche alzuschtvere undt der Zeit unnötiege Kriegslast

denselben länger zu ertragen unmöglich. So sollen bey Ihrer Knyßerl.

Maytt. nahmcnS Ihrerseits Herrn Committentan undt prlo. (Principale)

Sic, äoputirto gleichfalß dahin allergehorsambst einkvnunen nndt Ihnen

bestes Fleiß angelegen sein laßen, dacmit puao vnivorsuli moelu in

Imporio viZonto ch, nachdeme beide Chnr- nndt Fürstl. Hänscr nnnmchr

auch roaonsilzwt °) undt vor Jahresfriest entstandene malus ^) dnrch den

vcrmittclß der Kahserl. Gesantschafft intorrontion ^) erfolgten undt von

Jhro Kayserl. Maytt. allergnädgst. bcstettigten Vergleich Gott Lob gäntzlich

abgethan seindt, vffthöehstglt. beiden Chnr- nndt Fürsten nach anlaß

dcßclben die untter andern dabei? verglichene abdmickung Ihrer noch in

Dienst habenden iniiitius^) vnverlengst roulitor zu uelimchlireu ^) und

dem Kaiserlichen deßivcgen außgelaßenen iviedcrholtcn allcrgnädigsten

Bcfelch, (ob-)gleich sich solches zn Rechte gebühret schuldigste Folge zu

leisteu, wie ungleichen die ooausivno Kolli ") ntiffgerichteten neiven lorti-

tloutionon undt föstungeit (i deren eS jetziger Zeit nicht mehr bcdarfs ch

äoiuolirsu undt niederreißen zu laßen ernstlich gebetten nndt angehalten,

undt also diese vnzmton Lande undt Vntterthanen mit deroselbcn un-

nöetigcn bcsatzt- undt nnttcrhaltnng, wie nun eine Zeit lang geschehen,

gegen der gesampten vnz-rton Landtstände unttcrthäcnigsten Danck undt

willen lcnger nicht fitruvirt iverden, svndern der Kayserl. Allcrgnädigsten

crlcdignng solcher Ihrer überschweren Kriegslast sich je bälter je mehr

zu crfrcwen haben, vnndt daS (daß) auch die beiden Chnr- undt Fürsten

ohne vohrbcwnst undt bewillignng der Landtstände vermöcgl. unttersehiedtlich

ausfgerichtete Rsaosso, aontru notoriu privilognu putriuo^) in Dero

Landen keine Bölcker mehr werben, noch einführen moegen, nndt solchen

pfalß die Landtstände selbige keineswegs anzunehmen, weinigcr denselben

einige bcystcwcr zu thun nicht gehalten sein sollen, auch daß allen LandtS-

Jngcsesscnen solche»! nnwesen sich beyznpflichten bey hoher namhaffter

straeff lnliikirat^) iverden möcge.

5r. Dergleichen sollen die Herren eloputirton bestes fleiß daran seyn,

dacmit von Ihrer Kayßerl. Maytt. dieser Erbvereinigten Lande herbrachten

Frechheit undt chriviloZium, Altherkommen, gewvhnheit, Recht undt gcrechtig-

>) Anzahl, ch gegenwärtig, ch llnterhalt. ch den Vorrechten dcS d'aterlandes.
°) Iveil ein allgemeiner Friede jetzt eben im Reiche besieht. reooneillirt ver¬
söhnt, ausgesöhnt. ') Beivegnngen und Erregungen, ch , ermittlnng. ch Nlilitär.
") zu verwirklichen. gelegentlichdes Krieges.

") gegen notorischeUhatsächliche? Privilegien des Vaterlandes, ' ch verhindert.
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keit, auch denen Gülich- midt Bcrgischcu zum letzt Vahr Jahr mim coZ-
nitiono oausao crthciltcu Kaysil. rsaoriptis, äcwrokis ') undt Endtvrtheilc,

wie imgleichcn mchraugcregtcm Hauptracsss znetvicder, alles eigemächtige

austschrcibcu der stcwren °) (lauster denen, so auff öffentlichen Landtagen

derselben untterthäcnigst eingcwilligct werden möchten:) sie haben auch

nahmen, wie sie wollen, hochstgl. beide Ehur- undt Fürsten, wie imgleichcn

alle» undt jeden Chur- undt Fürstl. Bcanibte» nndt Dienern auff ihrer

gnädigsten Herrschafft bcfelch dergleichen uncingcwilligte Lollcmwn zu

ropartiron undt einzuefordern por manclata, oassaroa posnalia inlnstitoria,

sins olauknila ernstlich verbottcn, auch von Ihrer Knyserl. Maytt. aller¬

seits inkcmosmrta Laudtständte undt Bnttcrthanen dabei) undt gegen alle

fernere besorgende attentatn, in Kayscrl. gnaden krefftiglich gehandthabst
die llontravsnkionoL aber so woll zu schuldigster allcruntterthäenigster

folgleistuug solcher in>>il>itorial-man<lata ^), alsi auch zu würellicher er-

stattung derer denselben einverleibter pföeu, Uoolarakiono praevia °) anderen

zum abschew alles ernsts angehaltcii iverdcn iuöegcu.
6. Dast (daS> jus oollootancli zu proserpnrunA st der Laudtstände

rechten s undt svnstcu zu ihrer nnvernicidentlicheu redtlicheii nvtturfft be-

treffcndt, weilen man Gülich' undt Bergischen Thcils 1637 darüber

untterschicdtliche special Kayscrliche clocmeta erhalten, dergleichen denen
Llev-, .Vlarost- uudt llavensber^isolren auch zu ihrer abgenöttigtcn

clokension nöetig, so hatten allerseits vinnter Lande ilopukirlo con-

gnnotis oporis ei oonsil^s omni melior! moclo, dahin zu colliiniren,

dacmit von Ihrer Kahserl. Maytt. jctz. gcmlt. die?-, Marek- undt Ravens¬

bergische Herreu Landlständc solches gleichfalst nit allein allergdst. eingcränmbt,

uudt derselbe mit dergleichen Kayserl. lstonoossion undt Berurdtnung, >vic den

Gülich- undt Bcrgischeu bereits geschehen, sondern auch eo praevia allerseits-

interossirten vnvrke» Laudtständte Dero Kayserl. hohe Handt gegen

Jcdcrmänniglich dabei krefftiglich gebottc>i, noch sie i» solcher eolleetakio»

behindert, weiniger vffthöchstgl. Ihrer Chur- undt Fürstl. Dehl. Dchl.

gleich den Gülich- undt Bcrgischen vor Jahrßfriest, uudt noch newlich

geschehen, in derselben reoopkur den PfenningS-Älstr. ^) cinzngrciffen

verstartet, sondern vielmehr ernstlich inlrilnrt'st dessen unverhoffter

Vcrpleibuug die gesampteu Erbvereiuigten Laudtständte proptor Uolootum

mocliornm Ihre Uopntirkon vom Kayserl. Hoff nndt diese cloputation
') mit rechtlicher Untersuchung der Sache erteilten Kaiserlichen Bescheiden.

2) Steuern. -st durch kaiserlicheStraf- und Verhindernngs-Befehle ohne Ein
schränknng. st Ucbertretnngeu. st landesherrliche Verbotsschrciben(Einhnltnngs
befehle». " Pän - Geldstrafen, durch vorhergehendeErklärung ,'c. st ob: „DaS
Recht der Lnndstnnde, sich mit Bitten zu gerichtlicher Belnngnng (oder zur Ver¬
folgung! zu wenden" :c.'?) — oder ob: „DaS Recht der Landstände, zu sammeln
zu gerichtlicher Verfolgung (ihrer Angelegenheiten" ec. ? jinir nicht verständlich),
st Verteidigung. st ob: gemeinschaftlichwirkend und beratend in alles ver¬
bessernder Weise zu wirken?

ist nachdem dies (das) vorausgegangen, 'st s nmmlnng. ' st Stener-Einnahine,
Steuer-Erhebung, 'st Miinzmeister. — Hier wohl . teuer bkcceptor (oder Steuer
Einnehmer), 'st gehindert, 'st wegen deS Mangels der Vermittlung.
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zu revocironZ nicht genöetiget, noch denselben alle ttokvnsions-mittel auff

solche ardt gantz abgeschnitten, auch derselbe» total oxprossion ^) mit

ihre» selbst beliebigen contravontioml»^ (bns) at inkractionikv (louch

privilaZiorum ^) bcy der verspürenden Kaypcrl. Lonnivant? immerfort

beharrlich zu oontinuiron °), offt höchstglte. beide Chur- undt Fürsten

nicht destomebr animirt^) tucrden morgen.

7. Nachdem auch der füuff vnznckon Landtschaffte» undt in spcwio

denen Gülisch- undt Bergischen Pfennings - Meister» in rsooptura darin

anff den Landtthagen aä clivor^os ?8us ^) cingewilligtcn geldern, denen

LandttagSabscheiten, ^) undt darüber von den Ständen spooialitor ausz-

gcdingten (lonclition '^) zuwicder von des Herrn Pfaltzgravcn Fürstl. Dchl.

nicht allein nach undt nach eindracht beschchen, sondern auch ahn deren

platz andere newe Itseoptorvn vohr JahrSfrist angesetzt, welche die gelder

von höchstgl. Ihrer Chnrfl. Dchl. >vcgcn mann torti militaritar'ch bch-

trcibcn undt ml alios clastinatos vsus, der ständt umviszcndt dieselben

verwendt, wie ungleich die cinfordernng der von denen Schwedt- nndt

Hessisch vor dreyen Jahren anßgeschricbcncn satislaotiaiw-geldern noch

anßstchcnden geldern, so sich in beider Fürstcnthumben Gülich nndt Berg

acl etzlichc viel Thanscnt Rthlr. erstreckcnt, vorbesagtcn beiden PfenningS-

Meistcrn von des; (deS) Herrn Pfaltzgravcn Fürstl. Durchl. anmäßlich

bcspörret (gesperrt) worden, dae doch mit dervselben gdstn. belieben in

kraft irer (ihrer) Fürstl. Handt undt siegelt, wegen dereit zu crstatrnng

allsvlcher Hessischer satistaotionsgclder vor andcrthalbc Jahresfriest von

ihnen gethaener ansehentlichcn antieipation ^) mchrbesagter Pfenuings-

mcistcr von obenbemelt. Gülisch- undt Bergischen Landiständcn in solutnm

assignirot ^), als; ständen solche dem altherkommen, gcwohnheit, recht

undt gercchtigkeit tviederlauffende contravontioiws ^) Ihrer Llays;. Maytt.

von den clcgmtirton allergehorsantbst vvhrznpringen, undt dcrv hülffliche

gerechte llayserliche Handt zu der Stäitdtc krefftiger allergndstr. manuto-

neitt?, ^) atich hierüber auffS allerbestes innnermvglich zu imploriren. ^)

8. Weile auch höchstgl. Chnr- itiidt Fürstl. Dchl. Dchl. mit den

oppiAnoralionikuK cw alianationilms ^) Dero clomain- undt Cammer-

güttere, auch ein nndt andere Dorffschafft, ja, gantzer ämbter Versetzung,

so viel eines jeglichen Landes privilaMS nndt offt angeregten denen

Gülisch- undt Bergischcn Landtstäudten zum besten außgclaßcnen Kayser-

'j zurückzurufen. -) gänzlicher llitterdritcknng. gesetzliche,llebcrtretnngcn tind
Verletzungen der LnndcSgcrechtsame. ^) ptachsicht, heimliche (stillschweigende) Ver¬
günstigung. cinznhnltcn, zu verbleiben. °) angereizt. zu verschiedenen
Verwendungen. ch Landtags Abschicdeit. besonders ansbedungenen, oder
besser nuSgcmnchtcii Bedingungen. Eintrag, Benachteiligung. ") mit
starker Hand militärisch (mit gelvaltsamer Hand durch Militär).^ '-) wtd zu
andern bestimmten Zwecken, "j Vorausnähme. ") ob: gcineinsam (Alle für
Einen und Einer für Alle) ZahlnngS-Anweisung gegeben?

>h gcsetzividrigc Handlungen. ^) Handhabung, vier: Anfrechterhaltnug, Er¬
haltung (der Gesetze). ") u>n Hilfe zu bitten, anznslehen. "h Verpfändungen und
und Entfremdungen (Veräußerungen) der Domänen ee.
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liehen c1ooi8io»iftu8 ') zugegen pro iisiitu-) eine» absonderen iveg Ver¬

fahren, maßen unttcrschiedrliche gantze Acmbter davon schon verschenckt

undt versetzt sciudt, deren LontinZont ^) in dcit LandeSstewren ^) auch den

übrigen Acmbtern zu last kombt, undt daß also mehr da» Höge (hohe)

Zeit, daß dergleichen selbst beliebige wißendtliche Dontruvö»tio»o8 aufs

dienliche Wege gestcwert werden,

Alß tvirdt den Herrn äoputirto» hicmit aufgeben, Jhro Kayß. Maytt.

ebenmäßig nahmens ihrer allerseits principalo dahin zu implorirs», vaß

nicht allein die iviedereinlösung solcher wieder eines jechlichen Landts

privilogio Berulio»irt<z°), vcrschenckte undt versetzte Domains», Camiuer-

güttcr, Dorffschaffte» undt Aembtcr, °) hbchstgl. Ihren Chur-undt. Fiirstl.

Dehl. Dchl. zu befclhen, soudern auch dergleichen alisnationon ob oppig-

norationon inßkünfftige per snris romicliu ^) ernstlich zue inffiftirou ^),

Derosclben allergnädigft gefällig sein wolle, dacmit bcy desto längerer

oonuivonti?") Se. Fiirstl. Dchl. oder Dero 8uooo8oroic'") die unentberliche

8»>>8i8tsnt!? 'st nicht abgehe, noch die untterhaltung ihres Fiirstl. kvstbar-

lichcn standts denen Giilisch undt Bergischen Vntterthanen aufs solche weiß,

ohne ihr Verschulden, nicht zuletzt zu last komme, welches vor Gott, in

ooiwoisntia 'st sowvll, alß auch sonst bey der werten Polarität 'st

mehrgeml. Landtstäudc alß patriao tutoribcm '^), gewißlich vnverantwort-

lich fallen würde, der allcruntterthäcnigsten Hoffnung lebend, Jhro Kayß.

stNaytt, alß dieser Erbvcrcinigter Lande Ober- undt Lehenherr, auch wegen

ihres undr deß Hl. Röem. Reichs mit dabcy vor8ironclo8 intoroo 'st deine

also oonnironcio '") zuzusehen niit nichien, vielmehr aber darinnen freundt-

luh zu romollpro» 'st, von selbst allergnädigft geneigt sein würde.

9. Vorgesetzte pro88urou 'st, trangsahle undt beschweren 'st osftgemltr.

füuff vnz-rtor Landtschafftcn unscrß darob aAoni8irs»cIo» lieben vatter-

landts sollen mehr allerhöchstgl. Ihrer Kayß. Maytt. die gesamptc -lopu-

tirto nusfS allcrbcweglichstc, undt mit geziemendem respeot, klagend zu

erkennen geben, undt Dero bestellte Löbliche ReichShossradt pro aclmini8-

tiationo su8titiao-') dariibcr gebiihrendt anruffen, auch dernöctig daß (das)

DioLtoralo ooliogium gleichmcßig anlangen , umb bcy allerhöchstgl.

Ihrer Kayscrl. stNaytt. dieser gesambten vnz-rto» Lande ausf gute fueg

(Fug) bestehende gerechte clomllsria-st, nach anlast Ihrer Kayst. Alaptt.

dariibcr in r^o. 1636 eröffneten gcitachtenS vermittels ihrer vielgiiltigen

st Entscheidungen,
st nä libituin i nach (freiein) Belieben, st Pflichtbeitrag, pflichtmäßiger Teil,

st Laudesstcuern, st verschenkte, veräußerte, versetzte, st betrifft daS Amt Neu¬
stadt vergl, den 3, Jahrgang dieses Buches 1888—89, Seite 109, st durch
Rechtsmittel, auf gesetzlichem Wege, st zu untersagen, st oomuvörix - Nachsicht,
heimlicher V ergünstigung, Duldung, 'st Nachfolger, Erben, Thronfolger, ") llntcr-
hait, Lebensunterhalt,Auskommen, 'st imGewifsen, 'st Nachwelt, Zlachkommcnschnft,

als deS Vaterlandes i chntzer, 'st mit unterlaufendes Interesse (Vorteil,
Nutzen), 'st durch Nachsicht, 'st abzustellen, abzuhelfen, 'st Bedrückungen, 'st Be¬
schwerden, «>. mit den, Tode ringenden, f.lr^ die Rechtspflege, -st kurfürstl.
Coilegitun, ^st bitten, lei demselben tit eud vorstellig werden, ^st Wiiitsche.
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allcrgchorsambsten inkorvontion ^) bestmöglichst zu sooninliron ^), wozu

dieselbe proptor notorianr oans-ro justitinn» ^) vcrhoffentlich gntenthcils

ctzliche über anjz derselben hoch uudt ansehentliehe Mitteln, auch iu roMrcls^)

ihrer uutter dieser füuff viiz-rkon Üandschafftcn Lvbl. Rittcrschafft, annoch

habenden naherblnls nndt anvcrlvantcn, vornemblich gst. (?) propoinliren °)

nndt ungern znschen werden, dag dermalen leiderlich (leidendlich oder

liederlich?), wie zwo -l-ttor (?) ein tneto °) geschieht, die priviloZia.

patriae ^) ferner gleichsamb nntter die füg gctretten, nndt diese sämptliche

viiznton Gülischen istande mit (den) denselben ungehörigen Ständen nndt

Bnttcrthanen also Ivic c's fast daß (daS) ansehn hart, in cnic nnlcidtsame

dies vrts unerhörte, wciniger (viel »venigcr) herbrachte Servitut^) traotn

toinporis ^) gesetzt »Verden falle.

10. Selten nun alle behörliche Mensch-nndt mögliche ") darnnttcr

gethane bcivegliche roinonskrationon ^-) nndt clolonnoas ^) gegen alle

habende beschwer allernntterthäenigste Haffnnng kein statt greisen, nach

der zum höchsten allerseits elosnlorirto (gewünschte) Luooess (glückl. Er¬

folg) daranfs heranßkainmen uder erfolgen »vollen, anff solchen unver¬

hofften Fall wirdt den wolgemeltcn Hl. clopntirton von dein oorpors ")

hicinit spooinlitor oommittirt nndt auffgegeben, bei» einem nndt andren

Herrn Chnrfürsten, Uapserlichen ^linistris ^"), »'^r auch sonst nach ihrer

allerseits gntfindcn (jedoch im gliempficg '^) »vcgc daeniit es für keine be-

dreitnnig ^) misdc»»tet »verde,) — die oontoskakion ^) ander die (? der)

Hundt allein in privakis elisoursibus ^") zu thnn, dag der sämbtlichen

vn^iton 'stände Stände darnmb Ihre Händtc nndt fließ intftcllen ^'),

»vciniger solcher unleidtlichc Dienstparkcit anffdringen laßen, sondern dac

sie gegen alle gchofte Ztiversicht alß rcdtliehe oavailloro ^^) nndt Ehr-

liebc»»dc Patrioten pro saluto patrio et oonsorvntiono priviloZiorn»»» ^^),

so ihr cdlcster^) nndt reichster schätz ans dieser Welt isl, sich zuesaminen

gethan, nndt in diesen ihren gegenwertigen nocthen, beharlichen nnleidt-

lichen pressure»» ^°) »»»dt wigentlichen intraotionibus privileFiornm ^)

schütz, hülff- »nidt trostlvhß gelaß nndr i» ei»»e solche »»»»verhafftc ooi»lusioi»

nndt extromität ^) gefiihrt nndt genöctigt »Verden falle»»,

0 Dozlvische»iknnft, Bermittelung. -) beistehe», helfen, unterstützen. °h »vcgc»»
der liotorisehcn Gerechtigkeit dcr Sache. h i»i Betracht, in Rücksieht. °) neige»»
»geneigt sein wenden). H »vahrscheinlich» pro el»»to pp. . gegeniväetig faktisch
oder wirklich geschieht, h vaterländische»» Freiheiten,Gerechtsai»iei» oder Vorrechte,
h Zinspflicht. °) im Berlnnf der Zeit. "») »vahrscheinlich» beharrliche». ") menschen-
»»ögliche. »-) Gegenvorstellungen, Einwendungen. ") Sch»>lcrzbezei»g»»igen.

'ch gemeinschaftlieh. >0 »»'sonders beauftragt, bevollmächtigt, "h Minister»».
glii»ipflichen. 'ch Bedrohung. Bestreitn»»g. Bezeugung. in privater llnter

Haltung, im Einzel-Gespräch, in nicht öffentlichem Bortrage »e. M einstellen,
eiusegen? oder» nit stellen? davulioro i Ritter, Edelmänner, daß sie :c.
und ehrliche»» de BaterlandSfrcnnde für das Heil des Baterlandes und die
Bewahrung seiner Freiheiten, der Privilegien. ") edelster. Bedrückungen,
Bedrängnissen. -°) Berletzung der vaterländischen Freiheiten (Barrechte, Gerecht¬
same». Berwirrnng (Bestiirzung) und Rotlage.
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WurauZ diese in oxtromitatö I wpsr/st gelegene, undt von aller-

höchstgl. Ihrer Kayh. Maytt. undt dein Reich auff diese arth gleichsamb

verlaßcnc Gülich- Clcv- Berg- Marek- undt Ravenßbergische vnzwton

hcrlicheu Lender nicht wieder lidcwirtst noch gerettet werden könnet,,

wollen sie vor Gott in Lonsaiontio st svwol alß auch allerhdchstgl. Ihrer

Kayscrl. Maytt. undt vor dem Hl. Röem. Reich, ja vor der gantzen

Erbahren Welt an allen diesen besorgenden Übeln unschuldig sein, undt sich

hiermitt außer aller Verantwortung gcsetzct haben, jedoch der znverleßigen

alleruntterthäcnigsten Hoffnung lebent, offc allerhöchstgl. Jhrv Kayserl.

Maytt. diese Edel» Gnlische vistwto Landt undt untterthanen, welche nicht

einen geringen Theil des heyl. Röem. Reichs wachen st durch cntziehung

Dero Kayserl. gerechten schütz lenger nicht unttcr solchem joch hiilff- undt

trostlos erliegen, weiniger dieselben zur ctosporation ^) kommen laßen,

vielmehr aber allerseits intcwossirto Erbvcreinigte Landtständtc justitiam

aäministriron st laßen undt i» solchen ihren abgenoetigtc» alleruntter-

thäenigsten tlosiclsrüs ^) Dero Kayserls, vhr allergdst. undt also vcr

lehncit (verleihen) tvcrden, gleich wie alle vierten Giilischen Lande negst

Gott zu Deroselben ihr eiutziges allergehorsambstes abseht) gesetzt haben,

undt für Dero Kayscrl. allerhöchste justitmo Vrono st knieendt, dieselbe

vermittels dieser cloputation darumb allernnttcrthanigst anlangen und

Pitt ^st thun.

II. So sollen auch wolglte. Herren cloputirto mit ihre» allerseits

Herren Loinittonton 'st nndt prinoipulon undt dene dazu spsoiaiitor Ver-

ordtncten fleißig corrospoiulirsn undt allen Verlaufs berichten, auch dae

fernere Instruction oder Berichts (Berichte) nöetig, sich dießelbe erholen

undt bey Ihrer Znrückkompst'st über ihre nogotiation'st itndt Verrichtung

ein bchllrlichcS protllooollum 'st ncbcnS einer richtigen Vcrzeichnüß alles

einpfangs undt außgabe dieser reißkvste '^) einer jeden Landtschafft, darzu

spsoialiter von denen oorporo '") Berordtncten behörlich einlieferen, mit

dem Versprechen, alles, waß (was) dieselben zufolge dieser zwischen den

gesampten Erbvereinigten Lnndtschafften verglichenen nndt allerseits appro¬

bieren instruction in einem oder anderen pro no^ost-s 'st nndt Ver-

handclnng, oder auch sönste» ferner denselben beyfallen mochte, so zu

Dienst des VattcrlandtS undt der Sländt gereichet pro ro natu '^) nach

ihrer allerseits gutsindc», ihren besten Verstaubt undt der nothnrfft nach

vorstellen werden, nicht allein zu ratilroiron 'st undt genemb zu halten,

sondern auch dieselbe sainbt nndt sondcrS dieSfalß, lvie recht und pillich,

') in der ttußersten Herrschaft, ^ am äußersten Ende des Reichs. st be¬
freit. st im Gewissen. ') acismachcn. ") Verzweiflung. st in Gerechtigkeit verwalten,
st frommen Wünschen.

st Abseben, ---- Hoffnnng, Vertrauen, Zuversicht. st richterlichen Throne,
'st Bitte. ") Auftraggebern, Bevollmächtigenden. >st Zurückkauft, 'st Unterband
lang, Verhandlung, ihr Geschäft. 'st ein anSfühcllchcs Protokoll, 'st Reisekosten,
'st gemeinschaftlich,'st für das Geschält oder die llnterbandlnngen. >st nach Be
schaffenhelt der Ilmstände oder der Zachlage, 'st zu bestätigen, zu vollziehe».
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allerdings zu inclomnisiro» und schadtlohß zn halten '), untter ver-

pfendnng aller undt Jeder fiinff vnprter Landtschafften mittglicdern, undt

eines Jeden, derselben gntterc, alß viel derselben darzu nöetig.

Welche vvrgesetzte puncta alle undt Jede der gesampt Erbvercinigten

Gülich- Clcv- Berg- Vlarck- tindt Ravensbergische Löbliche Herren Landt-

ständt nacher ^) Regensbnrg eloputirto ihrer allerseits Herrn principaloi,

habenden giiett ^) vertrawen undt deren selbst eigener genügsamer be¬

kannter stoxtoritüt H nach, alß viele iminer Mensch vder möglich ^),

zn dcS corporis content» °) außfündig zn machen, auß Ihren, sonder¬
baren pro salnts patriae ffnao suproma lex ost") habenden höchst-

rhiimblichen patriotischen rnffe ^), -der daranff von ihnen spocialitor

geleisteten Pflicht gemücß bestes Fleiß angelegen sei» laßen würden, dabey
denselben jedoch frey nndt bevohrstchet, daß an die in dieser Instruction

enthaltenen vrdtnung sie nicht gebunden noch gehalten, sondern ihrer aller¬

seits gutfindc» nach zur laoilitirunA^) »erhoffenden guten Zuccessus ^)

die puncto. in ihren rolotionistus ") oder privatis lli.scursibus ^) vor nndt

nach anznpringen.

Demnach diese von den Herrn clcputirlon der Erbvereinigten Hertzog-

thumbcn undt Graffschafften Gülich, Cleve, Berg, Marek undt Ravens¬

berg in Collen clelidsrirte, berohmbte ^) undt auffgcsetztc Instruction von

denen auß der Graffschafft Marck H. Uaputirtsn, ihren Herrn prinoi-

palen, der Graffschafft Marck Landtständen, auff einem daßu (dazu)

sonderlich ausgeschriebenen Landtag ack rovicksnoum et oxaminanckuin ")

vorgebracht undt zngcstellet ist >vvrdc», haben sich dieselben daßjcnige, ,vaß

(was) zu der Erbvereinigten Lander Dienste undt besten, abgcfaßet undt

zn papicr gebracht ist wurden, negst beschehener Dancksagnng tvoll gefallen

laßen, Jnmacßen diesen, negst deinselben nicht ziuvicdcr, daß der introitff")

vorgl. Insruction verändert, und dasjenige so von Herrn Köntzgcn (?)

den H. clcpntirton zngcstellet ist worden, hingegen cingesetzet und InZros-

sirst ^') ivcrde, Jnmittelß aber vcrpleibct man diescrseitz bei den über-

gebencn annotatis deß bey den, allererst in Collen im stücke der snc>

«ossioii ^) beschehcnen Vorschlags selbiger Post nur alleine schlechthin an¬

zuregen, mit nichten aber aufs deßen entscheid,mg oder elccision ^) zu

dringen oder zu vrZiron '") sehe,

Ziideme erinnern die Hanptstättc der Graffschafft Marck undt begcrn

(begehren), daS (daß) mit dem pro grovaminuin so lange eingestanden

st schadlos zn erklären, zu entschädigen, zn vergüten, schadlos zn bnlten, ff nach,
ff Güte, ff Gewandtheit, Fertigkeit, ff soviel immer menschenmöglich, ff ge
ineinsamen Zufriedenheit oder zun, Znfriedensei» der Prineipale. für daS
Wohl des Vaterlandes, welches daS höchste Gesetz ist. ff Rufe.

ff Erleichterung, 'ff guten oder glücklichen Erfolges, ' ff Berichterstattungen,
'ff Privatgesprächcn, persönlichen Unterhaltungen, 'ff öeratschlngte und beratene,
'ff zun, Wiederdnrchsehen und Prüfen, vder zun, Zwecke des Wiederdnrchsehcns
„nd Prüfend, 'ff lntroltns Eingang, 'ff wahrscheinlich, ins Pfandlmch ein¬
getragen. 'ff Anmerkungen, Anzeichnnngen. >ff der Ülachfolgc, der Eröschaft des
Nachlasses. Entscheidung, Bescheid, Richtersprnch. ^ff zn betonen, Nachdruck
zn legen, ff') der Beschwerde.
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»verde, big (bis) daran die übrigen oapita Instiuotionis ^) »vegcn dcsz
(des) intorso ^) dieser Landtschasft der Eonkirmation der privile^ion ^)
nndt vnion anch »vegen deS angeschriebenenilotoiisioinvescnS ^) vorgc-
stcllet werden, nwrnntter Zeit nndt gclegcnhcit van den Herrn äoputirton
geivvnnen »verde» »virdt, bey den Kayserlichenministris ^) und anderer
Chnrfnrsten nndt Stände Abgcsantcn diese sache in güte befvrdern » nndt
untterbanungh znlcgg (zu legen >, auch hicrindc (hierin), wie sich die sachcn
aldae nndt hie endtzwieseh (inzwischen) anlagen, schrifftlichcn bcricht nndt
wiedcrberiehtabzugeben.

Vbrige Eapitn lnstruotionis') verpleibe»» anfsgesctzkermascn, nur dag
di e hie beygefnegten anuotatn. °) nndt crinnernngen gehveriger vettere (air
den passenden Stellen) bcvbachtet nndt olmorvsrvt,tvvrden.

!>iZnnb. Vnna, den 25. Xovsmbris Jahres 1653.
0 (— Siegel) llonrialr »illnzlin von UluorlelcU.
0 0. U. v. LoelelsclirviuAÜ,
0 Christvffe vvn Plettenberg.
0 (unleserlicherName, Ivahrschcinlich Rötger vvn Dnngcllen.
0 Jvhan vvn dem Gysenberg.
0 Henrich vvn Vacrs».
0 Wen»»emar von Weschede.
0 Bvtvwigh vvn Höcte.
0 Jvst Wessel! Fridag.
0 Jvhan Vvn Ogenbrvch.
0 Gerhardt Friedrich vvn Melschede.
0 Jvhan Jvakini von ^.scRolwrZ.
0 liorlmrclt von Crüton (?)
0 Henrich vvn der Hese.
0 /Vrnolk von VittinZdotl' Aönnnb Lolioll.
0 Philips Hcndentrich (?) vvn Ascheberg zum Hethvue ( vdcr

KarthvnS?)
0 Gvgivi» (?) vvn Kettlcr zu Heringen.
0 Dicd. Jan» vvn Bog?

ES folgen 3 Oblaten-Siegel der Städte»
Hau», Unna, Canum.

Darunter ist vermerkt»
„Die Versiegelung Vvn feiten der Stätte ist mit dem Beding vndt

Vorb ehalt geschehe», dafern alle den 22. Jnly dieses 1653tcn Jahres z»i
Unna gclvesenen Herren Droste» vndt Ritterbnrtige dieses nicht mit
unterschreiben vndt verpitschcren werden, dag also auch der Stätte Ver¬
siegelung vvn keiner Kraffr sein solle p." — (Dieser Fall scheint einge¬
treten zu sein.)

') Kapitel der Verhaltnngsbefchlc. h Interesses (?) h Bestätigung der
vaterländischen Freiheiten, Gerechtsameoder Vorrechte, h Verteidigungswesens,.
Landesverteidigung. °) Räten. °) Anmerkungen, Anzeichi»nngci».
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Anlage Nr. LS.

Dcß Herrn Bischoffcn zu Muster llotitioationz- ^Schreiben au Ihre
Fiirstl. Dnrchl. Herrn Pfaltzgraue zu Ncwbnrg bctrcffent die wegen
bcyder Chur- und Fürsten clisarmstur^ seiner hochfürstlichcnGnaden

aufgetrageneKreyst-Lommission.
In simili mntatis mutnnclis ahn Chur-Brandcnburg.

(Copie im Besitze des Märkischen Museums zu Witten.)

Vnsern freundtlichcn Dienst vndt >vaß Wir mehr liebes vndt guetes
vermögen zuuvr, DurchleuchtigHochgebvhrnerFürst, besonder lieber Herr
vndt Freundt vndt Herr Bruder,

Waß ahn die Rom. Kayß. ZNaytt. Unseren allergnädigste»Herrn die
Erbnercinigtcn Gülich-, Clecie-, Berg- vndt Marckischen Landt-Stände alhie
am Kaysl. Hoff anivescndeAbgeordtnete gelanget vndt zu verfügen ge-
betten, daß die in vorgeml. Landen bey letztem vvrgewcsten algemeincn
teutschen Kriege befestigten, in der Vehlage spocitioirton Plätze clomolirt,
die darinneic befindliche Lolclatssou pari passn abgeführt vndt dadurch
die vnterthanen verschonet noch wieder (wider) den hiebcuorigen in
cluto 16. negst abgclanffenen Monats Ootodris von Jhro Rom. Keyß.
Maytt. ahn Ew. Lbd. vnter der Herrn Churfürsten zu Brandenburgs
Gnaden vndt Lbd. abgangenen befelch befchiveret werden mögte, vndt vor
Höchstgl. Jhro Keyß. Maytt. darauf gut befunden, vns allcrgnädigst auf¬
zugeben, Ew. Lbd. vnter deß Herren Churfürsten zu Brandenburg, Fricderich
Willjelm Gnaden, in Kraft vns aufgetragener oommission in ihrem
Nahmen dahin zu erinnern, damit ihre ahn Ew. Lbd. abgelaßene Kreyß-
resolutiou würcklich vollenzogcn iverdcn iitöge, deß werden Sie anß dem
ooxs/lichcn einschlüge zu ersehen freundlich beliebens tragen.

Obwoll ivir vnß nun mit dieser Kommission vngern beladen laßen
vndt lieber gesehen Helen, vnß damit allergnädigst zu verschonen,weilen
wir vnß iedoch alß'^nit ausschreibenderFürst des westphälischen Kreyses
der Reichsoonstitutionon halber nicht füglich vndt erheblich entschuldigen
können, vndt vnß auch versehen, es werden Ew. Lbd. vndt vorgedachtes
Churfr. zu Brandenburgs Gndn. dem Keyß. allergnädigsten Befelch dieß-
fals ivilliglich nachzukommen von selbst geneigt sein,

So haben wir Ihrer Keyß. Maytt. zu allervnderthänigster Ehre
vnß alsolcher Kommission vnternohmen,

Ersuchen demnach Ew. Lbd. in Krafft deroselben hiemit gcbührenS,
Sie ivvllcn Höchstgd. Keyß. verordtnung der gebühr nach geloben, die

') Schreiben zur Kenntnisnahme, Mitteilungsschreibcn. äisarmatur ^ Ab¬
rüstung, Entwaffnung. °) In Achnlichkeit mit den nötigen Abänderungen :c.
ch in gleichem Schritt. °) hiebcvorigcn.

16
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beh letztein teutschen Krieg erbawetc vndt in der Beylage spooiüoirwn
Vestungcn innerhalb zwcy Monaten damoliron, die völcker abführen vndt
obgemeltcLandt-Stände vndt Vndcrthanen wieder den Keyß. Befclch ins
künftig nicht Zruviron ^), »vorüber Ew. Lbd. zu wilfahriger resolution
wir zu fernerer nachrichtnng vns fürdcrlichst einzuschickenfrcnndtlich be¬
gehren, inmaßen tvir dergleichen auch von deß H.") Chur-Fürstcn zu
Brandenburgs Gnd. gewertig sein,

Verbleibe Ew. Lbd. zu erwcisung angenehmer freundt-wollgefälliger
Dienste bereit tvillig,

RegenSburg, d. 30. ldlovsmbris ^.o 1653.
Elrriskost' Lornlmrckkvon Gottes gnaden Bischoff zu Münster,
deß Hehl. Rom. Reichs Fürst, Burgraff zum Stromberg

vndt Herr zu Berckelohe pp.
Ew. Lbd.

Gantz dienstwilliger trewcr Freundt vndt Bruder
Lüristopst üornlrurckt pp.

Anlage Nr. 24.
(Akten der Herrschaft Witten a. d. Ruhr.)

Wir Friederich Wilhelm von Gottes Gnaden, Marggrave zu Branden¬
burg, des Heil. Rom. Reichs Ertz-Cämmercr vnd Churfürst, zu Magde¬
burg, in Preussen, zu Cleve, Giilich, Berge, Stctin, Pommern, der
Cassuben vnd Wenden, auch in Schlesien zu Crossen vnd Jägerndorff
Hertzog, Burggraff zu Nürnberg, Fürst zu Halberstalst, Blinden und
Cammin, Grafs zu der Marck vnnd Ravenßbcrg, Herr zu Ravenstein
vnnd der Lande Lawenburg vnnd Bütaw pp.

Entbieten allen vnd jeden vnsern Landtdrosten, Drosten, Ampt-
männern, Richtern, Hogreven, Schnlthcissen, Rentmeistern, fort Bürger¬
meistern, Schcffcn vnd Raht-männcrn in den Städten, vnd dan allen
vnnd Jeden vnsern Vnterthanen vnnd Eingesessenen so wvll geistlichen
als welrlichcn standeS in vnserm HertzogthnmbCleve, vnd vnser Graff-
schafft Marck Vnscre Chnrfürstliche Gnade vnd grues; i Vnd geben ihnen
zu vernehmen, es ist auch ihnen ohne daß zur gnüge bekant vnd wissent,
weß gcstalt Wir zeit unserer, durch des allerhöchstengnade vnd güte,
nunmehro ein vnd Zwantzig jährigen Regierung, unter andern vnsere
Landesfürstliche sorgfalt, nach dem Excmpcl Vilsers Herrn Vätern vnd
Großherrn Vätern hochselichsterGedächtnüs, dahin fürncmlich mit gerichtet,
wie vnscre von Gott vns anvertrawte Vnterthanen, so wol in protun-
alß geistlichem stände, in aller Gottsecligkeit vnd chrbarkeit ein geruhiges,
Christliches vnn stilles leben führen, aller unzeitiger, unchristlichcr Haß

0 beschweren. Herrn, ch Gnaden. Burggraf.
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vnd Verbittrung, vnd absonderlich das vntheologischeVerketzern, Ver¬
dammen, Verfolgen vnd Verlästern, in der Kirchen Gottes eingestellet
bleiben, der so hochnötige Kirchenfried, oder biß derselbe erlanget, eine
Christliche tolerant? vnn Evangelische bescheidenhcit mit bessern: ernst vnd
cyver gefacht vnd befördert, die Jugcndr dahin unterwiesenvnd angeführet,
vnd ihnen sambt vnd sonders, das wahre Christenthnmb, die Gottesfurcht,
die Liebe gegen die Obrigkeit vnd den Nechsten, von ihren Seelsorgern
vnd Lehrmeisterenbeygebracht vnd vermehret werden mögen. Wir haben
auch, nicht ohne sondcrbahre frcnde vnd Vergnügung, in der that erfahren
vnd verspüret, daß der Allerhöchste an unterschiedenen vrthen, durch die
Krafft seines Heyligen Geistes, gute würcknngen gethan, vnd nicht allein
eintzele Persuhncn, sondern auch gantze Eorpora, vnd LolloZia dahin ge¬
leitet, daß sie mehr aufs die wahre, klare vnd unstreitige glaubens vnd
lebens lehre von der Gottesfurcht vnd lebendigemglauben, als aufs un¬
nütze streitige vnd zur Sceligkeit nicht nötige fragen, ihr absehen gerichtet,
Ihre Neben-Christen für glieder Vilsers Herrn vnd Heylandes Jesu
Christi, vnd zugleich bekennet, daß die zwischen denen Evangelischen sich
annoch enthaltende irrungeil von dergleichen iiuportant? nicht wären, daß
man deshalb einander alle tolerant?, ChristlicheLiebe, ja Lufft, Wasser
vnd Fewer versagen, vnd verbieten, die Vereinigung verhindern, vnd mit
denen an etlichen vrthen gleichsam eingewurtzelten vnd angebohrnen
hefftigkeiten,Verdammen, Verketzern, Verlästern, falscheil Ausklagen vnd
Antichtungen fortfahren, vnd die Kirche Gottes, sambt den Heyligen
Geist noch mehr vnd weiter betrüben solte i Daherv denn auch zu solchem
ende anderer sriedtlichen Handelungen, vnd nahmentlich der Leipzigischen
(louloront? im Jahr 1631 zu geschweige»!, zwischen denen 4'Iioologischen
ColloZien Hessen - Casselischenthcilß eine Christliche und Blioologische
Bnterrednng gepflogen,vnd zu einer nähern Znsainmentretnng ein guter
Gründl gelcget worden. Gleich wie wir aber auch dagegen, nicht ohne
geringe bewegnng, befinden müssen, wie das vnzeitige Verdammen, Ver¬
lästern, Vcrlcumbdcn vnd falsche Aufflagcn vnd Antichtungen aufs der
Benachbarten Vnivorwtot Wittenberg, nicht allein biß anhcro, nicht nach¬
gelassen, bcsvndern die übermessigevergallete bitterkcit auch noch darzu
dahin außgebrochen,daß Bnscre also genante Itolormirto Christlichewind
Evangelische Religion vnd derv Bekenner durch praeoipitirte nnrecht-
messige Vrtheil zum höchsten beleidiget, vnd in dcnenselbigcn einen rolor-
inirten in eines Lutherischen Herren Landen vnd Gebicth, auch daS blosse
tlomieilium zu ergrciffen abgeschnitten vnd versaget, auch daß solches
Gottes Wort vnd beseht, wie auch denen Rechten durchanß gemees wäre,
angeführet vnd bchanbtet iverden ivvllcni Vbcr daß thcils der Rrotessoruin
an Vnsere Vnterthancn dergleichen Brievc abgehen lassen, wodurch dieselbe
zum ungehorsam vnd wiedersetzligkeit wieder Vns, als Ihre von Gott
fürgesetzte vnd Angebohrne Hohe LandeSsürstliche Obrigkeit, auffgewiegelt
vnd irre geniacht, hicrnechst wieder den Kirchcnfricden grosse Vergallete
unthcologische Bücher vnd 1chnori8ö8 geschrieben, in offenen Druck gegeben,

16«
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vnd zugleich durch gedrückte Schreiben, in Vnscre Chur- Und Fürstenthume,,

vbne vnscr wissen, willen vnd Znlassen, an Vnsere I^linisterin hernnib

geschicket, deroselben szwoci »lisch bedeneken erfordert, vnd Wir nechst Vnsercn

glanbcnSgenossen in solcher Schrisst, ivieder die offcnbahre Wnrhcit, wieder

die ReichS-Lonstitntioues vnd den noch nenlich zn Osnabrück vnd Münster

anffgerichteten frieden, von dein nahmen der Evangelischen vnd der

Slugspnrgischcn Lontossion von diesen nnriihigen Lenthe», wan es in

ihrem bösen nullen vnd Mächten stunde, anßgeschlossen sehn vnd bleiben

sollen: Vnd wir nun wvl sehen, daß, wan diesem bösen nnwcsen vnd

po1vprnZmo8iinischcn beginnen dieser anßivertigen Lenthe in Vnsercn

Landen nicht in Zeiten gcstenret vnd gewchret Voerde: Vnserer getre>ven

Bnterthancn Kinder verführet, vnd denenselben dergleichen priuvipi» betz-

gebracht lverden svltcn, >vodnrch Sie zn Haß, Bcißtraiven vnd ungehorsam

gegen ihre Dbrigkcir, Anrichtnng, Mentcrctz vnd spaltung im Regiment

vnd der Kirchen Verfolgung ihres Nebcn-Christen vnd andern nnchristlichen

Untugenden mehr zn ihrem eigenen Vnglück vnd Nachtheil, auch Vnserin

vnd deS Landes höchsten! beschwer vnd Schaden angercitzer, vnd zugleich

die Verachtung der Gesetze, vnd des so hoch vcrpoentcn Tentzschen Friedens

denen vnschüldigen hcrtzcn cingedriickt bleibe: Solchem nach so haben Wir

vns bey diesen unanffhörlichcn, nachdenckliche» vnd gefährlichen proavcknren

(:vnd da Wir theilS derselben Vorhero andere Hohe Landes-Fürstlichen.

Dbrigkeit, als; von welcher wir ein anders, vnd daß sie an solchen Händeln

kein gefallen tragen, versichert, in Schrifften gelangen lassen, deroselben

auch nochmahls die ans dergleichen verbreche», vnd daß sich dieselbe im

srembde Stact vnnd Regierungen mische», in denen gemeinen Rechten, in

denen ReichSconstitutionistus vnd Instrumenta pmois gesetzte vnd Ver¬

ordnete Straffen billig anhcim geben vnd lassen:) entlich VnsereS NmbtS

erinnern, vnd anff mittel vnd ivege, auch wieder Vnscrn ivillen gcdencken

miissen, wie Vnscre Vnterthanen vnd deroselben Kinder, auch Wir, Vnsere

Nachkommen vnd Vnsere Lande für solchem unwesen, daranß entstehender

Vnruhe, Vngchorsam, Empörung, Spaltung im Regiment vnd Kirchen,

vnd Verachtung der Gesetze, nun vnd ins künfftige verwahret setze vnd

bleiben möge». Daruinb so ordnen vnd setzen Wir, Krafft dieses, aus

Landcssürstlicher Macht, Hoheit vnd Gewaldt, auch auß höchster Nvth-

wendigkcit, vnd wollen, meynen eS auch ernstlich, daß alle vnd jede Vnsere

Vnterthanen von Praclaten, Grave», Herren, Adcll vnd Städten, hinfüro

keinen der Ihrigen mehr anff die vvrgedachte Vnivorsitvt Wittenberg,,

vmb daselbst VlroaloZinm vnd pstilosoplriain zn stucliron, schicken oder

halten, auch da einer oder der ander unserer Vnterthanen seine Kinder

des stnclii 'blnzoloZiLi oder plnlnsoplnm halber, albereit dahin verschicket

hetre, dieselbe innerhalb drehen Monaten, vomtage der pnl>liv»tion dieses

VnserS lNIiets vnd Ordnung anzurechnen, wieder abforderen, vnd dieselbe

aldar nicht lassen: Denn alle vnd jede, welche diesem Vnserin INIiet, vnd

Ordnnng entgegen, dennoch dahin geschickt, oder die daliin geschickte in

Vorgesetzter drei Monuatlicher frist, nicht zurück und abgefordert sind^
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sollen in allen Vnsere» Landen nicht gefordert, oder zu einigem Dienste
In Geist- oder weltlichen stände angenommen vnd bestellet werden,' Wir
befehlen demnach euch vbgemelten sampt vnd besonders bevorab Vnsere
Beamptcn vnd Bedienten hiemit gnädigst vnd ernstlich, dast sie über diesem
Bnscrm steliat vnd Ordnung stenfs säst vnd unverbrüchlich halten, vnd
hinfnro keinen, welcher diesem Vnscrm stellet zunneder gelebet, Bus zu
einiger geistlichen oder weltlichen bestallung pruossntiren, rLoommauclircn
vnd vorschlagen, sondern dieselbe also vvrt abiveisen, vnd solches nicht
anders thun vnd lassen, so lieb einem jeden ist vnsere schwere Ungnade
vnd unanßbleiblichcexemplarische Straffe vnd animaelversion zn ver¬
hüten vnd znvermeydcn ,' Darnach sich ein Jeder zn achte» vnd für Schaden
zu bewahren, Vhrkuntlich vntcr Bnscrcr eigenhändigen kwstseriptionvnd vor-
gedrücktcmJnsiegcl, Gegeben zu Cölln an der Spree, den 21. rVnAnsti 16K2.

(st. 8.) Friederich Wilhelm.

Anlage Nr. 2Z.
Wir Fricdcrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Marggrave zu Bran¬

denburg, des Heil. Rom. Reichs Ertz-Cämmerer unnd Chnrfürst, in
Preusscn, zu Nlagdeburg, Gülich, Cleve, Berg, Stettin, Pommern, der
Cassnben und Wenden, auch in Schlesien, zu Krossen und Jägerndorff
Hertzog, Bnrggraff zn Niirnbcrg, Fürst zu Halberstadt, Minden und
Camin, Grave zu der Marek und Ravensberg, Herr zn Ravenstein, und
der Lande Lanenbnrg, und Bütaw, pp. Thun knnd und fügen hiemit
Euch, unser» Droste», Amptmännern, fort allen und jeden Untcrthanen
unser GrasfschafftenMarek und Ravensberg, in Gnaden zu wissen. Als,
zu mchrer Beförderung der execmtiou in lloliZittim-Sachc», ivelche so
woll in dem Herzogthnmb Gülich, als in den GrasfschafftenMarek und
Ravensberg, fortgesctzet werden solle, und damit diese Sache, wie vcr-
glicchen worden, sumuria und ohne Weitläufstigkcit, abgethan werden
möge, gutgefnnden und beliebet worden, daß in besagten beiden Grasf¬
schafften die Römisch-Catholische, waS sie prustsinliran, innerhalb drehen
Wochen, nach Verkündigung dieses, zu Händen jedes Orths Drosten oder
Amptmans, so dan des von Bnsers Vetters deS Herren Pfaltzgrafen zu
Newluirg Ld. darzu verordneten übergeben, der Drost oder Amptman,
und gedachter Ihrer Ld. verordnete aber solche prauwnsion den Evan¬
gelische» inwrassirtöu ooiumunioirsn und behdc» Theilen aufslcgen sollen,
ihre ctwan habende Nachricht, inner drehen Wochen nach beschchener An¬
deutung beyzubringen,und zn Händen deS bemelten Drosten oder Ampt¬
mans, und des zugeordneten, in stuplo wollverschlvssen einzuliefern, dieser
Gestalt, daß wo die Catholisehe ahn einigcin Orth, rsstitutianorn oxer-
uitii siinultunoi, mit gleicher Theilung der Reuthen und orelinuri Ein-

Archiv der Herrschaft Witten n. d. Ruhr.
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künfftcn, odcr miß zweycn ahn einem Ort vorhandenen Kirchen oder
Capellen, eine ex ßoe aapits, daß sie im Jahr 1669 das exereitium
der Römisch-Catholischen koli^ion in derselben gehabt, desselben exereitn
aber zwischen itzgemeltcn1699. med dem Jahr 1624. clo iuoto vel per
vim majorem durch einseitigcie Befehl, eigene odcr frcmbdc Kriegsmacht
entsetzet, und im Jahr 1624 sich wieder darin befunden, aber anitzo nicht
in Besitz seynd, praeteinliron, oder wo vorerwehnte Römisch-Catholische
einige Viearisn, deneüoien und geistliche Güter, welche sie hiebevoren
gehabt, ex lroo aupito, als neaie sie nach dem Jahr 1691 zu dem Evan¬
gelischen Gottcs-Dicnst, Schulen und 8tuc1aut«zu applioiret, oder zu welt¬
lichen oder andre» dan itzgemeltcnusidus verwendet, odcr auch einige
gcist- odcr weltliche Stiffter odcr Cluster, oder deren Einkiinfftcn, Reuthen
und Gefällen, als wa» sie im Jahr 1624 noch in der Catholischen
Händen und mit derselben roliZion Geistlichenbesetzet gewesen, zurück zu
forderen, oder svnftcn nach Einhalt des ausgerichteten roliAions-Nebcn-
Haeoss vorzubringen »nd zu suchen vermeinen, dieselbe solches in vorbc-
rührtcn tariuinis nicht alleiic angeben, sondern auch allen Schein, womit
sie solche ihre intontion zu behaupten gedcncken, in «luplo verschlossen ^
die Evangelische aber auch dasjenige, womit sie zu behaupten vermeinen, daß
die Catholischen in ihrer pruotonsion nicht befügt sehen, gleichfals in
cluplo zu Händen des Droste» oder AmptmanS, darunter sie gescßcn,
und dcS vbgemeltcnZugeordneten, verschlussen übergeben, der Drvst oder
Zlmptman aber und zugeordneter davon ein Iilxomplur Vnsern, und das
andre Ihrer Ld. Rüthen und zur excwution der lloliFions-Sachen ver¬
ordneten Lornmissurie» verschlossen, Uüe obgcmclt, einlieferen und daran
nichts ermangele» lassen sollen^ So befehlen Wir Euch, vbgemeltcn
Bnscrcn Droste» und Amptmännern hicmit gnädigst: Dieser Verordnung
nicht allein allerdings nachzukommen, sondern auch, damit alle und jede
interessant«?» sich hiernach richten und hcrnechst Nicmandt einige Ent¬
schuldigung oder Vrsache seiner Vnwisscnhcit,vorschützen möge, dieselbe
überall von allen Cantzlen, in dem Euch anvertrauten Ampt, am ersten
Sontag nach der Euch bcschehenen insinuution, wan die Gemeine zn-
samcn ist, öffentlich ablesen, verkündigen, ahn allen Kirchthürcn und
Gotteshäusern auch gewöhnlichen Oerthcrn, utÜAiriZn zu lassen / In
Vrkundt Vnsers hie vorgctrnckten Chnrsürstl. JnsicgelS) Geben am erstem
^ 1668.

Friederich Wilhelm (I-. 8.)
GegcnwertigcS Churfürstlich- gncdigsteS ^ckiatum soll der Römisch-

Catholische Prediger zu Gclßenkirchenam l. Sontagc öffentlich von der
Cantzel puhliairö» vnd nach bcschehcncr abkündignng eS durch den Cüstcrn
an die Kirchthür uili^iren lassen, vnd dan uttsstirs».

8Z1. Elitt, -den 8. uo. 1668.
Chlvdowich v. 8)cherZ, Drost.
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Anlage Nr. S6.

WJr Fricderich Wilhelm, von Gottes gnaden, Marggraff zu Bran¬
denburg des Heil. Rom. Reichs Ertz-Cämmcrcr und Churfürst, in Prcnsscn,
zn Magdeburg, Cleve, Gülich, Berge, Stettin, Pommern, der Cassubcn
und Wenden, auch in Schlesien zu Crossen und Jägcrndorff Hcrtzvg,
Burggraff zu Nürnberg, Fürst zu Halbcrstadt, Minden und Camin,
Grafs zn der Marek und Ravensberg, Herr zn Ravensteile, und der
Landeie Lawcnbnrg und Bütalv, pp. Thun kund und fügen hiemit Vnscrn
Landt-Drosten, Drvsten, Ambtmännern, Richtern, Schnltheissen, fort Stadt-
Magistraten, Befelehhabcrn,Geist- vnd weltlichen standes, wie auch allen
vnd jeden Bnterthanen vnd Eingesessene» VnserS Hertzogthninbs Cleve,
Graffschafften Marek, vnd Ravcnsibcrg in geladen zu vernehmen, was
masien wir VnS mit Vilsers Vettern des Herrn Pfaltzgraven zu Nenburg
Ld. am 26. eVpräis des 7672 Jahrs und am 20. .Iniii deS 1673 Jahrs
zn nnicr und unser Lande bernhigung bestendiglieh vergliechcn haben, aufs
waS niaesi und weise die Religions- nnd Kirchensachen in Vnsern Hertzog-
thuniben Gülich, Cleve, Berge, Graffschasten Marek nnd Ravcnsibcrg
vnausisetzlich rsZuIirk werden sollen, wie die angeregte gnädigst Ikatilloirks
im trnek ansigclasiene,vnd IRblioirto IloliAlons-Vergleichemit mehrercm
nachfiihren, euch demnegst sambt vnd sonders insonderheitVisieren Be-
anibten und StadtS-^lagistratsn und Bcselchhabercngnädigst und ernstlich
anbefehlendt, darüber steiff, vnd vnvcrdrüchlieh zu halten, und daran zn
sehn, daß den gemelten Religions-Vergleichcn in allen punoton und oluu-
suis» ohne Vntcrscheidtderen im Heil. Rom. Reich zugelassenen Religionen
überall gelebet, nnd niemand dagegen beschweret, auch alle vorfallende
oontravoutionss aufs des beschwerten Theils Ansuchen, äs piano abge-
schaffet werden mögen, unter der ansitrucklichen Verwarnung, daß die
Contravontoros der mehr gcmcldter RcligionS-Verglciehen und dieser Visier
ernster Verordnung mit einer würcklicher scharffer Straff uiiansibleibkich
beleget werden sollen. Warnach sich jedermänniglich zu achten. In
Vrknndt Vnseres hievorgedrnekten Chnr-Fürstl. Jnsiegcls. Gebeil Cleve
am 15. Monats .Inlii 1674.

Anstat nnd von wegen höchstged.
Seiner Chmsiürstl. Diirchl.

Archiv der Herrschaft Witten a. d. Ruhr.
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Zur Geschichte unseres Wergliaues.
Von I. H. Born.

(Nach einem Vortrage, gehalten in der zweiten ordentlichen Sitzung der Abteilung
für Naturkunde im „Verein für Orts- und Heimatskunde in der Grafschaft Mark"

im Hotel zum Adler zu Witten am 18. Oktober 13SS.)

Der Umstand, daß eine Anzahl alter Verordnungen, Prokla¬

mationen :c. den Bergbau betreffend in den Besitz des „Mark. MuseumS"

gelangte und die Absicht, aus einigen derselben, die auch für unsere Zeit

noch ein gewisses Interesse haben, heute einige Mitteilungen zu machen,

ist die unmittelbare Veranlassung zur Entstehung der nachfolgenden Skizze,

die anspruchslos ich Ihnen hier zu bieten wage.

Die Frage: „Wie alt ist unser Westfäl. Bergbau, spec. unser Kohlen-

Bergbau ?" mag vielen als eine müßige erscheine», sie wird vielleicht

selbst manchen Bergtechniker nur wenig interessiren, -—- und doch, m. H.,

ist unser Bergbau und der Beruf unserer Berg-Techniker und Berg-

Knappen geheiligt nicht nur durch die Ehrbarkeit ernster, überaus nützlicher

Tbätigkeit, sondern auch durch ein hohes Alter.

Die Uranfänge des Bergbaues überhaupt, wie speciell die unseres

Westfäl. Bergbaues, weisen ans eine Zeit, da mau noch nicht Geschichte

schrieb, ja sie sind älter, als die uralten, auf den Bergbau und ans die

Metallschätze unserer Berge bezüglichen Sagen, — denn ehe diese Sagen

entstehen konnten, mußte doch ein Gegenstand, eine Thätigkeit, eine Er¬

fahrung da sein, an welche sie anknüpfen durften. Es ist Ihnen bekannt,

daß mau hinsichtlich der kulturgeschichtlichen Entwickelung der Menschheit

wst allgemein annimmt, der sogenannten „Eisen-Zeit" sei ein Zeitalter

der Bronze vorangegangen,' dieses wieder sei der „Steinzeit" gefolgt, die

manche in eine jüngste mittlere und ältere scheiden, und dennoch wird eS

schwer, ja vielleicht numöglich seilt, diese Zeitalter für die einzelnen Länder

und Völkerstämme auch nur mit einiger Bestimmtheit abzugrenzen, da

nicht auf ein „Werde!" mit einem Schlage das eine Zeitalter dem

ander» folgte. —

In ttnserm Deutschland haben jedenfalls schon vor der Einwanderung

germanischer Volksstämine Kelten Erze gewonnen, geschmolzen und ge¬

schmiedet, und vielleicht in ganz ähnlicher Weise, wie dies heute noch

Negerstämme Fnner-Afrikas thnn.
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Die uralten Sagen von Riesen und Zwergen oder Gnomen, welche
das Gold im Bauche unserer Berge hüteten, weisen zurück in Jahrhunderte
vor Chr. Geb., und die Sage vom „hörnernen Siegfried", von dem ein
späteres Volkslied singt:

„Und als er ging im finstern Wald,
Kam er zu einer Schmiede bald,
Da sah er Eisen und Stahl (!) genug,
Ein lustig Feuer Flammen schlug!" —

ist jedenfalls nur als eine urgermanischeFortsetzung mündlicher Uebcr-
licfernngcn der vertriebene» oder unterjochten Völker ccltischeu Stammes
zu betrachten.

Auch wohl nur als Sage sind die alten Ucberlicferuugen anzusehen,
daß Phönizier an der Ostsceküste den goldgelben Bernstein getauscht und
das Gold des FichtelgebirgcSgeholt hätten. DaS letztere ist noch unwahr¬
scheinlicher als das crstcrc.

Uralt ist jedenfalls der Bergbau des alten, sagenumwobenen Vöhmcr-
landcS, des sächschen Erz-Gebirges und der Sudeten. Viele noch heute
im Gebrauche befindliche bergtechnische Bezeichnungensind böhmischen Ur¬
sprungs, wie z. B. der Name „Zeche". Auch hat fast jedes deutsche
Gebirge in der Sage seineu ihm eigentümlichen Berggeist: das Ricsen-
gebirge den „Rübezahl", der Harz daS „graue" oder „Berg-Mäunchcu" w.
Besonders sagenrcich ist der Harz. Dort tanzen „in der Andreas- oder
in der Walpnrgis-Nacht" auf dein Brocken oder „Blocksberge"^) die Hexen,
die durch die Luft ans schwarzen Ziegenböcken, resp, auf Ofengabeln oder
Besen heranreitcu ^), dort ist noch heute der „Hexentanzplatz", ein viel¬
besuchter Punkt. Greifbarere Gestalt nehmen die Sagen von „Bode und
Ilse", von der „Roßtrappc", vom „Rainnielsberge" an, an welch letzterem
Orte das Pferd Rains, eine? LeibjägerS OttoS I. die Silbersteifen mit
seinen Hufen bloßgelegt haben soll. — — — >—

Die „Kleinode" der Schilde der alten Germanen waren wohl meist
policrre Mctallscheibcn. Römische Geschichtschrciber berichten, daß die
Cimbcrn und Teutonen um l13 vor Chr. Geb. löOOE „geharnischte"
Reiter in ihrem Heere gehabt. — —

Jedenfalls schmiedeten zuerst kunstfertige Sklaven römischer und
celtischer Herkunft den alten Germanen die „heiligen Waffen" ,- von ihnen
erlernten dann germanische Gemeinfreie die wichtige und hochangesehene
Waffeuschmiedckunst, und erst zur und nach der Zeit Heinrichs I. kamen
mit dem aufblühenden „Handwerk" auch „Brünnen", Ketten-, Huf-,
Wagen-, Kupfer-, Gold- und Zcugschmiede, und noch später Schlosser und
Spängler auf.

Nicht vergesseit bleibe, daß in Grabstätten der alten Gothen, nördlich,

>) wahrscheinlich erinnert der letztere Name an die 4 tein-, besonders Granit-
Blöcke an seinen Abhängen. erinnert wohl an die - ngen vom Wantan und
seiner wilden Jagd, oder an die ans Wolkenrossen reitenden Walküren.
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bis in dic Provinzen Ost- und Westprcnßeu hinab, in Urnen eiserne
Schwerter, Lanzenspitzcn w. gefunden werden.

In unseren Bergen, wie in den Gebirgen am Rhein, ist der Erz¬
bergbau und die Ausbringung des Eisenerzes, wie dic der Zink-, Blci-
und Kupfererze, sicher auch uralt und schon Jahrhunderte vor Chr. Geb.
betrieben worden, und zwar weisen sowohl dic „Eiscnfimmen" ans den
Hohen der Gebirge am Rhein, wie die znmtcil verschüttetenSchlackcn-
lagcr auf den Bergen unseres SndcrlandeS aus eine Zeit hin, wo hier
das Eisen unter Anwendung kleiner Handgebläse mittelst Holzkohlen ge¬
wonnen wurde. — —

So alt wie der Erzbergbau ist unser Steinkohlen-Bergbau jeden
falls nicht.

Die Steinkohle, in unseren Bergen vielfach zutage ausgehend, wurde
wahrscheinlichvor Heinrichs l. und OttoS dcS Grossen Zeiten nicht als
Brennmaterial benutzt, — wissen nur doch, mit welcher Sorgfalt daS
„heilige Hcrdfeuer" von unseren alten Vorfahren bewacht wurde, und
das; das alte „Tündcl-Fcucrzcug" nicht früher crfnndeu sei» konnte, als
bis einigermaßen gehärtetes Eisen gewonnen und bekannt wurde, dem man
dann mittelst des Feuersteins Funken entlockte.

Dic an der Oberfläche geschürfte Steinkohle setzte ihrem Entzünden
sicher einen viel zu großen Widerstandentgegen, als daß jene Alien sich mit
ihr hätten weiter abmühen sollen,' dazu bot ihnen ihr „heiliger" Urwald
besseres Brennmaterial in reicher Fülle, auch deutet schon der Name an,
daß sie die Steinkohle nicht für ein Brennmaterial, sondern für Stein
gehalten haben.

Erst die Not machte (auch hierauf bezüglich) erfinderisch. Je mehr
der alte Urwald sich lichtete, der Holzreichtum schwand, der Preis des
HolzeS und der zur Ausbringung der Metalle so nötigen Holzkohlen sich
steigerte, um so eifriger suchte man nach einem zweckdienlichen Ersatz¬
mittel, — man versuchte es mit den „schwarzenStellten", dic u. a.
auch das Rnhrkohlcngcbirgcin so reicher Menge auswies. In den Städten
und Dörfern der norddeutschen Tiefebene waren den meisten Leuten bis
zum Jahre 1850 Steinkohlen nicht bekannt, nur die Schmiede hatten
angefangen, die „Nußkohle" zu ihrem Hcrdfcner zu benutzen. In unseren
Gegenden hat schon seit Jahrhunderten ein anSgicbiger Gebrauch der
Steinkohlen stattgefunden. — Da schirrte sie sich selbst das Roß, da
zwang sie „den wilden Gesellen, den Dampf," ihr mit dem Wasser er¬
zeugtes Kind, sich zum Dienste, — und er führte sie ans eiserner Spur
hinaus in alle Gegenden der Windrose und half ihr, die Welt bis zu
den fernsten Inseln sich erobern. In den letzten Dccennien unseres Jahr¬
hunderts hat sie eine so große Bedeutung erlangt, daß wir uns viele der
neueren und neusten Erfindungen und Fortschritte, ja die hohe Blüte
unserer Eisen-Industrie ohne sie nicht denken könnten.

Dic spärlichen Berichte, welche uns über die älteste Geschichte des
Steinkohlenbergbaues im Ruhrdistrikte vorliegen, besagen, daß bereits
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1302 in der UmgegendDortmunds, der alten „Tremonia", Steinkohlen
gegraben (!) wurde», und in den Annale» der Stadt Essen geschieht im
Jahre 1317 der Steinkohle Erwähnung.

In der Abtei Werden erhielt der Abt Conccssivncnzum Bergbau
und bezog nachweislich schon 1520 den „Zehnten" der Stcinkvhlcngrnben.
Ebenso stand der Acbtissin von Essen die „Regalität" nebst der Zehnt-
bcrechtignng zu.

In den ehemals bcrgischcn Unterhcrrschaften Hardenberg und Broich,
wie in unserer Mark, führte Herzog Wilhelm IV., „der Reiche", von
Gülich-Clcve-Bcrg, Graf von der Mark w. am 27. April 1541 die
Regalität deS Steinkohlenbergbaues ein.

Die Einführung eines geregelten Betriebes erfolgte erst im Jahre
1737, als der überaus praktische, wirtschaftliche und sparsame König
Friedrich Wilhelm I. eine Bcrgordnnng ,.oumnirto" (18. Juli) und
zunächst in Bochum, dann am 31. Jan. 1738 in Schwerte, ein Bcrgamt
„nwtallirt" wurde, dessen Sitz er bald darauf nach Hattingen verlegte.
Durch dieses wurden die bcrgrechtlichen Verhältnisse der Gruben geregelt,
tüchtige Grubcnbeamte angestellt und für regelmäßigenGrubenbau Sorge
getragen, sowie für Ausdehnung des Absatzes regelmäßige Kohlenfuhrcn
von Bochum aus nach den Magazinen am Rhein eingerichtet (1739). —

Von dieser z w e i t ä l t c st c n b r andc n b urgi s ch - Pre u ß i s ch c n
„Bergordnnng" vom 18. 7. 1737 liegen mir leider nur die Kapitel
13. bis 55 (?nZ. 8—27) gedruckt vor, sie sind aber so hochinteressant,
daß ich dieselben buchstäblichhier anführe. Die fehlenden Kapitel er¬
gänze» sich leicht aus der „revidirten Berg-Ordnung vor das
Herzogthnm Cleve, Fürstenthum Usurs und vor die
Grafschaft Marek. Lud Dato Berlin den 29. Xpril 1766. CUV?,
gedruckt bei der Wittwe Sitzmann, Kvnigl. Prcuß. Hofbuchdr." — In
dieser revid. Bcrgordnung ist eingangs ein Capitel ausgeschieden, so daß
Cap. 13. der zweitältcstcn brandcnb.-prcuß. Berg-Ordnung v. 18. Juli
1737. welcher die „i n Xnno 15 4 1 ausgerichtete und von CoorA
IVilsielm, Marz gras und C hurfürst zu Brandenburg in
Xnno 163 9 ronovirts u n d p ul> Ii eirt e Berg-Ordnung"
vorangegangen war, Capitel XII wurde.

Lap. 13 bis 56 der „vor die Grafschaft Marck i-knovirte und

pudlieirle" Berg-Ordunug vom 18. Juli 1737.

ex? VI 13.

Daß man die Zechen oder Stollen nicht verstürtzeu soll.
A. 1. So man iit einer Zeche die ticffste Stollen oder Strecken

oder andere Orter stehen lassen, verzimmern oder verstürtzeu null, soll es
dem Bcrgmeistcr zuvor angcsaget werden, eS zu besichtigen,ob es ohne
Schaden geschehen möge, und soll sich der Bergmeister des nicht weigern,
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sundern dic Besichtigungmit Fleist thun, oder daß eS geschehe, verfugen.
Wenn und

Z. 3. Eine Zeche, Stollen oder Strecke mit Varmissen des Berg'
meisters aufgelassen und stehen geblieben ist, so sollen selbige Ortcr,
Ticffste, Strecken oder Stollen, welche offen zn bleiben nötig sind, doch
nicht verzimmert oder verstiirtzet werden, und wer sich von Gewercken,
Steiger oder Arbeitern dergleichen unterstehet, soll nicht nur exemplarisch
gestrafft, sondern auch den hinein gestürtzten und gewonnenen Berg wieder
heraus zu schaffen, angehalten, auch ihm seine vorrätige Ertze, Stein¬
kohlen, llckaterialien :c. nicht eher verabfolget werden, bis alle sein ge¬
wonnener Berg zu Tage auSgefordert worden.

14.
Von Erb-Stollen ihrer Gerechtigkeit und Erb-Teuffe.

K. 1. Die Stollen sind die Schlüssel zu denen Gcbnrgen und daran
befindlichen Bergwercken,vermittelst welcher dieselbe aufgeschlossen und die
in der Erden verborgene Gänge, Kläffte, Flötze und Bänckc und deren
mit sich führende Schätze entdecket, die ermangelten Wetter ein- und die
der Arbeit hinderlichenWässer ab- und zu Tage ansgeführet werden,
dahero dieselbe auch bey allen Bergwercken zum beständigen Fortbau mit
besondern Gerechtigkeiten, wenn sie die Erbtenffe erlanget haben, versehen
seyn,- Dahero soll

§. 3. EineS Erb-StollcnS seine Erbteuffe von Rasen nieder 10. Lachtcr
und 1. Spanne seyn, und wenn er diese Seiger gerade nieder hat, auch
mit seiner gebührlichen Wasser-Senge in eine Zeche und über die Schachte
oder an den Ort kvmt, wo Ertz, item Stein-Kohlen bricht, einschlägt,
derselben Zechen Wetter bringet, und Wasser benimmmt, dem soll das
Neunte und durch welche Zech der Erb-Stollen fähret, so lang der Stollen
in den Mausten ist, der 4tc Pfennig, und der Stollen Hieb gegeben werden.

15.
Von Stollen-Hieb, oder wie hoch ein Erb-Stollen das Ertz,

oder Stein-Kohlen hauen mag.
Wenn ein Erb-Stollen in Maaszen kommt, darinnen er Ertz oder

Stein-Kohlen txift, so können die Stöllner, so den Erbstallen gcmnthet
und treiben, das Fünff Vierteil eines LachterS, st 7. Wcrck Schuhe lang
von der Wasser-Seige über sich bis an die Fürst, und V2 Lachter in die weite
daS Ertz oder Stein-Kohlen weghauen, und zu sich nehmen.

16.
Wenn ein Stollen Ertz trifft, so keine Erb-Teuffe und Gerechtigkeit hat.

Wenn ein Stollen in eine Zeche oder Maaße einkommt, treffe Ertz-
vder Stein-Kohlen, und hätte die erforderte Erbteuffe nicht, die ein Erb-
Stollen haben soll, dasselbe Ertz oder dic Stein-Kohlen sollen der Maaste
darin es gebrochen, und nicht dem Stvllner zustehen, doch sollen dieselbe
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Maaße, wenn sie das Erst vder Stein-Kohlen zu sich nehmen wollen, den

Stöllnern, sofern das Ertz schon gebrochen, die Kosten zu erstatten

schuldig scyu.

17.

Die Gesprenge in Stollen nicht zu verstatten.

Z. 1. Es soll ein jeder Erb-Stoll mit seiner Wasscr-Scige so ge¬

trieben werden, daß er in 100. Pachter nicht über Vr. Lachter anlaufe

und Rösche kriege, aber keinen gestattet werden, darinnen Gesprenge zn

machen, eS begeben sich denn höchstnötige und ohnumgängliche Ursachen,

daß der Stollen erhaben werden mnste, welches aber ohne Bcsichtignng

und Zulassung deS Bergmeisters nicht geschehen mag/
Wenn aber

K. 2. Eine Zeche Wasser vder WetterS wegen eines Stollens nötig

bedürfte, ohne Gesprenge aber des Stollens keine Hülste geschehen könte,

derselben Zeche mag der Stöllncr doch mit Zulassung deS BergmeistcrS

und ohne das nicht, mit dem Stvll-Ort durch Gesprenge zu Hülste komme»,

und damit in derselben Zeche daS Ncnndte und seine Stollen-Gerechtigkeit

erlangen. Welcher Stollen aber

H. 3. ohne Erlaubniß des Bcrgmcisters seilten Stvll-Ort mit Ge¬

sprenge in ein oder mehr Zechen getrieben wird, der soll dadurch keine

Gerechtigkeit haben /
WaS nun

K. 4. Denen Stöllnern vom Bcrgmeister für Gesprenge aus erheb¬

lich en Ursachen zu machen erlaubet und zugelassen sind, die sollen um¬

ständlich dem Berg-HaudelS-Buch einverleibet werden.

18.

Daß kein Stöllner seine erste Wasser-Senge verlassen, scncken

vder erhöhen soll.

Sobald ein Stöllncr mit seiner Wasser-Senge untergekrochen, dieselbige

ausgezimmert, und Treckbretter drüber geschlagen, folglich sich gelagert

hat, dem soll die Zulassung keineSwegeS gestattet werden, seine Wasser-

Scnche weder inner- noch ausserhalb des Mundloches zu scuckeu oder tieffer

zu holen, wenn eS aber gcschiehet, soll es ernstlich bestrafst werden, und

er damit keine Gerechtigkeit erlangen, nebst der Straffe aber bey ihrer

ersten Wasser-Senge bleiben, auf daß die Stolleu, so darüber oder darunter

angesangeu, au ihrer Erbteuffe und Gerechtigkeit wieder die Billigkeit

nicht zu kurtz kommen, desgleichen soll eS auch mit den ungewöhnlicheu

Steigen nnd Aulauffen der Wasser-Sengen so andern Stollen zum Schaden,

und der Zechen zum Nachtheil gereichen, gehalten werden.
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19.

Mit was vor Teuffe cin Stollen den andern enterben soll.

Ein jeder Stollen, welcher 7. Lachtcr Seiger gerade Teuffe nnter
dem andern einbringet, Wasser benintt nnd Wetter bringet, der soll den
andern enterben, und das Neunte erlangen.

LL.UV4' 20.

Die Stöllner sollen nicht über sich brechen andern Stollen
das Neunte dadurch zu enterben.

Z. 1. Kein Stöllner soll sich ohne Vorwissen des Bergmeisters
eigenmächtig unterstehen, über seinen Stollen in die Höhe über sich zu
brechen, und also andere Stollen wieder die Billigkeit des Neunten zu
enterben, wenn eS auch gleich die Zeche, darinn es vorgenommen, ge¬
statten wolte,- Trüge sich es aber

Z. 2. Zu, daß ein Stöllner seinen Stoll-Ort so weit getrieben,
und sein Wetter mit Fleiß gefasset hätte, daß er wegen Wetter-Mangel
nicht weiter fortkommen könte, die Gewcrcken über den Stollen in ibren
Maaßcn und Strecken die Arbeit aufliesse», oder aus andern Ursachen
nicht bis ans den Stollen niederschlagen wollen, dem Stollen zu helffen,
so sollen Bergmeister und Gcschworner alle Umstände mit Fleiß besichtigen
und roZistriren, und wenn sie fürsetzliche Hinderungen des Bergwercks
finden, können sie dem Stöllner über sich zu brechen, und ihme selbst
Wetter zu machen und zu bringen gestatten, und nachlassen.

21.

Wenn cin Erb-Stolle» den Orth wo Ertz und Stein-Kohlen brechen,
nicht erreichet hat.

Wenn cin Stollen in eine Zeche kommt, und derselben gantzen Zeche
Wetter bringet, und Wasser benimmt, wenn er gleich die Orter, alwo
Ertz und Stein-Kohlen bricht, mit der Wasser-Seuge noch nicht erreichet,
so soll ihm dennoch die Helffte vom Neunten gegeben werden) Sobald
er aber die Wasser-Seuge an dem Ort, wo Ertz und Stein-Kohlen brechen,
bringet) soll er das Neunte gantz haben.

22.

Wo zwey Tiesfste in einer Zeche sehn.
Wo cin Erb-Stollen in eine Zeche kommt, und derselben gantze Zeche,

weil zwey Tiefste darinn sind, nicht Wasser benehme, und Wetter brächte,
sondern nur dem einen Tieffsten in dem andern nicht, und in dem uner-
schlagencn bräche, Ertz oder Stein-Kohlen, so soll er kein Neuntes haben,
er habe denn in denselben Schacht wo Ertz bricht, erschlagen, braucht aber
der fündige Schacht oder Tiefste deS Stollens zu Wasser und Wetter,
so soll er auch halb Neuntes geben.
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Wenn Stoll-Orter aufgelassen, stehen bleiben und Stnffen geschlagen werden.

Wenn ein Stöllner oder Gewercke die Stall-Orter ans vder stehen
lassen, und Stnffen geschlagen werden, sallen sie, wenn sie daS Neunte
haben wallen, ihren Stollen mit gerinnen Wasser-Senge und vffenen
Mund-Loch allezeit in baulichen Wesen erhalten, und alle (Quartal gleich
andern Fund-Gruben und Maassen Anschnitt halten und verraoeülon.
Wenn aber dergleichen Stollen verfällt, und eingehet, das; man darauf
nicht ein- und ausfahren kante, auch zum Mund-Lach kein Wasser heraus
liefe, desgleichen auch nicht verroeoskcck würde, sa soll er kein Neuntes
haben, sondern der Bergincister soll denselben demjenigen der ihn zu erst
begehret wie gebräuchlich, verleihen.

0/4 IVI 24.
Bau Wassern so beym Bergwercken mit Stollen Strecken und Röschen

erschroten, und am Tag gebracht werden.
Alle Wasser, sa mit Stollen, im Bergwerckenerschrvtenwerden, soll

der Berg-Meister demjenigen,so sie muthet und aufnimmt, nicht anders,
als mit dein vxpreblou Vorbehalt verleihen, daß die Beleihnng dem
Bergwerck und bauenden Gewercken nicht schädlich seh, und daß allezeit
die Gewercke zu Aufbereitung der Ertz- oder zur Kunst zeugen, diese
Wasser ohnvcrhinderlichgebrauchenkönnen.

0.4? VI 25.
Bergmeistcr und Geschwornersollen gute Achtung auf den Berg-Bau geben,
daß nützlicher Bau angelcget, und gefordert, unnütze aber, insonderheit der

eingerissene Raub-Bari auf Kohlen in Schächten und auf Stollen
abgeschaffetwerden.

H. 1. Nachdem einige Zeit her, insonderheit auf denen Kvhlen-
Bergwercken,unnütze Gebäude mit Stollen und Schächten angcstcllct, und
mw ans den Ranb gebauct, die besten Kohlen aber in der Teuffe zu des
Landes höchsten Schaden zurück gelassen und verstürtzet worden,'

So sollen Bergincister und Geschworner mit allem Fleiß dahin
sehen, daß künftig ordentlich und besser auf Stollen, Strecken und in
Schächten, zur Aufnahme derer Bergwercke und Nutzen derer Gewercke
gebauet werde, keine Zeche mit überflüßigen Arbeitern beleget, oder aber
bcy Führung des Baues in Schächten und auf Stollen in unnötige
Koste» gcsetzet werden, und was sie an schädlichenBau, übrigen Arbeitern
oder andern Anrath befinden, daS sollen sie alsobald abschaffen, was aber
Bvrthcil schaffet, angeben, worin ihnen auch die Gewercke Folge und
Gehorsam leisten sollen.

Jngleichcu
i?. 2. Dahin sehen, daß auf allen Bäncken so viel möglich ist, das

ticffste gestrccket, und eine Strecke unter der andern treiben, Pfeiler und



Berg-Besten aber zur Lonlervation dcS BergwcrckS stehen und zurück
gelassen, aber nicht verstürtzet, und ans Rand hinweg genvmmen, ein
guter BergmännischerBau eingeführet, der unnütze und Raubbau aber
gäntzlieh vermieden und abgeschafft werde.

K. 3. Welcher Gewcrcke in seiner Zeche, es seh dieselbe alt oder neu,
daS Tiefste nicht strecken, und Berg-Besten stehen lassen wallen, denen-
selben fallen sie auch nicht zulassen, die abern Orter allein zu belegen,
und auf denn Krün zu bauen/

Wie dann
Z. ck. Das Berg-Amt, insvndcrheirder Bergmcistcrund Geschwarner

mit allem Fleiß dahin sehen müssen, daß die Kahlen und Ertze aus der
Tenffe unter die Stallen, es geschehe vermittelst iVIacüünen, sa durch
Wasser, Thieren, Menschen,oder andern BewegungS-Kräfte, wie sie an¬
zubringen seyn, betrieben, heraus gcfvrdert werden, und durchaus nicht
gestatten, daß ein Gcwerckc, wie bisher geschehen, mit seiner Ackel-Drufft
dem andern ans seinem rechtmäßigen Felde treiben dürfe, viclwcnigcr
zuzulassen, daß einer dem andern seine Schächte, Stollen w. ?c. ruiuiren,
einwerffc ader in Stiicken hacic / Derjenige nun, sa dawieder gehandelt
zu haben überführet wird, soll als ein Berwcrcks-Schänder nnib Ein
hundert Gvld-Gnldcn bestrafet, wrd wenn es ein Gewercke ist, nach übcr-
dcm seiner Bcrgthcile und Kuxe ipbo ka>5tc> verlustig und selbige Uns
nnhcim gefallen sehn.

26.

Van der Vierung, und wenn Gänge ader Bäncke in der Tenffe
zusammen, und einander in die Vierung fallen.

Z, 1. Die Vierung eines Ganges ader einer Banck ist 3Vs. Lachter
'ins Hangende und. 3^2 Pachter ins liegende, oder aber 7. Lachter ent¬
weder inS Hangende ader liegende allein. Salle es sich nun

Z. 2. begeben, daß Zweh am Tage van einander ausser denen
Vierungen weit genug liegende Gänge oder Bäncke nach üiverlsr Dvhn-
lcge, endlich in der Tenffe zusammen, und einander in die Vierung fallen,
waraus Streit entstünde, sa fall Berg-Meister und Geschwarnermit Zu¬
ziehung unverdächtiger Bergvcrständigcn, wenn cS nöstg ist, auf den
Augenschein fahren, die Sache besehen, wohl erWegen, und nach Befinden
dem Jüngern im Felde anweisen und anhalten, daß er dem Aeltern
weichen, und die in seine Vierung gefallene Bäncke lassen müsse.

Wenn aber
Z. 3. Ein oder andere Gewercke beh der gütlichen Weisung deS Berg-

mcisters nicht NLixuiosLiran null, sa stehet ihm zwar frch, sein Recht weiter
durch Bcrgrcchtliche»Spruch nach vorher gemachtergenngsahmerEnution
behni Berg-Amt und hierncchstweiter beh der Königlichen Krieges- und
Oomaiiwu-Cammcr auszumachen. Er muß aber deswegen die Kosten
tragen, und die gewonneneErtze oder Kohlen nicht zu gute machen, noch.



verkaufen, was er aber vor dem Vcrboth über die Hcugc-Banck gefordert,
das bleibet ihm. ES soll auch keiner

K. 4. Mit einem angenommenen Gang oder Banck auf andern
Gängen die Vierung erlangen, er habe eS dann, wie sichS gebühret, mit
seinem belehnten Gang bewiesen, alSdenn kan er seine Gerechtigkeit und
Vierung zu Vermeidung vieler Streitigkeit erlangen.

e .Vu VI 27.

Von des GeschwornenAmt und Befehl, wie er fahren,
Nutzen befordern, und Schaden abwenden soll.

H. l. Die Geschworncsoll alle 14. Tage eine jegliche Zeche in
seinem angewiesenen Itovior ein und wo es nötig zweymahl sclbsten be¬
fahren, und darbcy sich genau erkundigen, ob gut, oder ans dem Raub
gebauct wird, auch selbst Anweisung thun, das; alles denen Gewcrcken
und genieinen Bcrgwerckcn zum Nutzen betrieben und gehandelt werde,
und wie er eS befände, den: Bergmcistcr berichten, damit, wenn was
veränderliches vorgefallen, beh der nächsten Berg-Amts Lektion darüber
ckolidorirct, und ein Schrift abgefassct werden könne.

Z. 2. Soll er dein Bergmcister gehorsam sehn und willig verrichten,
ivaS ihm nach seiner absonderlichen InktrrnTion anbefohlen wird.

H. 3. Mit deiren Steigern oder Bergleuten sich in keine Gemein¬
schaft weiter begeben, als sein Amt erfordert, und selbige zur fleißigen
Arbeit anhalten.

H. 4. In Frevmachcn der Zechen, Maaßen oder Stollen soll sich
der Geschwornc anfrichtig, unparthchisch und nnvcrweißlich halten, ans
daß niemand bevortheilet werde.

L^UVI' 28.

Wie der Geschwornc die Gedinge machen, und wie Er damit
verfahren soll.

K. 1. So oft es denen Gewcrckenund allgemeinen Bergbau nötig
ist, soll der Geschwornc die Gedinge selbst machen, zu dem Ende muß er
zuvor die Srter besichtigen, das Gestein, Ertz- oder Kohlen behauen, die
Umstände der Forderung, Wasser und andere Kosten darbet) gründlich
erwcgen und daS Gedinge aufs genauste machen, damit die Gewercke
nicht übersetzet werden, der Arbeiter aber auch nicht zu knrtz komme,
sondern nach der gemachten Arbeit, langen oder kurtzen Schicht ein
proziortionirliches, etwa in Acht Stunden ck 10. bis 12. Stiiber erübrige,
nicht aber wie anjctzo gcschichct, vor 5. ä 6. Stunden 25. ä 30. Stiiber
bekomme.

Z. 2. Soll er beh Vermeidung der Laktation und schwerer Strasse
sich nicht unterstehe» und gelüsten lassen, vor denen gemachten Gedingen
zu imrtioiM'cn.
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Desgleichen sollen

tz 3. Weder Schichtmeister noch Steiger an den Gedingen einen

Anthcil oder Genuß davon haben, cS geschehe unter was Vorwand es

wolle, bey Vermeidung schwerer Straffe.

29.

Wie sich die Hauer mit denen Gedingen, und wenn sie darauf

nicht auskommen können, verhalten sollen.

Diejenige Haner, welche Gedinge angenommen, sollen sie treu und

fleißig verfahren, und herausschlagen, auch nichts mehr davon, als ihren

gesetzten Lohn zu gewartcn haben,- Sölten aber Verhinderung wegen

Wasser und Wetter-Mangel vorfallen, oder andere redliche Ursachen, daß

die Hauer nicht zukommen können, alSdcnn soll der Gcschwurnc nach

Recht und Billigkeit das Gedinge so einrichten, damit denen fleißigen

Arbeitern, die Arbeit und Mühe bezahlet werde.

e.V 1> V u 30.

Daß die Arbeiter von keinem Gedinge vder Arbeit entweichen,

sondern gebührlicher Weise abkehren sollen.

Z. 1. Welcher Hauer vder Arbeiter von seiner angenommenen Arbeit

und Gedinge entweichet, und nicht, wie sichs gebühret, abkehren würde,

derselbe soll ans ander» Zechen und privat Arbeit nicht angelcget, sondern

noch darzu bestrafst werden, sein zurück stehendes Lohn aber denen

Gcwcrckcn zu gute kommen/
Wolte aber

Z. 2. Ein Bergmann seine Arbeit oder Gedinge auflassen, und sich

weiter versuche», soll er selbiges 14 Tage vorher dem Bergmeister und

Geschwvrncn ansagen, und nach Verlaus dieser Zeit sein Lohn und einen

Abkehr-Zettel erhalten, vhne dergleichen Abkehr Zettel, muß

Z. 3. Kein Steiger oder Gewercke einen von der Arbeit entwichenen

Arbeiter anlegen und Forderung geben.

e 4 I' V 4 31.

Von der Stein-Kohlen Forderung und deren Wegmessung.

Nachdem bishero ans den meisten Bcrgwercken, wo Stein-Kohlen

gefordert werden, die böse Gewohnheit eingerissen, daß sich die Haner und

Arbeiter an statt Lohns die beste Stücke an Stein-Kohlen aussuchen,

und nach ihren Gefallen verkansfen, die schlechteste und kleineste aber zum

Schaden der Gewerckcn und der Abnehmer allein stürtzen, so soll

Z. 1. Diese Art mit Stein-Kohlen anszulöhnen und selbige aus¬

zusuchen, hiermit gäntzlich eoüliren und verboten sehn, und sich keine

Arbeiter serner unterstehen, ans denen Kohlen die Stücken auszusuchen,

und selbst anszulöhnen, sondern denselben wird künfftig der Schichtmeister

mit Geld auSlvhne».
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Zu dem Ende müssen
Z. 2. Von nun an die aus denen Schächten geforderte Stein¬

kohlen nach einem richtigen Maaß oder Ringel, welcher nach Berlinschen
Maas; Ein Scheffel halten soll, wie die Stücke und kleine Kohlen in der
Grube durcheinander fallen, heraus gefordert, und nicht auf besondere,
sondern auf einen Haufen, auch nach Befinden und Menge des Vorraths
auf 2. Haufen durch die Haspel-Knechtegcstürtzet und gelaufen werden.

H. 3. Die Wegmessung der Kohlen geschieht gleichfalls wie bcy der
Forderung mit einem richtig genahmteu Ringel, damit ein Abnehmer vor
sei» Geld so viel und gute Kohlen erhalte, wie der andere, und mufi
keinem erlaubt seh», zum Nachtheil derer Gewercke und anderer Abnehmer
die Stücke auszusuchenoder auszukratzen.

Z. 4. Die Stein-Kohlen, welche zum Saltz-Losikurengeliefert werden,
müssen aufm Saltzwcrck, die daselbst die bestellte und verpflichtete Kohlen-
Messer nach dem eingeführten Maafi messen, und über den Empfang dem
Isivoruuten einen Schein geben, welchen er dem Kohlen-Messerder Zeche,
wo die Kohlen geladen worden, zuzustellenhat.

L4.UV4 32.
Was vor Steiger anzunehmen sehn, und wie sie sich gegen die

Hauer verhalten und acht haben sollen.
A. 1. Zu denen Steigern sollen Berg-Bauverständige Bergleute,

welche ein gutcS Zeugnifi haben, mit der Arbeit auf denen Kohlen und
Gestein wohl umzugehenNüssen, die Zimmerung, auch Kunst- und Pompcn-
werck verstehen, angenommen werden, dieselbe sollen

Z. 2. gute Achtung haben, daß die Hauer und Arbeiter zur rechter
Zeit ein- und nicht eher ausfahren, bis die Schicht zn Ende, denen
Arbeitern fleißig nachfahren, und welche der Steiger nuflcifiig oder müßig
antrifft, dem Bergmeister und Geschworncn zur Bestraffung anzeigen

Z. 3. Arbeiter, welche die Arbeit »och nicht verstehen, die sollen sie
-erst treulich unterweisen, anlernen und fleißig zur Arbeit anhalten, damit
sie denen Gewcrcken mit Nutzen arbeiten lernen

§. 4. Auf alles Berg-Gezäh und Berg-iVIaksrialien gute Acht haben,
daß nichts ermangele, aber auch nicht überflüssig angeschaffet werde, auch
nicht gestatten, daß die Arbeiter dergleichen mit nach Hause nehmen.

E 4 U V 4 33.
Zu welcher Zeit die Bergleute anfahren, und wie die Schichten

gehalten werden sollen.
Z. 1. Die Bergleute und Berg-Arbeiter sollen allezeit früh um

4 Uhr die erste Schicht, bis 12. Uhr, die andere Schicht, von 12 Uhr
Mittags, bis 8. Uhr Abends, und die dritte von 8. Uhr Abends bis
4. Uhr früh anfahren, und also 8. Stunden beständig in der Arbeit
sehn, auch nicht eher ausfahren bis diese 8. Stunden verflossen und sie
-ausgeklopset werden.

17*
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K, 2. Auch kcin Bergmau wegen Ehchafften oder ander» crhcblichcir

Ursa chen willen nachgelassen sehn, seine Schicht mit einein andern zu vcr

tvcchscln, sondern er muß es zuvor melden, und von Gcschwornen oder

Steiger Uhrlanb darzn haben.

K. 3. Ans welcher Zeche nicht Zwch Schichten gearbeitet werden,,

da soll der Berg-Meister die Nachtschicht nicht gestatten, wo aber nur

eine Schicht verfahren wird, da muß man alle Wege die Frühschicht

darzn nehmen.

Z. 4. Keinem Hauer oder Arbeiter wird Zwch Schichten in einem

Tage, weder in einer noch ans zwch Zechen zu machen und zu verfahren

erlaubet, aber auch nicht gcwehrct, ihm selbst oder andern um Lohn beh

seiner Wohle zu arbeiten oder zu schürffen.

(MV?VT 34.

Wer die Srhicht-Meister und Steiger annehmen und absetzen soll.

Z. 1. Die Schichtmeister und Steiger sollen von dem Berg-Amt

ang enommen, auch jedcsmahl darauf gesehen werden, daß fleißige, ver¬

ständige und getreue Leute, darzu in Porschlag kommen, und nach einer

ihnen vom Berg-Amt crtheiltcn lntrruÄion verpflichtet werden. Ein

jeder Schichtmeister soll auch, nachdem er viel oder wenig Gelder in seiner

Lasso hat, (Mution bestellen.

K. 2. Keinen Gewercken ist erlaubt, einen Schichtmeister oder Steiger

von seinem Amt zu entsetzen, sondern wenn, Gcwcrcke wieder dieselbe

etwas zu. klagen haben, so sollen sie die Klage behm Berg-Amt über¬

geben, und nach Befinden müssen Schichtmeister und Steiger alsdenn vom

Berg-Amte gcstrafct, oder aber ihres Dienstes entsetzet werden,

K. 3. Wolten aber die Gewerckc einen ans ihrer Looiotszt oder

so nst zum Schichtmeister oder Vorsteher der Zeche crwchlen, und in

Vorschlag bringen, so stehet selbiges ihnen zwar freh, eS muß aber eine

solche Persvhn und Lulsiockknin sehn, die darzn nützlich und der Arbeit

erfahren, und vom Berg-Amt tüchtig erkant wird, und in deS Berg-Amt

Pflichten stehe.

(MV? V T 35.

Wie sich Schicht-Meister und Steiger beh ihren Diensten verhalten, dieselbe

selbst verwalten und sich an ihrem gesetzten Lohn begnügen lassen sollen.

Z. l. Dieselbe sollen denen Berg-Beamten und Gewercken von

allem, wa nn sie nach Beschaffenheit der Zeche fragen, gründlich und guten

Bericht geben: Demjenigen aber welchem die Umstände der Zechen nicht

zu wissen nötig sind, sollen sie nicht berichten, sondern ans Berg-Amt

verweisen, auch Niemanden ohne Vorwitzen deck Berg-MeisterS in die

Grube zu fahren, erlauben, oder selbst mit hinein nehmen.

tz. 2. Sollcit sie weder von vorrätigem Geld noch Bergwncks

Materialien ohne Erlanbniß des BergmeisterS von einer Zeche auf die
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.andere ctwaS verleihen, und müssen sie über alle Berg-lUakerialian eine
Rechnung führen, Geld und ^lakarialien auch treulich verwahren /

K. Z. Ihre Dienste selbst versehen, und dnhcrv in Schreiben und
rechnen erfahren sehn, nicht aber durch andere verwalten lassen, es
geschehe denn Kranckheitvder anderer Ehehaften wegen, doch alles mit
Varmissen des BcrgmeistcrS.

Z. 4. Schichtmeister,Steiger und Arbeiter sollen mit ihren gesetzten
Lohn sich begnügen lassen, und keineswegcseinen Genuß bei dem Einkauf
der iUatorialien, an Gedingen vder durch was vor Handthicrung und
Ura6kicguan es geschehen könte, sich anmassen, sondern alle Berg->Iakerialien
denen Gcwercken zum besten auf das allergcnauste anschaffen.

36.
Schicht-Meister und Steiger dürsten die Arbeiter nicht in der Kost haben,
ans denen Zechen kein Bier schenckcn,den guten Montag oder die Bierschicht
nicht gestatten, keine gemietete Jungen zur Aufwartung halten, vder blinde

Hauer führen, und falsche Schichte schreiben.
Z. 1. Weder Schichtmeisternoch Steiger sollen einen Arbeiter oder

Haner nötigen, oder sonst in andere Wege dahin verleiten, die Kost bey
ihm zu nehmen, sein eigen Bier sowenig, als ander Bier auSzutrincken
bereden, dieserhalb auch keinen Arbeiter an- noch ablegen, oder an der
Arbeit und Gedinge einen Vortheil genießen lassen.

Z. 2. Sollen sie sich auch nicht unterstehen, auf denen Schächten
Bier und Brantwcin zu schcncken, vder Kost-Gänger zu halten, sondern
nach vollbrachter Arbeit und Schicht soll ein jeder nach Hause gehen,
und ans den Zechen kein Bier-Schanck geduldet werden.

H. 3. Schichtmeisterund Steiger müssen auch treulich dahin sehen,
daß weder Steiger noch Arbeiter keiner einen guten Montag noch sonst
in der Woche Bier-Schichten machen, und die Arbeit versäumen: Dieselbe
dürfen auch

Z. 4. sich keine gemicthete Junge», Hauer oder Knechte zu ihrer
Arbeit halten, und ihnen das Lohn ans der Zeche verschreibenlassen,
vder ans eine andere Art so genannte blinde Hauer führen, falsche Schichten
verschreiben, und Matzhamcley treiben, obiges alles so denen Gcwercken
und gemeinemBerg-Bau sehr schädlich, soll

K. 5. vom Berg-Amt exemplarisch bestrafft, und dergleichenUn¬
ordnung nicht geduldet werden.

37.
Berg-Beamte und Diener sollen keine Befreunde oder Verwandte sehn,

und wie der Schicht-Meister auf den Steiger Achtung haben soll.
K. l. Die vornemste Bcrg-Amts-Persohncn sollen nicht Vater und

Sohn, oder sonst mit naher Freund- und Schwägerschaft, znmahl wo die
Bedienten aus wenig Personen bestehen, einander verwand sehn, damit
aller Argwohn und Verdacht bey dem Bcrgwcrckvermieden werde.
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ß. 2. Schichtmeisternnd Steiger selten auf einer Zeche auch keine
Brüder oder Vettern sehn, sich auch zusammen in keine besvndcre Einigkeit
begeben, welche denen Gcwerckcnund Berg-Ban nachthcilig sehn könte,
sondern der Schichtmeister soll sowohl ans den Steiger als Hauer acht
haben, daß sie rechte Schichte halten, und einen guten Bau führen, nichts
in der Grube von Ertz oder Stein-Kohlen versetzen, verzimmern oder
verschmieren.

0.4RVI 38.
Wieviel Zechen ein Schichtmeisterversorgen, und wie er seine Rechnung,
als den Anschnitt, die Lohnung darüber sichren, und das Verlesen oder

Anschnitt halten soll.
Z. 1. Einem Schichtmeister oder Vorsteher kau bch Stein-Kohlen

Bergwerken wohl 6. bis 8. Zechen zu versehen und zu versorgen ge¬
stattet werden, ein mehrcs aber nicht.

Z. 2. Muß er alle Vier Wochen die Rechnungen als den Anschnitt
und die Lohnung machen, worin zu finden, was an Ertz, Stein-Kohlen,
Geld, Zubussc, Uberschuß w. vom vorigen Monar im Bestand gewesen,
darzu eingenommen,davon ausgegeben, und wieder Vorrath geblieben ist,
insonderheit aber nach einem von Gcschwornen gemachten Gedinge-Zettel
die Rechnungen einrichten, welcher Geding-Zettel aber vorher vom Berg-
mcistcr reviclirct, und unterschriebensehn muß,'

Und diescrwegen ist dem Schichtmeister, wie er sich von Runkst zu
Rnn6k damit verhalten soll, eine absonderliche deutliche schriftliche
InRrr>6kionvom Berg-Amt zuzustellen, und auszufertigen.

Z. 3. Sobald er mit seiner Lohnung, Anschnitt und Rechnung,,
welche mit einander czuarlriren müssen, fertig ist, muß er sie zur Revision
dem Bergschreibcreinsenden, und nach der Revision an dein darzu be
stimmten Bcrg-Amts-Tag, nemlich 8 Tage hernach vor dem Berg-Amts-
RoRogio öffentlich vorlesen.

K. 4. Schichtmeister oder Vorsteher, wenn sie ihre Rechnung als
den Anschnitt die Löhnung und iRatorialicu Rechnungen, wenn sie dieselbe
nicht selber schreiben, sollen denen Gcwerckcnkeine absonderliche Schreib-
Gebühren dafür in Rechnung ansetzen, sondern sich mit ihrem gesetzten
Lohn begnügen lassen.

K 5. Die Rechnungen sollen auch ohne Tadel, rein und sauber,
unracliret, deutlich, klahr und lauter exprimiret, und mit Fleiß geschrieben
sehn, anders soll keine angenommen, sondern wieder zurückgegeben werden.

L .V R V 's 39.
Von Verlesen oder Anschnitt halten, und auSlohnen,

und wie es damit zu halten.
Z. l. Alle 4. Wochen sollen die Rechnungen, als Löhnung und-

Anschnitt einer jeden Zeche und Gewerckschast durch ihren Vorsteher oder
Schichtmeister vorm Berg-Amt in Beysein der sämtlichen Berg-Amts
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Glieder, als Berg-Richter, Bcrgincistcr und Geschwornen, inglcichcu des

Steigers nach vorhergegangener Revision öffentlich lanr und vernemlich

hcrgelcscn werden, damit ein jeder so darbcy noch etwas einzuwenden hätte,

seidiges anzeigen und anhören könne, wie denen Gewcrckcn vorgestanden,

und mit ihrem Guth gewirtschafftct werden.

H. 2. Nach Verlesung einer jeden Zechen, Register, soll über den

Bcrg-Ban zugleich ckolilwrircr und regilkriret werden, >vic derselbe denen

Gcwercken zum Besten fortzusetzen seh) Die Rechnungen werdenden sämt¬

lichen Beamten unterschrieben und verwahrlich nicdergelegct, alsden wird

tz. 3. DaS bcym Verlesen gehaltene UrokocoU abschriftlich an die

Königliche Clev Märckschc Krieges- und Romainon-Camincr eingesandt

K. 4. Die AuSlohiinng derer Arbeiter und Handwcrcks-Lente soll

von 4. zu 4. Wochen nach dem Verlesen, »nd allezeit im Bcysein des

BcrgmeistcrS und Ober Schichtmeisters geschehen, dafcrn jedoch ein oder

ander Berg Arbeiter wegen der Löhnung nicht 4. Wochen warten könte,

so kann ihm indessen etwas auf Abschlag bezahlet werden)

Svnstcn muß der Schichtmeister denen Arbeitern daS Lohn selbst an

eben der Müntze, wie er sie bekommen, und nicht mit Waaren oder

ViÄnnlian auszahlen, noch weniger ihnen daS Lohn schuldig bleiben und

zurück behalten, cS geschehe denn ans Orckra dcS Berg Amts.

Z. 5. DaS Geld zur AuSlohnnng soll derselbe van dem Ober-

Schichtmeister empfangen, welchem auch daS Geld vor verkaufte Kohlen

vorher eingeliefert werden muß, zu welchem Ende sich der Schichtmeister

vor und nach der Löhnung mit dein Ober-Schichtmeister zu berechnen hat,

und muß übrigens jetzt gedachter OberSchichtmeister wegen der Einnahme

und Ausgabe und deren richtigen Berechnung gehörige und zureichende

Lnnkion, wenigstens von 3. bis 466 Rthlr bestellen.

EiVI-VI 40.

Von (Znltkowdor-Gcld, wie eS zu geben, auch wenn Zechen zwischen den

ststmrknlon auflassen, und ins Freye kommen oder liegen bleiben.

Z. l. Zu Erhaltung der Bcrg-Amts-Bcdienten, welche hauptsächlich

zum Besten der Gewcrckc bestellet worden, und deren Nutzen sie auf alle

Weise suchen müssen, sollen die Zechen von ihren Gangbnhrcn Schächten,

das so genannte ststinteinloar-Gcld, weshalb in der alten Berg-Ordnung

cko ^nno 1ö41. Eap>. 41. auch bereits elwaS verordnet, und feste gesctzct

worden, geben, und zwar von denen gangbahren Schächten, nach einer

deshalb alle Jahr zu machenden Rexartition, auf so viel als zu Unter

Haltung dcS Bcrg-AmtS und sonst zum Behuf der Bergwcrckc erfordert wird.

Z. 2. Wenn auch zwischen denen ststiartnlen, Zechen liegen bleiben,

inS srcyc kommen, oder von Gewcrckcn aufgelassen werden, so soll nicht

allein der Zeche Rechnung abgelegct, sondern auch das (^nakomtzar-Gcld

vom letzten ststmitnl gegeben »nd berechnet werden.

Z. 3. Wenn Erb-Stollen Maaße haben und zugleich Kohlen ckostitirc»,

so sollen sie von den Maaßcn, nicht aber von Stollen, liegenden gang-
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bahren Kohlen Schachten daS Huatoindor-Geld erlegen/ Wenn er aber
dergleichen nicht hat, so soll von dem Stollen daS (juatomstsr-Geld
tguartalitizr mit 1. Rthlr. bezahlet werden.

Z. 4. Uber die Einoaslwung dieser Gelder fähret der Bergschreiber
Rechnung, leget Geld und Rechnung in eine darzn gemachte Labio oder
Lade, worzu er und der Bcrgmeisterbesondere Schlüssel haben, und zahlet
stjuartnlitor die Besoldung davon auS, weshalb deini auch ivegen der
übrigen einzunehmenden Gelder er zureichende Eantion bestellen muß.

evuvv 4i.

Uber allen Vorrath auf den Zechen, es sey VIstalst Stein-Kohlen, oder
Berg- und Bau-Älatorialion. soll der Schicht-Meister alle Quartal eine

Natsrialien-Rechnung übergeben.
Die Schichtmeisteroder Vorsteher der Zeche sollen (guurtalitör von

allein Vorrath an ^letalst Stein-Kohlen, Bergbau-^latormlion, und Ge
zähe auch allen andern denen Gewercken zuständige Sachen, eine Rechnung
dem Berg Amt übergeben, welche der Geschworne vorher von Stück zu
Stück nachsehen, und sich alles zeigen lassen muß, nachhero uttoktiren
soll, ob alles vorhanden, auf daß die Gewercken nicht berücket werden.

(' 4 U V 4' 42.

Die Berg-Beamte sollen keinen Antheil an den Berwerckcnhaben.
Der Berg-Richter, Bergmeister und Geschworner,auch andere Berg-

Beamte sollen zu Abivendung allerlei) Argwohns und Verdacht, so daraus
folgen kau, solange dieselbe Votum A Lostionoin bey dem Berg-AmtZ
VolloZio haben keine Bergtheilebauen, oder vor sich auf andere Nahmen
schreibe» lassen, auch unter keinerlei) verborgenen Schein einigen Nutzen
und Gewinn davon ziehen.

L^UVD 43.

Von Zubuße anlegen, und Zubuß-Briefsen.
Z. 1. Ein jeder Aufnehmer und Vorsteher alter und neuer Zechen,

wenn sich dieselbe nicht frei) bauen, oder Ausbeute geben, soll sich auf
jedes Quartal, wenn er 4. Wochen vorher eine Lpseitioation des vor¬
rätigen Geldes und anzuwendendenKosten auf künftiges ststmrtul über¬
geben, vom Berg-Amt nvthürftige Zubuße, zu Fortsetzungdes Berg-BaueS
anlegen lassen, dieselbe mit Nutzen verbaue!: und berechnen.

Z 2. Die Zubnß-Bricfe soll der Bergschreiber, wenn sie nicht ge¬
druckt sehn schreiben, das Berg-Amt aber mit seiner Unterschriftnntlioriliren.

Die cingehobcne Zubuße aber muß der Schichtmeisterder Zeche ent¬
weder mit Geld oder Zettuln der Berg-Entta berechnen.
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UAI'V? 44.

Welchcrgcstalt die Gewcrcke die Zubuße entrichten, und wie die
Schicht-Meister dieselbe einaasckiren sollen.

Z. 1. Wenn von dem Berg-Amt Zubuße zum Fortbau der Zeche
angeleget, selbiges auch Vier Wochen vor angehenden Quartal bekant
gemacht ist, so sollen die Gewercke schuldig sehn, in Zeit von 4. Wochen
ihre Zubuße zu cutrichten/ welcher Gewercke aber damit säumig ist, dessen
Kuz'e soll der Schichtmeisterins Uotarcknt setzen,'

Z. 2. Die Zubuße soll in guter gangbahrer Miintze und keinen
Waaren bestehen, damit dem Schichtmeisterkeine Gelegenheit und Ursache
gegeben werde, unter solchen Waaren andere für sich mit durchgehen zu
lassen, und also seinen eigenen Nutze» mit der Arbeiter Beschwerung
zu suchen.

K. 3. Der Schichtmeister oder Vorsteher soll auch die Zubuße von
denen Gewercken, so nicht über eine Tage-Reise vom Bcrgwcrck wohnen,
einzucAÜliren schuldig sehn, welcher Gewercke mber weiter wohnet, derselbe
muß die Zubuße durch einen Verleger in der Nähe bezahlen lassen.

45.

Wie sich die Schichtmeister verhalten sollen, wenn die Gewcrcke die
angelegte Zubuße nicht entrichten, oder zum Bau nicht zureichen,mithin

schuld auf die Zeche gemachet werden muß.
K. 1. Wenn sichS begebe, daß ein Schichtmeisteroder Vorsteher bis

zum Schluß deS (juartais die Zeche der Gewercken nicht verlegen könte,
weil die angelegte Zubuße nicht zugereichet, oder von denen Gewercken
entrichtet worden/ So mag der Schicht-Meister die Zeche zu erhalten
mit Vorbewust des Berg-Amts so viel Schuld auf die Zeche machen,
als zu Erhaltung derselben bis künftiges Quartal nötig ist,'

Und wenn
Z. 2. Dem Schichtmeistersein vorgeschossenes Geld oder gemachte

Schulden daS folgende (Quartal nicht entrichten würde, so soll ihm das
Berg-Amt mit allen denen darzu gehörigen Vorräthen zu der Zeche ver-
helffcn, dem Schichtmeister aber wird erlaubet, die Zeche ein Quartal
vhnbelegetliegen zu lassen, und in Frist zu erhalten,' Solte der Schicht¬
meister aber nach verlaufener Frist die Zeche nicht belegen oder ver-
gewerckschaften, so soll die Zeche frei und ohne die Schuld zu bezahlen
verliehen werden.

Welcher Schichtmeisteraber
Z. 3. ohne Willen und Zulassung des Berg-AmtS Schuld auf die

Zechen machen würde, dem soll zur Zeche und Geld nicht gehülsten, und
wenn der Zeche liegen bleibet, und von andern gemuthet wird, keine
Schuld davon bezahlet werden.
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46.

Von: empfangener und nicht berechneter Zubuße.

Würden die Schichtmeister oder Vorsteher der Zechen von denen Gc-

werckcn Zubuße empfangen, und dieselbe nicht berechnen, die Kuxe aber

in das lietnrckat setzen, und die Gcwcrckc als liabtnntsn in der Rechnung

nntühren, die sollen ihrer Dienste entsetzet und schwere verdiente Strafe

gewärtig scyn.

6 .V I' V I 47.

Von dem Rcckarcknt und tÄckuoirung derer Küpen auch wie eS damit

gehalten werden soll.

H. l. Würden die Gcwcrckc oder derselben Verleger, die Zubuße

in der Bier wöchentlichen Frist nicht bezahlen, und der Vorsteher hat die

Kuxe inS Ratnrclat gesetzt, so sollen die Kuxe nicht länger als ein ststmrtnt

im ketnrcknt stehen, sondern welcher Gcwercke oder Vorsteher vor der

t^uartals-Frist die alte und neue Zubuße nicht erleget, und mit Wissen

des Berg-Amts die Kuxe an sich löset) alsdcnn sollen sie

Z. 3. der rotarckirtcn Kuxe gantz verlustig, anckucnrct, und denen

andern gchvrsahmen bauenden Gewcrckcn, anHeim gefallen seyn, oder ihnen

zum besten aufs thcureste, wenn sie nicht unter ihnen eingethcilet, werden

tonnen, so hoch cS möglich ist, verkaufst, verrechnet, und wenn dieses nicht

geschehen kan, die daraus hastende Zubuße, oder wo es auch nicht scyn

möchte, umsonst vergcwcrckschaftct werden.

Zu solchen Kauf oder Gabe aber, haben die Verzubußtc Gcwercke

den Vorzug) Es soll auch,

Z. 3. Kein Berg-Beamter oder Bedienter, Schichtmeister, noch Vor¬

steher sich unterstchen, vor sich allein die in lietarclnt verstandene Kuxe,

wenn sich etwa gute Anbruche zeigeten, zu nehmen, und den gewesenen

Eigcnthiimern, gegen Erlegung der Zubuße wieder zuschreiben, sondern

dicselbige Gcwercke sind, an das Berg-Amt zu verweisen, damit denen

gehorsamen Gewcrckcn ihre zustehende ratarcknt-Thcile oder Kuxe nicht so

liederlich und schimpflich entzogen werden)

K. 4. Wollen aber selbige die Thcile nicht annehmen, alSdenn

können sie denen ersten Eigenthümern wieder zugcthcilct, die Austhcilung,.

Verkauf, oder Verschcnckung der eackneirten Kuxe muß allezeit mit Var¬

missen des gantzcn Bcrg-AmtS geschehen.

6 -V I' V I 48.

Bon Zu- und Abschreiben derer Kuxen.

A. 1. Der Gegenschrcibcr oder derjenige, welchen: das Gegcnbuch

fortzutragen, die Kuxe zu- und abzuschreiben anvertrauet :st, soll deo

wegen Eaution bestelle::, und keinem Gewerck eher ein Theil abschreiben,

er scy denn gegenwärtig, oder übersende glaubwürdigen Befehl darzu mit

seiner eigenen Hand und Pcttschafft unterzeichnet)
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Würden nun einem Gewcrckcn seine Theile ohne glaubwürdige Voll,
macht ab- und einem andern zugcschreiben, so soll der Gcgenschreibcr
selbige ersetzen.

K. 2. Diejenige Kuxe, welche im Uotarclat verstanden und aaclnairct
sind, sollen olle Hnartal demjenigen, welchem sie zugerheilet, verkanst oder
gcschenekt worden, im Berg.Amt zugeschrieben werden.

49.

Von Zechen oder Kuxen, welche andern nur zum Schein zugeschrieben.
Würde auch jemand einem andern eine Zeche oder Theil nur zum

Schein oder ans bösen Absichken zuschreiben lassen, um den Nutz davon
zu gcwarten, so sollen dieselbe Zeche oder Kuxe denen bleiben, ans dessen
Nahmen sie stehen, und Ivo Betrug oder Vortheil in solchem Abschreiben
befunden, der soll mit Ernst bestrafst werden, ob auch dieselbe denen die
Theile zugeschrieben, solche nicht haben wollen, oder diejenige, denen sie
zugeschrieben, nicht würcklich vorhanden, und nur erdachte Nahmen wären,
alSdcnn, soll eine solche Zeche oder Theil, als verleugnet und verfallenes
Guth geachtet und dem LandcS-Hcrrn heimgefallen sehn.

V.^UVI' 50.

Wie und in was Zeit die Gewehr, oder daS Zu- und Abschreiben
der Theile geschehen soll.

So einer dem andern Kuxe oder Theile würde verkaufen oder schenckcn,
soll der Verkäufer im Gegenbuch die Gewehr in 4. Wochen thun: Der
Käufer soll auch verpflichtet sehn, den Gewehr-Schein in bestimmter Zeit
zu fordern,' So aber die Forderung nicht geschiehct, und der Mangel deS
zu liefernden Gewehr-Scheins an Verkäufern nicht gewesen, so soll er als-
denn zu gewehren niclit schuldig sehn, cS befinde sich denn, daß der Käufer
den Gewehr-Schein zu fordern zureichender und redlicher Ursachen halber,
verhindert wäre.

E 4 U V 4' 51.

Wenn sich der Verlauster oder Käufer der Kuxe nicht w ll finden lassen.
Z. 1. Würden auch thcils Käufer oder Verkäufer nicht verhandelt

sehn, oder sich nicht finden lassen, so soll der Kaufer, wie er den Gewehr-
Schein gern haben möchte, oder der Verkaufer, wie er die Zugewchrnng
gern thun wolte, dem Berg-Amte ansagen, und damit soll er genug ge-
than haben. Wenn aber befunden würde, daß ein Theil bctrüglich in
solchem Fall gehandelt, der soll mit Ernst bestrafft werden.

Z. 2. Kuxe, welche von No. 1 bis 5. eines angehenden, (jinartals
verkauft werden, davon soll der Käufer die Zubuße zahlen, welche aber
nach No. 5. abzuschreiben vorkommen, davon soll der Verkäufer die Zu¬
buße richtig machen, und die Gewehr nicht eher geschehen, bis der Schicht¬
meister attobkiret, daß er die Zubuße empfangen/ schriebe der Gcgen¬
schreibcr aber eher ab, so soll er vor die Zubuße stehen.
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52,

Bon Verreeoblon derer Zechen-Berechnung der ligoobl-Gelder
und der Strafe davvn.

Es fallen alle und jede Zechen, hinführo alle (juartal, durch die
Schichtmeisterund Vorsteher derselben, zu Erhaltung ihrer Gerechtigkeit,
wie es vvr Alters gebräuchlichgewesen, bcy dem Berg-Amt berechnet
und vcrreoeltöt werden. Wo aber ein- vder mehr Zechen Zwcy (Quartal
nach einander nicht verraaoslab würden, so fall der Schichtmeistervder
Vvrstehcr, vder welcher Gewercke sich der Zechen vder Theile ennnassen
wvltc, Vvn dem Itc (Znartal Zehen, nnd vvn dem andern Zwanzig
Gvltgulden ohne allen Behelfs zur Strafe, erlegen, und damit derselben
Zechen Alter und Gerechtigkeit wieder erhalten,- Wenn aber eine Zeche
in Dreh (Quartals nicht berechnet oder verroasblat würde, sv svll sie vhne
allcS Mittel in deS Landes Hern Freycs verfallen sehn, ihr Alter und
Gerechtigkeit verlohren haben, welche auch dem ersten Muthcr, sv derselben
begehret, vermöge dieser Verordnung verliehen werden svll, wie solches
allcS bcy allen andern Bcrgwercken gebräuchlich und in denen alda ein
geführten Berg-Ordnungen gegründet ist, und waS Vvn solchen und andern
Strafen nebst dem Ikcwelil-Gcld cinkommt, die sollen vvn dem Berg-
Schreiber auch eingenommen,darüber, wie wegen der (^uatoirrbnzr-Geldcr
verordnet, ordentliche Rechnung gcführet, nnd zur Erhaltung der Bcrg-
Amts-Bedicntcn mit angelegct werden. Eine jede Zeche aber zahlet zur
Berg-AmtS-Ealilöhuartalitsr 1. Rthlr. Koooss-Gcld.

53.

Vvn Kummer oder Arrest cmd Verboth, auf Ertz, Steiu-Kohlen, und
andere BcrgwerckS-Sachcnw. Wenn Zechen mit einander Marckscheidcn,

die Gänge zusammen, und Gewercke in Streit kommen.
K. 1. Würden in Zwispaltigen Sachen, wenn Gewercke einander

zu nahe inS Feld oder in die Vierung kommen, daS befugte Theil Kum¬
mer und Verboth ans Ertz, Stein-Kohlen w. bey dein Berg-Amt suchen,
alSdenn svll sich dasselbe nebst einem geschwvrncn Marckscheider zusammen
thnn, die Sache aufs fleißigste crwegen, und sich erkundigen, ob der gc
suchte Kummer oder Arrest zngcstatten scy vder nicht.

Wenn nun der Kummer zugelassen wird, svll ihn daS Berg-Amt
dem Ve rtrage-Bnch einverleiben, und Befehl ergehen lassen, damit vvn
denen Vvrräthcn nichts verkauft vder ans die Seite gebracht werde, nnd
bis zu AuStrag der Sache wohl verwahren lassen,- und ob

K. 2. Ein Theil bcni andern in seiner Mausten vor dem Kummer
oder Verboth, Ertz oder Stein-Kohlen weghauen, obgleich die Sache künftig
rechtlich entschieden wird, so soll doch dasselbe Ertz oder Stein-Kohlen, sv
vvr dem Verboth weggehauen, und über die Hengcbanck gebracht ist, dem
bleiben, der eS gehauen,
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K. 3. In allen Berg-Sachen, und von Bcrgivcrck herrührenden

D ingen, dann Kuntmer, Verboth oder Gcbvth zu thnn nötig sehn will,

soll alles bey dcm Berg-Aitit gcsuchet, erlanget und gethan werden.

L.VU V I' 54.

WaS daS Berg-Amt zu richten hat, und wie daS Berg-Gericht hinfiihro

soll gehalten werden, und wie man Entscheidung irriger

Berg-Sachen suchen soll.

F. l. Hiermit wird auch geordnet und gesetzet, dag alle Gebrechen

und Streitigkeiten in Berg-Sachen unter, auch über der Erden wegen

Kuxe, Berg-Schulde», und alles waS zum Bergwerck gehöret, und gezogen

werden kau, vor daS Berg-AmtS-Eollag'irim gebracht und bey demselben

geklagct werden sollen, welches denn vor erst allen möglichen Fleiß an

wenden soll, die Parthcycn gütlich zu vergleichen. Wo aber die Güte

nicht statt finden mochte, so soll daS Berg-Amt als denn.die Partheyen

über ihr Fürbriugen und Klage ordentlich und nothdürslig gegen einander

acl Urotocolluiu und ohne alle ungebührliche Weitlänftigkeit veriichmen,

auch darauf denen Gemeinen lind Berg-Rechten wie auch der Billigkeit

gemäß darin erkennen )

is. 2. Daser» nun ein oder der andern Theil solcher Erkantniß

h alber beschweret zu sehn vermeinet, so kau derselbe, wenn der l'rooW

bloß zwischen privakis geführct wird, und die Sache nur allein Bcrg-

i'm'tionos, und eines oder deS andern daran habendes Recht angehet,

und Wir sonst kein besonderes Interoslo dabei) haben, an daS Clev

Märcksche Hoff-Gericht der Ordnung gemäß appolliron, welches denn

wegen Erörterung und Entscheidung solcher Appellation in- oder aus¬

ländische, unpartheyische BergwcrckS-verständige nach Gelegenheit jeder Sache

darüber vernehmen, und darin Bergrechtliche Erkantniß thnn, oder auch

die Sache au Auswärtige Bcrg-Schöppcn-Stühle, zu Einholung eines

Berg UrtheilS verschicken.

Z. 3. Wenn nun ein oder der andere Theil, durch dasjenige, was

in dergleichen Urivat-Sachen in der 4ppollation8-InLtant/ crkand wird,

auch beschweret zu sehn vermeinen solte, so tan derselbe weiter an Unser

hiesiges OberWppollations-Gerichte, wenn sonsten die Sache von der

Wichtigkeit, und in allen ihren Umständen so beschaffen, daß die weitere

I ravooation dahin stat haben kau, sich tuenden, alwo-er ferner rechtliche

Erkäntnisse zu gcwarten hat.

Z. 4. Wenn aber Wir selbst bey der Sache einiges Inkorollo haben,,

oder eS dabey auf den Bergbau, Einrichtung, Oooonomio und dergleichen

ankömt, so gehöret es lediglich zu Unserer Krieges- und Vomaiuou-Cammer.

L V l> V 4 55.

Was utid wie das Berg-Amt zu straffen hat, und wohin die

Straffen berechnet werden sollen.

K. 1. Das Berg-Amt soll alle Sachen so zum Bergwerck gehören,

und dahin gezogen werden könne, zu strafen Macht haben, wie vor Alters-
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und nach dem Herkommengeschehen, und auch bcy audcru Wohl hestcllten
Bcrg-Aemtern bräuchlich

Solche Strafe» soll der Bergschreiberuuter der Aufsicht des Berg-
?lmtS einuehnien, und waS davon eingekomincn, treulich berechne», und
rolorvireu Wir UuS hiermit, hieruechst weiter zu verordnen, wohin solche
Strafen flicsseu »vollen.

56.
Das auf denen Zechen und andern Orten so dem Bergwerck

zuständig die Berg Freyheit sey.
Und dieweil nach alten Herkommen,und vermöge der Berg-Rechte

auf denen Zechen, in Gruben auf denen Halden, im Bergschmieden, Hnth
oder Zechen-Häusern,und andern Orten dem Bergwerckzuständig Frey
hcit ist, so soll zur Stärckung dieser Freiheit sich keiner unterstehenund ge¬
lüsten lassen, von Ertz, Stein-Kohlen, oder andern stlatorialien etwas zu
entwenden, zu stehlen, einznrcissen,inzwey zu hauen, in die Schächte zu
schmcisscn, oder wie cS svnsten Namen haben mag, zu rniniren, zu be¬
schädigen oder zu verderben, noch viel weniger mit Schelten, Schänden,
Schmähen, Fluchen, GotteS lästern, Schlagen, Balgen, ja wohl gar tödt-
lich verwunden oder Todt zu schlagen, oder in die Grube zu stnrtzcn, sich
gelüsten lassen. Welcher darwider handelt, der soll an Gut, Leib und
Leben nach Grösse und Gelegenheit der Uebertrctnng mit der Schärfe be
strafet werden. — —
(Dieses 56. Kapitel ist Kapitel 77 der „revid. Bcrg-Ordmmg" vom 29. April 1766.)

Was Fricdr. Wilhelm I. begonnen, setzte Friedrich II., der Grosse,
auch ans diesem Gebiete fort. Da sich in BergwerkS-Sachcn einige Blitz
bränche eingeschlichen hatten, erließ die Königl. Kriegs- und Domainen-
kammer zu Cleve auf Allerhöchsten Befehl am 6. Jan. 1756 folgende
Proklamation:
Wir Fridcrich, von Gottes Gnaden, König in Prcussen, Marggraf zu

Brandenburg, deS Heil. Rom. Reichs Ertz-Cämmerer und Chnrfürst,
Zouverainer und Oberster Hertzog von Schlesien, Louverainer
Printz von Oranicn, idleusclratel und VallcnAin, wie auch der
Grafschafft Glatz, in Geldern, zu Magdeburg, Cleve, Jülich, Berge,
Stettin, Pommern, der Cassnben und Wenden, zu Mecklenburgund
Crossen Hertzog, Burggraf zu Nürnberg, Fürst zu Halberstadt,
Minden, Cami», Wenden, Schwerin, Ratzeburg, Ost-FrieSland und
MörS, Graf zu Hohcnzollern, Rupin, der Marek, Ravensberg,
Hohenstein, Tecklenburg,Schwerin, Lingcn, Bühren und Lcerdamm,
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Herr zu Ravenstein, der Lande Rostock, Stargardt, Lanenbnrg,

Bütow, Arlah nnd Breda, .'c. ec. :c.

Thuic kund und zu wissen hiermit, daß nachdem UnS verschiedene bch

dem BergwerckS-Wesen in der Grafschafft Marck, wider Unsere allcrgnä

digstc emanirte Berg-Ordnung 6a i/Z". eingeschlichene Mißbräliche

bekannt nnd vorgebracht worden,' Und Wir deshalb dato, Unser Berg-

Amt, so bisher zu Schwerte gehalten worden nnnmchro aber zu Hattingen

eingerichtet ist, hierüber ausführlich inllruiret haben, Wir zugleich nöthig

gefunden die Verfügung, wieder einige am meisten vorkommende, nnd

grossesten TheilS die Schicht-Meister betreffende Mängel und Fehler, durch

gegenwärtiges Uroclarua öffentlich bekannt zu mache», und zur Wissen

schafft und Achtung derjenigen, denen daran gelegen ist gereichen zu lassen»

Solchemnach wiederholen Wir die an daS Berg-Amt bereits ergangene

Verfügungen, verordnen, setzen und wollen auch hiedurch:

i.) Daß, gleich wie bch allen Zechen und in Ansehung dcS daraus

so wohl für die Gewercke als auch für UnS zu erzielenden Vortheiis, eS

fiirnehmlich ans die Treue, Geschicklichkeit und ^.ccurakellL der Schichl-

Meister ankomt,- bisher aber vielen Zechen kein eigentlich vcrehdeter

tüchtiger Schicht-Meister vorgestanden: Sondern die Stelle derselben von

einem oder andern der Gewercke oder ihren Verwandten, Knechten, Halb-

Bancrn, oder andern ihnen ungehörigen Leuten, die vfft nicht lesen oder

schreiben können, ja wohl zuweilen würckliche in Reihen und Glieder

stehende Soldaren gewesen, schlecht genug wahrgenommen worden, wodurch

viele Unordnung, Proeesse, Veruntreuung oder wenigstens Berabsäumung

UnserS und der Interessenten wahren VortheilS entstanden und noth-

wcudig entstehen müssen. Also sollen künfftig die gesamte Schicht-Meister

nicht ferner von den Gewerckcn sondern lediglich von Unfern Berg-Amte

angeordnet,' und keiner darzu genommen werden, der nicht Lesens und

Schreibens auch Rechnen? so weit erfahren sey, daß er die erforderliche Schicht

Meister-Tabellen und waS sonst vorkamt, selbst anfertigen könne,' Ausser¬

dem für einen ehrlichen unparthcyischen mit keinen der Gewercken seiner

Zeche connexion habenden, auch angesessenen Mann, so für die erhebende

Gelder eine pro^ortlouirliche Laution machen könne, bekant, oder der

noch ein würcklich in Reih- und Glieder stehender, also zum Uxerairen

oder sonst auf Ordre und (sourmanclo ufft abwesend, auch der Oour-

paZnie mit EydeS-Pflicht verwandt seh. Demnach so sollen alle Schicht-

Meister von Unfern Berg-Amt, ordentlich verpflichtet, und ihnen die Ab-

schrifft des nnSgcschwornen EydeS, auch ein Oxemplar von der ehestens

im Druck heraus zu lassenden Schicht-Meister-IuZtruäUou oder von der

annoch zu revidirendcn Berg-Ordnung zu ihrer Achtung zugestellet, sie

auch von denen anzuordnenden Ober-Schichr-Meistcrn zu ihrer Verrichtung

angewiesen werden.

2 ) Damit aber dennoch nicht alles auf die Schicht-Meister alleinc

ankommen möge: so sollen nebst denselben auch die Schlepper mit einem

eorperlich beyin Berg-Amt zu pruellirenden Eydc zur Treue verbunden



und angewiesen werden, alle geforderte Kohlen in der Grnbc ans einen.

Kcrb-Stock zu Notaren, uin dcS Schicht-Meisters Rechnung dadurch con-

trolliren zu können.

z.) Und wie bemerckct >vordcn, dag allen Verordnungen vhnerachtct,

auf gesamten Zechen nicht einerlei) Masse, auch ans manchen Zechen ver-

schiedcne gantz Uillersnte Ringel oder Scheffel/ Wir aber keine andere

als aacurate vom Berg-Amt gceiekte Ringel gestatten wollen,' auch dem

Berg-Amt aufgegeben haben, alle bei) den Zechen vorhandene ungceickie

und ungebrannte Blassen sofort zerschlagen zu lassen und weg zu schaffen i

So wird insbesondere den Schicht-Meistern das Messen mit nngceickter

Blasse bey 5 ReichSthaler für jeden Scheffel Kohlen so sie darmit ge¬
messen, hiednrch vcrbothen, den Gewerckcn und Mit-Inkerelsentsn des

Bergivcrcks aber der Gebrauch ungeeickter Ringel gar bey Verlust der

Bclehnnng und Lontrlcation der Grube criistlich untersaget.

4.) Hat sich auch gefunden, dag die mehresten Schicht-Meister cnt-

weder selbst mit Kohlen gehandelt, oder wenigstens sich Pferde und Karren

nni die Kohlen für Geld zu kransportircn, gehalten. Weil nun dieselben

dadurch den Verdacht allerhand Untcrsehleiffe zu begehen auf sich laden

müssen: So wird allen Schicht-Meistern der Handel mit Kohlen bey zehn

Ncichsthalcr Straffe für jeden Scheffel so sie verkaufst oder verfahren,

hiermit gäntzlich inlnbiret.

Z.) Wollen Wir die bisher gewöhnliche starcke Anfmasse so in allen

Gruben nicht cincrley und in manchen von 1. auch 1V2 Viertel per

Ringel gegeben worden, gäntzlich abgcstellet wissen, und soll künfstig alles

Blessen anS den Gruben ans die Karren cekliren, also dag die Kohlen

alleine ans den Halden mit geeickten Ringeln, sonder Anfmasse verkauffet,

und darnach die laxen der Kohlen festgesetzet werden sollen. Welches

hauptsächlich darum zu verfügen nöthig gewesen, weil

6.) Wir höchst-mißfällig erfahren, daß fast durchgehend?, besonders

aber in den Kuhlen-Gruben der Aemter Schwelm und Blanckenstcin, die

böse Gewohnheit noch immer conkinuire, daß die Känffcr die Kohlen gleich

anS der Grube erhalten, und damit ihnen in der Grube gute Kohlen

und gute Ucbcrmasse gegeben werde, für die Schlepper und andere in der

Erden arbeitende Berg-Leurhe, gute Trinck-Gelder, entweder bloß im Faß,

oder in ein gespalten Höltzchen gesteckt, zur Grube herunter lassen. Wie

nun diese Trinck-Gelder bereit? vor einigen Jahren verboten worden, Wir

aber diese zur corruption der Berg-Leute, zum Schaden der Gewcrcke

und zur Defraudation der Zehend- und Mcß-Gelder gereichende Trinck-
Gelder ferner gar nicht mehr dulden wollen,' So wird das Trinck-Geld

geben und nehmen hiednrch, bey einer Straffe von zehn ReichSthaler

welche sowohl der Käuffer wenn er Trinck-Geld gicbct, als auch die

Berg-Leute wenn sie das Trinck-Geld annehmen, jedesmahl- da solches

gegeben und angenommen wird, zur Berg-Straff-La^s bezahlen sollen,

nachmahlen ernstlich verboten/ Gleich wie dann alle solche Trinck-Gelder,.
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mithin auch die, welche an einigen Orten an die Schicht-Meister Pflegen
gegeben zn werben, bey gleicher Straffe eeskiren miissen.

7.) Da auch ferner an de» inehrestcn Orten und insonderheit iin

Amte Hvcrde, die Schicht-Meister sowohl als auch die übrigen Bcrg-Lcnte

und Arbeiter, freie Kahlcn-Fenrnng und an statt derselben wächentlich

1. bis; i Vs Ringel Brvd-Kohlen ahne Bezahlung tveder der Kahlen noch

des Zchcnds und der Mch-Gelder erhalten, Wir aber nicht geineinct sind,

den Gcwercken die dagegen sv viel geringer Arbcits-Lohn zn aeeordiren

pflegen, anS Unsrcr Zehend-Casse aber auch den Mesz-Gcldern, auf svlche

Art zn Hiilffc zu kämmen - Sa wallen Wir auch diesen Frci-Kahlcn-Brand

hiermit verbieten und dergestalt abgestellet ivissen, das; die Schicht Meister

gesamte Kahlen so gcfvrdert und van der Halde verabfalget werden, mithin

auch derjenigen sv an die Berg-Leute an stat der Bezahlung überlassen,

oder welche den Geistlichen aber wer es saust seh geschencket, aber auch

vertauschet werden, überhaupt keine auSgenvinmen, svfart und bey zehn

Rthlr. siir jeden Scheffel, in ihren monathlichen UaUellen beh der Aus¬

gabe des Zehcndten als Brand-Kohlen mit anfsiihren falle.

Wurnach sich also das Königl. Berg-Amt, die gcsaminte Geiverckschafften,

die Schicht-Meister, Schlepper und andere Berg-Leute, auch alle Kohlen-

Känffer und wem eS sausten angehet, auf das genaueste zu achten haben t

Und soll dieses aller Orten Iva Kvhlen-Bergwerckc vorhanden sind, ans

gesinnen dcS Berg-Amts van den Kantzeln abgelesen, auch beh allen Gruben
öffentlich alkiAiret werden.

Uhrknndlich Nahmes höchst-gedachter Sr. Königl. Majestät ist dieses

Uroclama mit dem Königlichen Siegel besiegelt, und van der Königl.

Krieges- und Vonrainen-Cammcr hiesclbst unterschrieben. Geschehen Cleve
den 8. Jan». 1756.

(D. 5.)

V. C. M. v. Bessel. Wiehe». Miintz. v. Dnrham. Calberg. v. Raesfeld.

Rappard. Michaelis. Kessel. Schwedlcr. Rcichardt. Reeap. v. Dcrschan.
Haffmcister. v. Diest. Gr. v. GeSlcr.

v. Banmann.

Am 3. Juni 1758 erschien eine Verordnung! „Wie es ans

denen St c i n - K 0 h l e n - B e rg-W e rck en in der Grafschaft
Marek künftig gehalten werden falle."

„Nachdem man anS verschiedenen Barfällen wahrnehmen müssen, dast

aller, zu Abstellung derer hänsig eingeschlichenen Mifibränche und Unord¬

nungen, ans denen Kvhlen-Berg-Wercken getroffenen Vorkehrungen vhnge-

achtet, sich dennoch dergleichen von allerhand Art finden t deren Abstellung

um so nöthigcr, als sie vffenbar gegen den Sinn der Berg- und andern

allerhöchsten Vervrdnnngen streiten, auch dem allerhöchsten Königlichen

und gewerkschaftlichen Interesse, zum Nachthcil gereichen,- Sa wird hiemit
18
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alles Ernstes verordnest dnst vorerst und bis ans weitere Verordnung,

folgende Uunoka bey Vermeidung der hier zugleich angehängte» Strafe, ans

das genaueste beobachtet werden sollen i als

1.) Wird die vorhin überall bekannt gemachte, von denen Cautzelu

publicirke und ans sämtlichen Kohlen-Zechen allrAwte allerhöchste Verord¬

nung vom 8. )anuar. 1756 in allen TurnTen und LIaululn hier wieder¬

holest ausser daß ab A. 5. mit allcrgnädigster Erlaubnis; au statt des

Srreich-MansscS, die sonst gewöhnliche Auf-Maaß, jedoch nur acl z Zoll

hoch, noch fernerhin und bis zu andcrweiter Verordnung palllren sollen
Und da sich nüstsälligst gczeigct, daß dieser Allcrhöchstgedachter Ver¬

ordnung aä K. 1. zuwieder, dennoch theilS Schicht-Meistere in Anfertigung

und Ausfüllung der gedruckten monnthlichcn Tabellen sich unordentlich

und neZllZent bezeiget, auch nach als vor in ihre» dummen Verstellen

beharret sind, ob man sie schon mit guten oder schnöden Worten, ja gar

mit Bestrafung zur ^.ccurakelle erinnert/ So sollen

2.) Sofort »ach Tublicaklon dieses, sämtliche Schicht-Meistere wegen

ihrer erforderlichen Lapaeikaw, durch die Ober-Schicht Meistere exarnlniret,

und in Anfertigung der Tabellen und Rechnungen getreulich unterrrichtct,

diejenigen aber, so gar ungeschickt, und denen die Anfertigung der Tabellen

und Rechnung nicht begreifend zu machen sehn wird, abgelcgct, und von

denen Gewercken andere tüchtige SubjeiTa zur Verpflichtung lilUret werden,

bey Strafe des Ketten-Schliessen.

z.) So sollen auch künftig keine Schicht-Meistcrc bchm Berg-Amt

zur Verpflichtung angenommen werden, welche nicht von dem Ober-Schicht-
Mcister deS Ueviers exanuniret sind, und von dcmselbigcn ein ^.ttelk

probueiren können, daß sie im Stande sind, die erforderliche Schichl-

Mcister-Tabellen und Ilcchnungcn selbst anzufertigen.

4.) Alle Schicht-Meistere aber, sollen ihre Tabellen mit dem iz.

eines jeden MonathS deS Abends abschliesscn, und völlig anfertigen, auch

selbige deS darauf folgenden Tages mit ans ihre Zeche nehme», und

daselbst, oder an einen andern von dem Ober-Schicht-Mcistcr des Ue-

viers bestimmten Ort, zu gewisser Zeit dem Ober-Schicht-Meister ein

händigen, welcher diesclbige nach denen Kcrb-Stöcken und befindenden

Vorrath Kohlen auf denen Halden exanüniren und deren Richtigkeit
attelUren sollen.

z.) Diese akkelUrrc Tabellen sollen die Schicht-Meistere bey den

Empfangs-Tagen zu gesetzter Zeit, und zwar aus dem Amt Bochum,

Gericht Stiepel und Gericht Horst ans den 19. aus dem Gerichte Herbede,

Gericht Witte!: und Amt Blanckcnstein ans den 20. und aus dem Amt

Wetter auf den 21. aus denen Acmtern Hörde, Unna und Schwerte aber,

auf den 2z. eines jeden Mouaths, jedesmahl einbringen und darnach den

Zchendcn und Meß-Geld entrichte». Und wie von dem Zehend-Uenclanten

künftighin nach keinem andern, als nach denen von dem Ober-Schicht-

Mcister aktestirten Tabellen, der Zehend und Meß-Geld angenommen

werden wird/ So sollen
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6.) Die Schicht-Meistere in Anferrigung und Einbringung der

URKellen zu gesetzter Zeit desto prompter und accurater sehn,' derund

diejenige aber, so darinnen neZsti^ent befunden, oder die Dabellen nicht

einbringen würde, soll in jedem Lontraventions-Fall, jcdeSmahl in einem

Reichsthalcr Strafe verfallen sehn/ in dem Fall aber, daß darunter einige

lVIalice befunden werden sollte, benebst der Laktation, noch mit anderer

empfindlicher Strafe, beleget werden.
7.) Da auch angcmercket, daß bishero auf denen Zechen, wo die

Traddc-Kvhlen denen Grund-Herren in natura abgegeben werden, nnd

Schichten weiß accorcliret sind, oder auch von denen Arbeitern über ihrer

orclinairen Schicht, besonders auSgethan werden müssen, daß diese Kohlen

nicht mit in denen monathlichen Dabellen eingetragen werden, mithin

davon so wenig Zehend- als Meß-Geld entrichtet wird, dieses aber denen

allerhöchsten Verordnungen offenbar zuwieder gehandelt ist/ So sollen

künftighin diese Kohlen denen Dalo eilen, jedoch nur von jeden Monath

summarisch, sowohl in der Forderung als dem Verkauf inleriret, und

vorne auf der Dabelle notiret werden, wie viel per Schicht, oder das

wie vicleste Faß dem Grund-Herrn accorcliret und gegeben wird.

8.) Da auch ferner vorkommen, daß nach wieder IntrockuLtion der,

vermöge abgedachter allerhöchsten Verordnung vom 8. /anuar. 1756 aller-

gnüdigst befohlenen, veraydeten Schlepper, sich verschiedene Gewercken nnd

Schicht-Meisterc gelüsten lassen, die verahdete Schlepper und Windcn-

Zieher, nach ihrem eigenen Gefallen, wieder abzulegen ohne vorheru

andere an deren Stelle beym Berg-Amte zur Verpflichtung zu likUren,

dieses gegen alle Ordnnng und schuldigen Gehorsam lauffcnde Verfahren

aber, um so weniger geduldet werden mag/ So sollen sich Gewercken bey

Verlust ihrer habenden Belehnung, die Schicht-Meisterc aber, bey 10

Reichsthaler Strafe, auf jeden Lontraventions-Fall, nicht unterstehen,

einen veraydeten Schlepper oder Windcn-Zichcr, ohne Varmissen des

Berg-Amts, und daß sie einen andern an dessen Stelle verpflichten lassen,
ablegen.

9.) Und wie auch mit Abführung der U,eces5- und Quatember-

Gelder bishero gar unordentlich zu Wercke gangen, da manche Gewercken

darinnen so säumig, daß sie deswegen verschiedentlich, ja Wohl mit Be¬

drohung der Lxecution erinnert werden müssen, dieses aber nicht sowohl

zu nicht geringer Beschwerde des lUenckanten, und Lonircklion in der

Rechnung gereichet, als auch besonders der allergnädigst renovirten Berg-

Ordnung cls /Vnno 17Z7 gäntzlich zuwider ist/ So sollen Gewercken und

Schicht-Meistere künftighin diese Gelder, bey jedem OuartalS-Schluß ncmlich

in denen Monathen Uebruar. lUasi, ^.uAulU und idlovbr. jedeSmahl ohne

gefordert und von selbst entrichten, wicdrigcnfallS gewärtigen, daß gegen

denen Säumigen, nach dem 52. Gap. nur gedachter renovirter Berg-

Ordnung, Verfahren werde.

Hiernächst

10.) Sollen auf dem einem Wercke, wie auf den andern, die Schicht¬

ig



Meistere und Steiger gemeinschaftlich denen Arbeitern TageS zuvor an
sagen, vb auf den salzenden Tag gekahlct werden solle oder nicht. Wenn
dieses geschehen, so sollen

ii.i Schicht-Meistcrc und Steiger nebst sämtlichen Arbeitern jcdes--
mahl dcS MorgcnS zu rechter Zeit ans dem Berge sehn, und zwar

Im Mvnath Januar, um 7 Uhr.
Im Monath Uebr. um 6 Uhr.
Im Monath Nart. und

^pril - - 5 Uhr.
In denen Monathcn ?»Iaji,

Inn. Jul. und rnn 4 Uhr.
Im Monath Leptbr. und

Gstkodr. um 5 Uhr.
Im Vionath Xovdr. um 6 Uhr.
Im Monath Oecdr. um 7 Uhr.

12.) Sobald nun die Arbeiter um bestimmte Zeit beysammen sehn,
so sollen sie daS bey andern wohleingerichtcten Berg-Wercken verordnete,
anch in hiesigeit Landen vorhin schon üblich gewesene Morgen-Gebet
wiederum halten,- und wenn dieses vorbei) ist, so sollen

13.) Die Haner und Schlepper, ohne weitern Aufenthalt in die
Grube fahren, und zur Kohlen Ausrhuung sich anschicken.

Ein jeglicher, welcher das Morgen Gebet versäumet, der soll, ohne
Nachsicht, um 2 Stiiber gestrasct werden,-

Würde er aber sich zur Arbeit erst einfinden, wenn die Häuer und
S chlepper bereits eingefahren - so soll er um z Stiiber gestrafet werden^

Im dem Fall aber, daß durch dessen Ausscnbleiben verursachet würde,
daß die Arbeit nicht zu gesetzter Zeit angehen tönte, sondern die übrige
sich cingcfundcne Arbeiter deswegen warten und sich versäumen mühten,
der soll daS erstemahl um eine halb Schicht-Lohn, das zwchtemahl um ein
gantz Schicht-Lohn bestrafet, das drittemahl aber, und da befunden würde,
daß daS Anssenblciben an? Älalice und vorsätzlich geschähe, soll er ohne
Abkehr-Zettnl abgelegt werden.

l-l.) Ein jeglicher Häuer soll jedcsmahl nach auSgethancr Schicht,
nicht ehendcr aus der Grube fahren, er habe denn seinen Hän wiederum
parat gcmachct, und in den Stand gesetzct, daß er den folgenden Tag,
gleich mit Anfang der Arbeit, Kohlen ansthun könne,- wer dagegen ha»
delt, soll um 5 Stiiber gestrasct werden.

l-ü.) Sollen die Häuer in Haunng der Kohlen gewissenhaft sehn,
und dicselbige nicht in klare oder Dreck hauen, sondern so viel möglich'
Stücke ansthun.

Wer deswegen betreten werden wird, daß er anS BoSheit oder sonst
böser Absicht die Kohlen vorsetzlich in klare zerhauen, und wohl gar in
Dreck mit verarbeitet, der soll daS erstemahl um ein gantzes Schicht-Lohn,
daS zweytemahl um 2 Schicht-Löhne bestrafet, daS drittemahl aber ohne.

, Abkehr-Zcttnl abgcleget werden.



16.) Gleichcrgestalt sollen die Schlepper ohne alle Neben-Absichten

ein Faß Kohlen, wie daS andere, sowohl im Maas), als auch in denen

Sorrcn, ncmlich Stücke und klare meiiret, anSthnn.

Wer dagegen handelt, und befunden werden solle, daß cS auS Bos¬

heit oder sonstigen Absichten geschähe, der soll auf gleiche Art, wie hier
Z. 15. verordnet, bestrafet werden. Es sollen daherv

17.) Die Schicht-Meistere, so bald sie gewahr werden, daß nicht ein

Faß, wie das andere gefallet, ans der Erde kommt, sofort selbst in die

Grube fahren, die Ursachen untersuchen und nach Befinde», wie hier oben
verordnet, verfahren.

18.) Da auch vorhin in orclinairer Schicht, allerhand vorgefallene

Arbeit, als z. E. Bahne nachzufahren, Holtz auszuwechseln w. geschehen,

dieses aber zu vielerlei) Mißbrauch und Schaden der Gcwercken gereichet)

so soll alle diejenige Arbeit, welche nicht eigentlich zur Kvhlen-Fordcrnnq

gehöret, und darunter bei) UeZuiirnng der Schicht-Zahl Kohlen, nicht mit

bestimmet ist, künftighin nicht mehr in orclinairer Schicht, sondern ausser

der Schicht und im Geding geschehe») Wannenhero künftighin denen

Häuern und Schleppern an der gesetzten Schicht-Zahl Kohlen, kein eintzig

Faß in Rechnung nachzulassen, erlaubet sehn soll, eS wäre denn, daß

ohnvermnthet in der Schicht Hinderung vorfiele, welche nicht vorher ge¬

sehen werden können, und deren wieder in Standsetznng, ohne besvrglicher

Gefahr nicht bis nach der Schicht auszusetzen, möglich wäre, oder daß sich

ans cinmahl die Banck so verdrücken würde, daß eS die Unmöglichkeit wäre,

die gesetzte Schicht-Zahl Kohlen ausznthun.

Wann sich nun ein oder anderer von obcrwehnten Umständen her¬

vor thun wird, so sollen die Schicht-Meistere sofort in die Grube selbst

fahren, Hjlcs besehen und wohl überlegen, auch solchen Vorfall sogleich

notircn, diese Annotation aber beständig bey sich führen, damit sie die-

selbige bey der Befahr- und Bereifung derer Geschwornen und Obcr-

Schicht-Meistere, denenselben vorzeigen können, als welche so denn das

Werck selbst befahren, und nach Befinden die abgedachte Annotation

attelkiren sollen. Mit welchem ^.ttetst die /Annotation der monathlichen

Rechnung bcygefüget, und darauf der Absatz, anders aber nicht, der zu
wenig ansgethanen .Kohlen pallirct werden soll.

19.) Damit aber auch denen Gewercken, durch die vorfallende Ncben-

Arbcit kein Schaden und vergebliche Kösten zuwachsen möge» ) So sollen

die Schicht-Meistere und Steigere dieselbige Pflicht- mäßig verdingen, und

besonders genau darauf sehen, wie viel Mann bey dieser extraorclinai-

reu Arbeit, sowohl in der Erde, als an der Winde beyzubchalten nöthig
sind.

30.) Diejenige Arbeitcre nun, welche zu dergleichen Neben-Arbeit

bes tellet werden, sollen sich dazu vhnwcigerlich zn bestimmter Zeit stellen)

und in dem Fall, daß die Arbeit nicht verdungen >werden könte, für jede

Stunde zum Lohn erhalte» jeglicher Arbeiter in der Erde 1U2 Stüber,

jeglicher Winden-Ziehcr Stüber.
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Würde aber ein- oder der andere Arbeiter bcy der Bestellung zu
dergleichen Ncben-Arbcir sich dcrsclbigenweigern, vder gar sich nicht ein¬
stellen: so sollen dicsclbige zum crstemnahl um ein halb Schicht-Lohn,
zum zwehtcnmahl um ein gantzes Schicht-Lohngcstrafet, zum dritten
mahl aber ohne Abkchr-Zettnl abgcleget werden/ und diejenige Arbcitcrc,
welche es darauf ankommen lassen, das; sie ohne Abkchr-Zettnl abgc¬
leget werden müssen, sollen zu keinerlei/ Berg-Arbeit in hiesigen Landen,
es seh inn- oder ans der Erden, jemahlcn wieder zugelassen werden.
Wannenhero

21.) Es bey der Verordnung »in so vcstcr bleibet, daß die Gcwerckcn
bcy 20 Rcichsthaler, die Schicht-Mcistere aber bey 5 RcichSthalcr
Strafe auf jeden Eontravantions-Fall, sich nicht unterstehen sollen,,
einen Arbeiter in Arbeit zu nehmen, der nicht einen ordentlichen Abkehr-
und Anlcge-Zcttul, von dem Berg-Meister mit unterschrieben, procku-
ciren kau.

Und damit dieser UuncU zum Besten der Gcwcrcken abzielend, so
vollkommenererfüllet werden möge/ So soll

22.) Der Schicht-Meister, welcher einen Berg-Arbeiter auf abgedachten
Anlege-Zettnl in Arbeit nimmt, diesen Anlcge-Zettul dem anzulegenden
Berg-Arbeiter abnehmen und bcy sich in Verwahrung behalten, um sich
damit bey denen Geschwvrncn und Ober-Schicht-Mcisteren,wenn sie dar
nach fragen, leZitiiuiren zu können/ widrigenfalls, und da Gcwerckc oder
Schicht-Meisterc bey Anlegung neuer Arbeitere sich mit nur gedachten
Anlcge-Zettul nicht würden leZikimiren können: so sollen sie in die gesetzte
Strafe, ohne alle Nachsicht, verfallen seyn.

23.) Es sollen aber auch Gewcrcken und Schicht-Achtere bcy
schwerer Verantwortung keinen Berg-Arbeiter, welcher Bcrg-OrdnungS-
mäßig und redlicher Ursachen halber abkehren, oder auch abgeleget werden
müßte/ z. E. wenn er bcy dem Wercke aus Mangel deS Oedits oder
sonstiger Umstünde überflüssig werden solte, dahcro seinen Unterhalt nicht
finden köntc, sich aber sonsten allezeit treu, gehorsam und ordentlich anf-
gcsnhret hätte, den verlangten Abkehr- oder Anlcge-Zettul ohn Ungebühr
nicht vorenthalten, sondern demselbigcn ohnweigerlich und ohnengcltlicher-
thcilcn, auch darin die wahre Ursache des AbkehrcnS oder Ablegens jcdes-
mahl wörtlich und deutlich eintragen.

24.) Ucbcrhaupt soll jeglicher Berg-Arbcirer seiner vorgesetzten Oberen,
auch Schicht-Meister- und Steiger-Anordnungen willige Folge leisten, mit
seinen Mitarbcitcrcn sich friedlich betragen, und durchaus alle Zänckcrcy
oder Schlägerei) vermeiden, noch weniger selbst anfangen.

Hätte aber ein- oder anderer sich worüber zu beschweren, soll dieses
bcy dem Geschwornenoder Obcr-Schicht-Meistcr geschehen, welche die Sache
bcy ihrer Befahr- und Bereifung der Wercke in Uoco untersuchenund in
Güte abzuthun, Pflicht- mäßig trachte», in Entstehung der Güte aber
davon berichten sollen, da diesclbigo so denn von dem Berg-Meister, oder
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da es der Sachen Beschaffenheit erfordern mögte, von dein Berg-Amte
weiter untersuchet und abgcthan werden soll. Wanncnhcrv hicdurch

2ü>) Nvchmahlcn alle Zänck- oder gar Schlägercy, ans denen Koh¬
len-Zechen, oder in denen Zechen-Häusern, noch mehr aber in denen
Gruben, Berg - OrdnnngS- mäßig bey Gefängnis; - Strafe, auch nach
Befinden, LandeS-Verweisnng oder anderer Leibes- ja Lebcns-Strafe
verboten.

Denen Schicht-Meistern und Steigern aber bey Strafe der Kassation,
oder dem Befinden nach noch anderer empfindlicher nachdrücklicher Strafe
anbefohlen wird, wenn sie dergleichen sehen oder erfahren, solches sofort
dein Berg-Amte zur Untersuch-und Bestrafung anzuzeigen.

26.) Alle abgesetzte Geld-Strafe, soll bey vorkommenden Fällen von
denen Schicht-Meistern, denen straffälligen Arbeitern, an ihrem Lohn
clecourtirct, und monathlich bey dem Zehend-Empfang zur Berechnung
abgeliefert werden, bey Strafe i RcichSthalcr von jeden verschwiegenen
Stnber.

27.) Damit obige Verordnung zur Vollkommenheitgebracht werde,
so soll diesclbigc gedrnckctund jedem Schicht-Meister ein Exemplar, so
zu seiner Selbstachtung, als auch zur Uuklication seiner Gcwcrcken und
Arbeiter, zngcfcrtigct werden, und denen Geschwvrncnund Ober-Schicht-
Mcistcr» wird aufgegeben, deswegen bey ihren Befahr- und Bereifungen
der Kvhlen-Berg-Wcrcke Pflicht- mäßig zu viZiliren und die Lontravenieii?:
jcdcsmahl in ihren monathlichcnBerichten anzuzeigen.

Wornach sich also ein jeder zu achten, und für Schaden zu hüten
hat. LiAnatcnrr Hattingen, den ztcn ^unii i7z8.

Königl. Preußisch - Clcv - Märckischcs
Berg - Amt.

D. C. Marek. I. F. Heintzmann.

Aber schon am 26. Juni 176U sah sich der Königlich Prenß-Clev-
Menrs- und Märckische Kriegs- und Dvmaincn-Rat I7ruseniarcl< in llnna
veranlaßt, wiederum ein:

r c>vi a. in a wegen Abstellung verschiedener Miß¬
brauche bey den Steinkohlenbergwerken in der Graf¬
schafft Marck" zu erlasse».

Dasselbe lautet:
Demnach Sne. Königl. Majestät in Preuße» unser Allergndst.Herr,

bey den Stcin-Kvhlen-Bcrgwcrckenin der Grafschafft IVI/clT.EK verschiedene
dem gemeinen Wesen nachthciligc Mißbränche bcmercket, und daher Höchst-
Selbst lud ciako lZeriiii den 2itcn lVla^ a. c. Mir, Dero Elev- Neurs-
und Närclcischcn Krieges- und Oomaiiieii-Rath lxrusemarelc alicrgnndigst
befohlen haben, solche gäntzlich abzustellen, und.per pnklicenn proclama.
bey einer nahmhafften Straffe zu verbiethen: Als wird Jcdcrmänniglich
Krafft dieses in allen Kirchen zu pnblicircndcn und an den Kirch-thürcn,
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oder wo es sonsten jeden Orts gebräuchlich ist, zu aktrAircndcn procla-

rnatis folgendes zur Nachricht und Achtung bekaut gemachet:

I. Damit weder der Königl. Bcrg-Zehcnd, und die den Gc-

wcrckschafftcn gebührende Mcst-Gelder noch die Käuffer der Steinkohlen

in der Maaste, verkürzet werde:; mögen: So wird in allen Aemtcrn der

Graf schafft Narcie, in welchen Kohlen-Berge anzutreffen sind, aus

allen Halden cinerley Maaste, und zwar der richtige Berlinische Scheffel

eingcführct, die Berg-Ringel oder Fäher darnach eingerichtet, geeicket und

gebrannt, mithin wird von dem Tage derUulzlication diesesUroclamatis

an, aller Verkaufs, der nicht durch richtige Vermessung mit dergleichen

gcbrandten Maaszen geschiehct, bcy Straffe von Fiuiff Ncichsthalcr für

jeden Ringel, und Fünff u. zwautzig Ncichsthalcr für jede Karre, und

für einen Wagen nach Proportion, ernstlich verbothen, welche Strasse so

wohl von der Gcwcrekschafft, wann sie überführet wird, das; sie davon

Wisscnschafft gehabt, als auch von dem Schicht-Meister der Zeche so fort

beygctrieben, auch überdcm crstere ihrer Belehnnng verlustig erkläret, und
die Grube coirtitciret, letzterer aber catliret werden soll.

Zugleich wird allen Gcwcrckschafften hiemit bedeutet, einen beständigen

Borralh von geeichten und gcbrandten Ringeln oder Fässern ans ihren

Halden zn unterhalten, damit, wann die so im Gebranch sind, beschädiget,

und zum Messen untüchtig werden, erstere den Abgang so fort ersetzen,

und der bisherige Gebranch der nngecicktcn verhindert werden tonnen,'

wie dann daS Königliche Berg-Amt, die Geschwornc, und Obcr-Schicht-

Meisterc angewiesen und befehliget werden, bey allen Bereifungen der

Zechen dahin zu sehen, das; diesem Stricte gelebct, und die etwa noch

vorhandene ungecichte und ungebrandte Ringel oder Fässer gleich zer¬
schlagen werden.

II. Da der Schicht-Meister einer jede» Zeche für die richtige Ver¬

messung der zu verkanffende» Stein-kohlen lediglich hafften mnss: So

wird bcy gleichmütiger Straffe, wie im vorhergehenden punct festgesetzt

worden, alles Laden ans der Grube, oder auch im Rampe von der Halde,

gäntzlich untersaget, auch inusz überhaupt kein Kaufs und Verkaufs weniger

die Ladung der Kohlen geschehen, eS sey dann der Schicht-Meister ent¬

weder selbst gegenwärtig, oder salö derselbe ans einer erheblichen Ursache

abwesend sein mns;, eine andere in EydcS-pflicht stehende, und für die Zeit
luloUituirte Person, zur Stelle.

III. Gleichwie nun Sur. Königl. Majestät Allergnädigster Wille ist, das;

die Käuffer der Stein-kohlen gegen baare Bezahlung des ans einer jeden

Halde festgesetzten Preises, ihre richtige Maasse nach dem Bcrlinschen

ischcfsel haben sollen: Also müssen von nun an ans der einen Seite die

Schicht-Meisler nicht mehr so stareke Anfinaaszcn pro Ringel geben, als

welche nicht ferner zun, Nachtheil der .Königlichen Zehend- wieanch der

Gcnveretschaffts-Latte pattiren können^ Ans der andern Seite aber wird

allen und jeden Käuffern nachdrücklichst untersaget, das geringste an

Trinckgeld oder Brandtcwein, als welches cinerley ist, zu geben, und



dafcruc dem znwieder gehandelt wird, fall der Geber, so >vie der An-
nehmcr für jeglichen Fall, ein jeder Zehn Reichsthaler Strafe erlegen,
auch Überbein der Annehmcr von der Kohlen Zeche wcggejaget, und nie-
mahlen auf einer anderen in Arbeit wieder angenommen werden.

IV. Wird der bcy vielen Zechen eingeschlichene Mißbrauch, daß die
Schichtmeisterund Arbeiter wöchentlich Einen auch wohl mehrere Ringel
Berg-kohlen statt frcyer Fcurung, folglich ohne Bezahlung so wenig an
die Gcwercke, als an die Zehcnd- und Meßgelder-Lulle mit nach Hause
nehmen, bey Fünff Reichsthaler Straffe für jeden Ringel, krafft dieses
abgcstellet, und die Schichtmeister alles Ernstes befehliget, dergleichen
Kohlen gleich denen die verlaustet werden, gleich in ihre Rubellen einzu
tragen, und sie bey der Monathlichcn Angabe des Zeheuden, als Braud-
kohlen aufzuführen,- auch kann

V. Nicht länger gestattet werden, daß die Schichtmeisterbcy der
Zeche, worauf sie im Dienste stehen, als Gewcrcke mit inberesllret sind,
oder ihre Söhne und Verwandten dazu lubllituircn, sondern dieser zu
Unterschlciffen Anlas gebende Mißbrauch wird hicdurch schlechterdings
abgeschaffet, nicht weniger sämtlichenSchicht-Meistern beg Eullution, und
Zehen RcichSthaler Straffe für jeden Ringel, verbotteu, selbst mit Kohlen
zu handeln, und dieselbe mit eigenen Karren und Pferden zu Verfahren.

Ferner
VI. Wird den Schicht-Meistern das biShige so lange eredltiren

der Kohlen untersaget, weil die Königliche Zehend-Lutls in beständiger
Richtigkeitseyn und erhalten werden muß,- daferne also ein Schichtmeister
nicht alle Mouathe wegen der geforderten und verkaufften Kohlen völlige
Richtigkeit mit der Zehcnd-Gulle machet: So soll er daS fehlende gleich
ex proprüs bezahlen, und kan er seinen reArels gegen denjenigen, welchem
er ereditiret hat, nachsuchen,- zu welchem Ende verordnet wird, daß die
Schichtmeister bey Lullukions- auch überdehnt noch anderer urbitruireu
Straffe, alle so wohl grosse als kleine Kohlen, die auf den Halden ge¬
fordert und verlaustet werden, vhuverzüglichin die Rubellen, welche sie
beständig bcy sich führen müssen, eintragen sollen.

VII. Lassen es Site. Königl. Majestät zwar fernerhin allcrgndst.
dabey bewende», daß die Steinkohlen gegen Kalck in das 8cbvvurt?eir-
ber^hchc vertauschet werden, jedoch müssen Gcwercke für die Zehcnd- und
Meßgelder von solchen Kohlen stehe», und selbige eben so, als wann ein
ordentlicher Verkaufs geschehen wäre, gehörigen Orts prornt abführen,
und dcßhalb die Schichtmeisterdie vertauschte Kohlen gleich in die Ru-
bellen eintragen,' Da auch

VIII. Snc. Königl. Majestät mir lpeciuliber allcrgndst. aufgetragen
haben, Nahmens der Hochlöblichen Elev- Neues- und Nürcbischen Kricges-
und Oonruinen-Cammcr, zur Stelle in der Grafschafft lVlureb über daS
unterm 6ten Nurt^ u. e. erneuerte und bereits publieirte Kohlen-
FörderuugS- und Anfahrungs-l^eAslement Behuef der ldnnuschen Saltz-
Loctur zu halten, uitd darnach lbricte zu Verfahren: Als wird Jeder-
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männiglich, dcn solches angehet, erinnert, sich nach dessen Inhalt ans dc»K

gcnaneste zu achten, wie dann ins besondere die Anspänner gewännet

»Verden, wieder das in dessen I2tcn Xrticul erfindliche ernstliche Verbvth,

einige Kohlen ans dein Wege von den Halden zur Saltz-Loctur abzu

laden oder sonsten zu verbringen, nicht im mindesten zu handeln, im-

masscn von ihnen gleichwie auch von den Hehlern, die daselbst cleter-

minirts Straffe im BetrctungS-sall ohne Nachsicht beygctrieben werden soll.

IX. Wird das Königl. Berg-Amt angewiesen, über die genaue Er

füllung aller vorstehenden punate striata mit zu halten, wie sich dann

besonders die Geschworne und Obcr-Schicht-Meistcr selbst straf fällig

machen werden, falls sie nicht bcy ihren Bereifungen der Kohlen-Zechen

pslichtmäßig examinircn, und mir anzeigen, ob einem oder anderen puncte

zuwider gehandelt werde/ Damit nun

X. Die in diesem I'roalumate bcmerckte Mißbränchc desto znvcr-

lästiger abgcstcllet, nnd eine fiir daS pudüaunr nützliche bessere Ordnung

bcy den Stcinkohlen-Bergwercken eingefiihrct »Verden möge» So »vird dem

jcnigci», der einen Eontl'aventions-Fall gehörig anzeiget, die Helffte von

dcnci» bcy einem sedcn prurct bestimmten Straf-Geldern versprochen, auch

die Versicherung gegeben, dast sein Nähme verschwiegen bleiben solle.

Lunatum Unna dcn 26stcn siunv 1764.

Köi»igl. Preust. 9-Iev- Neues- und Närcüischcr

Krieges- und Oomainen-Rath
Kruseinarcl-c.

Dieser Proklamation folgte an» 29. April 1766 die „Revidirte

Bcrg-Ordnnng vor das Herzogthum LUsvo, F ür ste 1» t hn nr

i^Iours und vor die Grafschaft Naroü. Lnl» Dato Dorlin den

29. April 1766", welche mir noch vollständig und wohl erhalten vorliegt.

Ferner gelangten in dcn Besitz dcS hiesigen „Märk. Museums":

1. eine Verordnung deS Königl. Preust- Clev- Meurs-

nud Märckischen Berg-AmtS" zu Hage» vom 16. Octuber 1768,

bctrcsfci»d die „bishero in Einrichtung und Behtreibung

der Berg-Amtlichen Gebühren und „LxortuliN »c. vorge-

gan gener U n 0 r d » unge n",

2. ein Cireular desselben Bergamts vom 5. Deebr. 1769, betr.

die auch für dieBcrglcute a u f g c h v b e n e W e rb e-Frc y heit",

3. ein desgleichen vom 13. Nartii 1779, betreffend die „Ordnung

der Bcrgbü ch e r",

4. ein Duk I i Luv <1 urn derselbe»» Behörde vom 19. August 1771»

„Wegen promter Entrichtung derer Rccest-Gelder von

einer jeden Zeche zur B e r g >v e r ck s - C a s s est

5. eine Proclamation dcS „K g l. Pre»i sz l. Berga »ntes

des Herzogthums Cleve, Fürstentums Mo cur s und der

Grasschaft Mark", 6. cl. >Votter, den 31. Panunrii 1782, „daß

nieina 1» d ohne Ladeschein frch Passieren solle",
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6. die „ Bersi ch c r u u g " Friedrich Wilhcl m s II. vom

29. November 1786/ „daß den Ste in kohleu-Gewerkcu in der

Grafschaft Mark von nun an keine andere Abgabe n v o n

ihre in Bergbau weiter abgefordert werden sollen, als

der ans die Bcrgordnnng sich gründende Zehnt, die

darin ebenfalls fnndirte Maß- und Receß-Gelder und

die st a t t der Freykuxe i in Jahr 1 7 66 cinges n hrte

Frcikux-Gcldc r."

Diese Versicherung erregte in der Mark große Freude, welche zu

lautem Ausdruck gelangte, als Friedrich Wilhelm II. am 7. Juni 1788

nach Westfalen kam. Es entstand das „Lied der Freude", mit dein,

ich heute meine Mitteilungen schließe.

Lied der Freude

Sr. Majestät

dem guten Könige

Friedrich W i l h e l m 1I-

b ey

Seiner Reise durch Wcstphalen

a n g c st i m m t
von der

sämtlichen Märkische» Knappschaft.

Den 7tcn Inn. 1788.

„Glückauf! Glückauf! zu tausendmal!"
So ruft, was rufen kann)

„Glück auf! hier zwischen Berg und Thal
„Du edler, großer Mann!"

Wir sehen fast nur Grubenlicht
In unsrem Kohlenschacht,

Und kümmern uns um daS just nicht,
Was man hier oben macht.

Doch, als man heute zu unS sprach i
„Ihr sollt den König sehn!"

Da dessen wir, waS stand und lag,
Wohl liegen oder stehn.

Mit Eifer drängt ein jeder da
Sich an das Tageslicht)

Wir lieben unscrn König ja,
Und sahen Ihn noch nicht.

Jetzt sahn wir Dich, des Tolles Glück,
Toll Majestät, doch schön,

Und wollen freudig nun zurück
In unsrc Schächte gehn.

Wenn diesen Bergen die Natur
Nicht Gold, nicht Silber giebt —

Du weißt, sie bringen Kohlen nur) —
Sic hat unS doch geliebt.

Denn mancher Esse, manchem Heerd
Giebt unsrc Kohle Glut,

Und folglich ist sie auch Ions Werth,
Und wohl wie Gold so gut.

Glück auf! Glück ans! itzt haben wir,
Was wir gewünscht, gesehn,

Und wollen nun nicht länger hier
Am Wege müßig steh».

Allein so lang' in unsrem Bau
Noch Eine Kohle bricht,

Vergißt der Mann, vergißt die Frau
DcS schönen TagcS nicht.

„Glück auf! für Ihn, der bev unS war."
So rufen wir Dir nach,

Und denken froh in jedem Jahr
An diesen schönen Tag.
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Z>ic
Erzlagerstätten in der (5 ratsch alt Mark,

ihre frühere und gegenwärtige bergbaulich-wirtschaftliche
Bedeutung.

Nach einem Bortrage des BcrgnssessorS Storkftcth, gehalten auf der Bcrsannnlnng
der Abteilung für Naturkunde des Vereins für Orts- und HeiinatSkundc in der

Grafschaft Mark zu Witten am t4, Dezember 1895.

H o ch verehrte Vers a in m lnitg !

„Die Ausbildung desjenigen Gebietes, welches man nntcr dem Namen
der GrafschaftMark begreift, zn einem abgerundeten,selbständigen Ganzen
fällt in die Zeiten des 13. nnd 14. Jahrhunderts, in denen, wie in dem
übrigen Deutschland, sv auch in Westfalen durch die Entwickelnng der
LandcShvheit auf den Trümmern der früheren herzoglichen Gewalt ganz
neue politische Verhältnisse herbeigeführt wurden. Unter den geistlichen
nnd weltlichen Territorien, in welche sich damals der westliche Teil des
Herzogtums Sachsen ausloste, war- sie bestimmt, zu dem größten und
mächtigsten weltlichen Gebiete heranzuwachsenund in der späteren Ver¬
einigung mit den Herzogtümern Cleve, Jülich nnd Berg nnd der Graf¬
schaft Ravensberg ein Reich zn bilden, daS die gesegnetsten Länderstriche
zu beiden Seiten dcS NiederrheinS umfaßte. In der Umgrenzung, wie
sie gegen Ende deS vierzehnten Jahrhunderts vollendet ist, nnd wie sie
sich bis heute lebendig in der Erinnerung ihrer Bewohner erhalten, trotz¬
dem daß die Grafschaft seit Jahrhunderten ihre politische Selbständigkeit
verloren hat, umfaßte sie nach Süden tief eingreifend in das westfälische
Gebirge den westlichen Teil deS SnderlandeS, nnd nach Norden bis zur
Lippe reichend einen Teil deS zwischen diesem Flusse und der Ruhr sich
erstreckenden fruchtbaren HellwcgeS, ohne jedoch die beiden blühendsten
Städte dieser Ebene, Dortmund und Soest, in sich einzuschließen, von
welchen die eine sich der Neichsunmittelbarkeiterfreute, und die andere,
ursprünglich unter der Oberhoheit des Cölnischen ErzbischofS, erst spät in
ein loseS Verhältnis zn den Cleve-Märkischen Fürsten trat. Ocstlich und



südlich grenzte damals die Grafschaft mit dem unter dein Cölnischen

Krummstabe stehenden Herzogtum Westfalen, westlich mit dem Gebiete

der Grasen und späteren Herzoge van Berg, nördlich mit dem BiStum

Münster, der Freireichsstadt Dvrtmnnd und dem Stift Recklinghauscn."

M. H.! Mit diesen Warte!: beginnt Natorp seine Denkschrift über

die Grafschaft Mark, welche er im Jahre 1859 zur Feier des 259.

JahreStagcS ihrer Vereingnng mit der braudcnburgisch - preußischen

Monarchie veröffentlicht hat^),' und in derselben Umgrenzung steht noch heute

dem stets königStrenen Markaner ei» Gebiet in frischer, lebendiger Erin

nerung, welches eine der kostbarsten Perlen in der .Krone PrcnßenS bildet.

Ja, reich gesegnet an Mineral- und sonstigen Bodenschätzen ist daS Land

der Mark, und von jeher haben die Könige PrcnßenS diese Schatzkammer

mit besonderer landesväterlnher Liebe und Huld gehegt und gehütet. Es

hieße aber gewiß Wasser mit einem Siebe schöpfen wolle», wenn ich

Ihnen an dieser Stelle von der gegenwärtigen vollen bergbaulich-wirt¬

schaftlichen Bedeutung dieses Landes ein größeres Bild vor Ihren geistigen

Augen entrollen wollte. Sic Alle leben ja hier in dem Herzen dieser

Mark, manche von Ihnen wirken nach Kräften mit, seine Schätze zu

heben, und Sic Alle, ein Jeder in dem begrenzten Ralnnen seines Be¬

rufes, setzen Ihr Bestes daran, seinen Wohlstand im vollem Sinne dcS

Wortes zu mehren. Sie kenne» die hohe Blüte unserer märkischen Montan¬

industrie mehr oder weniger aus eigener Anschauung und Erfahrung.

Sic wissen auch, daß die Erzeugnisse derselben, nachdem sie hier im Herzen

ihren Impuls erhalten, nicht nur unsere engere Heimat, sondern daS

ganze deutsche Reich und weit darüber hinaus in großen Schlagadern

durchziehen.

Aber, m. H., auf ein einfaches „Werde!" ist diese Blüte nicht zu

einer solch' üppigen Entfaltung gelangt,' nur durch ernste und saure

Arbeit hat unsere Industrie, insonderheit unser Bergbau, die Palme er¬

ringen können. Es bleibt stets wahr, daß nicht die mühelosen Errungen¬

schaften den Völkern der Weltgeschichte zum inneren und äußeren Segen

gereichen, und noch immer gilt der alte Wahrspruch, daß nur in ernster

und ehrlicher Arbeit ein Volk die ihm innewohnende volle Kraft auszu¬

reifen vermag.

Es hat mir immer scheinen wollen, daß nichts anregender und in

tcrcssanter sein kann, als ein Bild von der jeweiligen wirtschaftlichen

Bedeutung eines Industriezweiges zu betrachte», ans dem gleichzeitig ein

Stück seiner EntwickelungSgcschichte in dem Hintergrunde hervorleuchtet.

Leider legt man auf diese Art der Geschichtsforschung heutzutage »och

immer viel zu wenig Wert. ES giebt Leute, welche die RegierungS

antrittc zahlreicher Fürsten im Kopfe haben, welche ganz genau wissen,

wann beispielsweise die Schlachten bei Marathon und „am weiße» Berge"

*) Die Grafschaft Mark fiel im Jahre 1666 nach Erledigung deS Jülichschen
ErbfolgcstreiteS endgültig an Brandenburg, nachdem sie bereits seit dem Jahre
1669 vorläufig in Besitz genommen war.
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stattgefunden haben / sie pflegen es aber häufig vollständig zu übersehen,
daß auch die menschliche Gesittung und der menschliche Fleiß ihre besondere
Geschichte haben. Ich will dieses heute auf's Neue betonen und habe es
versucht, ein Bild einer der ältesten Industrien unseres deutschen Vater¬
landes, des märkischen Erzbergbaues, in der früheren
und gegenwärtigen wirtschaftlichen Bedeutung auf der
natürlichen Grundlage, den vorhandenen geognostischen Verhältnissen und
den eingelagerten nutzbaren Erzlagerstätten, in dem engen Rahmen eines
Vortrages zusammenzufassen.

M. H.! Ich muß von vornherein die ungleich geringere gegen¬
wärtige Bedeutung des Erzbergbaues in der früheren Grasschaft Mark
im strengen Gegensätze zu dem hier umgehendenSteinkohlenbergbau be
sonders hervorheben. Ich halte es aber an dieser Stelle für überflüssig,
diesen Gegensatz des Näheren zu beleuchten.

Jedenfalls besitzt der Erzbergbau ein weit höheres Alter als derjenige
auf Steinkohlen. Bollständig einwandfreie geschichtlicheUeberliefcrungcn
über seine erste EntWickelung liegen indes schriftlich nicht vor. In dem
Archive des Hauses Hemer bei Iserlohn soll sich eine Urkunde befunden
haben oder vielleicht noch befinden, von welcher bestimmt gesagt wird, daß
sie berichte, eS sei im Anfange deS vorigen Jahrhunderts der Galmei bei
Iserlohn gewonnen, geröstet, in Fässer verpackt und nach Kassel gesandt
worden, um im Hessischen zur Messingfabrikationzu dienen. Doch die
eigentliche Geschichte des Iserlohner ZiukerzbergbaueS beginnt erst mit
dem Jahre 1751, in dem eine Anzahl von 13 Männern, deren Namen
die alte Zinkhütte in der Grüne zieren, wie gesagt wird, aus Anlaß der
erwähnten Urkunde in dem Hemcr'schen Archive, sich zusammcnthaten und
eine Gewerkschaft gründeten, deren Namen „Messinggewerkschaft" auf das
Endziel hindeutete, welches erreicht werden sollte. Diese Gewerkschaft
hatte bereits seit dem Jahre 1749 Schürfarbeiten auf Galmei ausgeführt,
sie legte am 2. Juli 1756Muthung ein und wurde am 14. August 1751
mit sämtlichen im Amte Iserlohn und im Gerichtsbezirke Heiner aufsetzenden
Galmeilagerstätten förmlich beliehen.

Auch die sogenannten „roten Berge" bei Schwelm, welche auf einen
umfangreichen früheren Bergbaubetrieb hindeuten, sind heute noch eine
Merkwürdigkeit der Grafschaft Mark. Nach alten, aber zuverlässigen
"Nachrichten sollen dort ursprünglich gewisse auf dem Schieferbusche bei
Schwelm wohnende Leute Vitrivlerz ausgebrannt, ausgelaugt und in
Pfannen gesotten haben. Von 1635 bis 1647 brachte ein altes Vitriol-
nud Alaunwerk zu Schwelm dem damaligen Kurfürsten 122 Reichsthalcr,
also jährlich 12 Reichsthaler. Wir können diesen Erzbergbau in der
frühere» GrafschaftMark zu den ältesten in Deutschland zählen. Nähere
Urkunden liegen hierüber allerdings, wie gesagt, nicht vor.

M. H.! Das Gebiet, in dem dieser märkische Erzbergbau noch heute
mit mehr oder minder lohnender Ausbeute umgeht, liegt voll und ganz
in demjenigen des Bcrgreviers Witten nach seiner gegenwärtigen räum-
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lichen Umgrenzung, die, im Lause der letzten Jahrzehnte mehrfach wech¬
selnd, im Wesentlichen zuletzt nach der Revierfeststellungim OberbergamtS-
bezirk Dortmund vom 22. Dezember 1890 ihre jetzige äussere Gestaltung
erhalten hat. Darnach umsaht das Bcrgrcvicr Witten in der Prvvinz
Westfalen, Regierungsbezirk Arnsberg:

1. vom Landkreise Bochum daS Amt Langendreer und die Bürger¬
meisterei Witten /

2. vom Kreise Hörde das Amt Annen-Wullen (am 1. Oktober dieses
Jahres neu hinzugekommen) /

3. den Kreis Schwelm/
4. den Landkreis Hagen /
5. den Stadtkreis Hagen /
6. den KrciS Altena /
7. den Kreis Iserlohn, ausschließlich des Stadtbezirks Menden und

dcS Amtsbezirks Menden, welche zu dem Bcrgreviere Arnsberg
des OberbergamtSbczirksBonn gehören.

Die äußere Beschaffenheit dieses Gebietes steht sowohl in orographischer
-als auch in gcotektonischer Hinsicht zu seiner geologischenAusbildung und
Zusammensetzung ans den ersten Blick in nächster Beziehung. An dem
innere» Bau dcS Gebirges sind von den auftretenden geologischen Flötz-
formationen in der Hauptsache nur Devon und Carbon beteiligt. Die
Schichten dieser Formationen bilden allein den gefalteten Kern deS Ge¬
birges, um welchen und über welchen sich die jüngeren GebirgSschichten
in einer bemerkenswert überraschend lückenhaften und tinvollständigen
Ausbildung, erst mit der Kreidesormativu beginnend, übergreifend
anlagern. Die S ch i ch te n b i ld u n g e n dcS mittleren geolo¬
gischen Alters fehlen gänzlich.

Nach diesem Abhängigkeitsverhältnisse der äußeren Oberslächengc-
staltung von dem inneren geologischen Gebirgsbaue lassen sich unschwer
zwei Hauptformen der Oberfläche erkennen: I. daS höhere Bcrg-
land, welches ausschließlich den oberen Gebirgsglicdcrn deS Mitteldevon
angehört/ dasselbe umfaßt den größeren südöstlichen Teil/ es bildet den
westlichen Teil dcS sogenannten „Sauer oder Süderlandes", und wird
gegen Nordwesten durch eine Linie begrenzt, welche von Deilinghofen nber
Hemer und Iserlohn nach der Einmündung der Grüne in die Lenne und
weiter die Lenne abwärts nach dem Thale der Volmc, dieses letztere Thal
aufwärts bis Liudschcid und von dorr über Breckerfeld nach dem Einflüsse
des Bvsseler Baches in die Ennepe verläuft/ und 2. d aS niedere
Berg- und Hügelland, welches sich dem höheren Berglandc gegen
Nordwesten anschließt, und daS zum größten Teile aus den GebirgS¬
schichten des Oberdevon und den unteren Gliedern dcS Carbon zusammen¬
gesetzt wird.

Im allgemeinen betrachtet bildet das ganze Gebiet einen kleinen nord¬
östlichen Mittelteil deS bekannten niederrhcinisch-wcstfälischen Schiefer-
gebirgcs mit einigen nordwestlichenAusläufern desselben. Die gesamten
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Schichten deS älteren Gebirges — die oberen Glieder der Tcvonformation
und die Glieder dcS StcinkvhlengcbirgeS — können in gcotcktonischer Hinsicht
im Grossen und Ganzen als ein sich gegen Nordwesten einsenkender Teil
einer grossen im Lenneschiefcr austretenden Sattclerhcbung angesehen werden,
deren Sattellinie an der änisersten Siidgrcnze des Gebietes in der
Richtung von Südwesten nach Nordosten von der „Willbringhauser
Höhcnplatte" nach McincrtSHagen unb ivcitcr über den Kamm des „Ebbe-
gcbirgeS" verläuft, so ztvar, das; daS Gebiet iitsgesamt gleichsam den
Nvrdwcttfliigcl dieser „Hauptsattelerhcbung des Ebbegcbirges" mit seiner
überall gleichsinnigen Ueberlagcrung der Schichten des produktiven Srein-
kvhlengebirgeS darstellt.

In diesen breite» Nordwestflügel des Hanptsattels ist die Sondcr-
mu lde von Herschcid Plettenberg eingesenkt, sodass sich in weiterer nord¬
westlicher Folge von Altena nach Arnsberg in südwcst - nordöstlicher
Richtung ein Sondersattelrand, der Altcna-ArnSbcrger Sattel, erhebt.

Weitere namhafte Sattel- und Muldcnbildnngcn, welche mit ihrem
ausgeprägten Charakter in grösserem Umfange und ans größere LängScr-
strcckungen hin zu verfolge» sind, treten in dem älteren Gebirge nicht auf?
Kleinere Faltungen und Biegungen der GcbirgSschichten von cngbegrcnzter,
rein örtlicher Bedeutung, sind dahingegen zahlreich zu beobachtendieselben
vermögen indes daS geologische Gesamtbild nur wenig zu stören.

Mit der Aufrichtung des älteren Gebirges und mit der Faltung
seiner Gesteinsschichten sind ausserdem mehrfach größere und kleinere Ge-
birgspörungcu, und zwar sowohl „Duerveriverfungeu" als auch „Ueber-
schiebungen" und mehr oder weniger ausgesprochene „Grabenvcrscnkungeu"
beziehungsweise sogenannte „Einsturzgräbcn" entstanden. Nur selten aber
lassen sich ihre DislokativnSlinien aus Mangel an geeigneten Aufschlüssen
auf eine bemerkenswerte weitere Erstrcckung hin verfolgen. Nach den
bislang angestellten Untersuchungen und Beobachtungen habe» dieselben
keine weitere, als eine ganz cngbcgrcnztc und örtliche Bedeutung. Im
Uebrigen sind die in dem ganzen Gebiete überall auftretenden Thal
bildungen in ihrer gegenwärtigen, vielfach und zum Teil weitverzweigten
Gestalt nicht lediglich ein Erfolg der Kraft, welche die Aufrichtung und
Faltung der GcbirgSschichten bewirkt hat,- auch die lösende, zerstörende
und fortführende Wirkung deS WasserS hat in deutlicher und unverkenn¬
barer Weise zur weitere», durch die ausrichtende Kraft eingeleitete Aus¬
bildung der Thäler und sonstigen Einsenkunge» wesentlich beigetragen.

Der innere gcognvstische Bau deS Gebietes ist im Grunde genom¬
men ein äußerst einfacher,- die äußere Obcrflächcngestnltung wurde in
ihrem Gesamtbilde nur durch geologische Krastwirkungcn zu einem mannig¬
faltigen.

M. H.! Die Erzlager, welche in der früheren Grafschaft Mark
oder in dein heutigen Bcrgrevier Witten zum Gegenstände bergmännischer
Gcwinnungsarbeiten geworden sind, liegen nun sämtlich unmittelbar oder
doch fajt unmittelbar auf der Grenze zwischen dem Lcuueschiefcr und dem
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Masscnkalkc,also auf der Grenze ztvischen dein mittleren »nd dem oberen
Mitteldevon. Zwar sind auch anderweitig, namentlich in den Schichten
des LcnncschieferS selbst und nicht in letzter Linie in den Hanptverwcrsnngs-
klnften des flötzlceren Sandsteins sowie deS produktiven Steinkohle»
gcbirgeS, vereinzelt einige wenige Funde nutzbarer Erze gemacht worden,
die zu Verleihungen von Bcrgwerkseigentnm geführt haben, von denen die
crstcren aber nur in seltenen Fällen, alsdann auch immer nur kurz vor¬
übergehend, und die letzteren wegen ihres durchaus nnbanwürdigcn Vor
kvmmens überhaupt niemals den Gegenstand einer bergmännischenUnter¬
nehmung gebildet haben und auch wohl künftig niemals bilden werden.
Ich kann mich daher in der folgenden Betrachtung ausschließlichans eine
geologisch-bergmännische Beschreibung der Schichten deS Mitteldevon, im
Besonderen deS Lcnneschicfers und des Massenkalkes,beschränken.

Der L e n n c s ch i e f e r (die Schichten deS mittleren Mitteldevon) ist
in erster Linie und zum weitaus größteil Teile an dem Ausbau deS
höheren GebirgSlandes der Grafschaft Mark beteiligt/ die überall in
gleichsinniger Ueberlagernng folgenden oberen Glieder der Devonformation,
der M a i s e n k a l k und die Schichten deS Oberdevon, welche in
ihrer Gesamtschichtenfolgeans der ziemlich gerade von Südwesten nach
Nordosten verlaufenden Grenzlinien der auftretenden Devvnschichtcn über¬
haupt von Elberfeld Barmen über Schwelm, Gevelsberg, Haspe, Hagen,
Hohenlimburg, Letmathe und Fserlohn nach Hemer und Deilinghofen
nirgends eine über .3 bis 4 Kilometer hinausgehenderäumliche Brciten-
ansdehnung errreichen, können gleichsam nur als ein ebenso breiter nord¬
westlicher Grcnzsaum deS Lenneschiefers angesehenwerden. In dein ge¬
samten südöstlich dieses GrenzsanmeS gelegenen Teile des höheren Berg
landeS sind, abgesehen von vereinzelten, in ihrer räumlichen Ausdehnung
überall nur engbegrenztenErnptiv-Gesteinen, namentlich von Platonischen
Labrador- und Feldspath-Purphyren, sowie von jüngeren Basalten, aus¬
schliesslich die GesteinsschichtendeS mittleren Mitteldevon, deS Lcnne-
schieferS, vertreten.

Die petrographische Beschaffenheit dieser durch zahlreiche Steinbrüche,
durch verschiedene unterirdischeGrubenbaue, sowie durch mehrfache Land¬
straßen , Wege- und Eisenbahn-Einschnitte wie auch Eisenbahn-Tunnel
aufgeschlossenen und bekannt gewordenen Gesteine, welche die Schichten-
fvlge des Lenneschiefers in ihrer gesamten Mächtigkeit zusammensetzen,
mag ans de» ersten Blick als ein recht mannigfaltiger erscheinen. Die
äußerst unregelmäßige Aufeinanderfolge von roten, gelben, grauen, gräu¬
lichen und blangranen bis blauen mehr oder weniger festen Thonschiefern,
von seinkörnigen geschichteten Sandsteine», die nicht selten durch eine
Anreicherung ihres thonigcn Bindemittels mehrfache Uebergänge in einen
roten bis violette» und grünlich grauen thvnigen Sandschiefer sowie
sandigen Schicserlettcn zeigen, von grobkörnigen Dnarzkonglomeratcn, von
Kieselschicscrn,sandigen Schiefern und reinen Dlnarziten, ferner von
massigen Kalksteinenund Dolomiten verschiedenen Ansehens, von platten-

19
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förmigen Kalklagern in mannigfachen Abarten giebt zunächst ein Bild

regelloser Abwechselung, welches in seiner Verzerrung nach dadurch voll

ständiger gemacht wird, daß zwischen den verschiedenen Gesteinen nicht

minder verschiedenartige, mehr oder weniger krystallinische, teils eine regel¬

mäßige Schichtenfolgc, teils ganz unregelmäßige stock- vder lagerförmige

Massen bildende Gesteine lagern. Im Grunde genommen sind diese ver¬

schiedenen Gestcinsartcn jedoch nur Abarten ein und derselben Grundmasse

mit verschiedenem Gefiige, anderer Struktur, wechselnden Farben und

Bindemitteln, sonne durch die häufigsten Ucbcrgänge und Wechsellagerungen

innig mit einander verbunden.

Zudem beruht diese Vielsache Verschiedcnartigkeit der einzelnen Ge

steinsschichtcn wohl sicherlich nicht auf ihrer u r s p rüugli ch e » stoff

lichen Zusammensetzung allein, sondern augenscheinlich und höchst¬

wahrscheinlich auch auf einer zum großen Teil in weitem Umfange statt-

gefundencn und in der Jetztzeit jedenfalls noch fortdauernden U m-

bildun g u r s p r ü ngli ch e r G estei n s ablagc r u n g c n oder daraus

hervorgegangener Gebilde, und hiermit steht höchstwahrscheinlich gleichzeitig

die Bildung nutzbarer mehr oder minder reicher Mineral-Lagerstätten

der verschiedensten Art in einem ursächlichen Zusammenhange.

Der Mas sen kalk (die Schichten deS oberen Mitteldcvon) ist dem

Lenneschicfcr überall gleichsinnig aufgelagert. In der früheren Grafschaft

Mark erstreckt sich derselbe nach seiner räumlichen Ausdehnung bei einer

Länge von 32 Kilometer in wechselnder Breite von wenigeil Bietern bis

zu 2 Kilometer, bei einem ebenso wechselnden, im großen Durchschnitt
nordwestlichen Einfallen von 35 bis 75 Grad und in einer ziemlich genau

südwest-iwrdvstlich streichenden Richtung von den Städten Elberfeld und

Barmen zunächst »ach Schwelm und alsdann mit mehrfachen, allerdings

nur kurzen, Unterbrechungen bis Hagen, von der letzteren Stadt weiter

über Hohenlimburg, Letmathe und Iserlohn nach Deilinghofen. Nach

seiner weiteren westlichen Erstreckung senkt er sich bei Gruiten nach dem

Rheinthale ab und verschwindet dort unter einer Decke diluvialer Ab-

lagerungennach seiner weiteren nordöstlichen Erstreckung wendet er sich

in einem Bogen nach Süden auf Balve zu und bricht kurz vor diesem

Orte längs einer schrägen nach Südosten verlaufenden Linie augenschein¬

lich ail etiler dort durchsetzenden größereu Gebirgsstörung ab. Er bildet

für die vorbeschriebenen Schichten deS Lcnncschiefers gleichsam eine» breiten

nordwestlichen Grcnzsaum.

Die Gesteine des Massenkalkcs habeil mit den in der Schichtcnsolge

des Lenneschicfers eingelagerten Kalksteinen eine vollständig gleiche petro-

graphische Zusammensetzung. ES sind zumeist reine, dichte vder feinkörnig

krystallinische Kalksteine von weißer, rötlicher, bräunlicher, schmutziggelber,

vorzugsweise jedoch hellgrauer kus blaugraner Farbe. Stellenweise ist

dieser Kalkstein mehr oder wenig eisenschüssig. Er ist zu technischen

Zweckeil, namentlich als „Zuschlag" für den Eisenhochvsenbetricb sowie
als Material für die Kalkbrennerei, sehr geeignet und wird daher auch
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bei Hagen, Hohenlimburg und in erster Linie bei Letmathe in großen
Stcinbruchbetricben gewonnen.

An einigen Stellen zeigt der Masscnkalk eine regelmäßige Schichtung

in mehr oder weniger mächtigen Bänken,' in den meisten Fällen ver¬

schwinden jedoch diese ausgeprägten Schichtenlagcn bereits nach nur kurzer

Erstrecknng gänzlich, sodaß das Vorkommen fast ausschließlich ein durch¬

aus „massiges" ist, und dieser letzteren Art seines Auftretens verdankt
er seinen Namen.

Häufig liegt über den festen Gesteinsschichten, unmittelbar unter der

alluvialen Dammcrde, eine ganz lockere, an Eisenoxydhydrat reiche Erd¬

schicht, und man kann in den meisten Fällen da, wo eine solche Schicht

angetroffen wird, mit Sicherheit überall den Kalkstein unter ihr erwarten.

Diese Erscheinung hat mir bei der gevgnostischen Untersuchung dcS Ge¬

bietes gute Dienste geleistet und bringt den geologischen KartirnngS-Ar-

bcitcn eine wesentliche Erleichterung. Auch der Umstand, daß der Massen¬

kalk für daS Gedeihen der Laub Hölzer einen besonders günstigen

Bode» liefert, während die Schichten dcS LenneschiefcrS zum weitaus

größten Teile hauptsächlich und in erster Linie nur den Nadelhölzern

gute Nahrung bieten, ist eine schon auf den ersten Blick durch die äußere

Form der Waldungen in die Augen fallende Erscheinung und war daher

auch bei der Festlegung der Grenze zwischen dem Massenkalke und dem

Lcnneschicfcr naturgemäß von ganz besonderer Bedeutung.

Im Allgemeinen wird dort, Ivo kohlensäurchaltige Wasser, also im

Besonderen die atmosphärischen Niederschläge, in jedem einzelnen Falle

genügend lange Zeit auf den zu Tage ausgehenden Kalkstein einwirken

können, überhaupt ein dem Pflanzenwuchse überaus günstiger Boden erzeugt,

während dort, Ivo diese Wasser an steilen Gehängen verhältnismäßig rasch

abfließen, die Felsen pflanzcnlcer oder nur spärlich bewachsen erscheinen.

An den mehr oder weniger steilen Thalrändcrn der einzelnen Flnßlänfe

treten denn auch häufig schroff ansteigende, mauer- und turmartige,

zackige, zerrissene, mehrfach tafelförmige Felsen (Pater und Nonne

im Lcnncthale bei Letmathe und die „H ii n en p f o rt c" bei Hohenlim¬

burg) mit schlnchtenartigcn Einschnitten zu Tage. Aber auch dort, wo

die Kalksteine durch die fließenden Gewässer nicht unmittelbar bloSgclegt

sind und nur hin und wieder auf den einzelnen Gebirgsebenen unmittelbar

zu Tage treten, ist ihre Oberfläche in zuweilen hohem Grade unregel¬

mäßig gestaltet, indem diese neben größeren und kleineren Hochebenen

mehr oder minder ausgedehnte Rucken und mnldcnartige Einscnkungcn,

steile Kämme und Zacken mit tiefen Schluchten, Einschnitten und Höhlen

bildet. Und daß ein an seiner Oberfläche derart gestaltetes Gebirge auch

noch bis tief in sein Inneres hinein mit Klüften, Spalten, Höhlen und

unterirdischen Fluß- beziehungsweise Bachlänfen durchzogen ist, läßt sich

mit aller Wahrscheinlichkeit erwarten.

Alle diese Erscheinungen finden nun aber in dem häufigen und Wohl

eigenartigen Vorkommen von mehr oder weniger reinen Dolomiten

tv*



in Verbindung mit dem massigen Kalksteine ihre Begründung. Diese-
Dvlvmite sind nämlich durch die Einwirkung kohlensänrehaltigcr Wasser
ans magnesiareichereKalke, durch Aufnahme eines größeren GehaltS van
kohlensaurer IA'agncsia aus dein ursprünglichenKalksteine entstanden und
erscheinen meistens mit unregelmäßiger Begrenzung gegen den letzteren
und für gewöhnlich mit allmählichem Uebcrgange in denselbenin den
vbcren Teufen, inscmderheit in unmittelbarer Nähe der Oberfläche oder in
Klüften des Kalksteins, in wechselnden und verschiedenmächtigen Partien
als Umwandlnngsprodnktcdesselben. Selten bilden sie ganze Schichtcn-
lagen, nur besonders erwähneSwcrt sind die sogenannten „weißen Felsen"
bei Hohenlimburg, hart an der von dort nach Hagen führende» Land'
straße. Uebcrall treten alsdann die eigentümlichen Eigenschaften der
Dolomite hervor: von den zahlreichenmehr oder minder großen Hohlem
bildnngen seien hier nur die bekannte „Dechcnhöhlc" zwischen Letmathe
und Iserlohn sowie das sogenannte „Felscnmccr" bei Sundwig erwähnt,
von denen das letztere teils durch den Einsturz von Hohlraumbildungen im
dolomitischen Kalksteine, teils durch den alten bergmännischen Abbau von
Hämatitgängen entstanden ist,' das nicht selten beobachtete Versiegen der
Bäche, und ein öfteres nesterartigeS Vorkommenvon Eisen- und Mangan
erzen vervollständigenferner diese besonderen Eigenschaftender Dolomite.

M. H.! Ein prüfender Iiiickblick ans die gesamten gevgnostischcn
LagcrungSvcrhältnissc zeigt im Allgemeinen,daß die in dem Gebiete der
Grafschaft Mark auftretenden älteren GebirgSschichten mit Einschluß des
produktiven SteinkohlengebirgeSaugenscheinlich durch einen in der Richtung
von Südosten nach Nordwesten wirkenden Druck aufgerichtet beziehungs¬
weise gefaltet worden sind.

Der flötzlcerc Sandstein und das produktive Steinkohlengebirgcsind
nach dem gegenwärtigen Stande der geologischen ForschungAblagerungen
cineS mehr oder weniger sumpfigen Festlandes oder cincS nur wenig über
den derzeitigen Meeresspiegel erhobenen Strandes, beziehungsweise söge
nannte Brackivasserbildnngen,während die Devonschichten in der Tiefsee
abgesetzt sind. Die Aufrichtung und Falrnng des Gebirges muß daher
höchstwahrscheinlich bereits zur Zeit der Ablagerung der unteren Carbon
schichten begonnen haben. Nun hat aber andererseits die gesamte
Schichtenfolge der Steinkohlenformation diese Faltung des GebirgSkerneS
mitgemacht, denn eS herrscht in dein ganzen Gebiete liberal! eine ausge¬
sprochene deutliche gleichsinnige Uebcrlagernng der einzelnen Flötzfor
mationSglieder des älteren Gebirges. Die Hanptfaltung, die größte
Kraftwirknng des Druckes, muß daher auch zu einer späteren Zeit erfolgt
sei». Anderweitig ist denn auch ferner erwiesen, daß daS nicdcrrhcinisch
westfälische Schiefcrgebirge,von dem das höhere Bergland und daS niedere
Berg- und Hügelland der früheren Grafschaft Mark lediglich einen kleinen
nordöstlichenMittelteil mit einigen nordwestlichenAusläufern bildet, an
seinem äußersten Ostrande von den Ablagerungen der Zechsteinformativn
mit deutlich ausgeprägter übergreifender Lagerung überdeckt wird,
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rind daß hier der Zcchstein die Faltung des älteren GcbirgSkerncs nicht mit-
gemacht hat) dieselbe muß daher heim Beginn der Ablagerung der Zech-
stcinbildungcn bereits beendet gewesen sein, und es fällt demnach
die H a u p t - G e b i r g s f a l t u n g und der Anfang der Thal¬
bildung, die größte Kraftwirkung des Druckes, un¬
zweifelhaft in die Zeit der Ablagerung dcS Rotli cg enden.

ES ist dieses die erste große geologische Dislokation?-
Periode) die zweite erfolgte erst zu Ende der tertiären
Miocän-Zcit. Ob auch diese letztere ihre Wirkung in dem Gelände
der früheren Grasschaft Mark mehr oder weniger geltend gemacht hat,
konnte ich bislang nicht einwandfrei nachweisen. Es fehlen hierüber be¬
stimmte und genaue Ausschlüsse noch gänzlich.

M. H.! Die Erze, welche in unserem Gebiete eine bergbaulich-
wirtschaftliche Bedeutung gehabt haben und zum Teil noch heute haben,
treten in den vvrbcschriebenenalten GcbirgSschichtendes Mitteldevou
lediglich als Aussüllnngsmassen entstandener Hohlräume,
also st v ck f ö r m i g oder lagerartig auf. Ich habe bereits betont,
daß dieselben überall unmittelbar oder doch fast unmittelbar auf der
Grenze zwischen dem Masscnkalkc und dem Lenneschicfer, also auf der
Grenze zwischen dem oberen und dem mittleren Mitteldevou liegen. A u S-
g c s p r v ch c n c Gangbildunge n sind ni r gcndS bco b a chtet
w orde n. ES ist deS Weiteren — wie ich gleichfalls bereit? besonders
hervorgehoben habe — eine von vornherein sehr bemerkenswerte Erscheinung,
daß mitten im Massenkalke oder auch au der nordwestlichen Grenze des¬
selben, sowie in den überlagernden Schichten des Obcrdcvou bauwürdige
Erzlager, welche in irgend eine erhebliche Teufe niedersetzen und einen
nachhaltigen Bergbaubetrieb ins Leben rufen könnten, bislang, trotz jahre¬
langen fleißigen Schürfcus, nicht aufgefunden sind, daß ferner in den im
Lenncschiefer eingelagerten, zum Teil ziemlich bedeutende» Kalksteinschichten,
mit Ausnahme eines einzigen unweit (nördlich) von Plettenberg gelegenen,
von der ehemaligen Plcttenberger Zinkgewcrkschaftseit mehr als einem
Jahrzehnt bereits gänzlich abgebauten Vorkommens, besondere Erz-
nblagcrungcu seither nicht bekannt geworden sind, obwohl diese Kalksteine
dieselbe pctrographische Beschaffenheitund Zusammensetzungbesitzen, als
die auf dem Lenneschiefer unmittelbar aufgelagerten des oberen Mittel¬
devou, und daß ebenso der liegende Lenncschiefer selbst — im Gegensätze
zu anderen, sogar benachbarten Erzrevieren des Bonner OberbcrgamtS-
bezirkcs — bauwürdige Erzlager nicht enthält. Zwar hat eS auch hier
an einer erheblichen Spaltenbildung nicht gefehlt, aber das gleichzeitige
oder auch bald darauf folgende Hervorbrechen von eruptiven GcstcinS-
magmcn hat alsdann augenscheinlich eine spätere Erzgangbildung mehr
oder weniger verhindert.

Etwa 6 1cm südlich von Iserlohn liegt allerdings ein unbedeutendes
blciisches Erzvorkommenim Lenncschiefer,das unter dem Name» „Erz¬
gebirge II" verliehen worden ist, und ebenso in der Nähe von Herscheid,



zwischen den Ortschaften Marlin und Gerinclinghausen, daS erst kürzlich

im Jahre 1893 zur Verleihung gelangte Kupfer- und Bleierz¬

bergmerk Olga. Dach auch diese Vorkommen besitzen keine aus

gesprochene Gangbildung, sie sind anscheinend nur als Ausfiillmassen von

flachen Hohlräumen zu betrachten, welche bei der Aufrichtung des GebirgcK

zur Zeit der ersten großen geologischen DiSlokativnsperiode, und zwar in

der Hauptsache parallel der Schichtung der GcstcinSmasscn, mehr oder

weniger linsenförmig, entstanden sind. Bestimmte und einwandfreie Auf¬

schlüsse fehlen hierüber freilich noch gänzlich. Eine besondere wirtschaftlich-

bergmännische Bedeutung haben diese Erzvorkommen, wie auch noch andere

zahlreiche Funde nutzbarer Mineralien im Lenncschiefcr der Grafschaft

Mark oder deS BcrgrcvicrS Witten, welche zur Verleihung von Bergwerks

eigcntum geführt habe», zu keiner Zeit gehabt und werden eine solche in

absehbarer Zeit auch wohl niemals erlangen.

Das erste größere Erzvorkommen auf der Grenze zwischen dem

Masscnkalke und dem Lenncschiefer ist dasjenige der Grube „Carl" bei

Langerfeld in unmittelbarer Nähe der Stadt Barmen, der Grenze zwischen

Rheinland und Westfalen. Dieses Lager ist gegenwärtig beinahe voll¬

ständig abgebaut worden / es besaß eine LängScrstrcckung von rund 359 m,

seine BreitcauSdehnung schwankte zwischen 8 und 35 in. Die AuSfüllungs-

masse besteht vorwiegend aus Galmei und Brauneisenstein, der mit un¬

regelmäßigen Sandeinlagcrungen durchsetzt ist. Stellenweise sind größere

oder kleinere Blöcke deS Masscnkalkes eingelagert.

Die Erze, welche an einigen Stellen bis zu der überhaupt erreichten

größten Teufe von etwa 39 m niedersetzen, »Verden durch die Betriebe

deS Bergwerkes „Carl", welches der Aktiengesellschaft für Bergbau, Blci-

und Zinkfabrikntion zu Stolberg und in Westfalen mit dem Sitz zu

Aachen gehört, durch Tagebaue und erforderlichenfalls durch kleine Schächte

aus bergmännisch einfachste Art ausgebeutet.

Ter Bergbau ist daselbst zur Zeit ein ganz unbedeutender/ im Jahre
1893 sind nur etwa 239 Tonnen Galmei und 369 Tonnen Braun¬

eisenstein gefördert worden. Nach den vorliegenden Aufschlüssen wird

derselbe in kurzer absehbarer Zeit wegen gänzlichen Abbaues der Erzlager

vollständig zum Erliegen kommen.

Noch unerheblicher war der im Laufe des vorigen Jahres eingestellte

Bergbaubetrieb auf der Erzlagerstätte bei Schwelm, der daselbst nur noch

in der Gestalt einfacher Gräbcrcien stattfand. Im Jahre 1893 sind auf

der Grube „Schwelm" am „Schwelmer Brunnen", auf den dortigen

sogenannten „roten Bergen", zuletzt nicht ganz 299 Tonnen Zinkblende

und Galmei in den Tagebauen auS alten Halden ausgegraben worden.

Dieses Erzlager, welches also zur Zeit gleichfalls annähernd voll¬

ständig abgebaut ist, war vor einer Reihe von Jahren, insonderheit gegen

Mitte unseres Jahrhunderts, von hoher wirtschaftlicher Bedeutung. Es-

setzte auf eii er flachen, muldenförmigen Ablagerung des Masscnkalkes auf/

ein in der Richtung von Nordosten nach Südwesten eingeschobener Lenne-
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schicfcr-Riicken trennt diese Mulde in zwei Teile, in einen südlichen und

einen nördlichen Teil. Nur der crstcre war uns der Grenze mit dem

liegenden Schiefer erzführend und zwar svnmhl östlich als auch westlich

der Stadt Schwelm. Westlich lag der Schacht „Carl", östlich die Grube

„Schwelm" am „Schwelmer Brunnen" mit recht ausgedehnten Tagebauen

ans den dortigen sogenannten „roten Bergen".

Die AnSfüllnngsmasse des LagerS bestand in der Hauptsache nach

ans Schwefellies, Zinkblende, Blciglanz, Eisenspalh, Branneisenstein und

untergeordnet Galmci. Diese einzelnen Erze gruppierten sich in höchst

ausfallender und unregelmäßiger Weise nebeneinander.

Die recht ausgedehnten Tagebaue der Grube „Schwelm" nehmen

bei einer Teufe von 19 bis l2 rn einen Flächcnraum von mehr als

19 999 c^in an der Oberfläche und etwa 4599 4m ans der Sohle ei».

Weit wichtiger und wirtschaftlich bedeutender sind die Erzlager

bei Iserlohn. Dieselben sind schon seit mehr als einem Jahrhundert

ununterbrochen Gegenstand eines zeitweise mehr oder wcniger umfangreichen,

aber stets lohnenden Bergbaues gewesen. Noch bis vor wenigen Iahren

haben sie den ganzen Erzbcdarf der Zinkhütte des Märkisch-Westfälischen

Bergwerks-VereinS zu Letmathe mit einer jährlichen Zinkprodnktivn von

5399 bis 5599 Tonnen vollauf gedeckt.

In bauwürdiger Mächtigkeit treten diese Erzlager nur in der Er¬

h ebung deS MassenkalkzngeS zwischen der Lenne und der Hönne ans, und

zwar ans die verhältnismäßig kurze Erstrccknng von etwa 9 Icm in der

Richtung von Westen nach Osten in folgender Reihenfolge:

1. Alte Grub e,

2. H e r m a nnlager,

3. Stahls ch iniedc ,

4. E r st e Kluft,

5. Callcrbruch,

6. Nördliches und südliches Lager und

7. W c st i g.

Die einzelnen Gruben heißen in derselben Reihenfolge:

1. „Adlerstvlln" für das Lager „ Alte Grube",

2. „Tiefbau van Hövel" gemeinsam für die Lager „Her¬

mann", „Stahlschmicde" und „Erste Kluft",

3. „TiefbanKru g v 0 nNidd a" für daS Lager „Callerbrnch",

4. „Nvscnbnsch" für daS „nördliche und südliche Lager" und

5. „Tiefbau West ig" für das „Lager Wcstig".

Insgemein fuhren sie den Sammelnamen „Iserlohner Galmci-

arnben", welche sämtlich Eigentum des Märkisch-Westfälischen Bergwerks¬

vereins zu Letmathe sind. Zur Zeit stehen von den genannten Gruben

nur noch der „Tiefbau von Hövel" in der Stadt Iserlohn und der

„Tiefbau West ig" bei der Ortschaft Wcstig in Betrieb. Die übrigen

Gruben sind vor längerer oder kürzerer Zeit wegen vollständigen AbbancS

der betreffenden Erzlager zum Erliegen gekommen. Auch in den Gruben
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„Tiefbau van Hövel" und „Tiefbau Wcstig" gehen nach den vorliegenden

Aufschlüssen die Erzlager voraussichtlich schau nach Ablauf van einigen

Jahren ihrem gänzlichen Verhiebe entgegen, und neue bauwürdige Erz¬

lager sind trotz fleißigen Schürfcns schon seit einer Reihe van Jahren

nicht mehr gefunden Warden.

Im lctztvcrflasscncn Jahre 1894 haben die Iserlohner Galmcigrnben

nach 8669 Tannen Galmci im Werte van 199 718 Mark, 4185 Tonnen

Zinkblende im Werte van 92979 Mark und 77 Tannen Bleiglanz im

Werte van 4629 Mark gefördert.

Der Iserlohner Masscnkalkstcinzug zwischen der Lenne und der Hönne,

das Muttergcstein der Erzlagerstätten, hat, im Besonderen betrachtet, eine

Mächtigkeit van 1999 bis 1299 rn,- er liegt im großen Durchschnitt

259 bis 269 in über dein Meeresspiegel. Als Hangendes erscheinen dem

Obcrdevon angehörende Plattcnkalke und Schiefer,' daS Liegende bildet

überall gleichsinnig unterlagen der Lenneschiefer. Die Gesteinsschichten

treten in, allgemeinen fast durchweg in ihren bekannten typischen Beschaffen¬

heiten auf. Ihr Streichen, und insonderheit auch daS Streichen der

Grenzlinie zwischen dem Massenkalke und dem Lcnncschicfer, verläuft

ziemlich genau in der Richtung von Westen nach Osten mit einer geringen

Abweichung gegen Nordwesten. DaS Einfallen der Schichten ist im Westen

ziemlich steil und flacht sich nach Osten hin ab, eS beträgt bei Letmathe

im Lenncthale 69 bis 79 Grad, bei Iserlohn 35 bis 49 Grad, bei

Deilinghofen bereits annähernd 29 bis 25 Grad und ist überall gegen
Norden gerichtet.

Die Erze der „Iserlohner Galmeigrnbcn" sind nun in mehr oder

weniger lohnender Bauwürdigkeit vorwiegend in Hohlräumen ans der

GebirgSgrcnzc zwischen diesem Masscnkalkc und dem Lenncschicfer stock-

sörmig abgelagert.

Die Gestalt der einzelnen vorbezeichnctcn Lager ist auf den ersten

Blick in ihrer Einzel-AuSbildnng äußerst unregelmäßig,' im Ganzen be¬

trachtet, ist sie indes, der noch näher zu erörternden Entstehung der Erz¬

lager entsprechend, einer gewissen Gleichform, oder besser gesagt, einer

Gesetzmäßigkeit unterworfen. Im allgemeinen erhält man von der Gestalt

der Lagerräume ein anschauliches und gnteö Bild, wenn dieselbe mit einem

zusammengepreßten Trichter oder mit einem flachen PriSma verglichen

wird, dessen Spitze nach der Teufe zu gerichtet ist, und dessen Grundfläche

an der TageSobcrflächc liegt. Die einzelnen Querschnitte eines solchen

flachtrichterförmigcn Lagerraumes nähern sich mehr oder weniger einem

Halbkreise beziehungsweise einem Dreiecke oder auch einer Halbcllipsc,

deren Sehne mit der Gebirgsgrenzc, dem liegenden Lenneschiefer, zusammen¬

fällt, und denen Fläche und Bogcnstiick in daS Muttergcstein der Erzlager,

in den Masscnkalk, gleichsam eingefrcssen sind. In derartigen Räumen sind

die Erze abgelagert, der ursprüngliche Kalkstein ist in denselben teils voll¬

ständig gelöst und zersetzt, teils noch in größeren oder kleineren Bänken,

Säulen oder Bruchstücken, in der Lagcrmasse eingebettet, vorhanden.
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Die M ä ch t i g k e i t der einzelnen Lager ist nach jeder Richtung hin

äußerst verschieden. Am meisten dehnen sie sich, mit alleiniger Ausnahme

der „Ersten Kluft", für gewöhnlich in streichender Richtung ans. Nach der

Teufe zu schwankt die Mächtigkeit sehr. Beispielsweise hatte das „Hermann-

lager" bei 40 m unter der Hängebank des TicfbanschachteS „Vvn Hövel"

eine söhlige Lagerfläche Vvn mehr als 4000 und daS Lager „Caller-

bruch" im Tiefbauschachte „Krug Vvn Nidda" bei 77 w Teufe rund

2000 igm Flächenraum.

Im allgemeinen setzen aber die sämtlichen Lager, wenn auch nur

mehr vdcr weniger bis zu einer geringe!? Teufe, regelmäßig und mit

einer allseitigen und allmählichen Einschnürung nieder/ nur selten trennt

sich ein besvnderer Lagcrtcil als Abspliß Vvn dem im übrigen regelmäßig

gebildeten Lagerräume ab.

Die durch den Bergbau seither unter der jeweiligen Hängebank der

Schächte vder TageSanlagen erreichten Teufen betragen für „Alte Grube"

70 m, für „Tiefbau Vvn Hövel" 205 m, für „Tiefbau Krug vvn Nidda"

148 in, für „Rvscnbnsch" 30 m und für „Tiefbau Wcstig" 46 m.

Die La g c r a u s f ü ll u n g besteht im wesentlichen aus Galmei,

Zinkblende, Schwefelkies, Brauneisenstein, Kalkspath, aus rvten und

schwarzen Letten und aus erdigen Massen, welche zum Teil cingeschwemmtcs

Material, zum Teil Rückstände und Ueberblcibsel der zersetzten ursprüng¬

lichen Kalkstcinbänkc sind/ örtlich und untcrgevrdnet, zum Teil lediglich

fein eingesprengt, finden sich Bleiglanz, Weißbleierz und Quarz.

Die Verteilung dieser Erzmittcl in der ganzen Lagcrmasse ist eine

sehr verschiedene. In der Regel sind indes die Erze in der Nähe des

liegenden Lenneschiefcrs geschwefelte und in der Nähe dcS Hangenden mehr

vdcr weniger zerklüfteten Kalksteins gesäuerte. Außerdem finden sich die

geschwefelten Erze überall gern da, wv sie durch eine Lettenschicht Vvr dem

durch den Hangenden Kalkstein Vvn der TageSvbersläche niedergehenden

Wasser geschützt sind. Andererseits treten aber auch am Liegenden, dem

Lcnneschicfer unmittelbar aufgelagert, gesäuerte Erze auf, svbald daselbst

nämlich keine undurchlässige Lettenschichtcn vvrhandcn sind, svdaß die nieder-

sickernden Wasser durch die ganze Lagcrmasse bis auf den liegenden Lenne-

schiefer niedergehen konnten.

In den oberen Teufen, am Ausgehenden der Lager, besteht die

Erzablagerung überall vorwiegend, zum Teil sogar ausschließlich aus Galmei

und ganz besonders auS Brauneisenstein/ die alte Bergmanns-Erfahrung!

„Es thut kein Gang so gut, er hat einen eisernen Hut!" findet auch in

den vorliegenden Fällen ihre volle Bestätigung.

M. H.! Die Ursache, svwie die Art und Weise der Entstehung

und Bildung dieser Erzlager zu erklären, ist eine ebenso

schwierige als dank b a r e A nfga b e. Es ist zunächst unzweifel¬

haft, daß dieselben lediglich AusfüllungSmasscn entstandener Hohlräume

sind. Die Anfänge dieser Hohlraumbildungen führe ich zurück auf die

Zeit der Aufrichtung beziehungsweise Faltung des Gebirges überhaupt,



auf die Zeit dcr ersten großen geologischen Dislokationspcriodc, also auf
die Zeit dcr Ablagerung des Rvtliegcnden. Im produktiven Steinkvhlen-
gebirge ist häufig die Erscheinungzu beobachte», daß feste Sandstein- und
Konglomeratbänke Oucrrisse besitzen, welche nicht selten in den Gruben
bedeutende Wasscrznflüsse bedingen, während die eingeschichteten Schicser-
thone bei der Faltung dcr GcbirgSschichtenohne derartige Querrissc
geblieben und dadurch mehr oder weniger wasserundurchlässiggeworden
sind. Dasselbe gilt im Vergleich zwischen dein Massenkalkc und dem
Lenneschicfcr. Die bei dcr Aufrichtung und Faltung des Gebirges in
dem Massenkalkc entstandenenTlnerrissc, welche fast ausschließlich ans der
Grenze mit dem Lcnncschiefer aufsetzen, waren die Anfänge dcr Hohlraum¬
bildungen, die nachträglich durch die Erzablagernngcn mehr oder weniger
wieder vollständig ausgefüllt wurden. ES ist ferner ohne weiteres die
Annahme gerechtfertigtund wvhlbegründct, daß diese durch die Bewcgung
der ganzen GcbirgSschichtenüberhaupt in dcr Gestalt cineS einfachen
größeren oder kleineren Qnerrisscs eingeleitete Bildung eines Lagerraumes
durch die losende und chemische Wirkung dcr die einzelnen Erzmittcl in
gelöstem Zustande führenden Wasser fortgesetzt und im Laufe dcr geologischen
Zeiten mehr oder weniger vollendet worden ist.

Schöne, recht typische Erzstnscn zeigen deutlich, wie zunächst die
leichte» löslichen Teile des ursprünglichen Kalksteins ausgelaugt, fort,
geführt und durch Zinkblende oder Schwefelkies ersetzt worden sind/ die
schwerer löslichen Teile — darunter insbesonderedie Versteinerungen —
waren vorläufig gleichsam als Gerippe oder Gerüst stehen geblieben.
Dieser Vorgang setzte sich alsdann bei weiterer Auflösung des KalkgcrüsteS
bis zu einer mehr oder weniger vollständigen Erz- beziehungsweise Mincral-
Ansfüllnng fort/ er ist an der Hand ausgezeichneterErzstnsen in seinen
verschiedenweit fortgeschrittenenStadien leicht zu verfolgen. In denn
einen Falle ist vorwiegend ein Kalkgerüst, dessen Drusen und sonstigen
Höhlungen mit Erzschalen und Mineralnestcrn gleichsam nur untergeordnet
cuwgekleidct sind, vorhanden, und in einer anderen Stufe anS demselben
Lager erscheint ein einem Konglomerat ähnliches Gebilde, in dessen Hanpt-
grnndmasse von Zinkblende oder Schwefelkies der ursprüngliche Kalkstein
brecciennrtig verteilt ist.

Dieselben ausgezeichneten Erzstnsen zeigen ferner ans den ersten Blick,
daß die einzelnen Mineralien nicht wohl gleichzeitig, sondern während
verschiedener Zeitabschnitte nach einander abgelagert worden sind / sie lassen
deutlich erkennen, daß im allgemeinen zuerst der Schwefelkies, alsdann
die Zinkblende und darauf dcr Kalkspath abgesetzt ist. Ich unterscheide daher
zeitlich begrenzt eine Schwefelkies-,eine Blende- und eine Kalkspathpcriodc.

In welcher chemischen Verbindung die einzelnen Mineralien nun aber
von dem Wasser in die Lagerräume getragen worden sind, welches die
näheren Ursachen ihrer Niederschlagung waren, ob die Mincrallösungcn
etwa aus der Teufe emporgestiegen oder aber vom Tage her nieder¬
gegangen sind/ wie alsdann in weiterer Folge das chemische Vcr-
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wandtschaftS - Verhältnis zwischen den anfänglich jedenfalls lediglich ge¬
schwefelten und den gewiß erst nachträglichentstandenen gesäuerten Erzen
zn lasen ist, und wie sich die innere Natur dieser wähl zweifellos an
Ort und Stelle stattgcsundcnen chemischen Umwandlungsprozesse genau
gestaltet hat/ warum ferner die Erzlager überhaupt — wie ich mehrfach
besonders hervorhebenmußte — gerade immer nur unmittelbar auf oder
in unmittelbarer Nähe der Grenze zwischen dem Masscnkalkc und dem
Lcnncschicfcr auftrete»/ diese und ähnliche Fragen finden durch die bislang
gesammelten Beobachtungen noch keine einwandfreie und befriedigende
Antworten. Zu einer hieraus bezüglichen richtigen genetischen Erklärung
sind Ausführungen vieler chemischer Analysen der verschiedensten Handstücke
und Erzstuscn, etwa verbunden mit eingehenden mikroskopischen Unter¬
suchungen hergestellterDünnschliffe/unumgänglich erforderlich. Jedenfalls
iväre cS aber eine recht dankenswerte und lohnende Aufgabe, diesen an¬
geregte»/ in vielfacher Beziehung interessanten und hochwichtigen Fragen
einmal crwaS näher nachzugehen. Ihre Lösung liegt im wesentlichen auf
dem Gebiete der chemischen Geologie.

Hinsichtlich deS geologischen Alters der Entstehung dieser
Erzlager läßt sich nach dem heutigen Stande der geologischenWissenschaft
und ans Grund der auS den vorhandenen Aufschlüssen insgesamt ge¬
wonnenen Beobachtungen und Wahrnehmungen nur anführe»/ daß die
Anfänge ihrer Bildung jedenfalls jünger sein müsse»/ als die Zeit der
ersten großen geologischen DiSlvkationSperiode,während welcher die haupt¬
sächlichste Gebirgsfaltnng erfolgte. ES ist mit Sicherheit anzunehmen/daß
die Erzlager erst nach der Zeit der Ablagerung des Rvtliegcndcnentstanden
sind. Zu einer wünschenswerten genaueren Altersbestimmungund Angabe der
Zeitdauer ihrer Bildung fehlen indes zur Zeit noch jede weiteren Anhalts¬
punkte. Auch diese sind wohl in erster Linie aus dem Gebiete der chemischen
Geologie zu suchen und müssen jedenfalls mit einer genetischen Erklärung
über die Bildung der Erzlager überhaupt in engster Beziehung stehen.

M. H.! Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit/mit der Sic
meinem Vortrage gefolgt sind. Zu meinem Bedauern habe ich dem Erz-
bcrgbanc in der früheren Grafschaft Mark gleichsam nur eine Grabrede
halten können. Lassen Sie mich daher mit einigen Worten deS Trostes
schließen. Mit diesem einst blühenden Erzbergbaue, den wir uns anschicke»/ zn
Grabe zu trage»/ ist immerhin ein Stück Geschichte des menschlichen Fleißes eng
verknüpft, der von alter Zeit bis ans unsere Tage so manche schöne Saat der
Arbeit und deS Geistes reisen und vergehen ließ, und ich darf wohl den be¬
rechtigten Wunsch aussprechen,daß diese Geschichte uns und den kommenden
Geschlechtern nicht nur in schriftlichen Überlieferungen, sondern auch in der
Gestalt äußerer Zeichen erhalten bleiben möge. In unserem Vereine für Orts¬
und HeimatSkunde ist die Bildung einer besonderen Abteilungfür I nd u stri e
im Entstehen begriffen. Die Wege, welche sie einzuschlagen hat, sind ihr
Vvrgczeichnct, und das Feld ihrer Bethätigung ist ein reiches und dank
barcS. Ihrem Blühen und Gedeihen gilt mein letztes Wort: „Glück auf!"
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Hlaturwissenschastliche Studien/)
Gesammelte Aufsätze von H. Jehn.

lieber unsere Hausgenossenans der niederen Tierwelt.
Eine Entdeckungsreise durch das Haus.

Wer darauf angewiesen ist, in Gemeinschaft mit einer Anzahl Fa¬

milien in der Stadt so ein recht altcS HauS zu bewohnen, dem bietet

sich oft sogar wohl gegen seinen Willen Gelegenheit, etwa schon vorhandene

zoologische Kenntnisse ans dem Gebiete der Insektenkunde zu bereichern.

In den meisten Fällen wird eS sich allerdings in einer solchen Zwangs¬

lage um ganz besonders lästige Arten handeln, deren wissenschaftlichen

Namen man in anständiger Gesellschaft nicht gerne nennt. Wer aber

darauf ausgeht, aus Neugier oder zu rein wissenschaftlichen Zwecken ein-

mal festzustellen, mit wem alles er unter einein Dache wohnt, der wird

sich wundern über den Artcnrcichtnm und die oft erschreckend grosse Anzahl

der HauSinsekten. Ei» solches Unternehmen gewährt oft ganz überraschend

interessante Einblicke in das Familienleben der Einmicter, bewahrt vor

Schaden und bietet auch noch den Vorzug, seine freundschaftlichen Besuche

beim schlechtesten Wetter im gewöhnlichen HauSanzuge abstatten zu können.

Für gewöhnlich bekümmert man sich um seine Hausgenossen heutzutage ja

nicht oder doch erst dann, wenn sie anfangen lästig oder gar schädlich zu

werden. Es ist aber immer gut, wenn man alle HanSinsassen einiger

maßen kennt, damit man sich vor den bösen unter ihnen in acht nehmen

kann. Mit dem Herumstreichen in Feld und Wald, dem Sammeln und

Forschen in der schönen freien Natur ist eö ohnehin für lange Zeit vorbei.

DaS kleine Getier da draußen ist schlafen gegangen und mit dem schönen

grünen Soinmcrklcide der Bäume und Sträncher treibt der Hcrbstwind

sein Spiel. Heulend fährt heute der Sturmwind um daS Hans, daß die

Fenster klirren und die Dachpfannen zur Musik den Takt klappern. Der

Regen fließt in Strömen, eS ist ein Wetter wie gemacht zu einer Em

deckungsfahrt im sicheren Heim, wozu ich freundlichst hiermit einlade.

Große Vorbereitungen sind hierzu nicht erforderlich, sondern nur ctwaS

*) ck. Jahrgang 7 dieses Buche?, S. 162—225,
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Ausdauer und Interesse/ also folgen Sie mir und zwar zunächst in den
Keller.

Zu unserer eigenen Sicherheit und damit nur unsere Mitbewohner
auch ordentlich sehen können, haben wir unS mit einer Laterne bewaffnet.
Kaum öffnen wir die Kellerthür, so erblicken wir schon eine Anzahl schnell
enteilender langbeiniger Webcrknechte, über deren Zählebigkeit wir in
frühester Jugend bedauerlicherweiseschon anatomische Studien anstellen.
Weil sie keine Gespinste anfertigen können, so hat die gütige Natur ihnen
in ihre» langen dünnen Beinen vorzüglicheGehwerkzeuge zur Erreichung
ihrer Beute verliehen. Außer vielen Webcrkncchten finden wir eine große
Anzahl der kleinen und großen Kellerspinncn. Sie sind alle zu Hanse,
lauern ans Beute und ziehen sich bei unserer Annäherung in ihre künst¬
lichen an beiden Seiten offenen Röhren zurück. Nur einzelne Fäden
gehen von den Röhren aus und dienen gewissermaßenals Schellenzng,
wenn ein an ihnen gefangenes Insekt wünscht verspeist zu werden. Für
ihre Nahrung ist gut gesorgt, denn der Mücken schwärm,der da auffliegt,
wird wohl bis zum nächsten Frühjahr ausreichen, ihren stctS regen Hunger
zu stillen. Die silberglänzendenfingerbreiten Streifen an den Wänden
bezeichnendie Bahnen der Kellcrschnecken, welche ihren mit Zucker ver¬
süßten Saft wie vor Zeiten so auch heute noch unter Aufopferung ihres
Lebens als linderndes Mittel bei Keuchhusten hergeben müssen.

Wir rücken eine alte Kvhlenkiste zur Seite und erblicken einen ent¬
eilenden schwarzen, matt glänzenden Käfer. ES ist IRnps mvrtisnAn,
der übel beleumundeteTotcnkäfcr. Sein schwarzesGewand gab Anlaß,
ihn bei seinem Antreffen als TodcSbvte anzusehen. Heute hat sein Ruf
in dieser Beziehung etwas gelitten, denn Dummheit und Aberglaube
werden doch nach und nach seltener. Dort in der Ecke bewegt sich ganz
von Schmutz umgeben und fast unkenntlichdie Larve einer Kvtwanze,
kisckuvius perkoiurtus. In dieser sonderbaren Bcrmnmmnng, welche ihr
auch den wenig schmeichelhaftenNamen eingetragen hat, stellt sie anderen
kleinen Insekten nach. Nach der Art der vollkommenen Wanzen nähert
sie sich schrittweise der Beute und springt dann darauf loS, ihren Schnabel
einbohrend.

Wir heben ein am Bode» liegendes Brett ans und beleuchten eine
Anzahl Kellerasseln der Gattung Onmau?. Sie unterscheiden sich von
anderen ihrer Sippe durch ihre ovale Form und weil sie nicht befähigt
sind, sich zusammen zu rollen. Empfindsame Seelen sollen bei ihrem
Anblick von Ekel ergriffen werden. ES sind ganz niedliche friedfertige
Tierchen, welches schon ihre Gemeinschaftmit einer Ameisen-Kolonie be¬
weist. Es ist dieselbe kleine hellgelbe Ameise, welche sich schon oben im
Hanse am Brote und allem sonst Eßbaren bemcrklich machte.

Dem üblen Gerüche nachgehend, welcher einer offenen Kiste in jener
Ecke entströmt, entdecken wir den Knvchenvorrat,welchen eine sparsame
Küchenfee hier zusammengetragen hat. Elite bessere Gelegenheit zur
Züchtung von HanSinsektender gefährlichsten Sorten, wie so eine Knochen-



Sammlung, giebt eS nicht. Scheu wir nach, waS Sparsamkeit und Un¬

verstand hier schon zu Wege gedeucht Huben. Erkennen Sic dort die

kleinen länglich ovulcn Käfcrchcn, welche soeben noch munter an dem

großen Beinknvchcn umherliefen und nun bei Berührung sich tot stellen?

Es sind die übclbcrüchtigten Speckkäfer, Oorineskes lurckurirm! DuS

emsig umhersuchendc langgestreckte gelbbraune Tierchen mit den beiden

nach oben stehenden Haarpinsel» ist seine Larve. Doch da gicbt es noch

mehr zu schauen. Da ist ja auch der richtige Pelzkäfer, tVkkuAönrm ^cstlio,

mit dem weißen Fleckchen auf der Mitte der Flügeldecken, samt seiner

Larve. Wenn diese Gesellen hier nächsten? kein Futter mehr haben,

werden sie die guten Pclzsachen, die wollenen Decken, die Teppiche und

Polstermöbel oben im Hause schon rechtzeitig zu finden wissen, denn diese

Tierchen wollen doch auch leben. In der Kartvffelkiste finden wir noch

ein Paar aus dem Felde mit hcrcingeschlepptcn Eurustus storkonsis und

dicht dabei au dem Brennholz vom Fichtenstammc erblicken wir einige

Fichtcnrüsselkäfer, Ilzlostius ubicckiZ, wie sie sich mühsam unter der ge-

lockerten Rinde hcrvorarbeiten. Im Begriffe, den Keller zu verlassen,

trifft der Gesang eines einsamen Heimchens unser Ohr. Weil Nur keine

Grillenfänger sind, so stören wir die Ruhe dieser alten Bekannten nicht,

die immer so traulich Musik machte, wenn die Großmutter uns neben dem

Ofen Märchen erzählte.

Ans der Kellertreppe ertappen wir eine Anzahl branner Kerfe mit

kurzen Flügeldecken, langen, seinen Fühlern und recht behenden Beinen.

ES ist Ulutku Eormunieu, die verhaßte Schabe, welche hier mit ihrer

Nachkommenschaft lustwandelnd die Stufen aus- und absteigt. In einigen

Stunden wird sie unS oben in der Wohnung besuchen, den Küchenschrank

und die Kochtöpfe auf Leckerbissen revidieren oder zu unsercm ganz be¬

sonderen Vergnügen sich in die Taschen und Aermel der Kleidungsstücke

setzen. Wollten wir unsere Forschungen im Keller noch weiter fortsetzen,

so würden wir noch manche ganz nette Bekanntschaft macbcn können.

Da ich ans naheliegenden Gründen annehme, daß die Insekten der cigent

liehen Wohnung doch noch mehr interessieren, so soll diesen nun unser
Besuch gelten.

Eine wahre Fundgrube von Insekten ist so eine richtige Vorrats¬

kammer namentlich dann, wenn sie ihren Namen wegen der Vorräte

führt, welche sie enthält. Im Herbst ist eine Vorratskammer meistens

gut gcfiillt, wir werden deshalb auch viele ungebetene Gäste bei fleißiger

Arbeit finden, obwohl die Hausfrau ganz entrüstet daS Gegenteil be
hanptct.

Vorsichtig öffnen wir den Deckel einer in mehrere Gcfächer einge¬

teilten Kiste und konstatieren sogleich mit einer gewissen Schadenfreude,

daß wir uus nicht geirrt haben. Da au den Wänden der Abteilung für

Weizenmehl bewegen sich kleine schwarzbraune Räupchen, und aus den

Ritzen der Kiste schauen die ausgeschlüpften Puppcnhiilsen hervor, welche

die zierlichen Faltcrchen entsendeten, die da in Anzahl tot am Kistendeckel
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sitzen, ^sapin tnrinnlis, der Mehlzünsler ist cS, welcher hier in drei
Fvrinen der Entwicklung seine Visitenkarte abgegeben hat. Wenn Mutter
den Mehlrwrrat in der Kiste nicht erneuert, dann müssen die Falterchen
im nächsten Frühjahr ihre Eier irgendwo an trackene Körner vder an
Strich ablegen, denn frische Pflanzenkast mögen die Ränpchcn van t'nri-
nnlis nicht.

Schau recht mißtrauisch gcwarden, betrachten Nur die wirklich recht
ansehnlichen Varräte an Erbsen und Linsen. An beiden Fruchtsartcn
entdecken wir alsbald kleine, rundliche helle Flecken. Wir lösen mit der
Spitze deS Federmessers an dieser Stelle die äußere Schale der Frucht,
und hcranSspazicrt munter und sidel hier Uruviins pim, der Erbsen-, dart
IZrualruZ IvntiL, der Linsenkäfer. Damit wir nicht natwendig haben,
Käfersnppe zu essen, empfehlen wir der Hausfrau, diese Frucht var dem
Ablachen eine Zeitlang in Wasser zu stellen, wabci die mit Käsern be¬
setzten Stücke an der betreffenden Steile durch dunklere Färbung zum
Auslesen kenntlich werden.

Wenn nicht alles täuscht, sa werden »vir dart unter den sargfältig
aufgestapelten leeren Säcken sicher einige alte Bekannte antreffen.

Richtig, hier schwelgt im Uebcrflnß 'lanokrio inolikor, der allbe¬
kannte Mehlkäfer samt seiner feisten, für Amseln und Nachtigallen sa
wvhlschmeckenden,gelben Larve. Aber da ist nach etwas ganz Interessantes.
Sehen Sie, dieses kleine, glänzend braune Räupchen, welches hier sa
friedlich mit dein Mehlwurm zusammen lebt, ist die berüchtigte Raupe
deS SchmalzznnslerS, cVxsiassn pin^ninnlis, Weil die eigentliche Nahrung
dieser Tierchen: Fett, Butter, Speck, nach nicht varhanden ist, sa be¬
gnügen sie sich einstweilen mit Niehl. Die Räupchen sind im April er¬
wachsen und geben den Falter mit seidcnglänzcndenFlügeln im Mai
oder Juni.

In ersichtlich gchvbcncr Stimmung besichtigen wir die hier aufge¬
hängten überjährigen Winterröcke van Freund Lampe, dem Weihnachtshasen.
Sie haben ebensa wie die Knachen da unten im Keller nach keinen Käufer
gefunden und dienen einstweilen einer Anzahl Insekte» als Nahrung und
Brntplatz. Untersuchen wir die gewiß tastbaren Felle näher nnd stellen
einmal fest, wer hier alles herrlich nnd in Freuden lebt. Dieser kleine
muntere Geselle im braunen Röckchen und der schwarzen Binde über den
Flügeldecken ist ^nklrronns innseoruw, der Kabincttkäfer. Sei» Name
deutet schau an, wa er mit Varliebc anzutreffen ist und sein unsauberes
Handwerk betreibt.

DaS etwas brcitgcdrückte braune und durch den langbchaartcn abge¬
stutzten Haarbüschel geschwänzte Tierchen Hart ist seine gcfiirchtcteLarve.
Die gräulich weiße kleine Larve hier, mit dein eingekrümmtenhaarigen
Körper gehört dem Kräuterdieb Utiinns k'ur an. Sie gebraucht zu ihrer
Entwicklung zwei Jahre, weshalb wir den Käfer jetzt nach nicht antreffen.
Derselbe feiert seinen Geburtstag jedenfalls in dem Lager eines Pelz-
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Händler?, denn vernnitlich werden diese schönen Felle doch noch ihrer
eigentlichen Bestimmung nächstes entgcgengeführt.

Erkennen Sie dort die vielen kleinen bewegliche» schwarze» Punkte
ans der Oberfläche dcS MchlS?

ES ist E-Unnclrn Frannrm, der sogenannte Kornwnrm, ein kleiner
schwarzerRüsselkäfer, welcher seinen Weg ans der Kiste mit Hiihncrfntter
durch die Fugen der Bretter hierhin zum Zwecke der Eierablage ge
fnndcn hat. Als die Gerste noch ans dem Felde stand, bohrten über
winterte Käser die einzelnen Körner an und legte» ein Ei hinein, ans
welchem der Käfer entstanden ist, de» Sie hier in so großer Anzahl vor
sich sehen.

Nachdem wir zum Ucberflnß auch noch die Anwesenheitvon Binom
^rnnolln, der Kvrnmvtte, festgestellt haben, wenden wir dein ganzen Ge¬
lichter hier deit Rücken und inspizieren das größte Heiligtum der Hans
srau, die Küche.

Hier giebt eS kein Ungeziefer, beteuert dieselbe, nachdem sie den Zweck
unserer Anwesenheiterfahren hat.

Wir sprechen den Wunsch auS, den Topf besichtigen zu dürfen, in
welchem die wohlschmeckenden Nieheimer Käse aufbewahrt werden, und
zeigen der HanSfran schmunzelnd eine Anzahl der bekannten Käsemaden
und Milben. Gegen die Behauptung derselben, daß diese Tierchen nun
einmal zum Käse gehören und nicht so schlimm seien, haben wir achscl-
znckend nichts zu erinnern und wenden unsere Aufmerksamkeit den einzelnen
Behältnissen dcS KüchenschrankeS zu. Wie gefällt Ihnen dieses zierliche,
silberglänzende flinke Tierchen, welches Ihnen gewiß unter dem Namen
Fischchcn bekannt ist? Uopsinm smelmriim, Znckcrgast, ist sein Name.
Ihm giebt man nicht mit Unrecht schuld, daß eS gleich Motten, Wolle,
Leincnzcngund Papier annage. Nach mehrmaliger Häutung, bei denen
keine Fvrmvcrändernng eintritt, erlangt es seine volle Größe und Fvrt-
pflanzungSfähigkeit. Auf die vielen schwarzen Pünktchen an den Fenster¬
scheiben und Wänden deutend, stellen wir noch fest, daß die Intelligenz
der Stadtfliegen größer ist, wie die ihrer Schwesternauf dein Lande. Zur
nähere» Erklärung aufgefordert, liefern wir den Beweis, daß die vielen
in der Küche vorhandenen Fliegen bei dem Versuche, sie zu haschen, vom
Fenster ab ins Zimmer zu entkommen suchen, wogegen die Landfliege»bei
der Jagd auf sie stets gegen die Scheiben fliegen. Die Vorfahren der
Sradtfliegcn haben sich so lange an den Fensterscheiben den Kopf ge¬
stoßen, bis sie und ihre Nachkommen gewitzigt wurden, daß hier kein
AnSgang für sie ist. Stubenfliegen auf dem Lande erfreuen sich einer
größeren Freiheit, »verde» nicht wie die Stadtfliegen gehetzt und fliegen
daher, »venu sie gejagt werden, noch immer mir dem Kopfe gegen die
Scheiben.

Die Theorien Darwins über anererbte Fähigkeiten and Domestikation
finden hier, wie »vir sehen, ihre Bestätigung.
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Wir setzen unscrc Forschungen in den übrigen Zimmern der Wohnung
sort und ermitteln hinter Bildern und Schränken die Mvdermottc und

den Ohrwurm, l ortivula. kmrioularis, die Hausspinne, 'loAvuari« «lomistiv»,

beim Kanarienvogel die Vvgelmilbc, im Kleiderschrank die Zeugmvtre, in

alten Büchern und Pandekten den Bücherskorpion, wie er, mit drohend er¬

hobenen Schccrcn rückwärts marschierend, Jagd auf Staubmilbcn macht.

In alten Nibbeln schrotet und beißt die Larve des flachen kurzhörnigcn

Ilzckotvuxos basalem, eines kleinen BvckkäfcrS, den man, wen» er ausge¬

schlüpft ist, an den Fenstern fangen kann. Im Gebälke klopft, dem

Abergläubischen ein Schrecken, das /Vnobinrn portinax, die Tvtennhr,

welches seine ersehnte Gattin dadurch anzulocken sucht, daß eS mit dem

Schädel taktmäßig gegen die Wand anrennt. An Zimmerblumen leben

Blattläuse, in den Ritzen der Stubendielen die Larve des immer munteren

sprungfertigen Blutsaugers Uulox irritaus. In den Fugen der Bettstellen,

in Wandritzen und hinter Tapeten lauert die verhaßte Wanze, (siuwx

vilivaUm, welche zur Nachtzeit den müden Schläfer überfällt, ihn zur

Ader lägt und um die wohlverdiente Ruhe bringt. Wir haben unsere

Entdeckungsfahrt im Hause beendet und finden die HauSfran jammernd

und scheltend mit einer ausgiebigen Kopswäsche deS jüngsten, soeben ans

der Schule heimgekehrten Sprößlings beschäftigt.

Die lange Reihe der unliebsamen HauSgäste ist hiermit noch keines¬

wegs erschöpft. Der Bestand derselben in Art und Anzahl wechselt mit

der Jahreszeit. Sie alle sind notwendige Glieder in der großen Kette,

welche die organische Welt umsaßt. Das Streben nach gesicherter Existenz

und Fortpflanzung führte sie in die Nähe dcö Menschen, in die schützende

Wohnung. Ihre Anwesenheit ist daher für sie eine Naturnotwendigkeit,

für den Menschen aber eine ernste Mahnung zur Abwehr.

1>ulvx irritlttiÄ.

In feinfühliger anständiger Gesellschaft den Namen dieses durch seine

eigentümlichen kulinarischen Liebhabereien so unbeliebten Insekts zu nennen,

oder ihn auch nur anzudeuten, gilt zur Zeit noch für taktlos. Wer es

gar unternimmt, von ihm längere Zeit zu reden, sein Lebensbild zu ent

rollen, in die intimsten Familien-Verhältnisse desselben einzudringen und

diese aufzudecken, der treibt ein gewagtes Spiel, wenn es ihm nicht als¬

bald gelingt, wenigstens einige Teilnahme für dieses ebenso merkwürdige,

wie trotz seiner Kleinheit gcfiirchtcte und verfolgte Wild zu erwecken.

Ein solches Unternehmen ist um so schwieriger auszuführen, als die

Menschen in allen Schichten unseres gesegneten Vaterlandes, durch die¬

selben unangenehmen Erfahrungen mit l'ulox gewitzigt, in dem abfälligen

Urteile über ihn seit sehr langer Zeit einig sind, was man von ihnen

sonst nicht behaupten kann. Die wirklich rührende und gefühlvolle An-

20
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Häuslichkeit von Lulvx irritans an den Menschen, in dessen Gesellschaft

er fiir gewöhnlich geboren und erzogen wird, nach dem er zielt nnd

trachtet sein Leben lang, sein immer munteres aufgewecktes Wesen, die

Kunstfertigkeit seines ersten Sprunges in ein wechselvolles, ereignisreiches

Leben, die grosse Intelligenz bei Vermeidung der zahllosen Gefahren seines

lockeren, sprunghaften Daseins sind aber doch Eigenschaften, welche wohl

fiir ihn einnehmen und interessieren können, zumal dieselben in dieser

Vollkommenheit von keinem anderen Tiere auch nur annähernd erreicht

werden. Glücklich drum preis' ich den lockeren Gesellen Uulvx, de» Turner

im braunen Trikot, wenn er in Sprüngen, verwegenen, schnellen, Himmel

hoch jauchzet: frisch, fromm, frei nnd froh! Die äussere Gestalt unseres

1'nlox, denn unser ist er nun einmal, dagegen läßt sich nichts einwenden,

ist wohl allgemein bekannt. Trotzdem halten eS recht zart besaitete

Menschen für unerläßlich, ihre nur gelegentlich aus Versehen mit ihm

gemachte Bekanntschaft rundweg abzuleugnen. Eine solche Unwissenheit

auf dem Gebiete der Naturwissenschaften sollte eigentlich nicht geduldet

werden. ES ist dieselbe aber doch noch entschuldbar und erklärlich, denn

l'ulox pflegt dort am seltensten fühlbar zu sein, wo er am wenigsten

geduldet und am energischsten bekämpft wird. Zu einer aufmerksamen,

so recht genauen Betrachtung desselben kommt der glückliche Besitzer aber

auch sehr selten, denn hierzu fehlt es ihm meistens sowohl an der not¬

wendigen Zeit, Neigung, als auch den geeigneten Instrumenten. Uulvx

ist nämlich sehr gewandt, schnell und glatt wie ei» Aal, er hält keine

Sekunde stand und befindet sich oft schon wieder in der goldenen Freiheit,

wenn man glaubt, ihn ganz sicher erwischt zu haben. Diejenigen, welche

deit Gegenstand meines heutigen Vortrages nach nicht kenneu, wird es

nun vielleicht doch interessieren, einmal auf diesem ganz ungefährlichen

Wege seine Bekanntschaft zu machen. Die hauptsächlichsten Merkmale

desselben sind also folgende: 1'ulvx ist von mahagoni-branner Farbe,

seine Haut glänzt wie poliert. Sein Körper ist seitlich zusammengedrückt,

wodurch die bcstachelten sechs kräftigen Beine nnd die Hüften ungemein

weit hervortreten. Außer den Sangwerkzeugen unterscheiden wir an

seinem Kopfe 4 Kicferntaster, ein Paar einfache Augen und die hinter

denselben entspringenden Fühler, welche sich in einer Furche Verstecken
können.

Am Thorax bemerken wir drei von einander geschiedene Ringe mit

je einem Paar Luftlöcher. Sein Austreten ist an keine Jahreszeit ge¬

bunden. Er liebt ungemein die Wärme. Im Monat August und Sep¬

tember aber befindet sich das Brutgeschäft von Uulox irritans auf der

Höhe der Zeit, dann ist er am zahlreichsten vertreten, und es gicbt kaum

einen Ort, wo er nicht ist. Die befruchteten Weibchen legen um diese

Zeit ihre verhältnismäßig großen, länglich oval geformten 12 Eier au

den im Hause sich findenden Unrat und mit Vorliebe in die Ritzen der

Dielen, hierbei bevorzugen sie die Kinderstuben. Im Sommer genügen

schon sechs warme Tage, um die Eier zur Eutwickelung in Larven ge-
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langen zu lassen, wohingegen hierzu im Winter im geheizten Zimmer
mindestens die doppelte Zeit erforderlich ist. Die Larve präsentiert sich
als ein angcnlvses, schlankes weisses Würmchen mit Fühlern und zweiFrcßspitzcn. In schlangenartigen Windungen durchsucht sie den Ort ihrer
Geburt nach Nahrung. In elf Tagen ist sie erwachsen und bereitet sich
eine kleine Höhlung zur Verpuppung. Hierbei streift sie wie eine
SchmctterliugSraupe ihre Haut ab und verwandelt sich in eine weißliche
Puppe, an welcher man die einzelnen Körperteile des zukünftigen KerfeS
schon gut erkenne» kann. Allmählich nimmt die Puppe eine dunklere
Färbung au, bis sie in elf Tagen das fertige Insekt entläßt. Die Zeit
von der EntWickelung aus dem Ei bis zum InmZo dauert somit im
Sommer vier, im Winter sechs Wochen. Kaum ist ?ulsx geboren, so
erwacht in ihm mit Naturnotwendigkeit die Sehnsucht nach Nahrung.
Diese besteht bekanntlich einzig und allein auS Blut. In hastigen kühnen
Sätzen sucht er den Gegenstand seines heißen Begehrens zu erreichen, was
ihm, da er unter Menschengeboren wurde, auch alsbald gelingt, wenn
er hieran nicht gehindert wird. Mit der Fähigkeit ausgestattet, lauge
Hunger» zu können, sind seine Stiche dann umso empfindlicher, wovon sich
jeder leicht überzeugen kann. Ein langes Leben ist ihm nicht beschieden.
Meistens fällt er schon bald nach der Geburt den vielen ihn bedrohenden
Gefahren, welche abends am zahlreichsten sind, zum Opfer. Entgeht er
diesen durch seine Geschicklichkeit und die Sanftmut seiner Wirte, so sind
dennoch seine Tage gezählt. Wenn er zur Fortpflanzung seiner Art
gelangt ist, so erfüllt auch er bald darauf wie alles organische Leben den
Lauf der Natur. Vielleichtbefriedigt gerade diese Mitteilung am meisten
diejenigenPersonen, welche mit I'ulox beständig im Kampfe liegen und
ermuntert sie, auszuharren in dem schwierigen Bemühen nach schnellerer
Vernichtung, wozu ich den besten Erfolg wünsche.

Wegelagernde Insekten.
Wenn eS gilt, praktische Wohnungen zu bauen oder Nester anzulegen

für die zu erwartende Nachkommenschaft, für die Ernährung zu sorgen,
dann entwickeln viele Repräsentanten aus dem lustigen Volke der Insekten
eine oft bewunderungswerte Geschicklichkeitin der Auswahl der Mittel,
die vielleicht geeignet ist, manchen in ähnlicher Lage sich befindenden
Menschen tief in den Schatten zu stellen. Wer kennt nicht die von diesen
kleinen Wichten oft mit so großem Raffinement angelegren Fallgruben,
ausgestellten Netze und selbstgeschaffenen Schlupfwinkel, in denen sie
Stunden, wohl gar Tage lang gleich mittelalterlichen Raubrittern auf
arglose schwache Beute lauern?

Wenn aber schon die kunstvollen Netze mancher Spinneu uns in
Erstauen setzen und zu ernstem Nachdenken anregen, so sind es noch

2V*
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viel mehr die sclbstgefcrtigtcn Gallerieu der Miuicrspinncn, die uns leicht
in Verlegenheit bringen können, diese Erscheinungrichtig zu erklären.

An oft steil abfallender Felswand in zwischen Stcinschichtencinge
lagerten! Thon erblicken wir ein kreisrundes Loch bis zur Grösse eincc
Markstückes. Dasselbe führt in einen wagcrechtcn,cylindrischen, 4 bis ö
am langen Kanal, dessen Wände mit weissem Scidcnpcrgamcnt gefüttert sind.

Die nach aussen führende Oeffnung ist nach innen konisch verengt.
Da hinein paßt genau ein aus Thon geformter, nach innen mit Seiden
Pergament überzogener Deckel. Derselbe ist nach oben ausschlagend,mit
einem aus demselben Seidenstoff hergestelltenScharnier mit der Gallerte
fest verbunden. Starke seidene Fäden führen von der inneren Deckel
seite bis in die Tiefe der Gallerte. Dieses ist die Wohnung der Minier
spinne.

Am Ende der Gallcric bewacht sie ihre in seidene Bällchen einge¬
hüllte Eier oder die Jungen. Bei schönem Wetter öffnet sie durch
Ziehen an den zum Deckel führenden Fäden das Haus und lauert ans
Beute.

Ist ein unvorsichtiger Käfer in die Falle gegangen, ans der ein
Entrinnen unmöglich ist, schnell schließt die Spinne mittelst der Zugfädcn
den Eingang und verspeist in aller Ruhe ihr Opfer. Bei schlechtein
Wetter, wenn keine Beute zu erwarten ist, wenn Gefahr sich naht, ist
das HanS der Minierspinne oft lange Zeit geschlossen. Die geringste Er
schüttcrung dcS Erdbodens, der Fußtritt des nahenden Menschenveran¬
laßt die Spinne zu sofortigem Schließen des Deckels und selbst dem
spähenden Auge deS Sammlers ick cS dann schwer, die Stelle am Erd
bodcn zu entdecke», an der der Deckel der Spinncnwohnuug sich ge
schlössen hat.

Ter Versuch, einen geschlossenen Deckel zu heben, erfordert eine gc
wisse Kraftäußcrung, bei der leichter die denselben haltenden Fäden zer¬
reißen, als die Spinne zum Nachgeben geneigt ist. Als ein echter
Hungcrkünstler vermag sie viele Tage ohne Nahrung zu leben. Wenn
aber sehr lange Zeit keine Beute sich zeigen will, dann geht auch die
Miuicrspinne, wie so viele ihrer Sippe, in der Nähe ihrer Wohnung aus
die Jagd.

Nach Art der WvlfSspinncschleicht sie sich an das anSerseheue Opfer
heran, erhascht dasselbe im Sprunge und schleppt eS in die inzwischen
verschlossen gehaltene Wohnung.

Erst wenn die jungen Minicrspinnen kräftig genug sind, eigene
Wohnungen zu bauen, werden sie aus der elterlichen Behausung entlassen.
Bis dahin genießen sie daS Gastrccht und nehmen teil am gemeinsamen
Raube.

AnS den Gärten und Feldern, im Getreide und an den Obstbäumen
winkt schon der goldige Erntcscgen. Die Natur ist bald auf der Höhe
ihres Schaffens angekommen. In der Flut des im abgeklärten Lichte
blauenden Acthcrs schwebt und schwirrt das muntere Jnsektcnvolk.
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Auf schneewcißschimmcrnde» Spireenbliitcn deS Gebüsches am Wege

entfalten zahlreiche Schmetterlinge daS prunkende Farbenspiel ihrer Flügel.

Zwischen den Gräsern am Baden schlüpft allerlei Ameisenvalk.

Dazwischen hüpft musizierend die Grille. Van der Distel hebt sich

brummend die Hummel und flatternd streift ein spangrüner Käser an uns

vorbei, und während er durch die Luft fliegt, da leuchtet er in blauem
Schimmer.

Dieser hübsche Käfer, der abwcchsend laufend und fliegend sein Ge-

biet durchstreift, ist der Feldsandläufcr, Eicinckola oampostrm, ein wahres

Juwel unserer Käfcrwelt und dabei, wie Nur gleich sehen werden, ein

höchst sonderbarer Geselle. Sein Frack prunkt in mattein Spangrün, das

nur van einigen symmetrisch gestellten weißen Flecken unterbrachen ist.

Grün ist die Farbe des Jägers, und ein .Jägerleben führt in der That

unser Käfer, daher seilt landläufiger Name t Grüner Jäger. Im dichten

Grase ist er gar nicht zu sehen. Seine Farbe der Umgebung angepaßt,

ist also eine Schutzfarbe. I» seinem grünen Jagdanzugc rennt er hier hin

und dort hin, immer bereit zur Flucht wie zum Angriff. Wehe der

Fliege, die sich harmlos am Baden sannt/ meuchlings wird sie von dem

Grünrvck überfallen und van seinen schnell arbeitenden Kiefern zermalmt.

Leben und Treiben dieses Käfers eingehend zu beobachten, ist kaum möglich,

denn der kleine Strauchdieb hält keine Sekunde stand. Kaum hat man

ihn mit der Hand bedeckt, sa huscht er, jede sich darbietende Lücke klug

benutzend, schon wieder davon. Da ist es bei seiner Larve schalt leichter

und auf recht sonderbare Dinge kommen wir, wenn wir seiner Jugend¬

zeit nachforschen / denn merkwürdigerweise führt der kleine. Wicht in seinen

Flcgcljahrcn buchstäblich genommen ein zurückgezogenes, aber um so

nichtswürdigeres Leben.

Am südlichen Abhänge eine? mit Bäumen bestandenen Sandhiigcls,

an einer Stelle, wo Gesträuch den Rand der Böschung einzusäumen be¬

ginnt und vom Regen ausgewaschenes Wurzclwerk hier und da ans dein

Erdboden hervorragt, lassen wir uns zur Beobachtung auf einen Baum

stumpf nieder.

Den Sandboden erblicken wir hier siebartig durchlöchert mit kleineren

und größeren Oeffnnngen. Die Wände der Ocsfnungen sind geglättet,

ein Zeichen, daß sie bewohnt sind.

Wir verhalten uns längere Zeit ganz ruhig, spähen aufmerksam nach

den Löchern und fassen einzelne derselben fest in daS Auge.

Nach kurzer Zeit sehen wir, daß einzelne der Löcher, dann mehrere

und schließlich fast alle Löcher verschwunden sind.

Wir machen eine schnelle Bewegung, und siehe da, alle Löcher sind

wie durch Zauberei wieder sichtbar.

Abermals nehmen wir unsere abwartende Ruhestellung ein und be¬

obachten nach einiger Zeit von neuem das Verschwinden der Löcher.

Vorsichtig rücken wir einem der größeren Löcher auf Armlänge näher.

In unserer Hand befindet sich eine Pincette, mit welcher wir in dem
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Augenblicke, in welchem daS Loch von untc» her sich zu schlich» bcginnZ
nach dem sichtbar werdenden Erdpfropfcn greifen. Wir heben den er¬
faßten Gegenstand empor und betrachten die Larve des FeldsandläuferS.
Das keine Ungeheuer lag zur Täuschung für anderes Geschmeiß in seiner
Höhle wie der Lindwurm auf der Lauer, nun haben wir es glücklich er
wischt und können es mit Muße betrachten. Kam ein kleiner Küfer, eine
hurtige Ameise oder ein anderes Insekt ahnungslos daher und trat dem
kleinen Scheusal ans seinen mit Erde beschmierten Kops, so zog cS den¬
selben schnell zurück, das Opfer stürzte in die Tiefe und in die geöffnetem
Frcßzangen des Unholdes.

Der Rosenblatlschneider.
Das muß ja ein merkwürdiger Geselle sein, der daran Gefalle»

findet, Rosenblätter in so eigentümlicherWeise zuzuschneiden. Das ist
er auch, und sein Handwerk hat er gründlich gelernt/ das sieht man schon
an der akkuraten Arbeit, die er natürlich auf Bestellung liefert, und an
der Art, wie er sein Werkzeug zu handhaben versteht. Deine Lieblings
blumen, die Rosen, sind, wie du siehst, noch nicht da, laß dir deshalb
einstweilen an den Blättern und Knospen genügen und dir erzählen, wer
der Roscnblattschnciderist, und zu welchem Zwecke er seine Künste betreibt.

Schaue her, aus diesem Rosenblatt hat er ein kreisrundes Stück
geschnitten, so groß wie ein Pfennig, und dort am Blattraude hat er nur
einen Flicken in Form eines Halbkreises hcrausgczirkelt. Er schneidet
immer rund, niemals eckig, bald große, bald kleine Stücke, gerade wie's
ihm paßt, darin liegt Methode, doch sehen wir zu, ob wir den sonder¬
baren Schneidermeisternicht irgendwo an der Arbeit finden.

Da kommt er eben angcpflvgcn, denn er liebt schnelle Beförderung
und hat eS immer, wie alle Repräsentanten der ehrsamen Schnciderzunft
sehr eilig. Er gehört zu der großen Familie der Imme», was man
schon an seiner äußeren Erscheinung erkennen kann, und trägt ein brann-
geblich mit etwas schwarz untermischtcS Haarkleid. Seinen fast kahlen
Hinterleib zieren nur wenige Zortcnhaare und weiße, häufig unterbrochene
Binden die Hinterränder vom zweiten bis zum fünfte» Segmente.
Rotbraune Sammelhaarc bedecken die Unterseite, und undeutliche Zähnchen
zieren das Spitzenglicd des Männchens. Die Schere, welche er immer
bei sich führt, sind seine zum Schneiden besonders eingerichteten Kiefer.
Als Bügeleisen gebraucht er, wie wir gleich sehen werden, seine geschickten^
zum Glätte» und Biegen der Rosenblätter befähigten Beine. Sein
zünftiger Name ist ^leFucluIo evntuncmluris, zu Deutsch gemeiner Roscn¬
blattschncider.

Im Mai und Juni, wenn die Rosen schon gut im Laube sind, wird
unser Blattschncider geboren, denn Rosen braucht er nun einmal zum
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Leben, ebenso wie manche Menschen, denen ein Leben ohne Rasen für
nichts gilt. Seine Wiege war zwar nicht auf Rufen gebettet, und darin
ähnelt er auch vielen Menschen,aber dach ans Nvsenblättcr, nin was wir
ihn nicht gerade beneiden Wullen. Sie stand durt in dem alten Wcidcn-
banm, in welchem er jedenfalls auch die seiner Kinder ans derselben
Unterlage aufstellen wird, denn auch darin stimmt er ganz mit uns
übcrcin, das; diese cS mindestens so gut, wenn möglich nuch besser haben
sollen, wie die Eltern, ohne daß weder er nuch wir einen triftigen Grund
dafür angeben können. Er hat den Rosenstrauch einigemal umkreist,
vermutlich um erst das richtige Blatt fürZcine Zwecke auszuwählen.
Nun lägt er sich nieder und beginnt ein Stück ans dem Blatte, aus welchem
er sitzt, ganz kunstgerecht auszuschneiden. Beim letzten Bisse hat er es
lütcnartig zwischen den Beine» gebogen und ist damit auch schon in die
Ferne verschwunden.

Die Blätter dieses RoscnstockeS müssen ihm wohl als Bezugsquelle
für seine Bedürfnisse recht genehm sein, davon zengen die vielen in gleicher
Weise ausgeschnittenen Blätter. In dem alten Weidcnbanme befindet
sich unter abstehenderRinde die Wohnung des Blattschneiders. Dorthin
trägt er die abgeschnittenen Blattstücke und bügelt sie so, das; sie sich an
die Wände dcS HolzeS überall gut anlegen und etwa die Form eines
Fingerhutes erhalten. Den Buden dcS Fingerhutes bildet er auS einem
zirkelruud geschnittenen Blattstückc, leimt dann alles gut aneinander nnd
füllt die so geschaffene Zelle mit süssem Honig. Da hinein legt die Frau
Blnttschneidcrmeister ein Ei und verschließt die obere Ocffnnng wieder
mit einem runden Blattstück, welches gleich den Boden für die hierauf
zu errichtende zweite Zelle giebt. So fährt der Blattschncidcr fort bis
er alle vorhandenen Eier untergebracht, anS denen alsbald eine Larve
und im nächsten Fahre die fertigen Schneidermeister beiderlei Geschlechts
hervorgehen. Dieselben verstehen ihr Handwerk ebenso gut wie die Eltern,
deren Geschäfte sie meistens sofort übernehme».

Ter Neliettblattrolier.
Unter dem vielbesungenengrünen Ncbendachkann ein aufmerksamer

Beobachter zur Bereicherung seines Wissens oder zur Verkürzung Langcr-
wcilc oft recht interessante Studien machen.

Doch nicht daS Eonrm livmo beiderlei Geschlechts, das nach dem
Wort der Dichter oft zum 3c>Iea tar nisnto so gerne hier verweilt, zu
studieren, ist dieses Mal gemeint, sondern es sind wie immer nur die
unscheinbarsten kleinsten Lebewesen, deren geheimnisvolles Treiben das
Interesse weckt, wenn die Maiensonne am frühen Morgen durch die Blätter
scheint.
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Wer in der goldenen Jugendzeit in siißcm NichtSthnn behaglich hin-

gelagert den Blick nach üben richtete, zur Kurzweil Wehl gar die Blätter

zählte und deren Größe prüfend maß, der hatte wohl schvn mal Gelegen¬

heit, eine auffällige Veränderung an denselben wahrzuncbmcn. Der

später vielgeiibtcn Kunst des CigarcttcndrchcnS nachgebildet, hängt hier

und dort gefertigt ans dem Blatt der Rebe gar zierlich zwischen anderen

Blättern eine kleine Rolle. Der Form nach ähnlich einer Cigarcttc,

dein Inhalte nach doch sehr verschieden, dient sie einem anderen wichtigen

Zwecke. Vielleicht hat gar die Rolle an dem Rcbendach dem Cigarcttcn-

drcher als Modell gedient, wer weiß, ob die Natur, ob Unnatur hier
Lehrer war?

Gleichviel, die Rolle ist vorhanden und täglich, wenn wir richtig

zählen, werden ihrer mehr. Wer aber ist's, der diese Kunst betreibt und

wozu dient ihm die Geschicklichkeit?

Der Künstler ist ein kleiner Rüsselkäfer der Gattung UstynolritsZ,

von blauer, bisweilen gvldgrüner Farbe.

Wenn wir recht behutsam sind nnd vor allem jede Erschütterung der

Pflanze vermeiden, so werden wir ihn in Ausübung seiner Kunst, des

Baues seiner Brntrolle beobachten können. Er liebt sehr den Sonnen¬

schein nnd wird jedenfalls irgendwo an der Arbeit sein.

Da am Anßenrande der Laube, der Sonne zugekehrt, erblicken wir

nebeneinander zwei zum Teile welke Nebenblätter verschiedener Größe.

Ans dem größten der Blätter spaziert eilfertig in prunkendem gold-

griine» Frack der Künstler. Wohlgefällig läßt er seine glänzenden Flügel¬

decken von der Sonne bcscheinen, während er mit dein Rüssel die obere

Blattseite betastet, spielen seine Fühler ans nnd nieder.

Er hat die halbwclkcn Blätter vermutlich schon am Tage vorher

zur Erleichterung seiner heutigen wichtigen Arbeit an denselben vorbe-

reitet, davon zeugen, wenn wir genau hinsehen, die vielen Einkerbungen

an den Blattstielen zur Abschneidnng dcS SäftcslnsseS. Die eine Hälfte

deS größeren Nebenblattes ist noch nicht so abgewelkt wie die andere.

Ans dieser sehen wir den Käfer ab und zu weiden, indem er von

der Qbcrslächc desselben das Blattgrün abschabt nnd verzehrt.

Nun läuft er an der Blattrippe empor, sticht diese mit dem Rüssel

mehrfach an nnd macht der Quere nach Einkcrbnngen in dieselbe.

Von Zeit zu Zeit hört er mit dieser gewiß mühevollen Arbeit ans,

ruht ein wenig ans, läuft zu seinem Wcidenplatzc zurück und beginnt

von neuem die immer noch steife ungelenke Blattrippe mit seinem Rüssel

zu bearbeiten.

Ten Rüssel gegen das Blatt gedrückt, fährt er jetzt mehrere Male

glättend nnd bügelnd über den anSwcndigcn Lappen der Blatthälste.

Ans den Stichwunden in der Blattrippc quillt der Saft.

Deutlich nehmen wir wahr, wie von hier anS zum Blattrandc mit¬

telst des Rüssels Fäden gezogen werden.

Nun nimmt der Käser eine kühne Stellung ein, indem er sich am
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Blattrandc auf den Nucken legt, mit den Füßen den Rand deS Blatte?

ergreift und da? Blatt über sich hin zu ziehen versucht. Diese? gelingt

ihm jedvrh nicht. Da? Blatt ist nach immer zu steif und widerspenstig.

Er läßt den Blattrand fahren und läuft zur andern schau abgewelkten

Blatthälftc. An einer Stelle, wv die Blattrippc am stärksten ist, macht

der fleißige Käfer Halt, stemmt seine Füße kräftig gegen da? Blatt

und bahrt seinen Rüssel tief in die Blattrippe ein. Nun wendet er sich

nni, sa daß der Hintere Teil seine? Körper? über dem Slichlvchc sich

befindet. In dieser scheinbar nnthätigcn Stellung hat sich ein sehr

wichtiger Bargang vallzagen i der Käfer, es ist ein weiblicher, hat ein Ei
gelegt.

Nun wendct er sich wieder um, berichtigt die Lage de? Eis über dem

Stichloche und schiebt es tief in dasselbe hinein.

Die Blätter der Laube werden leider durch einen inzwischen ent¬

standenen kräftigen Wind heftig bewegt. Trotzdem nimmt der Käfer

seine Arbeit wieder ans, indem er versucht, den Blattrand nach innen zu
biegen.

Nach einigen vergeblichen Versuchen gelingt ihm dieses wirklich.

Der Käfer läßt nun den Blattrand fahren und bügelt mit dem Rüssel

unausgesetzt Vvm Blattrande nach der Rippe rnckwärtsschreitcnd, die vbere
Blattscite.

Mehr und mehr rvllt sich die Blatthälftc nach innen. Jetzt hat sie

schau die Farm einer Tüte erreicht. Der Käfer läuft nun nach dem

unteren spitzen Teile derselben, zieht einige Fäden darum und schlüpft in
die affcne Spitze der Tüte.

Hier biegt er den Blattrand nach innen und erscheint dann wieder

am aberen Rande der Tüte und bügelt auch hier die vbere Blattseite.

Allmählich engt sich die obere Oeffnnng der Tüte, bis sie endlich die

Farm einer Rolle erhalten hat. Dieselbe ist aber nach nicht vollendet,

denn der Käser beginnt nun in gleicher Weise die inzwischen auch abge¬

welkte Blatthälftc heranzuziehen und diese um die geschaffene Rolle zu

legen. Die Gewandtheit und Kraft, mit welcher der kleine Künstler auch

diese? schließlich zustande bringt, ist erstaunlich.

Nach vielem Bemühen ist auch diese Arbeit glücklich vollbracht und

die Brntrollc ist fertig.

Wohlgefällig spaziert der Käfer jetzt über dieselbe hin, drückt hier

und dort noch einen klaffenden Blattteil mit dem Rüssel an und befestigt

denselben mit einigen Fäden.

Aus dem in der Brnttrolle niedergelegten Ei wird eine Larve, und

dieser dient die Brntrvlle sowohl zur Wohnung wie zur Nahrung.

Der Käfer hebt seine glänzenden Flügel und fliegt davon, um an

einem anderen Blatte dieselbe Arbeit zu vollführen, bis er alle Eier zur

Erhaltung der Nachkommenschaft in gleicher Weise untergebracht hat.
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Das Marieukäferchen.
(LocLinolla, sepikoinpunckirta.)

Die vornehmste der germanischen Göttinnen war Frigga oder Frenw

Ihr war der Freitag geheiligt. Besonders in der schönen Frühlingszeit

waltete sie ans Erden. Ans einem mit Katzen öcspanntcn Wagen fuhr

sie einher. ES werden ursprünglich Luchse gewesen sein, deren feurig

glänzende Augen zu dem Gespann einer Sonnengöttin sehr gut paßten.

Noch heute sagt man, wenn die Braut schönes Hochzeitswctter hat: „Die

hat die Katzen gut gefüttert", waS soviel bedeutet als: sie hat den Tieren

der LiebeSgöttin Gutes erwiesen. Keine Göttergcstalt ist von der Sage

deutlicher und schöner ausgebildet worden, als die der Freia-Holda. Sie

ist von herzgewinnender Schönheit. Langes goldenes Haar von gewaltiger

Schwere fließt ihr über die Schultern. Ihr schneeweißer Leib ist in ein

schneeweißes Gewand gehüllt, über daS ein lichter Schleier vom Haupte

bis zu den Füßen herabfällt. So strahlt Freia von Lichtglanz um

flössen, in klarein Bilde mit lieblichsten Zügen. Freias himmlische

Wohnung ist jenseits der lichtblauen Wolken in einem sonnigen Gebiet,

das auf eines Brunnens Grunde liegt. Dort ist ein Garten, in welchem

die duftigsten Blumen, die köstlichsten Früchte wachsen und daS Jubcllicd

der gefiederten Sänger nimmer endet. Auf den Wiesen dieses Himmel¬

reiches, dieses Engellandes zwischen Blürcn und Büschen, spielen die Seelen

der Angeborenen ihre unschuldigen Spiele und saugen Honig anS Blüten¬

kelchen bis der geflügelte Bote kommt, der sie zur irdischen Verkörperung

abruft. Sa ist denn Freia-Holda die waltcnde LebcnSmuttcr aller derer,

die da kommen werden. In ihrem himmlischen Reiche flog daS Sonnen¬

hühnchen, das Marieukäferchen, aus und ein. War die Herrschaft des

Winters zu Ende, dann sandte Freia den kleinen Boten zur Erde, deir

Frühling zu verkünden. Dort fand er freudige Ausnahme, denn schon

lange war er mit Sehnsucht erwartet.

Zu Ehren der Göttin, welche ihn sandte, nannte man das Tierchen

Friggahönna oder Friggahühnchen. AlS aber später das Heidentum durch

die christliche Lehre verdrängt wurde, trat in der Bvlksmcinung an Stelle

der Frigga, wenn auch in anderer Weise, die Jungfrau und Gottesmutter

Maria, und so nannte man jetzt das Käferchen Marienhühnchen oder

Marieukäferchen. Der alte Name Friggahönna ist nun zwar verschwunden,

doch die Bedeutung ist geblieben. Noch heute singen die Kinder, wenn

sie das Tierchen aus die Hand setzen und fliegen lassen:
Hcrrgottskäferlcin flfeg!
Dein Bater ist im Krieg,
Deine Mutter ist im Hollerland,
Hollcrland ist abgebrannt.

Juchhe l

Unser Käfer gehört zur Familie der LoLcniwUnlas. Der nackte

Körper ist halbkugelig oder halboval. Die dichte Keule der clfgliedrigcn

Fühler ist abgestutzt. DaS zweite Tarscnglied herzförmig, das dritte



— 315 -

versteckt, und die Klauen spalten sich entweder in der Milte vdcr haben
einen dreieckigen Zahn am Grunde.

Der sicbcnpunkticrtc Marienkäfer, oocoinella soptompnnetlrta., gehört

zn den größten und Nerbreitctstcn heimischen Arten. Er sieht schwarz

aus. Zwei Stirnfleckc und die Ecken dcS HalSschildcs sind weißgclb, die

Flügeldecken mennigrot, vorn weißlich mit zusammen sieben runden,

schwarzen Flecken gezeichnet. Im Frühling bei der allgemeinen Auf¬

erstehung ist er einer der ersten Käfer, welcher sein Winterlager verläßt.

AlS Bote der Sonnen- und LiebeSgöttin Frcia kommen ihm seine schönen

roten Flügel gut zu statten, die den Sonnenstrahl und den Blitz ver¬

sinnbildlichen. AnS Freias himmlischem Garten wurden nämlich die

Seelen der Ungeborncn wie durch den Blitzstrahl erdwärts gebracht. Ans

den Flügeln des Sonnenkäferchens fahren sie anS dem lichtblauen Him-

melSranme in die Welt herab. Davon ist daS Käferchcn noch heute da

und dort im Kinderglaubcn mit einer gewissen Heiligkeit umschwebt, wie

ich mich dessen ans frühester Jugend erinnere. Im Haushalte der Natur

aber spielt daS Tierchen samt seiner blau-grauen, schwarz und rot punU

ticrten Leithe eine wichtige Rolle. Seine Mission und die seiner Larve

ist cS, die zahllosen, an verschiedenen Pflanze» sich findenden Blattläuse

zu verzehren. Ucbcrall da, wo diese lästigen Gesellen vorhanden sind,

erscheint alsbald daS Marienkäfcrchcn zn ihrer Vertilgung. An der

Unterseite der Blätter legt es in großer Zahl seine Eier ab, aus welchen

die flinken und immer hungrigen Larven entstehe». Munter streift daS

Käferchcn mit seiner Brut von Blatt zn Blatt und sorgt dafür, daß die

Blattläuse nicht überhand nehmen. Da sich die Blattläuse auch an Topf

pflanzen einstellen, so wird es zn deren Vertilgung eingcfangcn. Sein

großer Nutzen fordert daher allseitigen Schutz und Schonung.

Ter Hirschkäfer.
(UnLauns aorvus,)

Unter dem Namen Hirschkäfer auch Fcuerschrötcr gemeinhin bekannt,

erregt dieser Riese unter den europäischen Käfern schon früh die Ansmcrk-

samkeit der naturforschcndcn Jugend. Wer gedächte in reiferen Jahren

nicht noch gerne der goldenen Zeiten des großen HirschkäferflicgenS und

der Wonne dcS Besitzes eines PrachtepemplarS dieser Art nach ange¬

strengter Jagd. An warmen Abenden im Monat Mai war cS, als da¬

mals die große Jagd auf dieses Wild begann, die heute noch in unserer

Erinnerung lebt. Sic fliegen auch heute noch, die Fcuerschrötcr, aber in

unserer Heimat weniger um die Kronen der alten Eichenbäume ans der

Jugendzeit, als um deren letzte modernde Reste. Den Hirschkäfern hat

wie so manchem Geschmeiß die fortschreitende Kultur durch die Nicder-

legung der Wälder einen argen Streich gespielt, und sie würden zumal in
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unserer Gegend aussterben, wenn nicht die alles ausgleichende Eisenbahn

für daS Fortkomme» auch dieser Kreaturen durch Darbietung neuer

Brntplätzc mütterlich sorgte. Gutwillig thut die Eisenbahn dicS nicht,

aber sie ninst cS dulde», daß die Hirschküfer ahne Lösung einer Karte bei

ihr Eingang finden. Im nährenden Mulm alter Eisenbahnschwellen,

einein beliebten und billigen Banmittcl im Eisenbahnbetriebe, welche viel¬

fach zu Einfriedigungen und Prcllböcken Verwendung finden, führen die

Larven der Hirschkäfer in 5 bis 6jährigcr Lebensdauer ein wahrhaftes

Einsiedlerleben.

Der weibliche Hirschkäfer, kenntlich an dem Fehlen deS Gehörns,

welches den Kopf deS Männchens ziert, kehrt nach der Befruchtung an

den Ort seiner Geburt zurück und legt daselbst seine mit einer Pergament-

artigen Haut umgebenen rundlichen Eier van weißgclblichcr Farbe ab.

Aus ihnen entstehen nach einigen Wachen die Larven, welche in ihrer

äußeren Erscheinung den Larven der Maikäfer, den sagcnannten Enger¬

lingen, ähnlich sind. DaS Wachstum der Larven geht sehr langsam van

statten. Erst im 5. Jahre sind sie erwachsen und erreichen dann eine

Länge van 4 Zvll bei der Dicke eines FingerS. Die spcckgelben feisten

Würmer galten bei verschiedenen Völkern des Altertums als eine Delikatesse,

lieber die Art der Zubereitung ist uns leider nichts Zuverlässiges bekannt

geworden.

Bei Eintritt der kalten Jahreszeit kriechen die Larven tiefer in den

Erdbaden bis unter die Frostgrenze ihrer Nahrung nach. Kämmt der

Frühling, dann steigen sie wieder cmpar bis nahe an die Erdoberfläche.

Im Manat Mai, wenn die im Vorjahre gebarncn Hirschkäfer erscheinen,

schicken sich die ausgewachsenen Larven zur Vcrpuppnng an. Zu diesem

Zwecke verlassen sie ihren Nährboden und bilden nicht weit davon, nahe

der Erdoberfläche, im losen Boden eine Höhlung, und in dieser vollzieht

sich ohne Anfertigung eines Gespinstes die Vcrpuppung. In den letzten

Tagen deS Juli und Anfangs August fand ich bei angestellten

Nachforschungen den Hirschkäfer in allen Stadien seiner Entwickelnng vor.

Außer noch nicht ausgeschlüpften Eiern fanden sich so eben anS dem Ei

gekommene kleine Larven, sowie solche jeder erreichbaren Größe. Eine

größere Anzahl schon kräftig entwickelter Puppen und auch solche, welche

diese Forin der Entwickelnng erst eben angenommen hatten, bereits

fertige aber noch nicht erhärtete und auch erhärtete Hirschkäfer wurden

gefunden. Eine Anzahl noch lebender weiblicher Hirschkäfer, wohl die

Mütter der kleinsten Larven und Erzeuger der vorgefundenen Eier, ver¬

vollständigten das selten zu erhaltende Entwicklungsbild deS Hirschkäfers.

Die Puppen der Hirschkäfer zeigten je nach der fortgeschrittenen Ent¬

wickelnng eine elfenbeinerne bis bräunliche Färbung. Die einzelnen

Glieder des zukünftigen KäfcrS, namentlich das Gehörn, die Augen und

Mundteile, die unter den Leib gezogenen Flügeldecken und Beine sind bei der

Puppe zwar nicht beweglich, aber schon vollkommen erkennbar. Der

Hinterleib der Puppe macht in seinen einzelnen Ringen bei Berührung
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Werken verbreitere Ansicht, dast die Enttvickluug der Pappen znm Käfer

in den ersten Mannten des JahrcS var sich gehe, beruht ans einem Irrtum,

anch ist die Angabe, dast die Larven sich var der Verpnppnng einen saust

grasten Cvcvn aus Hvlzspähnen und Erde anfertige», durch meine Funde

nicht bestätigt Warden.

Die ganze Entwicklungszeit deS Hirschkäfers vvm Ei bis znm Jmaga

dauert L Jahre. Der fertige Käser wartet je nach der Gunst der

Jahreszeit, frühestens van Ende Juli deS Varjahres bis Anfang Mai

deS künftigen JahreS in der Erde auf seine vvllständigc Erhärtung und

Kräftigung, bis er fvrtpflanzungfähig an der Oberfläche der Erde erscheint.

Die verhältniSmästig hvhe Lage der Puppen an der Erdoberfläche wird

bestimmt sein, den Aufstieg deS Käsers zu erleichtern.

Nach der Systematik gehört der Hirschkäfer zur Familie der Kamm¬

harnkäser, IWckinwornia. Dieselbe umfastt die beiden Gattungen Inwanus

und 1'asss.lns. Diese beiden Gattungen kämmen darin übcrein, dast die

gebrochenen zehngliedrigen Fühler mit ihren drei bis sieben letzten Gliedern

unbeweglich neben einander gestellte Kammzähne bilden, und dast der auS

fünf fast gleichen Ringen zusammengesetzte Hinterleib vollkommen unter

den Flügeldecken verbargen wird. Der männliche Hirschkäfer erreicht mit

seinem Gehörn eine Länge bis zu 8' ein, während das Weibchen erheblich

kleiner bleibt. In der Gefangenschaft lästt sich der Käfer längere Zeit

mit Znckerwasscr und süssen Beeren am Leben erhalten.

Luftschlösser.

Was Gatt wert gehalten hat, zu erschaffen,
soll der Mensch auch wert halten, zu de
trachten. Linns.

Jene herrlichen Gebilde einer lebhaften, in das Reich der Träume

sich verlierenden Phantasie, welche wir in Beziehung zu unseren Mit¬

menschen treffend als Luftschlösser bezeichnen, die höchstens als schöne

Märchen und Wahnungen van Elsen und verzauberten Prinzessinnen geeignet

sind, die Herzen der lieben Kleinen in Entzücken zu versetzen, sie sind,

eine Welt für sich, in Wirtlichkeit vorhanden, aber nur als Wohnungen

und Brutstätten einzelner, von der Natur ganz besonders begünstigten

Insekten-Arten.

Nur demjenigen ist es vergönnt, ein solches Meisterwerk zu schauen,

welcher mit Eifer und Hingebung danach sucht und so Einlast erhält in

die geheimnisvollen Werkstätten der allmächtigen Schöpfung.

Diese reizenden aus seidenen Fäden und Luft hergestellten, überaus

zarten Paläste finden wir oft in beträchtlicher Höhe segelnd im Sonnen-



schein, oder festgebannt ans Bauin und Strauch, in Erdklüftcn verbargen,
svwie schwiimncnd aus der Oberfläche deS WasserS >vie in der Tiefe.

Im feuchten Element nach Luftschlössern zu suchen, ist gewiß ent-
schuldbar, wenn Wache» lang des Himmels Schleusen weit geöffnet waren
und das immerhin sv tastbare Naß unaufhörlich den Acker des Gerechten
wie deS Ungerechten bis zur Uebcrsättigung benetzte. Dort auf dem
Spiegel deS Weihers, vom Ufer nicht erreichbar, treiben einige größere
Blätter einer Wasserpflanze.

Unter einem dieser Blätter vermeinen wir im klaren Wasser eine
aval geformte, zu einer Spitze ausgezogene Luftblase von der Größe eines
Taubeneis zu erkennen.

Die Spitze der vermeintlichenLuftblase ragt sonderbarerweise neben
dem Blattrandc auS dem Wasser hervor und ist nach unten etwas um¬
gebogen.

Hier haben wir, schneller wie erwartet, thatsächlich ein Luftschloß ge¬
funden, denn dieses ist die Wiege deS gemeinhin bekannten großen schwarzen
WasserkäfcrS IckzUropIuIus picwus.

DaS Material, aus dem dieses kleine Kunstwerk hergestellt wurde,
besteht auS seidenen Fäden und Luft.

Zur Zeit der Eierablage unseres Käfers legt sich derselbe, au der
Oberfläche des Wassers auf dem Rücken schwimmend, unter ein Blatt.

AnS der Spitze seines Hinterleibes läßt er vier Röhren heraustreten,
aus welchen seidene Fäden fließen, welche durch Bewegungen mit der
Spitze des Hinterleibes auf dem Bauche deS Käfers sich zu einem platten -
artigen Gespinste vereinigen.

Ist das Gespinst fertig, sv wendet sich der Käfer um, nimmt daS Ge¬
spinst auf den Rücken und fertigt eine zweite Platte, welche er an den
Rändern mit der zuerst geschaffenen vereinigt.

Nun steckt der Käfer vollständig in seinem Gespinst und beginnt in
dasselbe seine Eier abzulegen.

Ist er mit dieser wichtigenArbeit fertig, so schlüpft er nach und
nach auS dem Gespinsteheraus, schließt dasselbe mit seidene» Fäden und
setzt schließlich auf dasselbe noch eine schlauchartigeSpitze. Nach dem
Gesetze der Schwere neigt sich der mit den Eiern belastete Teil des Nestes,
welches oben mit Luft angefüllt ist, nach unten.

Hierbei ragt die schlauchartige Spitze des Gewebes aus dem Wasser
rind vermittelt, wie durch einen Kanal, den Zufluß der Luft zu den Eiern,
welche zur Entwickclung derselben notwendig ist. Nach einigen Wochen
werden auS den Eiern die Larven geboren, durchbrechen ihre Wiege und
gelangen ins Wasser, woselbst sie zur Befriedigung ihres Nimmersatten
MagenS ein wahres Näuberleben führen und unter der Fischbrut große
Verheerungen anrichten.

Hier bedecken die großen Blätter der Wasserrose und Meerinseln
einen Teil des WeiherS. An einer gut beleuchteten freien Stelle des
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Wasserspiegels bemerken wir nahe dem Grunde an eine Pflanze angeheftet

eine Wasserblase von der Große einer welschen Nuß.

Dieses eigenartige Gebilde vergegenwärtigt die Wohnung der bei uns

einheimischen Wasscrspinne ^npprmwta acpmticm.

Da ans den Meerlinsen machen einige dieser merkwürdigen Tiere

Jagd auf Mücken, während andere schwimmend ihren Raub in Sicherheit

bringen. Die schwimmenden Spinnen gewähren einen überraschend schonen

Anblick, indem eine dünne Luftschicht ihren Hinterleib nmgiebt, welche wie

eine Ouccksilberblase erglänzt.

Die Grundfarbe der Tierchen ist braun. Der Hinterleib derselben

ist mit einem zarten Reif wcißgrüner Sammethaarc bedeckt.

Die Luftschicht, welche die schwimmende Spinne nmgiebt, wird von

dem Sammetüberzugc festgehalten und schützt die Spinne gegen daS Nasch
werden.

Wenn unsere silbcrumflossenc Künstlerin ihr Nest erbauen will, so

streckt sie den Hinterleib zum Wasser hinaus, taucht dann schnell unter

und nimmt au ihrem sammtencn Kleide eine Luftblase mit in die Tiefe.

Daselbst heftet sie die nach unten offene Luftblase mit seidenen Fäden

an eine Pflanze.

Nun kommt sie wieder nach oben, holt eine zweite Luftblase und

vereinigt diese mit der ersten.

So fährt sie fort, bis die Blase die richtige Größe und die Gestalt

einer kleinen, unten offenen Taucherglocke erreicht hat.

Schließlich versperrt sie den Eingang zu ihrer Wohnung gegen

anderes Geschmeiß durch seidene Fäden, verbindet diese mit benachbarten

Pflanzen zur Befestigung deS Hauses, wie zum Fangen kleinerer Insekten.

Hier nun verweilt unsere Spinne zur Ruhe, wie zur Berzchruug

ihres Raubes.

Stellt Gefahr sich ein, so flüchtet sie in ihren sicheren luftigen Palast,

in welchem sie auch ihre von einer kleineren Luftblase umgebenen Eier

aushängt.

Die jungen Wasserspinneu folgen alsbald dem Beispiele der kunst-

geübteu Eltern.

Auch ihnen ist schon die Gabe der Luftblnsenbildung verliehen, doch

fertigen sie erst im späteren Alter eigene Wohnungen und kehren bis dahin

regelmäßig in die elterlichen Heimstätten zurück.

Altweibersommer.

Wie freundliche Oasen erheben sich aus dem regnerisch kalten Grau

des Absterbens der Natur einige sonnige Oktobertagc. Da lacht noch

einmal der Himmel sommerlich herab, und durch die klare Herbstluft

prunkt daS Leuchten der entzückendsten Farbenspiele) ein erhabenes Auf-
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leuchten, che unsere Gärten, ParkS und Wälder trauernd zur Ruhr-

gehen. Wenn au solche» güldenen Tktvbertagen der Nebel sich zerteilt

und klares Licht über das dampfende Thal flutet, tausend und abermals

tausend Fäden in der herbstlichen Sonne glänzen, über den Stoppel

scldern und Wiesen, im Gebüsch und Hecken hängen, als lange Fahnen

an Bäumen und hochragenden Gegenständen flattern, oder auch in weissen

Flvckcn durch die unbewegte Luft ziehen, sich scharf am tiefblauen

Himmel abgrenzend, dann spricht der VolkSmnnd t „Der Altweiber-
smnmer ist da."

Die Erscheinung der Hcrbstfäde», deS fliegenden Sommers, der

Marienfädcn ist längst bekannt, aber vielfach falsch beurteilt und im

Volke noch nicht völlig aufgeklärt.

Die Hcrbstfäden bezeichnen die Strasse, welche das Heer der Spinnen

und Spinnchen wanderte und haben keineswegs den Zweck, Insekten in

ihnen zu fangen, weil die Verfertiger derselben zu diesem Zwecke über

Haupt keine Nester bauen, sondern umherschweifend ihre Nahrung suchen.

Diese Spinnen, in einer beträchtlichen Anzahl von Arten in Europa

vertreten, zeichnen sich durch ihr Verhalten und den Bau ihrcö Körpers

vor allen anderen Spinnen ans. Weil sie mit ihrem plattgedrückten

Körper eine nicht zu verkennende Aehnlichkcit mit den knrzgeschtvänztcn

Krebsen, den Krabben habe», nannte man sie Krabbcnspinncn. Wie die

Krabben, strecken sie ihre Beine, von denen die beiden hintersten Paare

gegen die vorderen an Länge auffallend zurückbleiben, weit von sich,

drücken sie samt dem flachen Leibe fest an ihre Unterlage an und gleiten

mit gleicher Leichtigkeit vom, rück- oder seitwärts dahin, wie es ihnen
passen will.

Man trifft sie an Baumstämmen, Blättern, besonders aber an den

von Insekten reich besuchten Blumen an, wo sie ans zusagende Beine

lauern. Gewöhnlich ziehen sie nur einzelne Fäden, um sich daran herab¬

zulassen oder sonst ihre Wege zu regeln.

Zur Zeit des Eierlegens aber wohnen viele Arten zwischen zu

sammengcsponnenen Blätter», in den Blütenstäuben der Dolden, die sie

inwendig mit einem mehr oder weniger dichten Gewebe auskleiden.

Andere Arten wählen geschützte Plätzchen unter Steinen, hinter Baum

rinden, um ihre platte» oder runden Eiersäckchen daselbst abzulegen und

mit der gewohnten mütterlichen Zärtlichkeit zu bewachen. Die Krabben-

spinnen sind mit 8 Augen ausgerüstet, welche einen nach Hinren offenen

Halbmond einschließen. In der Zeichnung und Große verschieden, zeigen

alle vorkommenden Arten dieselben LcbenSgewohnheiten.

Die am meisten in unserer Gegend anzutreffende Art ist die von

TInzinwns vigkicms. Im Tktobcr sind die anS den Sommerbrntcn

stammenden Spinnen, welche bis dahin gesellig umherschweifend lebten,,
erwachsen.

Vor Eintritt der kalten Jahreszeit stellt sich bei ihnen das Bedürfnis

nach geschützten Winterquartieren ein, und die Tiere begeben sich zu.
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diesem Zwecke aus die Wanderschaft. Beobachten wir sie bei diesem

interessanten Unternehmen, so haben nur Gelegenheit, die Mittel kennen

zu lernen, welcher sie sich zur leichten und bequemen Reise bedienen.
Kanin sendet die Morgcnsvnne ihre ersten Strahlen ans die in herbst'

licheS Gewand gekleidete Erde, sa erklimmen die wandersreudigen Spinnen

einen erhöhten Gegenstand ihrer Umgebung, fassen daselbst Pasta,

stemmen die Vorderbeine fest ans, erheben den Hinterleib nach der der

Windrichtung abgcwandten Seite und beginnen aus ihren Spinndriiscn

den bekannten weissen, seidenen Faden schießen zu lassen. Bau der

Windrichtung geführt und der Luft getragen, flattert der Scidcnfaden

dahin. Ist der Faden lang genug, die Spinne tragen zu können, sv

stoßt diese sich von dem Gegcnstande, welcher sie trug, ab. Nun segelt

sie fröhlich dahin in unbekannte Fernen, der neuen Heimat zu, bis ein

hochragender Gegenstand, ein Baum, Strauch, der luftigen Fahrt ein

Ziel setzt. Will die Spinne sriiher landen, so zieht sie durch Anf-

haspelung den Faden, welcher sie trug, zu sich heran. Es entsteht setzt

eine der kleinen weißen Flocken, welche infolge ihres geringeren Lnstwider

standes langsam zur Erde sinkt. Fängt man eine solche Flocke ans, so

wird man den kleinen Aeronanten darin vorfinden, wenn er, weil die

Landung nicht schnell genug von Statten ging, sein Fahrzeug nicht bereits

verlassen hat. Hat die Spinne diese Absicht, sv läßt sie sich von der

Flocke einfach mittelst eines Spinnfadens ans der Höhe zur Erde.

Die Flocke» fallen bisweilen in überraschender Menge auS der Luft

herab. So zauberhaft an einein solchen Murgen, wenn dicke Thautropsen

darin erglänzen, dieses Flockenmccr erscheint, welches Stoppel- und Brachfelder

und Wiesen überströmt, so lästig kann eS bei der Grnmmetcrnte dem

Landmanne werden, weil es die Feuchtigkeit zurückhält und das Trocknen

des HeneS erschwert.

Im Frühjahr, wenn die Krabbenspinnen ihre Winterquartiere ver¬

lassen, erblicken wir dasselbe Schauspiel, aber nicht so häufig/ man be¬

zeichnet diese Erscheinung als Mädchcnsommer.














	Vorderdeckel
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	Illustration: Kamin im grossen Saale des Hauses Kemnade, Gem. Stiepel, ...
	[Seite]

	Illustration: Kamin im kleinen Saale des Hauses Kenmade, Gem. Stiepel, ...
	[Seite]
	[Seite]

	Titel
	[Seite]
	[Seite]

	Inhaltsverzeichnis.
	[Seite]
	Seite IV
	Seite V
	Seite VI

	Unsere Bilder.
	Seite VII
	Seite VIII
	Seite IX
	Seite X

	Mitglieder-Verzeichnis.
	[Seite]
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11

	Bericht des Vorstandes des Vereins für Orts- und Heimatskunde in der Graffschaft Mark ...
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16

	Neunter Jahresbericht über den Stand und die Angelegenheiten des Märkischen Museums zu Witten ...
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21

	Jahresbericht der Abteilung für Geschichte.
	Seite 22
	Seite 23

	Inschrift bei Haus Mallinckrodt.
	Seite 24

	Bericht über die Thätigkeit der naturwissenschaftlichen Sektion in dem Vereinsjahre 1894|1895.
	Seite 25
	Seite 26
	Seite 27
	Seite 28
	Seite 29
	Seite 30
	Seite 31
	Seite 32
	Seite 33
	Seite 34
	Seite 35

	Die Notwendigkeit und Berechtigung eines Gewerbe-Museums für die Graffschaft Mark ...
	Seite 36
	Seite 37
	Seite 38
	Seite 39
	Seite 40
	Seite 41
	Seite 42
	Seite 43
	Seite 44
	Seite 45
	Seite 46
	Seite 47

	Ueber Geschichte und Urkunden von Witten.
	Seite 48
	Seite 49
	Seite 50
	Seite 51
	Seite 52
	Seite 53
	Seite 54
	Seite 55
	Seite 56

	Geschichtliche Darstellung der zur Witten'schen Lehnscurie gehörigen Lehne und über den verschiedenen Ursprung derselben.
	Seite 57
	Seite 58
	Seite 59
	Seite 60
	Seite 61
	Seite 62
	Seite 63
	Seite 64
	Seite 65
	Seite 66
	Seite 67
	Seite 68
	Seite 69
	Seite 70
	Seite 71
	Seite 72
	Seite 73
	Seite 74
	Seite 75
	Seite 76
	Seite 77
	Seite 78
	Seite 79
	Seite 80
	Seite 81
	Seite 82
	Seite 83
	Seite 84
	Seite 85
	Seite 86
	Seite 87
	Seite 88
	Seite 89
	Seite 90
	Seite 91
	Seite 92
	Seite 93
	Seite 94

	Geschichte der "Hauptstraße" in Witten.
	Seite 95
	Seite 96
	Seite 97
	Seite 98
	Seite 99
	Seite 100
	Seite 101
	Seite 102
	Seite 103
	Seite 104
	Seite 105
	Seite 106

	Streit des Predigers Brockhaus wider den Gerichtsherrn v. d. Reck zu Witten.
	Seite 107
	Seite 108
	Seite 109
	Seite 110
	Seite 111
	Seite 112
	Seite 113
	Seite 114
	Seite 115
	Seite 116
	Seite 117
	Seite 118
	Seite 119
	Seite 120
	Seite 121
	Seite 122
	Seite 123
	Seite 124
	Seite 125
	Seite 126
	Seite 127
	Seite 128
	Seite 129
	Seite 130
	Seite 131
	Seite 132
	Seite 133
	Seite 134
	Seite 135
	Seite 136
	Seite 137
	Seite 138
	Seite 139

	Beiträge zur Geschichte des Jülich-Cleve'schen Erbfolgestreites und die Drangsale der Graffschaft Mark im 30jährigen Kriege.
	Seite 140
	Seite 141
	Seite 142
	Seite 143
	Seite 144
	Seite 145
	Seite 146
	Seite 147
	Seite 148
	Seite 149
	Seite 150
	Seite 151
	Seite 152
	Seite 153
	Seite 154
	Seite 155
	Seite 156
	Seite 157
	Seite 158
	Seite 159
	Seite 160
	Seite 161
	Seite 162
	Seite 163
	Seite 164
	Seite 165
	Seite 166
	Seite 167
	Seite 168
	Seite 169
	Seite 170
	Seite 171
	Seite 172
	Seite 173
	Seite 174
	Seite 175
	Seite 176
	Seite 177
	Seite 178
	Seite 179
	Seite 180
	Seite 181
	Seite 182
	Seite 183
	Seite 184
	Seite 185
	Seite 186
	Seite 187
	Seite 188
	Seite 189
	Seite 190
	Seite 191
	Seite 192
	Seite 193
	Seite 194
	Seite 195
	Seite 196
	Seite 197
	Seite 198
	Seite 199
	Seite 200
	Seite 201
	Seite 202
	Seite 203
	Seite 204
	Seite 205
	Seite 206
	Seite 207
	Seite 208
	Seite 209
	Seite 210
	Seite 211
	Seite 212
	Seite 213
	Seite 214
	Seite 215
	Seite 216
	Seite 217
	Seite 218
	Seite 219
	Seite 220
	Seite 221
	Seite 222
	Seite 223
	Seite 224
	Seite 225
	Seite 226
	Seite 227
	Seite 228
	Seite 229
	Seite 230
	Seite 231
	Seite 232
	Seite 233
	Seite 234
	Seite 235
	Seite 236
	Seite 237
	Seite 238
	Seite 239
	Seite 240
	Seite 241
	Seite 242
	Seite 243
	Seite 244
	Seite 245
	Seite 246
	Seite 247

	Zur Geschichte unseres Bergbaues.
	Seite 248
	Seite 249
	Seite 250
	Seite 251
	Seite 252
	Seite 253
	Seite 254
	Seite 255
	Seite 256
	Seite 257
	Seite 258
	Seite 259
	Seite 260
	Seite 261
	Seite 262
	Seite 263
	Seite 264
	Seite 265
	Seite 266
	Seite 267
	Seite 268
	Seite 269
	Seite 270
	Seite 271
	Seite 272
	Seite 273
	Seite 274
	Seite 275
	Seite 276
	Seite 277
	Seite 278
	Seite 279
	Seite 280
	Seite 281
	Seite 282
	Seite 283

	Die Erzlagerstätten in der Graffschaft Mark, ...
	Seite 284
	Seite 285
	Seite 286
	Seite 287
	Seite 288
	Seite 289
	Seite 290
	Seite 291
	Seite 292
	Seite 293
	Seite 294
	Seite 295
	Seite 296
	Seite 297
	Seite 298
	Seite 299

	Naturwissenschaftliche Studien.
	Seite 300
	Seite 301
	Seite 302
	Seite 303
	Seite 304
	Seite 305
	Seite 306
	Seite 307
	Seite 308
	Seite 309
	Seite 310
	Seite 311
	Seite 312
	Seite 313
	Seite 314
	Seite 315
	Seite 316
	Seite 317
	Seite 318
	Seite 319
	Seite 320
	Seite 321
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	Rückdeckel
	[Seite]
	[Seite]


